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Editorial 

Die Reihe Kultur und soziale Praxis präsentiert sozial- und kulturwissenschaft
liche Studien, die zwischen empirischer Forschung, theoretischer Reflexion/ 
Konzeption und textueller Praxis neue Zugänge zu Kultur und sozialer Praxis ent
wickeln. Im Rahmen dieses Programms werden soziale Differenzen und identitäre 
Prozesse auf verschiedenen Ebenen und entlang verschiedener raumzeitlicher 
Achsen – etwa als (trans-)lokale oder (trans-)nationale Prozesse – untersucht. 

Myriam Gaitsch (Dr. phil.), geb. 1986, hat Politikwissenschaft an der Universität 
Genf und der Universität Wien studiert. 2022 hat sie am Institut für Politikwis
senschaft der Universität Wien mit Auszeichnung promoviert. Derzeit arbeitet sie 
als Senior Researcher bei der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FOR
BA) in Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Analyse der Transformati
on von (Erwerbs-)Arbeit, wobei sie insbesondere eine geschlechter- und machtkri
tische Perspektive einnimmt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit Digitalisie
rungsprozessen im Kontext von Arbeit und Organisation, setzt sich mit aktuellen 
affekttheoretischen Debatten auseinander und interessiert sich für feministische 
Forschungsmethoden. 
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1. Einleitung: Öffentliche Arbeitsvermittlung 

unter Spardruck und Reformzwang 

Unter Regierung verstehe ich die Ge
samtheit der Institutionen und Praktiken, 
mittels derer man die Menschen lenkt, 
von der Verwaltung bis zur Erziehung. 
Diese Gesamtheit der Prozeduren, Tech
niken, Methoden, welche die Lenkung der 
Menschen untereinander gewährleisten, 
scheint mir heute in die Krise gekom

men zu sein […]. Wir stehen vielleicht am 
Beginn einer großen krisenhaften Neuein
schätzung des Problems der Regierung! 
(Foucault 1996: 18–20) 

Seit Mitte der 1990er-Jahre geht ein sukzessiver Umbau sozialer Sicherungssysteme 
vor sich. Dieser Umbau beruht auf einem Paradigmenwechsel innerhalb des sozi
alpolitischen Selbstverständnisses: Nicht mehr Fürsorge und Versorgung, sondern 
»Aktivierung« individueller Wertschöpfungspotentiale soll Aufgabe des »neo-sozia
len« Staates sein (Lessenich 2013). Sozialstaatliche Maßnahmen sollen prinzipiell 
auf ihre eigene schnelle Obsoleszenz hin angelegt sein: keine Versorgungs-, sondern 
streng terminierte Unterstützungsmaßnahmen im Sinne einer ›Hilfe zur Selbsthil
fe‹. Das klingt prima facie gut und emanzipatorisch: Man ist nicht mehr Bittsteller_in 
bei ›Vater Staat‹ und wird nicht mehr paternalistisch ›be-fürsorgt‹, sondern ist nun 
Kund_in und hat Ansprüche auf maßgeschneiderte Aktivierungsdienstleistungen, 
die die staatliche Hilfe so schnell wie möglich wieder obsolet machen sollen. Wie 
bereits vielfach gezeigt (u.a. Magnin 2005; Ludwig-Mayerhofer 2010; Rose 2000b; 
Schallberger/Wyer 2010; Wyer 2011), sieht die Praxis anders aus, als das emanzipa
torische Floskelwerk glauben machen will. Die vorliegende Arbeit versteht sich als 
kritischer Beitrag zur Erhebung und Deutung von Mechanismen und Auswirkun
gen der aktivierenden Sozialpolitik. Es soll konzeptualisiert und an einem konkre
ten Fallbeispiel einer kantonalen Arbeitsvermittlung in der Schweiz erhoben wer
den, wie sich Aktivierungspolitiken auf die Arbeit und das professionelle Selbstver
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ständnis von Arbeitsvermittler_innen auswirken. Denn die öffentlichen Bediens
teten sind nicht nur die Repräsentant_innen aktivierender Arbeitsmarktpolitiken. 
Vielmehr stellen sie in der Interaktion mit den Stellensuchenden eine bestimmte 
Form von (aktivierender) Staatlichkeit her – eine Staatlichkeit, die immer auch af
fektiv und vergeschlechtlicht ist. Ich nehme in meiner Studie also eine Perspektive 
ein, die sich zum einen die (lokalen) Praktiken der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
in der Schweiz vornimmt. Zum anderen interessiere ich mich auch für die institu
tionelle Umsetzung der Instrumente moderner Verwaltungsführung sowie für den 
gesellschaftlichen Kontext der aktivierungspolitischen Programmatik und der seit 
den 1990er-Jahren vonstattengehenden Reformen der Sozialverwaltung. 

Die wichtigste konzeptuelle Quelle dieser Arbeit sind Michel Foucaults Studi
en zur Gouvernementalität (Foucault 2004a/b). Foucault geht über die Analyse vor
dergründiger Regierungstechniken hinaus: Indem seine Beobachtungen das subti
le Ineinandergreifen von Regierungstechniken und Subjektivierungsprozessen be
schreiben, öffnen sie den Blick für Zusammenhänge und Interdependenzen, die 
der klassischen Governance- und Policyforschung und auch der Organisations- und 
Verwaltungsforschung entgehen. Die Feinheit und Komplexität seines Instrumen
tariums verdankt sich Foucaults holistischem Vorgehen: Subjektivität ist für ihn kei
ne überzeitliche Konstante, sondern bildet und transformiert sich in historischen 
Prozessen und gesellschaftlichen Strukturen; zugleich aber werden Subjekte nicht 
gleichsam ›mechanisch‹ von einem historischen Setting ›produziert‹, sondern for
men und formieren sich selbst mit: Geformtwerden und Sich-selber-Formen grei
fen ineinander und gehen ineinander über. Foucaults Hermeneutik des Subjekts im 
Ausgang von sogenannten »Dispositiven« (z.B. Foucault 1978), hier verstanden als 
kontextbezogenes Bündel von Machtkonstellationen, erlaubt zudem die Ausdeh
nung der Untersuchung auf nichtdiskursive Praktiken und auf materielle Arran
gements, so etwa die Einbeziehung von Auslassungen (Ungesagtem), von mimisch 
Kommuniziertem in meinen Interviews, des beobachteten Umgangs der Fachkräf
te mit Artefakten oder der Raumordnung der untersuchten kantonalen Arbeitsver
mittlung. 

Die öffentlich Bediensteten im direkten Kontakt mit den Erwerbslosen, in der 
Schweiz Personalberater_innen1 genannt, sitzen an der Schaltstelle der Aktivie

1 Anders als in Österreich oder Deutschland wird in der Schweiz für die Bediensteten der öf
fentlichen Arbeitsvermittlung, die die Erwerbslosen beraten und kontrollieren, die Bezeich
nung »Personalberater_in« verwendet. Diese Berufsbezeichnung betont nochmals verstärkt 
den angestrebten privatwirtschaftlichen Charakter der RAV, die sich derselben Termini wie 
etwa private Arbeitsvermittlungsagenturen bedienen und den Fokus weniger auf die Ver
mittlung von Arbeit an die Arbeitsuchenden legen, sondern deren Humankapital als nützli
che Ressource für potentielle Arbeitgeber_innen hervorzuheben versuchen. Zudem scheint 
mir die Bezeichnung »Personalberater_in« irreführend, da die Begriffswahl über das Macht

gefälle zwischen den Berater_innen und den Arbeitsuchenden hinwegtäuscht und eine Be
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rungspolitik: Sie haben sie zu implementieren und gleichzeitig sind sie ihr selbst 
unterworfen. Sie müssen ihre ›Kund_innen‹ (vulgo Arbeitsuchende) formen (akti
vieren und disziplinieren) und werden in ihrer Arbeit und in ihrem professionellen 
Selbstverständnis selbst geformt und diszipliniert – etwa durch diverse Vorga
ben, die den Kund_innenkontakt ritualisieren, takten und für die Vorgesetzten 
transparent machen. In der Praxis von Personalberater_innen findet die Verschrän
kung von systemischer Organisation und Leitideologie ihren Niederschlag, ihre 
institutionelle Konkretion. 

1.1 New Public Management: Personalberater_innen 
als ›aktivierte Aktivierende‹ 

Die Aktivierungspolitik setzt auf die Idee der Stärkung eigenverantwortlicher Ri
sikoprävention und -bewältigung. Hinter den hochherzigen Appellen an die Eigen
verantwortung des Einzelnen steckt aber tatsächlich ein zunehmender Rückzug des 
Staates aus seiner sozialstaatlichen Verantwortung, d.h. eine Umkehrung des sozi
alpolitischen Arrangements: Die Einzelne soll eigeninitiativ und selbstverantwort
lich sein und dabei das Gemeinwohl in Form der Schonung der knappen Ressourcen 
im Blick haben (Lessenich 2013: 82). Am deutlichsten wird diese neue Regulierung 
des Sozialen auf dem Feld der Arbeitsmarktpolitik – dem Politikfeld, das Stephan 
Lessenich (2013) zufolge als »home domain« (ebd.: 96) des aktivierenden Sozialstaa
tes betrachtet werden kann. Gesellschaftliche Risiken wie etwa der Verlust der Er
werbsarbeit werden nicht mehr als »Krise des Arbeitsmarktes, sondern vielmehr als 
Krise des Subjekts gedeutet und behandelt«, auf die der Staat in seinen Institutio
nen fördernd, aber auch fordernd reagieren zu müssen glaubt (Globisch/Madlung 
2017: 323–324). Das Schreckgespenst der ›sozialen Hängematte‹, in der sich arbeits
unwillige ›Sozialschmarotzer‹ zulasten einzahlender ›Leistungsträger‹ zur unver
dienten Ruhe betten, wird beschworen. Die Unterstellung von Arbeitsunwilligkeit 
und die präsumtive Ursachenverlagerung weg von Staat und Markt und hin zum 
Individuum schafft eine Atmosphäre des Misstrauens und der Angst. Der »Faktor 
Angst«, so argumentieren auch Sigrid Betzelt und Ingo Bode (2017), wirkt gewisser
maßen als »›Schmiermittel‹ einer Reformpolitik, die Menschen mehr ›Eigenverant
wortung‹ für die Bewältigung von Risiken aufzwingt, die sie nur sehr begrenzt unter 
Kontrolle haben« (ebd.: 2; ähnlich auch Bude 2014; Lorey 2011). 

Diese Tendenzen haben auch vor dem Schweizer Wohlfahrtsstaat nicht haltge
macht: Nach einer nachholenden Expansionsphase der Sozialpolitik in den 1970er- 
und 1980er-Jahren führte die darauffolgende wirtschaftliche Stagnationsphase zu 

werbungssituation vermuten lässt, die lediglich fiktiv ist. Im Folgenden werde ich die Be
zeichnungen »Personalberater_in«, »Berater_in« und »RAV-Berater_in« synonym verwenden. 
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Beginn der 1990er-Jahre zu einer Kehrtwende in den politischen Entscheidungspro
zessen. Seither prägt der Aktivierungsgedanke gepaart mit einer verstärkten Wett
bewerbs- und Marktorientierung auch das Schweizer Sozialstaatskonzept und seine 
Institutionen (Domeniconi/Tecklenburg/Wyer 2013). Vor diesem Hintergrund und 
durch die Empfehlungen der OECD vorangetrieben, sind zahlreiche aktivierungs
politische Instrumente in der Schweiz implementiert worden. In der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung – dem Einsatzfeld meiner Untersuchung – führte insbesondere 
die zweite Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) im Jahre 1995 zu 
einem grundlegenden Systemwechsel im Sinne der Aktivierungslogik. 

Inhaltlicher Kernpunkt der Revision war der Wechsel vom System passiver 
Taggeldbezahlung hin zu einem aktivierenden System. Seither gilt das Prinzip 
»Eingliederung vor Leistungsbezug« (oftmals als work first betitelt) auch in der 
Schweiz als zentraler Imperativ im Umgang mit Arbeitslosigkeit. Zudem wurden 
diese entscheidenden Umstrukturierungen der öffentlichen Arbeitsverwaltung von 
einer tiefgreifenden Umgestaltung ihrer Institutionen begleitet: Es wurden soge
nannte »Regionale Arbeitsvermittlungszentren« (RAV) geschaffen. Diese lösten die 
lokal organisierten Gemeindearbeitsämter, und mit diesen auch die rein adminis
trative Kontrolle der Leistungsbezieher_innen der Arbeitslosenversicherung (ALV) 
in Form des ›Stempelns‹, ab. Die Stempelkontrolle wurde durch einen umfang
reichen Katalog von sogenannten »Arbeitsmarktlichen Maßnahmen« (AMM), wie 
etwa Bewerbungstrainings oder einer befristeten Beschäftigung auf dem zweiten 
Arbeitsmarkt, und durch die regelmäßige und verpflichtende Teilnahme an Bera
tungsgesprächen mit einem_einer im RAV tätigen Personalberater_in ersetzt. In 
diesen Gesprächen müssen die beim RAV gemeldeten Stellungsuchenden immer 
wieder aufs Neue ihre Arbeitswilligkeit und die Verbesserung ihrer Vermittlungsfä
higkeit, ihrer employability, unter Beweis stellen. Gegenläufig zu diesen verstärkten 
disziplinarischen Maßnahmen werden Arbeitsuchende allerdings nicht mehr als 
solche angesprochen: Sie sind keine zu verwaltenden ›Fälle‹ (Dubois 2016) mehr, 
sondern ›Kund_innen‹2 – womit die freiwillige Inanspruchnahme einer Dienstleis
tung suggeriert wird. 

Befeuert durch die Übernahme privatwirtschaftlicher Managementtechni
ken im Sinne der New-Public-Management-Doktrin soll sich der Staat in diesen 
Reformprozessen, etwa durch die im Jahr 2000 eingeführte Output-Steuerung 
der Arbeitsverwaltung in der Schweiz und damit durch die Leistungsmessung 
nach Maßgabe von Wirkungsindikatoren, gewissermaßen als Dienstleistungsun
ternehmen neu erfinden (Liebermann 2008). Auch Christopher Pollitt und Geert 

2 Der Frage nach dem Dienstleistungscharakter der Maßnahmen der öffentlichen Arbeitsver
mittlung gehen im Kontext der bundesdeutschen Bundesagentur für Arbeit (BA) auch Hiel
scher und Ochs (2009) nach und beschreiben die »Vermittlungsberatung« als »Dienstleis
tung in verrechtlichtem Rahmen mit Zwangscharakter« (ebd.: 33; Herv i. O.). 
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Bouckaert sprechen in diesem Zusammenhang von einem »fast-spreading desire 
to make government more businesslike – to save money, increase efficiency, and 
simultaneously oblige public bureaucracies to act more responsively towards their 
citizen-users« (Pollitt/Bouckaert 2011: 6). Kurz: »NPM favours market mechanisms 
designed and guided to yield outcomes which are in the public interest« (ebd.: 208). 
Zugleich basiert die staatliche Offensive im Bereich der Stellensuche auf einem 
strukturellen »Vorschussmisstrauen von Politik und Verwaltung gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern« (Schallenberger/Wyer 2010: 10) und die Erwerbslosen 
müssen ihre Arbeitswilligkeit unter Androhung von Repressalien fortwährend unter 
Beweis stellen. Die Verwandlung des Obrigkeitsstaats in ein service- und kund_in
nenorientiertes Dienstleistungsunternehmen bleibt im Bereich der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung somit unvollständig. 

Im Zuge dieser Reorganisation der öffentlichen Arbeitsverwaltung veränderten 
sich auch die Anforderungen an das berufliche – und damit staatliche – Handeln 
der Bediensteten der öffentlichen Arbeitsvermittlung, der Personalberater_innen. 
Denn die bedeutende ALV-Reform der 1990er-Jahre richtete das Staatshandeln 
nicht nur verstärkt an betriebswirtschaftlichen Kriterien aus, sondern strebte auch 
eine stärkere Service- und Dienstleistungsorientierung der Arbeitsverwaltung an. 
Unter diesen veränderten Vorzeichen brauchen die Personalberater_innen für ihre 
Arbeit mit den Erwerbslosen nicht nur fundierte legistische Kenntnisse im Bereich 
der nationalen und kantonalen Arbeitslosenversicherung, umfangreiche Bran
chenkenntnisse und einen guten Überblick über die aktuelle Arbeitsmarktlage, 
sondern auch vielseitige affektive Fähigkeiten, wie etwa Einfühlungsvermögen, 
die Fähigkeit, sich selbst und andere zu motivieren, oder Kreativität im Umgang 
mit organisationalen Vorgaben und individuellen Problemlagen der Erwerbslosen. 
Wie ich an meinem empirischen Fallbeispiel noch zeigen werde, werden die RAV- 
Berater_innen nun dazu aufgefordert, mehr als ihre fachlichen Fähigkeiten zur 
Beratung der Erwerbslosen einzusetzen und sich mit ihrer ›ganzen‹ Persönlichkeit 
in ihre Arbeit einzubringen (Marrs 2007: 63) – eine Affektuierung öffentlicher 
Dienstleistungsarbeit im Zeichen von Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Bür
ger_innennähe, die, so nehme ich an, auch die Geschlechterverhältnisse nicht 
unberührt lässt. 

Gefühle, so verdeutlicht auch Paul Du Gay (2008), erscheinen seit dem Umbau 
und der Modernisierung staatlicher Bürokratien in moderne Dienstleistungsunter
nehmen nicht mehr nur als Nebenprodukt oder gar als Störfaktor. Die neuen Steue
rungsformen für die Verwaltungsarbeit, allen voran das NPM, beschreibt Du Gay 
bereits 1996 als »entrepreneurial governance«. Darin nimmt staatliches Handeln zu
nehmend marktförmige Züge an und die öffentlich Bediensteten sind dazu ange
halten, durch persönliches Engagement und »personal enthusiasm« (ebd.: 165) eine 
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größere ›Bürger_innennähe‹ zu schaffen. Gefühle bzw. Emotionen und Affekte3 ge
winnen in diesen Ordnungszusammenhängen also an Bedeutung. Folglich ändert 
sich mit diesen neuen Anforderungen auch das von den Bediensteten geforderte 
Affektmanagement: Während das frühere Ideal des (männlichen) Bürokraten do
miniert war von kühler Sachlichkeit und Affektunterdrückung, um jede Form von 
Parteilichkeit und Korrumpierbarkeit auszuschließen (siehe z.B. Max Weber [1992]), 
geht es jetzt um die geschickte Instrumentalisierung von Gefühlen und Affekten. 
Gleichzeitig wurden die RAV mit einem »massiven Sanktionsinstrumentarium des 
Gesetzes« (Nadai 2005: 22) ausgestattet, auf das die Berater_innen zurückgreifen 
können. Denn diese sollen die Erwerbslosen nicht nur beraten und informieren, 
sondern müssen sie auch kontrollieren und bei Verstößen gegen die Vorgaben oder 
bei unzureichender Pflichterfüllung sanktionieren (Magnin 2005). 

Doch werden auch die Personalberater_innen kontrolliert, um sie auf die organi
sationalen Ziele einzuschwören und sie zur Gewährleistung der Kosteneffizienz des 
RAV anzuhalten. Zu diesem Zweck sind zahlreiche New-Public-Management-Werk
zeuge, wie z.B. nationale und kantonale Wirkungsindikatoren, sogenannte key per
formance indicators (KPI), oder auch RAV-interne Leistungskennzahlen, sogenann
te benchmarks, eingeführt worden. Diese Werkzeuge moderner Verwaltungssteue
rung sollen dazu beitragen, die Tätigkeit der öffentlich Bediensteten in die ›rich
tigen‹ Bahnen zu lenken und sie in ihrem commitment zu stärken: Sie sollen nicht 
nur die Arbeitsuchenden mit Fokus auf eine möglichst schnelle Wiedereingliede
rung in den ersten Arbeitsmarkt beraten, sondern werden selbst dazu aufgefordert, 
sich in neuen Arbeitsformen eigeninitiativ und kreativ in den Arbeitsprozess ein
zufügen, Konflikte zu lösen, Distanz herzustellen und sich nicht zu sehr von den 
Schicksalen der Erwerbslosen vereinnahmen zu lassen. Foucault – der theoretische 
Gewährsmann meiner Untersuchung – hat dasjenige Subjekt, das aus solchen Sub
jektivierungsprozessen hervorgeht, als »Unternehmer seiner selbst« bezeichnet, »so 
dass der Arbeiter selbst sich als eine Art Unternehmer erscheint« (Foucault 2004b: 
313–314). Das Selbstmanagement »soll die Potentiale der ganzen Person (und nicht 
nur der Arbeitskraft) motivieren« (Bröckling 2007: 67). Unternehmer_in zu sein, ist 
also kein Erwerbsstatus mehr, sondern ist zur ›Lebenseinstellung‹ geworden (ebd.). 

Der Soziologe Michael Lipsky verweist auf die Ermessensspielräume staatlicher 
Akteur_innen, die entscheidend dafür sind, wie staatliche Politiken interpretiert 
und umgesetzt werden. »The decisions of street-level bureaucrats, the routines 
they establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and work 
pressure, effectively become the public policies they carry out« (Lipsky 2010: xiii). 
Maßgeblich angeleitet wird die Arbeit der street-level bureaucrats in der öffentlichen 
Arbeitsverwaltung von dem Gedanken, »that welfare status is to be avoided and that 

3 Im Theorieteil unter 6.4.2 werde ich die Begriffe Gefühl, Affekt und Emotion theoretisch ver
orten und deren Verwendungsweise in der Untersuchung erläutern. 
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work, however poorly rewarded, is preferable to public assistance« (Lipsky 2010: 11). 
Ihre Ermessensspielräume sollen die Personalberater_innen folglich stets im Sinne 
der Kosteneffizienz nutzen; sie sollen der Logik der Arbeitslosenversicherung ent
sprechend möglichst zur »Schadensminderung« (AVIG Praxis ALE B220) beitragen. 
Die so aufgefasste Street-Level-Perspektive (Lipsky 1980/2010) verweist darauf, 
dass die Umsetzung der öffentlichen Politiken nicht einfach nur ein technisches 
Detail, sondern »central to understanding the constitution of what policies are and 
what they mean to people« (Wright 2003b: 1) ist. Die Personalberater_innen sind 
also mehr als das ›Gesicht‹ des RAV und damit auch mehr als nur die Repräsen
tant_innen des Aktivierungsstaats. Der These, dass die öffentlich Bediensteten hier 
eine Schlüsselrolle innehaben, schließe ich mich in meiner Untersuchung an. Dazu 
wende ich eine praxeologische Doing-State-Konzeption (Bourdieu 2014: 31–32) an, 
die davon ausgeht, dass Staatlichkeit in den Begegnungen zwischen staatlichen 
Akteur_innen und Bürger_innen konstituiert wird. Staatlichkeit und staatliches 
Handeln ist nicht auf die Ebene der Gesetzgebung beschränkt, sondern findet an 
jenen Orten statt, wo Menschen unmittelbar mit staatlicher Macht konfrontiert 
sind. 

Die RAV-Berater_innen setzen die staatlichen Politiken also nicht einfach nur 
um, sondern gestalten diese aktiv mit und ›produzieren‹ in ihrem täglichen Arbeits
handeln Staatlichkeit. Diese Hintergrundannahmen erlauben es mir, davon auszu
gehen, dass das Aktivierungsparadigma nicht nur ein Ordnungs- und Kontrollre
gime für die Erwerbslosen4 darstellt, sondern auch die subjektiven Dispositionen 
der Personalberater_innen nicht unberührt lässt. Sie werden über einen interor
ganisationalen Wettbewerb dazu aktiviert – so zumindest der Plan –, selbst eine 
unternehmerische Haltung einzunehmen, die sowohl die Effizienz des RAV (nach 
Maßgabe der Wirkungsindikatoren) als auch die Marktfähigkeit der Stellensuchen
den befördert. Die Berater_innen werden also auch selbst aktiviert, d.h. sie sind in 
ihrer Arbeit ähnlichen Anforderungen unterworfen wie die beim RAV gemeldeten 
Erwerbslosen und werden so zu »aktivierten Aktivierenden« (Newman 2007). 

4 Aus kritisch-feministischer Perspektive nenne ich die Bezieher_innen von Transferleistung 
aus der Arbeitslosenversicherung »Erwerbslose« oder »Stellensuchende« und benutze nicht 
den allgemein verbreiteten Begriff des/der »Arbeitslosen«. Dies soll einer weiteren Entwer
tung und Unsichtbarmachung (unbezahlter) Care-Arbeit, die zu großen Teilen von Frauen 
erbracht wird, entgegenwirken. Somit plädiere ich für einen erweiterten Begriff von Arbeit, 
der auch den Bereich der Reproduktionsarbeit umfasst. 
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1.2 Forschungsanlass, Erkenntnisinteresse 
und zentrale Forschungsfragen 

Meine Untersuchung knüpft genau an dieser Schnittschnelle zwischen Fremd- und 
Selbstaktivierung der Personalberater_innen an. Die empirische Grundlage meiner 
Untersuchung ist eine sich methodisch als »fokussierte Ethnographie« verstehende 
Fallstudie (Knoblauch 2001). Im Fokus meiner Studie stehen die Akteursperspekti
ve der Berater_innen und die Interaktionen zwischen Berater_innen und Arbeitsu
chenden, wie sie von den Berater_innen erlebt werden. Ich arbeite also vor allem aus 
der »Binnenperspektive« der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik (Ott 2012: 167). Mei
ne Erhebung habe ich in zwei Wellen im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 in einem 
Westschweizer RAV durchgeführt. 

Angestoßen wurde mein Forschungsinteresse von zwei Streikaktionen5 der 
RAV-Angestellten im Herbst 2013 und im Frühjahr 2014. Schnell stellte sich also in 
meinen vorbereitenden Recherchen heraus, dass das gewählte RAV einen äußerst 
spannenden und spannungsreichen Forschungsort für meine Untersuchung dar
stellt, da es 2012 komplett umstrukturiert wurde und seither als Paradestück einer 
nach NPM-Kriterien modernisierten Verwaltungseinheit gilt: flache Hierarchien, 
formal erweiterte Handlungsspielräume, flexible Arbeitszeitmodelle, regelmäßi
ge Leistungsevaluierung nach spezifischen Leistungsindikatoren (key performance 
indicators, KPI) und innerorganisatorischer Wettbewerb. Trotz oder vielleicht ge
rade wegen der Beispielhaftigkeit dieses bestimmten RAV kam es, kurz bevor ich 
meine Untersuchung vor Ort angefangen habe, zu einigen Streikaktionen. Diese 
können durchaus als (affektive) Antworten der RAV-Angestellten auf die neuen 
Arbeitsbedingungen und Organisationsziele verstanden werden. Auch zeigen sie, 
dass die organisationalen Steuerungsinstrumente nicht friktionslos in das Selbst
management der Bediensteten zu übersetzen waren. Die Streiks lassen vermuten, 
dass die Reorganisation der kantonalen Arbeitsvermittlung und die daraus er
wachsenen neuen Vorgaben und Entwicklungen von einigen Angestellten nicht 
als Verbesserung ihrer Arbeitspraxis, sondern eher als Zumutung wahrgenommen 
wurden. 

5 Das Streikaufkommen in der Schweiz ist im internationalen Vergleich vor allem aufgrund der 
stark verankerten Sozialpartnerschaft und der ausgeprägten Konsensorientierung sehr ge
ring. So listet eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) die 
Schweiz im internationalen Vergleich bei arbeitskampfbedingten Ausfalltagen ganz weit un
ten (Dribbusch et al. 2023). Überdies sind Streikende in der Schweiz nach den einschlägigen 
ILO-Konventionen nur ungenügend vor Entlassung und Repression geschützt (etwa: Dunand 
et al. 2016). Vor diesem Hintergrund sind die Mobilisierungsanstrengungen der öffentlich 
Bediensteten umso bemerkenswerter und verdeutlichen die Relevanz des gewählten Fallbei
spiels als auch der forschungsleitenden Frage nach widerständigen Praktiken bereits ohne 
vertiefte Kenntnisse des organisationalen Rahmens. 
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Affekte und Emotionen spielen in meiner Untersuchung eine tragende Rolle. 
Nur über eine affektive Adaption lassen sich (neue) Ideale und Vorgaben wirklich 
umsetzen: Man kann nicht seine ›ganze‹ Persönlichkeit in die Arbeit investieren, 
solange keine annähernde affektive Identifikation mit der zugewiesenen Rolle 
stattfindet. Und gerade hierin liegt auch die Krux gescheiterter Annäherung an 
das staatlicherseits erwünschte neue Selbstverständnis der Personalberater_innen: 
Wenn die affektive Adaption scheitert, kann es mitunter zu widerständigem Han
deln kommen. Affekte können also das Gelingen der Implementation von NPM- 
Direktiven auf Akteur_innenebene ermöglichen, aber es zugleich auch erschweren 
oder sogar verunmöglichen. Die eingenommene Affektperspektive hilft daher nicht 
nur, die Unterwerfung der Bediensteten, sondern auch und insbesondere ihre 
Handlungsautonomie und Widerständigkeit besser zu verstehen. Denn Affekte, 
so werde ich herausarbeiten, sind nicht nur ein höchst wirksames Instrument 
der Neoliberalisierung der Arbeitsverhältnisse und somit integraler Teil von Herr
schafts- und Ungleichheitsproduktion, sondern bergen immer auch Potentiale 
der Überwindung solcher Verhältnisse im Sinne einer ›Freiheit der Affekte‹. Ich 
gehe davon aus, dass gerade in der affektiven Arbeit der Personalberater_innen, die 
sie durch »emotionale Produktivkräfte« (Bargetz 2013: 17) wie etwa ihre Empathie 
an andere bindet, widerständiges Handlungspotential liegt. Affekte fungieren 
gewissermaßen als Scharnier, welches Menschen in Machtzusammenhänge ein
bindet. Aber natürlich existieren Affekte nicht nur im Kontext von Macht- und 
Ausbeutungsverhältnissen, sondern stiften auch solidarische Verbindungen zwi
schen den Menschen, die wiederum die Grundlage von Handlungsmächtigkeit und 
Widerstand bereitstellen. 

Ich verschiebe also den Fokus von der Instrumentalisierung und Kommerzia
lisierung der Gefühle zur Erreichung staatlicher und organisationaler Ziele hin zu 
den ermächtigenden Dimensionen affektiven Arbeitens und stelle die »affektive 
Opposition« und das Eintreten in den »Kampf um das affektive Leben der Leute« 
(Grossberg 2000: 192) in den Mittelpunkt meines Erkenntnisinteresses. 

Im Kontext des Regierens über Gefühle, der »affective governance« (Penz et al. 
2017), interessiere ich mich auch dafür, ob sich durch die angestrebte Verwaltungs
modernisierung und die damit zusammenhängende Abkehr von der vermeintlich 
gefühlsneutralen ›Beamtenmentalität‹ auch die Geschlechterverhältnisse und die 
Geschlechterbilder im RAV verändern – galt doch insbesondere der staatliche Büro
kratiesektor lange Zeit als »Ausdruck der instrumentellen Vernunft« (Ludwig/Sauer 
2010: 181) und als »Herrschaft der formalistischen Unpersönlichkeit« mit einem idea
len Beamten, der getreu dem Motto »sine ira et studio, ohne Haß und Leidenschaft, 
daher ohne ›Liebe‹ und ›Enthusiasmus‹, unter dem Druck schlichter Pflichtbegriffe; 
›ohne Ansehen der Person‹, […]« seines Amtes waltet (Weber 1985: 129; Herv. i. O.). 
Der Beamte hatte also ›seines Amtes zu walten‹, war dazu angehalten, sein affek
tives Selbst ganz hinter seiner ›Amtsperson‹ verschwinden zu lassen, wohingegen 
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Affektivität wie Fürsorglichkeit und Empathie mit Weiblichkeit verbunden und im 
Bereich des Privaten, und damit außerhalb des staatlichen Sektors, verortet wur
den. Frauen wurde aufgrund der ihnen zugeschriebenen Emotionalität auch die Fä
higkeit, sich im Staatswesen an qualifizierter Stelle einzubringen, rundweg abge
sprochen. Birgit Sauer beschreibt diese Trennung als »liberales Gefühlsdispositiv« 
(Sauer 1999a) und verdeutlicht, wie prägend diese dichotome Vorstellung von öffent
lich und privat bzw. rational und emotional für die westliche Vorstellung von Staat
lichkeit bis weit ins 20. Jahrhundert war. Im Zuge der »Dienstleistungsrevolution« 
seit den 1970er-Jahren und mit steigender Frauenerwerbsquote begannen sich die
se Grenzen zu verschieben; die ehemals mit Weiblichkeit assoziierten affektiven Fä
higkeiten gewannen auch im staatlichen Bürokratiesektor zunehmend Bedeutung. 
Dies führte zu einem Wandel geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Rollen
vorstellungen. Und auch wenn sich das, was sich da getan hat, nicht unbedingt als 
emanzipatorisches Projekt einer Dekonstruktion überkommener Geschlechterrol
len lesen lässt, ist es doch spannend, die Auswirkungen von »verordneter« affektiver 
Arbeit unter einer Geschlechterperspektive zu verfolgen. 

Mein zentrales Interesse gilt also kurz gefasst den affektbezogenen verge
schlechtlichten Subjektivierungsweisen der Personalberater_innen im Kontext der 
Ökonomisierung der Arbeitsverwaltung in der Schweiz. Ich untersuche, wie die 
Vermittlung von Effizienzkriterien und Wettbewerbsorientierung bei gleichzeitig 
eingeforderter affektiver Zuwendung funktioniert. Wie gehen die Personalbera
ter_innen mit möglichen Spannungsverhältnissen zwischen den organisationalen 
Anforderungen und den Bedürfnissen der Erwerbslosen um? Inwiefern diver
gieren auch ihre eigenen Anforderungen an eine gute Beratungspraxis von den 
organisationalen Vorgaben oder vom Gesetzesauftrag? Wie reagieren sie auf die 
Anforderung, »staatliche affektive Selbstunternehmer« (Penz/Sauer 2016: 109) sein 
zu müssen und eigene Beratungsstrategien zu entwickeln? Reflektieren sie ihre 
Rolle als ›aktivierte Aktivierer_innen‹ überhaupt? Wenn ja, führt dies zu gestei
gerter Identifikationsmöglichkeit mit dem Beruf oder zu innerem oder äußerem 
Widerstand? Mit einer »machtorientierte[n] Theorie der Gefühle« (Bargetz 2013: 
20) gehe ich der Frage nach, wie Gefühlsstrukturen im Feld aktivierender Ar
beitsmarktpolitik und moderner Verwaltungsführung hervorgerufen und durch 
die öffentlich Bediensteten subjektiv angeeignet, verweigert oder widerständig 
umgeformt werden. 

Diese Vorschau auf mein Erkenntnisinteresse und meine forschungsleitenden 
Annahmen gibt bereits Hinweise darauf, dass in meiner Untersuchung unterschied
liche Gegenstandsebenen6 angesprochen werden: Da ist zum einen die (rechtliche) 

6 Eine ausführliche Beschreibung meiner methodischen Herangehensweise sowie die Opera
tionalisierung des theoretischen Rahmens folgt im siebten Teil im Abschnitt 7.5. 
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Makroebene: die Richtlinien für die Vergabe von Sozialleistungen, die NPM-Direk
tiven, das Aktivierungsparadigma etc. Auf der institutionellen Mesoebene versuche 
ich nachzuverfolgen, mit welchen (affektiven) Techniken das RAV versucht, seine 
Mitarbeiter_innen zu steuern und zu formen. Auf dieser Ebene ist auch meine Ana
lyse des »materiellen Arrangements« angesiedelt: die Raumordnung und Architek
tur des RAV, die die Atmosphäre und damit das affektive Setting maßgeblich mit
gestalten. Daran schließt die für mein Erkenntnisinteresse zentrale Ebene an: die 
Mikroebene der konkreten Praxis der Personalberater_innen. 

1.3 Gang der Untersuchung 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen gliedert sich die vorliegende Untersu
chung in neun Teile. Im Anschluss an die Einleitung werden im zweiten Teil die 
zentralen Reformen der Schweizer Arbeitsmarktpolitik nachgezeichnet und in ge
genwärtige gesellschaftlich-sozialpolitische Entwicklungen eingeordnet. In einem 
weiteren Schritt werde ich die (Steuerungs-)Strukturen der öffentlichen Arbeits
vermittlung in der Schweiz und deren zentrale Akteur_innen darstellen. Dies bildet 
den Ausgangspunkt dafür, in einem dritten Schritt genauer auf das untersuch
te Fallbeispiel einzugehen und dessen Forschungsrelevanz und organisationale 
Besonderheiten herauszuarbeiten. Basierend auf Presseberichten sowie einem Be
richt des kantonalen Rechnungshofs (CDC) und einer von den RAV-Berater_innen 
gemeinsam mit den kantonalen Gewerkschaften des öffentlichen Diensts beim 
Kantonsparlament im November 2012 eingereichten Petition werde ich in diesem 
Kapitel zudem den Kontext skizzieren, in welchem etwa die Hälfte der Personal
berater_innen 2013 zum Streik mobilisiert hat. Dies mag unüblich erscheinen, 
da ich zuvor weder die empirische Ausrichtung noch die Datengrundlage meiner 
Untersuchung dargestellt habe, jedoch ist dieser kurze Einblick in das gewählte Fall
beispiel zentral für die Nachvollziehbarkeit meiner weiteren Ausführungen und der 
Konzeption der Studie. Auf diese Schilderungen zum empirischen Kontext meiner 
Untersuchung schließe ich ein kürzeres Kapitel (Kapitel 4) zur theoretischen Veror
tung meiner Untersuchung an und werde bereits an dieser Stelle herausarbeiten, 
warum ich einen affekt- und geschlechtertheoretischen sowie machtanalytischen 
Zugriff auf die rezenten Entwicklungen im Feld der Arbeitsmarktpolitik und der 
öffentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz vorschlage. 

Um meine Studie weiter zu kontextualisieren, werde ich im fünften Teil einen 
Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Reorganisation der öffentlichen 
(Arbeits-)Verwaltung auf der Ebene des Verwaltungshandelns und damit aus Sicht 
der street-level bureaucrats geben. Aufgeteilt auf insgesamt sechs Abschnitte werde 
ich erst einen Blick auf die Schweizer Forschungslandschaft zu den Reformpro
zessen der öffentlichen Arbeitsverwaltung werfen und zeigen, dass in den ersten 
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zehn Jahren nach der einschneidenden AVIG-Gesetzesrevision von 1995/96 aus
schließlich (Wirkungs-)Studien vom SECO durchgeführt bzw. in Auftrag gegeben 
worden sind. Erst rund zehn Jahre später, und dies wird uns im zweiten Abschnitt 
(Punkt 5.2) beschäftigen, begannen sich vereinzelt Sozialwissenschaftler_innen 
mit der »normative[n] Kraft der Aktivierungspolitik« (Wyer 2011) kritisch aus
einanderzusetzen und die Dienstleistungsprozesse und die reformierte Sozial- 
und Arbeitsverwaltung aus Sicht der Verwaltungsangestellten zu untersuchen. 
Anders sieht es mit Blick auf die internationale Forschung aus (Punkt 5.3), wobei 
insbesondere im angelsächsischen Raum eine längere Forschungstradition zur 
sogenannten »Street-level-Forschung« existiert. Entsprechend meinem Forschungs
interesse zu den (wohlfahrts-)staatlichen Transformationsprozessen und deren 
geschlechtsspezifischen und affektiven Implikationen sowie im Hinblick auf die 
theoretische Verortung meiner Untersuchung werde ich in den Punkten (5.4-5.6) 
einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Geschlecht, Emotionen 
und Affekten in der interaktiven Dienstleistungsarbeit und der öffentlichen Ver
waltung geben und daran anschließend unter Punkt 5.7 nochmals ganz konkret die 
Lücken aufzeigen, zu deren Schließung ich mit meiner Untersuchung beitragen 
möchte. Auf diese Literaturübersicht folgen im sechsten Teil die Erläuterungen zur 
theoretischen Rahmung der Arbeit. Beginnen werde ich diesen Teil mit der Erör
terung der gouvernementalitätstheoretischen Perspektive bzw. mit einer knappen 
Einführung in das Foucault’sche Konzept der Gouvernementalität und den damit 
zusammenhängenden Staats- und Regierungsbegriff. Hieran anschließend wird 
die komplexe Beziehung zwischen Regierungsrationalitäten, Steuerungstechniken 
und der Formierung von Subjekten dargestellt und gezeigt, wie sich mit (dem 
späten) Foucault und seiner Rückbesinnung auf die antike Lebenskunst von den 
Subjekten ausgehender Widerstand denken und untersuchen lässt. Im dritten 
Abschnitt des Theorieteils befasse ich mich mit der neoliberalen Gouvernementa
lität, der Subjektivierungsform des unternehmerischen Selbst und mit der Frage, 
inwiefern sich Geschlecht und Affekte als Dimensionen neoliberalen Regierens und 
als Modi der Subjektbildung denken lassen. Auf dieser theoretischen Basis werde 
ich unter 6.4 des Theoriekapitels und mit Blick auf den Wandel der (Erwerbs-)Ar
beitsverhältnisse im Postfordismus die Foucault’schen Theoreme in produktiven 
Dialog mit affekttheoretischen Ansätzen bringen, um so die Grundlage für meine 
empirische Analyse der affektiven Regierung öffentlicher Dienstleistungsarbeit zu 
schaffen. Im Sinne einer Operationalisierung der theoretischen Konzepte werde ich 
am Ende des sechsten Teils unter Punkt 6.5 ein Modell entwickeln und drei zentrale 
Untersuchungsachsen herausarbeiten, die ich als bestimmend für das Verständnis 
von Gouvernementalität und für die Beantwortung meiner zentralen Frage nach 
widerständigen Praktiken unter neoliberalen Vorzeichen erachte. Bevor ich im 
achten Teil der Untersuchung zur Analyse meiner empirischen Daten übergehe, 
werde ich im siebten Kapitel auf das Forschungsdesign meiner »fokussierten Ethno

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1. Einleitung: Öffentliche Arbeitsvermittlung unter Spardruck und Reformzwang 25 

graphie« (Knoblauch 2001) eingehen und die forschungsrelevanten Implikationen 
schildern, die insbesondere der Analyse von Affekten und Emotionen geschuldet 
sind. Zudem werde ich in diesem methodischen Teil die erhobenen Daten vorstellen 
und meine Analysestrategie skizzieren. 

Aufgeteilt auf die zuvor entwickelten drei Ebenen stellt die diskurstheoretisch 
informierte Analyse des vielfältigen Datenkorpus7 im achten Kapitel den Schwer
punkt des Buches dar. Der neunte Teil beendet die vorliegende Untersuchung mit 
einer Evaluierung der gewählten Forschungsstrategie, einer Zusammenfassung der 
zentralen Ergebnisse und einem Ausblick auf mögliche Anknüpfungspunkte für 
weitere Studien. 

7 Die verwendeten Daten basieren vornehmlich auf Erhebungen zwischen 2014 und 2017. Trotz 
möglicher Veränderungen in der empirischen Ausgangslage bleibt die Forschungsfrage von 
anhaltender wissenschaftlicher Relevanz, und der analytische Fokus bietet weiterhin eine 
tragfähige Grundlage für die Untersuchung staatlicher Transformationsprozesse, die es ver
mag, affekttheoretische, gendersensible und machtkritische Ansätze zu vereinen. 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2. Das Regieren der Schweizer Arbeitsverwaltung: 

Aktivierungspolitik und New Public Management 

Macht ist der Name, den man einer kom

plexen strategischen Situation in einer 
Gesellschaft gibt. 
(Foucault 1987a: 114) 

Wie eingangs erwähnt, setzten sich im Kontext steigender Arbeitslosenzahlen und 
zunehmender Staatsverschuldung (Fink 1999) Anfang der 1990er-Jahre die Kräfte, 
welche eine Reform der öffentlichen Verwaltung nach ökonomischen Prinzipien for
derten, auch in der Schweiz endgültig durch. Zwar stießen die Reformen des frühen 
Jahrzehnts noch auf Widerstand und konnten nicht großflächig umgesetzt werden 
(ebd.: 8; Schedler 1995; Mach 2002), doch vermochte bereits einige Jahre später der 
vom ehemaligen St. Galler Professor und Zürcher Regierungsrat Ernst Buschor an
geführte Reformdiskurs eine regelrechte »Kulturrevolution in der Verwaltungsfüh
rung« (Buschor 1993) anzustoßen. 

Seit Mitte der 1990er-Jahre richtet sich das Verwaltungshandeln in der Schweiz 
an Effizienz- und Effektivitätskriterien – beides zentrale Instrumente des NPM 
(Fink 1999: 191) – aus. So stellte Christoph Mäder, der Präsident des Wirtschafts
dachverbands »Economie Suisse«, fest, dass sich »kaum ein verwaltungsmässig 
gefasster Zweig des Staates – vom Behindertenheim über das Gesundheitswesen, 
den Schulen und Universitäten, der Polizei, bis hin zur Meteorologischen Zentral
anstalt des Bundes – diesen Umgestaltungsmassnahmen entziehen [kann]« (Mäder 
2001: 192). Die Reformen sollten sich dabei nicht auf die öffentliche Verwaltung 
beschränken, sondern das gesamte politisch-administrative System wurde neu 
geordnet, um eine »Umwandlung der Verwaltung als staatlicher Vollzugsapparat 
in ein kunden- und leistungsorientiertes Dienstleistungsunternehmen« (Schedler 1995: 
19; Herv. i. O.) anzustoßen. NPM, das in der Schweiz unter dem Label der »wir
kungsorientierten Verwaltungsführung« (WoV) geführt wird, sollte also nicht nur 
bestimmte Verwaltungsabläufe und Strukturen optimieren, sondern sich vielmehr 
als »Verwaltungsphilosophie« (Mastronardi/Schedler 1998: 51) durchsetzen. Denn 
nur auf diese Weise »lassen sich die staatspolitischen Implikationen der neuen 
Führungsform erkennen« (ebd.). Die Reformen strebten also einen Wandel in 
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der Verwaltungskultur an: »Beamte werden zu Mitarbeitenden, Kaderpersonen 
werden Führungskräfte und Personaladministration mutiert zum Personalma
nagement. Das neue Bundespersonalgesetz (BPG) vom 24. März 2000 liefert den 
personalpolitischen Meilenstein in der NPM-Dynamik« (Weil 2017: 11). 

Vergleichsweise früh fassten die Reformbestrebungen im Zweig der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung Fuß: Der Bund führte 1995 mit der Revision des Arbeitslosen
versicherungs- und Insolvenzgesetzes (AVIG) wichtige Elemente von NPM in die 
ALV ein. Mit dem im Jahr 2000 induzierten Wechsel von der Input- zur Output
orientierung wurde auch die Steuerungsebene vollständig den NPM-Werkzeugen 
unterstellt. Seither prägen Begriffe und Konzepte wie etwa Leistungsaufträge, Glo
balbudget, Wirkungsorientierung, Zielvereinbarungen, accountability, benchmarking 
oder corporate identity und nicht zuletzt Wettbewerb und Effizienz die Diskurse und 
Praktiken der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz. Das übergeordnete 
Ziel der Reform des AVIG bestand nominell darin, die öffentliche Arbeitsvermitt
lung zu professionalisieren sowie ihren Vollzug effizient und wirkungsorientiert zu 
gestalten. Leitend für den mit der Reform angestrebten »radikalen Paradigmawech
sel« war das Bestreben, »von einer passiven zu einer aktiven, die Integrationschan
cen der Stellensuchenden verbessernden« (Curti/Züricher 2000: 6) Politik überzu
gehen. 

Diese konsequente Verankerung des Aktivierungskonzepts in der Arbeitslosen
versicherung geschah jedoch erst, nachdem die OECD die Schweiz für ihren Rück
stand bezüglich der Einführung aktivierungspolitischer Maßnahmen kritisiert hat
te (Armingeon/Beyeler 2003: 149–150). Auf diese ›Rüge‹ hin hat die Schweiz die Eu
ropäische Beschäftigungsstrategie (EBS), die seit Mitte der 1990er-Jahre eine euro
paweit koordinierte aktivere Arbeitsmarktpolitik fordert, nahezu mustergültig um
gesetzt, und die OECD lobte in ihrer 1996 veröffentlichten Studie zur Arbeitsmarkt
politik in der Schweiz die Implementierung aktivierungspolitischer Instrumente als 
»revolutionären Schritt« (OECD 1996: 132), der von der »Effizienz« (ebd.) des schwei
zerischen Modells der Sozialpartnerschaft zeuge. 

In einer Studie des kurz nach der großen ALV-Reform vom Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) ins Leben gerufenen nationalen Evaluierungsprogramms der 
arbeitsmarktlichen Maßnahmen und Steuerungsinstrumente wird denn auch die 
Strategie einer »konsequenten und frühzeitigen Aktivierung« der Stellensuchen
den als besonders erfolgversprechend für die Steigerung der (Vermittlungs-)Effizi
enz angeführt. Eine gute Beratungsleistung sei mittels vier verschiedener und auch 
komplementär anwendbarer Strategien (Egger/Lenz 2006: 27) zu erreichen: 

• rascher Start des Wiedereingliederungsprozesses; 
• konsequente Haltung der RAV-Beratenden gegenüber den Stellensuchenden; 
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• gezieltes Fördern und Fordern mit Hilfe von arbeitsmarktlichen Maßnahmen 
(AMM); 

• Aktivierung der Stellensuchenden durch Empathie und Beratungskompetenz 
der Beratenden. 

So war es möglich, eine normativ einheitliche Basis zu schaffen, die sowohl die Sozi
alversicherungen als auch die Sozialhilfe umfasst (Domeniconi/Tecklenburg/Wyer 
2013: 250). Wie dieser Wandel vom versorgenden Wohlfahrtsstaat zum »neosozia
len« Aktivierungsstaat (Lessenich 2013: 14) in der Schweiz vollzogen wurde, werde 
ich nun am Beispiel der Reform der öffentlichen Arbeitsvermittlung von 1995 ver
deutlichen. 

2.1 Die Schaffung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 

Die Reformbemühungen in Richtung Aktivierungspolitik und der Umbau der öf
fentlichen Verwaltung entlang NPM-Prämissen erfolgte im Feld der Arbeitsmarkt
politik in mehreren Etappen, wobei die zweite Teilrevision des Bundesgesetzes über 
die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, wel
che 1995 verankert wurde, den Ausgangspunkt dieser richtungsweisenden Verände
rungsprozesse bildet. Seither gilt die Implementierung von Aktivierungspolitiken 
und der Leitprinzipien der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) als Kö
nigsweg der modernen öffentlichen Dienstleistungserbringung. 

Im Zuge der umfassenden ALV-Reform wurden auch die Institutionen der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung grundlegend reformiert. Die Kantone wurden 
damals vom Bund verpflichtet, anstelle der Gemeindearbeitsämter die »Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren« (RAV) zu schaffen und sich mit den RAV den Her
ausforderungen einer modernen Arbeitsvermittlung zu stellen, die mehr umfasst 
als die administrative Verwaltung von Erwerbslosigkeit. Mit der Verpflichtung 
der Kantone, die RAV aufzubauen, erfuhr das System eine starke Zentralisierung 
und Professionalisierung (Curti/Meins 1999: 65). Die ehemals 3000 kommunalen 
Arbeitsämter wurden von rund 150 RAV abgelöst (Magnin 2005: 97). Die RAV wur
den national organisiert und im Interesse eines einheitlichen Auftretens und einer 
einheitlichen Außenkommunikation mit einem gemeinsamen Logo ausgestattet 
(OECD 1996: 126; Mauerer 1999). Zudem sollten nach dem Prinzip der ›Aktivierung‹ 
nur noch jene Erwerbslosen Leistungen beziehen, die sich intensiv und möglichst 
eigenständig um eine neue Arbeitsstelle bemühen (Magin 2005: 181). Gleichzeitig 
wurde den RAV der Anstrich eines service- und kund_innenorientierten Dienst
leisters gegeben. »Dies«, so führt eine Studie zur e-Kompetenz der RAV im Kanton 
Bern weiter aus, »beinhaltet zum Beispiel die Überprüfung und Verbesserung des 
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Bewerbungsdossiers oder die Beratung (der Erwerbslosen, M. G.) über Bildungs- 
bzw. Beschäftigungsmassnahmen« (Eggli et al. 2005: 102). 

Schweizweit gibt es etwa 129 RAV, und diese bilden mit rund 546.000 gemel
deten Stellensuchenden, die jährlich 1,5 Millionen Beratungen erhalten, den Kno
tenpunkt der öffentlichen Arbeitsvermittlung (Gasser/Röthlisberger 2020). Durch
geführt werden die Beratungsgespräche von etwa 1800 vollzeitbeschäftigten RAV- 
Personalberater_innen und zahlreichen Angestellten auf Teilzeitbasis (Fleischmann 
2018: 30). 

Auffallend ist jedoch, dass der angestrebte Wandel vom Amt zum Dienstleister 
offensichtlich nur unvollständig vollzogen wurde, da sich anscheinend auch der Ge
setzgeber noch nicht ganz an die neue Bezeichnung und damit an die privatwirt
schaftliche Ausrichtung der öffentlichen Arbeitsvermittlung gewöhnt hat und im 
Gesetzestext trotz der neuen Bezeichnung »RAV« an einigen Stellen immer noch 
von »Arbeitsämtern« die Rede ist (z.B. AVIG 17). Wenn auch die Modernisierung im 
wording noch nicht vollständig angekommen ist, so zeigt nicht zuletzt die Aufnahme 
einer Verpflichtung auf Wirkungsorientierung in die Bundesverfassung (Art. 170), 
dass die Schweizer Variante der wirkungsorientierten Vollzugssteuerung im euro
päischen Vergleich eines der radikalsten Beispiele von New Public Management und 
der Ausrichtung des öffentlichen Dienstes an marktwirtschaftlichen Prinzipien dar
stellt (Buschor 2009). 

2.2 Die RAV als »Pioniere der wirkungsorientierten Verwaltungsführung« 

Die strategische Führung der öffentlichen Arbeitsvermittlung wurde auf Bundes
ebene dem SECO im Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (EVD) übertra
gen. Das SECO hat bis heute gegenüber den Kantonen in Angelegenheiten der Ar
beitsmarktpolitik weitgehende Weisungs- und Prüfungsbefugnisse und trifft die 
Entscheidungen darüber, ob Verwaltungskosten der Arbeitslosenkassen1 und der 
Kantone2 im Hinblick auf die Finanzierung aus Mitteln der Arbeitslosenversiche
rung anerkannt werden (Art. 83 AVIG, Art. 31 Abs. 2 AVG). Das SECO ist also das steu
ernde Organ auf Bundesebene, während die operative Verantwortung den Kantonen 
bzw. den einzelnen RAV übertragen wurde (Konle-Seidl 2002: 25–26). Somit obliegt 
der Vollzug der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz den RAV, den Lo
gistikstellen für arbeitsmarktliche Maßnahmen (LAM) sowie den Kantonalen Amts
stellen (KAST), wobei die RAV und in der Regel auch die öffentlichen Arbeitslosen

1 Grundlage: Art. 92 Abs. 6 AVIG und Verordnung über die Verwaltungskostenentschädigung 
der Arbeitslosenkassen. 

2 Grundlage: Art. 92 Abs. 7 AVIG und Art. 122a AVIV sowie die AVIG-Vollzugskostenentschädi
gungsverordnung. 
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kassen den Kantonalen Amtsstellen (KAST) unterstellt sind (PVK 2008: 3241–3242). 
Die KAST ist die zentrale und beratende Stelle im Kanton für den AVIG-Vollzug 
und zuständig für dessen Einheitlichkeit. Darüber hinaus klärt sie im Zweifelsfall 
die Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ab und soll dafür sor
gen, dass nur rechtmäßig begründete Versicherungsleistungen fließen. Die Bera
tung der Arbeitsuchenden geschieht jedoch ausschließlich durch die Personalbera
ter_innen in den RAV (Kaltenborn et al. 2010: 326). 

Gemein ist allen RAV, dass seit der AVIG-Revision 1995 keine Stempelkontrol
len mehr durchgeführt werden. Die Stempelkontrolle war ein niederschwelliger 
administrativer Akt beim Gemeindeamt, der der Feststellung der Präsenz der Ar
beitsuchenden diente (Meldepflicht). Anstelle dieses regelmäßigen »Amtsganges« 
werden die Arbeitsuchenden – sofern sie ihre Ansprüche geltend machen wollen 
– nun zur Teilnahme an regelmäßigen Beratungs- und Kontrollgesprächen im 
RAV verpflichtet. Es gibt einen umfangreichen Katalog an Beschäftigungsmaß
nahmen und -programmen, die sukzessive abgehakt werden müssen, um die 
Leistungsansprüche überhaupt aufrechterhalten zu können. Abgesehen von diesen 
Rahmenbedingungen sind die Kompetenzen der RAV-Berater_innen je nach Kan
ton unterschiedlich ausgestaltet, und auch die jeweiligen Beratungsstrategien und 
tatsächlichen Praktiken unterscheiden sich stark zwischen den Kantonen (AMOSA 
2019). Am Beispiel der Sanktionierungspraxis lässt sich dieser ›Kantönligeist‹ gut 
veranschaulichen: Jeder Kanton bestimmt selbst, ob die Personalberater_innen 
selbst oder eine dafür zuständige Abteilung Sanktionen verhängen darf, wenn Ver
sicherte die Vorschriften verletzen. Auch deren Härte variiert und hängt vom ›Grad‹ 
der vorliegenden Pflichtverletzung ab. Der Leiter des Leistungsbereichs Arbeits
markt/Arbeitslosenversicherung im SECO, Oliver Schärli, sagte in einem Interview 
mit der Online-Zeitschrift »Panorama«3 zu diesen kantonalen Differenzen: »Die 
Tatsache, dass gewisse Vermittlungsstellen eine strenge Sanktionierungspraxis 
haben, während andere zurückhaltend agieren, verursacht darum ein gewisses 
Unbehagen. Das SECO wird sich dieses Themas annehmen, ohne eine identische 
Sanktionspraxis erwirken zu wollen« (Fleischmann 2015: 30). 

Das Beispiel der Sanktionierungspraxis ist nur eines von vielen, die zeigen, wie 
im Sinne der WoV den Kantonen bei der konkreten Ausgestaltung ihrer Vollzugs
tätigkeit sehr große Handlungsspielräume gewährt werden. Damit, so der Grund
gedanke, soll gewährleistet werden, »dass die Dienstleistungen der öffentlichen Ar
beitsvermittlung bestmöglich auf die regionalen Gegebenheiten abgestimmt wer
den können« (SECO 2013: 9). Folglich sind die Kantone beim konkreten ›Wie‹ der 

3 Per Ende 2020 wurde die Online-Zeitschrift »Panorama« eingestellt. Alle bis dahin erschie
nenen Newsletter und Artikel sind nun auf Edudoc verfügbar (Link: https://edudoc.ch/sear 
ch?ln=de&cc=Panorama&p=&f=&rm=&ln=de&sf=&so=d&rg=10&c=Panorama&c=&of=hb 
&fti=1&fti=1&fct__3=Deutsch). 
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Umsetzung des AVIG-Vollzugs im Rahmen der jeweils geltenden Wirkungsverein
barung weitgehend frei (ebd.: 14). 

Diese Steuerung über in der Wirkungsvereinbarung festgehaltene Wirkungs
ziele ist jedoch nicht zeitgleich mit der Schaffung der RAV eingeführt worden. 
Während des Aufbaus der neuen Arbeitsvermittlung Mitte der 1990er-Jahre wurde 
diese zunächst noch über Ressourcen und Aktivitäten gesteuert. Eine erste, vom 
SECO in Auftrag gegebene Evaluierungswelle der RAV und ihrer Wirksamkeit 
(u.a. Ernst & Young Consulting 1999a/b und Sheldon 1999, 2000a/b) machte die 
gravierenden Wirkungsunterschiede zwischen den RAV sichtbar; auch weitere 
Studien beurteilten die damals noch inputorientierte Verwaltungssteuerung ne
gativ und wiesen auf ihre Schwachstellen hin (etwa Schedler 2000; Imboden et al. 
1999a). Dominique Babey, ehemaliger Leiter des Leistungsbereichs Arbeitsmarkt 
und Arbeitslosenversicherung im SECO, beurteilt die Zeit der inputorientierten Leis
tungsaufträge von 1996 bis 1999 als wertvolle Lernphase, in der die Schwachstellen 
der Inputsteuerung deutlich sichtbar wurden. Auf Grundlage dieser praktischen 
Erfahrungen sollten daher mit Hilfe von NPM Marktmechanismen in die Verwal
tung eingebaut und somit Schwachstellen wie fehlende Transparenz, ungenügende 
Flexibilität oder unzureichende Kund_innenorientierung beseitigt werden (Niever
gelt 2006). Zudem war es mit der alten inputorientierten Anreizkonstellation nicht 
möglich, direkten Einfluss auf das Verhalten der RAV-Berater_innen zu nehmen; 
gleichzeitig aber waren ihre Ermessensspielräume sehr begrenzt (Imboden et al. 
1999b: 18ff.). 

Im Jahr 2000 beschloss die dem SECO zugehörige Schweizer Direktion für Ar
beit daher gemeinsam mit den Kantonen, bei der Beurteilung und Finanzierung 
der RAV von der Input- zu einer wirkungsorientierten Output-Steuerung zu wech
seln. Der wirkungsorientierte Vollzug des AVIG wird seither durch eine Leistungs
vereinbarung und ein Globalbudget zwischen den kantonalen RAV, Logistikstellen 
für arbeitsmarktliche Maßnahmen (LAM) und den kantonalen Amtsstellen (KAST) 
gesteuert. Diese Leistungsvereinbarung hat jeweils eine Gültigkeit von fünf Jahren 
und soll Aufgaben, Kompetenzen sowie Verantwortungen zwischen Politik und Ver
waltung regeln. In ihr werden »die übergeordneten und operativen Ziele, die zu er
bringenden Leistungen und die dafür zur Verfügung gestellten Mittel« konkretisiert 
(Schedler/Proeller 2000: 52–53). 

Der Wechsel von der Input- zur Output-Steuerung und damit die Koppelung 
von Budget- und Leistungsverantwortung, so eine zentrale Annahme des NPM, 
soll das Verwaltungshandeln einerseits kostenbewusster und andererseits leis
tungsbewusster und dadurch effizienter und effektiver machen (Pede 2000: 20). 
Durch das Vorgeben von Wirkungszielen verbessere sich die Steuerungskraft des 
Leistungsauftrags nachhaltig, insbesondere dann, wenn das Erreichen bzw. Nicht
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erreichen dieser Vorgaben im Sinne eines Bonus-Malus-Systems4 mit finanziellen 
Konsequenzen verbunden werde (Imboden et al. 1999b: 18). Seit diesem Übergang 
richtet sich die Steuerung der RAV an den erzielten Eingliederungserfolgen aus. 

Obschon das Bonus-Malus-System in der zweiten Wirkungsvereinbarung 
(2001–2004) eingestellt wurde, hielt der Bund grundsätzlich am Konzept der 
wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung fest und verankerte diese auch im 
Gesetzestext unter Art. 92 Abs. 7 AVIG sowie Art. 122c der Arbeitslosenversiche
rungsverordnung (AVIV). Die grundlegende Idee hinter der neuen Wirkungsverein
barung war die Knüpfung der Finanzierung an die Erreichung zuvor vorgegebener 
Wirkungsziele. Dieser sogenannte »Yardstick«-Wettbewerb (Shleifer 1985) führt zu 
einem Wettbewerb zwischen den Einheiten, ihr ›Produkt‹ effizienter herzustellen, 
und zur Simulation eines Marktes zwischen den öffentlichen Dienstleistern. Im 
Falle der öffentlichen Arbeitsvermittlung erfolgt die Steuerung jedoch nicht über 
den Preis der Dienstleistung, sondern über deren Wirksamkeit (Bundesrat 2015: 
15). Die Koppelung der Finanzierung an bestimmte Leistungsziele, so zumindest 
die Annahme, stärke die Ergebnisverantwortung der kantonalen Stellen bzw. ih
rer Mitarbeiter_innen und fördere damit die Effizienz und Effektivität der RAV 
(Fairbanks 1994: 117). 

Vier Ziele ergeben sich ausgehend von der übergeordneten Zielsetzung der »Ver
hütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit« für den AVIG-Vollzug (Art. 1 Abs. 2 
und Art. 7 AVIG): 

• Verhütung von Arbeitslosigkeit; 
• rasche und dauerhafte Wiedereingliederung der gemeldeten Stellensuchenden; 
• Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit und Aussteuerungen; 
• effizienter Vollzug des AVIG und des Arbeitsvermittlungsgesetzes. 

Zur Messung der Zielerreichung werden diese Wirkungsziele zu den vier in Tabel
le 1 aufgeführten Wirkungsindikatoren operationalisiert und mit einem ökonome
trischen Modell um exogene Einflussfaktoren bereinigt. Die nachfolgende Tabelle 1 

4 Noch in der ersten Wirkungsvereinbarung (1996–2000) wurde die Performanz der RAV an 
den vier Wirkungsindikatoren gemessen und interkantonal verglichen. Ausgehend vom na
tionalen Durchschnittswert (Indexwert = 100), der im Rahmen eines Benchmarkings über 
alle Schweizer RAV erzielt wurde, wurden die Kantone mit einem Indexwert über 100 der Bo
nuszone, jene mit einem Wert kleiner als 100 der neutralen oder der Maluszone zugeordnet. 
Diejenigen RAV, welche eine deutlich überdurchschnittliche Wirkung erzielten, erhielten zu
gunsten ihrer Mitarbeiter_innen einen finanziellen Motivationsbonus (Egger/Lenz/Zürcher 
2001: 3). Da die Wirkungsmessung jedoch umstritten blieb und die Messung der Wirkungs

werte nicht überzeugend gelang, wurden bereits 2003 diese Bonuszahlungen wieder einge
stellt (Engler 2006: 58). 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


34 Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalität öffentlicher Dienstleistungsarbeit 

zeigt die vier Wirkungsziele mit vier Indikatoren und deren Gewichtung, welche 
anschließend zu einem Gesamtindex aggregiert werden. 

Tabelle 1: Wirkungsindikatoren zur Messung des AVIG-Vollzugs und deren Gewichtung 

Ziel Gewicht 
Indikator 1 Schnelle Wiedereingliederung 50 % 
Indikator 2 Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit (>12 Monate) 20 % 
Indikator 3 Vermeidung von Aussteuerungen 20 % 
Indikator 4 Vermeidung von Wiederanmeldungen 10 % 

Quelle: Vereinbarung RAV/LAM/Amtsstelle 2000, Ziffer 3 

Gekoppelt an die Wirkungsmessung ist die Wirkungssteuerung der Schweizer 
Arbeitsmarktpolitik. Refinanziert werden die Infrastruktur- und die Fallkosten der 
Kantone (bis zu einer meist nicht bindenden Obergrenze) durch das SECO bzw. die 
ALV. Ziel dieses wettbewerbsorientierten Steuerungsmodells, so das SECO, »ist ei
ne Steigerung der Gesamteffizienz der öffentlichen Arbeitsvermittlung durch eine 
fortlaufende Verbesserung der Wirksamkeit« (SECO 2013: 4). Die Leistungsverein
barung zwischen dem SECO und den kantonalen RAV (s. Tabelle 1) ist somit das 
zentrale Instrument für eine systematische Steuerung von Leistungen und Kosten. 
Doch existieren keine vorab festgelegten Zielwerte für die vier Wirkungsindikato
ren oder den Wirkungsindex, und die erzielten Ergebnisse werden für die einzel
nen Zielindikatoren für jeden Kanton jeweils in Relation zum gesamtschweizeri
schen Durchschnitt (100 %) bemessen. »Werte unter 100 % signalisieren eine unter
durchschnittliche Performance, Werte über 100 % eine überdurchschnittliche Perfor
mance. Der Ergebnisausweis der vier Zielindikatoren und damit auch des Gesamt
indexes ist bis zur Ebene einzelner Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte möglich 
und wird auch praktiziert« (Kaltenborn et al. 2010: 341; Herv. i. O.). 

Zusätzlich zu den Zielindikatoren gib es Vorgaben im AVIG und in der AVIV etwa 
zu folgenden Aspekten: 

• Die Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch soll kürzer als 15 Tage sein 
(Art. 22 Abs. 1 AVIV); 

• grundsätzlich sollen mindestens alle zwei Monate Beratungsgespräche durch
geführt werden (Kontaktdichte) (Art. 22 Abs. 2–3 AVIV); 

• verbindliche Sanktionierung von Fehlverhalten von Leistungsempfängerinnen 
und -empfängern (Art. 30 AVIG i. V. m. Art. 45 AVIV); 

• Protokollierung von Beratungsgesprächen (Art. 21 Abs. 3 AVIV). 
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Auch können die Kantone oder gegebenenfalls die RAV selbst jeweils für ihren Zu
ständigkeitsbereich ergänzende Ziele und Wirkungsindikatoren festlegen, die na
tionalen Ziele und Wirkungsindikatoren haben jedoch Priorität (Kaltenborn/Kaps 
2013: 33). 

Auf der Grundlage der nationalen Wirkungsindikatoren wird regelmäßig ein 
Ranking der durch die kantonalen RAV erzielten Wirkungen erstellt (Egger/Lenz/ 
Zürcher 2001: 18). Bis einschließlich 2009 wurde dieses Erfolgsrating für ein Ka
lenderjahr jeweils im Folgejahr veröffentlicht (vgl. ebd.; SECO 2004a, 2005, 2006a, 
2007, 2008, 2009). Danach wurden diese Wirkungswerte vom SECO nicht mehr ver
öffentlicht, doch wurden sie zum Beispiel 2016 auf Anfrage der Schweizer Zeitung 
»Tagesanzeiger« vom SECO freigegeben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
(Valda 2017). Etwas weniger ›öffentlichkeitswirksam‹ wurden die Wirkungsergeb
nisse der einzelnen Kantone für die Zeitspanne zwischen 2005 und 2014 in einer 
Studie des Bundesrats (2015: 46) veröffentlicht. 

Die Überprüfung der Zielerreichung durch die Kantone wird vom Bund nicht 
systematisch durchgeführt. Zwischen 2003 und 2010 hat das SECO jedoch mit dem 
Ziel, die Arbeit der kantonalen Arbeitsmarktbehörden »in einer ganzheitlichen Be
trachtungsweise zu beschreiben, zu würdigen und zu bewerten« (SECO 2004b: 6), 
jährlich eine »Allgemeine Lagebeurteilung« bzw. einen »Allgemeinen Lagebericht« 
für alle Kantone gemeinsam erstellt (SECO 2004b). Die Berichte wurden jeweils im 
Folgejahr allen Kantonen zur Verfügung gestellt, sonst jedoch nicht veröffentlicht. 
Sie bildeten jedoch die Grundlage für die Kommunikation über die Zielerreichung 
gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit (ebd.). Mittlerweile wurde der »Allge
meine Lagebericht« vom sogenannten »Führungscockpit« abgelöst, welches den 
kantonalen Behörden monatlich zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich erstellt 
das SECO in Zusammenarbeit mit den Kantonen, welche wiederholt schlecht oder 
einmalig besonders schlecht bei der Wirkungsmessung abgeschnitten haben, eine 
vertiefte, sogenannte »besondere Lagebeurteilung« (SECO 2004b: 4). Die Kantone 
selbst können auch den Wunsch äußern, eine solche Lagebeurteilung gemeinsam 
mit dem SECO vorzunehmen (SECO 2004b: 8). Die betroffenen Kantone müs
sen dann Verbesserungsvorschläge erarbeiten, welche hinsichtlich ihres Erfolges 
vom SECO kontrolliert werden (ebd.: 8). Externe Evaluator_innen werden in diese 
Erfolgskontrollen einbezogen, und die Kantone unterrichten am Ende dieser Eva
luierung das SECO in einer Schlussbesprechung über die erarbeiteten Ergebnisse 
(ebd.: 10). Sollte die »besondere Lagebeurteilung« nicht zu einer relevanten Verbes
serung geführt haben, hat das SECO noch die Möglichkeit, ein sogenanntes »Audit« 
im besagten Kanton durchzuführen und die Probleme fallgenau zu analysieren 
(Kaltenborn/Kaps 2013: 33). 

Aus diesen Darstellungen wird deutlich, dass die Schweiz die zentralen Elemen
te eines Umbaus des Wohlfahrtsstaats in Richtung Aktivierungsstaat und moderne 
Verwaltungsführung mustergültig übernommen hat. Dieser Umbau, so zeigt Tho
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mas Ragni (2007: 2–3) in einer vom SECO in Auftrag gegebenen Studie, beinhaltet 
im Wesentlichen folgende vier Elemente: 

• Zentralisierung und Professionalisierung der organisatorisch effektiv leis
tungserbringenden Einheiten der öffentlichen Arbeitsvermittlung nach Maß
gabe betriebswirtschaftlicher Kriterien (beschäftigungszentriertes Fallma
nagement, controlling, benchmarking, proximity und case management); 

• Einführung und Umsetzung einer »aktivierenden« Arbeitsmarktpolitik im Rah
men der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung; 

• Einführung von Kernprinzipien des New Public Management (NPM) in die öf
fentliche Verwaltung, mit Fokus auf messbare Kriterien der Wirkungsorientie
rung und Etablierung eines sich darauf stützenden, routinemäßig ablaufenden 
benchmarking; 

• regelmäßige Durchführung von Evaluationen, in deren Zentrum vor allem die 
Bewertung der Kosten-Nutzen-Effizienz steht oder auch die Zielgenauigkeit bei 
der Umsetzung des gesetzlichen Zweckartikels und der dabei erzielten Wirkun
gen. Diese Parameter werden einerseits in sogenannten »impact evaluations«, an
dererseits in »process evaluations« erhoben. 

Bereits im Jahr 2000 und somit erst kurz nach der Einführung der wirkungsori
entierten Steuerung der Arbeitsverwaltung verdeutlicht das SECO in einer Presse
mitteilung, dass die RAV »wie kaum eine andere Verwaltungseinheit durchleuchtet 
[werden] und […] in mancherlei Hinsicht als Pioniere der wirkungsorientierten Ver
waltungsführung gelten« dürfen (SECO 2000b; Herv. M. G.). Auch im kantonalen 
RAV, welches im Zentrum dieser Untersuchung steht, führte das SECO zeitgleich 
mit meiner Erhebung ein Audit durch. Dies gibt bereits erste Hinweise darauf, dass 
das im Fokus meiner Untersuchung stehende RAV bei der Wirkungsmessung im 
Schweizer Vergleich schlecht abgeschnitten hat, und lässt die Vermutung zu, dass 
die umfassende Umstrukturierung im Jahr 2012 noch nicht die angestrebte Verbes
serung der Wirksamkeit und Effizienz des RAV bewirkt hat. 
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3. Fallbeispiel: Organisationsstruktur, 

zentrale Akteur_innen 

und organisationale Spannungsfelder 

Zunächst denke ich allerdings, daß es kein 
souveränes und konstitutives Subjekt gibt, 
keine universelle Form des Subjekts, die 
man überall wiederfinden könnte. Einer 
solchen Konzeption vom Subjekt stehe ich 
sehr skeptisch, ja feindlich gegenüber. Ich 
denke hingegen, daß das Subjekt sich über 
Praktiken der Unterwerfung konstituiert 
bzw. – auf autonomere Art und Weise 
– über Praktiken der Befreiung und der 
Freiheit. 
(Foucault 1984: 137–138) 

Um gleich zu Beginn nicht nur das Untersuchungsfeld der aktivierenden Arbeits
marktpolitik und moderner Verwaltungssteuerung einzugrenzen, möchte ich be
reits vor den Erläuterungen zum Forschungsstand auf die empirische Grundlage 
meiner Untersuchung zu sprechen kommen und das im Zentrum stehende Fallbei
spiel1 eines kantonalen RAV vorstellen. Diese skizzenhafte Einführung in das Fall
beispiel erfolgt vor dem Hintergrund, dass im weiteren Verlauf der Studie viele dem 
untersuchten RAV eigentümliche Begrifflichkeiten und Entwicklungen bereits vor 
dessen detaillierter Darstellung im empirischen Teil auftauchen, und dient daher 
zur besseren Verständlichkeit meiner Ausführungen. Auch ist diese ›vorgezogene‹ 
Darstellung dem Umstand geschuldet, dass die empirische Arbeit für meine Un
tersuchung nur kurze Zeit nach einer umfangreichen Organisationsreform stattge
funden hat. Folglich wären die Begebenheiten im Feld, die Entwicklungen rund um 
die Streiks der RAV-Angestellten sowie zentrale Ergebnisse der Analyse ohne eine 

1 Aus Gründen der Anonymisierung bleiben die Quellenangaben unvollständig, indem der 
Ortsname und auch weitere Hinweise, die auf den Untersuchungskanton schließen lassen, 
durch das Sigel XX ersetzt werden. 
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kurze Zusammenschau der Organisationsstruktur und der meiner Erhebung vor
ausgegangenen Entwicklungen im RAV nicht nachvollziehbar. 

Die im Unterkapitel 1.2 angesprochenen Mobilisierungsanstrengungen der 
RAV-Mitarbeiter_innen lassen die Vermutung zu, dass mein Untersuchungsfeld 
zum Zeitpunkt meiner Erhebung von erheblichen organisationsinternen Spannun
gen geprägt war. Aus diesem Grund und zum Schutz der Forschungspartner_innen 
sowie auch um die ihnen zugesicherte Anonymisierung zu gewährleisten, habe 
ich mich entschieden, weder den Untersuchungskanton noch das RAV zu nennen. 
Für mein Erkenntnisinteresse stellt dies kein Problem dar, da ich zwar in meiner 
Fallstudie ein bestimmtes kantonales RAV untersuche, die dargestellten Verän
derungsprozesse, allen voran der organisationale Umbau entlang zentraler NPM- 
Prämissen oder auch die Aufhebung der berufs- oder branchenspezifischen Spezia
lisierung2 der Berater_innen, jedoch keine Einzelfallphänomene sind, sondern sich 
auch in der öffentlichen Arbeitsverwaltung in anderen Kantonen vollziehen. Dies 
bedeutet, dass sich die Ergebnisse meiner Einzelfallanalyse auf ähnliche Kontexte 
übertragen lassen, was jedoch nicht mit einer Generalisierbarkeit im statistischen 
Sinne gleichzusetzen ist (Mayring 2007: o. S.). 

3.1 Das RAV: Von Wirkungsevaluierungen und Messwerten 

Was die Arbeitslosigkeit anbelangt, schneidet der Kanton, in welchem ich meine 
Untersuchung durchgeführt habe, im kantonalen Vergleich schlecht ab (SECO 
2020). Auch unterscheidet sich die Organisationsstruktur dieser kantonalen Ar
beitslosenvermittlung, da sie bereits vor der nationalen Reform 1995 zentralisiert 
worden ist, von den meisten anderen kantonalen Arbeitsvermittlungen in der 
Schweiz (Magnin 2005: 129). Zentral gesteuert von der Kantonsverwaltung, war die 
kantonale Arbeitsvermittlung bis ins Jahr 2012 auf insgesamt sechs Zweigstellen 
aufgeteilt. Vier dieser Zweigstellen waren dezidiert für die Beratung von Arbeit
suchenden eines bestimmten Berufssegments verantwortlich, eine war für die 
Anmeldungen der Stellensuchenden zuständig und eine Zweigstelle war speziali
siert auf die Beratung und Kontrolle von Erwerbslosen, deren Vermittlung in den 
(ersten) Arbeitsmarkt als besonders schwierig galt (ebd.: 129–130). 

Doch verfehlte die dezentral organisierte Arbeitsvermittlung im Untersu
chungskanton fortlaufend die vom SECO vorgegebenen Wirkungsziele; sie hinke, 
so der ehemalige Chef des Leistungsbereichs Arbeitsmarkt und Arbeitslosenver
sicherung im SECO, Dominique Babey, in einem Interview mit der Zeitschrift 
»Der Arbeitsmarkt« im Jahr 2006, schon seit einiger Zeit bei der Erreichung der 

2 In der SECO-Studie »Einfluss der RAV auf die Wiedereingliederung von Stellensuchenden« 
(Frölich et al. 2007) wird dezidiert von einer solchen Spezialisierung abgeraten (ebd.: 18). 
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vereinbarten Wirkungsziele dem schweizerischen Durchschnitt hinterher (Nie
vergelt 2006). Die dauerhaften Unterschiede zwischen dem untersuchten Kanton 
und dem Rest der Schweiz bezüglich der Arbeitslosenquote und der Anzahl an 
Langzeitarbeitslosen veranlasste das SECO, regelmäßig sogenannte »besondere 
Lagebeurteilungen« durchzuführen und das Management der kantonalen Arbeits
vermittlung darauf zu verpflichten, Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz 
und der Effektivität der Arbeitsvermittlung zu ergreifen. 

3.2 Organisationsstruktur und organisationale Reorganisation 

Mit dem Ziel einer Verbesserung der Wirksamkeit und Kosteneffizienz der zur 
Untersuchung stehenden kantonalen Arbeitsvermittlung sowie einer besseren 
Vergleichbarkeit der Praktiken und Leistungen der einzelnen RAV und der Per
sonalberater_innen wurde die öffentliche Arbeitsvermittlung des untersuchten 
Kantons im Sommer 2012 tiefgreifend umstrukturiert und zentralisiert. Von den 
bisherigen sechs Zweigstellen blieben am neuen Standort nur noch vier Zentren 
(RAV 1, 2, 3, 4) mit einer allgemeinen Ausrichtung bestehen. Das heißt, dass mit 
der Zentralisierung auch die Spezialisierung der RAV-Berater_innen aufgehoben 
wurde und sie seit dem Umzug branchenübergreifend für die Beratung aller beim 
RAV gemeldeten Erwerbslosen zuständig sind. Folglich gibt es hinsichtlich der 
strategischen Ausrichtung und der Aufgabenfelder zwischen RAV 1, 2, 3 und 4 seit 
dem Umzug keine Unterschiede mehr.3 Der damalige Amtschef fasste die geplanten 
Schritte und deren Zielrichtung in einem Interview mit der Zeitschrift »Panorama« 
(Frossard 2011) wie folgt zusammen: 

»Man sollte die Kompetenzen der Berater neu bewerten und ihnen mehr Ver
antwortung übertragen. Die Abschaffung von Spezialisierungen begünstigt eine 
gleichmässige Verteilung der Arbeit. Die Betreuung der Stellensuchenden aus 
den verschiedensten Branchen wird durch eine mitarbeiternahe Führung durch 
die RAV-Leiter und Gruppenchefs unterstützt. Ihre Aufgabe besteht darin, den 

3 Um die Nachvollziehbarkeit und die Verständlichkeit meiner Ausführungen zu gewährleis
ten, werde ich im weiteren Verlauf meiner Untersuchung die Unterteilung der Organisations
einheiten aufheben und nur noch von dem RAV sprechen. Wenn nicht anders vermerkt, ist 
die gesamte Organisation der kantonalen Arbeitsvermittlung gemeint. Dies entspricht der 
gängigen Bezeichnung der öffentlichen Arbeitsvermittlung in den anderen Schweizer Kanto
nen und auch den Entwicklungen im untersuchten RAV nach meiner Datenerhebung. Denn 
bereits zum Zeitpunkt meiner Untersuchung wurde mir von zwei RAV-Leiter_innen und der 
HR-Verantwortlichen berichtet, dass die Aufteilung des RAV in die vier RAV-Einheiten bald 
aufgehoben werden solle. Denn diese Unterteilung sei dem operativen Geschäft nicht zweck
dienlich und stelle lediglich ein ›Relikt‹ aus Zeiten vor dem Umzug dar. 
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gegenseitigen Respekt und den Teamgeist zu fördern und die Mitarbeiter für ihre 
Arbeit zu motivieren. Das Management muss, unterstützt durch die Dienststelle 
für Arbeitgeber, effizienter werden. Diesem Ziel dient auch die Zusammenarbeit 
der Personalberaterinnen mit den Rechtsdiensten oder der Logistik arbeits
marktlicher Massnahmen (LAM). Zudem sind wir zurzeit daran, die Praktiken der 
verschiedenen Zentren zu vereinheitlichen.« 

Diesem Interviewauszug ist auch zu entnehmen, dass die interne Organisations
struktur von RAV 1 bis RAV 4 identisch und jeweils eine Person für die Leitung ei
ner Organisationseinheit zuständig ist. Diesem_dieser RAV-Leiter_in sind wieder
um mehrere Gruppenchef_innen unterstellt, welche ein Team von etwa zehn bis 
fünfzehn Personalberater_innen managen. Die einzelnen Organisationseinheiten 
im RAV, mit ihren Team- und Gruppenstrukturen und ihren Leiter_innen, sind dem 
zentralen Management des Arbeitsamts unterstellt, an dessen Spitze seit Sommer 
2014 ein neuer Amtschef steht. Der Amtschef wiederum untersteht dem kantona
len Amt für Sicherheit, Arbeit und Gesundheit (ehemals: Kantonales Amt für Arbeit 
[OCE]). 

3.3 Organisationale Spannungsfelder zu Beginn der Forschung 

Wie bereits einleitend erwähnt, wurde mein Forschungsinteresse unter anderem 
von einem Streik im September 2013 angestoßen, an dem rund die Hälfte der RAV- 
Berater_innen teilnahm und dem nur wenige Monate später eine zweite Mobilisie
rung folgte. Diese Streikaktionen haben zu der Vermutung Anlass gegeben, dass 
die Reorganisation und die Zusammenlegung der RAV-Zweigstellen im Sommer 
2012 nicht nur gewichtige Änderungen bezüglich der Struktur und Organisation 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung mit sich brachten, sondern auch die Arbeitsan
forderungen und das Handlungsfeld der Personalberater_innen stark veränderten. 
Einem Bericht des kantonalen Rechnungshofs (CDC) ist etwa zu entnehmen, dass 
der Wechsel von einer branchenspezifischen Beratung der Arbeitsuchenden hin zu 
einer Generalisierung des Aufgabengebietes der Berater_innen nicht kritiklos von
stattengegangen war und einige Berater_innen befürchteten, dass die Qualität der 
Beratung dadurch abnehmen könnte (CDC 2015 Rapport 87: 35). 

Weitere Hinweise auf die damalige Situation und die von den Berater_innen 
geäußerte Kritik geben etwa auch die Petition, die die im Vorfeld der Streiks ge
formte Personaldelegation der RAV-Angestellten gemeinsam mit den kantonalen 
Gewerkschaften des öffentlichen Sektors beim Kantonsparlament einreichte, sowie 
die zugehörigen Verhandlungsprotokolle. Dieser Petition ist zu entnehmen, dass 
der Umzug und die Organisationsreform innerhalb der RAV-Belegschaft hohe Wel
len schlug und viele RAV-Mitarbeiter_innen mit den neuen Arbeitsbedingungen un
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zufrieden waren. Insbesondere sahen sie sich mit einer sehr großen Arbeitsbelas
tung von bis zu 160 Stellensuchenden pro Berater_in konfrontiert. Dadurch konnten 
sie etwa die vom AVIG festgelegte Frist von 15 Tagen von der Erstanmeldung beim 
RAV bis zum Erstgespräch oder auch die Intervalle zwischen den einzelnen Bera
tungsgesprächen nicht mehr einhalten, was einen regelmäßigen und gesetzeskon
formen Kontakt zu den Arbeitsuchenden sowie ihre sinnvolle Beratung und Unter
stützung bei der Arbeitsuche stark erschwerte. Zudem gab es große Verzögerungen 
bei der Anmeldung der Erwerbslosen beim RAV, da auch die für die Einschreibun
gen zuständige Abteilung dem Andrang seinerzeit nicht mehr gewachsen war. Dies 
führte dazu, dass die neu angemeldeten Stellensuchenden zum Teil sehr lange auf 
ihren ersten Beratungstermin warten mussten, was wiederum eine Verzögerung bei 
der Auszahlung des Arbeitslosengeldes (ALG) zur Folge hatte. In der Petition wurde 
unter anderem die Forderung formuliert, dass die auf maximal 36 Monate befriste
ten Arbeitsverhältnisse der sogenannten »Auxiliaires«4, d.h. der zur Unterstützung 
der Stammbelegschaft vorübergehend angestellten Personalberater_innen, entfris
tet werden. Darüber hinaus forderten die RAV-Mitarbeiter_innen die Aufstockung 
des Personals um zusätzliche zwanzig Personalberater_innen, wodurch insbeson
dere der durch Frühpensionierungen bedingte Personalrückgang abgefedert wer
den sollte. Zeitungsberichten (Hochstrasser 2013: o. S.; ATS 2013: o. S.) ist zu ent
nehmen, dass das RAV-Management damals auch die Einführung von individuellen 
Leistungsmessungen plante, was die Stimmung im RAV zusätzlich verschlechterte. 

4 Entsprechend der WoV und somit der Koppelung von Budget- und Leistungsverantwortung 
finanziert das SECO die RAV über eine Leistungsvereinbarung. Abhängig von der kantonalen 
Arbeitslosenquote wird das Budget des RAV jährlich neu berechnet, und bei einer niedrige
ren Arbeitslosenquote wird davon ausgegangen, dass auch der Bedarf an Personalberater_in
nen sinkt. Das SECO weist jedem Kanton ein gewisses Globalbudget zu. Dieses ist durch ei
nen Plafond nach oben begrenzt. Abhängig von der Anzahl an Stellensuchenden steigt oder 
fällt dieser Plafond, sodass sich die maximale Kostenentschädigung automatisch der Kon
junktur anpasst. Zudem enthält die »Entschädigung einen ›forcierten Skaleneffekt‹, indem 
die entschädigten Kosten pro Stellensuchenden mit steigender Stellensuchendenquote ab
nehmen« (Bundesrat 2015: 13). Dieses Finanzierungssystem bindet die maximal vergüteten 
Kosten an die Anzahl Stellensuchender. Der Personalbedarf wird also von der Wirtschafts

lage abhängig gemacht und die RAV müssen ihren Personalstand möglichst flexibel regu
lieren können. Viele Berater_innen werden zur Unterstützung des Stammpersonals lediglich 
befristet angestellt. Diese Arbeitsverträge haben eine Laufzeit von zwei bis maximal 36 Mo

naten und werden bei Bedarf jährlich erneuert (LPAC Art. 7). Nach der Höchstdauer von 36 
Monaten laufen die Verträge entweder aus und die Berater_innen verlieren ihre Stelle, oder 
die Verträge können unter Angabe von »objektiven und triftigen Gründen« erneuert und ent
fristet werden (MIOPE 1.05.01). Wie im AVIG Art. 119b vorgesehen, müssen die neu beim 
RAV angestellten Berater_innen berufsbegleitend die Ausbildung zum HR-Fachmann oder 
zur HR-Fachfrau absolvieren. Eine Verlängerung oder eine Entfristung des Arbeitsvertrags 
ist an den erfolgreichen Erwerb dieses Fachausweises geknüpft. Die befristet angestellten 
Berater_innen werden in dem von mir untersuchten RAV »auxiliaire« genannt. 
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Ein Personalberater beschreibt dies in einem Zeitungsinterview als »den Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen gebracht hat« (Hochstrasser 2013: o. S.; eigene Über
setzung). Denn noch während die Petition in der Kantonsregierung verhandelt wur
de, kulminierten die organisationalen Spannungen im September 2013 schlussend
lich in einem gewerkschaftlich getragenen Aufruf zum Streik (Abensur 19.09.2013). 
Sechs Monate später, im Frühjahr 2014, folgte eine zweite Mobilisierung der RAV- 
Angestellten (Hochstrasser 24.09.2013; ATS 03.10.2013). 

Dieser kurze Rückblick auf die Ereignisse kurz nach der großen Organisations
reform 2012 lässt bereits erahnen, dass die Anfangszeit am neuen RAV-Standort 
geprägt war von einer großen Arbeitsunzufriedenheit vieler RAV-Mitarbeiter_in
nen. Der Druck der hohen Arbeitsbelastung und des konkurrenz- und wettbewerbs
orientierten Managementstils führte jedoch insgesamt nicht zu einer Vereinzelung 
oder gar zum Rückzug (obschon das natürlich bei einzelnen RAV-Mitarbeiter_innen 
durchaus der Fall war und sich, wie der Petition zu entnehmen ist, etwa in hohen 
Krankenständen manifestierte), sondern dazu, dass ein bedeutender Teil der RAV- 
Belegschaft sich zusammentat, eine Personaldelegation als offizielle Vertretung al
ler Angestellten bildete und schlussendlich zum offenen und kollektiv organisierten 
Widerstand mobilisierte. 

Wie ist solcher Widerstand affekttheoretisch zu denken? Ann Cvetkovich, ei
ne zentrale queer-feministische Affekttheoretikerin, argumentiert etwa, dass gerade 
negative Gefühle wie Wut oder Scham die Basis für unterschiedliche Formen der So
lidarität bilden und als Ressource politischer Handlungsfähigkeit gesehen werden 
müssen (Cvetkovich 2012: 2). Affekte manifestieren sich folglich auf eine bestimmte 
Art und Weise in alltäglichen Praktiken und persönlichen Beziehungen und lassen 
erkennen, wie diese Strukturen affektiv belebt und reproduziert werden. Diese Per
spektive auf Affekte wird mich im gesamten Forschungsprozess begleiten. Das Bei
spiel der Streiks der RAV-Berater_innen, gegründet auf den Unmut und Ärger der 
Angestellten über die schlechten Arbeitsbedingungen und den stetig zunehmenden 
Effizienz- und Leistungsdruck, gibt bereits an dieser Stelle erste Hinweise darauf, 
dass der Prozess der Affektuierung von und in der öffentlichen Dienstleistungsar
beit durchaus das Potential für Widerstand bzw. für eine Praxis der Kritik im Sinne 
Foucaults birgt, also für das Bestreben, »nicht so, nicht dermaßen, nicht um diesen 
Preis regiert zu werden« (Foucault 1992a: 52). 
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Der Staat […] ist kein ›seelenloses Un
geheuer‹, sondern das Korrelat einer 
bestimmten Weise zu regieren. Und die 
Frage ist, wie sich diese Regierungsweise 
entwickelt, was ihre Geschichte ist, wie 
sie sich verbreitet, wie sie sich wieder zu
rückzieht, wie sie sich auf dieses und jenes 
Gebiet ausdehnt, wie sie neue Praktiken 
erfindet, gestaltet und entwickelt. 
(Foucault 2004b: 19). 

»All political practices are affective«, behaupten Jan Slaby und Jonas Bens (2019: 340) 
und beschreiben damit den Ausgangspunkt meiner Untersuchung treffend. Denn 
ich gehe davon aus, dass der Staat »weder in Bezug auf Geschlecht noch auf Affek
te ›neutrale‹ Politiken, Institutionen und Normen [generiert]« (Gaitsch et al. 2020: 
15). Ich füge der praxeologischen Doing-State-Konzeption zwei Analysedimensio
nen hinzu, die mir unverzichtbar erscheinen: Affektivität und Geschlechtlichkeit. 

Wie ein bestimmter Regierungstypus funktioniert und in welche Richtung er 
sich transformiert, wird nur greifbar auf der organisationalen Meso- und sogar 
noch besser auf der Mikro-Ebene eines Staatsapparates (Bevir/Rhodes 2006: 109). 
Operiert man nun, wie ich es tue, auf der Mikro-Ebene der Praxis öffentlich Be
diensteter, kommt man nicht umhin, die Dimension der Affektivität mit in den 
Blick zu nehmen. Ich schließe mich hier Shona Hunters These an, wonach sowohl 
das Zustandekommen als auch die Umsetzung politischer Direktiven (policies) 
immer in affektiven Interaktionen vollzogen werden (Hunter 2015: 147). 

»Indeed, the emotions are productive of power in the sense that they constitute 
part of the means by which the state comes to be, they are integral to its gen
dered and raced orderings and are in turn part of the means by which the state en
acts gendered and raced power. They operate as connecting devices, bringing to
gether multiple actors and objects into the reasonably temporarily coherent form 
we think of as the state.« 
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Affekte und Emotionen können im Kontext des doing state sehr verschieden ausfal
len und reichen von weitgehender emotionaler Identifikation bis zu heftigster Ab
lehnung, resignierter Anpassung oder Verzweiflung etc. (Pykett/Jupp/Smith 2018: 
3). 

Neben Hunter berufe ich mich auch auf Janet Newman (2007), wenn es darum 
geht, die ›Scharnier-Rolle‹ öffentlich Bediensteter hervorzuheben: Newman (2007) 
beschreibt dies als »double dynamics of activation« (z.B. der Staatsangestellten). Als 
Unterworfene (subjects) und zugleich ausführende Organe (agents) in Beziehung auf 
die (Staats-)Macht sind sie einer spezifischen doppelten Dynamik ausgesetzt (Hun
ter 2015: 15). Doch, so zeigt Rachel Dobsons (2015: 4), führt diese Dynamik nicht 
dazu, dass die frontliner vollständig darin aufgehen, zum ausführenden Arm admi
nistrativer Agenden zu werden. Es eröffnen sich im ›Tagesgeschäft‹ der Frontline- 
Beschäftigten immer auch Spielräume, staatliche Praktiken im Kleinen zu transfor
mieren (ebd.: 1). Diese Spielräume wiederum verdanken sich nicht zuletzt Situatio
nen, die einen emotionalen Respons hervorrufen und so ein (Amts-)Handeln nach 
›Schema F‹ ausschließen. Emotionen und Affekte können Macht- und Herrschafts
verhältnisse daher sowohl stabilisieren als auch unterminieren oder transformie
ren. 

Mit Hunter lässt sich noch ein anderer Aspekt verdeutlichen: dass nämlich Ge
schlechterherrschaft und damit auch hierarchische Zweigeschlechtlichkeit in diese 
affektive Staatlichkeit eingelassen ist. Gerade im Feld der Affekte sind Geschlech
terrollen und Erwartungshaltungen an genderkonformes Verhalten tief in das All
tagsverständnis eingeschrieben. So stehen Emotionen und Geschlecht in Relation 
zueinander, wobei Frauen als vermeintlich gefühlvoll und fürsorglich und Männer 
stereotyp als rational und konkurrenzgeleitet gelten (u.a. Bargetz 2016; Penz/Sauer 
2016, 2020). Barbara Sieben (2007) beschreibt diese vergeschlechtlichte Dichotomi
sierung von Gefühlen (weiblich) und Rationalität (männlich) als »[e]ine der bis heu
te wirkungsmächtigen Polarisierungen« (ebd.: 124). Geschlecht kann daher als »in
tercorporal affect script« (Whitney 2018: 653) begriffen werden. Dass unsere affek
tiv-evaluativen Fähigkeiten grundlegend gender biased sind, haben nicht zuletzt Un
tersuchungen zu Frauen in Führungspositionen (z.B. Raststetter 2007; Sauerborn 
2019) oder Untersuchungen im Umfeld wissenschaftlichen Arbeitens gezeigt (z.B. 
Flicker/Hofbauer/Sauer 2010; Hark/Hofbauer 2018). 

Gefühle, Emotionen und Affekte und die Art und Weise, wie über sie debattiert 
wird, begreife ich im Rückgriff auf das Foucault’sche Theorierepertoire als Elemente 
einer neuen Regierungsweise, also als Steuerung und Formung der Menschen mit 
und durch ihre Gefühle und darüber hinaus als zentralen Modus der Herstellung 
von Geschlecht. Basierend auf dieser geschlechtssensiblen Affektanalytik werde ich 
in meiner Untersuchung zu zeigen versuchen, wie in den neoliberalen Restrukturie
rungsprozessen des staatlichen Bürokratiesektors neue affektive Dimensionen frei
gelegt werden und die Verwaltungsangestellten in ihrer affektiven Interaktionsar
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beit sowohl Geschlecht als auch Staatlichkeit auf eine gewisse Weise instanziieren. 
Ich gehe mit Joan Acker (1990) davon aus, dass Institutionen wie die RAV als grundle
gend vergeschlechtlicht verstanden werden müssen (»gendered organization«), d.h. 
sie reproduzieren (und modifizieren) Geschlechterordnungen. Meist geht man (zu 
Recht) von hegemonialer Männlichkeit und untergeordneter Weiblichkeit aus (Con
nell/Messerschmidt 2005), doch, und dies möchte ich nicht zuletzt durch mein eth
nographisches Vorgehen empirisch nachvollziehen, ist diese Geschlechterordnung 
nicht unverrückbar. Die Personalberater_innen enacten im Sinne eines doing gender 
while doing work (Williams 1991) in ihren Begegnungen mit den Stellensuchenden und 
auch mit ihren Kolleg_innen und Vorgesetzten Geschlecht. In diesen Interaktio
nen können die Berater_innen Geschlechternormen zusammen mit anderen nor
mativen Grundlagen ihres Arbeitshandelns durchaus eigenwillig deuten und um
formen. Affekte – und dies bildet den Kern meiner Untersuchung – institutionali
sieren nicht nur Macht- und Herrschaftsverhältnisse und unterwerfen und diszipli
nieren die Verwaltungsangestellten, sondern eröffnen auch Handlungsspielräume 
und stellen den Ausgangspunkt für Prozesse der Solidarisierung und des (kollek
tiven) Widerstands dar. Mein zentrales Forschungsinteresse gilt folglich den Brü
chen in den vergeschlechtlichten und vergeschlechtlichenden Vergesellschaftungs
prozessen der Organisation affektiver Dienstleistungsarbeit sowie den widerstän
digen Praktiken der öffentlich Bediensteten, die die organisationalen Herrschafts- 
und Machtverhältnisse aktiv mitgestalten und verändern. 

Eine affekttheoretische Erweiterung des Foucault’schen Zugangs zu Regierung 
und Staatlichkeit (z.B. Foucault 2004a/b) stellt gerade für die Politikwissenschaft 
unter den Vorzeichen des affective turn der Sozialwissenschaften ein fruchtbares er
gänzendes Theorieangebot dar. Denn das Gouvernementalitätskonzept charakteri
siert die Art und Weise, wie die Menschen mit Blick auf ein bestimmtes (politisches) 
Ziel angeleitet werden und wie sie sich gegenüber diesen Handlungsmöglichkeiten 
verhalten und sich selbst führen. Der Begriff des Regierens bezieht sich dabei nicht 
nur auf staatliche Institutionen und deren Programme, denn regiert wird auch das 
Arbeitsvermögen der Menschen, ihre Freizeit, ihr Haushalt und ihre Familie. Re
giert wird schließlich der_die Einzelne nicht zuletzt auch durch sich selbst, und die
se sehr intime Form des Regierens kann – so Foucaults großartige Intuition – nicht 
völlig losgelöst betrachtet werden vom institutionellen Regieren. Der Foucault’sche 
Begriff des Regierens ermöglicht es also, die Analyse von Machtmechanismen und 
Herrschaftstechniken mit der Frage nach der Subjektkonstitution zu verbinden und 
zu fragen, mit welchen Techniken und Programmen die Menschen zu Subjekten ge
macht werden und wie sie sich selbst formen. Was bei Foucault allerdings nicht (in 
ausgearbeiteter Form) zu finden ist, sind Analysen, die sich mit dem Regieren von 
und mit Affekten befassen. Daher erscheint mir eine theoretische Ergänzung der 
Foucault’schen Grundüberlegung in dieser Richtung folgerichtig und nötig. 
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Theoretisch setze ich also Foucaults späte Machtanalytik und seine Analysen 
(neo-)liberaler Regierungstechniken in Beziehung zu einem gesellschaftstheo
retisch-kritischen Affektkonzept. In meiner fokussierten Ethnographie beziehe 
ich die verschiedenen Theorieperspektiven im Sinne einer mehrdimensiona
len »Machttheorie der Gefühle« (Bargetz 2013: 216) aufeinander und arbeite das 
Verhältnis von Geschlecht, (Staats-)Macht, Gefühlen und Widerstand in der öffent
lichen Arbeitsvermittlung heraus. Diese Perspektive erlaubt es, die Makroebene 
der Transformation von Staatlichkeit und die Mikroebene der Subjektivierung zu
sammenzudenken; die Aktivierung der öffentlich Bediensteten – insbesondere der 
NPM-Imperativ, man möge sich mit ganzer Persönlichkeit in die Beratungsarbeit 
investieren – erscheint somit als gouvernementale Macht par excellence. Das Un
tersuchungsfeld der öffentlichen Arbeitsvermittlung ist als eine Art Seismograph 
politökonomischer Dynamiken zu werten und eignet sich daher in ausgezeich
neter Weise für eine kritische Beleuchtung staatlicher Transformationsprozesse. 
Wenn ich über die Mikroebene spreche und diese empirisch beforsche, ist dies also 
zugleich als kritischer Kommentar zur Makroebene zu lesen. 
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5. (Öffentliche) Dienstleistungsarbeit 

als vielschichtiges Forschungsfeld 

When white collar people get jobs, they 
sell not only their time and energy but 
their personalities as well. They sell by 
the week or month their smiles and their 
kindly gestures, and they must practise 
the prompt repression of resentment and 
aggression. For these intimate traits are of 
commercial relevance and required for the 
more efficient and profitable distribution 
of goods and services. Here are the new 
Machiavellians, practising their personal 
crafts for hire and for the profit of others, 
according to rules laid down by those 
above them. 
(C. Wright Mills 1956: xvii) 

Den Ausgangspunkt meiner Untersuchung bilden Veränderungen politischer 
Strukturen, die mit dem Umbau traditioneller Instrumente des Wohlfahrtsstaates 
unter der Ägide von NPM und mit der Einführung aktivierungspolitischer Maßnah
men in Europa einhergehen. Dieser Wandel vom fürsorglichen zum aktivierenden 
Wohlfahrtsstaat, der unter dem plakativen Label welfare to workfare (Jessop 1994) 
zusammengefasst werden kann, ist seit Mitte der 1990er-Jahre Gegenstand poli
tischer und wissenschaftlicher Debatten (Dingeldey 2007; Eichhorst/Kaufmann/ 
Konle-Seidl 2008; Kenworthy 2010; Ludwig-Mayerhofer 2005; Serrano Pascual 
2004). Als unumstritten gilt, dass, angetrieben von der aktivierungspolitischen 
Leitidee und dem Ruf nach einem strategischen Richtungswechsel staatlicher 
Institutionen, alle europäischen Wohlfahrtsstaaten seit den 1990er-Jahren umfas
sende Wandlungsprozesse durchlaufen haben. Fragen etwa zum Ausmaß und zu 
den Konsequenzen, die diese (staatlichen) Transformationsprozesse unter dem 
Leitmotiv der Aktivierung in unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatstypen (Esping- 
Anderson 1998) nach sich gezogen haben, oder Fragen wie die, ob es tatsächlich 
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zu einer länderübergreifenden Homogenisierung von Arbeitsmarkt- und Sozi
alpolitik gekommen ist, werden in der europäischen Wohlfahrtsstaatsforschung 
immer kontrovers diskutiert. Drei unterschiedliche Interpretationsmuster zeich
nen sich ab (Sowa/Zapfel 2015): Ein Forschungsstrang tendiert in Richtung eines 
Paradigmenwechsels und deutet die aktivierungspolitischen Reformen als Zäsur 
der bisherigen wohlfahrtsstaatlichen Ausrichtung (Cox 1998; Neumann 2008). An
dere sehen wiederum in diesen Veränderungsprozessen weniger eine umfassende 
Angleichung der sozialpolitischen Interventionsformen als eine Pfadabhängigkeit 
und damit ein Fortbestehen länderspezifischer Unterschiede (Dingeldey 2007, 
2011), während ein dritter Strang einen fortlaufenden Wandel diagnostiziert, der in 
einer schrittweisen Angleichung unterschiedlicher Regime mündet (Mohr 2008). 
Unabhängig davon, wie man diese Entwicklungen nun deutet, lässt sich jeden
falls festhalten, dass die Neuausrichtung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik am 
Paradigma der Aktivierung reges (Forschungs-)Interesse ausgelöst hat. In den 
letzten drei Dekaden ist eine kaum mehr überschaubare Anzahl von empirischen 
Studien erstellt worden, die die Konsequenzen und die Reichweite dieses Wandels 
wohlfahrtsstaatlicher Institutionen zum Forschungsgegenstand haben. 

Diese Studien fokussieren auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche, etwa auf 
die Ebene der sozialpolitischen Maßnahmen und Gesetze oder auf die Wirksamkeit 
der seit den umfassenden Verwaltungsreformen ab den 1990er-Jahren eingesetz
ten Steuerungsinstrumente. Eine insbesondere in der Schweiz gut etablierte For
schungsrichtung interessiert sich für die Programmebene und damit für die Politi
ken und deren (Kosten-)Effizienz und Wirksamkeit. Eine weitere Forschungsrich
tung untersucht dagegen die gelebte Praxis in den Institutionen der sozialen Siche
rung, die Koproduktion öffentlicher Dienstleistungsarbeit zwischen den Leistungs
erbringer_innen und den Empfänger_innen und damit auch die Arbeitspraxen der 
öffentlich Bediensteten. Dabei steht in den oftmals ethnographisch ausgerichteten 
Studien die Frage nach der Umsetzung und Mitgestaltung der Politiken durch die 
Verwaltungsmitarbeiter_innen, und zwar in actu, in der alltäglichen Arbeitspraxis 
der öffentlich Bediensteten, im Zentrum (für die Schweiz: Magnin 2005; Schallber
ger/Wyer 2010). 

In meiner Untersuchung verbinde ich die makrostrukturelle Ebene der Ge
setzgebung und der Verwaltungssteuerung mit der Ebene der (Vollzugs-)Praktiken 
in einem RAV. Dieses Forschungsdesign ergänze ich um die Ebene der zwischen
geschalteten Vermittlungsinstanz, also um eine Analyse der Organisation der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung: des RAV. Die Forschung auf diesen drei Ebenen 
erlaubt es mir, einen differenzierten Blick auf meinen Forschungsgegenstand 
der institutionellen Praxis aktivierender Arbeitsmarktpolitik zu richten, der auch 
jene Interventionen und Programme, die auf die Formierung der Einstellungen 
und Verhaltensmuster der in den RAV tätigen Personalberater_innen zielen, ein
bezieht. Mein Forschungsgegenstand ist in der Konsequenz an der Grenze bzw. 
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im Überschneidungsbereich zwischen mehreren Forschungsfeldern angesiedelt. 
So stellen zum einen die feministisch-geschlechterkritische (Wohlfahrts-)Staats- 
und Governanceforschung nebst der darin geführten aktuellen Debatte über das 
Verhältnis von Staatlichkeit und Emotionen, zum anderen Untersuchungen, die 
aus der emotionstheoretischen und geschlechterkritischen Arbeits- und Organi
sationsforschung stammen, schließlich aber auch Forschungen, die behördliche 
Praktiken in der staatlichen Verwaltung mit dem Ansatz der street-level bureaucracy 
(Lipsky 1980/2010) untersuchen, zentrale Bezugspunkte meiner Untersuchung dar. 

5.1 Politiknahe Auftragsstudien zur Evaluierung 
aktiver Arbeitsmarktpolitik und NPM-Steuerungsmechanismen 
in der Schweiz 

Seit 1998, also seit einem Zeitpunkt kurz nach der umfassenden AVIG-Reform 
von 1996 und der Einführung aktivierungspolitischer Instrumente, gibt das SECO 
regelmäßig Studien zur Wirksamkeit der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der 
aktiven arbeitsmarktlichen Maßnahmen in Auftrag. Diese Studien sind Teil des 
Evaluationsprogramms1 der »aktiven Arbeitsmarktpolitik«, das in vier Evaluations
wellen (1998–2000; 2002–2007; 2010–2015; 2016–2019) durchgeführt worden ist. In 
der ersten Welle dieser Evaluierungsstudien wurden die neue institutionelle Basis 
der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und die erzielten Wirkungen 
der Aktiven Arbeitsmarktlichen Maßnahmen (AMM), die im Zuge der Akzentver
schiebung hin zur aktiven Wiedereingliederungspolitik eingeführt worden waren 
(Hunold 1998; Martinovits-Wiesendanger/Ganzaroli 2000; Bauer/Baumann/Künzli 
1999), genauer betrachtet. Primär wurde untersucht, inwieweit mit der Schaffung 
der RAV die gemäß AVIG Art. 72b Abs. 2 zu erzielenden Effekte erreicht wurden (für 
einen Überblick über die Wirkungsindikatoren siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.2). Zwar 
übt die Mehrheit dieser Studien Kritik an der Wirksamkeit der Aktivierungspolitik, 
jedoch wird diese als solche nicht in Frage gestellt.2 

1 Im Juli 1997 wurde dieses Evaluierungsprogramm durch die Aufsichtskommission des Aus
gleichsfonds der Arbeitslosenversicherung der Schweiz genehmigt. Ein Überblick über die 
bislang durchgeführten Untersuchungen ist abrufbar auf: https://www.seco.admin.ch/seco/ 
de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsm 
arkt.html (Stand: Juli 2021). Zum Zweck der Verbreitung der Studienergebnisse wurden die
se teilweise in gekürzter Form in dem Online-Magazin »Die Volkswirtschaft« publiziert (http 
://www.dievolkswirtschaft.ch). 

2 Dies ist besonders auffällig, da das SECO in gewisser Weise gleichzeitig Auftraggeberin der 
Studien und Exekutive für die Aktivierungsmaßnahmen ist. Siehe: http://www.seco.admi 
n.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/ (Domeniconi/Tecklenburg/Wyer 2013: 268, 
Fußnote 9). 
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Die Studien der ersten Welle waren überwiegend makroökonomisch ausgerich
tet und nahmen die konkrete Praxis in den Behörden nicht in den Blick. Dies än
derte sich in der zweiten und dritten Evaluierungswelle. Die »impact evaluations« 
(Ragni/Bieri 2009: 145) der arbeitsmarktlichen Maßnahmen und der Steuerungsre
formen wurden durch Untersuchungen ergänzt, die sich mit den Arbeitsweisen und 
den Arbeitspraktiken der RAV, also mit dem staatlichen Handeln auf der Ebene des 
Vollzugs auseinandersetzten. So hat sich etwa die Studie von Bierie et al. (2006) mit 
den unterschiedlichen Vermittlungsstrategien der RAV und deren Wirksamkeit be
fasst. Die Studie von Frölich et al. (2007) wiederum untersucht die Wirkung betrieb
lich-organisatorischer Faktoren des RAV sowie der Beratungsstrategie der Perso
nalberatenden auf die Wiederbeschäftigungswahrscheinlichkeit der Arbeitsuchen
den. Basierend auf einer ökonometrischen Analyse führt die Studie mehrere Fak
toren auf, die die berufliche Wiedereingliederung begünstigen, wie etwa eine in
tensive Zusammenarbeit mit den Arbeitgeber_innen, kooperative Beziehungen zu 
privaten Institutionen und eine auf Druck gegenüber den Arbeitsuchenden ausge
richtete Beratungsstrategie. Aufgegriffen wird diese Forschungsperspektive auch in 
der Untersuchung von Behncke, Frölich und Lechner (2010). Auf die unmittelba
re Interaktionsarbeit zwischen Arbeitsuchenden und deren jeweiligen Berater_in
nen fokussierend, arbeiten Behncke et al. (2010) zentrale Einflussfaktoren heraus 
– beispielsweise die soziale Nähe von Vermittlungskräften und Arbeitsuchenden –, 
welche die Wiedereingliederungschancen von Arbeitsuchenden beeinflussen. Die 
Autor_innen kommen zu dem Schluss, dass sich die Wiedereingliederungschancen 
tendenziell verbessern, wenn Vermittlungsfachkraft und Arbeitslose zu derselben 
sozialen Gruppe, im Sinne von Geschlecht, Alter, Bildung und Nationalität, gehö
ren (Behncke et al. 2010: 1455). In der dritten und vierten Evaluierungswelle widme
ten sich einige Studien verstärkt der Vollzugsebene und untersuchten verschiedene 
Aspekte der öffentlichen Arbeitsvermittlung, wobei die Untersuchung verschiede
ner Instrumente der RAV im Vordergrund stand. Die Studie von Marcel Egger und 
Adrian Wüthrich (2013) hatte etwa zum Ziel, die Prozesse, Strukturen, Anreize und 
Strategien der RAV zu untersuchen und auf Grundlage dieser Erkenntnisse die Fol
gen für die Steuerung der öffentlichen Arbeitsvermittlung abzuschätzen. In 14 aus
gewählten RAV und basierend auf der Untersuchung der Aktivitäten aller RAV-Mit
arbeiter_innen haben Egger und Wüthrich die Geschäftsprozesse der RAV model
liert und quantifiziert. Die Autoren sind zu dem Schluss gekommen, dass der Erfolg 
der RAV maßgeblich von der Strategie der Rekrutierung der Personalberater_innen 
abhängt und davon, mit welchen Instrumenten und welcher Führungsphilosophie, 
insbesondere in Hinblick auf die Zielorientierung, diese im Tagesgeschäft geführt 
werden. 

Im Jahr 2018 wurde durch das Beratungsbüro »B,S,S,« von Michael Morlok ge
meinsam mit Kolleg_innen eine Übersichtsstudie erstellt, die die bisherigen Eva
luationen und Wirkungsstudien der AMM der vergangenen Jahre auswertet und er
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neut Forschungsbedarf hinsichtlich der sehr heterogenen Vermittlungspraxis der 
verschiedenen RAV ausmacht (Morlok et al. 2018). In der aktuell laufenden fünf
ten Untersuchungswelle reagiert das SECO mit zwei Feldversuchen auf diesen For
schungsbedarf und nimmt die Themen »Beratungsqualität« und »Beratungsinten
sität« und damit die oftmals als »Blackbox« (Gasser/Röthlisberger 2020) bezeichnete 
konkrete Beratung und Vermittlung der Erwerbslosen in den RAV in den Blick. Ers
te Ergebnisse der qualitativen Untersuchung der Wirkungsmechanismen der Bera
tung sollen Ende 2022 vorliegen (ebd.: 26). 

Dieser kurze Einblick in das Evaluierungsprogramm des SECO macht deutlich, 
dass das Gros der Schweizer Arbeitsmarktforschung über lange Zeit sichere Distanz 
zum Forschungsobjekt gehalten hat und die Umsetzung dieser Arbeitsmarkt-polici
es durch die Beschäftigten der RAV, wenn überhaupt, nur am Rande streifte. Hinzu 
kommt, dass in den meisten SECO-Studien der Einfluss des institutionellen Set
tings und damit die Ebene der Arbeitsorganisation in den RAV keine Beachtung 
findet und auch nicht rekonstruiert wird, auf welche Deutungsmuster und Deu
tungsroutinen sich die Berater_innen in ihrer Tätigkeit berufen und was für beruf
liche Selbstverhältnisse sie ausgebildet haben. Kritisch angemerkt haben in diesem 
Zusammenhang auch schon Peter Schallberger und Bettina Wyer (2010), dass in 
den SECO-Studien Forschungsdesigns und Erhebungsmethoden zur Anwendung 
kommen, die für einen akribischen Blick auf die beraterische Praxis, auf die Struk
turkonflikte und Handlungsdilemmata in der Fallarbeit im Kontext bürokratischer 
Verwaltungen oder auch auf das Mandatsverständnis der öffentlich Bediensteten 
wenig angemessen erscheinen (ebd.: 26–27). Die arbeitsbezogenen Veränderungen 
durch die nationalen Reformen und organisationalen Veränderungen der öffentli
chen Arbeitsvermittlung wurden in den SECO-Studien über lange Zeit nur unzurei
chend untersucht (ebd.; ähnlich auch Wyer 2014). Erst vor wenigen Jahren begannen 
sich vereinzelt Sozialwissenschaftler_innen den alltäglichen Praktiken lokaler Ak
teur_innen in staatlichen Behörden zuzuwenden. Wie ich im folgenden Abschnitt 
zeigen werde, bleibt die deutschsprachige sozialwissenschaftlich-empirische For
schung zu den Deutungsweisen, Handlungsorientierungen und Selbstverhältnis
sen bürokratischer Akteur_innen in staatlichen Behörden jedoch überschaubar. 

5.2 Der aktivierende Wohlfahrtsstaat 
aus einer Street-Level-Perspektive – deutschsprachige Beiträge 

Für den Schweizer Kontext markiert wohl Chantal Magnins Untersuchung »Zwi
schen Beratung und Kontrolle« (2005) den Beginn der subjektorientierten Ausein
andersetzung mit der normativen Kraft der Aktivierungspolitik. Mit ihrem Fokus 
auf die Schnittstelle zwischen den Arbeitsvermittler_innen und deren erwerbslo
sen ›Kund_innen‹ steuerte Magnin vergleichsweise früh zentrale Erkenntnisse für 
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die weitere Analyse lokaler Implementierungsstrategien und -praktiken öffentlicher 
Politiken bei. Aus der Perspektive einer subjektorientierten Arbeitssoziologie hat 
Magnin in ihrer Dissertation detailliert den Paradigmenwechsel vom aktivierenden 
zum strafenden Sozialstaat in der Schweiz nachgezeichnet und eine Typologie ver
schiedener Beratungssituationen in den RAV entwickelt. 

Sie kommt zu dem Schluss, dass der »sozialpolitische Autoritarismus« (Dahren
dorf 2000: 1067) ein Klima permanenten Misstrauens hervorbringt, das der einge
forderten Entwicklung von Eigenverantwortung in den meisten Fällen nicht zuträg
lich ist. 

Das Feld der Sozialen Arbeit und der staatlichen Sozialhilfe in den Blick neh
mend setzt sich auch die Schweizer Soziologin Eva Nadai (2016, 2012, 2009, 2007) 
mit der Reorganisation der öffentlichen Verwaltung und der damit einherge
henden Reorientierung des öffentlichen Handelns auseinander. In ihren meist 
ethnographisch ausgerichteten Untersuchungen zeigt Nadai auf, dass der Erfolg 
des Aktivierungsregimes auf der weitreichenden Ökonomisierung von Staat und 
Gesellschaft basiert und dass diese Ausrichtung der Sozialsysteme an Prinzipien 
des Wettbewerbs und der Kosteneffizienz professionelle Identitäten kolonisiert und 
dazu führt, dass Handlungsweisen und Zielsetzungen der Sozialen Arbeit ausge
höhlt werden (Nadai 2009: 26). Der Beitrag von Martina Koch, Esteban Piñeiro und 
Nathalie Pasche (2019) entwickelt am Beispiel eines der Schweizer Kindes- und Er
wachsenenschutzbehörde (KESB) unterstellten städtischen Jugendamts, genannt 
»Zeki«, eine spannende Forschungsperspektive auf die Frage von organisationalen 
Ambivalenzen und Spannungsfeldern. Ausgehend vom Ansatz des organisati
onssoziologischen Neoinstitutionalismus und unter Bezugnahme auf Lipsky und 
seine Konzeption von staatlichen Behörden als street-level bureaucracy konzipieren 
die Autor_innen das Jugendamt als »eingreifende Schweizer Street-Level Bureau
cracy« (Koch/Piñeiro/Pasche 2019: o. S.). In einer »Organisationsethnographie« 
untersuchen die Autor_innen die institutionellen Logiken des Jugendamts in actu 
und aus der Sicht der Behördenmitarbeiter_innen – institutionelle Logiken, so 
zeigen die Autor_innen, die mitunter stark divergierend sein können. Dies ist zum 
Beispiel dann der Fall, wenn unterschiedliche fachliche Selbstverständnisse, wie 
etwa das eher juristisch geprägte der KESB und das sozialarbeiterisch orientierte 
Berufsverständnis der meisten Zeki-Mitarbeiter_innen, aufeinandertreffen. Mit 
der theoretischen Verortung im organisatorischen Neoinstitutionalismus, welchen 
die Forscher_innen noch durch die Konzepte der »institutional logics« (Thornton/ 
Ocasio 2008) und der »institutional complexity« (Greenwod et al. 2011: 317) ergän
zen, bringen sie nicht nur Konzepte ein, die bislang kaum im deutschsprachigen 
Raum rezipiert worden sind, sondern machen zudem ein komplexes Organisati
onsverständnis explizit, das in den meisten anderen deutschsprachigen Studien im 
Feld der Organisationssoziologie untertheoretisiert bleibt. 
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Auch der Soziologe Jean-Michel Bonvin befasst sich schwerpunktmäßig mit 
Reformprozessen in der staatlichen Verwaltung und mit der Umsetzung und 
Mitgestaltung der öffentlichen Politiken durch die Bediensteten. In zahlreichen 
Einzelprojekten wie auch in größeren Forschungsverbünden untersucht Bonvin 
neue Steuerungsmodelle der öffentlichen Verwaltung, welche darauf abzielen, den 
öffentlichen Sektor nach marktwirtschaftlichen Kriterien umzustrukturieren und 
somit – so zumindest der dominante Diskurs – die Kosten zu reduzieren. Gemein
sam mit Eric Moachon untersucht Bonvin (2007) anhand des Beispiels der öffent
lichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz die Rolle und Wirkung der sogenannten 
Kontraktualisierung, also der Knüpfung des Leistungsanspruchs an gewisse ver
traglich festgelegte Pflichten, sowie neue Managementmodelle (z.B. management by 
objectives), welche die Beziehung zwischen dem Staat und den einzelnen (sozialen) 
Sicherungssystemen wie auch diejenige zwischen den Behörden und Bürger_innen 
neu bestimmen. In einer weiteren Studie analysieren die beiden Wissenschaftler 
die zentrale Rolle der in den RAV tätigen Personalberater_innen bei der Umsetzung 
der Aktivierungspolitiken in der Schweiz (Bonvin/Moachon 2010). Dabei zeigen die 
Autoren, dass die Frontline-Beschäftigten bei ihrer Arbeit mit diversen Widersprü
chen und Problemlagen – von der geforderten Kund_innenorientierung in einem 
Zwangskontext über unvereinbare Integrationsziele und Erwartungshaltungen bei 
›Kund_innen‹ und Arbeitgeber_innen bis hin zu unzureichenden Ressourcen für 
die Zielerreichung – konfrontiert sind. Zusammenfassend stellen die Autoren fest, 
dass, zusätzlich gefördert durch die liberale Arbeitsmarktpolitik in der Schweiz, 
die RAV-Berater_innen durch ein Set von Maßnahmen versuchen, ihre Kund_innen 
den Erfordernissen des Arbeitsmarktes anzupassen, statt die möglichen Arbeitge
ber mehr zur Verantwortung zu ziehen (ebd.: 23–24). Vereinzelt rekurriert Bonvin 
auf die theoretische Perspektive des von dem indischen Ökonomen und Philoso
phen Amartya Sen begründeten Capability-Ansatzes. Dieser analytische Rahmen, 
so Bonvin, stellt ein innovatives Potential für eine fundierte Analyse wohlfahrts
staatlicher Transformationsprozesse und der gegenwärtigen Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik bereit, die über die Erklärungskraft konventioneller Analyseinstru
mente, die überwiegend an der Effizienz sozialer Integrationspolitiken interessiert 
sind, hinausreicht (Bonvin 2009: 9). Bonvin macht in seiner Analyse aktivierender 
Arbeitsmarktpolitik mit Rückgriff auf den Befähigungsansatz deutlich, dass die 
Neugestaltung öffentlicher Programme im Sinne von NPM-Prinzipien, wie wir sie 
etwa bei der Schaffung der RAV und der wirkungsorientierten Verwaltungsführung 
gesehen haben, nicht gleichzusetzen sei mit einem Rückzug des (Zentral-)Staats. 
Vielmehr räumen diese neuen Governance-Modelle durch den Gebrauch von mana
geriellen Techniken wie Leistungsindikatoren, Benchmarking und Globalbudgets 
dem Staat nach wie vor eine Schlüsselrolle im Vollzug der politischen Programme 
ein. Bonvin (2009; ähnlich auch Bonvin/Farvaque 2007) argumentiert, dass es ins
besondere diese Steuerungsmodelle sind, die bezogen auf den Capability-Ansatz 
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und damit auf das Mitbestimmungsrecht der AdressatInnen eine Reihe von Proble
men mit sich bringen, da der Handlungsspielraum lokaler Akteur_innen durch ihre 
Unterordnung unter die Zielvorgaben stark eingeschränkt werde. Aus dieser Per
spektive, so Bonvin weiter, »stellen sich die Leitlinien des New Public Management 
als eine Verfeinerung der alten technokratischen Logik dar und nicht als ein neues 
Modell situierter öffentlicher Programme« (Bonvin 2009: 19). Bonvin schlussfolgert, 
dass die Mitarbeitenden in den lokalen Maßnahmen vor der Schwierigkeit stehen, 
ihren quantitativen Auftrag, d.h. die Erreichung der vorgegebenen Zielwerte, mit 
ihrer tatsächlichen (Interaktions-)Arbeit zu vereinbaren (ebd.: 19–20). 

Auch Aurélien Buffat (2009) zeichnet am Beispiel der Schweizer Arbeitslosen
kassen den Einfluss der seit Mitte der 1990er-Jahre vollzogenen sozialpolitischen 
Reformprojekte auf die Fachkräfte nach. In seiner Dissertation hat Buffat die Be
deutung und Wirkung von Steuerungsmodellen wie NPM oder der digitalen Da
tenerfassung auf den Ermessensspielraum der Beschäftigten einer Schweizer Ar
beitslosenkasse untersucht. Buffat unterstreicht die ihm zufolge paradoxe Wirkung 
dieser Managementstrategien: Einerseits ermöglichen sie es dem Management, viel 
mehr quantitative Informationen über ihre Angestellten zu sammeln, andererseits 
jedoch bleibt deren effektive Arbeit durch diese softwarebasierte, dezentralisierte 
Kontrolle dem Management oft verborgen und die Verbindung zwischen den un
terschiedlichen Hierarchieebenen wird zusätzlich geschwächt (ähnlich auch Buffat 
2015). Auf diesen Untersuchungsergebnissen aufbauend, analysiert Buffat in Rück
griff auf ethnographische Erhebungsinstrumente weitere Aspekte der modernisier
ten Arbeitsverwaltung und zeigt in dem Artikel »Public on the outside, private on the 
inside: the organizational hybridization, sense of belonging and identity strategies 
of the employees of a public unemployment insurance fund in Switzerland« (Buf
fat 2014), wie sich die Transformation des staatlichen Verwaltungssektors zu einem 
öffentlichen Dienstleistungserbringer im Selbstverhältnis der Bediensteten einer 
kantonalen Arbeitslosenkasse niederschlägt. Er zeigt, dass, obschon sich die Per
spektive der Bediensteten auf den Staat als Arbeitgeber stark gewandelt hat, in ihren 
konkreten Praktiken nach wie vor traditionell bürokratische Arbeitsweisen vorherr
schend oder zumindest verbreitet sind. 

Im bundesdeutschen Kontext haben sich die aus der Feder des Siegener So
ziologen Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und seines Forschungsteams stammenden 
Untersuchungen als wegweisend für die qualitative Analyse öffentlicher Dienstleis
tungsprozesse und die Einbeziehung der Perspektive der Leistungserbringer_innen 
erwiesen. Zu nennen ist etwa das gemeinsam mit dem Institut für Berufs- und 
Arbeitsmarktforschung (IAB) durchgeführte Forschungsprojekt »Organisations
reform der Arbeitsverwaltung und neue Maßnahmen für Arbeitssuchende« oder 
auch das Forschungsprojekt »L’état, c’était moi. Transformation von Staatlichkeit 
und ihre Folgen für Deutungsmuster, Habitusformationen und berufliches Selbst
verständnis«. Im Folgenden möchte ich einige Schlaglichter auf diese Studien 
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werfen und deutlich machen, welche Pionierarbeit das Siegener Forschungsteam 
im Untersuchungsfeld der Praktiken aktivierender Arbeitsmarktpolitik und der 
Handlungs- und Deutungsmuster der Fachkräfte, die diese Politiken und Orga
nisationsreformen in ihrer Arbeit mit und an den ›Kund_innen‹ übersetzen und 
mitgestalten, geleistet hat. Den Anfang macht ein aus dem Kooperationsprojekt 
mit der IAB entstandenes Discussion Paper von Wolfgang Ludwig-Mayerhofer, 
Olaf Behrend und Ariadne Sondermann (2006) mit dem Titel »Arbeitsvermittler 
und ihre ›Kunden‹ – Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?«. Darin wer
den die ersten Zwischenresultate des Forschungsprojekts zusammengefasst und 
wird mit Fokus auf die Schnittstelle von Arbeitslosen und Arbeitsvermittler_innen 
aufgezeigt, 

»dass ein wesentliches Element im Handeln der Arbeitsvermittler in der Weiter

gabe und Verstärkung der herrschenden Deutungsmuster […] – in der Ausübung 
symbolischer Gewalt – besteht, denen zufolge die Verantwortung für die Beendi
gung der Arbeitslosigkeit vor allem den Arbeitslosen selbst zugeschrieben wird.« 
(Ludwig-Mayerhofer/Behrend/Sondermann 2006: Zusammenfassung) 

In einem 2007 erschienenen Aufsatz, der auf den 2005 und 2006 erhobenen 
Interviewdaten basiert, haben die Siegener Soziolog_innen die Grenzen der 
»programmatischen inneren Ökonomisierungsversuche« (Ludwig-Mayerhofer/ 
Sondermann/Behrend 2007: 371) der deutschen Arbeitsmarktpolitik nachge
zeichnet. Zentral war ihre Erkenntnis, dass die bei der Bundesagentur tätigen 
Arbeitsvermittler_innen den Ökonomisierungsdiskurs prinzipiell durchaus mit
tragen, sich jedoch stark an den bürokratischen Vorgaben und an der als autoritär 
wahrgenommenen internen Kontrolle ihres Arbeitshandelns stören. Im selben 
Jahr gab das Forscher_innenteam den Sammelband »Fallverstehen und Deutungs
macht. Akteure in der Sozialverwaltung und ihre Klienten« (2007) heraus. Der 
Sammelband vereint empirische Analysen einzelner Felder der Sozialverwaltung. 
Auch wenn die empirische Arbeit der einzelnen Beiträge in unterschiedlichen 
Bereichen (Behörden) der Sozialverwaltung angesiedelt ist, so richtet sich das 
primäre Erkenntnisinteresse der meisten Beiträge auf die Handlungs- und Deu
tungsmuster der Verwaltungsangestellten im Kontakt mit den Bürger_innen und 
damit auf die Praxis der verschiedenen Institutionen der Sozialverwaltung. Be
sonders interessant für meine Studie ist der erste Beitrag von Wolfgang Ludwig- 
Mayerhofer, Anne Dölemeyer und Ariadne Sondermann. Die Autor_innen nehmen 
in »Die neue Staatlichkeit. Sozialverwaltung im aktivierenden Staat« (Ludwig- 
Mayerhofer/Dölemeyer/Sondermann 2007) eine Kontextuierung des Konzepts des 
aktivierenden Staates vor und machen mit Rekurs auf das Foucault’sche Gou
vernementalitätskonzept die Bedeutung von Staatlichkeit für die Akteur_innen 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) deutlich. Im selben Band untersucht Behrend 
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(2007) die Beurteilung des Instruments der »Kund_innensegmentierung« durch 
die Arbeitsvermittler_innen. Dieses Instrument teilt die bei der Agentur für Arbeit 
gemeldeten Stellensuchenden in insgesamt vier Kund_innengruppen ein und leitet 
basierend auf dieser Segmentierung spezifische »Handlungsprogramme«, im Sin
ne standardisierter Vorschläge für die Intervention durch den_die Vermittler_in, 
ab. Basierend auf einer Interviewstudie rekonstruiert Behrend die Bedeutung 
und die Verwendungsweisen der Kund_innensegmentierung durch die einzelnen 
Arbeitsvermittler_innen und er zeigt, wie dieses Instrument die Entscheidungs
spielräume der Vermittler_innen verringert und wie dadurch die fallspezifische 
Beratung zusehends an Bedeutung verliert. 

Auf handlungsleitende Deutungsmuster von in Deutschland tätigen Arbeits
vermittler_innen haben auch Ludwig-Mayerhofer und Behrend in ihrer Studie 
»Sisyphos motivieren, oder: Der Umgang von Arbeitsvermittlern mit Chancen
losigkeit« (2008) hingewiesen, in welcher sie die Beratung bzw. Vermittlung von 
Arbeitslosen mit geringen Chancen auf berufliche Wiedereingliederung untersucht 
haben. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen greift die Studie von Ludwig-Mayer
hofer, Behrend und Sondermann (2009) die Praxis der Aktivierung erneut auf und 
interessiert sich dafür, »wie die neue Arbeitsmarktpolitik in der Arbeitsverwaltung 
praktisch umgesetzt wird und wie Arbeitslose diese Praxis erleben und damit 
umgehen« (ebd.: 10). Die Autor_innen verdeutlichen die Personifizierung der Ar
beitsmarktpolitik durch die Arbeitsvermittler_innen und stellen empirisch dar, wie 
und unter Berücksichtigung welcher Herausforderungen die Politiken letztendlich 
gegenüber den Betroffenen durchgesetzt werden. Bezüglich der Haltung gegenüber 
den Arbeitsuchenden sowie bezüglich des Leitgedankens der Aktivierung haben 
sie drei Typen von Mitarbeiter_innen unterschieden: »Sozialstaatskonservative«, 
»Paternalisten« und »Aktivierer« (Ludwig-Mayerhofer et al. 2009). Die Arbeit an 
meinem eigenen empirischen Material ist nicht zuletzt inspiriert von dem Bei
trag »Disziplinieren und Motivieren: Zur Praxis der neuen Arbeitsmarktpolitik« 
(Ludwig-Mayerhofer/Behrend/Sondermann 2008), der sich mit der Praxis der »Ar
beits(losigkeits-)verwaltung« (ebd.: 279) auseinandersetzt und durchaus kritisch 
zeigt, worin die Arbeit und die Aufgaben der Arbeitsvermittler_innen tatsächlich 
bestehen, was also die »Arbeit am Kunden«, wie es die Forscher_innen nennen, 
überhaupt umfasst und mitbestimmt. 

Weiter greifen auch die Studie von Kathrin Englert gemeinsam mit Ariadne 
Sondermann (2013) oder auch die Untersuchung von Sondermann et al. (2014) 
sowie der Beitrag von Englert, Sondermann und Ludwig-Mayerhofer (2015) die 
Frage nach der Wahrnehmung und Beurteilung des »neuen Geistes der öffentlichen 
Verwaltung« (ebd.: 176) durch die Bediensteten auf. Sie möchten herausfinden, wie 
die Verwaltungsmodernisierung auf das Amtsethos und die berufliche Selbstdeu
tung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst einwirkt (ebd.: 180). Im Anschluss 
daran haben auch Gottschall et al. (2015) in drei unterschiedlichen Bereichen des 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


5. (Öffentliche) Dienstleistungsarbeit als vielschichtiges Forschungsfeld 57 

öffentlichen Dienstes in Deutschland – Polizei, Marktaufsicht und Müllabfuhr 
– analysiert, wie die durch die Verwaltungsreform seit den 1990er-Jahren ent
standenen neuen normativen Anforderungen von den Beschäftigten beurteilt und 
umgesetzt werden. Die Wissenschaftler_innen arbeiten drei Typen beruflicher 
Selbstverständnisse und die jeweils daran gekoppelte Werthaltung vom »Staats
diener« bis hin zum »Dienstleister« heraus. Eine zentrale Erkenntnis der Studie 
ist, dass, obschon »Dienstleister«-Werten wie Effizienz oder Flexibilität im Selbst
verständnis der öffentlich Beschäftigten eine größere Bedeutung zukommt, die 
»Staatsdiener«-Werte dadurch nicht gänzlich abgelöst werden und in allen drei 
Untersuchungsbereichen auch Werte wie Neutralität oder regelgeleitetes Handeln 
nach wie vor das berufliche Selbstverständnis der Bediensteten mitbestimmen 
(ebd.: 25). 

Auch unabhängig von dem Siegener Forschungsteam haben sich vereinzelt 
Sozialwissenschaftler_innen im bundesdeutschen Kontext mit Praktiken der Fach
kräfte der öffentlichen Arbeitsvermittlung in Deutschland auseinandergesetzt. So 
fragt etwa Natalie Grimm gemeinsam mit Jonte Plambeck (2013) danach, wie in 
einem Hamburger Jobcenter wohlfahrtsstaatliche Leistungen erbracht werden, 
wie die Arbeitsvermittler_innen ihre Ermessensspielräume nutzen und was für 
Handlungsmuster sie ausgebildet haben. Grimm und Plambeck arbeiten eine Ty
pologie von vier Handlungsmustern der Jobcentermitarbeiter_innen heraus, die 
von einem unterstützenden Typ, der sich durch hohes Engagement und hohe Leis
tungsbereitschaft auszeichnet, über die Handlungsmuster der ›Aktivier_in‹ und 
der ›Auswähler_in‹ bis hin zu einem von starker Professionalität geprägten Hand
lungsmuster des ›Beraters_in‹ reicht (ähnlich auch Ames 2008). Volker Hielscher 
und Peter Ochs (2009) gehen der Frage nach, welche Konsequenzen die strategische 
Neuausrichtung der öffentlichen Arbeitsvermittlung seit den »Hartz-Reformen« 
für die Beratung und Vermittlung von Erwerbslosen nach sich zieht und was die 
Reorganisation der öffentlichen Arbeitsvermittlung in ein modernes Dienstleis
tungsunternehmen bzw. einen »Versicherungskonzern« (ebd.: 18) konkret für die 
Fachkräfte der BA bedeutet (ebd.: 33–37). 

Eine etwas andere Perspektive als die bisher genannten Studien nimmt die deut
sche Soziologin Andrea Böhringer gemeinsam mit Kolleg_innen ein (Böhringer et 
al. 2012). Die Autor_innen untersuchen Gespräche von Arbeitsvermittler_innen mit 
jungen Erwerbslosen und orientieren sich dabei an der ethnomethodologischen 
Konversationsanalyse. Die Ausgangslage der Studie bildet die Annahme, »dass die 
Handelnden praktisch gesehen ihre eigenen Probleme haben, nämlich zuallererst, 
situativ verstehbar zu handeln und situativ zu einer Sinnbestimmung zu kommen« 
(Böhringer et al. 2012: 16). Bettina Grimmer (2018) schließt in ihrer ethnographi
schen Studie »Folgsamkeit herstellen. Eine Ethnographie der Arbeitsvermittlung 
im Jobcenter« methodologisch an die Studie von Böhringer et al. (2012) an. Grim
mer untersucht die (Beziehungs-)Arbeit von Arbeitsvermittler_innen in einem 
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deutschen Jobcenter und geht der Frage nach, ob sich die Interaktion zwischen den 
Erwerbslosen und den Arbeitsvermittler_innen unter die programmatische Formel 
der ›Aktivierung‹ subsumieren lässt oder ob in den Gesprächen nicht auch anderes 
passiert. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Arbeit im Jobcenter weder auf 
die programmatische Aktivierung von Erwerbslosen noch auf deren Verwaltung 
reduzieren lässt und die Arbeitsvermittler_innen im Sinne einer »Personenver
änderung« (Grimmer 2018: 237) aktiv in das Leben der Klient_innen eingreifen – 
wodurch das Jobcenter zu einem Ort wird, »an dem moralische Angelegenheiten 
verhandelt werden« (ebd.). 

Für Österreich gibt es bislang nur sehr wenige Arbeiten, die sich mit der 
effektiven Umsetzung aktivierungspolitischer Maßnahmen durch die Verwal
tungsangestellten auseinandersetzen. Die Studie von Claudia Globisch und Fabian 
Madlung geht in diese Richtung und setzt sich am Beispiel der Bedarfsorientier
ten Mindestsicherung zum Ziel, die »empirischen Effekte der normativen sowie 
praktischen Anforderungen von Aktivierung und deren institutioneller Praxis auf 
der Ebene von Subjekten« (Globisch/Madlung 2019: 325) zu untersuchen. Glo
bisch und Madlung interessieren sich zwar überwiegend für die Perspektive der 
Mindestsicherungsbezieher_innen, doch beziehen sie zur Rekonstruktion der 
institutionellen und diskursiven Rahmenbedingungen der Betreuung der Min
destsicherungsempfänger_innen vereinzelt auch Stimmen von Berater_innen des 
Arbeitsmarktservice (AMS) mit ein. Die Rekonstruktion von idealtypischen Sub
jektivierungstypen beschränkt sich dann allerdings wieder auf die erwerbslosen 
Leistungsbezieher_innen (ebd.: 330–339). Einen anderen Schwerpunkt setzt die 
Studie von Karola Blaha (2014). Mit dem Ziel, zentrale Interaktionsmuster her
auszuarbeiten, untersuchte Blaha mittels teilnehmender Beobachtung Gespräche 
zwischen Erwerbslosen und Berater_innen in einer regionalen Geschäftsstelle des 
AMS. Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass im Kern der Beratungsgespräche 
immer Themen wie Geldleistungen, Jobsuche, Teilnahme an einer Maßnahme (et
wa einem Kurs) oder Terminvergabe standen. Die Interaktionen beschränken sich 
insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit darauf, den Mangel an Arbeitsplätzen 
»sinnvoll zu verwalten« (ebd.: 643). Die staatliche Bürokratie, also hier das AMS, 
biete wenig an und von den Erwerbslosen werde zunehmend mehr gefordert (ebd.). 

Dieser Einblick in die deutschsprachige Forschung zu den Praktiken und 
Positionierungen der Fachkräfte in sozialstaatlichen Behörden zeigt, dass die 
Forschungsansätze durchaus divers sind und wichtige Erkenntnisse zu den Ar
beitspraktiken der Fachkräfte und auch zu den Spannungsfeldern und Dilemmata, 
welche sie zu bearbeiten haben, bereitstellen. Jedoch fehlt, wenn man von einigen 
Studien Ludwig-Mayerhofers und seines Forschungsteams absieht, eine gesell
schaftstheoretische Verankerung und damit auch die Möglichkeit, die soziale 
Ordnung als durch Machtverhältnisse konstituierte Herrschaftsordnung zu fas
sen. Zudem lassen bis auf wenige Ausnahmen (etwa: Nadai 2016) alle genannten 
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Studien eine frappante Geschlechtervergessenheit erkennen. Geschlechterver
hältnisse oder hierarchische Zweigeschlechtlichkeit als zentrale Strukturkategorie 
staatlicher Transformationsprozesse und der neo-bürokratischen Organisationen 
werden nicht thematisiert. Und Gefühle als Dimension öffentlicher Dienstleis
tungserbringung werden zwar in einigen Studien vereinzelt erwähnt, doch wird 
dieser Aspekt weder systematisch untersucht noch theoretisch hergeleitet. Ob sich 
diese Leerstellen auch in der englisch- und französischsprachigen Forschung zu 
öffentlicher Dienstleistungsarbeit im aktivierenden Wohlfahrtsstaat abzeichnen, 
werde ich mir im nächsten Abschnitt genauer anschauen. 

5.3 Der aktivierende Wohlfahrtsstaat 
aus einer Street-Level-Perspektive – 
internationale Forschungszusammenhänge 

Anders als in der Schweiz oder in Deutschland hat die Implementationsforschung 
aus der Street-Level-Perspektive besonders im angelsächsischen Raum eine län
gere Tradition und nimmt sowohl makrostrukturelle Steuerungsprozesse als auch 
die Mesoebene der Organisation und Mikroprozesse der Praxis in den Diens
ten der öffentlichen Arbeitsverwaltung (und in angrenzenden Bereichen) in den 
Blick (Brodkin 1997, 2011, 2015; Brodkin/Marston 2013; van Berkel/Valkenburg 
2007; Wright 2003a/b). Auf Lipskys Ansatz der street-level bureaucracy rekurrierend, 
zeigen diese Studien, wie Reformen öffentlicher Politiken in der Praxis in den 
sozialstaatlichen Institutionen umgesetzt und von den öffentlich Bediensteten 
mitgestaltet werden. Sie leiten anschaulich her, dass es für das Verstehen wohl
fahrtsstaatlicher Transformationsprozesse und deren Regulierung unumgänglich 
ist, auch mikrosoziologische Aspekte wie etwa die Eigenpositionierungen, Be
wertungsmuster, das professionelle Ethos der Frontline-Beschäftigten oder auch 
unterschiedliche Managementkonzepte in der öffentlichen Verwaltung und Fragen 
nach den Ermessensspielräumen der Angestellten in die Untersuchung einzube
ziehen. Unterschiedliche Beiträge diskutieren die Auswirkungen aktivierender 
Arbeitsmarktpolitiken auf die Mikroprozesse einer entsprechenden Praxis und 
auf die der Interaktion zwischen den öffentlich Beschäftigten und den Erwerbs
losen zugrunde liegenden Sozialtechnologien (Meyers/Glaser/Mac Donald 1998; 
McDonald/Marston 2005). 

Andere Arbeiten in diesem Untersuchungsfeld nehmen das Foucault’sche Gou
vernementalitätskonzept als ihren theoretischen Bezugspunkt und unterziehen 
das Wirken staatlicher Autorität als Regieren durch Praktiken auf »Aktivierungs
schauplätzen der Mikroebene« (Nothdurfter 2017: 233) einer kritischen Reflexion, 
die nun auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick nimmt und damit 
eine bessere gesellschaftstheoretische Verankerung ermöglicht. Wie auch ich es 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


60 Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalität öffentlicher Dienstleistungsarbeit 

in meinem Beitrag tue, zeigen derlei Untersuchungen auf, wie sich Fragen der 
Macht und Subjektivität verbinden und wie die Diskurse rund um Aktivierung und 
Verwaltungsmodernisierung, etwa durch Strategien der Responsibilisierung, als 
Fremd- und Selbststeuerung auch auf die Verwaltungsangestellten wirken (Cruiks
hank 1999, Dean 1999, Marston/McDonald 2006). Zu diesem Forschungsfeld zählt 
etwa der Beitrag von McDonald und Marston (2005). Aus einer gouvernementali
tätstheoretischen Perspektive analysieren die beiden australischen Sozialwissen
schaftler_innen die »everyday politics of welfare reform« (McDonald/Marston 2005: 
374) und damit die Dynamiken und Machtverhältnisse in der Interaktion zwischen 
Langzeitstellensuchenden und ihren Fallmanager_innen in sechs australischen Ar
beitsvermittlungsstellen. In ihrer Studie interviewten Brodkin und Marston sowohl 
die Fallmanager_innen als auch die Stellensuchenden und arbeiteten drei zentrale 
Interaktionsmodi heraus, die von »empathic authority« (384–386) über »pedagogic 
authority« (386–388) bis hin zu »coercive authority« (388–390) reichen. Auf Grund
lage dieser zentralen Interventionsformen konnten die Autor_innen anschaulich 
zeigen, dass die Bewertung von Arbeitslosigkeit und auch die Konstruktion der 
Kategorie des/der ›Arbeitslosen‹ in den Interaktionen stets neu ausgehandelt und 
auch umgedeutet wird und wie das individuelle Case Management zu einer pädago
gisierenden Schlüsseltechnologie avanciert – eine Schlüsseltechnologie, die nicht 
nur die Vermittlung normativer Haltungen durch die Fallmanager_innen verlangt, 
sondern diese Haltungen sollen möglichst auch von den Beschäftigten selbst einge
nommen werden (ebd.: 395; weitere Beiträge finden sich in Brodkin/Marston 2013). 
Eine ähnliche Fragestellung bearbeitet die Sozialwissenschaftlerin Sharon Wright 
(2002, 2003a/b, 2006, 2009, 2013), wobei ihr regionaler Fokus überwiegend auf dem 
englischen und schottischen Kontext liegt. In ihren Studien fokussiert Wright auf 
unterschiedliche Strategien des Managements und auf die lokale Steuerung von 
Aktivierungspolitiken (Stichwort: welfare governance). 

Eine auf den Vermittlungsprozess und auf die Dienstleistungserbringer_innen 
gerichtete Untersuchungsperspektive nimmt auch der französische Soziologe und 
Politikwissenschaftler Vincent Dubois in seiner ethnographischen Untersuchung 
zweier französischer Behörden im Zuständigkeitsbereich der Familienbeihilfe ein. 
In »La vie au guichet. Relations administratives et traitement de la misère« (1999) 
kombiniert Dubois Lipskys Street-Level-Ansatz mit soziologischen Theorien Pierre 
Bourdieus für die Untersuchung der komplexen Ausgestaltung der Beratungsarbeit 
im direkten Kund_innenkontakt. Seine Studie zeigt, dass die Interaktionen an 
der frontline stark durch Machtasymmetrien zwischen Leistungserbringer_innen 
und -empfänger_innen geprägt sind und dass diese Interaktionen entgegen dem 
Dienstleistungsgedanken primär als Instrument zur Regulierung der ›Armen‹ fun
gieren (weitere Studien: 2010, 2012). Jean-Marc Weller (2006) hat mit seiner Studie 
zu Praktiken von Bediensteten einer französischen Sozialversicherungskasse einen 
weiteren zentralen Beitrag zu diesem Forschungsfeld vorgelegt; er verdeutlicht, 
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wie zentral die Frontline-Arbeit im öffentlichen Dienst für die Umsetzung und das 
Gelingen von Politiken und Reformprojekten ist. Und es ist nicht zuletzt den Arbei
ten von Weller und Dubois geschuldet, dass dieses Untersuchungsfeld mittlerweile 
zum Bestandteil des Kanons politikwissenschaftlicher Forschung in Frankreich 
und international geworden ist. 

Urban Nothdurfter schließt mit seiner im Jahre 2014 veröffentlichten Dis
sertation »Getting the job done …!? (Professional) challenges on the frontline of 
Public Employment Services in Vienna and Milan« an dieses Forschungsfeld an 
und legt aus einer vergleichenden Perspektive dar, dass die operative Umsetzung 
der Aktivierungspolitiken maßgeblich von den Arbeitsvermittler_innen bestimmt 
wird. Im Zentrum seiner Untersuchung steht die Frage, welche Möglichkeiten die 
fortschreitende Professionalisierung für die Beschäftigten bereithält und welche 
Schwierigkeiten sie damit verbinden (ähnlich auch: Nothdurfter 2017). Diese und 
weitere Fragestellungen wurden ein Jahr später von Peter Hupe, Michael Hill und 
Aurélien Buffat in einem Sammelband zusammengefasst und weiterentwickelt. 
In »Understanding Street Level Bureaucracy« (2015) beleuchten Beiträge interna
tionaler Forscher_innen theoretisch wie auch empirisch die Ebene der öffentlich 
Bediensteten im direkten Kund_innenkontakt. 

Dieser Sammelband und auch die weiteren angeführten Untersuchungen und 
Projekte machen deutlich, dass im Feld der Forschung zu Aktivierungspolitiken und 
wohlfahrtsstaatlichen Umbauprozessen mittlerweile viel aufschlussreiche Arbeit 
geleistet worden ist, die an Lipskys Arbeiten zur street-level bureaucracy anknüpft 
und die klassische Sicht auf die Implementierung von policies als regelgeleitete, 
mehrheitlich linear ablaufende und in sich geschlossene Umsetzungsarbeit, bei der 
das Zutun der einzelnen Akteur_innen keine Aufmerksamkeit erfordert, infrage 
stellt. Denn wie auch Janet Newman (2007: 365) festgestellt hat, handelt es sich bei 
diesen Implementierungsprozessen um äußerst dynamische Prozesse, »shaped, 
understood, enacted and experienced in a plurality of sites by a plurality of actors in 
a dispersed field of power« (ähnlich auch Newman/Clarke 1997, Weishaupt 2010). 

Die genannten Untersuchungen zeigen, dass die Erforschung aktivierender 
Sozialpolitik und neuer Steuerungsmodelle der öffentlichen Verwaltung aus der 
Street-Level-Perspektive mittlerweile breite Resonanz erfahren hat und einige For
schungsarbeiten den Blick von der empirischen Ebene auch auf größere Struktur
zusammenhänge verschieben. Damit geraten vermehrt Macht- und Herrschafts
verhältnisse und ihre Bedeutung für das konkrete Arbeitshandeln der öffentlich 
Beschäftigten in den Blick. Über weite Strecken versäumen es jedoch auch diese 
Arbeiten, den Staat als Gegenstand von Theoriearbeit und empirischer Analyse 
einzubeziehen und damit auch die Herrschaftsordnung als Geschlechterordnung 
zu fassen. Überdies bleibt in den genannten Studien die Konzeptualisierung der af
fektiven Aspekte der neo-bürokratischen Interaktionsarbeit sehr vage. Diese Kritik 
lässt sich etwa am Beitrag von McDonald und Marston (2005) erläutern. Denn dieser 
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macht zwar vereinzelt subjektive Eigenschaften der street-level bureaucrats, wie etwa 
ihr Empathievermögen, zum Forschungsgegenstand, doch fehlt eine emotions- 
bzw. affekttheoretische Verortung der Erkenntnisse. Im nächsten Punkt möchte ich 
darum näher auf das Forschungsfeld der arbeitssoziologischen Emotionsforschung 
eingehen und herausarbeiten, wie die Dimension ›Geschlecht‹ als gesellschaftliche 
Grunddimension auch in die Dienstleistungsforschung Eingang gefunden hat. 

5.4 Gefühlsarbeit und Geschlecht in der Arbeits- 
und Dienstleistungsforschung 

Seinen Ausgangspunkt hat das gesteigerte (Forschungs-)Interesse an Emotionen in 
gesellschaftlichen, ökonomischen und auch wissenschaftlichen Transformationen 
seit den 1970er-Jahren und somit im Wandel der Industriegesellschaft des Globalen 
Nordens hin zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft (Bell 1979). Doch blickt 
die Erforschung der sich im Zuge des Ausbaus des Dienstleistungssektors wandeln
den Arbeitsbedingungen und Arbeitsrealitäten der Dienstleistungsbeschäftigten 
zumindest in der englischsprachigen Debatte auf eine lange Tradition zurück. So 
publizierte das American Journal of Sociology bereits im Jahre 1899 einen Artikel, 
welcher sich mit den inhumanen und demoralisierenden Arbeitsbedingungen 
der (oftmals minderjährigen) weiblichen Angestellten im Einzelhandel ausein
andersetzte (MacLean 1899). Auch sind, etliche Jahrzehnte vor der einsetzenden 
Tertiärisierung der Arbeitswelt und dem stetigen Wachstum des Dienstleistungs
sektors, in den 1920er und 1930er-Jahren im Kreise der Chicago School Klassiker der 
Soziologie personenbezogener Dienstleistungsarbeit entstanden, so zum Beispiel 
die einflussreiche Gesellschaftsstudie »White Collar. The American Middle Classes« 
von Charles Wright Mills (1951), die sich unter anderem auch mit den »Salesgirls« 
auseinandergesetzt hat (ebd.: 172ff.). 

Trotz dieser historischen Vorgänger waren es jedoch erst Arlie Hochschilds 
Studien zur Emotionsarbeit (1979, 1983), welche die aktuelle emotionsbezogene 
und geschlechtersensible Dienstleistungsforschung begründet haben. Seit ih
rer bahnbrechenden Studie »The managed heart« (1983) zur Emotionsarbeit von 
Flugbegleiterinnen und Inkassoangestellten kommt der Rolle von Gefühlen für 
die spätkapitalistische Produktion und Dienstleistung sowie für die Ordnung der 
Geschlechterverhältnisse in der sozialwissenschaftlichen (Arbeits-)Forschung zu
nehmend Bedeutung zu.3 Hochschild hat mit ihrer geschlechtersensiblen Untersu

3 Für einen Überblick über das sehr viel weitere Feld »Emotion und Arbeit« bietet sich der 
schon etwas ältere Artikel von Jürgen Wegge »Emotion und Arbeit: Zum Stand der Din
ge« aus dem Jahr 2001 an. Ein rezenterer Überblick findet sich in der Studie von Sabi
ne Donauer (2014), die den Wandel der betrieblichen Entdeckung und Verwertung von 
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chung verdeutlicht, dass Emotionen und Emotionsarbeit als integraler Bestandteil 
interaktiver Dienstleistungsarbeit zu betrachten sind. Sie hat damit den Blick auf 
Interaktionsarbeit um den Fokus auf Gefühls- und Emotionsarbeit erweitert. 

Mit ihrer Pionierarbeit konnte Hochschild deutlich machen, dass in der inter
aktiven Dienstleistungsarbeit Persönlichkeitsanteile der Beschäftigten, die bislang 
überwiegend im Bereich der weiblichen privaten Sphäre verortet worden sind und 
in anderen Arbeitsformen kaum als ökonomisch verwertbar erscheinen, nun der 
ökonomischen Nutzen- und Gewinnmaximierung zugeführt werden. So betont 
auch Brigitte Bargetz (2013), es sei ein weiteres Verdienst Hochschilds, dass sie in 
ihrer Untersuchung auf einen Strukturwandel vom Fordismus zum Postfordismus 
hindeutet und die Relevanz von Gefühlen für die kapitalistische In-Wert-Setzung 
hervorhebt (ebd.: 205). 

Sowohl die Idee, Dienstleistungen als soziale Angelegenheiten zu konzipieren, 
als auch der Ansatz, die Rolle von Emotionen im Dienstleistungsprozess zu unter
suchen, hielten im Vergleich zur englischsprachigen Service-Work-Debatte erst 
viel später Einzug in die deutsche Arbeitsforschung, und auch die Dimension ›Ge
schlecht‹ blieb lange Zeit unberücksichtigt. Denn im deutschsprachigen arbeits- 
und industriesoziologischen Begriffsrepertoire hat sich seit dem steten Ausbau 
des Dienstleistungssektors in den 1970er-Jahren die intensivierte und effektivere 
betriebswirtschaftliche Verwertung der Arbeitskraft unter dem Topos der »Sub
jektivierung von Arbeit« (etwa: Moldaschl 2003; Kleeman 2012) etabliert. Dieser 
Forschungsrichtung zufolge wird nun im Unterschied zum industriellen Kapita
lismus die Kapitalakkumulation zunehmend flexibilisiert und es vollzieht sich ein 
organisatorischer Wandel in der Wirtschaft, bei dem versucht wird, »die bürokra
tisch verschütteten subjektiven Potenziale« der Arbeitnehmer_innen freizulegen 
(Moldaschl 2003: 31) und die menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten systema
tisch ökonomisch auszubeuten; denn es geht »um einen völlig entgrenzten Zugriff 
auf ihre gesamte ›lebendige‹ Subjektivität« (Voß/Weiß 2013: 45). Die Subjektfigur 
des »Arbeitskraftunternehmers« (Pongratz/Voß 2004) ist für die deutschsprachige 
Subjektivierungsdebatte prägend. Dieser »Arbeitskraftunternehmer« zeichnet 
sich in seiner Arbeitslogik im Unterschied zur tayloristisch-fordistischen Arbeits- 
und Betriebsorganisation durch drei gewichtige Neuentwicklungen aus: Selbst- 
Kontrolle, Selbst-Ökonomisierung und Selbst-Rationalisierung (Voß/Weiß 2009: 
69–70). Aus dieser Perspektive werden »bisherige Managementfunktionen der 
Arbeitssteuerung und Kontrolle […] in wesentlichen Teilen von den Arbeitenden 
selbst übernommen« (Pongratz/Voß 2004: 23). 

»Arbeitsgefühlen« in der westlichen Welt aus einer historischen Perspektive untersucht 
(URL: https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/ 
deutscher-studienpreis/preistraeger/2014/erste-preise/donauer/Essay_S-Donauer.pdf). 
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Etwas zeitversetzt zur Forschung im angelsächsischen Raum entdeckte also 
auch die deutschsprachige Arbeitsforschung zwar die subjektiven Eigenschaften 
der Arbeiter_innen als zentralen Bezugspunkt in der Analyse von betrieblichen 
Kontrollstrategien, doch spielte die Dimension ›Geschlecht‹ und damit die Frage 
nach den betrieblichen Geschlechterverhältnissen in den Diskussionen rund um die 
Subjektfigur des »Arbeitskraftunternehmers« lange Zeit keine Rolle.4 Ebenso hielt 
im Vergleich zur englischsprachigen Service-Work-Debatte die Idee, Emotionen 
im Dienstleistungsprozess zu untersuchen, erst viel später Einzug in die deutsche 
Arbeitsforschung. Wolfgang Dunkel erkannte vergleichsweise früh den hohen Stel
lenwert von Gefühlsarbeit für die Konstitution von Dienstleistungsbeziehungen 
und damit auch für moderne Managementstrategien. Dunkel (1988) schlägt ein 
Konzept von Gefühlsarbeit vor, welches drei unterschiedliche Kategorien umfasst. 
Er unterscheidet in dieser viel zitierten Kategorisierung von Gefühlsarbeit zwi
schen drei Dimensionen: Gefühle als Gegenstand der Arbeit (Arbeit an Gefühlen), 
Gefühle als Arbeitsmittel (Arbeit mit Gefühlen) und Gefühle als soziale Normen 
etwa in Form von feeling rules, und damit als Bedingung für Arbeit (Arbeit an den 
eigenen Gefühlen) (Dunkel 1988: 67–74; Weiterführung in Dunkel/Weihrich 2013). 
Diese ›Trilogie der Gefühlsarbeit‹ im Dienstleistungsprozess soll laut Wolfgang 
Dunkel und Margit Weihrich das analytische Instrumentarium zur Untersuchung 
von Dienstleistungsprozessen dahingehend schärfen, dass man erkennt, dass 
Gefühlsarbeit nicht nur für den unternehmerischen Zweck eingespannt werden, 
sondern durchaus auch den persönlichen Absichten und der Bereicherung der 
Arbeiter_innen dienen kann. Dunkel und Weihrich (2013: 108) beschreiben das als: 
»[t]he real possibility that a person can sometimes obtain a personal benefit through 
emotional labor by using it to influence others’ behavior« – und betonten damit 
einen Aspekt von emotionaler Arbeit, den sie bei Hochschild vermisst haben. 

Ein weitaus optimistischeres Bild von der emotionalen Arbeit der Beschäftigten 
von Versicherungsunternehmen als Hochschild hat auch Daniela Rastetter (2008). 
Sie hebt etwa positiv hervor, dass »Emotionsarbeit […] eine Form der Identitätsar
beit« sein kann (ebd.: 285; Herv. i. O.). Emotionsarbeit trägt laut Rastetter zu einer 
positiven Berufsidentifikation bei, denn betriebliche Emotionsregeln sind nicht 
nur repressiv, sondern können durchaus auch zu einer »stabilen und anerkann
ten Identität« (ebd.: 288) beitragen (ähnlich auch: Shuler/Sypher 2000). Ähnlich 
argumentiert der Vertreter der britischen Labour Process Theory5 Marek Korczynski 

4 Obschon Pongratz und Voß in ihrem Buch »Der Arbeitskraftunternehmer« (2004) das Bin
nen-I verwenden, scheinen sie in ihren Texten an der Verwendung einer konsequenten ge
schlechtergerechten Sprache kein Interesse zu haben. Besonders irritierend wirkt das im Ti
tel des Artikels »Ist der Arbeitskraftunternehmer weiblich?«. 

5 Die Analysen der Labour Process Theory (LPT) gehen grundsätzlich von der »Unbestimmtheit« 
der Ware Arbeitskraft aus. Damit die Arbeitskraft als Produktionsmittel genutzt werden kön
ne, müsse diese Unbestimmtheit zunächst gezügelt und fortlaufend kontrolliert werden. 
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(2009), wenn er insbesondere den Kontakt zu den Kund_innen als wichtiges Ele
ment für die Arbeitszufriedenheit der Dienstleister_innen hervorhebt (ebd.: 74–76). 
Auch weitere Vertreter_innen der Labour Process Theory kritisieren Hochschilds ein
seitigen Fokus auf die Vereinnahmung und Kontrolle der Arbeitskraft durch die 
Unternehmer_innenseite. Dies, so etwa Paul Brook (2013), trübe den Blick für mög
liche Widerstände der Arbeiter_innen gegen die emotionale Ausbeutung. Für Brook 
(2013: 344) stellt sich »emotional labour« dar als »contradictory and contested expe
rience where management strives to establish its own feeling rules and corporate 
perspectives as the dominant workplace social meaning, which is then routinely 
contested by workers’ personal meaning«. In kritischer Auseinandersetzung mit 
Brook wendet sich Sharon Bolton gemeinsam mit Carol Boyd (2003) ganz ab von der 
Hochschild’schen Konzeption emotionaler Arbeit, welche sie als »emotional labour 
bandwagon« bezeichnen (ebd.: 539), der die Arbeitskräfte als »crippled« (ebd.: 290) 
und ohne jegliche »active and controlling force« (ebd.) erscheinen lasse. Bolton 
(2010) entwickelt eine Typologie emotionaler Arbeit und möchte damit zeigen, dass 
nur ein Teil des unternehmerischen Gefühlsmanagements der Profitlogik oder, 
wie sie es nennt, der »pekuniären« Logik folgt. Diese profitable Form der Emoti
onsarbeit ergänzt Bolton durch Formen wie »presentational« und »philanthrophic 
emotion management« (ebd.: 554) und unterstreicht damit die sozialen Gefühls
regeln und -normen und die relative Autonomie der Arbeitskräfte gegenüber dem 
managerialen Zugriff. Sie argumentiert, dass 

»[t]he introduction of a multi-dimensional typology allows us to capture the pro
cesses of extraction and exploitation of our emotional labour power in very dif
ferent settings and our reactions to these attempts. […] In this way we are able to 
derive a picture of the richness of organizational life while all times keeping an eye 
on the dynamics of capitalism. In other words it allows us to understand the dif
ference between labours of love and labour power – something that the concept 
of emotional labour does not.« (Bolton 2009: 556–557) 

In ähnlicher Weise argumentiert auch Steve Vincent (2011) und entwickelt in An
knüpfung an Sharon Bolton eine Typologie der Gefühlsökonomie, die von »volunt
ary emotional labour« bis »resistant emotional labour« reicht. Donna Baines (2011) 
schließt an Brooks Typologie an und zeigt an Beispielen von Arbeiter_innen in aus
tralischen und kanadischen Non-Profit-Sozialdiensten, dass insbesondere von der 

Dieses »Kontrollproblem«, also die Frage, mit welchen Strategien und Techniken die Arbeits
kraft möglichst vollständig für das Unternehmen nutzbar gemacht werden kann, und damit 
verbunden auch die Frage, wie die Arbeitskräfte diese Nutzbarmachung ihrer Fähigkeiten 
und Kompetenzen in der kapitalistischen Produktion erleben und erfahren, steht im Zen
trum der LPT, ihrer Weiterentwicklung und ihrer Debatten. 
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emotionalen Arbeit eine solidarisierende Kraft ausgeht, die die Arbeiter_innen ver
bindet. Baines erweitert das »feminised-philanthrophic gift model of emotional la
bour« (ebd.: 14) um das »solidaristic-gift model« (ebd.). Dieses Modell ist laut Baines 
besser dazu geeignet, »the dynamic of emotion work as collective and individual re
sistance« (ebd.) zu fassen; es schärfe die Analyse von kollektiven Mobilisierungspro
zessen und Kämpfen für mehr soziale Gerechtigkeit, die von den Sozialarbeiter_in
nen ausgehen. Auch Baines hebt also das ermächtigende und verbindende Potential 
emotionaler Arbeit hervor. 

Affekte und deren Wirkungsweisen in Arbeitszusammenhängen werden etwa 
auch im Kontext von Teamarbeit diskutiert (Lin et al. 2017). Einige Projekte aus dem 
interdisziplinären Forschungsverbund »Affective Societies« widmen sich der Unter
suchung von Arbeitsverhältnissen und Organisationsformen aus einer affekttheo
retischen Perspektive; allen voran Jan Slaby und Rainer Mühlhoff (2018; auch Mühl
hoff 2018), die basierend auf zwei Fallstudien zu Teamarbeit in typischen White- 
Collar-Büroberufen und in den Arbeitsumgebungen der New Economy das Erkennt
nispotential einer relationalen Affekttheorie im Kontext der »affect-based corporate 
governance« (Mühlhoff/Slaby 2018: 168), also einer affektbasierten Mitarbeiter_in
nensteuerung, ausarbeiten. An dem auch für meine Untersuchung relevanten Fall
beispiel von Claire, die in der Marketingabteilung eines Telekommunikationsunter
nehmens in Brisbane arbeitet, zeigen Mühlhoff und Slaby (2018), wie in teambasier
ten Arbeitsformen »affective relations between coworkers and within work environ
ments have become increasingly central in techniques of contemporary workplace 
governance« (ebd.: 165–166). In Bezug auf die Studie von Melissa Gregg Work’s Inti
macy (2011) zeigen die Autoren auf, wie in der Teamarbeit die persönlichen und af
fektiven Eigenschaften der Angestellten, etwa ihr Streben nach Anerkennung oder 
ihr Pflichtgefühl, für das Unternehmen gezielt vereinnahmt werden: Die Angestell
ten erledigen Arbeit auch in ihrer Freizeit oder machen (unaufgefordert) Überstun
den. Denn »[t]eamwork strategically stimulates and harnesses the specific affective 
capacities of co-workers and their social bonds as an energy resource, exploitable 
to increase commitment, responsibility and extra work hours, mostly without man
agerial orders« (Mühlhoff/Slaby 2018: 166). Die Teamarbeit, so zeigen Mühlhoff und 
Slaby, entfaltet also ihre Wirksamkeit im Bereich des Affektiven und bindet die Be
schäftigten mittels ihrer affektiven Fähigkeiten in die Arbeitszusammenhänge ein, 
in denen die Beschäftigten vermeintlich freiwillig Überstunden leisten und in ihrem 
commitment zum Betrieb gestärkt werden. Wie auch Du Gay (2008) bereits zehn Jah
re zuvor zeigen konnte, lassen sich ähnliche Entwicklungen im staatlichen Bürokra
tiesektor ausmachen; er beschreibt dies als den Einzug einer »ethics of enthusiasm 
and enterprise in government and public administration« (ebd.: 345). 
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5.5 Gefühlsarbeit und Geschlecht 
in der (öffentlichen) Dienstleistungsarbeit 

Es ist nun deutlich geworden, dass das von Hochschild entwickelte Konzept der 
Emotionsarbeit, allem voran ihr alleiniger Fokus auf die negativen Auswirkungen 
der beruflich geforderten Gefühle, von unterschiedlicher Seite kritisiert worden ist 
und in der Zwischenzeit auch zahlreiche Weiterentwicklungen erfahren hat, doch 
stellt dieses Konzept für die subjektorientierte Arbeitsforschung nach wie vor ei
nen zentralen Bezugspunkt dar. Penz und Sauer (2016: 59; Herv. i. O.) bezeichnen 
Hochschilds Studie gar als »kritischen Beitrag, avant la lettre, zum Thema Subjekti
vierung von Arbeit«. Denn sie gab Anlass für eine Fülle von Untersuchungen emo
tionaler Aspekte in Dienstleistungsberufen, z.B. im Fast-Food-Service (Leidner 1991) 
oder in der Krankenpflege (Lewis 2005). Mittlerweile wurde das Konzept der emo
tionalen Arbeit auch in einigen Studien auf den öffentlichen Dienst angewendet (du 
Gay 2008; Newman/Guy/Mastracci 2009; Larsson 2014; Szymenderski 2012). 

Entscheidende Beiträge zur Erforschung der Kommodifizierung von Gefüh
len im Dienstleistungsprozess im deutschsprachigen Raum leistet das von Sauer 
geleitete DACH-Projekt »Affektive Arbeit in der öffentlichen Arbeitsvermittlung. 
Transformationen öffentlicher Dienstleistungen in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz«. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin war ich intensiv an der Konzepti
on und Durchführung der vergleichenden Forschung beteiligt – eine Mitarbeit, die 
auch meine Studie stark prägt. Aus einer macht- und affekttheoretischen Perspek
tive untersucht das Forscher_innenteam den strategisch-ökonomischen Einsatz 
von Gefühlen als eine neuartige kapitalistische Zugriffsweise auf die Menschen 
– als Arbeitskräfte, aber auch als politische Bürger_innen (Penz et al. 2015; Penz 
et al. 2017a/b) und geht der Frage nach, wie sich in diesen staatlichen Umbau
prozessen auch die Geschlechterordnung und die Geschlechterverhältnisse der 
öffentlichen (Arbeits-)Verwaltung verändern (Glinsner et al. 2018; Gaitsch et al. 
2020). In Rückgriff auf das Foucault’sche Konzept der Gouvernementalität und des
sen Erweiterung durch affektive Dimensionen des staatlichen Handelns untersucht 
das Projektteam (neue) Formen der Regierung der Menschen durch und über ihre 
Emotionen und Affekte (weiterentwickelt in: Penz/Sauer 2020). 

Bereits einige Jahre zuvor nehmen sich Penz und Sauer (2013, 2016) in ihrer 
Untersuchung der Österreichischen Post-AG dieser geschlechtssensiblen und af
fekttheoretischen Forschung zur Transformation von Arbeit und Staatlichkeit an 
und bringen sie mit Fragen nach neuartigen Regierungsweisen, die verstärkt auch 
Gefühle umfassen, in Verbindung. Sie argumentieren etwa im Editorial zur Ös
terreichischen Zeitschrift für Soziologie zum Thema der »Kommodifizierung von 
Gefühlen und Gefühlsarbeit«, dass einerseits traditionell »als weiblich erachtete 
affektive Kompetenzen in der Berufswelt der Dienstleistungsgesellschaft eine be
deutende Rolle zu spielen beginnen« (Penz/Sauer 2013: 127) und auf der anderen 
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Seite das dem Modell der männlichen Erwerbsarbeit entstammende Konkurrenz- 
und Wettbewerbsprinzip die bürokratische Arbeit zunehmend strukturiert. In 
derselben Zeitschrift greift der Beitrag von Olaf Behrend (2013) die Gefühlsprakti
ken und -semantiken von Mitarbeiter_innen öffentlicher Arbeitsverwaltungen im 
Kontakt mit ihren arbeitslosen Klient_innen auf. Behrend fasst die »Arbeitsämter 
als ›Krisenämter‹« (ebd.: 154), da die Bearbeitung akuter Krisen von Bürger_in
nen zu ihrem Tagesgeschäft zählt. Diese Krisenämter unterscheidet Behrend von 
sogenannten »Routineämtern« (ebd.) wie Bürger_innen- oder Standesamt, die 
vielmehr dokumentierende und ordnende Funktionen haben. Basierend auf ei
nem »strukturalistischen Gefühlsverständnis« (ebd.) arbeitet Behrend in seiner 
Untersuchung zwei Formen von Gefühlspraktiken der Mitarbeiter_innen heraus: 
zum einen affektive Situationsevaluierung, zum anderen Kooperation bzw. Mitge
fühl in der direkten Kund_inneninteraktion. Seine Analyse qualitativer Interviews 
mit Mitarbeiter_innen von deutschen Arbeitsagenturen verdeutlicht den Stel
lenwert affektiver Praktiken bei der Umsetzung der Aktivierungspolitiken durch 
die Arbeitsvermittler_innen. Und obschon auch Behrends Beitrag wichtige An
knüpfungspunkte bereithält, macht er nur am Rande seiner Ausführungen auf 
die vergeschlechtlichte Dimension der Vermittlungsarbeit aufmerksam, wenn er 
schreibt, dass exemplarisch deutlich werde, »wie Aktivieren als affektive Praxis auf 
vermeintlich ›weibliche‹ bzw. ›mütterliche‹ Attribute setzt und implizit die Mitar
beiterInnen auffordert, entsprechende Situationsevaluierungen zur Grundlage des 
Umgangs mit den arbeitslosen BürgerInnen zu machen« (ebd.: 159). Einen weiteren 
Beitrag zu diesem Forschungsfeld liefern Sylvia Terpe und Silvia Paierl (2010), die 
die beruflichen Gefühlsregime deutscher Arbeitsagenturen untersuchen. Basierend 
auf einer qualitativen Interviewstudie arbeiten die Autorinnen drei unterschiedli
che Typen von Emotionsregeln heraus: empathische Zuwendung bei gleichzeitiger 
Missachtung der Autonomie der Erwerbslosen; empathische Zuwendung als Mit
tel zur Motivation der regelkonformen Arbeitsuchenden; schließlich drittens ein 
Typus, der die Berater_innen dazu anhält, die Erwerbslosen basierend auf einem 
Verständnis von gegenseitigem Respekt zu beraten (ebd.: 220–225). 

Das Thema der Gefühlsarbeit im öffentlichen Dienst wurde auch im Rahmen des 
bereits erwähnten Forschungsprojekts »L’état, c’était moi« im Beitrag von Englert 
und Sondermann (2013) thematisiert. Basierend auf qualitativen Interviews mit Be
schäftigten aus Bürger_innen- und Standesämtern in Deutschland zeigen die bei
den Autorinnen auf, dass die Emotions- und Gefühlsarbeit der Beschäftigten durch 
den Anspruch der (Bürger_innen-)Nähe und durch die in der öffentlichen Verwal
tung geforderte prozedurale Gerechtigkeit in neuer Weise zentrale Bedeutung er
langt: »Während im BürgerInnenkontakt der aktive Gefühlseinsatz eine wichtige 
Rolle spielt, wird in Bezug auf bürokratische Regeln eine neue emotionale Distanz 
notwendig. Gefühle werden hier nicht zuletzt für eine Legitimierung staatlichen 
Handelns in-wert-gesetzt« (ebd.: 145). 
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In diesem Erkenntnisfeld lässt sich auch die Studie von Tran Nguyen und Selva
raj Velayutham (2018) verorten. Die Forscher_innen konzipieren die emotionale Ar
beit der Fachkräfte der öffentlichen Arbeitsvermittlung in Australien als eine Mög
lichkeit zur Erweiterung ihrer Ermessensräume und damit ihrer Entscheidungs
macht. Sie argumentieren, dass die emotionale Arbeit, insbesondere wenn sie die 
Form von »critical empathy« annimmt, die Arbeiter_innen an der frontline darin un
terstützt, die negativen Effekte der strafenden Arbeitsmarktpolitiken zu mildern 
und somit ihre Arbeit gegenüber den Arbeitsuchenden humaner zu gestalten (Nguy
en/Velayutham 2018: 169). Auch Korczynski untersucht gemeinsam mit Vicky Bishop 
(2008) die Vermittlungsprozesse in der öffentlichen Arbeitsvermittlung; sie fokus
sieren auf die emotionale Arbeit von öffentlichen Arbeitsvermittler_innen in Kon
fliktsituationen. Korczynski und Bishop verdeutlichen in ihrer Analyse anschaulich, 
wie für die Arbeit der Arbeitsvermittler_innen insbesondere im Kontakt mit den 
Erwerbslosen die Fähigkeit, diese zu motivieren, empathisch auf sie einzugehen, 
gleichzeitig aber auch gewisse Dinge von ihnen einzufordern und die Pflichterfül
lung zu kontrollieren, zu einer zentralen Arbeitsanforderung wird. Ganz ähnlich be
urteilt das auch Forseth (2005: 441); sie argumentiert, dass Staatsangestellte unter 
den neuen Vorzeichen von Wettbewerbs- und Dienstleistungsorientierung sowohl 
»competitive skills« als auch »emotional skills« in ihrer Arbeit brauchen. 

Was die Einschätzung der verstärkten Indienstnahme persönlicher Eigenschaf
ten und affektiver Fähigkeiten der Angestellten für den betrieblichen Erfolg sowie 
deren Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse am Arbeitsplatz anbelangt, 
sind die Forschungsbefunde sehr divers. Diana Worts arbeitet gemeinsam mit Bon
nie Fox und Peggy McDonough heraus, dass Gemeindearbeiter_innen in Toronto die 
Verwaltungsreformen und Arbeitsplatzrestrukturierungen als Bedrohung interpre
tieren, während Mitarbeiter_innen sie als Ansporn nehmen, »[to still] make a dif
ference« (Worts/Fox/McDonough 2007: 176). Die Autorinnen deuten die Zunahme 
der stereotyp als weiblich betrachteten emotionalen Arbeit als Hinweis darauf, dass 
die ungleiche geschlechtsspezifische Arbeitsteilung reproduziert wird (ebd.; ähn
lich auch: McDowell 2014). Ein weiterer interessanter Befund der Studie von Worts 
et al. (2007) ist ihre Beschreibung der Geschlechterunterschiede in Bezug zu den wi
derständigen Praktiken der Verwaltungsmitarbeiter_innen gegen die organisatio
nalen Restrukturierungen. Denn auffällig mehr männliche Verwaltungsmitarbei
ter als weibliche Kolleginnen zeigten sich widerständig. Worts et al. (2007: 172–173) 
führen dies darauf zurück, dass die Männer durch ihre Positionen mehr Kontrolle 
über ihre Ressourcen als Arbeitskraft und auch seltener familiäre Verpflichtungen 
und dadurch schlichtweg mehr Zeit haben. Ähnlich beurteilt die geschlechtsspezi
fischen Auswirkungen der Modernisierungsprozesse des öffentlichen Sektors Ulla 
Forseth (2005); sie argumentiert, dass Frauen durch die geleistete emotionale Ar
beit einem größeren Risiko ausgesetzt seien, dass ihre berufliche Identität infra
ge gestellt wird und sie für emotionale Aufgaben verantwortlich gemacht werden 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


70 Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalität öffentlicher Dienstleistungsarbeit 

(ebd.: 453). Andere Studien zeigen, dass gerade ein hochkompetitives Arbeitsum
feld, in dem männlich typisierten Eigenschaften wie Wettbewerbsorientierung ho
he Bedeutung zukommt, Frauen tendenziell benachteiligt und ihnen »feelings of 
guilt and incompetence« (Husso/Hirvonen 2012: 44) vermittelt. Dieses Gefühl von 
Unzulänglichkeit schränkt wiederum ihre Karrierechancen ein und verfestigt so
mit die vertikale Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt (Miller 2009). Ein weite
rer Literaturstrang untersucht im Zusammenhang der sich transformierenden Er
werbsarbeit im Postfordismus die Möglichkeit einer »masculinization of emotions« 
(Lewis/Simpson 2007) – einer emotionalen Arbeit, die der Steigerung der Effizienz 
und Produktivität dient und dadurch höher bewertet wird als emotionale Arbeit, 
die als weiblich gilt (Lewis 2005: 579). Andere Studien wiederum konstatieren ei
ne ›Entgeschlechtlichung‹ von Organisationen durch emotionale Arbeit. Christina 
Morini kommt zu dem Schluss, dass einfache Dichotomien wie ›produktive‹ versus 
›reproduktive‹ oder ›männliche‹ versus ›weibliche‹ Arbeit ihre Bedeutung in neuen 
affektiven Arbeitsbeziehungen im kognitiven Kapitalismus verlieren (Morini 2007: 
40). Denn durch das Verschwimmen der Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit, 
zwischen Privathaushalt und Arbeitsbereich, wird den arbeitenden Menschen eine 
ständige Verfügbarkeit abverlangt, eine Anforderung, die, so Morini, insbesondere 
für Frauen nichts Neues darstellt. »Work can claim to be a living body that constantly 
needs care, work and action« (ebd.: 47; für einen Überblick über die kontrovers ge
führte Debatte: Kerfoot/Korczynski 2005). 

Die in diesem Abschnitt genannten Arbeiten verdeutlichen, wie in der sozialwis
senschaftlichen Forschung seit einiger Zeit die Idee des rationalen und emotionslo
sen Bürokratiesektors herausgefordert wird, und zeigen basierend auf einer Viel
zahl empirischer Untersuchungen auf, dass insbesondere in der Analyse interakti
ver Dienstleistungsarbeit Gefühle als wichtige Dimension im Untersuchungsdesign 
berücksichtigt werden müssen. Ähnliches gilt für die Organisationssoziologie. Die
se war eines der ersten sozialwissenschaftlichen Forschungsfelder, welche sich be
reits zu Beginn der 1990er-Jahre mit Emotionen befassten und damit die mythische 
Vorstellung, Organisationen seien frei von Gefühlen der Mitarbeitenden, und damit 
auch das Weber’sche Ideal der ›rationalen Organisation‹ in Frage stellten. Auf diese 
Entwicklung und mögliche Anschlusspunkte für meine Untersuchung möchte ich 
im nun folgenden Abschnitt eingehen. 

5.6 Affekte, Emotionen und Geschlecht als zentrale Elemente 
von Organisationen (der Arbeit) und neoliberaler Staatlichkeit 

Dass in Unternehmen erwünschte Emotionen ›hergestellt‹ werden können, hat 
schon früh die Untersuchung von Mills (1956) und später dann auch Hochschild 
(1983) aufgezeigt. Finemans Sammelband »Emotion in Organizations« (Fineman 
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1993) markiert jedoch den Anfang dieser emotionsbewussten Organisationsfor
schung und damit auch die Abkehr vom Weber’schen Bürokratiemodell und dem 
damit verbundenen klassischen Organisationsverständnis, das noch vom Leitge
danken der Rationalität ausging. Mittlerweile sind zahlreiche weitere Sammelbän
de (etwa: Fineman 1993/2000, 2008a; Ashkanasy/Härtel/Zerbe 2000, 2005; Lord et 
al. 2002; Payne/Cooper 2004; im deutschen Sprachraum: Schreyögg/Sydow 2001) 
und Monographien mit Lehrbuchcharakter (Fineman 2003; Küpers/Weibler 2005) 
erschienen, die Emotionen in Organisationen zum Thema machen und sich mit der 
Rolle von Emotionen im Kontext organisationaler Machtverhältnisse auseinander
setzen (Fineman 2008b, 2010; Sieben/Wettergren 2010). Zudem erscheint seit Ende 
2005 regelmäßig die themenspezifische Zeitschrift »International Journal of Work 
Organization and Emotion«. 

Viel hat sich also getan im Feld der Organisationsforschung, und bereits im Jahr 
2000 merkte Bolton (2000: 55) mit Bezug auf Hochschild an, wie wichtig es sei, Emo
tionen als zentrale Dimension in die Untersuchung von Organisationen einzubezie
hen. Nichtsdestotrotz sei es ein wenig 

»perplexing to note how quickly the passionless bureaucracy has been trans
formed into the emotional organisation; how the private world of emotion 
management has been ›transmutated‹ by bringing it into the public world of 
work and how it is frequently assumed that all forms of organisational emo

tionality ›have come under the sway of large organizations‹.« (Hochschild 1983: 
19) 

Nicht nur hielt die Einsicht, dass Organisationen keine emotionsfreien Entitäten 
sind, Einzug in die sozialwissenschaftliche Forschung; es entstand auch ausgehend 
von dem wegweisenden Klassiker Men and Women of the Corporation (Kanter 1977) 
in englischsprachigen Diskussionszusammenhängen bereits in den 1970er-Jahren 
eine geschlechtersensible Organisationsforschung. Diese nahm ihren Ausgang 
von der Kritik der Weber’schen Konzeption einer geschlechtsneutralen Organi
sation und entwickelte seither zahlreiche Perspektiven auf die Frage nach der 
Vergeschlechtlichung von Organisationen (Acker 1990, 1992, 2000). Und auch im 
deutschsprachigen Raum wächst seit einigen Jahren die Aufmerksamkeit für das 
Forschungsfeld »Organisation, Geschlecht und Gesellschaft« (u.a. Aulenbacher/ 
Fleig/Riegraf 2010; Hofbauer/Holtgrewe 2009); 2013 erschien das für die deutsch
sprachige Forschung zentrale Lehrbuch Geschlecht und Organisation (Müller/Riegraf/ 
Wilz 2013). Nur ein Jahr später legte Maria Funder (2014) mit dem Handbuch Gender 
Cage – Revisited: Handbuch zur Organisations- und Geschlechterforschung einen weiteren 
zentralen Beitrag zur geschlechtssensiblen Organisationsforschung vor. Der um
fangreiche Band gibt nicht nur einen fundierten Überblick über das Forschungsfeld 
»Organisation und Geschlecht« und zeigt dessen Zukunftspotential auf, sondern 
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versammelt auch Beiträge, die aus einer machtkritischen Perspektive die Schnitt
stelle zwischen dem Foucault’schen Dispositivbegriff und der geschlechtersensiblen 
Organisationssoziologie herausarbeiten (Hofmann 2014); er enthält ferner einen 
emotionstheoretischen Beitrag (Rastetter/Jüngling 2014), der den mikropolitischen 
Ansatz (Neuberger 2006) mit dem Konzept der Emotionsarbeit von Hochschild 
verbindet und den Zusammenhang von Frauen, Karriere und Mikropolitik (ebd.: 
284) analysiert. 

Auch finden Affekte und Emotionen aktuell zunehmend Eingang in gesell
schafts- und politiktheoretische Überlegungen. Mit dem Einzug dieser »neue[n] 
Ökonomie der Affekte« (Lorey 2012: 45) gerät das Bild eines rationalen und damit 
vermeintlich emotionsfreien Staates und moderner Staatstätigkeit zunehmend 
ins Wanken (vgl. z.B. Sauer 1999a, 2015, 2017; Bargetz/Sauer 2015). Neuere For
schungsansätze legen dar, dass insbesondere der Blick auf Affekte und Emotionen 
in Bezug auf staatliches Handeln eine neue Perspektive auf den Staat erlaubt, 
welche es möglich macht, »the notion of a highly rationalized state bureaucracy« 
(Pykett/Jupp/Smith 2018: 3) infrage zu stellen und in der Konsequenz eine Perspek
tive auf staatliches Regieren einzunehmen, die »emotions as constitutive of the 
very workings of government and policy« (ebd.: 1) zu ihrem Ausgangspunkt macht 
(vgl. dazu auch: Du Gay 2008; Guy et al. 2010, Larsson 2014; Larsson/Jacobsson 
2013; Mainsant 2010; Maroney 2011; Miller et al. 2006; Sieben/Wettergren 2010; 
Terpe/Paierl 2010; Wettergren 2010). Zu einer Vertreterin dieser Perspektive zählt 
etwa Davina Cooper. Mit dem Begriff des »touching state« (Cooper 2011) beschreibt 
Cooper einen Staat, der die Menschen berührt und auf diese zugreift, ohne of
fensichtlichen Zwang auszuüben; Regierungstechniken also, die den Staat als 
»more human« (Pykett/Jupp/Smith 2018: 1) erscheinen lassen und damit gekonnt 
Machtasymmetrien kaschieren. Gleichzeitig zeigt etwa der Sammelband von Sigrid 
Betzel und Ingo Bode (2018) mit Fokus auf das Gefühl der Angst, dass die »kulturelle 
Hegemonie marktfixierter Ordnungs- und Managementmodelle« (Betzel/Bode 
2018: 11) neue Verwundbarkeiten entstehen lasse, die bis in die Mitte der Gesell
schaft vordringen. »Angstgefühle«, so Betzel und Bode, werden immer zentraler 
für politische Institutionen und Maßnahmen. In Bezug auf den Wohlfahrtsstaat 
stellen die Autoren insgesamt eine veränderte Interventionsstrategie fest: 

»Der neue Wohlfahrtsstaat reagiert auf […] strukturell unsicherer gewordene Le
bens- und Arbeitsverhältnisse in vielerlei Hinsicht mit weniger Absicherung sowie 
mit Regulierungen, die die Praxis seiner Einrichtungen so verändern, dass auch 
daraus neuartige Ungewissheiten entstehen. Er bewegt sich mithin im Kontext 
normalisierter Unsicherheit und trägt selbst zur Verunsicherung der Bevölkerung 
bei.« (Ebd.: 11) 
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Folglich hat die Affektualisierung staatlicher Institutionen und Maßnahmen durch
aus ambivalente Effekte. Zum einen tritt der (Wohlfahrts-)Staat zunehmend emo
tionalisiert in Erscheinung und dringt bis ins ›Innere‹ der Menschen vor, zum an
deren vollzieht sich gleichzeitig ein Abbau wohlfahrtsstaatlicher Sicherung (Pykett/ 
Jupp/Smith 2018: 3). Hunter (2015) betont denn auch weniger die positiven Aspek
te dieser affektiven Staatlichkeit als vielmehr »paranoia, anxiety, anger, shame and 
apathy« (ebd.: 12), die durch die öffentlichen Politiken verstärkt würden; sie nennt 
dieses Regieren mit und durch Gefühle »emotional governance« (ebd.: 14). Um diese 
»fine grain of policy work« zu verstehen, schlägt Rosie Anderson (2018: 85–86) vor, 
sich auf die »meanings and practices of emotion« zu konzentrieren. 

Auch Betzel und Bode (2018: 12) argumentieren, »[d]ie Ausblendung emotiona
ler Dimensionen« verstelle »nicht selten den Blick auf die ›innere Chemie‹ des Wohl
fahrtsstaats und jener Kräfte, die in ihm und auf ihn wirken«. 

Das Forschungsinteresse an dieser ›inneren Chemie‹ staatlicher Programme 
und Interventionen in ganz unterschiedlichen Feldern und damit an der Frage 
nach der Bedeutung affektiver Dimensionen neoliberaler Staatlichkeit bestimmt 
auch das Feld der Untersuchungen zu den sogenannten »affective« oder »emotio
nal states« (Stoler 2004; Fortier 2010, 2016; Hunter 2012, 2015; Jupp/Pykett/Smith 
2018). Dieser Literaturstrang betont aus einer gesellschaftskritischen Position 
neue Formen der Regierung von Bürger_innen durch Emotionen und Affekte und 
deutet die neoliberalen Transformationsprozesse in Richtung von »emotionalised 
states«, die »new sets of vocabularies, techniques, objects or sites of governing« 
(Pykett/Jupp/Smith 2018: 3) installieren. So verweist etwa Rachel Dobson (2015) 
auf die Relationalität von Wohlfahrtspraktiken und schlägt einen Ansatz vor, 
der Macht und Handlungsfähigkeit, Erfahrung, Identität und Affekt als zentrale 
Analyseinstrumente für die Erforschung staatlicher Institutionen betont. 

Mit der Frage, wie Geschlecht in staatliche Regierungspraktiken eingeschrieben 
ist, diese strukturiert und auch wiederum von diesen Praktiken strukturiert wird, 
haben sich inzwischen einige Forschungsarbeiten auseinandergesetzt (Brown 1992; 
Ludwig 2011; Sauer 2001b), doch findet Geschlecht als Analysedimension in der sozi
alwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Wohlfahrtsstaat und dessen ge
genwärtigen Veränderungen trotz bedeutender feministischer Interventionen (et
wa: Aulenbacher 2007; Dackweiler 2010; Kulawik 2005; Lewis 2010; Ludwig/Sauer/ 
Wöhl 2009; Orloff 2010; Pühl 2004; Riegraf 2005, 2010) insbesondere in vielen empi
risch ausgerichteten Untersuchungen nach wie vor kaum systematisch Beachtung. 
Auf diese Geschlechtsvergessenheit macht Raewyn Connell aufmerksam und kri
tisiert in ihrer Analyse der geschlechtsspezifischen Implikationen der staatlichen 
Reformprozesse unter dem Schlagwort »New Public Management« (NPM), dass ge
schlechtsspezifische Auswirkungen von NPM verschleiert würden (Connell 2006: 
846). Birgit Riegraf (2007a/b) wiederum unterscheidet zwischen radikalen und ge
mäßigten Varianten des NPM. Riegraf zufolge verstärken sich in den radikalen Va
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rianten des New Public Managements Geschlechterungleichheiten, wohingegen in 
moderaten Versionen der Verwaltungsmodernisierung verkrustete Ungleichheits
strukturen aufbrechen und sich neue Gelegenheitsfenster für eine geschlechterge
rechtere Gesellschaft öffnen können. Päivi Korvajärvis zeigt in ihrer ethnographi
schen Studie über ein finnisches Arbeitsamt, dass »silencing gender seemed to be 
an effective form of both suppressing and empowering gendering practices« (Kor
vajärvis 1998: 28). 

Für den Schweizer Kontext hat Gesine Fuchs gemeinsam mit Kolleginnen mit 
ihrer Arbeit »Persistenz des männlichen Ernährermodells in der Umsetzung der 
Schweizerischen Arbeitslosenpolitik: eine explorative Analyse auf mehreren Ebe
nen« (Fuchs et al. 2019) einen innovativen Beitrag zur Frage nach den geschlechts
spezifischen Implikationen der Verwaltungsreformen im Feld der aktivierenden 
Arbeitsmarktpolitik geleistet. Die Forscherinnen reklamieren in ihrem Beitrag die 
Kategorie Geschlecht für die bislang über weite Strecken geschlechtsblinde Schwei
zer Wohlfahrtsstaats- und Governanceforschung. In einer kantonalen Fallstudie 
blicken die Forscherinnen auf die Umsetzung der Schweizer Arbeitsmarktpolitik. 
Sie werfen die Frage auf, ob und in welcher Weise das dem traditionellen Wohl
fahrtsstaat zugrundeliegende Modell des »männlichen Alleinernährers« sowohl 
in der Gesetzgebung als auch auf der institutionellen Mesoebene und auf der 
Mikroebene der Beratung und Vermittlung in den RAV noch Bestand hat. Die 
Autorinnen schlussfolgern, dass der Schweizer Arbeitsmarktpolitik sowohl auf der 
makrostrukturellen Ebene als auch auf der institutionellen Mesoebene sowie auf der 
Ebene der Beratungs- und Vermittlungspraktiken im RAV eine »Geschlechtsblind
heit« innewohnt. Innovativ, und auch für meine empirische Arbeit wegweisend, ist 
zudem der von den Forscherinnen angewandte Mehrebenenansatz, der Geschlecht 
nicht nur auf der Ebene der politischen Normen und Kulturen, sondern auch auf 
der Ebene der staatlichen Organisationen, der Ebene der Politikinhalte sowie der 
Ebene des politischen Prozesses und seiner Akteur_innen verortet. 

Trotz dieses wichtigen Beitrags von Fuchs und ihren Kolleginnen nimmt die 
geschlechtersensible Wohlfahrtsstaats-, Governance- und Organisationsforschung 
in der Schweiz wie auch in anderen nationalstaatlichen und ländervergleichenden 
Kontexten im Vergleich zu ›klassischen‹ Ansätzen eine Außenseiterinnenrolle ein. 
Der Bedarf für eine kritisch-feministische Analyse wohlfahrtsstaatlicher Transfor
mationsprozesse, ihrer normativen und kulturellen Grundlagen und ihrer Aneig
nung und Umformung in staatliche Praktiken ist also nach wie vor groß – hier be
steht eine offensichtliche Forschungslücke. 
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5.7 Mein Beitrag: Erkenntnisse, Anknüpfungspunkte 
und Forschungslücken 

Wie ich im nun folgenden theoretischen Teil meiner Studie in Bezug auf Foucault 
zeigen werde, gehe ich davon aus, dass der Staat im Modus des Regierens Macht 
ausübt, wobei Regieren nicht allein als staatliches Oktroy missverstanden wer
den soll, sondern vielmehr als staatliches »Abstecken eines Möglichkeitsfeldes, 
innerhalb dessen das Subjekt auf sich selbst einwirkt« (Ludwig 2015: 167). Diese 
Auffassung des Regierens liegt zugrunde, wenn ich aus einer affekt- und macht
theoretischen sowie geschlechtersensiblen Mehrebenenperspektive die Makrody
namiken des Umbaus der staatlichen Daseinsfürsorge, des politischen Rahmens 
der Arbeits(losen-)verwaltung und auch die organisationalen Veränderungen der 
mit der Umsetzung der Politiken betrauten kantonalen Vollzugsstellen untersuche. 
Das Hauptaugenmerk meiner Forschung liegt auf der subjektiven Perspektive 
der Staatsbediensteten an der frontline der öffentlichen Arbeitsvermittlung und 
darauf, wie diese den aktivierenden Wohlfahrtsstaat in den Interaktionen mit den 
Erwerbslosen herstellen, interpretieren und gegebenenfalls auch umformen. In 
Rückbindung an die bereits in der Einleitung zu meiner Forschung genannte Do
ing-State-Konzeption schließe ich folglich auch die Deutungsweisen und Praktiken 
der RAV-Berater_innen in meine Betrachtung ein. Aus dieser Mehrebenenper
spektive versuche ich mich schlussendlich der subjektiven Seite der affektiven 
Regierungsstrategien im Untersuchungsfeld der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
in der Schweiz anzunähern. 

In meiner Forschung knüpfe ich an Lipskys Perspektive der street-level bureaucra
cy an. Jedoch erweitere ich diese um eine Perspektive, die es möglich macht, auch 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick zu nehmen, um so spezifische ge
sellschaftliche Zusammenhänge zu rekonstruieren, die das Feld der öffentlichen Ar
beitsvermittlung bestimmen und über die beobachteten Interaktionszusammen
hänge im RAV hinausreichen. Ich werde am Beispiel der öffentlichen Arbeitsver
mittlung in der Schweiz die Bedeutung von Affekten bei der Transformation sozia
ler Sicherungssysteme und ihrer Institutionen sowie das Verhältnis zwischen Akti
vierungspolitik, NPM und Gefühlen aus Sicht der Beschäftigten unter die Lupe neh
men und damit einen Beitrag zur Erforschung der »innere[n] Chemie« (Betzel/Bode 
2018) oder, wie Brigitte Bargetz (2014) es nennt, der »politische[n] Grammatik der 
Gefühle« des Schweizer Aktivierungsstaats zu leisten. 

Ich fasse das Untersuchungsfeld der öffentlichen Arbeitsvermittlung als um
kämpftes Feld auf. In diesem wird um Bedeutung, Inhalte und Praxis von Beratung, 
Betreuung und Kontrolle und implizit auch um andere gesellschaftliche Institu
tionen – wie Geschlechterverhältnisse, Form und Funktion sozialstaatlicher Si
cherungssysteme oder den Stellenwert von Erwerbsarbeit für die gesellschaftliche 
Integration – gekämpft. Dieses ›Umkämpftsein‹ möchte ich in meiner Untersu
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chung deutlich machen. Forschungsleitend ist daher auch die Frage nach möglichen 
Widerstandsformen im Kontext öffentlicher Dienstleistungserbringung und da
mit nach Formen des ›Nicht-so-regiert-werden-Wollens‹ (Foucault 1992a) sowie 
neuen Formen von Solidarität und Widerstand, die durch Netzwerke affektiver 
Beziehungen, in die die Berater_innen eingebunden sind, erst möglich erscheinen. 

Ich interessiere mich also für die affektiven und vergeschlechtlichten Dimensio
nen aktivierender Arbeitsmarktpolitik und moderner Verwaltungsführung. Denn 
wie der Forschungsüberblick zeigt, ist in den vergangenen Jahren Gefühlen, Emo
tionen und Affekten in unterschiedlichen Forschungsfeldern stetig wachsendes 
Interesse zuteilgeworden. Insbesondere Sauer und ihr nahes Forschungsumfeld 
oder die genannten Beiträge aus dem Feld der »affective states« (z.B. Stoler 2004; 
Pykett/Jupp/Smith 2018) haben wichtige Arbeit zur Erforschung einer »Politik der 
Gefühle« (Sauer 1999a) im Untersuchungsfeld des staatlichen Bürokratiesektors 
geleistet. Doch ist die qualitative Datenlage bisher unbefriedigend; empirische 
Untersuchungen des Verhältnisses institutioneller Gefühlsarrangements, dis
kursiver Anrufung und individueller Aneignung eines Regierens mit und durch 
Gefühle sind nach wie vor stark unterrepräsentiert. Zudem ist eine affektbezo
gene und machtkritische Perspektive auf den neoliberalen Strukturwandel von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit und der Arbeit im öffentlichen Dienst bis auf Teilstudien 
aus dem bereits erwähnten DACH-Projekt zur affektiven Arbeit in der öffentli
chen Arbeitsvermittlung (u.a. Penz et al. 2015, 2017) für den Schweizer Kontext 
gänzlich ausstehend. Insbesondere existiert, bis auf wenige Ausnahmen (etwa: 
Magnin 2005), kaum Forschung zu den Effekten und subjektiven Aneignungs
formen der Programmatik der wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung und 
der aktivierungspolitischen Programme durch die Bediensteten der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung in der Schweiz. 

Ich leiste mit meiner Studie also einen Beitrag zur Beseitigung folgender Leer
stellen: 

• Empirischer Beitrag zur Affektforschung: Ich möchte durch die Verknüpfung 
von diskursanalytischen und ethnographischen Methoden einen methodischen 
Beitrag zur empirischen Erforschung von Affekten und Emotionen leisten. 
Denn obschon die Konzeption von Affekten, Emotionen und Gefühlen hin
länglich theoretisch debattiert wurde, liegen methodische Reflexion im Bereich 
der sozialwissenschaftlichen Affekt- und Emotionsforschung erst in den letz
ten Jahren vor (s. etwa Kleres 2011; Newman 2012; Flam/Kleres 2015; Oslon/ 
Godbold/Patulny 2015; Patulny/Godbold/Olson 2015; von Scheve/Berg 2018). So 
zeigt Kathryn Lively (2015: 181) aus emotionssoziologischer Perspektive, dass 
»[h]istorically, the sociology of emotion has been relatively long on theory and 
short on methods«. Zur Frage, wie Gefühle sozialwissenschaftlich erforschbar 
sind, möchte ich mit meiner Untersuchung einen Beitrag leisten. 
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• Affektanalytisches Korrektiv einer Widerständigkeitsanalyse mit Hilfe Fou
cault’scher Begrifflichkeiten: Ich möchte zeigen, wie mittels affekttheoretischer 
Ansätze widerständiges Handlungspotential aus einer Foucault’schen Logik 
erklärt werden kann, und damit auch der langläufigen Kritik entgegentreten, 
dass die Omnipräsenz der Macht in Foucaults Denken die Konzeption und 
Analyse von Widerstand verunmögliche (etwa: Ott/Wrana 2010). Denn gerade 
eine Perspektive auf Macht und Widerstand (in Organisationen des Arbeitens), 
die die affektiven Dimensionen von Herrschafts- und Machtverhältnissen 
starkmacht, sehe ich als vielversprechenden Einsatzpunkt für meine Unter
suchung von widerständigen Praktiken der öffentlichen Dienstleister_innen. 
Affekttheorien, die aus der queer-feministischen Forschung (etwa: Ahmed 2004; 
Weeks 2007) oder aus der neomarxistischen Strömung des Postoperaismus 
(etwa: Hardt/Negri 2002) stammen, bilden hierfür die zentralen theoretischen 
Anknüpfungspunkte. Denn ich möchte in meiner Untersuchung zeigen, dass 
Affekte nicht nur als wichtige Dimension öffentlicher Politiken staatliches 
Regieren mitbestimmen, sondern gerade in ihnen auch das Potential liegt, neu
artige Verbindungen und Solidaritäten zwischen den Menschen herzustellen. 
Diese Perspektive erlaubt es mir also, das ermächtigende Potential von Affekten 
und affektiven Arbeitszusammenhängen hervorzuheben. 

• Beitrag zur empirischen Subjektivierungsforschung: Aus diesen theoretischen 
Erweiterungen ziehe ich methodische Konsequenzen und entwickle ein Analy
semodell auf drei Ebenen: Ich untersuche das Verhältnis zwischen den rechtli
chen und politischen Diskursen, den institutionenspezifischen Logiken sowie 
den subjektiven Deutungen. Konkret heißt das, dass ich sowohl die subjekti
vierenden kulturellen Ordnungen und vergeschlechtlichten Strukturen öffent
licher Dienstleistungserbringung im Feld der aktivierenden Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik als auch die Vermittlungsinstanz der Subjektpositionen 
in Form des RAV analysiere. Hierbei rekonstruiere ich insbesondere die kon
krete Aneignung oder Ablehnung dieser Subjektpositionen durch die Personal
berater_innen. Auf allen Ebenen, so werde ich im Theorieteil herleiten, liegen 
die Dimensionen »Affekt« und »Geschlecht« quer zu den Machtverhältnissen. 
Ich werde daher die Dimensionen Affekt und Geschlecht in dieser »empirischen 
Subjektivierungsforschung« (vgl. z.B. Bosančić 2014, 2016, 2018; Bosančić/Pfahl/ 
Traue 2019; Pfahl/Traue 2013) systematisch mitberücksichtigen. In meiner eth
nographischen Studie leiste ich nicht nur einen Beitrag zur Weiterführung der 
theoretischen Überlegungen zu Affekt, Subjektivität und Widerstand in Institu
tionen moderner Staatlichkeit, sondern übersetze diese theoretischen Dimen
sionen in ein komplexes methodisches Modell, welches ich an mein Untersu
chungsbeispiel des kantonalen RAV herantrage. 
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Ziel meines Beitrags ist es also, die gouvernementalitätstheoretisch informierte 
Forschung zu neoliberalen Transformationsprozessen im Kontext der street-level 
bureaucracy weiterzuführen, diese um die Dimensionen der Affektivität und des 
Geschlechts als Struktur- und Subjektkategorie zu erweitern, um so das gegen
seitige Konstitutionsverhältnis von Staatlichkeit (Gouvernementalität), NPM (als 
Transformationstendenz der gouvernementalen Staatlichkeit) und den einzelnen 
Subjekten (hier den Verwaltungsangestellten) freizulegen. Wie ich die Zusammen
hänge zwischen (Staats-)Macht, affektiver Arbeit und Geschlecht begreife und wie 
ich dabei das Verhältnis zwischen Macht und Widerstand konzeptualisiere, werde 
ich nun mit Blick auf die theoretische Rahmung meiner Untersuchung ausführen. 
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6. Forschungstheoretischer Hintergrund: 

Macht, Affekt und Widerstand 

Man kann die Genealogie des modernen 
Staates und seiner verschiedenen Appa
rate im Ausgang von einer Geschichte der 
gouvernementalen Vernunft schreiben. 
Gesellschaft, Ökonomie, Bevölkerung, 
Sicherheit, Freiheit: Das sind die Bestand
teile der neuen Gouvernementalität, 
deren Formen in ihren zeitgenössischen 
Modifikationen wir noch heute kennen. 
(Foucault 2004a: 508) 

Wie aus den vorausgegangenen Kapiteln deutlich geworden ist, umfasst die Trans
formation der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik unter der Maxime des »aktivie
renden Staates« weit mehr als nur makrostrukturelle Veränderungen; sie muss 
als Ausdruck einer neuen politischen Rationalität im Sinne einer »Programmatik 
und Techniken gesellschaftlicher ›Regierung‹« (Lessenich 2013: 77) beschrieben 
und begriffen werden, die auch die Gefühlsverhältnisse nicht unberührt lässt. 
Auf den folgenden Seiten möchte ich nun eine gouvernementalitätstheoretisch 
inspirierte Forschungsstrategie präsentieren, die sich für eine macht- und affekt
theoretische Untersuchung des gegenwärtigen Gestaltwandels des Sozialstaates 
und seiner Wirkung(en) auf die Arbeits- und Geschlechterverhältnisse anbietet. 
Entdeckt wurde das Potential des Konzepts der Gouvernementalität für die Analyse 
gesellschaftlicher Krisen- und Umbruchsituationen vergleichsweise früh, und die 
Gouvernementalitätsanalytik findet mittlerweile in zahlreichen Wissenschafts
disziplinen, von der Politischen Theorie über die Geschichtswissenschaft bis hin 
zur Organisationssoziologie, zunehmenden Anklang. Aber auch praktische Dis
ziplinen wie die Sozialarbeit oder die Raumplanung haben sich theoretisch von 
der Foucault’schen »Werkzeugkiste« (Foucault 1978: 216) inspirieren lassen. Daher 
überrascht es kaum, dass sich ganze Forschungsrichtungen, wie etwa die anglo
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amerikanischen Governmentality Studies1 (z.B. Dean 2010; Rose/Miller 1992; O’Malley/ 
Weir/Shearing 1997; Burchell/Gordon/Miller 1991), aus dem Foucault’schen Denken 
entwickelten und sich um eine produktive Weiterführung und Operationalisierung 
seiner Begrifflichkeiten bemühen. 

Was die deutschsprachige Rezeption betrifft, so war diese lange Zeit von phi
losophisch-theoretischen Debatten dominiert. Doch hielten die Foucault’schen 
Theoreme einer Analytik der Gegenwart seit den 1990er-Jahren auch verstärkt 
Einzug in sozialwissenschaftliche Forschungen.2 Inhaltlich decken diese ein weites 
Spektrum ab: von der Medienanalyse (Stauff 2005) über pädagogische Studien 
(Kessl 2005, Maurer/Weber 2006, Dzierzbicka 2006) und kriminologische Unter
suchungen (Krasmann 2003) bis hin zu politikwissenschaftlichen Forschungen, 
die nicht zuletzt die Staatstheorie (Biebricher 2012, 2008; Saar 2007) und deren 
kritisch-feministischen Forschungszweig (Bargetz/Ludwig/Sauer 2015; Sauer 2015; 
Kerner/Saar 2015; Vasilache 2014) maßgeblich geprägt haben. Diese Analysen, so 
erläuterte der deutsche Politologe und bekannte Foucault-Forscher Thomas Lemke 
(2007), beschäftigen sich weniger mit den normativen Impulsen, sondern sind 
vielmehr um eine »produktive Aufnahme und empirische Konkretisierung« (ebd.: 
12) der Arbeiten Foucaults bemüht – ein Anliegen, welches auch ich in meiner 
empirischen Arbeit umzusetzen versuche. 

Die Überlegungen, die Foucault etwa in den Gouvernementalitätsvorlesungen 
1978 und 1979 am Collège de France angestellt hat, offerieren für meine Untersu
chung ein interessantes Theorierepertoire. Wie ich im Folgenden ausführlich dar
legen werde, führte Foucault damals ein neues Verständnis von Machtausübung als 
Regieren ein, das beim alltäglichen Handeln und dessen impliziter Normierung und 
Lenkung ansetzt (Foucault 2005b: 286). Regieren begreift Foucault als neue Technik 

1 Für die deutschsprachige Rezeption sind die wichtigen Anthologien von Bröckling, Lemke 
und Krasmann (2000), Pieper und Gutiérrez Rodríguez (2003) sowie das Sonderheft der Zeit
schrift »Peripherie« 2003; für den angelsächsischen Raum die Anthologien von Barry, Os
borne und Rose (1996), Burchell, Gordon und Miller (1991), Dean und Hindness (1998) so
wie einige Aufsätze in der Zeitschrift »Economy and Society« hervorzuheben. Einen Über
blick über die Governmentality Studies bieten zum Beispiel Wolfgang Pircherund Ramon 
Reichert (2004) oder auch der Beitrag von Lars Gertenbach (2012). Es muss allerdings ange
merkt werden, dass insbesondere die Gouvernementalitätsstudien (GS) zur stetig wachsen
den Unschärfe des Konzepts der Gouvernementalität beigetragen haben. Dies ist vornehm

lich der damaligen Materiallage geschuldet, da lange Zeit große Teile von Foucaults Vorle
sungen am Collège de France unveröffentlicht blieben oder nur als Tonaufnahme auf Fran
zösisch erhältlich waren. Umso interessanter wurden die erscheinenden Buchversionen und 
deren Übersetzungen für spätere Arbeiten; sie sind zentral für die theoretische Weiterent

wicklung auf Basis einer einheitlichen Quellenlage. 
2 Zur deutschsprachigen Rezeption empfiehlt sich das Buch von Clemens Kammler und Rolf 

Parr, 2006. 
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der Macht, die »im Grunde viel mehr ist als die Souveränität, viel mehr als die Herr
schaft, viel mehr als das imperium, das heißt das moderne politische Problem« (Fou
cault 2004a: 116; Herv. i. O.). Mit Foucault gesprochen, lässt sich die Tätigkeit des 
Regierens der Menschen folglich auch jenseits des Einflussbereichs staatlicher Au
torität lokalisieren. Um Menschen auch aus der Distanz führen zu können, werden 
(bürokratische) Institutionen zwischen Staat und Bevölkerung geschaltet, die das 
Verhalten der Individuen entsprechend der jeweils gültigen Norm zu beeinflussen 
suchen. Regieren ist Foucault zufolge »eine Form der Machtausübung, die darüber 
wirkt, dass Subjekte in ihrem Verhalten zu sich und ihrer Umwelt auf bestimmte 
Weise geführt werden« (Ludwig 2015: 166). 

Mit dieser Sicht auf Regieren und auf (nicht nur, aber auch staatliche) Macht 
betont Foucault, dass Subjektkonstitution als Wechselspiel zwischen Selbst- und 
Fremdführung zu fassen ist und in ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesell
schaft ›passiert‹ (Lemke 2007: 37). Die staatliche Arbeits(losigkeits)verwaltung ist 
einer dieser Bereiche, in welchem gouvernementale Machtstrategien die Individu
en zur Selbstführung zu ›regieren‹ und somit ihre Selbstformungsprozesse zu be
stimmen suchen. Diese Prozesse darf man sich jedoch nicht als reine Produktions- 
bzw. Unterwerfungsszenarien vorstellen: Es gibt auch Möglichkeiten der subversi
ven Aneignung und der Umformung. Genau im Spielraum, den diese Möglichkeiten 
öffnen, also im Zwischenbereich von Fremd- und Selbstkonstitution liegt der Fokus 
meiner Analyse. 

Bevor ich mich jedoch dem empirischen Teil zuwende, möchte ich auf den fol
genden Seiten das konzeptuelle Gerüst meiner Untersuchung erarbeiten und den 
Versuch unternehmen, die Foucault’sche Gouvernementalitätsanalytik affekttheo
retisch zu erweitern und einer kritisch-feministischen Lesart zu unterziehen. Da
mit möchte ich die theoretischen Grundsteine für die Analyse von vergeschlechtlich
ten und affektiven Regierungs- und Subjektivierungsweisen öffentlicher Dienstleis
tungsarbeit legen, um im weiteren Verlauf der Frage nachzugehen, wie Affekte eine 
›produktive‹ Funktion sowohl für die Aufrechterhaltung als auch für die Verschie
bung von Herrschaftsverhältnissen im Kontext gegenwärtiger (wohlfahrts-)staatli
cher Transformationsprozesse annehmen können. 

6.1 Analytik der Gouvernementalität – von der Frage nach der Macht 
zur Geschichte des Selbst 

Die Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalität Ende der 1970er-Jah
re markieren zeitlich wohl die markanteste werkgeschichtliche Erweiterung in 
Foucaults Denken. Sein primäres Ziel in den Gouvernementalitätsvorlesungen 
ist die Erarbeitung eines analytischen Instrumentariums zur Bestimmung des 
Bedingungsgefüges, das den modernen (westlichen) Staat und dessen Bevölkerung 
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am Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert hervorbringt (Bargetz/Ludwig/Sauer 
2015: 7–8). Foucault kreiert für die Konzeptualisierung des Zusammenspiels von 
Machttechniken (dem Wie der Machtausübung) und politischen Rationalitäten 
(der inhärenten Logik einer bestimmten Form der Machtausübung) den Begriff 
der »Gouvernementalität« (Foucault 2004: 162) – eine Begriffsschöpfung abgeleitet 
vom Adjektiv »gouvernemental«, was übersetzt so viel heißt wie »die Regierung 
betreffend«.3 

Gouvernementalität bezeichnet bei Foucault zweierlei: Einerseits beschreibt 
Foucault mit diesem Begriff die (Entstehungs-)Geschichte der je historisch un
terschiedlichen Regierungsrationalitäten und der ihnen entsprechenden Formen 
(staatlicher) Machtausübung seit dem 15. Jahrhundert, aber vor allem auch die 
›konkrete Rationalität‹, die den modernen Staat kennzeichnet: 

»Mit dem Begriff der Gouvernementalität beschreibt Foucault nicht eine zeitlose 
Rationalität, sondern die jeweils historisch konkrete ›Rationalität‹, die Regieren 
ermöglicht. Durch sie wird ein Raum eröffnet, innerhalb dessen Probleme des Re
gierens überhaupt als solche auftauchen und bestimmte Lösungen dafür denkbar 
werden. Durch die Gouvernementalität wird eine spezifische Form der Machtaus

übung ›rationalisiert‹.« (Ludwig 2011: 104) 

Wie Lemke (2000: 32) hervorhebt, kommt die Analyse von Machttechnologien »nicht 
ohne die Analyse der sie anleitenden politischen Rationalitäten« aus. ›Regieren‹ be
greift Foucault also in einem Sinne, der über die exklusiv auf den Staat bezogene 
politische Bedeutung des Begriffs hinausgeht. Dabei klammert Foucault den Staat 
als wesentliche Quelle modernen Regierens aber keinesfalls aus; er möchte vielmehr 
»das Problem des Staats im Ausgang der Praktiken der Gouvernementalität […] er
forschen« (Foucault 2004b: 115). Der Staat ist bei Foucault »keine von der ›Gesell
schaft‹ […] klar unterschiedene Instanz«, keine abgeschlossene Einheit, sondern ei
ne »Kristallisation von Kräfteverhältnissen« (Saar 2007: 33). 

Mit dem Begriff des Regierens, und das wird uns auf den folgenden Seiten be
schäftigen, vollzieht Foucault eine entscheidende und folgenschwere machttheore
tische Wendung. Diese macht es ihm möglich, nun auch Gegenstände wie etwa die 
Bevölkerung oder den Staat in seine Analytik der Macht einzuschließen, und erlaubt 
ihm zudem, seine bisherigen Ausführungen zur Konstitution des modernen west
lichen Subjekts anzupassen und Formen politischer Regierung in direkte Verbin

3 Michel Senellart (2004: 482) weist darauf hin, dass in vielen Foucault-Rezeptionen der Be
griff der »Gouvernementalität« irrtümlicherweise von »gouverner« (regieren) und »mentali

té« (Denkweise) abgeleitet wurde. Eine solche Übersetzung, so Senellart weiter, widerspricht 
nicht nur der etymologischen Basis des Terminus, sondern überführt den Begriff zudem in 
eingeschränkte Bahnen, die der Allgemeinheit und der Reichweite des Konzepts in keiner 
Weise gerecht werden (ebd.: 564). 
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dung mit den »Praktiken des Selbst« (Foucault 2005e: 889) zu bringen. Sein Unter
suchungsinteresse besteht nun also darin, die »Geschichte der Verfahren […], durch 
die in unserer Kultur Menschen zu Subjekten gemacht werden« (Foucault 1994b: 
243), nachzuzeichnen, denn nur durch diese historische Analyse der Mechanismen 
der Macht wird eine Analyse der »Geschichte der Gegenwart« (Foucault 1994a: 43) 
möglich. Zu dieser Geschichte der Gegenwart gehört für Foucault die Untersuchung 
der »Institutionalisierung staatlich-rechtlicher Formen in ihrer Beziehung zu his
torischen Subjektivierungsmodi« (Lemke 2007: 35). Gelegentlich spricht Foucault 
auch von Regierungskünsten oder nennt diese moderne Form des Regierens »Kunst 
des Regierens« (Foucault 2004b: 13). In seinen Analysen der Regierungskunst geht es 
Foucault um »die reflektierte Weise, wie man am besten regiert, und zugleich auch 
das Nachdenken über die bestmögliche Regierungsweise« (ebd.: 14); er richtet seine 
Aufmerksamkeit auf »das Selbstbewußtsein des Regierens« (ebd.). 

Diese Regierungskunst erzeugt Machtwirkungen weniger durch Zwang und Re
pression als mittels einer Vielzahl von Institutionen, Verfahren und Strategien, die 
auf das Selbstverhältnis von Subjekten einwirken. Foucault dazu: 

»Die Bevölkerung tritt als Subjekt von Bedürfnissen und Bestrebungen, aber auch 
als Objekt in den Händen der Regierung hervor; der Regierung gegenüber weiß 
sie, was sie will, zugleich aber weiß sie nicht, was man sie machen lässt. Das In
teresse als Bewusstsein jedes einzelnen der Individuen, aus denen sich die Be
völkerung zusammensetzt, und das Interesse als Interesse der Bevölkerung unab
hängig von den individuellen Interessen und Bestrebungen derer, aus denen sie 
sich zusammensetzt, werden die Zielscheibe und das fundamentale Instrument 
der Regierung der Bevölkerung sein. Die Geburt einer Kunst oder zumindest die 
Geburt absolut neuartiger Taktiken und Techniken.« (Foucault 2000: 61) 

In diesem Sinne bezeichnet Gouvernementalität für Foucault den Zusammenhang 
von individueller Selbsttechnik und äußerer Herrschaft, und er beschreibt diese Re
gierungsform als 

»die Gesamtheit, gebildet aus Institutionen, den Verfahren, Analyse und Refle
xionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spe
zifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielschei
be die Bevölkerung, als Hauptwissen die politische Ökonomie und als wesentli
ches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat. Zweitens verstehe ich 
unter ›Gouvernementalität‹ die Tendenz oder die Kräftelinien, die im gesamten 
Abendland unablässig von der Zeit zur Voranstellung dieses Machttypus, den man 
als ›Regieren‹ bezeichnen kann, gegenüber allen anderen – Souveränität, Disziplin 
– geführt und die Entwicklung einer ganzen Reihe spezifischer Regierungsappa
rate einerseits und einer ganzen Reihe an Wissensformen andererseits zur Folge 
gehabt hat.« (Ebd.: 64–65) 
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Doch geht es Foucault weniger darum, die Ausweitung der Bereiche des Regierens 
zu untersuchen, sondern er interessiert sich vielmehr für die spezifischen Rationa
litäten der Regierung und sucht diese zu entziffern. Diese Regierungsrationalitä
ten ermöglichen es, eine Vielzahl unterschiedlicher Gegenstandsbereiche zu ordnen 
und diese Ordnung an bestimmten Zwecken auszurichten. Regieren zielt daher auf 
»das richtige Verfügen über die Dinge, derer man sich annimmt, um sie dem ange
messenen Zweck zuzuführen« (ebd.: 50). Sie ist »die Kunst, die Macht in der Form 
und nach dem Vorbild der Ökonomie auszuüben« (ebd.: 49). 

Für Foucault bedeutet »Regierung«, dies macht Lemke (2000: 32) nochmals 
deutlich, »eine Form der ›Problematisierung‹, das heißt sie definiert einen poli
tisch-epistemologischen Raum, innerhalb dessen historische Probleme auftauchen 
(können)«. Zentraler Punkt ist, dass Regieren für Foucault einen Sammelbegriff 
vielfältiger Technologien der Macht darstellt, welche nun neben den Strafmaß
nahmen auch Disziplinierungsmaßnahmen umfassen. Die Macht des Souveräns 
in Form von Gesetzen und Verboten wird folglich mehr und mehr durch subtile 
Machttechniken abgelöst: »Die traditionelle Macht ist diejenige, die sich sehen 
läßt, die sich zeigt […] und die Quelle ihrer Kraft gerade in der Bewegung ihrer 
Äußerung findet«, so Foucault (1994a: 241). »Ganz anders die Disziplinarmacht: 
sie setzt sich durch, indem sie sich unsichtbar macht, während sie den von ihr 
Unterworfenen die Sichtbarkeit aufzwingt« (ebd.). Foucault (1994a: 250) erläutert 
im Zusammenhang mit der Disziplinarmacht, dass 

»[man] aufhören (muss), die Wirkungen der Macht immer negativ zu beschrei
ben, als ob sie nur ›ausschließen‹, ›unterdrücken‹, ›verdrängen‹, ›zensieren‹, ›abs
trahieren‹, ›maskieren‹, ›verschleiern‹ würde. In Wirklichkeit ist die Macht produk
tiv; und sie produziert Wirkliches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahr

heitsrituale: das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produk
tion.« 

Die Macht ist in diesem Sinne produktiv. »Das heißt, diese Macht konstruiert durch 
ihr Wirken ihre Individuen als Komplizen ihrer Strategie – dies ist effizienter als 
›fertige‹ Individuen äußerlich in ihren Kräften zu beschneiden und zu unterdrü
cken« (Mühlhoff 2018: 265; Herv. i. O.). 

Zu Beginn der Gouvernementalitätsvorlesungen 1978 nimmt Foucault eine ent
scheidende Modifikation vor. Ab diesem Zeitpunkt schlägt er vor, statt wie bisher 
zwei nun drei Formen der Machtausübung zu unterscheiden: Gesetz, Disziplin und 
Sicherheit (Foucault 2004a: 22–23.). Er differenziert nun also nicht mehr nur zwi
schen dem Gesetz, welches ausgehend von einer Norm das Erlaubte vom Verbotenen 
trennt, und der disziplinierenden Normierung, welche die ›Normalen‹ von den ›Ab
normalen‹ und die ›Tauglichen‹ von den ›Untauglichen‹ trennt (ebd.: 88–90). Fou
cault ergänzt vielmehr diese beiden Machtformen durch die regulierende Normali
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sierung im Rahmen des »Sicherheitsdispositivs«. Zentral ist dabei Foucaults Argu
ment, dass im modernen Staat Macht nicht mehr allein direkt in Form von Gesetzen 
und Verboten oder durch die Überwachung der Normenbefolgung ausgeübt wird, 
sondern versucht wird, über vielfältige Faktoren das Verhalten der Bevölkerung zu 
beeinflussen: 

»Anders gesagt, das Gesetz verbietet, die Disziplin schreibt vor, und die Sicher
heit hat – ohne zu untersagen und ohne vorzuschreiben, wobei sie sich eventuell 
einiger Instrumente in Richtung Verbot und Vorschrift bedient – die wesentliche 
Funktion, auf eine Realität zu antworten, so daß diese Antwort jene Realität auf
hebt, auf die sie antwortet – sie aufhebt oder einschränkt oder bremst oder re
gelt.« (Foucault 2004a: 76) 

Das Sicherheitsdispositiv umfasst somit Techniken, die auf das Verhalten der Men
schen in einer Weise Einfluss nehmen, dass sich dieses Verhalten im Rahmen eines 
Mittelwerts bewegt, der sozial und auch ökonomisch angemessen ist. Das Sicher
heitsdispositiv richtet sich anders als noch die Disziplin nicht mehr auf den Körper, 
sondern auf die Bevölkerung, die im 18. Jahrhundert und somit seit dem Aufkom
men der liberalen Gouvernementalität als »neue politische Figur« (ebd.: 103) auf
tritt. Die Bevölkerung, oder die Frage nach ihrer Regierung, tritt besonders deut
lich in bestimmten politischen Strategien zutage, die ab dem 18. Jahrhundert ver
stärkt Fragen »der Wohnverhältnisse, der städtischen Lebensbedingungen, der öf
fentlichen Hygiene oder der Veränderungen des Verhältnisses zwischen Geburten
rate und Sterblichkeit« (Foucault 2005f: 236) ins Zentrum der Aufmerksamkeit rü
cken. Am Beispiel der Mortalitätstabellen zeigt Foucault etwa, dass solche Quanti
fizierungen nur in Zeiten großer Sterblichkeit durchgeführt worden sind. »Anders 
gesagt, die Frage der Bevölkerung wurde überhaupt nicht in ihrer Positivität und 
Allgemeinheit aufgenommen. Nur in Hinblick auf eine dramatische Mortalität woll
te man erfahren, was die Bevölkerung ist und wie man wieder bevölkern kann« (ebd.: 
104). 

Der in den Vorlesungen Ende der 1970er-Jahre mitgeprägte Gouvernementali
tätsbegriff steht also in direkter Verbindung mit der Erweiterung der Foucault’schen 
Machtanalytik, deren Ausgangspunkt die Infragestellung und somit die Problema
tisierung alter Machtmodi bildet (Foucault 2014: 115). Gouvernementalität ist dem
nach nicht nur eine neuartige Theoretisierung des Staates, der Gesellschaft und der 
Ökonomie, sondern mit Gouvernementalität wird zugleich eine neue Epoche von 
Staatlichkeit bezeichnet, welche ihren Anfang mit der Herausbildung des modern- 
liberalen Staates seit dem 18. Jahrhundert nahm. 

Als eine Konsequenz dieser einführenden Darstellung des Foucault’schen 
Machtverständnisses und seiner Konzeption von modernem Regieren wird bereits 
an dieser Stelle deutlich, dass unter diesen theoretischen Voraussetzungen »keine 
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Macht, welche es auch sei, mit vollem Recht akzeptierbar und absolut definitiv 
unvermeidlich ist« (Foucault 2014: 115). Foucault wendet sich gegen die Vorstellung 
einer über die Zeit gleichbleibenden Macht und versucht deutlich zu machen, dass 
jede Epoche von ihrem eigenen Machttypus und den damit verbundenen Regie
rungstechniken bestimmt wird. Macht avanciert also zu einem »strukturierenden 
Element des Sozialen« (Saar 2007: 31), womit jede institutionelle Ordnung zum tem
porären und daher vergänglichen Produkt eines dynamischen Machtgeschehens 
wird (ebd.). Auf diese Weise präzisiert Foucault seine frühere Machtanalyse und 
ergänzt sie um eine Perspektive, die den Blick auf größere Machtzusammenhänge 
lenkt und zugleich »das Subjekt« als im Zentrum der Analyse stehend begreift 
(Foucault 1994b: 243). 

Im Folgenden werde ich diese wichtige machttheoretische Wendung, die es 
Foucault erlaubt, neue Gegenstände wie den Staat, die Bevölkerung und die zu re
gierenden Körper in seine Analytik der Macht zu integrieren, in den Dimensionen 
»Macht/Wissen«; »Staat/Regieren«; »Subjekt/Subjektivierung« nachzeichnen. Um 
den theoretischen Gehalt seiner Ausführungen zur Gouvernementalität deutlich zu 
machen, werde ich versuchen, aufzuzeigen, dass sich eine an Foucault angelehnte 
machtanalytische Perspektive in besonderer Weise für die geschlechtssensible 
Analyse wettbewerbsorientierter Staatlichkeit und aktueller wohlfahrtsstaatlicher 
Transformationsprozesse, der ihnen zugrundeliegenden Affektivität und der affek
tiven und vergeschlechtlichten Subjektivierungsweisen von Arbeitsverhältnissen 
im öffentlichen Dienst eignet. 

6.1.1 »Dem König den Kopf abschlagen!« Von der negativen 
zur produktiven Macht 

Den Grundstein für seine Analyse der historischen Formationen der Macht legt Fou
cault mit dem Beispiel der im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehenden psychia
trischen Wissensformen. Bereits in seinen Vorlesungen zur Psychiatrie und später 
vor allem in systematischer Manier in Überwachen und Strafen (1994a) war Foucault 
um die Differenzierung zwischen der neuartigen, spezifisch modernen ›Diszipli
narmacht‹ und der ›souveränen Macht‹ bemüht. Zunehmend begann er sich vom ju
ridisch-repressiven Machtbegriff zu distanzieren und sein analytisches Instrumen
tarium um einen neuen ›strategisch-produktiven‹ Machtbegriff zu erweitern. Eine 
Passage in Der Wille zum Wissen (1987a) macht sein sich in dieser Periode wandelndes 
Verständnis von Macht deutlich: 

»Unter Macht, scheint mir, ist zunächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kraft
verhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das in unauf
hörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kraftverhältnisse verwan
delt, verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kraftverhältnisse aneinander fin
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den, indem sie sich zu Systemen verketten – oder die Verschiebungen und Wider

sprüche, die sie gegeneinander isolieren; und schließlich die Strategien, in denen 
sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisie
rungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaft
lichen Hegemonien verkörpern. […] Nicht weil sie alles umfaßt, sondern weil sie 
von überall kommt, ist die Macht überall. […] die Macht ist nicht eine Institution, 
ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist 
der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft 
gibt.« (Foucault 1987a: 113–114) 

Foucault kritisiert wiederholt die Vorstellung einer souveränen Macht, verkörpert 
im Bild des Leviathan, und merkt an, dass Macht und ihre Wirkweisen nur unvoll
ständig erfasst werden können, solange »der Kopf des Königs noch […] nicht ge
rollt ist« (ebd.: 90), solange also Macht noch primär als einschränkend und unter
drückend konzipiert wird. Ihn interessiert weniger die Frage nach einer zentralen 
Machtinstanz; vielmehr versucht er herauszuarbeiten, »wie sich ausgehend von der 
Vielfalt der Körper, der Kräfte, der Energien, der Substanzen, der Begierden und der 
Gedanken fortschreitend, real und materiell die Subjekte konstituiert haben; es gilt, 
die materielle Instanz der Unterwerfung als Konstitution der Subjekte zu erfassen« 
(Foucault 2003b: 237). 

Es wird also deutlich, dass das Foucault’sche Machtkonzept verschiedenen 
Wandlungen unterliegt. Dies wurde nicht selten als Inkonsistenz in seinem Schaf
fen gewertet, und es wurde bemängelt, dass sein Denken sprunghaft, theoretisch 
ruhelos und widersprüchlich sei (z.B. Honneth 1990; Reckwitz 2006; Sarasin 2005). 
In der Bemühung, diese Verschiebungen und theoretischen Sprünge konzeptuell 
fassen zu können, haben einige Foucault-Rezipient_innen sein Œuvre in un
terschiedliche Werkphasen und Untersuchungsachsen unterteilt (vgl. Fink-Eitel 
1997; Epple 2004: 417–427). Ich wende mich in meiner Untersuchung gegen diese 
Interpretation und verstehe, wie beispielsweise auch Martin Saar, die Ausfüh
rungen Foucaults zur Analytik der Gouvernementalität nicht als radikalen Bruch 
mit seinen älteren Schriften, sondern als »Neujustierung und Ausweitung seines 
Forschungsinteresses in dieser Werkperiode« (Saar 2007: 24). So sind denn auch 
die Vorlesungen am Collège de France über die Geschichte der Gouvernementalität 
(Foucault 2004a/b) für die Frage nach der leitenden analytischen Fragestellung des 
Foucault’schen Denkens von besonderem Interesse. 

6.1.2 Pastoralmacht: Buße und Gewissenslenkung 

Foucault wendet sich in seinen Gouvernementalitätsvorlesungen Ende der 1970er- 
Jahre gegen die Vorstellung einer traditionell juridischen und vom Souveränitäts
gedanken geprägten staatlichen Macht, wie sie noch in feudalen Gesellschaften auf 
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das Volk gewirkt hat, und beschreibt in seinem Spätwerk die Genese des modernen 
Staates als Verbindung von pastoralen und politischen Machttechniken. Die Pas
toralmacht, welche Foucault als »Präludium« (2004a: 268) der Gouvernementalität 
identifiziert, entstammt den christlichen Institutionen und bezeichnet eine christ
lich-religiöse Konzeption der Beziehung zwischen dem Hirten und seiner Herde. 
Diese Form der Machtausübung richtet sich auf die Formierung der Seelen: »Die 
Menschen regieren: das war sie an die Hand nehmen, sie zu ihrem Heil geleiten 
– mithilfe einer detaillierten Führungstechnik, die eine Menge Wissen implizier
te: Wissen über das Individuum, das man führte; Wissen über die Wahrheit, zu der 
man führte« (Foucault 1992a: 50). 

In seiner Vorlesung »Die Anormalen« (2007b) beschreibt Foucault den Aufstieg 
der Pastoralmacht mit der Entstehung der ›Gewissenslenkung‹ durch den Beichtva
ter sehr eingängig. Das Gewissen verweist darauf, wie eine solche ›Regierung‹ der 
Seele überhaupt funktionieren kann. Foucault erläutert bereits in seinen früheren 
Vorlesungen, dass ab dem 16. Jahrhundert eine »Phase der Vertiefung der Christia
nisierung« einsetzt (Foucault 2007b: 230). In der Zeit von der Reformation bis zu den 
Hexenverfolgungen bildet sich – wie eingangs erwähnt – die moderne Staatsform 
heraus und gleichzeitig zieht sich der »christliche Rahmen […] enger um die indi
viduelle Existenz zusammen« (ebd.). Die Erfindung des Beichtstuhls ist dabei zen
tral. Dieser gilt Foucault als ein »offener, anonymer, öffentlicher Ort im Innern der 
Kirche, wo der Gläubige sich einfinden und im Innern einen Priester finden wird, 
der ihn anzuhören bereit ist, dem er unmittelbar zur Seite platziert wird, aber den
noch durch einen kleinen Vorhang oder ein kleines Gitter von ihm getrennt« (ebd.: 
238). Der Priester hat nun die Aufgabe, nach der Reue bzw. dem Willen zur Reue zu 
suchen. Foucault bezeichnet dies als eine Art Prüfung der ›Bußfertigkeit‹ (Foucault 
2019: 131). 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bildet sich zudem die »Seelenfüh
rung und Gewissenslenkung« aus (Foucault 1987a: 87). Mit dem Gewissenslenker zu 
sprechen, bedeutet, nicht nur die großen Sünden zu erzählen, sondern auch »die 
kleinen Geistesnöte, die Anfechtungen und schlechten Gewohnheiten, den Wider
willen gegen das Gute, selbst die gewöhnlichsten Fehler« (Foucault 2007a: 243). Im 
Geständnis als pastoraler Form der Machtausübung werden Fremd- und Selbstfüh
rung also miteinander verschränkt, und der Gewissenslenker bringt die Menschen 
dazu, sich selbst zu formen, um die Wahrheit ihres Selbst in die Übereinstimmung 
mit einer gesellschaftlichen Wahrheit zu bringen. Die pastoralen Praktiken der Ge
wissenserforschung hatten zum Ziel, dass »derjenige, der sich erforschte, die Kon
trolle über sich selbst übernehmen und Herr seiner selbst werden konnte und dabei 
exakt wusste, was er getan und wo er seine Leistungen verbessert hatte. Es war also 
eine Bedingung der Selbstbeherrschung« (Foucault 2004a: 265). 

Hier beschreibt Foucault sozusagen die Seite der Subjektivierung durch die Pas
toralmacht und nicht nur die Technik als solche. Denn die Pastoralmacht, so Fou
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cault, ist eine »Kunst des Führens, Lenkens, Leitens, Anleitens, des In-die-Hand- 
Nehmens, des Menschen-Manipulierens, […] eine Kunst, die diese Funktion hat, 
sich der Menschen ihr ganzes Leben lang und bei jedem Schritt ihrer Existenz kol
lektiv und individuell anzunehmen« (Foucault 2004a: 241). Die Ausübung der Pas
toralmacht ist laut Foucault somit nur dann möglich, wenn der ›Menschenführer‹ 
die Seelen der Einzelnen erforscht und sie dazu veranlasst, ihre Geheimnisse zu 
beichten, womit die Technik der Gewissenslenkung zum zentralen Instrument der 
Pastoralmacht wird. 

Die Pastoralmacht, so zeigt Foucault später im Zusammenhang mit der Ent
stehung des modernen Staates, erfährt in der bürgerlich-kapitalistischen Gesell
schaft eine Säkularisierung und wirkt außerhalb des christlichen Kontexts als »In
dividualisierungs-Matrix oder [als] eine neue Form der Pastoralmacht« (Foucault 
1994b: 249). Diese neue Form der Pastoralmacht ist wirkmächtig in verschiedenen 
Institutionen wie derjenigen der Polizei oder des Verwaltungsapparats, aber auch 
in Gestalt von Gesundheits-, Wohlfahrts- und Sicherheitssystemen, durch die Sub
jekte hervorgebracht werden: 

»Diese Form von Macht wird im unmittelbaren Alltagsleben spürbar, welches das 
Individuum in Kategorien einteilt, ihm seine Individualität aufprägt, es an seine 
Identität fesselt, ihm ein Gesetz einer Wahrheit auferlegt, das es anerkennen muss 
und das andere in ihm anerkennen müssen. Es ist eine Machtform, die aus Indivi
duen Subjekte macht.« (Foucault 1994b: 246) 

Durch die Säkularisierung der Pastoralmacht verlagerte sich der Einsatzpunkt des 
Regierungshandelns also von der »Regierung der Seelen« zur »Regierung der Men
schen« (ebd.: 116–117). Somit fielen theologische Heilsvorstellungen oder die Figur 
des Fürsten als Legitimationsbasis für die Regierung weg und eine eigenständige 
politische Vernunft mit autonomer Rationalität bildete sich als Grundlage des mo
dernen und säkularen Regierens heraus. Diese ist historisch in der »Staatsraison« 
zu verorten (Foucault 2005i: 1002). 

Die Geschichte der modernen Staatlichkeit, so eine zentrale These Foucaults, 
kann somit betrachtet werden als »Ergebnis einer komplexen Verbindung ›politi
scher‹ und ›pastoraler‹ Machttechniken« (Lemke/Krasmann/Bröckling 2000: 11). 
Daraus lässt sich folgern, dass die christliche Pastoralmacht die Basis für Macht
techniken darstellt, auf denen sowohl der moderne Kapitalismus als auch der 
moderne Staat und die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft aufbauen – Macht
techniken, so werde ich noch darlegen, die auch geschlechtliche Dimensionen 
umfassen und die entscheidend zur Reproduktion der patriarchalen Geschlech
terverhältnisse des liberalen Staates und der damit verbundenen kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse beitragen. 
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6.1.3 Historische Formationen der Macht: 
Von der Souveränitäts- zur Disziplinarmacht 

Diese modernen Machttechniken zielen dementsprechend also nicht mehr auf die 
Unterdrückung eines freien Willens, etwa in Form von Gesetzen und Zwängen, sie 
wirken vielmehr auf die emotionalen und motivationalen Grundlagen des Handelns 
der Menschen. Macht ist somit allgegenwärtig, und weil sie von »überall kommt, ist 
die Macht überall« (Foucault 1987a: 114). 

Im Gegensatz zu Machtmodellen, wie sie etwa Thomas Hobbes oder auch Max 
Weber entwickelt haben, fasst Foucault Macht nicht mehr in einem Verhältnis von 
Herrschenden und Beherrschten, sondern bestimmt sie vielmehr als distributives 
und prozesshaftes Verhältnis von Kräften, welches in Form von Regierungstechno
logien die Gesellschaft bis in ihre Kapillaren durchzieht. Diese Regierungstechnolo
gien zielen in vielfältiger Weise auf die Lenkung und Kontrolle von Individuen und 
Kollektiven und umfassen gleichermaßen Formen der Selbstführung wie Techniken 
der Fremdführung (Foucault 1987b: 255). 

Die »Disziplin« beschreibt eine Technologie der Macht, die auf den Körper 
wirkt. Das Strafsystem, welches figurativ in den Gefängnissen zu finden ist, fun
giert bei Foucault als Exempel dieser modernen Form der Macht, wie sie sich ab 
dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat. 

Foucault macht somit deutlich, dass sich mit dem Aufkommen bürgerlich-ka
pitalistischer Gesellschaften subtile Machtmechanismen formiert haben, die vor
nehmlich auf den menschlichen Körper und dessen disziplinäre Zurichtung fokus
sieren. Unter dem Begriff der Disziplin fasst Foucault jene »Methoden, welche die 
peinliche Kontrolle der Körpertätigkeiten und die dauerhafte Unterwerfung ihrer 
Kräfte ermöglichen und sie gelehrig/nützlich machen« (Foucault 1994a: 175). Es han
delt sich jedoch nicht um eine einfache Unterdrückung des Körpers, sondern viel
mehr um ein Wechselspiel von produktiver und repressiver Macht. Mit dem Begriff 
der Disziplinierung beschreibt Foucault einen »einzigen Mechanismus«, der den 
»Körper um so gefügiger macht, je nützlicher er ist, und umgekehrt« (ebd.: 176); 
denn »zu einer ausnutzbaren Kraft wird der Körper nur, wenn er sowohl produk
tiver wie unterworfener Körper ist« (ebd.: 37). 

Die Disziplinarmacht vereint verschiedene institutionelle Praktiken, bildet eine 
Art Netz von Praktiken, die disziplinierend und normierend auf den Menschen ein- 
und in den gesamten »Gesellschaftskörper« (Foucault 1987a: 114) hineinwirken. Das 
Neue an dieser Machtform ist, dass sie versucht, den Körper nicht »als eine unter
schiedslose Einheit zu behandeln, sondern ihn im Detail zu bearbeiten; auf ihn ei
nen fein abgestimmten Zwang auszuüben; die Zugriffe auf der Ebene der Mechanik 
ins Kleinste gehen zu lassen« (Foucault 1994a: 175). Es ist also eine Technologie des 
Details: Die »Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, über den wir den Ge
sellschaftskörper bis hin zum kleinsten Element […] zu kontrollieren vermögen. Es 
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handelt sich um Techniken der Individualisierung von Macht« (Foucault 2005f: 233). 
Die Disziplinarmacht »fabriziert auf diese Weise unterworfene und geübte Körper, 
fügsame und gelehrige Körper« (Foucault 1994a: 177) und sie macht die Funktion des 
Subjekts, ein diszipliniertes zu sein, direkt am Körper fest (ebd.). 

Wie Foucault in Überwachen und Strafen (1994a) ausgearbeitet hat, gibt es zur 
Durchsetzung der Disziplinarmacht drei typische Mittel, nämlich die hierarchische 
Überwachung, die normierende Sanktion und die Prüfung. Die Überwachung 
drückt sich unter anderem in architektonischen Formen und in der Struktur von 
Funktionsgebäuden aus. So schreibt Foucault, dass »der perfekte Disziplinarappa
rat […] derjenige [wäre], der es einem einzigen Blick ermöglichte, dauernd alles zu 
sehen« (Foucault 1994a: 224). Damit verweist er auf Jeremy Benthams Panoptikum, 
eine Konzeption des Gefängnisses, in der sich die einzelnen Zellen in einem aus
geleuchteten Rund befinden, in dessen Mitte sich ein Turm befindet, von welchem 
aus alle Insassen beobachtet werden können. Diese Anordnung ermöglicht eine 
gleichzeitige Überwachung vieler Menschen durch einen einzigen Überwacher. 
Dabei wissen die Häftlinge nie, wann sie tatsächlich beobachtet werden, da sie 
nicht sehen, wo sich der Wärter genau aufhält. Jedoch – und das ist das zentrale 
Merkmal dieser Form von Macht – ist es jederzeit möglich, dass der ›Blick‹ des 
Wärters auf sie fällt. Da der Wärter selbst nicht gesehen wird, ist der Machteffekt 
dieser Anordnung selbst dann gegeben, wenn er gar nicht anwesend ist. Dies hat 
zur Konsequenz, dass sich das Subjekt permanent selbst auf konformes Verhalten 
hin überwacht. 

Die Disziplinierung der Menschen wird somit durch die Möglichkeit der stän
digen Überwachung automatisiert, gleichsam in eine Art Selbstdisziplinierung um
gewandelt (zur Gestalt des Panoptikums Foucault 1994a: 251–292). Diese dauerhafte 
Selbstbeobachtung macht das Panoptikum zur ökonomisch optimalen Anordnung 
der Macht im Raum. 

Jedoch ist die architektonische Ausrichtung, die sich im Panoptikum manifes
tiert, in anderen Kontexten nicht ausreichend für die Gewährleistung einer lücken
losen und kontinuierlichen Überwachung. Außerdem sollte sich die Überwachung 
positiv auf die Kräfte und Leistungen der Individuen auswirken, diese also in ihrem 
Tun nicht hemmen oder einschränken – ein Aspekt, welcher vor allem in der Fabrik 
zentralen Stellenwert hat. Dies, so beschreibt es Foucault, wurde durch die Aufglie
derung der Überwachung möglich, die die zweite Dimension der Überwachung bil
det. Dafür ist Personal einzusetzen, welches von den Arbeiter_innen zu unterschei
den ist und Angestellte, Aufseher_innen, Kontrolleure_innen und Vorarbeiter_innen 
umfasst. Diese sollen »die Arbeiter überwachen, alle Arbeiten besichtigen, den Aus
schuß von allen Vorkommnissen unterrichten« (Cournol 1790, zit.n. Foucault 1994a: 
226) und darauf achten, »daß nicht ein einziger Sou unnütz ausgegeben werde, daß 
nicht ein Augenblick des Tages verloren gehe« (Foucault 1994a: 226). 
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Als weiteres Mittel der Disziplinarmacht führt Foucault die normierende Sank
tion an, die das vom Rechtssystem unberücksichtigte Verhalten zu regulieren sucht. 
»Im Herzen aller Disziplinarsysteme arbeitet ein kleiner Strafmechanismus, der 
mit seinen eigenen Gesetzen, Delikten, Sanktionsformen und Gerichtsinstanzen so 
etwas wie ein Justizprivileg genießt« (Foucault 1994a: 230). Verhalten wird somit an 
einer bestimmten Norm ausgerichtet, und nicht-normkonformes Verhalten wird 
zu korrigieren bzw. zu bessern versucht. Doch gibt es nebst der Strafe noch weitere 
Elemente im System der Besserung; beispielsweise kann und soll mit Belohnungen 
und Ansporn wie auch mit einer hierarchischen Anordnung von Personen nach 
Rängen, zu welchen man aufsteigen oder auch absteigen kann, gearbeitet werden 
(ebd.: 232–234). Die vorab definierte Norm fungiert dabei als Richtwert, nach 
Maßgabe dessen die Individuen miteinander verglichen, voneinander differen
ziert, hierarchisiert, homogenisiert oder ausgeschlossen werden (ebd.: 236). Die 
Disziplinarmacht wirkt in Form der normierenden Sanktionen demnach »normend, 
normierend, normalisierend« (ebd., Herv. i. O.), hat den Körper der Subjekte zur 
Zielscheibe, doch wirkt sie bis in ihre Seelen hinein (Foucault 2005b: 286ff.). 

Die Prüfung, das dritte Element der Disziplinarmacht, ist eine Art Kombination 
aus Überwachung und Sanktion, denn sie setzt eine Überwachung ein, die zugleich 
klassifiziert und zuordnet als auch gegebenenfalls bestraft. Somit wird es über das 
Mittel der Prüfung möglich, Individuen voneinander zu differenzieren und als indi
vidualisierte Subjekte zu konstruieren. Dabei arbeitet die Prüfung im Verborgenen; 
»[i]m Scheinwerferlicht«, wie Foucault schreibt, stehen hingegen die unterworfenen 
Subjekte. Denn deren Leistungen und Taten werden verglichen und dokumentiert, 
in Unterlagen und Akten gespeichert sowie kategorisiert, so dass sie der permanen
ten Möglichkeit des Gesehenwerdens ausgesetzt sind (ebd.: 244–248). Die_der Ein
zelne wird dadurch zum Fall: »Der Fall ist das Individuum, wie man es beschreiben, 
abschätzen, messen, mit anderen vergleichen kann – und zwar in seiner Individua
lität selbst; der Fall ist aber auch das Individuum, das man zu dressieren oder zu kor
rigieren, zu klassifizieren, zu normalisieren, auszuschließen hat usw.« (Ebd.: 246) 

Es lässt sich also festhalten, dass räumliche und zeitliche Anordnungen, die 
Kontrollmechanismen sowie die Überwachung von Bewegungen bzw. Tätigkei
ten, die Zuweisung zu Positionen und Einteilung in Abschnitte, die Strafe bei 
Abweichungen und die Belohnung bei Folgsamkeit diskursive und nicht-diskursive 
Praktiken darstellen, durch welche Individuen diszipliniert und wesentlich geprägt 
werden. 

In seinen Studien macht Foucault deutlich, dass dieser umfassende Kontroll-, 
Disziplinierungs- und Selbstdisziplinierungsmechanismus nicht auf das Gefängnis 
beschränkt bleibt, sondern sich zunehmend über die gesamte Gesellschaft ausbrei
tet und auch in anderen Institutionen wie etwa in Schulen, Kasernen oder Fabriken 
zum Einsatz kommt: 
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»Eine umfassende Verallgemeinerung der Disziplinen, die in Benthams Macht

physik zu Protokoll gegeben wird, hat sich im Laufe des klassischen Zeitalters voll
zogen. Die Disziplinarinstitutionen haben sich vervielfältigt, ihr Netz ist immer 
umfassender geworden und immer mehr sind sie aus ihrer Randlage herausge
rückt: was einst eine Insel war, ein bevorzugter Platz, eine vorübergehende Maß

nahme oder ein besonderes Modell, wird jetzt zur allgemeinen Formel.« (Foucault 
1994a: 269) 

Foucault umschreibt diese Verästelung der Machttechniken mit dem Begriff der 
»Mikrophysik« der Macht (ebd.: 178). Die Unterwerfung und die dabei wirken
de Macht beinhaltet somit, wie ich oben bereits ausgeführt habe, eine produktive 
Komponente, da diese die Individuen nicht mehr ›von außen‹ einschränkt, vielmehr 
bringt Macht Individuen wie auch deren Streben nach Autonomie und nach einer 
kohärenten Identität erst hervor. Der Panoptismus (Foucault 1994a: 251–292) wird so 
zum Ordnungsprinzip der modernen »Überwachungsgesellschaft« (Foucault 1994a: 
278), wie sie Foucault in den Bereichen der Stadtplanung oder der öffentlichen Ge
sundheitsvorsorge (der »Polizey«) ausmacht. Diese Kontrolle durch Selbstkontrolle 
und dadurch ein System der umfassenden Überwachung markiert eine wesentliche 
Regierungsrationalität der westlich-liberalen Gesellschaftsform, die Foucault auch 
»Disziplinargesellschaft« (Foucault 1994a: 269) nennt. Die Selbstdisziplinierung, die 
Foucault später auch als »Technologien des Selbst« (Foucault 1993b) fasst, wird so 
zum zentralen Wirkmechanismus der Disziplinarmacht. Diese Machtform steigert 
ihre Wirksamkeit also nicht mehr dadurch, dass sie gegen die Autonomie der von 
ihr Adressierten operiert, sondern viel eher durch die Autonomie der AdressatInnen 
hindurch. Denn, so bringt etwa Bröckling (2018: 37) die Wirkweise der Disziplinar
macht auf den Punkt: »Man kann zwar gegen einen Sog anschwimmen, und manch 
einer tut dies auch, aber viel leichter ist es, ihm nachzugeben.« 

6.1.4 Genealogie der Macht: Von der Bio-Macht zum Sicherheitsdispositiv 

In der Beschäftigung mit der modernen Sexualität modifiziert Foucault dieses 
Schema durch den Begriff der ›Bio-Macht‹, welchen er im letzten Kapitel von Wille 
zum Wissen (1987a) einführt. Hier stellt er der disziplinierend-individualisierenden 
»Unterwerfung der Körper« die administrativ-totalisierende »Kontrolle der Be
völkerung« (ebd.: 167) im Rahmen des Sicherheitsdispositivs zur Seite, wobei der 
Begriff der ›Bio-Macht‹ durch den Oberbegriff der ›Sicherheit‹ abgelöst wird. Die 
Machtausübung in Form der ›Sicherheit‹ leitet und führt die Subjekte zu einem 
bestimmten Verhalten und versucht so, bestimmte Verhaltensformen wahrschein
licher (und andere unwahrscheinlicher) zu machen: 
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»[D]as ist also eine ganz andere Technik, die sich abzeichnet: Nicht den Gehorsam 
der Untertanen im Verhältnis zum Willen des Souveräns erreichen, sondern auf 
die der Bevölkerung offensichtlich entfernten Dinge Einfluß nehmen, von denen 
man aber durch das Kalkül, die Analyse und die Reflexion weiß, daß sie effektiv 
auf die Bevölkerung einwirken können.« (Foucault 2004a: 110–111) 

Während die juridische Macht über das Gesetz wirkt und die Disziplinarmacht 
über polizeiliche, medizinische und psychologische Überwachung und Kontrolle 
direkt auf die einzelnen Subjekte zugreift, nimmt das Sicherheitsdispositiv über die 
»Schaffung der Wahrscheinlichkeit« (Foucault 1994b: 255) Einfluss auf das Verhalten 
der Bevölkerung: 

»Die Bevölkerung als politisches Subjekt, als neues, dem juridischen und politi
schen Denken der vorangegangenen Jahrhunderte absolut fremdes, kollektives 
Subjekt […] ist hier im Begriff, in ihrer Komplexität, mit ihren Zäsuren zutage zu 
treten. Sie sehen bereits, daß sie ebenso als Objekt zutage tritt, das heißt als das, 
auf das, gegen das man die Mechanismen lenkt, um eine bestimmte Wirkung auf 
sie zu erzielen [wie als] Subjekt, da sie es ja ist, von der man verlangt, sich in dieser 
oder jener Art zu verhalten.« (Foucault 2004a: 70) 

Somit entfaltet diese Form der Macht ihre Wirkung indirekt, da sie über die Her
stellung einer bestimmten Normalität das Verhalten der Menschen zu steuern 
sucht, ohne auf dieses direkten Einfluss auszuüben. Denn das Sicherheitsdisposi
tiv nimmt über die »Rationalisierung des Zufalls und der Wahrscheinlichkeiten« 
(ebd.: 93) Einfluss auf die Umgebung eines bestimmten Ereignisses oder eines 
Raumes und sucht so Antworten auf eine (politische) Realität. Dementsprechend 
operiert das Sicherheitsdispositiv über den Mechanismus der Normalisierung.4 
»Das Normale kommt als erstes, und die Norm leitet sich daraus ab« (Foucault 
2004a: 98). Die Normalisierung strebt also ein »optimales Mittel innerhalb einer 
Bandbreite von Variationen« an (Lemke et al. 2010: 13–14). 

Verdeutlicht hat Foucault dies anhand des historischen Beispiels des Umgangs 
mit der Pockenepidemie und wie sich dieser Umgang über den Zeitraum des 17., 
18. und 19. Jahrhunderts verändert hat (Foucault 2004a: 90–121). Während die Dis
ziplinarmechanismen noch darauf ausgerichtet waren, die Übertragungsrate des 

4 Diese machttheoretische Erweiterung führt auch zu einer begrifflichen Präzisierung bei Fou
cault: Noch in Der Wille zum Wissen (1987a) und in Überwachen und Strafen (1994a) bezeichnet 
Foucault die Wirkweise der Disziplin als ›Normalisierung‹. In den Gouvernementalitätsvorle

sungen ersetzt er den Begriff der ›Normalisierung‹ durch den der ›Normation‹ und hebt auf 
diese Weise hervor, dass die Grundlage der Normation die Norm und nicht ›das Normale‹ 
ist (Foucault 2004a: 90). Fortan fasst er die Wirkweise des Sicherheitsdispositivs unter dem 
Konzept der ›Normalisierung‹. 
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Pockenvirus zu minimieren und darum die Kranken bei sich zuhause zu behandeln 
und disziplinär unter Quarantäne zu stellen, greifen die Mechanismen der neuen 
Regierungskunst, also die Sicherheitstechnologien, auf ein Wissen in Form von Sta
tistiken zurück. Auf diese Weise werden bestimmte ›Gefahrenzonen‹ eruiert, die 
normalisiert werden sollen. Beim Pockenvirus hatte sich gezeigt, dass Kinder unter 
drei Jahren besonders häufig daran erkranken und sterben. Folglich wurden Präven
tivimpfungen eingesetzt, um diese Sterblichkeitsrate dem Mittelwert der restlichen 
Bevölkerung anzunähern. Die Impfung sollte somit die hohe Sterblichkeitsrate bei 
Kindern an die niedrigere der Erwachsenen angleichen (ebd.: 94–97). 

Auch in seinen Studien zu Phänomenen wie Geisteskrankheit, Strafprozeduren, 
zur Entstehung der Wissenschaftsdisziplin oder auch zu sexuellen Moralvorstel
lungen hat Foucault sich überwiegend mit gesellschaftlichen Exklusionsprozessen 
auseinandergesetzt und aufgezeigt, dass es eben diese sind, welche die in einer 
bestimmten Gesellschaft und zu einer gewissen Zeit geltenden Normalitätsvor
stellungen und die damit einhergehenden Subjektivierungsweisen bestimmen. 
Vorstellungen des ›Normalen‹ sind keinesfalls statisch und ahistorisch, sondern 
werden durch die jeweiligen Praktiken und Diskurse ihrer Zeit erzeugt. Diese Dis
kurse und Praktiken wiederum bedingen die zu einer bestimmten Zeit wirkenden 
gesellschaftlichen Exklusionsmechanismen, woraus deutlich wird, dass man sich 
eben diesen Diskursen bzw. diesen »sozialen Wissensbeständen durch die Zeit« 
(Jäger/Jäger 2007: 23) zuwenden muss, will man institutionelle Veränderungen 
verstehen. 

Doch löst das Sicherheitsdispositiv die juridischen und disziplinarischen Me
chanismen nicht vollständig ab. Bei den verschiedenen Machtmechanismen handelt 
es sich vielmehr um eine »Serie komplexer Gefüge« (Foucault 2004a: 22), bei der sich 
mit der Zeit vor allem »die Dominante oder genauer das Korrelationssystem zwi
schen den juridisch-rechtlichen Mechanismen, den Disziplinarmechanismen und 
den Sicherheitsmechanismen« (Foucault 2004a: 23) verändert und dann jeweils kor
respondierende Regierungs- und Machttechniken bedingt. »In Wirklichkeit haben 
wir es mit einem Dreieck zu tun: Souveränität, Disziplin und gouvernementale Ver
waltung – eine gouvernementale Verwaltung, deren Hauptzielscheibe die Bevölke
rung ist und deren wesentliche Mechanismen die Sicherheitsdispositive sind« (ebd.: 
161). Oder einfacher ausgedrückt: »Jede Regierungsform umfasst sowohl souveräne, 
disziplinäre und regulatorische Elemente« (Saar 2007: 28). 

Es geht also darum, die Macht in ihrer allgegenwärtigen Dynamik zu lokali
sieren, welche sich zwar auch in Institutionen oder Gesetztestexten manifestiert, 
doch nicht als Privileg herrschender Gruppen zu konzipieren ist, sondern als all
gegenwärtige, lokale, performative Macht, die in menschlichen Beziehungen exis
tiert. Macht entfaltet ihre Funktionsweisen daher an allen gesellschaftlichen Or
ten, operiert oftmals versteckt und durchfließt die Individuen und ihre Körper. »Die 
Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Ge
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sellschaft gibt« (Foucault 1987a: 114), bringt Foucault sein Machtverständnis auf den 
Punkt. 

Foucault verdeutlicht, dass das Subjekt nicht losgelöst von den Machtbezie
hungen und kulturellen Wissensformen, sondern nur in seiner Verwobenheit in 
Macht-/Wissensbeziehungen zu analysieren ist. Denn Machtbeziehungen entfalten 
ihre Wirkung nur, wenn es ihnen gelingt, einen »wahren Diskurs« (Foucault 1977: 
75) zu produzieren und diesen zirkulieren zu lassen. Macht ist also unauflösbar 
mit Wissen verknüpft, und dies sowohl in den diskursiven wie auch in den nicht- 
diskursiven Praktiken. Und es ist genau diese Verknüpfung von staatlicher Macht 
mit dem Anspruch auf Wahrheit, die den Blick auf die Individuen und deren Konsti
tuierung lenkt. Entsprechend bringen alle diese Machtwirkungen erst das moderne 
Subjekt hervor und führen es, so könnte man aus einer feministischen Perspektive 
argumentieren, »zu einem ›weiblichen‹ oder ›männlichen‹ Selbstverhältnis, einer 
geschlechtsspezifischen Lebens- und Denkweise sowie geschlechtlichen Körper- 
und Sexualitätsverhältnissen« (Bargetz/Ludwig/Sauer 2015: 20). 

6.1.5 Macht-Wissen-Nexus 

Welche Funktion kommt nun aber dem vielzitierten »Macht-Wissen-Nexus« (Fou
cault 1992a: 34) in der Foucault’schen Machtanalytik und bei der Formierung und 
Lenkung der Subjekte zu? Wie Foucault in Die Ordnung der Dinge (1971) auf Basis sei
ner umfangreichen Analyse der westlichen Wissenschaften verdeutlicht hat, bildet 
das Wissen über Subjekte eine Ordnung, in der die Subjekte denken, sprechen und 
handeln können. Dabei begreift Foucault Macht und Wissen als sich wechselseitig 
konstituierend. 

»[D]ie Weltgesellschaft produziert ständig Wahrheitseffekte. Man produziert 
Wahrheit. Diese Wahrheitsproduktionen lassen sich nicht von der Macht und 
den Machtmechanismen trennen, denn einerseits ermöglichen und induzieren 
Machtmechanismen die Produktion von Wahrheiten, andererseits hat die Pro
duktion von Wahrheit auch Machteffekte mit bindender Wirkung für uns. Für 
diese Beziehung zwischen Wahrheit und Macht, zwischen Wissen und Macht 
interessiere ich mich.« (Foucault 2003a: 521) 

Für Foucault gibt es keine Machtbeziehung, »ohne dass sich ein entsprechendes 
Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehun
gen voraussetzt und konstituiert« (Foucault 1994a: 39). Folglich produziert Macht 
nicht nur Wissen bzw. ein je spezifisches Wahrheitsregime, sondern Wissen und 
Macht bedingen sich gegenseitig und nehmen somit direkt Einfluss aufeinander. 
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»Die Beziehungen, Strategien und Technologien der Macht, die uns konstituie
ren, uns durchqueren und ausmachen, sind von Formationen des Wissens und der 
Wahrheit begleitet, die sie ermöglichen und produzieren und die unentbehrlich 
für sie sind, um sich als evident und naturgegeben zu verfestigen und sich damit 
zugleich unsichtbar zu machen.« (Foucault 1978: 10) 

Wissen selbst ist also immer auch ein Machteffekt, »das Produkt von sozialen 
Spielregeln, die bestimmte Aussagen als wahr anerkennen und andere eben nicht« 
(Bröckling 2018: 36). 

Diesem als untrennbar verstandenen Zusammenhang von Machtbeziehungen 
und Wissensformationen gilt spätestens seit den 1970er-Jahren Foucaults Interesse: 

»Denn nichts kann als Wissenselement auftreten, wenn es nicht mit einem Sys
tem spezifischer Regeln und Zwänge konform geht – etwa mit dem System eines 
bestimmten wissenschaftlichen Diskurses in einer bestimmten Epoche, und 
wenn es nicht andererseits, gerade weil es wissenschaftlich oder rational oder 
einfach plausibel ist, zu Nötigungen und Anreizungen fähig ist. Umgekehrt kann 
nichts als Machtmechanismus funktionieren, wenn es sich nicht in Prozeduren 
und Mittel-Zweckbeziehungen entfaltet, welche in Wissenssystemen fundiert 
sind.« (Foucault 1992a: 33) 

In Überwachen und Strafen (1994a) zeigt Foucault genau diese Doppelperspektive von 
Wissen und Macht. Er erläutert den Kontext für die Analyse der Gefängnissysteme 
und macht dabei deutlich, dass es verkürzt wäre, das Gefängnis bloß als institutio
nellen Effekt und als Instrument zur Exklusion der Straffälligen zu begreifen. Viel
mehr ist es Teil einer besonderen Machtstrategie, denn »das Gefängnis integriert, 
reinigt, recycelt soziale Strategien der Macht« (Nigro 2015: 28). 

Die Entwicklung der Humanwissenschaften ist für Foucault in diesem Zusam
menhang ausschlaggebend. Denn durch Diskurse über Verbrecher, Wahnsinnige, 
Sexualität war es möglich, die Menschen zu analysieren und sie den Ergebnissen 
entsprechend in ›Normale‹ und ›Anormale‹ einzuteilen und nach den jeweiligen 
»Regeln der Kunst« (Bourdieu 2001) zu institutionalisieren. So wird durch den 
Diskurs und das Wissen eine Norm postuliert und das Regieren der Bevölkerung 
überhaupt erst möglich. Der Staat nimmt also auf spezifische Vorstellungen, auf ein 
spezifisches Wissen über Delinquenz, über Weiblichkeit und Männlichkeit, über 
Krankheit und Wohlstand, über Familie und (heterosexuelle) Liebe und Verantwor
tung Einfluss, das die Subjekte in – auch vergeschlechtlichte – Selbsttechnologien 
übersetzen. Erst durch diese Vorstellungen, dieses spezifische und geschlechtliche 
Wissen wird es möglich, »die Geburtenrate oder die Bevölkerungsströme zu sti
mulieren, indem sie sie in diese oder jene Region oder zu irgendeiner bestimmten 
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Tätigkeit lenken«, »ohne daß die Leute es allzu sehr bemerken« (Foucault 2004a: 
158). 

Die Beispiele der Geburtenrate, der Pockenbekämpfung oder auch der Stadtpla
nung zeigen einleuchtend, dass Foucault das Konzept des Macht-Wissen-Komple
xes als an historisch spezifische Gegebenheiten gebunden auffasst. Wissen schreitet 
also nicht einer linearen Logik entsprechend voran, sondern ist durch Brüche und 
Diskontinuitäten einem steten Wandel unterworfen und wird durch das Auftauchen 
von Praktiken, Institutionen und Denkmustern beeinflusst und verändert (vgl. auch 
Lemke 1997: 39–44). Daher gibt es für Foucault auch keine universelle Wahrheit, son
dern diese ist stets einem historischen Wandel unterworfen. Solche ›Wahrheitsre
gime‹ sind immerzu mit Herrschaftssystemen verflochten und müssen folglich als 
Mechanismen der Unterwerfung und der Subjektivierung betrachtet werden. So
mit verändert sich historisch und kulturell der Kontext, in dem Subjekte gedacht 
und konstituiert werden. 

In seinen Vorlesungen über Die Regierung der Lebenden (2014) macht Foucault die
se Verbindung explizit, wenn er über »die Regierung der Menschen durch die Ma
nifestationen der Wahrheit in Form der Subjektivität« spricht (Foucault 2014: 118) – 
einer Subjektivität, die, auch wenn es Foucault so nicht erläutert hat, immer auch 
vergeschlechtlicht ist. 

Die engmaschige Verbindung zwischen Macht und Wissen zeigt sich an einem 
weiteren Konzept Foucaults, dem Dispositiv. Mit diesem Begriff beschreibt er die 
gegenseitige Durchdringung von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken: 

»Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche, ist […] ein entschieden hete
rogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, re
glementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissen
schaftliche Aussagen, philosophische, moralische und anthropologische Lehrsät
ze, kurz: Gesagtes ebenso wie Ungesagtes umfasst. Das Dispositiv selbst ist das 
Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann.« (Foucault 1978: 29) 

Diese Verbindung aus Macht und Wissen im Dispositiv verdeutlicht also, dass der 
Begriff der Macht den Begriff des Wissens nicht ablöst, sondern ihm eine spezifische 
Funktion zuweist: »Wissen und Wahrheit haben eine konstitutive Funktion in der 
Herstellung und Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung, die immer von einer 
bestimmten, stets neu hergestellten epistemischen Ordnung begleitet und unter
stützt wird« (Saar 2007: 27). Foucault versteht das Dispositiv somit als »eine Art von 
[…] Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt 
darin bestanden hat, auf einen Notstand (urgence) zu antworten. Das Dispositiv 
hat also eine vorwiegend strategische Funktion« (Foucault 1978: 119–120). Doch hält 
es auch als »Machtbeziehungsbündel« (Lorey 1999: 94) entsprechend der herrschen
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den Ordnung, die immer auch eine Geschlechterordnung ist, die verschiedenen Ele
mente der sozialen Ordnung zusammen und stabilisiert ihre Korrelationen. 

Gleichwohl dürfen Dispositive nicht als »Infrastruktur« der Produktion von 
Diskursen (Keller 2005) missverstanden oder auf ihre Funktion der Koppelung 
von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken reduziert werden (Bührmann/ 
Schneider 2008). Vielmehr beschreibt das Konzept des Dispositivs »kontextbezo
gene Machtkonstellationen« (Sauer 1999a), die bestimmte soziale (und rechtliche) 
Arrangements und damit Formen der Subjektivierung ermöglichen und andere 
wiederum unterbinden. Indem sie eine Richtung anzeigen und Schwerpunkte 
setzen, sind Dispositive veränderbar und verschieben sich permanent, indem sie 
auf Widerstände stoßen (ausführlich dazu auch Sauer 2001). 

Der Fokus auf die Wechselbeziehungen zwischen Macht und Wissen, die histo
rische Typologie der Macht wie auch die prozesshafte Betrachtung des Politischen 
lenken die Aufmerksamkeit nun unweigerlich auf die Frage nach dem Staat, der Po
litik und wie Regieren in dieser Konstellation zu begreifen ist. 

6.2 Regierung als Praxis: Die Genealogie des liberalen Staates 

Der Staat und die staatliche Macht, so stellte Foucault in seinen beiden Vorlesungs
reihen Ende der 1970er-Jahre fest, konnten im modernen Liberalismus nur durch 
»Gouvernementalisierung« überleben. Dazu Foucault (2004a: 163–164): 

»Schließlich glaube ich, dass man unter Gouvernementalität […] das Ergebnis des 
Vorgangs verstehen sollte, durch den der Gerechtigkeitsstaat des Mittelalters, der 
im 15. und 16. Jahrhundert zum Verwaltungsstaat geworden ist, sich Schritt für 
Schritt ›gouvernementalisiert‹ hat. […] Diese Gouvernementalisierung des Staa
tes ist das Phänomen gewesen, das es dem Staat ermöglicht hat, zu überleben. 
[…] Wir leben im Zeitalter der Gouvernementalität.« 

Zugleich avanciert der Begriff des Regierens zum methodischen Leitfaden, welchen 
Foucault im weiteren Verlauf auf zahlreiche Bereiche, wie beispielsweise auf den 
Wahnsinn, die Delinquenz oder auf die Sexualität, angewendet hat. Regieren ori
entierte sich seit der Gouvernementalisierung des Staates am Leben der Menschen, 
am Gesellschaftskörper. Dieses Regieren weitet sich auf alle denkbaren Aktivitäten 
und Handlungsfelder aus und umfasst ein breites Set an Mikropraktiken. Dieses 
Set enthält normalisierende wie auch disziplinierende, sanktionierende, ermäch
tigende oder präventive Verfahren bzw. Technologien; allesamt Verfahren, welche 
das »Führen der Führungen« (Foucault 1994b: 255) ermöglichen sollen. Denn »›Füh
rung‹ ist aus diesem Blickwinkel zugleich die Tätigkeit des ›Anführens‹ anderer […] 
und die Weise des Sich-Verhaltens in einem mehr oder weniger offenen Feld von 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat


100 Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalität öffentlicher Dienstleistungsarbeit 

Möglichkeiten. […] Regieren heißt in diesem Sinne, das Feld eventuellen Handelns 
der anderen zu strukturieren » (ebd.). 

Wie ich vorhin bereits in den Ausführungen zum Dispositiv-Begriff erklärt ha
be, wendet Foucault selbst den Begriff des Regierens, oder vielmehr der Regierungs
technologien, im Rahmen seiner Untersuchung des modernen Selbst auf eine Viel
zahl von Institutionen an – angefangen bei Gefängnissen über das Krankenhaus 
bis zum Arbeitsplatz. Diese Institutionen in einer speziell »technologischen« (Rose 
2000a: 10) Form zu begreifen, erlaubt es ihm wiederum, sie als Kumulat von Prak
tiken aufzufassen, welche bestimmte Annahmen und Ziele in Bezug auf die Men
schen, die sie beleben, ins Spiel bringen. 

Diese Annahmen, so der britische Sozialtheoretiker und bekannte Foucault-In
terpret Nikolas Rose, 

»sind im Design des institutionellen Raums verkörpert, den Arrangements der in
stitutionellen Zeit und Aktivität, den Prozeduren der Belohnung und Strafe, und 
der Arbeit des Systems von Normen und Urteilen. Man kann sie als ›technologisch‹ 
begreifen in dem Sinn, daß sie eine kalkulierte Abstimmung menschlicher Akti
vität unter der Ägide praktischer Rationalität verfolgen, die auf bestimmte Zie
le gerichtet ist. Sie versuchen gleichzeitig bestimmte Fähigkeiten von Individuen 
zu maximieren und andere zu beschränken, in Übereinstimmung mit bestimm

ten Wissensformen (Medizin, Psychologie, Pädagogik) und mit bestimmten Zie
len (Verantwortung, Disziplin, Fleiß).« (Ebd.) 

Daraus wird deutlich, dass diese (politischen) Technologien »einen Komplex von 
praktischen Verfahren, Instrumenten, Programmen, Kalkulationen, Maßnahmen 
und Apparaten [bezeichnen], der es ermöglicht, Handlungsformen, Präferenz
strukturen und Entscheidungsprämissen von Akteuren im Hinblick auf bestimmte 
Ziele zu formen und zu steuern« (ebd.: 56). Macht wirkt als Netz, das »die Körper 
durchdringt, Dinge produziert, Lust verursacht, Wissen hervorbringt, Diskurse 
produziert« (Foucault 1978: 35). Die Macht operiert also durch die Subjektivität. So 
argumentiert auch Rose (2000a: 9), wenn er schreibt: 

»Wir denken Macht oft in Bezug auf Beschränkungen, die Subjektivität dominie

ren, verweigern und unterdrücken. Foucault dagegen analysiert Macht nicht als 
Negation von Vitalität und Möglichkeiten der Individuen, sondern als Schaffung, 
Formung und Verwendung von Menschen als Subjekte. Macht arbeitet durch, 
nicht gegen, Subjektivität.« 

Machtbeziehungen können somit unter dem Blickwinkel von Führungen unter
sucht werden, wodurch Selbsttechnologien zu einem Grundprinzip moderner 
Staatlichkeit avancieren. Der Staat ist aus dieser Perspektive keine Universalie, 
sondern ist »in seinem Überleben und […] in seinen Grenzen nur von den allgemei
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nen Taktiken der Gouvernementalität her« greifbar (Foucault 2004a: 164). Und erst 
wenn die Gouvernementalität, also die Rationalitätsformen, die den Staat hervor
bringen, zur »reflektierte[n] Praxis der Menschen« werden (ebd.: 359), erst wenn 
der Staat »in das Feld der Praxis und des Denkens der Menschen eintritt« (ebd.), 
bildet sich eine historisch spezifische Form des Staates heraus. Der Staat muss 
also als Resultat oder als Effekt von Praxen begriffen werden – so dass Staatlichkeit 
und Regieren im Foucault’schen Sinne eben auch nur durch die Betrachtung der 
Praktiken des Regierens und Führens analysierbar werden (Foucault 2004a: 513). 
Subjektkonstitution wird durch die gouvernementalitätstheoretische Linse als »Ef
fekt eines Verhältnisses, das das Subjekt zur staatlichen Führungsweise aufbaut« 
(Ludwig 2011: 123), theoretisierbar. 

6.2.1 Macht und Herrschaft im Lichte der Freiheit 

Hervorzuheben ist zudem, dass Foucault, anders als in seinen früheren Schriften, 
anhand des Begriffs des Regierens eine entscheidende theoretische Präzisierung 
vornimmt und nun analytisch zwischen Herrschaft und Macht differenziert: 

»Man muß zwischen Machtbeziehungen als strategischen Spielen zwischen Frei
heiten […] und Herrschaftszuständen unterscheiden, die das sind, was man übli
cherweise Macht nennt. Und zwischen beiden, zwischen den Spielen der Macht 
und den Zuständen der Herrschaft, gibt es Regierungstechnologien.« (Foucault 
1985: 26) 

Die Regierungstechnologien gehen über den spontanen und unregulierten Charak
ter der strategischen Spiele der Macht hinaus, sind jedoch instabiler und flexibler als 
Herrschaftszustände. Der Zustand der Herrschaft, so Foucault, tritt dann ein, wenn 
Machtbeziehungen erstarren und sich als unveränderlich erweisen. Herrschaft ist 
somit die interne Grenze der Macht oder vielmehr die Verfestigung von Machtbe
ziehungen: 

»Die Analyse der Machtbeziehungen […] stößt manchmal auf etwas, das man als 
Herrschaftstatsache oder Herrschaftszustände bezeichnen kann, in denen die 
Machtbeziehungen, anstatt veränderlich zu sein und den verschiedenen Mitspie

lern einer Strategie zu ermöglichen, sie zu verändern, vielmehr blockiert und 
erstarrt sind. Wenn es einem Individuum oder einer gesellschaftlichen Gruppe 
gelingt, ein Feld von Machtbeziehungen zu blockieren, sie unbeweglich und starr 
zu machen und jede Umkehrung der Bewegung zu verhindern – durch den Einsatz 
von Instrumenten, die sowohl ökonomischer, politischer oder militärischer Natur 
sein mögen –, dann steht man vor etwas, das man als einen Herrschaftszustand 
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bezeichnen kann. Gewiss existieren in einem solchen Zustand die Praktiken der 
Freiheit nicht oder nur einseitig oder sind äußerst eingeschränkt und begrenzt.« 
(Foucault 2005e: 878) 

Weiter zeichnen sich diese Regierungspraktiken dadurch aus, dass sie eng mit den 
Techniken der Selbstformierung verbunden sind: 

»Man muß die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Technikformen – Herr
schaftstechniken und Selbsttechniken – untersuchen. Man muß die Punkte analy
sieren, an denen die Herrschaftstechniken über Individuen sich der Prozesse be
dienen, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt. Und umgekehrt muß 
man jene Punkte betrachten, in denen die Selbsttechnologien in Zwangs- oder 
Herrschaftsstrukturen integriert werden.« (Foucault 1993a: 203–204; zit.n. Lemke 
2001a: 119) 

Besonders deutlich wird in diesem Textauszug Foucaults Konzeption des liberalen 
Staates, welche er unter der Formel des ›Führens der Führungen‹ fasst. Im Kern 
bringt das Konzept die Möglichkeit, Menschen in ihrer Lebensführung zu steuern, 
mit dem Gedanken der Selbstführung zusammen und eröffnet so einen erweiterten 
Analysezugang. Foucault zufolge »eignet sich ein Begriff wie Führung [vielleicht] ge
rade kraft seines Doppelsinns gut dazu, das Spezifische an den Machtverhältnissen 
zu erfassen« (Foucault 1994b: 255). 

Regierung kann somit als »Kontaktpunkt, an dem die Form der Lenkung der In
dividuen durch andere mit der Weise ihrer Selbstführung verknüpft ist« (Foucault 
1993a: 203–204; zit.n. der Übersetzung von Lemke; in: Lemke/Krasmann/Bröckling 
2000: 29) gefasst werden. 

Somit sind Veränderungen von Foucaults Auffassung moderner Subjektkonsti
tution eng verbunden mit der in den Gouvernementalitätsvorlesungen vorgenom
menen Erweiterung seines Machtverständnisses. »Macht«, so heißt es dort, 

»wird nur auf ›freie Subjekte‹ ausgeübt und nur sofern diese ›frei‹ sind. Hierun
ter wollen wir individuelle oder kollektive Subjekte verstehen, vor denen ein Feld 
von Möglichkeiten liegt, in dem mehrere ›Führungen‹, mehrere Reaktionen und 
verschiedene Verhaltensweisen statthaben können. Dort wo die Determinierun

gen gesättigt sind, existiert kein Machtverhältnis; die Sklaverei ist kein Machtver

hältnis, wenn der Mensch in Eisen gekettet ist (da handelt es sich um ein physi
sches Zwangsverhältnis), sondern nur dann, wenn er sich bewegen und im Grenz
fall entweichen kann.« (Foucault 1994b: 255–256) 

Freiheit im Sinne von »mehreren Verhaltens-, Reaktions- oder Handlungsmöglich
keiten« (ebd.: 2005b: 287) fungiert gewissermaßen als Existenzbedingung von Re
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gierung und Macht und bezeichnet ein je spezifisches »Verhältnis zwischen Regie
renden und Regierten« (Foucault 2004b: 97). 

»Im Rahmen neoliberaler Gouvernementalität signalisieren Selbstbestimmung, 
Verantwortung und Wahlfreiheit nicht die Grenze des Regierungshandelns, son
dern sind selbst ein Instrument und Vehikel, das Verhältnis der Subjekte zu sich 
selbst und zu den anderen zu verändern« (Lemke/Krasmann/Bröckling 2000: 29). 

In diesem Sinne bedeutet zu regieren, dass solche Kontaktpunkte, in denen sich 
Selbst- und Fremdführung verbinden (lassen), erst ausfindig zu machen sind, die
se dann auszubauen und/oder zuallererst herzustellen sind. Regierung fokussiert 
somit nicht in erster Linie auf die Unterdrückung von Subjektivität, sondern viel
mehr auf die Anschlussstellen zwischen den Technologien der Herrschaft und den 
Formen der Selbstführung. 

»Sie [die Regierung] ist ein Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mögliche 
Handlungen; sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das Verhalten der 
handelnden Subjekte eingeschrieben hat: sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, er
leichtert oder erschwert, erweitert oder begrenzt, macht mehr oder weniger wahr
scheinlich […] aber stets handelt es sich um eine Weise des Einwirkens auf ein oder 
mehrere handelnde Subjekte […]. Ein Handeln auf Handlungen.« (Foucault 1994b: 
255) 

Nochmals macht Foucault deutlich, dass sich das Regieren von Individuen und Kol
lektiven nicht auf staatliches Handeln reduzieren lässt, sondern sich auf ein Spek
trum unterschiedlicher Praxisfelder bezieht, das neben der Führung von Staaten 
beispielsweise die Lenkung der Familie, von Kindern, Kranken oder von Seelen und 
schließlich auch die »Leitung seiner selbst« (Foucault 2004a: 135) umfasst. Das heißt, 
Macht entsteht aus dem Zusammenspiel aller Kräfte einer Gesellschaft und kann 
nicht auf das Auferlegen von Gesetzen und Strafen reduziert werden. 

Wie Technologien der Macht auf eine spezifische, feine Weise produktiven Ein
fluss auf die Konstitution von Subjektivität nehmen und welche Formen von Subjek
tivität dabei produziert werden, werde ich im folgenden Abschnitt näher beleuch
ten. 

6.2.2 Subjektivierung als Effekt staatlicher Regierung 

Der Regierungsbegriff eröffnet Foucaults Denken die Möglichkeit, das Subjekt als 
diskursstrategisch geformtes und durch eigenes Handeln konstituiertes zu konzi
pieren. Lag der Fokus in Überwachen und Strafen (1994a) noch auf den Techniken, mit 
denen das Subjekt produziert wird, ergänzt Foucault bereits in den Gouvernemen
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talitätsvorlesungen und noch deutlicher in den kurz nach seinem Tod erschienenen 
Bänden Der Gebrauch der Lüste (1986) und Die Sorge um sich (1989) seine Frage nach 
den Regierungstechniken um die Techniken, mit denen sich das Subjekt selbst pro
duziert. Foucaults Analytik dieser Selbstregierung der Individuen, der sogenannten 
›Selbsttechnologien‹, reicht bis in die Antike zurück. Er thematisiert darin die Kon
stitution des ethischen Subjekts als »Kultur seiner selbst« (Foucault 1989: 62), wor
unter er eine »Intensivierung des Selbstbezuges, durch den man sich als Subjekt 
seiner Handlungen konstituiert« (ebd.: 57), versteht. 

Am Beispiel der Lebensführung in Gesellschaften der Antike untersucht er, wie 
die Individuen auf sich selbst einwirken. Seine eingehenden Studien zu den Selbst
führungskünsten der Antike ließen ihn zu dem Schluss kommen, dass es in allen 
Gesellschaften neben den Techniken der Produktion, den Techniken der Kommuni
kation sowie den Herrschaftstechniken auch »Technologien des Selbst« gibt, 

»die es den Individuen ermöglichen, mit eigenen Mitteln, bestimmte Operatio
nen mit ihren eigenen Körpern, mit ihren eigenen Seelen, mit ihrer eigenen Le
bensführung zu vollziehen, und zwar so, daß sie sich selber transformieren, sich 
selber modifizieren und einen bestimmten Zustand von Vollkommenheit, Glück, 
Reinheit, übernatürlicher Kraft erlangen.« (Foucault 1984: 35–36) 

Weiter, so Foucault, soll sich das Individuum als »Herr-Subjekt seines Verhaltens 
konstituieren, das heißt, sich […] zum geschickten Führer des Selbst machen« (Fou
cault 1986: 178). Damit impliziert er in seinen Untersuchungen zu den historischen 
Selbstverhältnissen keine Dichotomie von Individuum und Gesellschaft, sondern 
richtet seine Perspektive darauf, wie sich die Menschen zu den gesellschaftlichen 
Verhältnissen verhalten können. Er kommt zu dem Schluss, dass dieses spezielle 
Konstitutionsverhältnis sowohl ein Verhältnis zur äußeren Wirklichkeit als auch ein 
bestimmtes Selbstverhältnis umfasst. Somit wird deutlich, dass das Subjekt nicht 
nur Ausdruck eines Selbstbewusstseins ist; viel eher ist Subjektivität als »nur eine 
der gegebenen Möglichkeiten zur Organisation eines Selbstbewusstseins« (Foucault 
2005d: 871) zu verstehen. 

Es war also nicht nur sein Machtbegriff, den Foucault in seiner späten Werkpha
se erweiterte, sondern auch sein Verständnis moderner Subjektkonstitution. Fou
caults »Genealogie des modernen Staates« kann demnach zugleich als eine »Ge
schichte des Subjekts« (Foucault 2004a: 508 bzw. 268) gelesen werden. Nach Fou
caults retrospektiver Selbstreflexion aus den 1980er-Jahren war für ihn die theore
tische Erfassung der modernen Subjektkonstitutionen bereits für frühere Arbeiten 
erkenntnisleitend. In Subjekt und Macht (2005b) schreibt Foucault rückblickend, dass 
es in seinem gesamten Werk weniger darum gegangen sei, »Machtphänomene zu 
analysieren […], [v]ielmehr [habe er sich] um eine Geschichte der verschiedenen For
men der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur bemüht« (ebd.: 269). 
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Das »umfassende Thema« seiner Arbeit sei also »nicht die Macht, sondern das 
Subjekt« gewesen (ebd.: 270). 

Die Geschichte des Subjekts muss laut Foucault als veränderlich – als Geschich
te verschiedener Subjektivierungsformen und -techniken – begriffen werden. Das 
Subjekt ist jedoch nicht nur in Machtverhältnisse verstrickt, sondern wird von 
diesen auch erst hervorgebracht. »In Wirklichkeit ist die Macht produktiv, und sie 
produziert Wirkliches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale: 
das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion« (Foucault 
1994a: 250). 

Foucault macht dieses historische Apriori der Subjektivierungsweisen bereits in 
Die Ordnung der Dinge (1971) deutlich und erläutert: 

»Vor dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts existierte der Mensch nicht. […] Er 
ist eine völlig junge Kreatur, die die Demiurgie des Wissens eigenhändig vor noch 
nicht einmal zweihundert Jahren geschaffen hat. Er ist aber so schnell gealtert, 
daß man sich leicht vorgestellt hat, daß er während Tausenden von Jahren im 
Schatten den Moment seiner Beleuchtung erwartet hat, in dem er schließlich be
kannt wurde.« (Foucault 1971: 373) 

Folglich werden Subjekte nicht als dem Sozialen vorgängige Referenzpunkte oder 
abgeschlossene Entitäten, sondern als stets im Werden begriffen. 

Damit ist auch der Theoriebaustein aus dem Foucault’schen Repertoire an
gesprochen, welcher für meine Untersuchung besonders interessant ist: seine 
Konzeption von Subjektivierung unter dem Einfluss von historisch dynamischen 
Machtformationen. Das moderne Subjekt ist nach Foucault das Produkt einer 
zweifachen Unterwerfung: »Das Wort Subjekt hat einen zweifachen Sinn: vermittels 
Kontrolle und Abhängigkeit jemandem unterworfen sein und durch Bewußtsein 
und Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität verhaftet sein« (Foucault 1994b: 
246–247; Herv. i. O.). Durch spezifische Regierungstechniken soll also eine be
stimmte Form von Subjektivität durch (Selbst-)Führung hervorgebracht werden. 
Bröckling et al. (2000: 29) beschreiben den Fluchtpunkt des Foucault’schen Regie
rungsbegriffs wie folgt: 

»Regierung im Sinne von Foucault bezieht sich somit nicht in erster Linie auf die 
Unterdrückung von Subjektivität, sondern vor allem auf ihre ›(Selbst-)Produkti
on‹, oder genauer: auf die Erfindung und Förderung von Selbsttechnologien, die 
an Regierungsziele gekoppelt werden können.« 

Mit anderen Worten: Foucault umreißt mit dem Begriff der Regierung das Feld post- 
disziplinärer und post-souveräner oder eben ›liberal‹ genannter Regierungskunst, 
welche zwar nicht frei von souveränen und disziplinierenden Machtformen ist, je
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doch primär auf Technologien der Selbstführung abstellt. Seine Gouvernementali
tätstheorie verdeutlicht, dass die Konstitution von Regierungstechnologien in di
rekter Verbindung mit Techniken der Selbstregierung steht. Diese zielen darauf ab, 
die Individuen dazu zu veranlassen, sich selbst als gut regierte Individuen hervorzu
bringen. Mit dieser Strategie, und dies ist grundlegend für meine weiteren Überle
gungen, gerät die aktive Selbstbezugnahme der Individuen als Einsatzort der Macht 
ins Visier. 

Allerdings umfassen diese Selbsttechnologien ein breites Spektrum von Mög
lichkeiten, wie Menschen auf sich selbst einwirken. Das führt wiederum dazu, dass 
die formierende Kraft von diskursiven Praktiken immer unabgeschlossen bleibt und 
somit nie zu einer vollständigen Determinierung werden kann. Der Regierungsbe
griff eröffnet dem ethischen Spätwerk Foucaults somit die Möglichkeit, das Subjekt 
als diskursstrategisch geformtes und durch eigenes Handeln konstituiertes zu kon
zipieren und folglich der Frage nachzugehen, wie sich widerständiges Handeln aus 
einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive denken lässt. Und genau die
ser Frage wende ich mich im nächsten Abschnitt zu. 

6.2.3 Widerständige Praktiken aus Sicht des späten Foucault: 
Die Konstitution des Subjekts durch Selbstpraktiken 

Wie ich bezogen auf Foucaults Verschiebung seines analytischen Schwerpunkts in 
seinem Spätwerk gezeigt habe, eröffnet er mit seinen Untersuchungen zur antiken 
und christlichen Ethik die Möglichkeit, eine »widerständige Subjektivität« (Lem
ke 1997: 256), die die neoliberalen »Anforderungen und Zumutungen zurückweist« 
(ebd.), zu denken. Den Herrschaftstechniken stellt Foucault nun die Technologien 
des Selbst gegenüber. Laut Lemke (1997: 263) überwindet Foucault damit das Frei
heitsproblem der Machtdetermination: 

»Mit dieser Erweiterung seiner Machtanalyse korrigiert Foucault mögliche de
terministische Interpretationen der ›Genealogie der Macht‹. Die Einführung des 
Begriffs der Selbsttechniken führt zu einer veränderten Einschätzung der Bedeu
tung von Subjektivierungsprozessen. Zeichnen sich Foucaults frühere Arbeiten 
dadurch aus, dass er Selbstkonstituierung und Unterwerfung tendenziell identi
fizierte, so lockert die Einführung des Begriffs der Selbsttechnologien die Bezie
hung zwischen Fremd- und Selbstkonstitution. Diese ›methodische Vorkehrung‹ 
hat zunächst zur Folge, dass es keine einfache Determination der Selbsttechniken 
durch Herrschaftstechniken gibt. Die Irreduzierbarkeit der einen auf die anderen 
impliziert weiterhin, dass ihre Beziehungen nicht notwendigerweise harmonisch 
sind oder sich gegenseitig verstärken. Die Selbsttechniken sind weder in jedem 
Fall ein Anhängsel oder eine Ergänzung zu den Herrschaftstechniken noch ihre 
Abbildung oder ihr Ausdruck.« 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


6. Forschungstheoretischer Hintergrund: Macht, Affekt und Widerstand 107 

Da Foucault selbst keine Hinweise auf eine mögliche Unterscheidung zwischen 
diskursiver Generierung von Subjektivität und konkreter, individueller Subjekti
vierungsweise gibt, wird zuweilen behauptet, dass man das Aufkommen und die 
Formen von Gegen-Verhalten oder widerständigen Praxen mit den Foucault’schen 
Theoremen gar nicht zu erklären vermöge (vgl. z.B. Schwiertz 2011). Denn obschon 
Widerstand ein zentrales Element in Foucaults Machtanalytik ist und er dies auch 
mit der programmatischen Formel »Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand« (Fou
cault 1987a: 116) auf den Punkt gebracht hat, versäumt Foucault es, dem Subjekt 
ausreichend Freiheitspotential zuzusprechen. Das Subjekt wird, wie Lemke (1997) 
es formuliert hat, vielmehr als »Anhängsel« (ebd.: 115) der Macht konzipiert. Lemke 
sieht in dieser Unterbetonung der subjekteigenen Kräfte das sogenannte »subjekt
theoretische Defizit«5 (ebd.: 30) in den Arbeiten Foucaults begründet. Wichtig war 
für Foucault, Subjektivierung nicht als einfache Internalisierung äußerer Zwänge 
darzustellen, sondern als komplexen Prozess, welcher sich im Zusammenspiel von 
Verstehensformeln (Wissen), Zurichtungsstrategien (Macht) und den Weisen des 
Selbstbezugs (Selbst/Ethik) vollzieht (Duttweiler 2007: 262). Im Prozess der Subjek
tivierung wirken demgemäß nicht nur Machttechniken, sondern gleichermaßen 
auch Technologien des Selbst. Das heißt, dass die gesellschaftlichen Strukturen 
zwar konstitutiv auf die Subjekte wirken, doch können die Subjekte zu den gesell
schaftlich vorgegebenen Formen der Subjektivität eine kritische Distanz einneh
men. In dem Nachwort »Das Subjekt und die Macht« des von Dreyfus und Rabinow 
(1994) herausgegebenen Bandes erläutert Foucault genau dieses Distanznehmen zu 
den vorgegebenen Subjektentwürfen: »Wir müssen neue Formen von Subjektivität 
zustande bringen, indem wir die Art von Individualität, die man uns jahrhunder
telang auferlegt hat, zurückweisen« (ebd.: 250). Und es ist genau die Foucault’sche 
›Analytik‹ der Wechselwirkungen von Machtbeziehungen und Subjektkonstitution, 
welche den Blick für das Aufkommen möglicher Widerstandspunkte schärft und 
den zentralen theoretischen Einsatzpunkt meiner Untersuchung bereitstellt. Denn 
Foucault spricht dem Aspekt der Selbstbestimmung in seinem späten Denken eine 
immer größere Relevanz zu und fragt, »wie sich das Subjekt in der einen oder 
anderen determinierten Form durch eine gewisse Menge von Praktiken […] selbst 
konstituiert« (Foucault 1985: 18). Er geht also nicht per se von einem unterwor
fenen Subjekt aus, sondern plädiert dafür, dieses vielmehr von den Selbst- und 
Herrschaftspraktiken her zu denken. Um mit Foucault also Widerstand denken zu 
können, müssen das Subjekt und seine »Selbstkonstitution innerhalb und gegen 
alle systemischen Ansprüche« (Brieler 2008: 34) bekräftigt werden. 

5 Das »subjekttheoretische Defizit« besteht für Lemke (1997: 30) bei Foucault darin, dass die 
Autonomie des Subjekts oftmals gleichgesetzt wird mit anonymen Machtstrategien, so dass 
die Voraussetzungen von Widerstandspraktiken unklar bleiben. 
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Mit seiner Sicht auf die Subjektbildung macht Foucault deutlich, dass Subjekte 
nicht als vollständig determiniert zu betrachten sind. Vielmehr eröffnen die Selbst
technologien Handlungsspielräume und die Menschen können sich daran beteili
gen, wie sie regiert werden. »Denn«, so zeigt auch Gundula Ludwig (2016) in ihrer 
queer-feministischen Weiterentwicklung des Gouvernementalitätskonzepts, »wenn 
Fremdregierung auf die Mitwirkung sich selbst führender Subjekte angewiesen ist, 
wächst letzteren die Macht der Verweigerung, Verlangsamung, Verschiebung zu. 
Sie [die Subjekte, MG] können zum Regiertwerden nein sagen – in großen Revolten 
oder in kleinen Ausweichungen« (ebd.: 50). Denn in der westlichen Gesellschaft tritt 
an die Stelle der Kämpfe gegen Herrschaft und gegen die (ökonomische) Ausbeu
tung »der Kampf gegen die Formen der Subjektivierung, gegen die Unterwerfung 
durch Subjektivität« (Foucault 1994b: 247). Zunehmend wichtiger würden Wider
standspraktiken »gegen die Unterdrückung durch Subjektivierung […], auch wenn 
die Kämpfe gegen Herrschaft und Ausbeutung nicht verschwunden sind« (ebd.). 
Subjekte werden so zu »Ausgangsfelder[n] von Widerstandspraktiken« (Lorey 1996: 
150). 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass das Subjekt in der Fou
cault’schen Lesart durch Diskurse und Machtverhältnisse seiner Zeit geformt wird 
und gleichwohl selbstreflexiv und handlungsfähig ist (Hauskeller 2000: 21). Da
bei ist der Prozess der Subjektivierung niemals abgeschlossen oder, wie Ulrich 
Bröckling es in seiner Untersuchung zum unternehmerischen Selbst formuliert 
hat, entwirft und formt sich das Subjekt selbst. Zugleich wirkt in den Subjekti
vierungsprozessen Macht als Ensemble von Kräften auf das Subjekt ein: »Seine 
Hervorbringung und seine Unterwerfung fallen zusammen« (Bröckling 2007: 19). 
Somit ist das Subjekt »zugleich Wirkung und Voraussetzung, Schauplatz, Adressat 
und Urheber von Machtinterventionen« (ebd.: 7). Als Konsequenz dieser Argumen
tation sieht Bröckling in dieser Verschränkung das Paradox der Selbstkonstitution, 
welches er als »Arbeit der Subjektivierung« bezeichnet (ebd.: 22): 

»So wenig wie es ein widerspruchsfreies Subjekt geben kann, so unvermeidlich 
wie unabschließbar ist die Arbeit der Subjektivierung. Diese Arbeit ist rekursiv; 
der Gegenstand, dem sie gilt, und der Arbeiter, der sie leisten soll, fallen zusam

men. […] das Subjekt der Subjektivierung existiert nur im Gerundivum: als wissen
schaftlich zu erkundendes, pädagogisch zu förderndes, therapeutisch zu stützen
des und aufzuklärendes, rechtlich zu sanktionierendes […], politisch zu verwalten
des, ökonomisch produktiv zu machendes usw.« 

So betrachtet ist Subjektivierung »nicht nur Produkt eines Zwangsprozesses, 
sondern findet innerhalb eines strategischen Feldes statt, das notwendigerwei
se Widerstandsmöglichkeiten einschließt« (Lemke 1997: 312). Das Subjekt ist aus 
einer Foucault’schen Perspektive also nicht gänzlich passiv, sondern durchaus 
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dazu in der Lage, Subjektivierungspraktiken auf sich selbst anzuwenden und 
Differenz zu erzeugen. Dieser Zugang zu Widerstand und zur Zurückweisung 
von Subjektivierungsanforderungen erlaubt die Problematisierung gegenwärtiger 
Subjektivierungsweisen, »in denen Disziplinierung auch als Freiheit und Selbst
verantwortung gelebt und affirmiert wird« (Lorey/Ludwig/Sonderegger 2016: 11) – 
und es ist genau dieses Verständnis von Subjektivität und Subjektivierung, welches 
ich in meiner Untersuchung am empirischen Beispiel des Subjektivierungsregimes 
öffentlicher Dienstleistungsarbeit unter neosozialen Vorzeichen herauszuarbeiten 
versuche. 

Gleichwohl bleibt der Begriff des ›Widerstands‹ in diesem Kontext äußerst dis
parat und mehrdeutig. Denn Foucault geht nicht von einer großen Revolution aus, 
die eine radikale Veränderung der Gesamtordnung hervorbringt, sondern viel eher 
von einer Vielfalt von Mikro-Widerständen, zuweilen alltäglichen Widerständen ge
gen die Ordnung. Dazu Foucault: 

»Wie das Netz der Machtbeziehungen ein dichtes Gewebe bildet, das die Appa
rate und Institutionen durchzieht, ohne an sie gebunden zu sein, so streut sich 
die Aussaat der Widerstandspunkte quer durch die gesellschaftlichen Schichtun
gen und die individuellen Einheiten. Und wie der Staat auf der institutionellen In
tegration der Machtbeziehungen beruht, so kann die strategische Codierung der 
Widerstandspunkte zur Revolution führen.« (Foucault 1987a :118) 

Für Foucault »gibt es im Verhältnis zur Macht nicht den einen Ort der Großen Wei
gerung – die Seele der Revolte, den Brennpunkt aller Rebellion, das reine Gesetz des 
Revolutionärs. Sondern es gibt einzelne Widerstände […]. Sie sind in den Machtbe
ziehungen die andere Seite, das nicht wegzudenkende Gegenüber« (ebd.: 117). 

Welche Formen dieser Widerstand nun aber konkret annimmt, lässt Foucault 
weitgehend unbeantwortet. Nur im Zusammenhang mit dem Pastorat gibt er 
vereinzelte Hinweise darauf, wie dieser Widerstand aussehen könnte. Das Pas
torat sieht er als spezifische Form von Macht, »welche die Verhaltensführung der 
Menschen zum Zielobjekt hat« (Foucault 2004a: 282). In diesem gouvernementa
len Machtfeld scheren die »Revolten der Verhaltensführung« nicht komplett aus, 
sondern sie müssen eher als Bewegungen betrachtet werden, »die eine andere Ver
haltensführung zum Zielobjekt haben, das heißt Anders-geführt-werden-wollen, 
durch andere Leiter [conducteur] und durch andere Hirten, zu anderen Zielen und zu 
anderen Heilsformen, mittels anderer Prozeduren und anderer Methoden« (ebd.). 
Widerstand, so Foucault weiter, richtet sich »gegen die Macht als Verhaltensfüh
rung« (ebd.). Für diesen Widerstand im Kleinen hat Foucault in seinen Vorlesungen 
zur Pastoralmacht den Begriff des »contre-conduite« (ebd.: 292) eingeführt. Dieses 
»Gegen-Verhalten« versteht Foucault als »Kampf gegen die zum Führen von ande
ren eingesetzten Verfahren« (ebd.). In diesen widerständigen Praktiken artikuliert 
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sich der Wille, »nicht dermaßen regiert zu werden« (Foucault 1992a: 12) bzw. »nicht 
derartig, im Namen dieser Prinzipien da, zu solchen Zwecken und mit solchen 
Verfahren« (ebd.: 11–12). 

Doch stellt sich nun die Frage, wie sich der Anspruch der Subjekte, »nicht 
dermaßen regiert zu werden« (Foucault 1992a: 12), analytisch fassen lässt. Wie lässt 
sich also diese »Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsam
keit« (ebd.: 15), wie lassen sich diese »Revolten der Verhaltensführung« (Foucault 
2004a: 282) innerhalb der sozialen Zusammenhänge, in deren Immanenz das Sub
jekt entsteht, denken und empirisch untersuchen? Wie kann man also aus einer 
Foucault’schen Forschungslogik nach der Möglichkeit und der Form des »Gegen- 
Verhaltens« (Foucault 2004a: 284) fragen, was bedeutetet dies, woher kommt es 
und wogegen richtet es sich schlussendlich? Welche Machttechnologien lassen 
sich im Kontext neoliberaler Arbeitspolitik und postfordistischer (Erwerbs-)Arbeit 
identifizieren und welche Widerstandspraktiken gehen von den Subjekten aus? 

Diese Fragen werde ich mit Blick auf die affekttheoretische Erweiterung der 
Foucault’schen Theoreme von affektiver Macht, Subjekt und Widerstand im letzten 
Abschnitt dieses Kapitels nochmals aufnehmen. Darin wird auch deutlich werden, 
dass ich in dieser Arbeit insofern über Foucault hinausgehe, als ich am Beispiel der 
Subjektivierungsweisen der Angestellten der öffentlichen Arbeitsvermittlung auf
zeige, wie widerständige Praktiken unter den Bedingungen der neoliberalen Gou
vernementalität konkret aussehen können, und ich werde in diesem Kontext auch 
das von der affektiven Arbeit der Bediensteten ausgehende widerständige Potential 
ausleuchten. Bevor ich jedoch eine Vorschau von Formen widerständiger Praktiken 
gebe, möchte ich erst noch herausarbeiten, was Foucaults Mikrophysik der Macht 
und seine Konzeption der neoliberalen Gouvernementalität zum Verständnis der 
modernen Organisation von Arbeit und von Staatlichkeit beitragen. 

6.3 (Neo-)liberale Regierungskünste – oder: 
Wodurch wird die Gouvernementalität 
neoliberal und vergeschlechtlicht? 

Foucault behandelte, ausgehend von der Geschichte des Frühliberalismus im 18. 
Jahrhundert, zum Abschluss der Gouvernementalitätsvorlesungen bereits die bei
den großen Formen des Neoliberalismus des 20. Jahrhunderts: den gemäßigten 
Neoliberalismus in Form des deutschen Ordoliberalismus und den aus dem anglo
amerikanischen Raum stammenden Neoliberalismus der Chicagoer Schule. Dies 
kann gegenwärtig als weitsichtig gewertet werden, waren damals weder Ronald 
Reagan noch Margaret Thatcher, zwei zentrale Figuren der neoliberalen Wende, 
in ihre Ämter gewählt worden. Zu Beginn seines Vorlesungszyklus am Collège de 
France zeigt Foucault am Beispiel des deutschen Ordoliberalismus der 1950er-Jahre 
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auf, wie der liberal-moderne Staat seine Legitimität zu steigern versucht, indem er 
ein Mehr an ökonomischer Freiheit zulässt. 

Im Unterschied zur neoliberalen Idee gingen die Ordoliberalen noch davon 
aus, dass Marktfreiheit nur durch politische Interventionen geschaffen und erhal
ten werde: »Marktmechanismen müssen durch Regierungspraktiken produziert 
werden« (Nitsch 2013: 75), oder wie Lemke (2001) argumentiert: »The Ordo-liberals 
replace the conception of the economy as a domain of autonomous rules and laws 
by a concept of ›economic order‹ as an object of social intervention and political 
regulation« (ebd.: 194). Freiheit stellte sich für die Ordoliberalen also immer als 
Freiheit innerhalb eines staatlichen Ordnungsrahmens dar; dies bedeutete für die 
ordoliberale Schule »a strong but limited state to defend a free market order« (Sally 
1996: 247). 

Im Mittelpunkt der Regierungsanstrengungen des liberalen Staates steht also 
die Freiheit des Individuums. Und es ist das rationale Handeln eben dieses Individu
ums, welches das reibungslose Funktionieren des Marktes ermöglicht und damit die 
Stärke des Staates fördert. Im Liberalismus wird also von einer äußeren Begrenzung 
des Individuums zu einer internen Regulation übergegangen. Doch überwacht der 
Staat die Marktfreiheit nach wie vor, und mit der Idee der sozialen Marktwirtschaft 
hält der Ordoliberalismus noch grundsätzlich an der Differenz zwischen Staat und 
Ökonomie fest. 

6.3.1 Führung zur marktförmigen Selbstführung als Kern 
der politischen Gouvernementalität im Neoliberalismus 

Ganz anders der angloamerikanische Neoliberalismus. Dessen Ausgangspunkt bil
dete die Abwendung von der Idee des Staates als zentralen Ordnungsprinzips und 
somit die Übertragung von Wettbewerbs- und Marktmechanismen auf alle staatli
chen Bereiche. »Die Erzeugung von Märkten avanciert zum technischen Reformin
strument par excellence, die Aufgabe der Regierung besteht demnach in der Erfin
dung marktförmiger Handlungssysteme für Individuen, Gruppen und Institutio
nen« (Opitz 2004: 59). Foucault spricht in diesem Zusammenhang in seinen Vorle
sungen von einer »Verallgemeinerung der ökonomischen Form des Marktes« (Fou
cault 2004b: 336). Das Verhältnis von Marktwirtschaft und Staat in der neolibera
len Doktrin sei dadurch charakterisiert, dass man von der Marktwirtschaft fordern 
müsse, 

»[d]ass sie nicht das Prinzip der Begrenzung des Staates sein soll, sondern das 
Prinzip der inneren Regelung seiner ganzen Existenz und seines Handelns. Mit 
anderen Worten, anstatt eine Freiheit des Marktes zu akzeptieren, die durch den 
Staat definiert und in gewisser Weise unter staatlicher Aufsicht aufrechterhalten 
wird […] muss man die Formel umdrehen und die Freiheit des Marktes als Organi
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sations- und Regulationsprinzip einrichten, und zwar von Beginn seiner Existenz 
an bis zur letzten Form seiner Interventionen.« (Ebd.: 168) 

Im Neoliberalismus, so schreibt Alex Demirović (2008: 24) mit Verweis auf Foucault, 
soll »[d]ie Freiheit des Marktes zum Organisations- und Regulationsprinzip von 
Staat und Gesellschaft avancieren«. »Man soll für den Markt regieren, anstatt auf 
Veranlassung des Marktes zu regieren«, fasst Michel Foucault (2004b: 174) den 
Grundsatz neoliberalen Regierens zusammen. »Aktive Gouvernementalität« (ebd.) 
soll darauf abzielen, Märkte bzw. den reinen Wettbewerb herzustellen. 

Die daraus resultierende Gesellschaftsform benennt Foucault als »Unterneh
mensgesellschaft« (2004b: 208). »Die Gesellschaft, die dem Markt entsprechend 
geregelt sein soll und die die Neoliberalen vor Augen haben, ist eine Gesellschaft, 
in der das regulative Prinzip […] in Mechanismen des Wettbewerbs (bestehen 
soll)« (ebd.). Staatliches Handeln orientiert sich somit maßgeblich am Prinzip 
des Wettbewerbs, und das Unternehmen wird zum zentralen gesellschaftlichen 
Deutungsprinzip. Foucault dazu: 

»Eine Wirtschaft, die aus Unternehmenseinheiten besteht, eine Gesellschaft aus 
Unternehmenseinheiten: Das ist […] das mit dem Liberalismus verbundene Inter
pretationsprinzip und seine Programmgestaltung für die Rationalisierung sowohl 
der Gesellschaft als auch der Wirtschaft.« (Ebd.: 313–314) 

Damit verdeutlicht Foucault die Reichweite und Tiefe neoliberaler Gouvernemen
talität, die, anders als noch der deutsche Ordoliberalismus, welcher eher als eine 
Technik der Regierenden gegenüber den Regierten betrachtet werden konnte, sich 
nun im US-amerikanischen Liberalismus als »Seins- und Denkweise« offenba
re (ebd.: 304). Die Ökonomie ist jetzt nicht mehr ein gesellschaftlicher Bereich, 
sondern spielt in die Gesamtheit menschlichen Verhaltens hinein und gibt eine 
Orientierung vor, »die das Individuum von gesellschaftlichen Normen und Fesseln 
befreit und es in die selbstständige Freiheit entlässt« (Young 2013: 37). Neolibe
rale Regierungstechniken machen die Freiheit der Regierten zu ihrem zentralen 
Einsatzpunkt. Freiheit bildet »einen unverzichtbaren Bestandteil der Gouverne
mentalität und die (positive) Grundlage des Regierungshandelns« (Lemke 1997: 
185). 

Zentrales Merkmal der neoliberalen Regierung ist also die Indienstnahme der 
Freiheit der Bürger_innen. Mit Blick auf die liberale Gouvernementalität wird 
deutlich, dass dies zwar nichts grundlegend Neues ist, doch intensiviert und 
spitzt sich diese Regierungstechnik im Neoliberalismus zu. Unter den verän
derten gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen werden etwa 
Berufsbiographien immer flexibler und unsicherer, vielfältige Lebensstile und 
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Moralvorstellungen lösen die Normalisierungs- und Disziplinierungszwänge der 
Nachkriegszeit ab. 

Da sich diese ›neue‹ Freiheit auf die Partizipation am Marktgeschehen bezieht, 
gilt es sie in einer bestimmten Weise zu nutzen. Um die Subjekte dazu zu veranlas
sen, ihre Freiheit ökonomisch ›sinnvoll‹ zu nutzen, versucht der (Wohlfahrts-)Staat 
die Bürger_innen »über spezifische Veränderungen der Umgebung« (Ludwig 2015: 
171) zum erwünschten Verhalten anzuregen. Die Führung zur Selbstführung wird 
somit im neoliberalen (Wohlfahrts-)Staat zur zentralen Regierungstechnik. Dies be
darf jedoch steter staatlicher Interventionen, denn die Freiheit des Marktes, der 
Wettbewerb und auch die individuelle Nutzenmaximierung müssen »fortwährend 
hergestellt, abgesichert und optimiert werden« (Bröckling 2007: 107). Entsprechen
de Elemente neoliberaler Subjektformierung sind etwa Selbstleitung, Autonomie 
und Eigenverantwortung (Ludwig 2008: 45–46), womit deutlich wird, dass durch 
die Ausbreitung des Kapitalismus die subjekteigenen Kräfte immer mehr für ein 
Regieren über Freiheit eingespannt werden und Freiheit dadurch zur Technik und 
zum Instrument gouvernementaler Machtausübung wird (Foucault 2004b: 399ff.). 
Zentraler Einsatzpunkt der neoliberalen Regierungsrationalität ist also das Selbst
verhältnis der Subjekte, welche sich »according to principles of competition, effici
ency and utility« (Dardot/Laval 2007; zit. in. Wacquant 2012: 70) zu verhalten haben. 

Die modernen Regierungstechnologien zielen folglich auch auf einen neuen 
Subjekttypus ab, auf die »diskursive Neuformierung ›des‹ Menschen« (Michalitsch 
2006: 148), auf einen Menschen, der sich im Idealfall dem Prinzip des Wettbewerbs 
verschreibt. Foucault hat als Kern der Ratio neoliberaler Gouvernementalität die 
Leitfigur des »unternehmerischen Selbst« (Foucault 2004a: 314) herausgearbeitet. 
Diese Subjektfigur entspringt einer Revitalisierung und Modifizierung des im 
klassischen Liberalismus entworfenen Konzepts des Homo oeconomicus, doch anders 
als noch im Liberalismus wird der ›Unternehmer seiner selbst‹ nicht mehr als von 
Natur aus rationales, überwiegend tauschendes und konsumierendes Interessen
subjekt gesehen, das es von Regierungseingriffen möglichst zu verschonen gilt 
(Foucault 2004b: 208, 314ff.). Vielmehr kann dieser ›Unternehmer seiner selbst‹ im 
Neoliberalismus nur durch stetige gouvernementale Eingriffe »hergestellt, aktiviert 
und mobilisiert werden« (Gfrerer 2016: 72). Die Subjektfigur des Selbstunternehmers 
ist also ein spezifisches Anforderungsprofil, das festlegt, wie sich Menschen zu 
begreifen haben und wie sie am effizientesten agieren sollen, um erfolgreich am 
Wirtschaftsgeschehen teilnehmen zu können. 

Regieren bedeutet unter neoliberalen Vorzeichen also vor allem die Förderung 
des Wettbewerbs und damit zusammenhängend des Konkurrenzprinzips, so dass 
dieses bis in die »Tiefenschichten der menschlichen Subjektivität« (ebd.: 71) vordrin
gen kann. Dies soll dazu führen, dass jede_r Einzelne ihr_sein Verhalten nicht nur an 
der Marktlogik ausrichtet, sondern sich auch wie ein_e Unternehmer_in seines_ih
res Lebens fühlt, wobei die Unfähigkeit, sich selbst zu managen, als individueller 
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Mangel verstanden wird. »Die neoliberale Regierung des Selbst […] schafft einen 
Rahmen, der bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher macht als andere, und 
hält die Individuen im Übrigen dazu an, sich aktiv, eigenverantwortlich und flexibel 
selbst zu führen« (Bröckling 2018: 41). 

Die neoliberale Subjektivierung operiert also weit stärker als noch die liberale 
Zurichtung über eine internalisierte Subjektivierung und zielt deutlich stärker 
auf die Ökonomisierung spezifischer subjekteigener Kräfte und Kompetenzen. 
Entscheidend für das Gelingen dieses neoliberalen Projekts ist laut Rose »die 
Durchsetzung einer ›autonomen‹ Subjektivität als gesellschaftliches Leitbild, wo
bei die eingeklagte Selbstverantwortung in der Ausrichtung des eigenen Lebens 
an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien und unternehmerischen Kalkülen 
besteht« (Rose 2000b: 95). In diesem Rahmen avanciert die Figur des ›Unterneh
mers seiner selbst‹ zum generalisierten Handlungstypus und zum Fluchtpunkt 
aller Subjektivierungsanstrengungen (Bröckling 2007: 106–107). Wichtig für mein 
Forschungsinteresse an den (Un-)Möglichkeiten und Formen von Widerstand im 
modernen Dienstleistungsprozess ist in diesem Zusammenhang die Konzipierung 
des unternehmerischen Selbst zum einen als Basis der neuen gouvernementalen 
Vernunft und zum anderen auch als zentraler Einsatzpunkt entsprechender Sub
jektivierung. So gesehen beschreibt die Subjektfigur des unternehmerischen Selbst 
also nicht nur die Schnittstelle von Neoliberalismus und Regierungspraktiken, 
sondern auch die Schnittstelle von Neoliberalismus und Widerstand. 

6.3.2 Grenzverschiebung zwischen Staat und Ökonomie 
im verkörperten Kapitalismus: Die neoliberale Gouvernementalität, 
ihr Geschlecht und ihre Affekte 

Auch die soziale Topographie wandelt sich im Neoliberalismus gegenüber dem 
keynesianischen Wohlfahrtsstaat. Probleme der sozialen Sicherung werden nun 
zur Verantwortung der Bürger_innen und damit zu einem durch aktives und 
selbstverantwortliches Handeln abwendbaren Risiko. Die in der Nachkriegszeit 
fortlaufend gewachsenen sozialstaatlichen Strukturen erodieren im Neoliberalis
mus zusehends, und die Sorge um die Zukunft oder auch aktuelle existenzbedro
hende Situationen wird damit in eine Frage der Selbsttechnologien der Betroffenen 
transformiert. Lessenich (2013: 18) spricht in diesem Zusammenhang etwa von 
»sozialstaatliche[n] Schrumpfungserscheinungen«. Die kollektive und solidaritäts
basierte Absicherung sozialer Risiken und der Armutsbekämpfung verschiebt sich 
zu einer neuen Logik der Selbstführung, und die Individuen werden zur eigenver
antwortlichen Risikobewältigung verpflichtet. Dieses neue Handlungsregime in 
Form einer Aktivierungspraxis bringt Lessenich zufolge insgesamt eine Re-Defi
nition des Sozialen mit sich: »›Sozial‹ ist der bzw. die Einzelne, wenn, soweit und 
solange er/sie Eigenverantwortlichkeit, Selbstsorge und pro-aktives Verhalten zeigt 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


6. Forschungstheoretischer Hintergrund: Macht, Affekt und Widerstand 115 

– im Sinne und im Dienste ›der Gesellschaft‹« (ebd.: 17). Doch zeichnet sich dieser 
Übergang nicht etwa durch einen generellen Abbau sozialer Sicherungssysteme 
aus, denn auch im Neoliberalismus bleiben die Sozialausgaben unverändert hoch, 
sondern durch den Umbau der staatlichen Regulierung der Bürger_innen in Rich
tung Responsibilisierung und Erhöhung ihrer individuellen Wettbewerbsfähigkeit 
(ebd.: 11–17). 

Die Grenzverschiebungen zwischen Staat und Ökonomie, wie sie seit den 
1970er-Jahren vonstattengehen, betreffen also nicht nur die Wirtschafts- und 
Produktionsformen, sondern bedingen auch einschneidende gesellschaftliche Ver
änderungen. Mit Foucault lässt sich der »Formwandel in der Architektur« (Altvater/ 
Mahnkopf 1996: 116) des Staates im Neoliberalismus also nicht nur als ein ökonomi
sches Unterfangen, sondern auch als ein politisches Projekt verstehen. Innerhalb 
dieses Projekts verändern sich die Regierungsrationalitäten und -techniken, was 
auch Konsequenzen für die politische Regulierung der Geschlechterverhältnisse 
hat (Ludwig 2008: 42–43). Da das Subjekt selbst bei Foucault zum Einsatzpunkt des 
Regierens avanciert, kann dieses Regieren aus einer feministisch-geschlechterkriti
schen Perspektive immer auch als vergeschlechtlichendes und vergeschlechtlichtes 
Ordnungsmuster begriffen werden. Damit wird »[g]eschlechtliche Subjektivi
tät […] zu einem Resultat von staatlichen Machttechnologien, die vor allem über 
Selbsttechnologien ihre Wirkmächtigkeit entfalten« (ebd.: 38). 

In Anschluss an Foucault und seinen doppeldeutigen Subjektbegriff kann man 
davon ausgehen, dass das neoliberale Projekt neue Subjektivierungsformen hervor
bringt, die eng mit gewandelten Vorstellungen von ›Weiblichkeit‹ und ›Männlich
keit‹ zusammenhängen. Denn folgt man Foucaults Staatsverständnis und damit 
der Idee, dass Macht im Sinne von Regierung nicht nur in staatlichen Praktiken 
im engeren Sinn, sondern in einer Vielzahl von mikro- und makropolitischen 
Praktiken auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen ausgeübt wird, dann 
bedeutet dies, dass der Staat Geschlecht und Geschlechterverhältnisse nicht nur 
über Gesetze und policies reguliert, sondern auch über bestimmte Symbole, Bilder 
und Normen, die in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Praxen organisiert 
werden. Geschlechterverhältnisse werden in dieser feministischen Lesart also zur 
zentralen Dimension der (neo)liberalen Regierungstechnik. Denn durch die Fest
legung, »was öffentlich und was privat ist, was staatlich und was nicht staatlich 
ist« (Foucault 2004a: 164), baut die neoliberale Gouvernementalität auf einer ge
schlechtsspezifischen Gesellschaftsordnung und einer hierarchisch organisierten 
Arbeitsteilung auf (Griesser/Ludwig 2008). 

Ihren Ursprung hat diese geschlechtsspezifische Gesellschaftsordnung in der 
Herausbildung des bürgerlichen Staates und des damit verbundenen kapitalis
tischen Produktionssystems. Damit eng verknüpft ist auch die Differenzierung 
in eine männliche, rationale Öffentlichkeit und eine weibliche, emotionalisierte 
Privatsphäre. »Bürgerliche Männlichkeit entwarf sich im Modus staatlicher Ratio
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nalität, während das bürgerliche Weiblichkeitsideal demgegenüber als gefühlvoll 
gekennzeichnet wurde«, erklären Sauer und Penz (2014: 83) die Entstehung dieses 
bürgerlichen Gefühls- und Geschlechterdispositivs. Moderne Staatlichkeit und 
auch der Wohlfahrtsstaat, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa etabliert 
wurde, gründeten auf diesem zweipoligen Modell von Geschlecht und Gefühlen 
und damit verbunden auf einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Dieses 
soziale Kräftefeld, das Gefühle wie auch Frauen marginalisiert, ist durch sein Um
kämpftsein jedoch auch Wandlungen unterlegen und es können sich stets neue 
Kräftekonstellationen entwickeln (s. auch Sauer 2001). 

Dies ist etwa mit dem Aufschwung der Dienstleistungsökonomie in den Län
dern des kapitalistischen Nordens seit den 1970er-Jahren geschehen. Seit damals 
wurden immer mehr Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt integriert, wodurch 
die seit dem 17. Jahrhundert bestehenden traditionellen Geschlechterarrange
ments und die damit verbundene Zuweisung der Geschlechter zu bestimmten 
gesellschaftlichen Räumen einen Wandel durchliefen (Funder 2014: 38). Unter den 
Vorzeichen einer steigenden Frauenerwerbsquote und der zunehmenden Flexibili
sierung und Prekarisierung der Arbeitsmodelle geriet das Modell des männlichen 
Familienernährers und der im häuslichen Privatbereich wirkenden Haus- und 
Ehefrau zunehmend ins Wanken und geschlechtsspezifische Zuschreibungen 
wurden neu vermessen (Ludwig 2008: 33). Obschon sich diese »Polarisierung der 
Geschlechtscharaktere« und damit auch die (Re-)Produktion von Geschlechter
stereotypen, etwa in Gestalt solcher Zuordnungen wie »weiblich-emotional« und 
»männlich-rational«, im Alltagsverständnis beharrlich hält, sollen unter den ge
wandelten ökonomischen Vorzeichen nun auch Frauen gemäß dem Leitbild des 
unternehmerischen Selbst ihr Fühlen, Denken und Handeln und auch ihr Verhält
nis zu sich und den anderen möglichst am Prinzip der Nutzenmaximierung und 
damit am unternehmerischen Kalkül ausrichten. 

Das nun scheinbar geschlechtsneutrale unternehmerische Selbst muss nicht 
nur leistungsorientiert und selbstverantwortlich sein, sondern auch zunehmend 
auf seinen Affekthaushalt einwirken. Die »neoliberale affektive Bewirtschaftung«, 
argumentieren Penz und Sauer (2016), »instituiert neuartige Techniken der affek
tiven (Selbst-)Steuerung, also der Indienstnahme von Affekten für das neoliberale 
Projekt ökonomischer Hegemonie« (ebd.: 99). Durch diese affektive Dimension 
avanciert das Steuerungsprinzip staatlichen Handelns von einer »entrepreneurial 
governance« (du Gay 1996: 165) zu einer »affective governance« (Penz et al. 2017). 
Affekte wie auch Geschlecht werden folglich zu unabdingbaren Elementen einer 
»neoliberalen Gouvernementalität«, die die traditionellen Trennlinien zwischen der 
affektiven, familialen und weiblichen Privatheit und der rationalen, männlichen 
Öffentlichkeit zwar nicht aufgelöst, jedoch verschoben haben – Entwicklungen, 
welche die Hervorbringung neuer, neoliberaler Subjektfiguren begünstigen. Eine 
machtsensible Analyse von Subjektivierungsweisen im Postfordismus lässt sich so
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mit nur unter Einbeziehung der Geschlechterperspektive sowie des (neo)liberalen 
Gefühlsdiskurses erarbeiten. 

6.4 Neoliberale Affektivität, Postfordismus 
und affektive Widerstandspraxen 

Kapitalistische Wertschöpfung, und darauf möchte ich nun eingehen, umfasst 
unter neoliberalen Vorzeichen also eine neuartige Indienstnahme der Subjektivität 
(die immer auch vergeschlechtlicht ist) und damit auch der affektiven Fähigkeiten 
der arbeitenden Menschen. Den Ausgangspunkt dieses gesellschaftlichen Wandels 
der Arbeitsorganisation bildet die tiefe Krise des westlichen kapitalistischen Wirt
schaftssystems zu Beginn der 1970er-Jahre. Veränderungen von Produktions- und 
Arbeitsstrukturen führten damals in den Industriestaaten des Globalen Nordens zu 
einer verstärkten Fokussierung auf das Individuum in den Unternehmen und im 
Arbeitsprozess. Die von dem bis dahin dominierenden tayloristischen bzw. fordis
tischen Rationalisierungsleitbild kaum beachteten und von rigiden Kontrollformen 
behinderten subjektiven und stereotyp als ›weiblich‹ betrachteten Fähigkeiten und 
Potentiale der Arbeiter_innen, wie Innovativität, Kreativität oder auch soziale und 
kommunikative Kompetenzen, wurden seither in unterschiedlichsten Bereichen 
immer mehr von neuen Managementkonzepten aufgegriffen und kommodifiziert. 
Diese neuen Managementansätze streben geradezu diametral zu den tayloristi
schen und fordistischen Prinzipien die Nutzung subjektiver Ressourcen an und 
delegieren Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, die bisher nur die Führungs
kräfte und einzelne höhere Angestellten hatten, auf die operative Ebene. Damit 
erfahren nun auch ›einfache‹ Angestellte eine Erweiterung ihrer Handlungsspiel
räume und »allgemein die Möglichkeit zu ›subjekthaftem‹ Handeln« (Mönch 2018: 
268). Als ›unselbständige Selbständige‹ (Glißmann/Peters 2001: 51) wird den Mit
arbeiter_innen nun die Verantwortung für die Zielerreichung des Unternehmens 
übertragen und sie können sich nicht mehr auf die regelkonforme Bearbeitung kon
kreter und eingegrenzter Aufgaben zurückziehen (ebd.) Die Angestellten werden 
nun vielmehr dazu ermutigt, »to put their own passions to work on assignments« 
(Grant/Morales/Sallaz 2009: 30), und die subjekteigenen Kräfte und Fähigkeiten 
werden systematisch ökonomisch ausgebeutet. Dies geschieht jedoch nicht mehr 
(ausschließlich) über direkte Steuerungsmechanismen und Zwang, sondern die 
Subjekte sind vielmehr wie gezeigt gezwungen, möglichst von sich aus ihre gesam
ten persönlichen Potentiale und damit auch ihre Affektivität zu mobilisieren und 
passgenau für den ökonomischen Erfolg einzusetzen. Es geht also »um einen völlig 
entgrenzten Zugriff auf ihre gesamte ›lebendige‹ Subjektivität« (Voß/Weiß 2013: 
45). 
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Die Erlangung des Subjektstatus im Neoliberalismus und in der postfordisti
schen Arbeitsorganisation ist also mehr denn je an die Unterwerfung unter den 
Imperativ der Aktivität und Selbstverantwortung geknüpft (Opitz 2004: 109). So tritt 
an die Stelle der fordistischen Subjektfigur des »konturierten Disziplinarsubjekts« 
(Opitz 2004: 109) nun eine unbestimmte Subjektivitätsform (Hardt/Negri 2002). 
Der bekannte Vertreter des italienischen Postoperaismus Maurizio Lazzarato (1998: 
42) merkt in diesem Zusammenhang treffend an, dass es sich bei der Aufforderung 
»Seid Subjekte!« im Postfordismus um einen »Ordnungsruf« handelt. Lazzarato 
weiter: »In erster Linie begegnen wir hier einem autoritären Diskurs: Man muss 
sich ausdrücken und sich äußern, man muss kommunizieren und kooperieren« 
(ebd.: 43). Im Rahmen einer neoliberalen Regierungspraktik wird das Subjekt somit 
nach der Losung von »Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Wahlfreiheit« 
(Bröckling 2007: 30) zu Regierungszwecken als aktives Subjekt angerufen. 

Dreh- und Angelpunkt neoliberaler Regierungsrationalität wird also ein Selbst
verhältnis der Subjekte, welches sich nach Maßgabe der Prinzipien des Wettbe
werbs, der Effizienz und der Nützlichkeit konstituiert. In dieser Konstellation wird 
der affektiven Arbeit, beispielsweise in Form der Herstellung von persönlichen 
Beziehungen, mehr Gewicht für die Produktivität beigemessen, und somit wird 
sie immer zentraler im Arbeitsprozess (Hardt 1999). Ähnlich argumentieren aus 
postoperaistischer Perspektive Michael Hardt und Antonio Negri: »Information 
und Kommunikation führen die heutige Produktion an und sind die eigentlich 
produzierten Waren« (Hardt/Negri 2002: 310). Negri und Hardt machen damit auf 
die Bedeutungsverschiebung in der kapitalistischen Idee der Mehrwertproduktion 
aufmerksam: »Die zentrale Rolle bei der Produktion des Mehrwerts, die früher 
der Arbeitskraft der Fabrikarbeiter, dem ›Massenarbeiter‹, zukam, spielt heute 
überwiegend die intellektuelle, immaterielle und kommunikative Arbeit« (ebd.: 
43). Wie bereits der Begriff ausdrückt, zeichnet sich die immaterielle Arbeit Hardt 
und Negri zufolge durch drei Aspekte aus: Sie ist kommunikative, interaktive und 
affektive Arbeit. Die immaterielle Arbeit produziert folglich keine materiellen Güter 
im herkömmlichen Sinne, sondern eher Güter wie Wissen, Information, Affekte 
und damit eben auch soziale Beziehungen (Hardt/Negri 2010: 153). Affektive Ar
beit theoretisieren Hardt und Negri als eine Unterkategorie immaterieller Arbeit. 
Ihre ›Produkte‹ sind Beziehungen und Verbindungen zwischen den Menschen 
und emotionale Reaktionen wie etwa »Gefühle von Freude oder Wohlbefinden, 
Zufriedenheit, Aufregung oder Leidenschaft« (Hardt/Negri 2004: 197). 

Affekt und die affektiven Kompetenzen der arbeitenden Menschen werden aus 
dieser Sicht also zum neuen Faktor der Kapitalakkumulation: »Labor becomes af
fect, or better, labor finds its value in affect« (Negri 1999: 79). Vassilis Tsianos und 
Dimitri Papadopoulos (2007: 146) sprechen in diesem Zusammenhang vom »verkör
perten Kapitalismus« (ebd.: 146) und machen darauf aufmerksam, dass die kapita
listische Produktionsweise zunehmend durch den Körper hindurch und im Körper 
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wirkt und diesen als Ressource für die Erwerbsarbeit erkennt. Affektivität, so ver
deutlichen die beiden Autoren, werde zur zentralen Eigenschaft des Regimes des 
verkörperten Kapitalismus: »Körper werden durch ihre Fähigkeit hergestellt, ihren 
eigenen Existenzmodus dadurch zu verändern, dass sie andere affizieren und von 
anderen affiziert werden, nicht durch reine linguistische oder verbale Kommunika
tion. Der verkörperte Kapitalismus arbeitet mit Körpern, nicht mit Geistern« (ebd.: 
160–161). 

Die beiden Autoren heben mit ihrem Konzept des »verkörperten Kapitalismus« 
hervor, dass die Produkte nicht mehr wie im Industriekapitalismus von der »leben
digen Arbeit«, also von den Körpern und dem Wissen der ProduzentInnen abgekop
pelt verwertet werden, und argumentieren, dass »Subjektivität produziert [wird], 
wenn das gegenwärtige Regime der Arbeit verkörperte Erfahrung wird« (ebd.: 146). 
Dies macht deutlich, dass das Ausbeutungsregime des verkörperten Kapitalismus 
an der ganzen Person, also an der lebendigen Arbeit der Lohnabhängigen ansetzt. 
Zwar mag sich die Arbeit im Postfordismus grundlegend verändert haben, doch gilt 
sie mehr denn je als Ideal und Quelle von Wert und ein »marktkonformer Produkti
vismus dominiert als Lebensform und Seinsweise« (Slaby 2019: 341). In diesen Ord
nungszusammenhängen werden nun auch Eigenschaften wie Gefühle und Kreati
vität, die auf den ersten Blick individuell und personengebunden wirken, für die 
marktförmige Zurichtung der Subjekte eingespannt. Um seine Wettbewerbsfähig
keit aufrechtzuerhalten, muss das unternehmerische Selbst folglich auch gezielt auf 
seinen Affekthaushalt einwirken. Die Subjektfigur des »unternehmerischen Selbst« 
wird so zum »affektiven Selbstunternehmer« (Penz/Sauer 2016: 109). Affektive Ar
beit, und dies wird das Thema des folgenden Abschnitts sein, gewinnt in diesem 
Kontext zunehmend an Bedeutung. 

6.4.1 Die Ausrichtung der ›ganzen‹ Person an Marktprinzipien 
im Postfordismus 

Das Interesse an Gefühlen im Rahmen des kapitalistischen Verwertungsprozes
ses begann schon früh. Bereits zu Beginn der 1950er-Jahre analysiert C. Wright 
Mills in seiner Gesellschaftsstudie »White Collar. The American Middle Classes« 
(1951) erstmals systematisch den Wandel vom Fordismus zum Postfordismus und 
richtet seine Aufmerksamkeit auf die neu entstehenden Dienstleistungsberufe. 
Markiert wird dieser Wandel laut Mills (2002: 65) dadurch, dass »fewer individuals 
manipulate things, more handle people and symbols«. Mit dem Aufkommen der 
Dienstleistungsgesellschaft beobachtet Mills auch die Herausbildung eines neuen 
Persönlichkeitsmarktes: »The employer of manual services buys workers’ labor, en
ergy and skills: the employer of many white-collar services, especially salesmanship, 
also buys the employees’ social personalities« (ebd.: 182). Die neue Arbeiter_innen
klasse muss also aufgrund der herrschenden »Marketing-Mentalität« verstärkt ihre 
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eigene Persönlichkeit in die Arbeit einbringen. So schreibt Mills weiter: »For in 
the great shift from manual skills to the traits of the employee are drawn into the 
sphere of exchange and become of commercial relevance, become commodities in 
the labour market« (ebd.). 

Dieser neuartige Zugriff und diese bessere, weil effektivere betriebswirt
schaftliche Verwertung der Arbeitskraft wird seit dem steten Ausbau des Dienst
leistungssektors in den 1970er-Jahren und dem Aufkommen des »verkörperten 
Kapitalismus« (Tsianos/Papadopoulus 2007: 145) intensiv in den Sozialwissen
schaften diskutiert und hat sich mittlerweile unter dem Topos der »Subjektivierung 
von Arbeit« (etwa: Moldaschl 2003; Kleeman 2012) im deutschsprachigen arbeits- 
und industriesoziologischen Begriffsrepertoire etabliert. Diesem Forschungsfeld 
zufolge wird nun im Unterschied zum industriellen Kapitalismus die Kapitalak
kumulation zunehmend flexibilisiert und es vollzieht sich ein organisatorischer 
Wandel in der Wirtschaft, bei dem versucht wird, »die bürokratisch verschütteten 
subjektiven Potenziale« der Arbeitnehmer_innen freizulegen (Moldaschl 2003: 31) 
und die menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten systematisch ökonomisch 
auszubeuten (Voß/Weiß 2009: 46); denn es geht, wie oben schon zitiert, »um einen 
völlig entgrenzten Zugriff auf ihre gesamte ›lebendige‹ Subjektivität« (Voß/Weiß 
2013: 45) – also auch auf ihre affektiven Fähigkeiten. 

Doch es war Arlie R. Hochschilds Studie zur Emotionsarbeit von Flugbeglei
terinnen und Inkassoangestellten, die das Interesse an einer gefühlstheoretischen 
Forschung auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften angestoßen hat. In ihrem 
Klassiker »The Managed Heart« (1983/2000) gelingt es Hochschild nicht nur aufzu
zeigen, dass und inwiefern Gefühlen im Dienstleistungssektor eine wichtige Rolle 
zukommt, sondern sie bringt diese Erkenntnis mit einem Strukturwandel der In
dustriegesellschaft des Globalen Nordens hin zur postindustriellen6 Gesellschaft in 
direkten Zusammenhang. Dabei zeichnet Hochschild diese Entwicklung detailliert 
nach und macht deutlich, dass diese Kompetenzen traditionell Frauen im Repro
duktionsbereich und daher im Bereich unbezahlter Arbeit abverlangt worden sind, 
nun aber zusehends mehr Bedeutung in der kommerziellen Arbeitsorganisation ge
winnen. Sie arbeitet somit die geschlechterspezifischen Dimensionen emotiona
ler Arbeit heraus. Schwerpunktmäßig befasst sich Hochschild mit den psychischen 

6 Doch wäre es eine Verkürzung, die Herausbildung der postfordistischen Produktionswei
se als durchgängig linear zu beschreiben und davon auszugehen, dass die Industriearbeit 
schrittweise von der Dienstleistungsarbeit abgelöst wird. Eher kommt es durch die Zunahme 
an unternehmensbezogenen Dienstleistungen zu einer reziproken Verknüpfung der Sekto
ren, wobei vor allem der zweite und der dritte Sektor in einem komplementären Verhältnis 
zueinander stehen (Wilke 1999: 56). Die rein quantitative Zunahme von Dienstleistungsar
beit beschreibt somit den Wandel vom Fordismus zum Postfordismus nur unzureichend. 
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und gesundheitlichen Kosten, die in Verbindung mit Emotionsarbeit anfallen kön
nen. Dabei fokussiert sie die emotionale Dissonanz, die zwischen den Gefühlen, die 
die Dienstleistungsarbeiter_innen zeigen sollen (surface acting), und dem, was sie 
tatsächlich fühlen (deep acting), entstehen kann. Hinter dieser »Entfremdungsthe
se« steht die Annahme, dass die Arbeiter_innen ihre nach außen gezeigten Gefüh
le möglichst in Einklang mit ihren inneren Empfindungen bringen möchten. Ist es 
ihnen nicht möglich, eine Übereinstimmung zwischen Außen und Innen herzustel
len, kann dies Hochschild zufolge zu einem erhöhten Stressniveau führen oder gar 
in einer krankhaften Erschöpfung enden. 

Während Hochschild den Begriff der Gefühlsarbeit (emotional labour) einführt, 
um spezifische Anforderungen wie Lächeln und Freundlichsein als Arbeitsgegen
stand zu beschreiben, gewinnt aus postoperaistischer Perspektive eine Auseinan
dersetzung mit dem Konzept der affektiven Arbeit im verkörperten Kapitalismus 
an Bedeutung (vgl. Hardt/Negri 2002; Hardt 2004, 2007). Im Gegensatz zu Hoch
schild, die das Entfremdungsmoment hervorhebt, wird aus postoperaistischer 
Perspektive affektive Arbeit unter herrschaftlich-kapitalistischen Verhältnissen 
nicht ausschließlich als Kategorie von Ausbeutung gedacht; vielmehr werden die 
Widerstandspotentiale und die befreienden Dimensionen affektiven Arbeitens 
betont. Nach Hardt (2004: 175) bildet affektive Arbeit »die Spitze in der Hierarchie 
der Arbeitsformen«. 

Dieser ›Theorieschwenk‹ in Richtung des neomarxistischen Postoperaismus 
verspricht auch für meine Untersuchung vielversprechend zu sein. Denn die in den 
1960er-Jahren in Italien aufgekommene Theorie und Praxis des Operaismus trieb 
die Diskussion um die kapitalistische Verwertung von Emotionen weiter voran, 
stellte aber anders als die meisten Vertreter_innen der »Entfremdungsthese« auch 
Räume für die Reflexion befreiender und emanzipatorischer Potentiale affektiver 
Arbeit als eines Teils der immateriellen Arbeit der Lohnarbeiter_innen bereit. Die 
Zunahme immaterieller Arbeit, so eine zentrale – wenngleich nicht unumstrittene 
– Annahme der Postoperaisten, muss als umfassende Veränderung interpretiert 
werden, die weit über den Dienstleistungssektor hinausweist. 

Hardt und Negri verdanken wir also nicht zuletzt die Thematisierung der Ver
änderungen der hegemonialen Arbeitsformen im Postfordismus und damit eine 
Präzisierung der Konzeption von affektiver Arbeit, die nun auch die befreienden 
und solidaritätsstiftenden Dimensionen affektiver Arbeit stärker betont, als es 
etwa Hochschild getan hat. Doch wurden ihre zentralen Argumente nicht kritiklos 
aufgenommen. Insbesondere aus einer Geschlechterperspektive wurde der post
operaistischen Konzeption von immaterieller und affektiver Arbeit vorgeworfen, 
dass ihre Kapitalismuskritik es versäumt habe, auf die langjährige feministische 
Debatte zu Sorge- und Beziehungsarbeit Bezug zu nehmen (s. z.B. Weeks 2007; 
McRobbie 2010). Zum Stein des Anstoßes und zum Anknüpfungspunkt der Kritik 
wird insbesondere die postoperaistische Annahme, dass erst im Neoliberalismus 
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und durch das vermehrte Aufkommen der Dienstleistungsarbeit Affekte kom
merzialisiert worden seien. Die Kritiker_innen machen darauf aufmerksam, dass 
affektive Arbeit, etwa in Form von Hausarbeit und familiärer Pflegearbeit, immer 
schon ein zentraler Bestandteil und Regulationsmechanismus des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems war. Hardt und Negri, so die Kritiker_innen weiter, blenden 
nicht zuletzt durch ihre Annahme, dass sich im Postfordismus die Grenze zwischen 
produktiver und reproduktiver Arbeit auflöse, die Ungleichheiten und Hierarchi
sierungen und die geschlechtsspezifischen Dimensionen verschiedener Arten von 
Arbeit systematisch aus und machen so insbesondere die Geschlechterimplikatio
nen dieses Transformationsprozesses unsichtbar (Federici 2011, 2012; Michalitsch 
2006; Schultz 2006). 

Trotz dieser Kritik habe ich mich dazu entschieden, den Ansatz bzw. den Be
griff der »affektiven Arbeit« zu verwenden. Diese Entscheidung ist einerseits dar
in begründet, dass ich in meiner Untersuchung weder ausschließlich davon aus
gehe, dass die RAV-Berater_innen durch ihre Affektarbeit einen Zugewinn in ih
rem Arbeitshandeln erfahren – ich rücke also keineswegs ausschließlich die posi
tiven und identitätsstiftenden Aspekte affektiver Arbeit ins Zentrum meiner Dar
stellung –, noch folge ich Hochschilds These einer (zwangsläufigen) Entfremdung 
durch und Ausbeutung von Emotionsarbeit. Zweitens umfasst das Konzept von af
fektiver Arbeit, zumindest wie ich es verwende, auch eine methodologische Kompo
nente. Denn ich frage auch nach den Bedingungen, die es möglich machen (oder ver
unmöglichen), dass Frontline-Arbeiter_innen in Austausch mit ihren Klient_innen 
und auch mit ihren Kolleg_innen und Vorgesetzten treten, und interessiere mich 
folglich für die Strukturdimension affektiver Arbeit im Neoliberalismus. Bevor ich 
mich jedoch weiter der Bedeutung, der Funktion und dem emanzipatorischen Po
tential von Affekten im Kontext neoliberaler Gouvernementalität und dem hier be
sprochenen Wandel von (Dienstleistungs-)Arbeit und Subjektivität am Beispiel der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung zuwende, möchte ich zunächst auf einer konzep
tuellen Ebene aufzeigen, inwiefern das Konzept der Affektivität als ein ineinander 
verzahntes Gefüge von Affekt, Subjekt und Macht zu denken ist. 

6.4.2 Über Hochschild hinaus: Affekte als Regierungstechnik und als Praxis 
in der modernen Dienstleistungsgesellschaft 

Im Zuge des »affective turn« (Clough/Halley 2007) gewinnt auch in den Sozial- 
und Kulturwissenschaften seit der Jahrtausendwende die Auseinandersetzung 
mit Affekten, Emotionen und Gefühlen zunehmend an Bedeutung. Dieser »turn« 
gilt denn auch als »response to a specific, contextually defined problem in con
temporary culture neglected in cultural theory, where the non-representative was 
overlooked given the overwhelming biases towards textuality in cultural studies« 
(Bollmer 2014: 300). Im Rahmen dieser Untersuchung ist es mir nicht möglich, 
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ausführlich auf diesen turn oder auf die Debatte der affect studies7, die sich in der 
Folge um die Bedeutung und Verwendungsweise der Begriffe »Affekt«, »Emotion« 
und »Gefühl« entwickelt hat, einzugehen. Deshalb werde ich zu Beginn meiner 
begrifflichen Auseinandersetzungen auf einige Überlegungen Brian Massumis, 
eines zentralen Vertreters des affective turn, eingehen und gehe anschließend zu 
meiner Operationalisierung der Konzepte »Affekt« und »affektive Arbeit« für die 
empirische Forschung über. 

In seinem Text »Autonomy of Affect« (1995), der mittlerweile als Schlüsseltext 
der affekttheoretischen Auseinandersetzungen gilt, rekurriert Brian Massumi im 
Anschluss an Gilles Deleuze auf Baruch de Spinozas Affekttheorie und schlägt eine 
Unterscheidung zwischen Affekten als einer biologischen Energie und einem Po
tential und Emotionen als Repräsentation bzw. Manifestation dieser Energie vor. 
Anders als psychobiologische Ansätze, welche in Auseinandersetzung mit Sigmund 
Freud die Vorstellung einer Bindung von Affekten, Emotionen, Gefühlen an eine 
triebstrukturelle Innerlichkeit vertreten (Tomkins 1962; Sedgewick 2003), bestimmt 
Massumi Affekt, vereinfachend gesagt, als ein körperliches Ereignis. Massumi kon
zipiert Affekt also in erster Linie als »Intensität« (Massumi 1995: 88), die zugleich 
situativ und transitiv wirkt, und als »unsichtbarer Klebstoff, der die Welt zusam
menhält« (Massumi 2002: 217; Übers. in Scheve/Berg 2018: 22). Für Massumi kommt 
Affekten im Gegensatz zu Emotionen somit eine Autonomie gegenüber Diskursen 
und eine Unabhängigkeit von sozialen und kulturellen Sinnstiftungsprozessen zu. 
Sie seien »disconnected from meaningful sequenzing, from narration« (Massumi 
2002: 28), wirkten vorbewusst und würden vom Subjekt erst nachträglich »soziolin
guistisch fixiert«. Margaret Wetherell (2012) und auch Penz und Sauer (2016) sehen 
in dieser Position insbesondere ein ontologisches Konzept, das die Verbindung zwi
schen Körpern in den Mittelpunkt von Wahrnehmungsprozessen stellt und Affekte 
als Gegensatz zu Diskurs und (bewusster) Erfahrung konstruiert. 

Anders als in den Debatten, die auf Massumi (2002) Bezug nehmen, fasse ich Af
fekte in Anlehnung an Sarah Ahmed (2004) als historisch und kulturell verortet und 
somit als immanenten Bestandteil sozialer Praktiken und damit auch von Diskur
sen auf. 

Auch Wetherell (2012: 19–20) kritisiert die kategoriale Abgrenzung des Affekts 
von der Sprache, der einige Affekt-Ansätze auszeichnet: 

»Affect seems to index a realm beyond talk, words and texts, beyond epistemic 
regimes, and beyond conscious representation and cognition […]. [T]he large ini
tial claims made for the non-representational, for unmediated, pre-social body 
tracks, and for direct connections between the social and the somatic are radically 
misleading.« 

7 Einen Überblick über die Debatte in den affect studies bieten etwa Penz und Sauer (2016: 21ff.). 
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Denn in den diskursiven Praktiken werden die Subjekte erst geformt und lassen sich 
von anderen Subjekten oder auch Dingen und Vorstellungen auf eine bestimmte 
Weise ›affizieren‹. Somit muss man bei der Analyse von Praktiken stets der Frage 
nachgehen, wer von wem oder was in welcher Form affiziert wird. 

Es wird also deutlich, dass Affekte erstens nicht auf ›innere Zustände‹ reduziert 
werden können und dass zweitens die Binarität zwischen Körper und Geist, zwi
schen Kognition und Affekt oder zwischen Gefühl und Vernunft zu überwinden ist, 
um den Zusammenhang von Kognition und Affekt im Sinne des von Spinoza stam
menden »Parallelismus« hervorzuheben. Diesem »Parallelismus« zufolge bilden Af
fekte gleichermaßen ein körperliches und ein geistiges Geschehen. Folglich separie
re ich, anders als Massumi, Affekte nicht vom Diskurs, sondern betrachte Affekte 
und Diskurse als integrierte Gefüge. Anders als Massumi nehme ich keine begriffli
che Trennung zwischen Affekt und Emotion vor. Für den Zweck meiner Forschung 
konzipiere ich ähnlich wie Ahmed (2004) oder auch Ann Cvetkovich (2012) Affekt und 
Emotion nicht als voneinander getrennte Phänomene, sondern vielmehr als Teil
momente desselben grundlegenden Wirkungsgeschehens und damit als soziale und 
kulturelle Konstrukte. Affekt betrachte ich folglich als zentrales Element einer jeder 
Emotion, und Emotionen können wiederum als die benennbare und durch kultu
relle Skripte präfigurierte Seite des Affektgeschehens verstanden werden. 

Um der (alltags-)sprachlich so geläufigen Dichotomie von Gefühlen bzw. Emo
tionen und Vernunft zu entkommen bzw. diese nicht noch zu perpetuieren, spreche 
ich in meiner Untersuchung überwiegend von Affekten und nicht von Gefühlen und 
Emotionen und schlage vor, den Begriff der Affekte als Überbegriff zu verwenden. 

Für meine Analyse von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die im Modus von 
Affekten entstehen, schließe ich mich der Position der feministischen Philosophin 
Sarah Ahmed (2004) an, gehe von einer Relationalität von Affekten aus und fokus
siere entsprechend auf ihre subjektivierende Wirkung. Ähnlich argumentiert auch 
Shona Hunter (2015), die Politik als relational durch Affekte vermittelt beschreibt. 

Affekte sind nicht allein als individuelle und individualisierte Regungen zu 
verstehen, sondern sie sind eingebunden und geprägt durch »institutionell vor
gegebene und abgesicherte Affektregeln« (Penz/Sauer 2016: 53). Diese historisch 
gewachsenen Affektregeln sedimentieren sich in Affektregimen bzw. in »Gefühls
dispositiven« (Sauer 2016a: 152) und damit in kontextbezogenen Machtkonstella
tionen, die von Individuen vermittelt über unterschiedliche Steuerungssysteme 
angeeignet werden. Das Gefühlsdispositiv ist also bestimmend für die jeweils gül
tigen Normen und Praxen und prägt die innere Logik von affektiven Institutionen. 
Die Konzeption von Affekten als (Regierungs-)Dispositiv führt letztendlich dazu, 
dass die Analyse von Affekten immer auch als Macht- und Herrschaftsanalyse zu 
gestalten ist (ebd.; Penz/Sauer 2016: 49). 

Fineman spricht in diesen Zusammenhang von »emotionologies« (Fineman 
2008b: 2, 2010: 26–30) und hebt damit die emotionale Interaktion und Relatio
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nalität zwischen dem Individuum und seiner Umgebung hervor. Darüber hinaus 
verweist er auch auf die herrschaftsbezogene Komponente dieser ›Emotionsstruk
tur‹, denn Fineman (2010: 27) betont, dass 

»emotionologies are politico-ideological constructs partly shaped by prevailing 
currents of nationalism, ethnocentrism, racism and homophobia as well as by 
governmental, religious and party-political dogmas. They encapsulate emotions’ 
stocks of knowledge, vocabularies, feeling and display rules.« 

Im Bezug zu affektiver Regierungspraxis betont etwa auch Anne-Marie Fortier 
(2011), dass gegenwärtige Regierungsstrategien eher auf »individuals’ feelings and 
behaviour in and about the public, shared world they inhabit« zielen, als sich mit 
den »individuals’ behaviours in the private domain« auseinanderzusetzen (ebd.: 11). 
Machtverhältnisse beeinflussen also den Körper, und Affekte müssen als »politisch- 
kulturelle, d.h. symbolisch kodierte und gesellschaftlich konstruierte Wahrneh
mungs- und Handlungsmuster« (Sauer 2016a: 152) betrachtet werden. »Normen 
und soziale Verhältnisse lassen Affekte und körperlich spürbare Gefühle entstehen 
und machen diese überhaupt erst intelligibel« (ebd.). 

Die Differenz eines »Innen« und eines »Außen« (Ahmed 2004: 4–5; 2014: 
188–190), wie sie noch bei Hochschild vorzufinden ist, wird in dieser Konzeption 
von Affekten aufgelöst und es wird deutlich, dass Affekte als Teil eines Machtge
füges genauso Manager_innen, Arbeiter_innen sowie nicht-menschliche Dinge 
wie etwa Gebäude oder Einrichtungsgegenstände erfassen. Affekte konzipiere ich 
folglich nicht als etwas nur dem Individuum Eigenes, sondern begreife ihr Entste
hen erst in einer relationalen Konstellation (vgl. auch Ahmed 2010a: 37; Ott 2009). 
Affekte figurieren dementsprechend »als Effekt und Bindemittel eines komplexen 
Zusammenhangs« (Bargetz 2013: 217). Zudem macht die Annahme, dass Affekte 
eine Historizität (Frevert 2010: 311) haben, eine gesellschaftstheoretische Perspekti
ve auf aktuelle Transformationen sozialer Verhältnisse möglich. Denn vergangene 
Erfahrungen schreiben sich über Affekte als »›Erinnerungsspuren‹ […] in die Kör
per, in die affektiven Register und damit auch in das alltägliche Handeln« (Bargetz 
2014: 123) ein. Dies führt dazu, dass »über Affekte Vergangenes hervorgerufen, 
aktualisiert und mithin auch gegenwärtig wirkmächtig« (ebd.) wird. 

Diesen Annahmen folge ich und bediene mich in meiner Untersuchung eines 
Affektverständnisses, das Affekte als sozial und kulturell vermittelt, somit kontex
tuell und situativ eingebettet und durch ihren Entstehungskontext bestimmt kon
zipiert. Auf die Foucault’sche Terminologie übertragen bedeutet dies, dass die Kon
trolle und Führung der Menschen durch und mit ihren Emotionen und Affekten als 
eine zentrale Dimension einer neuen Gouvernementalität, einer, wie Penz und Sau
er (2016) es nennen, »affektiven neoliberalen Gouvernementalität« (ebd.: 161) ver
standen werden kann. 
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Halten wir also fest: Eine macht- und subjektivierungskritische Perspektive auf 
das Regieren von öffentlicher Dienstleistungsarbeit in Form eines Zusammenspiels 
von Regierungstechniken und Selbsttechnologien muss die über lange Zeit vernach
lässigte affektive Komponente einbeziehen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 
insbesondere in Bereichen wie etwa dem der (öffentlichen) Dienstleistungserbrin
gung – oftmals als klassische ›Frauenberufe‹ bezeichnet – von der affektiven Arbeit 
eine konstitutive Macht ausgeht, die auch die Subjektivität der Angestellten mitbe
stimmt. Denn Affekte sind als Affektregime oder als »dominierende Gefühlskonfi
gurationen« (Heller 1981: 247) gewissermaßen Teil der Struktur, also auch eine Di
mension der in einer Struktur vollzogenen Handlung. Sie sind etwa durch historisch 
gewachsene Normen strukturiert und sie strukturieren zugleich Wahrnehmungen 
und Handlungen. Diese Konzeption von Affekten als strukturierend und zugleich 
strukturiert eröffnet einen Fokus darauf, »how emotions (or affects, M. G.) are his
torically contingent but also how […] they are formative not only for subjects but also 
for social relations and forms of politics and political mobilization« (Koivunen 2010: 
20). 

Mit diesem Zugang zu Affekten und affektiver Arbeit wird es möglich, mehr als 
die bloße Kommerzialisierung der Gefühle zu erforschen; er eröffnet die Möglich
keit, diese in ihrer widersprüchlichen Eingebundenheit in Machtverhältnisse zu be
trachten. Folglich lassen sich durch die Erweiterung des gouvernementalitätstheo
retischen Rahmens durch das Affektkonzept (neuartige) affektive Bindungen und 
kollektive Praxen gegen eine »ausbeuterische Vereinnahmung der Menschen im Ar
beitsprozess« (Penz/Sauer 2016: 203) ausloten. 

6.4.3 Affekt, Macht, Widerstand: Affektive Subjektivierung 
und widerständige Praktiken 

Wie ich in den vorausgegangenen theoretischen Ausführungen deutlich gemacht 
habe, verstehe ich Affekte im Rahmen neoliberaler Subjektivierung in Anlehnung 
an Foucault als neue Techniken der »Führung« bzw. der »Regierung« von Menschen 
(Foucault 2000). Diese Konzeptualisierung von Affekten und ihre Verbindung mit 
dem Foucault’schen Gouvernementalitätskonzept erlaubt es, den paradoxalen Dop
pelcharakter von Affekten als Ermöglichungsbedingung sowohl von Unterwerfung 
als auch von Widerstand kenntlich zu machen: Einerseits ist die Affektregulierung 
und -disziplinierung eine Machttechnik, die sehr effektiv die Verinnerlichung und 
Inkorporierung von Verhaltensnormen bewirkt, andererseits stellt die Affektivität 
auch eine mächtige Quelle für jede Form widerständigen Handelns dar. Affekte kön
nen so als »Wirkfelder und Trajektorien des Anderswerdens« (Slaby 2019: 346) bzw. 
eines anderen Selbstseins zur dominanten Herrschaftsform verstanden werden. 

Eine ähnliche Konzeption von Affekt und dessen widerständigem Potential 
findet sich in der neomarxistischen Strömung des Postoperaismus. So geht et
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wa Hardt (1999) davon aus, dass gerade in der affektiven Arbeit das Potential für 
Subversion und autonome Konstitution liegt (ebd.: 90). »Affektive Arbeit«, so ar
gumentiert Hardt gemeinsam mit Negri (2002), kennzeichnet insbesondere ihre 
Nähe zu menschlichen Kontakten und ihr Potential, »soziale Netzwerke, Formen 
der Gemeinschaftlichkeit, der Biomacht« zu produzieren (Hardt/Negri 2002: 304). 

Die postoperaistischen Analysen von gegenwärtigen Arbeitsverhältnissen ma
chen also insbesondere die durch die affektive Arbeit entstandene Möglichkeit, sich 
der kapitalistischen Verwertungslogik zu entziehen, stark. Damit stellen sie, gleich 
den Debatten zur Organisationsebene in der Labour Process Theory, eine ermächti
gende affektive Subjektivierung ins Zentrum ihrer Reflexionen. Mit Isabell Lorey 
(2011) möchte ich diese relationale und solidaritätsstiftende Dimension von Affek
ten und affektiver Arbeit betonen. 

Mit Verweis auf den Postoperaisten Paolo Virno spricht auch Lorey davon, dass 

»gerade die gegenwärtigen Transformationsprozesse von Arbeit die Verbindung 
mit/zu anderen produktiv [machen]. Diese Transformation von Arbeit ist nicht 
ausschließlich durch eine anwachsende Kapitalisierung des sozialen Lebens 
gekennzeichnet, sondern im (affektiven) Kontakt mit anderen auch durch die 
Produktion neuer Sozialitäten.« (Ebd.: 83–84) 

Auf das Untersuchungsbeispiel der öffentlichen Dienstleistungsarbeit im RAV über
tragen heißt das, dass das Affizierungsvermögen der Personalberater_innen nicht 
nur als ein bedeutsames Instrument der Verwertungsinteressen des Kapitals be
trachtet werden muss, sondern gleichfalls als Quelle und Antriebskraft von Wider
stand in den Prozessen der kapitalistischen In-Wert-Setzung ihres Affizierungsver
mögens. Die affektive Arbeit umfasst somit die Möglichkeit, so meine zentrale The

se, Verbindungen zwischen den Dienstleister_innen und auch zwischen ihnen und 
den Arbeitsuchenden zu schaffen. Dadurch hat sie das Potential, Raum zu schaffen 
für andere, der Verwertungslogik des RAV nicht entsprechende Subjektivitätsent
würfe und Selbstverhältnisse, und gestaltet Prozesse der »Selbstaffirmierung und 
Veränderung« (Maihofer 2014: 262). Diese Entwürfe von Subjektivitäten bieten den 
RAV-Berater_innen eine Alternative zwischen Opposition und Ausstieg und eröffnen 
so Möglichkeiten einer »Unschädlichmachung und Außer-Spiel-Setzung von Ope
rationen des Regierens und Regiertwerdens« (Slaby 2019: 347). 

Dieses ›Unschädlichmachen‹ der dominanten Regierungsweisen kann ganz 
unterschiedliche Formen annehmen und bezieht sich auf das, was den Regie
rungstechnologien und deren Subjektformierung gegenübersteht oder -tritt. Dies 
macht deutlich, dass auch widerständige Alltagspraktiken, etwa im Kontext der 
Transformation von (Erwerbs-)Arbeit, als politische Interventionen im Sinne eines 
alltäglichen »Gegen-Verhalten[s] der Subjektivierung« (Kastner 2008: 43) konzep
tualisiert werden können. Widerstand im Kontext postfordistischer Erwerbsarbeit 
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reduziert sich also nicht auf kollektiv organisierte Arbeitskämpfe, sondern kann 
durchaus auch in Form informeller, versteckter und individueller Praktiken hervor
treten. Beispielsweise kann die heimliche Sabotage der organisationalen Vorgaben 
oder auch die Praxis der Solidarität die liberale Subjektivierung unterlaufen. Wi
derstand kommt aus dieser Perspektive also keinem Ausstieg aus der neoliberalen 
Selbstoptimierungsmaschinerie gleich, vielmehr gleicht er einer »permanenten 
Anstrengung, den neoliberalen Zumutungen gegenüber wachsam zu sein und sich, 
wenn auch nur zeitweilig, spontan und so weit wie möglich von diesem abzusetzen 
und zu entfliehen, freien Zugang und Kontrolle über sich selbst zurückzugewinnen« 
(Mönch 2018: 333). 

Inwiefern die Möglichkeit der (aktiven) Begrenzung des Zugriffs auf die Sub
jektivität und damit auch auf die Affektfähigkeit von den hier im Fokus stehenden 
street-level bureacurats aber tatsächlich ergriffen wird oder ob sich doch überwiegend 
neue Spielarten einer Subjektivierung in den Bahnen von Wettbewerb und affekti
vem Selbstunternehmer_innentum durchsetzen, ist eine Frage, die nur auf der Ba
sis einer detaillierten Analyse meines empirischen Materials beantwortet werden 
kann. Bevor ich mich im nächsten Kapitel mit den methodischen Prämissen dieses 
empirischen Vorhabens auseinandersetze, möchte ich, als Abschluss der Darstel
lung des theoretischen Analyserahmens meiner Studie, den Versuch unternehmen, 
die genannten theoretischen Perspektiven in Beziehung zueinander zu setzen und 
ein theoretisches Modell zu entwickeln, welches die Analyse meines Materialkorpus 
anleiten wird. 

6.5 Theoretisches Modell: Die öffentliche Arbeitsvermittlung 
als affektiv-vergeschlechtlichtes Regierungsdispositiv 
des Neoliberalismus 

In der Foucault’schen Werkzeugkiste findet sich nicht nur keine fertig ausformu
lierte Theorie, sondern auch kein striktes Set an Methoden oder ›Anwendungs
weisen‹ seiner theoretischen Ausführungen. Foucaults Macht- und Subjektivie
rungskonzept soll deshalb weniger als methodische Vorgabe, sondern eher als 
Leitgedanke meiner Untersuchung des empirischen Materials dienen. Ergänzt 
durch eine gesellschafts- und geschlechterkritische Perspektive auf aktivierende 
Sozialstaatlichkeit, öffentliche Dienstleistungsarbeit und Gefühle sind Foucaults 
Ausführungen zur Gouvernementalität das heuristische Rüstzeug, mit dem das 
betriebliche Setting und die Arbeitssituation meines Fallbeispiels – des kantonalen 
RAV – analysiert werden soll. Dabei möchte ich drei Untersuchungsachsen mit
einander verbinden: Als Erstes wende ich mich den Begründungen, Zielsetzungen 
und Plausibilisierungsstrategien, kurzum den Rationalitäten des Regierens moderner 
Dienstleistungserbringung im Schweizer ›Aktivierungsstaat‹ zu. In einem zweiten 
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Schritt richte ich das Augenmerk auf die Technologien der Menschenführung und 
damit auf »jene Verfahren, mit denen planvoll auf das Handeln von Individuen und 
Gruppen eingewirkt wird oder diese auf ihr eigenes Handeln einwirken« (Bröckling 
2018: 33). Auf dieser Achse rücken die Organisation des RAV und die von ihr veran
schlagten Führungstechnologien ins Zentrum meines Forschungsinteresses. Die 
dritte Achse beschreibt die Subjektivierungsweisen und damit die Frage, wie sich die 
Regierungstechniken in die Selbstführungsweisen der öffentlich Bediensteten ein
schreiben, wie sich diese also selbst begreifen, für sich sorgen und an sich arbeiten 
und wie sie sich partiell widerständig zu den diskursiven Techniken der Subjekt
formierung verhalten können. Denn die methodisch-theoretischen Prinzipien des 
Foucault’schen Gouvernementalitätskonzepts machen es möglich, »die systema
tischen Verbindungen zwischen Rationalitätsformen, Führungstechnologien und 
Selbstbezügen« (Bröckling/Krasmann 2010: 26) zu untersuchen. 

Ich begreife in Erweiterung von Foucaults Regierungsbegriff Affekte als histo
risch und teils diskursiv formierte Wahrnehmungs- und Verhaltensdispositive und 
damit als Element eines neuen Zugriffs auf die Menschen, der diese in der Gesell
schaft anordnet und ihnen hierarchische Positionen zuweist. Mit diesem machtsen
siblen Affektkonzept lässt sich zeigen, »how emotion discourses establish, assert, 
challenge, or reinforce power or status differences« (Abu-Lughod/Lutz 2009: 108). 

Über dieses machtkritische Potential meiner affektiven Gouvernementalitäts
analyse hinausgehend fasse ich ›Gouvernementalität‹ vor allem auch methodisch 
auf und verschiebe in meiner Analyse den Blick von der Verzahnung verschiedener 
Strukturen, Institutionen und Praktiken insbesondere auf ausgefeilte Techniken 
des individuellen Selbstmanagements und auf die Potentiale der affektiven Selbst
regierung der Staatsangestellten. Konkret geht es mir in meiner Untersuchung 
der interaktiven Dienstleistungsarbeit in der kantonalen Arbeitsverwaltung also 
darum, die Handlungsvollzüge, in denen die tatsächlichen Subjektivierungsweisen 
der Bediensteten zugänglich werden, in die Analyse einzubeziehen und somit zu 
versuchen, Diskurs, Subjekt und Widerstand zusammen in den Blick zu nehmen. 
Dabei denke ich die Subjekte, also hier die Personalberater_innen, immer auch 
als Teil eines Geschlechterdispositivs und damit eingebunden in ein Konglomerat 
von machtvollen Praktiken in Gestalt von hegemonialen Geschlechternormen, von 
institutionellen Regelungen und von vergeschlechtlichten Praktiken im Sinne des 
doing gender sowie in Form vergeschlechtlichter Identitätsangebote. Aus dieser 
Perspektive ist auch die Organisation des RAV, entgegen der Zuschreibung in 
der Mainstream-Organisationstheorie, nicht geschlechtsneutral, sondern verge
schlechtlicht (gendered) (Acker 1990). Denn »gender«, so argumentiert Acker, »is 
not an addition to ongoing processes, conceived as gender neutral. Rather, it is an 
integral part of those processes, which cannot be properly understood without an 
analysis of gender« (ebd.). 
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Dieses Konzept einer vergeschlechtlichten Regierung von Dienstleistungsarbeit 
im Modus der Affekte werde ich auf mein Fallbeispiel anwenden. Vom ›Kleinen‹ soll 
dann in einem zweiten Schritt aufs ›Große‹ extrapoliert werden: Die mikrorelatio
nale Perspektive soll in den Rahmen gesellschaftlicher Macht- und Strukturanalysen 
im (Spannungs-)Feld aktivierender Arbeitsmarktpolitiken und des NPM eingebettet 
werden. Denn wie Foucault in seinen Studien gezeigt hat, entnimmt eine gouverne
mentalitätstheoretische Untersuchung »der Geschichte gewissermaßen eine Stich
probe […], um an konkreten Verfahren der Machtausübung anzusetzen und von dort 
ausgehend zu allgemeineren Aussagen darüber zu gelangen, wie bestimmte Ord
nungen – in einer spezifischen historischen Situation – zu hegemonialen Systemen 
des Denkens werden können« (Krasmann 2003: 159). 

Es geht mir also darum, die Interaktionssituationen im RAV in Zusammenhang 
mit makroskopischen Gesellschaftsprozessen zu bringen, um so in den Blick zu 
nehmen, wie etwa diskursiv und praktisch verfestigte Strukturen von Geschlecht 
oder anderen Identitätsmerkmalen und Selbstbildnissen in den affektiven Interak
tionen verkörpert, reproduziert oder eben auch durchbrochen werden. Kurzum: Ich 
frage in Anlehnung an Foucaults Modell der Subjektivierung und der Gouvernemen
talität, wie in den Subjektivierungsprozessen öffentlicher Dienstleistungsarbeit 
soziale (Handlungs-)Positionen konfiguriert und praktisch transformiert werden, 
und ich versuche die »Widerstandspunkte im Machtnetz« (Foucault 1987a: 116ff.; 
zit. in Krell 2014: 62) zu beobachten und auf ihren Affektgehalt hin zu analysieren. 
Mit dieser affekttheoretischen Machtperspektive möchte ich deutlich machen, dass 
Emotionen und Affekte »nicht bloß als ausbeutbar, sondern als widersprüchlich 
in Machtverhältnisse eingewoben« zu betrachten sind (Bargetz 2013: 204). Denn 
»Affekte beschreiben die Art und Weise, wie sich gesellschaftliche Strukturen und 
Herrschaftsverhältnisse in alltäglichen Praxen und persönlichen Beziehungen ma
nifestieren, wie sie affektiv belebt und reproduziert werden. Affekte thematisieren, 
dass und wie ›Strukturen unter die Haut gehen‹« (Ahmed 2010b: 216; zit. in Bargetz 
2013: 217). 

Mit diesem Affektkonzept möchte ich das Zusammentreffen von Herrschaft, 
Unterwerfung, Subjektformierung und Befreiung hervorheben. Konzeptuell lehne 
ich mich an das von Foucault entwickelte Konzept des »Gegen-Verhaltens« (franz.: 
contre-conduite) (Foucault 2004a: 292) an und werde die Praktiken der Personalbe
rater_innen herausarbeiten, in denen sich ihr Wille, nicht beziehungsweise »nicht 
so und nicht dafür und nicht von denen da« (Foucault 1992a: 12) regiert zu wer
den, artikuliert. Ich gehe davon aus, dass es im Sinne einer »Biomacht von unten« 
(Hardt 1999) gerade die affektive Arbeit der Bediensteten ist, welche die Grundlage 
der Konstitution von Solidarität, Gemeinschaft und kollektiven Subjektivitäten be
reithält. Mit dieser Linse blicke ich im Folgenden auch auf das Affektgeschehen im 
RAV und auf die Indienstnahme und Beeinflussung der Gefühle der Berater_innen, 
spinne die Idee eines So-nicht-regiert-werden-Wollens weiter und frage nach den 
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Möglichkeiten und dem Willen der Berater_innen, nicht mehr »derart zu affizieren 
und affiziert zu werden« (Mühlhoff 2018: 475, Herv. i. O.). Was das nun konkret für 
meine Untersuchung und für mein methodisches Vorgehen bedeutet, werde ich im 
nächsten Kapitel zu klären versuchen. 
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7. Forschungsstrategie und Forschungstechniken: 

Eine Ethnographie diskursiver Praktiken 

im institutionellen Kontext 

Für die Beziehungen zwischen Wahrheit 
und Macht, zwischen Wissen und Macht 
interessiere ich mich. Aber diese Schicht 
von Objekten oder vielmehr Beziehungen 
ist schwer zu fassen. Und da es dafür keine 
allgemeine Theorie gibt, bin ich gewisser
maßen ein blinder Empirist, das heißt, ich 
bin in der denkbar schlimmsten Situation. 
Ich habe keine allgemeine Theorie und 
auch kein sicheres Instrument. Ich taste 
mich voran und fabriziere nach besten 
Kräften Instrumente, die Objekte sichtbar 
machen sollen. 
(Foucault 2003: 521–522) 

Da Sozialpolitik immer auch lokal, d.h. an der front-line verhandelt und gemacht 
wird (Lipsky 1980/2010), bietet sich für die Bearbeitung meiner Forschungsfragen 
ein dezidiert qualitatives Forschungsdesign an. Genauer gesagt führe ich eine 
»fokussierte Ethnographie« (Knoblauch 2001) institutioneller Praktiken und Dis
kurse durch und versuche mittels teilnehmender Beobachtung des beruflichen 
Alltagshandelns der öffentlich Bediensteten die mikropolitischen Praktiken und 
Deutungskämpfe innerhalb der Organisation des RAV zu erforschen. Ich bestimme 
daher nicht im Vorfeld meiner Datenerhebung, was die öffentliche Arbeitsver
mittlung als wohlfahrtsstaatliche Institution genau tut und wie sie funktioniert, 
sondern untersuche die Situationen und Probleme, mit welchen die RAV-Bera
ter_innen konfrontiert sind, und analysiere, wie sie damit umgehen (zur Methode 
der Ethnographie in Bürokratien siehe auch Fassin et al. 2015; Gottwald/Sowa/ 
Staples 2017; Sowa et al. 2013). Dabei betrachte ich weder die Organisation des 
RAV noch das Management als unvermittelt beobachtbare und klassifizierbare 
Einheiten, sondern als »Produkte oder Effekte von Diskursen und Praktiken, die 
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bestimmen, was gesehen wird und was nicht gesehen wird, was sichtbar und sagbar 
wird und zugleich, was unsichtbar und unsagbar wird« (Weiskopf 2003: 14). Das 
RAV und die im RAV stattfindenden Interaktionen werden aus dieser Perspektive 
zu einem machtvollen Wirkungsfeld, insofern durch diskursive Strategien ein 
›wahres Wissen‹ über die Berater_innen als vergeschlechtlichte und affektfähige 
Subjekte gesichert wird, und andererseits ist das RAV selbst Effekt von Machtver
hältnissen, in denen über Normalisierungsprozesse festgesetzt wird, was es heißt, 
eine (kosten)effiziente Organisation mit ›guten‹ Mitarbeiter_innen zu sein. 

Dem ethnographischen Vorgehen und der theoretischen Ausrichtung meiner 
Untersuchung entsprechend ist meine Konzeption von Staatlichkeit und Regieren 
folgendermaßen konstruiert: Der Staat bildet keine autonome Quelle von Macht, 
sondern spiegelt sich in diversen zur Analyse stehenden Regierungsrationalitäten 
und Institutionen wider. Für Foucault (2004a) ist der Staat keine gegebene Univer
salie und unabhängig von den regierten Subjekten, sondern er entfaltet seine Wir
kung, indem er zur »reflektierten Praxis der Menschen« (ebd.: 359) wird. Im Kon
text einer Analyse der Macht beschränkt sich Regieren somit auch nicht mehr auf 
den Einflussbereich staatlicher Autorität, sondern bezieht sich auf die »Gesamt
heit der Institutionen und Praktiken, mit denen man die Menschen lenkt« (Fou
cault 2005g: 116). Staatliche Bürokratien, wie etwa die öffentliche Arbeitsvermitt
lung, sind in diesem theoretischen Kontext zentrale Institutionen einer solchen Re
gierung, welche versucht, »das Verhalten der Menschen« über »Rationalitätstypen« 
zu steuern (Foucault 2004b: 441), und sie artikulieren zugleich auch selbst eine spe
zifische Regierungsrationalität, der, wie ich noch zeigen werde, immer auch ein spe
zifisches Affektregime und eine Geschlechterordnung zugrunde liegt. 

7.1 Diskursforschung meets Ethnographie 

Der hier gewählte methodische Zugang ist stark von dieser Konzeption von Staat
lichkeit und von der Idee von Regierung als Praxis im Sinne einer Lenkung der 
Führungen und als eines »auf Handeln gerichtete[n] Handeln[s]« (Foucault 2005b: 
286) beeinflusst. Staatlichkeit und der Staat, so eine meiner zentralen Annahmen, 
werden also in den Praktiken der öffentlich Bediensteten, durch ihre Interpretation 
und Umsetzung der Politiken, in ihren individuellen Strategien und Umgangs
weisen und in der Interaktion mit ihren ›Kund_innen‹ erst hergestellt. Das hier 
gewählte ethnographische Vorgehen erlaubt es, den Staat ausgehend von diesen 
Praktiken und Diskursen genauer in den Blick zu nehmen.1 Denn durch die Ver

1 Hinsichtlich dieser Perspektive ähnelt der hier gewählte methodische Zugang dem Projekt 
von Tatjana Thelen, Larissa Vetters und Keebet von Benda-Beckmann (2014) zu Ethnogra
phien des Staates, welche die Wissenschaftlerinnen als »stategraphy« betiteln. 
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knüpfung von diskursanalytischen mit ethnographischen Methoden lassen sich 
Subjektivierungsprozesse nicht nur aus den diskursiv-normativ vorgegebenen 
Subjektpositionen erschließen, sondern auch jene sozialen Praktiken ausleuchten, 
in denen diese Positionen von den Subjekten, hier den Personalberater_innen, 
eingenommen und interpretiert werden. 

Mit Stefan Hirschauer und Klaus Amann (1997) kann die Ethnographie als »op
portunistische und feldspezifische Erkenntnisstrategie« (ebd.: 20) charakterisiert 
werden, wobei die praktische Erzeugung der Wirklichkeit im Mittelpunkt der Ana
lyse steht. Die Beobachtung stellt somit einen zentralen Zugang zum Forschungs
gegenstand bereit, weil sie diesen erst einmal in seiner bestehenden Praxis (annä
hernd) so belässt, wie er ist, während eine Befragung der Feldakteur_innen weniger 
die konkrete Praxis als vielmehr die Reflexion und Interpretation der Befragten zu
gänglich macht (ebd.: 23). Bei der teilnehmenden Beobachtung hingegen wird durch 
die ›Kopräsenz‹ des_der Forschers_in (Kalthoff 2003: 76) ein erfahrungsbasierter Zu
gang zur »Gelebtheit sozialer Ordnungen« (Amann/Hirschauer 1997: 21) möglich, 
und durch die Unmittelbarkeit dieser Form der Datengewinnung kann so besonders 
gut die »welfare in practice« (Schultheis 2012: 176) in den Fokus genommen werden. 
Denn die Ethnographie interessiert sich für »den Bereich öffentlich gelebter Sozia
lität, dessen Sinnhaftigkeit von einem impliziten Wissen der Teilnehmer bestimmt 
wird« (Breidenstein et al. 2013: 33, Herv. M. G.). Und genau dieses implizite Wissen 
gilt es herauszuarbeiten. 

In meiner Forschung kommt die Methode der »fokussierten Ethnographie« 
(Knoblauch 2001) zum Einsatz. Bei diesem Ansatz liegt der Fokus, anders als bei 
klassischen kulturanthropologischen Ethnographien, auf einem Teilbereich des 
Alltäglichen bzw. auf einzelnen gesellschaftlichen Mikrokosmen und es werden 
ausgewählte Handlungsaspekte aus der eigenen Gesellschaft untersucht. Mit die
ser Fokussierung geht die Frage nach dem Umfeld einher. »Oder anders formuliert: 
wovon ist der untersuchte Ausschnitt ein Ausschnitt« (ebd.: 137)? 

Für das konkrete Forschungsvorgehen bedeutet dies, dass ich mich als Forsche
rin hinlänglich mit dem Forschungsgegenstand vertraut gemacht haben muss, be
vor ich ins Feld gehe, um bei der empirischen Arbeit als wohlinformierte Teilnehme
rin einsteigen zu können. Nebst dem vorab zu erarbeitenden Kontextwissen zeich
net sich die fokussierte Ethnographie auch durch ihren Anspruch aus, theoretisch 
informiert ins Feld zu gehen, wobei die Forderung nach empirischer Belegbarkeit 
stets beibehalten wird. Ein weiteres zentrales Charakteristikum ethnographischen 
Vorgehens ist der Mix aus unterschiedlichen Erhebungsmethoden, eine Strategie, 
welche auch in meiner Untersuchung zur Anwendung kommt. Leitfadengestützte 
qualitative Interviews mit den Berater_innen, Dokument- und Bilddaten, etwa in 
Form von Gesetzestexten und Strategiepapieren, wie auch Fotos des RAV und des 
Gebäudekomplexes, in welchem es sich befindet, sowie dessen öffentlich zugängli
ches Informationsmaterial ergänzen die Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen. 
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Im Sinne der Operationalisierung werde ich im Abschnitt 7.6 den hier ver
folgten ethnographisch-diskursanalytischen Ansatz explizieren und zeigen, wie es 
genau dieses Forschungsdesign vermag, die Makroebene der Programmatik und 
die institutionelle Mesoebene mit der Ebene situierter Praktiken zu verbinden und 
dabei die Differenzierung zwischen Makro- und Mikroebene aufzuheben (mehr zu 
diesem Ansatz z.B. in: Macgilchrist/Ott/Langer 2014; Ott/Langer/Rabenstein 2012). 
Darüber hinaus wird es durch dieses ethnographische Vorgehen im Sinne des 
Doing-gender-while-doing-work-Ansatzes (Connell/Messerschmidt 2005; Leidner 
1991; West/Zimmerman 1987) möglich, die vergeschlechtlichten Arbeitspraxen der 
Berater_innen zu erforschen und darzustellen, wie sie in ihren affektiven Praktiken 
während der Begegnungen mit den Erwerbslosen gleichzeitig Staat und Geschlecht 
herstellen. Basierend auf der Annahme, dass Organisationen und staatliche Verwal
tungen grundlegend vergeschlechtlicht sind (Acker 1990), möchte ich analysieren, 
wie die Berater_innen ›Weiblichkeit‹, etwa durch das Zeigen von Empathie und 
Mitgefühl (Tronto 1993), und ›Männlichkeit‹ in Form von emotionaler Neutralität 
und sachlich-nüchternem Managerialismus (Lewis/Simpson 2007) in den Begeg
nungen mit den Arbeitsuchenden herstellen – ganz egal, ob Männer oder Frauen 
das tun.2 

Mittels teilnehmender Beobachtung der Interaktionszusammenhänge im RAV 
lassen sich somit Prozesse der Verkörperung und Materialisierung sowie Wirkwei
sen von Affekten in Praktiken der öffentlichen Arbeitsvermittlung in den Blick neh
men und Aussagen über die damit verbundene Herstellung von Geschlecht treffen. 
Darüber hinaus wird in den Beobachtungen deutlich, wie die Handlungsspielräume 
der Berater_innen in actu geschaffen werden, wie sie durch die Rahmenbedingungen 
erweitert oder eingeschränkt werden und wie die Berater_innen diese Handlungs
spielräume konkret in ihrer Beratungstätigkeit nutzen. Daran lässt sich die Frage 
anschließen, inwieweit die affektive Arbeit der Berater_innen nicht nur ökonomi
schen Zwecken zugeführt wird, sondern auch als Grundlage für ihre Handlungs
macht und als ›Quelle‹ für die von ihnen ausgehenden widerständigen Praktiken 
dient. 

Auch schärft die Beobachtung den Blick für bestimmte materielle Dinge und 
Artefakte, die in der Beratungssituation relevant werden und diese strukturieren. 

2 Bei der Untersuchung der vergeschlechtlichten Arbeitspraktiken der Berater_innen muss 
stets mitberücksichtigt werden, dass die Operationalisierung des genderings mit dem Risiko 
einhergeht, die binäre Geschlechterordnung zu reproduzieren. Auch meine Studie läuft im

mer Gefahr, Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren. Durch den Fokus auf das Umkämpft

sein von Geschlecht und damit von Männlichkeit und Weiblichkeit (ganz unabhängig vom 
biologischen Geschlecht) versuche ich jedoch die Zweigeschlechtlichkeit zu erweitern (zur 
Debatte zu diesem methodischen Dilemma der Genderforschung s. auch Gildemeister 2004; 
Nentwich/Kelan 2014). 
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Dies ist ein weiterer wichtiger Punkt für meine Forschung, zeichnen sich die Be
hördensituationen doch häufig durch den akustisch nicht immer wahrnehmbaren 
Umgang mit Texten (Smith 2006) etwa in Form von Formularen oder dem Computer 
aus. Auch Breidenstein et al. (2013) verweisen auf die Spezifität einer ›Ethnographie 
der Dinge‹ anhand der Verwendung von Dokumenten. 

Denn diese entfalten einerseits eine eigene »Sinnschicht sozialer Wirklichkeit« 
(ebd.: 92). Andererseits entsteht aufgrund von Schriftlichkeit ein modifizierter 
»Rahmen von Aktivitäten: der Wirkungskreis von Sprechakten bzw. Schreibak
ten« (ebd.). Die Autoren weisen zu Recht darauf hin, dass hergestellte Dokumente 
nur bedingt als Informationsquelle für »in ihnen« angesprochene Sachverhalte 
dienen können; vielmehr müssen sie als »Folie« zur Wahrnehmung »soziale[r] 
Realität« betrachtet werden (ebd.: 94). Denn anders als handelnde Personen können 
Vergegenständlichungen nicht über ihr Wissen und ihre Motive befragt werden. 
Doch bilden spezifische Objekte und Artefakte – wie etwa die wiederkehrenden 
und die Gespräche strukturierenden Dokumente und die Informationsbroschüre 
»Arbeitslos sein. Alles, was Sie wissen müssen«, das Inventar der Büros und wie 
diese von den Berater_innen gestaltet werden, die eingesetzten Computer und 
dergleichen mehr – zentrale Elemente der Affekt- und Geschlechterordnung der 
Beratungsgespräche und der im weitesten Sinne affektiven Regierungsrationalität 
des RAV. 

Wie bereits in der Einleitung zu meinen methodischen Ausführungen an
geklungen, interessieren mich der Raum und die Raumordnungsverfahren in 
Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Praktiken der Berater_innen; ich verstehe 
die Raumgestaltung als Schnittpunkt von Diskursen und Praktiken. Diese Per
spektive auf die Raumordnung und die architektonische Gestalt des untersuchten 
RAV stellt folglich einen idealen Einsatzpunkt für meine ethnographische Diskurs
analyse und für die Reflexion meiner eigenen (affektiven) Eingebundenheit in den 
Forschungsprozess bereit. 

Wie ich Zugang zur Organisation des RAV erhalten und die Handlungspraxis 
der öffentlich Bediensteten untersucht habe, werde ich gesondert in den Unterka
piteln 7.4 und 7.5 ausführen. Im folgenden Kapitel möchte ich jedoch zuerst meine 
eigene affektive Eingebundenheit ins Feld im Sinne einer »emotional participation« 
(Bergman Blix 2010: 61) reflektieren und darlegen, wie ich diese während der Daten
erhebung und in der Auswertung meines Materials berücksichtigt habe. 

7.2 Befremdung und die eigene Eingebundenheit ins Feld: 
Forschen als affektiv-diskursive Praxis 

Da sich der von mir gewählte Forschungsansatz der fokussierten Ethnographie ge
rade dadurch auszeichnet, dass er sich weniger mit dem ›Fremden‹ als dezidiert mit 
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der eigenen Gesellschaft auseinandersetzt, gilt die Technik der Befremdung als zen
tral. Durch diese konnte ich in das zu erforschende Feld zunächst als Außenseiterin 
eintauchen und mich danach schrittweise mit der Logik des Feldes vertraut machen. 
Denn eine Teilnahme an den Praktiken der Beteiligten wird erst über die Strategie 
der Fremdheit möglich: Selbstverständlichkeiten müssen hinterfragt werden, auch 
vermeintlich unwichtige Details müssen registriert werden, Unverständliches soll 
durch das Stellen vieler Fragen möglichst geklärt werden, um somit das Unbekann
te im Bekannten zu entdecken (Amann/Hirschauer 1997). 

Dieses ›Befremdetsein‹ ist also die affektive Voraussetzung und epistemologi
sche Grundlage ethnographischer Forschung. Dabei entstehen im Feld Paradoxien 
von Nähe und Distanz, denn meine unmittelbare Anwesenheit im Feld als Forsche
rin ist ein Modus der Sozialität, aus dem ich mich nicht ausklammern kann. Ich 
zeigte mich demnach nicht nur in der Rolle der Beobachterin, sondern wurde in 
manchen Situationen auch zur Teilnehmerin. Dieser Rollenwechsel wurde insbe
sondere dann deutlich, wenn sich die Berater_innen während der Gespräche mit 
den Arbeitsuchenden direkt an mich wandten, mir etwa ihr Handeln erklärten oder 
mich nach den Beobachtungsphasen um eine Beurteilung der von ihnen durchge
führten Beratungsgespräche baten. 

Ebenso nahm ich bei der Erarbeitung des Feldzugangs eine aktive Rolle ein und 
musste auch meine eigenen Gefühle managen und im Sinne eines »impression 
management« (Goffman 1959) gezielt so einsetzen, dass die Akteur_innen im For
schungsfeld Vertrauen zu mir als Forscherin fassten und ich einen positiven Kontakt 
zu den EntscheidungsträgerInnen im RAV herstellen konnte. Hinzu kam, dass ich 
gerade im Umgang mit dem RAV-Management affektive Arbeit leisten musste, um 
die Dissonanz zwischen meinen persönlichen oder eben ›authentischen‹ Gefühlen 
und den Gefühlen, die ich als Forscherin zeigte, zu bearbeiten. Stina Bergman Blix 
und Åsa Wettergren (2015) greifen die Gefahr dieser emotionalen Dissonanz in 
ihrem Ansatz zur Reflexion der Forscher_innengefühle auf und machen deutlich, 
dass gerade ideologische Differenzen zwischen den Forschenden und den Teil
nehmer_innen Anlass zu konflikthaften Emotionen im Forschungsprozess geben 
können: 

»This is when emotional reflexivity may activate detailed analysis of how feelings 
of resistance to the field can hamper analytical insights. The distinction between 
a ›private‹ self and a ›professional researcher‹ is necessary, in order to deal with 
negative self-feelings. The emotion work needed to resolve the tension between 
desiring to remain close to the field, and feeling emotional repulsion towards it, 
warrants what Hage (2009) calls ›ethnographic vacillation‹.« (Ebd.: 692) 

Um meine eigenen Gefühle und die Arbeit an meinen Gefühlen im Forschungspro
zess zu reflektieren, folge ich dem Ansatz von Bergman Blix und Wettergren, die 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


7. Forschungsstrategie und Forschungstechniken 139 

drei Dimensionen der von Forschenden geleisteten Emotionsarbeit entwickelt ha
ben (Bergman Blix/Wettergren 2015: 689; eigene Übersetzung): 

• Strategische Emotionsarbeit zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Feldzu
ganges 

• Emotionale Reflexivität zur Schärfung der Wahrnehmung eigener emotionaler 
Signale und um die eigene Positionierung als Forscher_in zu reflektieren 

• Emotionsarbeit zur Bewältigung emotionaler Dissonanz zwischen der Persona 
des/der Forscher_in und dem ›authentischen‹ Selbst. 

Der Zugang zu meinen eigenen Gefühlen und somit meiner Situiertheit im Feld er
öffnet sich über mein eigenes »leiblich-affektives Betroffensein« (Schmitz 1998: 26). 
Folglich lassen sich in der Analyse meiner eigenen Gefühle und Wahrnehmungen 
Aussagen über das Feld treffen, weil sie einen Hinweis darauf geben, eingetaucht zu 
sein, irritiert zu sein, Distanz zu spüren. Meine eigenen Gefühle, wie ich sie wäh
rend des Forschungsprozesses erfahren habe, werden so zu subjektiven Tatsachen 
(ebd.). Eine gewisse Nähe zum Feld muss daher nicht per se eine Gefahr für die Feld
forschung darstellen, sondern kann ebenso erkenntnisgenerierend wirken. Diese 
Reflexion meiner eigenen Subjektivität und damit auch meiner Gefühle schließt ei
ne körperleibliche Involvierung in das Forschungsgeschehen ein. Dieses körperliche 
Involviertsein wird dann zu einem Bestandteil der ethnographischen Beschreibung 
(Wettergren 2015; ähnlich auch Ezzy 2010; Hirschauer 2002). Auch Virginia Dick
son-Swift hebt gemeinsam mit Kolleg_innen (Dickson-Swift et al. 2009) in ihrer Re
flexion über die emotionale Arbeit von Forscher_innen diesen körperlichen Aspekt 
qualitativer Forschung hervor: »If we accept that qualitative research work can be 
emotion work we must also accept the embodied nature of the work. We cannot be 
emotionally involved in our research, showing emotion or feeling without using our 
bodies« (ebd.: 67). 

In meinen Feldnotizen hielt ich folglich auch meine persönlichen Erlebnisse, 
Eindrücke und Gefühle fest. Dies dient mir dazu, meine eigene Rolle und Positi
on im Feld zu reflektieren und auch um später nachvollziehen zu können, wie ich 
mich zu Beginn der Erhebung gefühlt habe, wie sich meine Haltung gegenüber dem 
Feld im Laufe des Forschungsprozesses verändert hat und wie ich durch meine ei
genen Gefühle mit dem Feld in ›Verbindung‹ getreten bin. Ich verstehe also meinen 
eigenen Körper als Erhebungsinstrument in Bezug auf die affektive(n) Atmosphä
re(n) im RAV und in den beobachteten Interaktionen und werde als Forscherin zu 
einem Teil meines Forschungsfeldes, welches im Affizierungsgeschehen im Sinne 
eines Affizierens und Affiziertwerdens konstituiert wird. Daraus lässt sich folgern, 
dass die Erkenntnisgewinnung nicht trotz meiner subjektiven Verwobenheit in das 
Forschungshandeln, sondern gerade wegen dieser Subjektivierung stattfindet. Es 
geht einerseits darum zu analysieren, was das Feld mit mir als Forscherin macht, 
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und andererseits gilt es zu erforschen, was ich als Forschende mit dem beforschten 
Feld tue. 

Was dies nun konkret für mein Vorgehen und meine Felderfahrung bedeutet, 
möchte ich in einem kurzen Exkurs und mit Verweis auf forschungsethische Prä
missen schildern. 

7.3 Exkurs: Forschungsethische Implikationen 
ethnographischen Forschens im Kontext 
einer ›eingreifenden‹ Schweizer street-level bureaucracy 

Die besondere Sensibilität des Forschungsfeldes der öffentlichen Arbeitsvermitt
lung stellt ein zentrales Merkmal meiner empirischen Arbeit dar. Denn nicht nur ist 
mein Forschen in der Behörde durch zahlreiche Zugangsbeschränkungen gekenn
zeichnet und ich erlangte nur auf Umwegen und beschränkt Zugang zum organi
sationsinternen Wissen; vielmehr ist auch festzuhalten, dass das Beobachten des 
Vollzugshandelns in der Interaktion zwischen den Berater_innen und den Erwerbs
losen einen Bereich darstellt, der durch ein stark asymmetrisches Machtverhältnis 
gekennzeichnet ist. Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass die Arbeitsu
chenden nicht freiwillig zu ihren Terminen im RAV erscheinen und sich womög
lich aufgrund dieses Zwangs und aus Furcht vor möglichen negativen Konsequen
zen eher mit der Beobachtung des Beratungsgesprächs einverstanden erklären, als 
es vielleicht ›Kund_innen‹ einer anderen Behörde getan hätten. Zwar sind dies nur 
hypothetische Annahmen, doch muss dieser Zwangscharakter der beobachteten In
teraktionen in der Analyse berücksichtigt werden. 

Ich habe mich in meinem Vorgehen am Ethikkodex der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie3 orientiert. Exemplarisch hervorheben möchte ich beispielsweise die 
informierte Freiwilligkeit aller in den Forschungsprozess einbezogenen Personen. 
Entsprechend diesem Grundsatz gaben während der geplanten teilnehmenden Be
obachtungen und der Interviews nicht nur die Personalberater_innen ihr Einver
ständnis, sondern auch die Arbeitsuchenden hatten die Möglichkeit, sich gegen eine 
Beobachtung des Beratungsgesprächs zu entscheiden. 

Der Umstand, dass die Arbeitsuchenden zwar über meine Rolle informiert wor
den sind, jedoch keine weiteren Informationen zum Forschungsprojekt erhalten ha
ben, führt zu der forschungsethischen Frage, ob durch die wissenschaftliche Inter
vention die Gefahr besteht, das bereits bestehende Informations- und Machtgefälle 
zwischen den Arbeitsuchenden und ihren Berater_innen weiter zu verstärken. Da es 

3 Ethikkodex der DGS abrufbar auf: http://www.soziologie.de/de/die-dgs/ethik/ethik-kodex. 
html (Zugriff am 17.02.2018). 
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mir in meiner Forschung nicht möglich war, dieses Risiko vollständig zu eliminie
ren, folge ich dem pragmatischen Weg, der in Breidenstein et al. (2013: 56) erläutert 
wird: 

»Insofern implizieren radikale forschungsethische Forderungen nach informier

ter Zustimmung ein unrealistisches Bild der Forschungspraxis – auch und gera
de, weil sie voraussetzen, dass die Feldteilnehmer sozialwissenschaftliche Vorge
hensweisen und Wissenstraditionen aus der Perspektive von Sozialwissenschaft
lern verstehen und beurteilen können müssten […]. Der Versuch, völlige Transpa
renz herzustellen oder einzuklagen, also etwa ganze Forschungsanträge zu über
reichen, ist ein sicherer Weg, die Forschung nicht zustande kommen zu lassen.« 

Die Identität aller Personen, die dies nicht explizit anders wünschten, wurde an
onymisiert. Auch bei der Präsentation der Zwischenergebnisse vor den Leitungs
personen des RAV habe ich darauf geachtet, dass keine Rückschlüsse auf einzel
ne Personen gezogen werden konnten, dies auch in Anbetracht dessen, dass das 
Thema der widerständigen Praktiken der Bediensteten eine prominente Stellung in 
meinem Erkenntnisinteresse einnimmt und ich es vermeiden wollte, das Verhältnis 
zwischen den unterschiedlichen Hierarchieebenen oder auch zwischen den einzel
nen Personalberater_innen zu belasten. 

Um als Forscherin nicht in Spannungsverhältnisse zwischen denjenigen Ak
teur_innen zu geraten, die strukturell in Opposition zueinander stehen, war es 
wichtig, ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen im Feld gegebenen Subjektpo
sitionen und meiner eigenen Position zu finden. Diesen Punkt versuchte ich stets 
mitzudenken, so dass ich eine Moralisierung des lokalen Forschungskontexts, etwa 
in Form einer offenen Parteinahme für die streikbeteiligten Berater_innen oder 
auch einer mangelnden Offenheit gegenüber dem RAV-Management, verhindern 
konnte. Dies war nicht zuletzt in Bezug auf den Feldzugang zu berücksichtigen, 
um keine falschen Erwartungen bei den Forschungsbeteiligten zu wecken und um 
die Erlaubnis, meine Erhebung im RAV durchzuführen, nicht bereits im Vorfeld 
beziehungsweise während der Datenerhebung zu gefährden. Dazu war es notwen
dig, dass auch ich als Forscherin meine Affekte während des Forschungsprozesses 
managte und insbesondere im Kontakt mit der RAV-Leitungsebene im Sinne ei
nes (un-)doing affect while doing research möglichst keine emotionalen Regungen zu 
zeigen versuchte. Zudem begreife ich auch mein eigenes affektives Involviertsein 
als methodologisches Werkzeug für ein besseres Verstehen meines Forschungs
felds und der sich darin entfaltenden Dynamiken. Denn auch meine persönlichen 
Erfahrungen sind eng mit dem gesamten Forschungsprozess verbunden. Ich be
trachte diese Standortgebundenheit wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung als 
unhintergehbar, denn: 
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»Niemand hat jemals eine Methode erfunden, um den Wissenschaftler von sei
nen Lebensbedingungen zu trennen, von seiner (bewussten wie unbewussten) 
Zugehörigkeit zu einer Klasse, einer Glaubensrichtung, einer sozialen Position 
oder der reinen Tatsache, Mitglied einer Gesellschaft zu sein. Dies alles fährt fort, 
auf ihn Einfluss zu nehmen, auf das, was er beruflich tut.« (Said 1999: 18) 

Dies bedeutet, dass die hier dargestellten Ergebnisse und Erkenntnisse nicht ›neu
tral‹ und anthropologisch universell sind und somit auch nicht den Anspruch der 
Allgemeingültigkeit erheben. Ungeachtet dieser dem qualitativen Vorgehen ge
schuldeten Einschränkungen der Generalisierbarkeit der Erkenntnisse verfolge ich 
das Ziel, meine Forschungsstrategie transparent und nachvollziehbar zu gestalten 
und somit dem Anspruch auf Plausibilität gerecht zu werden. 

7.4 Aufenthalt im RAV: Erhebungsmethoden und Vorstellung 
des Untersuchungsmaterials 

Entsprechend den Grundprinzipien interpretativer Sozialforschung, wie etwa dem 
Prinzip der Prozesshaftigkeit, der Offenheit oder der Flexibilität, folgt auch mei
ne Forschung einer mehrstufigen Forschungsstrategie und ich pendelte mehrmalig 
zwischen Datenerhebung und -analyse hin und her. Dem qualitativen Forschungs
paradigma entsprechend testete ich keine vorab festgelegten Hypothesen, sondern 
zielte darauf ab, Thesen aus dem empirischen Material heraus zu bilden. 

Diese Forschungsstrategie erforderte mitunter eine »on-site flexibility« (Yanow/ 
Schwartz-Shea 2015: xviii), was so viel bedeutet wie die kontinuierliche Anpassung 
des methodischen Designs, des methodischen Vorgehens (z.B. Anpassungen im 
Sampling) und der theoretischen Bezüge im Laufe des Forschungsprozesses an 
die Erfordernisse des Feldes oder der Forschungssituation. Das oberste Prinzip 
in einem solchen Forschungsprozess ist meine Reflexivität als Forscherin, also 
die Kompetenz, mich als Forscherin als konstitutiven Teil des Forschungsfeldes 
zu betrachten und meine eigene Rolle und meinen Einfluss im Forschungspro
zess stets mitzudenken (Blatter/Langer/Wagemann 2018: 104–105). Ich musste 
also immer wieder überdenken, wie ich als Forscherin auf die Organisation wirke 
und wie diese auf mich reagiert. Dies war insbesondere beim Erarbeiten meines 
Feldzugangs zentral, da ich mich stets um ein Gleichgewicht zwischen dem durch 
meine Forschung entstehenden zusätzlichen Aufwand für das RAV und den von 
mir benötigten Daten bemühen musste. 
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7.4.1 Datenerhebung im RAV: Von Wellen und Hürden 

Über die im Untersuchungskanton relevanten Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes war es mir möglich, Kontakt zu Andrea4, einer im RAV tätigen Personalbe
raterin, aufzunehmen und mit ihr im April 2015 ein erstes Interview durchzuführen 
(fortan: PB Nr. 1). Im weiteren Forschungsverlauf wurde Andrea zu einer wichti
gen Gatekeeperin und Informantin und stellte im Sinne des Schneeballverfahrens 
(snowballing) (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 184–185) den Kontakt zwischen mir 
und Dominique, einer weiteren Personalberaterin, her. 

Kurze Zeit nachdem ich die im Kanton tätigen Gewerkschaften kontaktiert hat
te, erhielt ich auch von offizieller Seite die Bewilligung, meine Erhebung im RAV 
durchzuführen. Nun konnte ich in Absprache mit dem Amtschef und seinem As
sistenten Kontakt zu einem Gruppenchef im RAV aufnehmen und mit ihm meinen 
ersten ›offiziellen‹ Feldaufenthalt vorbereiten. Insgesamt wurden mir für diese erste 
Erhebungsphase fünf Personalberater_innen zugeteilt (PB Nr. 2 bis PB Nr. 6), die ich 
im Laufe meines zehntägigen Feldaufenthalts interviewen und in ihrem Arbeitsall
tag und in den Gesprächen mit den Stellensuchenden beobachten konnte. Ein wei
teres Interview konnte ich während dieses ersten längeren Aufenthalts im RAV mit 
Dominique (PB Nr. 7) führen, deren Kontakt mir im Vorfeld von Andrea (PB Nr. 1) 
vermittelt worden war. 

Nach einem langen Aushandlungsprozess mit dem Amtschef und meinem ers
ten Feldaufenthalt im Winter 2015 wurde mir nach der Sicherung und ersten Analy
se der sieben Interviews mit den Berater_innen sowie meinen Protokollen von den 
Beobachtungen der Beratungsgespräche und den Shadowingphasen bewusst, dass 
ich für eine fundierte Analyse im Sinne eines »fallkontrastiven Samplings« (Blatter 
et al. 2018: 64) und zur Beantwortung meiner Fragestellung weitere Personalbera
ter_innen interviewen und ihren Arbeitsalltag beobachten musste. Die Fallauswahl 
erfolgte somit schrittweise im Zuge des Forschungsverlaufs und im steten Rück
griff auf die bereits erzielten Erkenntnisse. Genauer gesagt habe ich versucht, auf 
Basis der ersten Auswertung einiger Interviews und Beobachtungsprotokolle syste
matisch nach weiteren geeigneten Fällen, die in einem Kontrast zu den gewonnenen 
Zwischenergebnissen stehen, zu suchen und damit eine möglichst große Varianz 
innerhalb der Fallstudie zu erreichen. 

4 Um die den Interviewpartner_innen zugesicherte Anonymität zu schützen, habe ich ihre Na
men durch Pseudonyme ersetzt und den Interviews Nummern zugeordnet. Im Text werden 
die Pseudonyme und die entsprechenden Nummern unter der Abkürzung »PB Nr.« ange
führt. »PB« steht für »Personalberater« bzw. »Personalberaterin«. Eine Tabelle mit den im 
Text verwendeten Pseudonymen, der entsprechenden Nummerierung sowie einigen weite
ren, zur besseren Nachvollziehbarkeit der Analyse angefügten Informationen zu den Bera
ter_innen kann bei der Autorin angefragt werden. 
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Wie bereits angeklungen, konnte ich für meine erste Erhebungsphase weder 
die Anzahl noch die Berater_innen, die an meiner Forschung teilnahmen, autonom 
im Vorfeld der Datenerhebung festlegen. Dies macht deutlich, dass ich bei meinem 
Vorgehen zur Datenerhebung nicht frei agieren konnte und auch während meiner 
Erhebungsphase unter einer steten Kontrolle seitens der Organisation stand. Es war 
mir zwar möglich, positive Beziehungen zu den Personalberater_innen und auch 
zum Gruppenchef im »RAV 1« zu etablieren, doch blieb das Verhältnis zwischen mir 
und dem Amtschef bzw. dem oberen RAV-Management angespannt und von Miss
trauen geprägt. Trotzdem konnte ich einen zweiten Forschungsaufenthalt und wei
tere Interviews und Beobachtungsphasen mit dem Amtschef vereinbaren. Für die 
Planung dieses zweiten Forschungsaufenthalts im RAV wurde mir die Leiterin des 
»RAV 2« zugewiesen, und in Absprache mit ihr konnte ich meine zweite Erhebungs
welle planen. Da ich in meiner ersten Erhebungswelle vornehmlich mit weiblichen 
Personalberater_innen gesprochen hatte, war es aus Gründen der Fallkontrastie
rung und einer geschlechterkompetenten Analyse wichtig, in dieser zweiten Erhe
bungswelle auch Gespräche mit männlichen Personalberatern zu führen und diese 
in ihrem Berufsalltag als Beobachterin zu begleiten. Zusätzlich zum Unterschied 
bezüglich des Geschlechts sollten sich die für meine Untersuchung idealen Perso
nalberater_innen auch in ihrer Anstellungsdauer bzw. in ihrem Dienststatus (verbe
amtet, unbefristetes Dienstverhältnis, befristete Anstellung) unterscheiden, divers 
sein bezüglich ihrer Berufsbiographie und Unterschiede aufweisen, was die Betei
ligung an den Streiks betrifft. Die Leiterin der Organisationseinheit »RAV 2« war 
bemüht, Personalberater_innen zu finden, die diesen Kriterien entsprachen, und 
ich konnte im März 2017 nochmals zwei Wochen im RAV verbringen und Interviews 
und Beobachtungsphasen mit insgesamt sechs weiteren RAV-Berater_innen durch
führen. Auch während dieses zweiten Feldaufenthalts erhielt ich nur beschränkt Zu
gang zu den unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen im RAV und war jeweils 
darauf angewiesen, dass mich die »RAV 2«-Leiterin für die Interviews und die Be
obachtungen der Beratungsgespräche in den Bürobereich der Berater_innen einließ 
bzw. mich in der Anmeldehalle des RAV im Erdgeschoss abholte. 

Zahlreiche Abschottungsinstrumentarien der Organisation führten also dazu, 
dass ich meine Forschungsstrategie mehrmals anpassen musste und die Erhebung 
des empirischen Datenmaterials viel zeitintensiver als geplant war. Der Feldzugang 
kann daher, wie es auch Andreas Groß (2015) im Rahmen seiner Polizeiforschung 
gemacht hat, als »sukzessiver Einweihungsprozess« (ebd.: 140) betrachtet wer
den. Die Herstellung einer Vertrauensbasis zwischen mir als Forscherin und 
dem Forschungsfeld und den relevanten Akteur_innen war unabdingbar für die 
Durchführung meiner Forschung, da diese von der Kooperationsbereitschaft der 
Feldakteur_innen abhing. 

Insgesamt stammt das Material meiner Untersuchung aus zwei Feldaufenthal
ten von drei Wochen und mehreren Kurzaufenthalten im Zeitraum von Oktober 
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2014 bis März 2017. Über die Kombination verschiedener Datentypen entwickelte 
ich also in mehreren Feld- und Erhebungsphasen ein komplexes Datenkorpus, das 
sich aus Beobachtungsprotokollen, Feldnotizen, Interviews und auch Dokument- 
und Bilddaten zusammensetzt.5 Auf den folgenden Seiten werde ich nun die Er
hebung und die gesammelten Daten vorstellen und deutlich machen, wie meine 
theoretischen Annahmen zu Gouvernementalität, Affekten und Geschlecht meine 
Forschung angeleitet haben. 

7.4.2 Teilnehmende Beobachtung der Beratungsgespräche 

Vor Beginn meiner ersten Erhebungsphase erhielt ich in einer E-Mail spezifische 
Instruktionen bezüglich meiner Erhebungsphase von einem Gruppenchef des »RAV 
1«. Darin erläuterte er mir, wie er in Absprache mit dem Amtschef meinen Aufent
halt geplant hatte, und wies mich an, mich am ersten Erhebungstag in der Emp
fangshalle des RAV anzumelden und auf ihn zu warten. So meldete ich mich den 
Anweisungen entsprechend bei meiner Ankunft im RAV in der Empfangshalle bei 
der »Anmeldung« an und wurde nach einer kurzen Wartezeit vom Gruppenchef ab
geholt. Gemeinsam gingen wir in sein Büro im ersten Stock des Gebäudes. Im Büro 
angekommen, wies er mich in die zentralen Abläufe im »RAV 1« ein und gab mir die 
Möglichkeit, einige Verständnisfragen zu den Besonderheiten und zur Organisati
onsstruktur der Organisationseinheit und des gesamten RAV stellen. Darüber hin
aus erklärte er mir, was alles in seinen Aufgabenbereich fällt und worauf er als Grup
penchef und damit als direkter Vorgesetzter der Berater_innen besonders Wert legt. 
Als Nächstes erklärte er mir, was genau bei der Anmeldung beim RAV geschieht, und 
zeichnete den ›Weg‹, den die beim RAV gemeldeten Stellensuchenden zurücklegen, 
nach. Am Ende dieser Einführung erhielt ich einen detaillierten Plan meines Auf
enthalts mit der Zuteilung zu den Personalberater_innen, die ich interviewen und 
bei ihrer Arbeit beobachten konnte. 

Nach dieser kurzen Einführung und der Vorbesprechung meines Aufenthalts 
führte mich der Gruppenchef durch das »RAV 1« und zu den Büros der Berater_in
nen, denen er mich zugleich kurz vorstellte. Bei diesem ersten kurzen Kennenlernen 
besprach ich mit den Berater_innen das geplante Vorgehen und fixierte eine Zeit, zu 
welcher ich am Erhebungstag zu ihnen ins Büro kommen sollte. 

5 Der Großteil der von mir erhobenen Daten ist auf Französisch. Im weiteren Verlauf meiner 
Untersuchung werde ich die in die Analyse eingehenden Interviewpassagen und Textauszü
ge jeweils auf Deutsch übersetzen. Wenn nicht anders vermerkt, stammen die Übersetzun
gen von der Autorin selbst. 
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Meist kam ich morgens gegen acht Uhr, bevor die ersten ›Kandidat_innen‹6 sich 
anmeldeten, und blieb bis zur Mittagspause bei dem_der Berater_in. Wenn möglich, 
ging ich dann mit dem_der Berater_in essen oder setzte mich allein in die an das RAV 
angrenzende Cafeteria. 

Die meisten Berater_innen begegneten mir offen und freundlich. Nur wenige 
gaben mir zu verstehen, dass ich einen zusätzlichen Stressfaktor darstelle, und 
blieben in ihren Ausführungen eher einsilbig. Die meisten jedoch vermittelten mir 
nicht das Gefühl, dass ich sie durch meine Anwesenheit störe. Da in der Früh nach 
meinem Ankommen meist noch etwas Zeit bis zum ersten Beratungsgespräch war, 
sprachen die Berater_innen und ich jeweils zu Beginn des ›Beobachtungstages‹ 
über mein Vorhaben und mein Studium, und sie erzählten etwas über ihre eigene 
(Erwerbs-)Biographie. Viele von ihnen betonten auch, dass sie froh seien, dass sich 
jemand für den Inhalt ihrer Arbeit interessiere und nicht nur für die messbaren 
Leistungskriterien. Auch nutzte ich diese Zeit, um gemeinsam mit dem_der Be
rater_in zu schauen, wo ich mich am besten für meine Beobachtungen hinsetzte. 
Wenn es die Raumverhältnisse zuließen, positionierte ich meinen Stuhl meist 
schräg gegenüber den Berater_innen, so dass ich dem_der ›Kandidat_in‹ nicht im 
Rücken saß und sowohl auf den Computer des_der Beraters_in als auch sein_ihr 
Gesicht sehen konnte. 

Vor Beginn der Beratungsgespräche bat ich die Berater_innen, möglichst nicht 
auf meine Anwesenheit zu achten und einfach ihrer Arbeit nachzugehen. Zwischen 
den Gesprächen redeten die Berater_innen entweder über das eben stattgefunde
ne Gespräch und dessen Besonderheiten oder kommentierten die Nachbearbeitung 
der Termine und die Arbeit, die sie gerade erledigten. So erhielt ich bereits nach kur
zer Zeit einen Überblick über die zentralen Arbeitsweisen, erlangte Einblick in die 
Sicht- und Handlungsweisen der Berater_innen. Durchschnittlich hatten die Bera
ter_innen fünf Termine pro Tag von einer Dauer zwischen einer Stunde für einen 
Folgetermin (franz.: entretien de suivi) und eineinhalb Stunden für ein Erstgespräch 
(franz.: entretien diagnostic (DIAG)). Manchmal passierte es, dass ein_eine ›Kandi
dat_in‹ nicht zum Termin erschien und somit eine längere Pause zwischen zwei Ge

6 Der Begriff der »Kandidat_innen« entstammt den Gesprächen mit den Personalberater_in
nen und dem RAV-Management. Im deutschsprachigen Raum wird in den Arbeitsämtern 
meist der Begriff des ›Kundens‹ oder der ›Kundin‹ verwendet. Beide Begriffe sind im Kon
text der öffentlichen Arbeitsvermittlung problematisch, denn sie kaschieren das Machtge

fälle, das zwischen den Berater_innen und den Arbeitsuchenden herrscht, und lenken davon 
ab, dass die Leistungsbezieher_innen weder freiwillig zu den Terminen erscheinen noch ei
ne tatsächliche Wahlfreiheit bei den angebotenen Maßnahmen und Kursen haben (s. zur 
Kritik des ›Kund_innen-Begriffs‹ im Kontext der öffentlichen Arbeitsvermittlung auch Hiel
scher und Ochs (2009: 32) oder auch Ludwig-Mayerhofer, Behrend und Sondermann (2007: 
7–8)). Stärker noch als der Kund_innen-Begriff macht die Bezeichnung der Arbeitsuchenden 
als ›Kandidat_innen‹ den Wettbewerbscharakter der Arbeitsuche deutlich. 
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sprächen entstand. Solche Zeiten nutzten manche Berater_innen, um administra
tive Arbeiten zu erledigen oder auch um selbst eine kurze Pause zu machen, einen 
Kaffee trinken zu gehen oder eine Zigarette zu rauchen. 

Wenn der_die ›Kandidat_in‹ im RAV ankam und sich in der Empfangshalle an
meldete, wurden die Berater_innen jeweils durch eine Meldung auf ihrem Computer 
über das Eintreffen der_des nächsten Erwerbslosen informiert. Denn diese haben 
selbst keinen Zugang zu den Abteilungen mit den Büros; die Berater_innen holen 
sie jeweils vor Gesprächsbeginn persönlich in dem den Büros vorgelagerten War
teraum ab. Auf dem Weg zum Büro informierten die Berater_innen die Arbeitsu
chenden darüber, dass ich heute beim Gespräch dabei sein werde, und baten sie um 
ihr Einverständnis. Im Büro angekommen, wurde ich den Arbeitsuchenden als For
scherin aus Wien vorgestellt. Keine_r der arbeitsuchenden Personen sprach sich ge
gen meine Anwesenheit aus oder war nicht einverstanden damit, dass ich mir Noti
zen machte. Meist wohnte ich den Gesprächen als stille Beobachterin bei. Vereinzelt 
wandten sich die Berater_innen jedoch während der Gespräche direkt an mich und 
machten mich zur Gesprächsteilnehmerin. Allgemein, so wurde mir auch von ei
nigen Berater_innen bestätigt, hatte ich das Gefühl, dass meine Anwesenheit einen 
harmonisierenden Einfluss auf die meisten von mir beobachteten Gespräche hatte 
und potentiell konflikthafte Situation entschärft oder umgangen wurden. 

Da im kantonalen RAV regelmäßig Intervisionen durchgeführt werden und 
auch in der Einlernphase neu angestellter Berater_innen Kolleg_innen und Grup
penchefs Hospitationen durchführen, war es für die Berater_innen nichts Unge
wohntes, dass jemand Drittes im Büro saß und sie bei ihrer Arbeit beobachtete. 
Trotzdem ist mir aufgefallen, dass die Berater_innen bemüht waren, vor mir 
als Forscherin möglichst professionell aufzutreten und in den Gesprächen ihre 
Vorstellung einer gelungenen Gesprächsführung und eines guten Umgangs mit 
den Stellensuchenden aufzuführen. Und auch die meisten Erwerbslosen waren 
sehr freundlich zu ihren Berater_innen. Trotz dieser durch meine Anwesenheit 
bedingten ›Verzerrung‹ der Interaktionen lassen sich Aussagen über einen Typus 
von Situationen treffen, die für alle Beratungsgespräche zutreffen, und davon eine 
gewisse Generalisierbarkeit ableiten. 

Ebenso wie sich die Atmosphäre der Gespräche durch die Beobachtungen er
schließen lassen, konnte ich auch die Mimik und Gestik und weitere körperliche 
Praktiken der Personalberater_innen in der Interaktion mit den Arbeitsuchenden 
und auch in den Momenten danach in die Analyse einbeziehen. Die Methode der Be
obachtung ermöglicht es mir somit, die Beratungssituation über sprachliche Merk
male hinaus zu analysieren und die gegenseitige Affizierung der Anwesenden em
pirisch greifbar zu machen (ähnlich auch Brennan 2004). Denn nebst der im Zen
trum meiner Beobachtungen stehenden Interaktion zwischen Berater_innen und 
Arbeitsuchenden war ein weiterer Schwerpunkt das Festhalten der von mir wahrge
nommenen Atmosphäre während der Gespräche sowie in den einzelnen Büros und 
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dem RAV insgesamt. Diese Atmosphäre versuchte ich beispielsweise daran festzu
machen, wie sich die Menschen im Raum anordneten oder wie sie mit bestimmten 
Objekten und Artefakten, etwa ihrer Bekleidung oder dem Büroinventar, umgin
gen. So konnte ich viel über die Organisationsordnung und das Organisationswis
sen herausfinden. Ich achtete also darauf, ob der_die jeweilige ›Kandidat_in‹ zum 
Gespräch die Jacke ablegte oder nicht, wie die Sitzpositionen der Gesprächsbetei
ligten angeordnet waren oder auch was für Dekorationselemente oder andere deut
liche Merkmale einer personalisierten Bürogestaltung die Büroräume gegebenen
falls zierten. 

Im Falle der von mir beobachteten Beratungssituationen heißt das, dass nicht 
nur die Berater_innen auf die Arbeitsuchenden und vice versa wirken, sondern auch 
die im Büro vorhandenen Gegenstände wie etwa Dekorationselemente oder andere 
persönliche Gegenstände der Bediensteten. Auch wenn Dekorationselemente ganz 
fehlen, ist das als Gestaltung von Belang. Dies sind alles Merkmale, die etwas über 
die Beratungssituation, über die Beratenden, deren Gesprächshaltung und über die 
Gesprächsatmosphäre aussagen. Da ich selbst von den jeweiligen Gesprächen nicht 
unberührt blieb, hielt ich auch meine eigenen Gefühlseindrücke in den Beobach
tungsprotokollen fest. Darüber hinaus notierte ich weitere Punkte wie etwa die Ge
räuschkulisse oder etwaige auffällige Gerüche in den Beobachtungsprotokollen. 

Durch die teilnehmenden Beobachtungen der Beratungsgespräche konnte 
ich untersuchen, wie die Beschäftigten mit den organisationalen Vorgaben der 
Gesprächsführung oder auch mit spezifischen organisationalen Vorschriften, etwa 
zur Gestaltung der Büroräume, umgehen. Durch diese Street-Level-Perspektive 
war es mir möglich, zu untersuchen, ob und wie die Praktiken der Personalbe
rater_innen von den politischen und organisationalen Vorgaben abweichen. Dies 
erlaubte einen Fokus auf die informellen und subjektiven Arbeitspraktiken, bei
spielsweise den emotionalen Beistand für die Stellensuchenden oder auch den 
jeweiligen Umgang mit konflikthaften oder belastenden Situationen im Gespräch 
(ähnlich auch Brodkin 1997; Marston/McDonald 2006; Wright 2003). 

Darüber hinaus konnte ich sehen, wie die Berater_innen die Arbeitsuchen
den durch unterschiedliche Gesprächstechniken oder auch durch die Gestaltung 
der Büroräume zu affizieren versuchen und wie sie selbst nicht zuletzt durch die 
(Ver-)Stimmung der Arbeitsuchenden affiziert werden. 

7.4.3 Shadowing 

Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtungen wandte ich für meine Erhebung 
auch die Methode des »Shadowings« an (Czarniawska 2007; McDonald 2005; Mc
Donald/Simpson 2014). Diese erlaubt es, über die teilnehmende Beobachtung 
der einzelnen Beratungssituationen hinaus auch den weiteren Arbeitsalltag der 
Bediensteten, deren Tagesstruktur und die herrschende Atmosphäre im RAV, au
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ßerhalb der einzelnen Büros, zu untersuchen. Die Methode des Shadowings eignet 
sich besonders gut für mein Projekt, denn zum Shadowing gehört, dass ich die 
Berater_innen auch während ihrer Pausen zwischen den Beratungsgesprächen 
begleite, wenn möglich an Meetings teilnehme, dabeisitze, wenn sie ihren adminis
trativen Aufgaben nachgehen oder sich mit Kolleg_innen zum Mittagessen treffen. 
Das Shadowing ist somit eine intensivierte Form der teilnehmenden Beobachtung, 
die keinem Beobachtungsprotokoll folgt, sondern in den Feldnotizen alles versucht 
festzuhalten, was eventuell von Belang sein könnte. McDonald (2005: 456–457) führt 
zu dieser Forschungstechnik aus, dass 

»[d]uring the shadowing the researcher will write an almost continuous set of field 
notes. They will record participants in, and times and contents of, conversations. 
They will write down the answers to the questions they ask and as much of the run
ning commentary as is possible. They will note the body language and moods of 
the person they are shadowing. At the end of the shadowing period the researcher 
will have a rich, dense and comprehensive data set which gives a detailed, first 
hand and multidimensional picture of the role, approach, philosophy and tasks of 
the person being studied.« 

Die Organisation kann somit aus der Perspektive der Berater_innen untersucht wer
den. Ich konnte sehen, wie der Umgang mit Kolleg_innen untereinander und auch 
mit ihren direkten Vorgesetzten beschaffen ist, was in der Zeit zwischen den einzel
nen Beratungsgesprächen geschieht, wie sich die Berater_innen auf die Gespräche 
vorbereiten, was sie wie und wann nachbereiten bzw. welche Informationen sie erst 
nach dem Gespräch ins Computersystem eingeben, oder auch ob und wann sie Pau
sen machen und die Dinge erledigen, die außerhalb ihres Büros zu tun sind. Weiter 
konnte ich so sehen, welche Räume des kantonalen RAV gemeinschaftlich genutzt 
werden, wer mit wem zu Mittag isst bzw. wer in seinem Büro allein bleibt oder die 
Mittagspause nutzt, um zu arbeiten. Auch war es mir durch das Shadowing mög
lich zu beobachten, dass sich die Personalberater_innen beim Betreten des Gebäu
des stets anmelden und beim Verlassen, sei es auch nur für eine kurze (Rauch-)Pau
se, abmelden. Dies geschieht mit einer elektronischen Chipkarte, die als Türöffner 
dient und die der breiten Öffentlichkeit und auch den Stellensuchenden verschlos
senen Teile des Gebäudes für die Personalberater_innen zugänglich macht. Nebst 
diesen Zugangsbeschränkungen dient dieses System auch zur Erfassung der Ar
beitszeit und speichert zentral, wer wann das Gebäude betritt oder verlässt. 

Da ich die Personalberater_innen auch in ihren Interaktionen mit den Arbeit
suchenden beobachtete, schätze ich das Problem der Reaktanz, also des Einflus
ses meiner Beobachtungen auf das Geschehen, als relativ gering ein. Zwar übte ich 
als Forscherin durch meine stete Präsenz Einfluss auf mein Untersuchungsfeld aus, 
doch fügte ich mich schnell in das Geschehen beim RAV ein und hatte bereits nach 
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kurzer Zeit nicht mehr das Gefühl, als Fremdkörper wahrgenommen zu werden. 
Das größere Problem war vielmehr, dass ich nur vereinzelt Notizen während des 
Shadowings machen konnte, da erstens das stete Notizenmachen die Berater_in
nen verwirrte und sie sich, so haben sie mir mitgeteilt, kontrolliert fühlten, und ich 
zweitens die Informationen auf Französisch nicht so schnell verarbeiten und aufs 
Papier bringen konnte. So hatte ich zwar stets mein Notizenheft dabei, schrieb mir 
aber nur ab und an etwas auf und begnügte mich ansonsten damit, die durch den 
Tag gesammelten Eindrücke abends oder am Tag danach festzuhalten. Auch war es 
mir nicht möglich, alle von mir beobachteten und interviewten Berater_innen wäh
rend ihres übrigen Arbeitsalltags zu begleiten, da sie entweder nur am Morgen bzw. 
am Nachmittag arbeiteten oder die Pausen dazu nutzten, private Erledigungen zu 
machen. 

So musste ich am Ende meiner Erhebung feststellen, dass sich das Shadowing 
als Erhebungsmethode durch seine Offenheit und Flexibilität zwar gut eignet, ein 
Individuum oder eine bestimmte Gruppe über einen längeren Zeitraum zu beob
achten und so zu einer detaillierten Übersicht über das Alltags- und Berufshandeln 
der Beschäftigten zu gelangen, mich jedoch durch seine Intensität teilweise etwas 
überforderte und mir als einzelner Forscherin in den Feldphasen viel abverlangte. 
Zusätzlich zum ›Beobachtungseffekt‹, also der durch meine Anwesenheit als Beob
achterin bewirkten Verhaltensanpassung der Personalberater_innen, und zusätz
lich zur lückenhaften Dokumentation meiner Shadowingphasen bleibt kritisch zu 
reflektieren, dass der intensive Kontakt zu den Personalberater_innen sich mitunter 
als Gefährdung meiner professionellen Distanz zu ihren Ansichten und Problemen 
erwies. Dies ist ein bekanntes Phänomen und wird auch von McDonald (2005: 459; 
ähnlich auch Ackroyd and Hughes 1992: 136) aufgegriffen. 

»At the other end of the project, extended contact with a particular participant 
can make the researcher sympathetic to their views and problems. While this is a 
good sign in some respects, the researcher must retain sight of the research ques
tion and avoid uncritical acceptance of a single view of the organization. In the 
participant-observer literature, this is sometimes called ›going native‹.« 

Insgesamt konnte ich verteilt über die zwei Erhebungswellen elf Personalbera
ter_innen in ihrem Berufsalltag begleiten und 34 Beratungsgespräche von einer 
Dauer zwischen 15 und 90 Minuten beobachten. 

7.4.4 Interviews 

Ein weiteres zentrales Element meines Datenkorpus machen die leitfadengestütz
ten Interviews mit den Personalberater_innen aus. Denn durch den Vergleich der 
Interviews mit den Beobachtungen lässt sich mitunter zeigen, welche Aspekte in 
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der Interaktion nicht sichtbar werden oder was dort herausgehalten wird. Episte
mologisch mache ich jedoch keinen Unterschied zwischen den Beobachtungen und 
den Interviews und behandle beide gleichwertig. 

Sample 
Alle in der ersten Erhebungswelle interviewten Berater_innen waren in derselben 
Organisationseinheit tätig, doch unterschieden sie sich in ihren Berufsbiographien 
und auch in ihren aktuellen Anstellungsverhältnissen. Ich sprach mit zwei RAV-Be
raterinnen, welche erst seit kurzer Zeit in dieser Funktion tätig waren und berufs
begleitend die Ausbildung zur HR-Fachfrau absolvierten bzw. sich noch in der Aus
bildung befanden und den Status »auxiliaire« hatten; sie waren somit befristet beim 
RAV beschäftigt (PB Nr. 3 & Nr. 5). Vier der Personalberater_innen der ersten Erhe
bung waren weiblich (PB Nr. 2, 3, 5, 6), einer war männlich (PB Nr. 4). Dieser war 
zum Zeitpunkt des Interviews bereits zehn Jahre beim kantonalen RAV tätig und 
hatte den Umzug, den Managementwechsel und weitere Umstrukturierungsmaß
nahmen miterlebt. Von den anderen zwei Beraterinnen, Katja (PB Nr. 2) und Maria 
(PB Nr. 6), war Katja schon seit über 13 Jahren beim RAV tätig und verbeamtet und 
Maria war, wie auch noch zwei andere Berater_innen der ersten Welle, früher selbst 
als Arbeitsuchende beim kantonalen RAV gemeldet; ihr wurde die Stelle von ihrer 
damaligen RAV-Beraterin zugewiesen. Zum Zeitpunkt meiner Forschung hatte Ma
ria (PB Nr. 6), die ursprünglich aus Spanien stammt, die Ausbildung zur HR-Fach
frau erfolgreich abgeschlossen und ihr Anstellungsverhältnis wurde entfristet. 

In der zweiten Erhebungswelle, Anfang März 2017, konnte ich mit sechs Bera
ter_innen ein jeweils ungefähr einstündiges leitfadengestütztes Interview führen 
(PB Nr. 8–13). Die Geschlechtsratio der von mir interviewten Personalberater_in
nen während der zweiten Erhebungswelle lag bei drei zu drei und die Personalbera
ter_innen unterschieden sich stark in ihren Berufsbiographien. Ich konnte zum Bei
spiel mit Berater_innen sprechen wie etwa Claude (PB Nr. 11), welcher über seine ei
gene Arbeitslosenmeldung als RAV-Berater den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 
fand, oder mit Claire (PB Nr. 12), die ihr ganzes Berufsleben im sozialen Bereich tä
tig war und jetzt beim RAV als Beraterin in der interdisziplinären und behörden
übergreifenden Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ)7 tätig ist. Auch war das 

7 Die »Interinstitutionelle Zusammenarbeit« (IIZ) beschreibt die Kooperation von Sozialbehör
den über Organisations- respektive Institutionsgrenzen hinweg. Auf der Website des Ver
bands Schweizer Arbeitsmarktbehörden wird die IIZ beschrieben als »eine gemeinsame Stra
tegie zur verbesserten, zielgerichteten Zusammenarbeit verschiedener Partnerorganisatio
nen aus den Bereichen Arbeitslosenversicherung (ALV), Invalidenversicherung (IV), Sozialhil
fe, öffentliche Berufsberatung und andere Institutionen« (http://www.vsaa.ch/themen/arbe 
itsmarktpolitik/interinstitutionelle-zusammenarbeit-iiz/). Ziel ist die effektive und effizien
te Nutzung der jeweiligen Angebote im Hinblick auf die »möglichst rasche und gleichzeitig 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

http://www.vsaa.ch/themen/arbeitsmarktpolitik/interinstitutionelle-zusammenarbeit-iiz/
http://www.vsaa.ch/themen/arbeitsmarktpolitik/interinstitutionelle-zusammenarbeit-iiz/
https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.vsaa.ch/themen/arbeitsmarktpolitik/interinstitutionelle-zusammenarbeit-iiz/
http://www.vsaa.ch/themen/arbeitsmarktpolitik/interinstitutionelle-zusammenarbeit-iiz/


152 Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalität öffentlicher Dienstleistungsarbeit 

Sample der zweiten Welle sehr durchmischt hinsichtlich der Anstellungsverhältnis
se. So sprach ich erneut mit sogenannten »auxiliaires«, also befristet Angestellten, 
die zu ihrem 100-Prozent-Pensum berufsbegleitend die Ausbildung zur Eidgenössi
schen HR-Fachfrau/Fachmann absolvierten (PB Nr. 9 und Nr. 13). Im Kontrast dazu 
führte ich auch Interviews mit Personalberater_innen durch, die bereits längere Zeit 
beim RAV angestellt waren und diverse Umstrukturierungsprozesse, einschließlich 
der großen Organisationsreform 2012, miterlebt hatten. Dazu gehören etwa auch 
Lukas (PB Nr. 10) und Claude (PB Nr. 11). Beide Berater sind über ihre eigene Ar
beitslosigkeit zur Stelle als Personalberater gelangt, arbeiten mittlerweile seit über 
zehn Jahren beim RAV und haben ein verbeamtetes Dienstverhältnis. 

Zwei weitere Interviews mit im RAV tätigen Personalberaterinnen konnte ich 
unabhängig vom RAV-Management durchführen. Noch vor dem Beginn meiner ›of
fiziellen‹ ersten Erhebungsphase im RAV sprach ich im April 2015 mit Andrea (PB Nr. 
1). Zum Zeitpunkt meiner Erhebung war Andrea bereits seit 13 Jahren als Personalbe
raterin im RAV tätig und verbeamtet. Über viele Jahre hat sie in Vollzeit gearbeitet. 
Kurz nach dem Umzug 2012 hat sie auf ein 80-Prozent-Pensum reduziert. Andrea 
wiederum vermittelte mir den Kontakt zu Dominique (PB Nr. 7), einer ihrer Kolle
ginnen. Mit ihr konnte ich zeitgleich zu meiner ersten ›offiziellen‹ Erhebungsphase 
im November 2015 ein Interview führen. Anfang der 1990er-Jahre wurde Dominique 
selbst arbeitslos und hat sich als RAV-Beraterin beworben. Zum Zeitpunkt des In
terviews war sie über zwanzig Jahre in diesem Beruf tätig und stand kurz vor ihrer 
Pensionierung. 

Von den 13 Gesprächen mit den Personalberater_innen waren also elf gemein
sam mit dem RAV-Management und den jeweiligen RAV-Gruppenchef_innen 
organisiert worden. Das heißt, mir sind die Interviewpartner_innen zugewiesen 
worden und ich hatte selbst nur wenig Einfluss auf die Auswahl und auf das daraus 
resultierende Sample für meine Studie. Trotz dieser Vorauswahl und der damit 
einhergehenden Verzerrung konnte ich Interviews mit Personalberater_innen 
führen, welche sich in ihren Anstellungsverhältnissen, in ihrer Anstellungsdauer, 
im Alter, dem Ausbildungsgrad, der Berufserfahrung und dem Geschlecht unter
scheiden, und konnte somit eine Varianz innerhalb meiner Stichprobe garantieren. 
Insgesamt konnte ich mit sieben Personalberater_innen und mit vier männlichen 
RAV-Beratern sprechen, was ungefähr dem Geschlechterverhältnis der gesamten 
Organisation entspricht. Dieser Einblick in mein Sample zeigt, dass sich die 13 
interviewten Personalberater_innen in vielen Punkten, etwa in ihrem Alter, ihrer 
Berufsbiographie, ihrer Anstellungsdauer und ihrem Anstellungsverhältnis, aber 
auch in ihrem Mitwirken an der im Vorfeld der Streiks gebildeten Personaldelega
tion der RAV-Berater_innen und schließlich in ihrer Teilnahme beziehungsweise 

nachhaltige Integration (der Betroffenen, M. G.) ins Berufsleben« (Egger/Egger-Mikic 2016: 
10). 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


7. Forschungsstrategie und Forschungstechniken 153 

Nichtteilnahme an den Streiks unterscheiden; trotz der relativ geringen Anzahl 
an Interviews konnte ich daher eine große Varianz in meiner Stichprobe gewähr
leisten. Ungeachtet der genannten Unterschiede ist es auffällig, dass sieben der 
13 interviewten Personalberater_innen ein bestimmtes Merkmal teilen, nämlich 
das der ihrer Anstellung beim RAV vorausgehenden Arbeitslosigkeit. Mehr als die 
Hälfte der interviewten Berater_innen waren vor ihrer Tätigkeit beim RAV selbst 
arbeitslos, und die Stelle beim RAV wurde ihnen von ihren eigenen Berater_innen 
vermittelt. 

Interviewsetting und Leitfaden 
Die Gespräche mit den Personalberater_innen fanden allesamt in ihren Büros statt. 
Dies war auch der Fall bei den Interviews mit den beiden Beraterinnen, welche ich 
ohne Einbezug der RAV-Leitung interviewen konnte (PB Nr. 1 & Nr. 7). Die Inter
views in den jeweiligen Büros durchzuführen war wichtig, da ich dadurch die orga
nisationale Lebenswelt der Berater_innen in die Beobachtung einbeziehen konnte. 
Auch konnte ich beispielsweise direkt Fragen zur Gestaltung der Büroräume stellen, 
Bezug nehmen auf das Beratungssetting oder Verbindungen zur architektonischen 
Gestaltung des RAV herstellen. 

Mittels einiger abschließender Fragen, etwa zu ihrem Alter, ihrer (Berufs-)Aus
bildung, zu ihrer Anstellungsdauer und ihrem aktuellen Anstellungsverhältnis beim 
RAV, sammelte ich am Ende der jeweiligen Interviews zusätzliche Informationen 
zur Arbeitssituation der Berater_innen. Zusätzlich fertigte ich nach den Interviews 
Postskripts an, in denen ich meine Eindrücke vor und nach dem Gespräch festhielt, 
Auffälligkeiten und Störungen, auch über das Verbale hinausgehend, notierte und 
zudem die Gesprächsinhalte vor und nach dem Interview dokumentierte. 

Die Interviews betrachte ich im Unterschied zu den Beobachtungen als 
»Selbst(re)präsentation« (Kelle 2001: 196) der Interviewpartner_innen. Entspre
chend den theoretischen Prämissen zu Subjektivierung, Affekten und Geschlecht 
und der zentralen Forschungsfrage nach möglichen widerständigen Praktiken habe 
ich den Leitfaden entwickelt. Die Interviews gestaltete ich sehr offen, orientier
te mich jedoch an vier zentralen Themenblöcken: erstens Erwerbsbiographie und 
aktuelle berufliche Situation, zweitens Beratungssituation im engeren Sinne und 
Kontakt mit den Arbeitsuchenden, drittens Wahrnehmung und Beurteilung der 
organisationalen Richtlinien und Vorgaben sowie Verhältnis zu den Vorgesetzten 
und Kolleg_innen; viertens Fragen nach der zentralen Organisationsreform, dem 
damit verbundenen Umzug und der Zusammenlegung der RAV im Jahre 2012 und 
zu den darauffolgenden Streiks. Als Einstieg habe ich sehr allgemein nach ihrem 
beruflichen Werdegang und nach den zentralen Punkten ihrer Tätigkeit gefragt. 
Dies diente einerseits als Erzählimpuls, zielte darauf ab, die Interviewsituation 
zu entspannen, und vermittelte mir einen ersten Eindruck von ihrem Berufsall
tag, ihrem professionellen Selbstverständnis und somit auch erste Anhaltspunkte 
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zu ihrem vergeschlechtlichten Bezug und ihrer Positionierung zu ihrer aktuellen 
Tätigkeit und zu ihrer eigenen Erwerbsbiographie. Andererseits konnte ich auf 
diesem Wege mehr über die persönliche Schwerpunktsetzung in ihrer Arbeit als 
Personalberater_innen erfahren und herausfinden, welche Aspekte sie als beson
ders positiv und erfüllend betrachten, durch wen sie Anerkennung erfahren und 
was ihr Arbeitshandeln erschwert oder was für sie besonders herausfordernd oder 
belastend ist. Dies war gerade auch im Hinblick auf emotionale und affektive 
Gesichtspunkte eine wichtige Interviewsequenz. Die Hintergrundüberlegung war, 
dass die Schilderung von als schwierig oder auch als besonders angenehm erlebten 
Situationen eine Ahnung von ihrem Kund_innenbild vermittelt und somit wichtige 
Ansatzpunkte zu einer Einschätzung ihres professionellen Selbstverhältnisses lie
fert. Für die Erforschung der affektiven Aspekte ihrer Arbeit waren solche Fragen 
wichtig, da sich die Beratenden ihrer affektiven Arbeit und ihres Affektmanage
ments erst in Referenz auf bereits erlebte Situationen oder mittels Fragen nach 
Beispielen bewusst werden und diese Aspekte durch die Schilderung konkreter 
Ereignisse verbalisiert werden können. Die Fragen nach angenehmen Situationen 
und positiven Aspekten ihrer Arbeit dienten dazu, dieses Bild zu vervollständigen 
und herauszufinden, ob und welche Freiräume sich gerade durch ihre affektive 
Arbeit auftun, woraus sie ihre berufliche Anerkennung und Zufriedenheit beziehen 
und welche Rolle und Funktion ihre ›Kandidat_innen‹ oder auch ihre Kolleg_innen 
dabei einnehmen. Zusätzlich konnte ich mich bereits in diesem Teil des Interviews 
der theoretischen Annahme nähern, dass es nicht zuletzt die affektive Arbeit der 
Personalberater_innen ist, die ihren Handlungsraum erweitert und die Grundlage 
für Solidarität und Widerstand bereitstellt. 

Den thematischen Leitfaden habe ich zwischen den zwei Erhebungswellen et
was modifiziert, da sich aufgrund von theoretischen Weiterentwicklungen und auf 
Basis der Beobachtungen jeweils individuell spezifische Fragen ergaben. Dabei war 
es zentral, insbesondere auch das Affektmanagement der Personalberater_innen 
und die organisationalen feeling rules zu thematisieren. Ob die Organisation so 
etwas wie feeling rules besitzt und bestrebt ist, ihre Angestellten über Emotionen 
und Affekte zu führen, habe ich anhand von Fragen wie beispielsweise nach den 
Vorgaben für den Umgang mit wenig kooperativen Arbeitsuchenden oder auch 
nach spezifischen Regeln der Gesprächsführung, die über die vorgegebene sach
liche Strukturierung der Gespräche hinausgehen, herauszufinden versucht. Dem 
Affektmanagement der Berater_innen näherte ich mich beispielsweise anhand 
von Fragen nach individuellen Strategien zur Motivierung der Arbeitsuchenden 
oder auch zur Abgrenzung bei Konflikten und Spannungen, die während der Ge
spräche auftreten können. Darüber hinaus interessierte mich, ob das RAV den 
Berater_innen Kurse oder Weiterbildungen etwa zur Gesprächsführung oder auch 
zum Konfliktmanagement anbietet, für wie wichtig sie solche Weiterbildungs
möglichkeiten halten und was sie sich in diesem Bereich von der Organisation 
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noch wünschen. Um etwas über die allgemeine Stimmung im RAV und zwischen 
den Berater_innen oder auch zwischen ihnen und ihren Vorgesetzten oder dem 
Amtschef herauszufinden, stellte ich Fragen nach informellen Unterstützungs
strategien unter den Berater_innen und nach ihrer Beziehung zu ihren direkten 
Vorgesetzten, den Gruppenchefs. Auch versuchte ich etwas über ihre Beurteilung 
des neuen RAV-Chefs herauszufinden und fragte nach ihrer Einschätzung seiner 
Führungsqualitäten und was sie sich generell vom leitenden Management wün
schen würden. Wichtig waren in diesem Zusammenhang auch Fragen nach der 
Stimmung im RAV nach den Streiks und wie die streikenden Berater_innen von 
ihren nicht-streikenden Kolleg_innen und vice versa beurteilt wurden. Ebenso wollte 
ich herausfinden, ob sich für die am Streik beteiligten Berater_innen im Umgang 
mit ihren Kolleg_innen oder mit den Vorgesetzten etwas verändert hat. 

Was die konkrete Beratungsarbeit anbelangt, so stellte sich insbesondere der 
zweite Frageblock als äußerst informativ heraus, denn nicht zuletzt die Ausführun
gen der Personalberater_innen zu ihrer Wahrnehmung und ihrem Umgang mit dem 
Doppelmandat der Beratung und Kontrolle bzw. der Dienstleistungserbringung im 
Zwangskontext ließen Rückschlüsse auf die individuelle Schwerpunktsetzung der 
Berater_innen zu, gaben Einblick in ihren Umgang mit organisationalen Vorgaben 
und Benchmark-Kriterien und lieferten so auch Anhaltspunkte zu traditionell als 
›weiblich‹ und ›männlich‹ konnotierten Arbeitspraxen. 

Entsprechend meinem gouvernementalitätstheoretischen Fokus stellte ich 
zudem Fragen zu den organisationalen Vorgaben und den Managementstrategien 
und dazu, wie die Berater_innen diese in ihrem Berufsalltag wahrnehmen, beurtei
len und mit ihnen umgehen. Über derlei Fragen versuchte ich zu eruieren, welche 
›sanften‹ bzw. subtileren Führungsmechanismen in der Organisation des RAV auf 
die Bedienten wirken und inwiefern sich diese mit ihrer Selbstführung verbinden/in 
ihr Selbstverhältnis übergehen. Ich fragte also danach, ob und in welchem Umfang 
die Berater_innen die vom RAV vorgegebenen Richtlinien und Leitgedanken (z.B. 
bestimmte aktivierungspolitische Ziele) verinnerlicht haben und diese auch ohne 
›Zwangseinwirkung‹ zu Orientierungspunkten ihres eigenen Handelns machen. 
Insbesondere Fragen nach ihrer Wahrnehmung und Beurteilung der modernen 
Managementtechniken, wie etwa der Team- und Gruppenarbeit oder nach ihrer 
Beurteilung der Benchmark-Kriterien und der organisationalen (Gesprächs-)Vor
gaben, gaben darüber Auskunft. Weiter wollte ich wissen, ob und wie Diskurse 
rund um Aktivierung und moderne Verwaltungsführung in ihrem Alltagshandeln 
deutungs- und wirkmächtig werden und welche weiteren (normierenden) Diskur
se von ihnen wahrgenommen werden – wie also die Organisation versucht, die 
Berater_innen dazu anzuleiten, im Sinne der effizienz- und wirkungsorientierten 
Organisationslogik zu handeln, und wie die Berater_innen unter den Vorzeichen 
von Effizienz bei gleichzeitiger Dienstleistungsorientierung ihr Affektvermögen 
in die Interaktion mit den Erwerbslosen einbringen. In diesem Zusammenhang 
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und mit dem Ziel der Rekonstruktion des doing gender while doing work interessier
ten mich zudem die geschlechtsspezifischen Erfahrungen der Berater_innen im 
Zusammentreffen mit den Erwerbslosen oder auch in der Interaktion mit ihren 
Kolleg_innen und Vorgesetzten und welche stereotypen Geschlechterbilder in den 
unterschiedlichen Interaktionszusammenhängen im RAV aktualisiert werden. 

Durch die Interviews erfuhr ich somit etwas über die handlungsleitenden 
Konzepte der Berater_innen, über ihre Artikulationsweisen und Strategien im 
Umgang mit unterschiedlichen Situationen und darüber, wie sie die von ihnen 
geleistete affektive Arbeit beurteilen. Darüber hinaus gaben mir die Gespräche 
Anhaltspunkte dazu, wie das RAV die Angestellten zu führen versucht und welche 
Position die Interviewpartner_innen zu diesen Führungsstrategien und der diesen 
zugrundeliegenden Managementlogik einnehmen. In den Erzählungen der Perso
nalberater_innen »können deshalb Klassifikationen des Selbst (in der Beziehung zu 
anderen und/oder Veränderungen in der Zeit) und von Lebensumständen abgeleitet 
werden sowie Theorien, das heißt Einschätzungen dessen, wovon Handelnde sich 
determiniert glauben« (Cremer-Schäfer 1985: 88). Aus diesen Selbstdarstellungen 
der Befragten konnte ich deduzieren, wie sich die Personalberater_innen selbst 
(professionell) positionieren, wie sie die Arbeitsuchenden klassifizieren, wie sie 
die (widersprüchlichen) Arbeitsanforderungen bewerten und mit dem organisa
tionalen Wandel umgehen. Ich erfuhr, wie sie mit dem Leistungsdruck und der 
Wettbewerbsorientierung des RAV umgehen, ob sie zufrieden oder unzufrieden 
mit ihrer Arbeit und den Bedingungen sind, was sie sich von ihren Vorgesetzten 
wünschen, wie ihr Verhältnis zu ihren Kolleg_innen ist und inwiefern nicht zuletzt 
auch ihr Geschlecht eine Rolle in ihrem Berufsalltag und für ihr Selbstverhältnis 
spielt. 

7.4.5 Dokumente und Bildmaterial8 

Die Beobachtungs- und Interviewdaten habe ich durch die Analyse von gegen
standsrelevanten Dokumenten und durch Fotos und Raumbeschreibungen aus 
dem RAV ergänzt. Diese Ergänzung meines Datenkorpus erachte ich für meine 

8 Aus forschungsethischen Gründen werde ich ebenso wie die Interviewdaten auch die Bild- 
und Dokumentdaten anonymisieren. Dies führt dazu, dass die Quellenangaben unvollstän
dig bleiben. Für die Verwendung der Fotos orientiere ich mich am juristischen »Leitfaden 
zur Zulässigkeit von Bild-Nutzungen« (Haller 2018) und habe etwa für die Nutzung derje
nigen Fotos, die ich nicht selbst aufgenommen habe, die Erlaubnis des_der jeweiligen Fo
tografen_in eingeholt; im Falle der Kunstinstallation, die an der Fassade des untersuchten 
RAV angebracht ist, habe ich Verwendungsrechte bei der Auftraggeberin eingeholt. Für mei

ne Analyse nutze ich überdies Aufnahmen des Gebäudetraktes des RAV. Haller (2018) fol
gend, ist das im Sinne der »Freiheit des Straßenbildes« (ebd., Abs. 2.12) zulässig. 
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empirische Subjektivierungsforschung als sinnvoll, da die beschriebene Ethnogra
phie von Praktiken der öffentlichen Arbeitsvermittlung ohne die Programmebene 
und damit die Ebene der diskursiven Strukturierung eben dieser Praktiken lü
ckenhaft wäre. Und obschon eine ethnographische Herangehensweise und im 
Besonderen die fokussierte Ethnographie eher einzelne Ereignisse als langfristige 
Prozesse beobachten kann, interessiert sie sich für die Begebenheiten, welche 
diese Ereignisse hervorbringen, wie auch für die Rationalitäten, die sich dahinter 
verbergen. 

Entsprechend diesen Annahmen erfolgt im Rahmen eines theoretical sampling 
(Keller 2011: 90) die theoriegeleitete Auswahl des mein Untersuchungsmaterial 
ergänzenden Dokumenten- und Bildkorpus. Dieses besteht unter anderem aus 
»Schlüsseltexten« (ebd.) zu den programmatischen Grundlagen aktivierender Ar
beitsmarktpolitik und wirkungsorientierter Verwaltungsführung. Konkret setzt 
sich das Dokumentenkorpus aus den zentralen Gesetzestexten der nationalen 
Arbeitslosenversicherung (AVIG, AVIV) und deren kantonalen Rechtsgrundla
gen, dem Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG), der »Vereinbarung RAV/LAM/KAST 
2015–218«, die den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und des AVIG 
im Bereich Beratung, Vermittlung und Kontrolle arbeitsmarktlicher Maßnahmen 
regelt, sowie aus Praxis-Handreichungen (AVIG Praxis ALE; AVIG Praxis AMM), die 
laut dem SECO für eine einheitliche Rechtsanwendung zu sorgen haben, zusam
men. Die Analyse der kantonseigenen Rechtsvorschriften im Feld der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung, der Gleichstellungsinstrumente sowie auch der Geschlech
terlage in der Kantonsverwaltung stütze ich überwiegend auf die Auswertung 
des kantonalen Arbeitslosenversicherungsgesetzes (LMC), des Personalgesetzes 
des öffentlichen Dienstes (LPAC), einer zugehörigen Durchführungsverordnung 
(RPAC), die das Personalgesetz ergänzt, sowie des kantonalen Gleichstellungs- 
und Antidiskriminierungsreglements (REgal). Ergänzend hinzugezogen habe ich 
eine 2010 durchgeführte Lohnstrukturanalyse (OCSTAT 2010) sowie thematisch 
passende Berichte des Kantonalen Büros für Gleichstellung und Gewaltprävention 
(BPEV). 

Weiter greife ich in meiner Analyse auf ausgewählte Studien aus dem ge
samtschweizerischen Evaluierungsprogramm des SECO zur aktivierenden Ar
beitsmarktpolitik und zur wirkungsorientierten Steuerung der RAV zurück. Dabei 
interessiere ich mich weniger für Ergebnisse dieser Studien als vielmehr dafür, wel
che Instrumente eingesetzt werden, etwa die Leistungsvereinbarung zwischen den 
kantonalen Behörden und dem Bund oder allfällige Anstrengungen, den Vollzug 
zwischen den Kantonen zu harmonisieren. Ebenso lassen diese Studien Schlüsse 
darüber zu, wie sich die Wirkungssteuerung über die vergangenen zwei Jahrzehnte 
verändert hat, was vom Bund im Bereich der Arbeitslosenverwaltung als prioritär 
angesehen und welchen Punkten wenig oder keine Beachtung geschenkt wird. 
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Einen weiteren wichtigen Einsatzpunkt meiner Analyse bilden die verge
schlechtlichten und vergeschlechtlichenden Kontextbedingungen der Arbeit im 
öffentlichen Dienst. Da ich selbst keine empirische Erhebung etwa der Geschlech
terquoten im öffentlichen Dienst durchgeführt habe, basieren meine Ausführungen 
zu diesem Teil meiner Untersuchung mehrheitlich auf thematisch einschlägigen 
Studien (etwa Fuchs 2016, 2018) und auf vom Bundesamt für Statistik (BFS) zur 
Verfügung gestellten Daten zur Erwerbsbeteiligung und Repräsentation von Frauen 
in Führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung. 

Für die Analyse der Ebene der Organisation der Arbeitsvermittlung und ihres 
Subjektivierungsregimes ziehe ich etwa organisationsinterne Dokumente zur Ge
sprächsführung und die Informationsmaterialien für die Arbeitsuchenden hinzu. 
Dazu zählt z.B. die Informationsbroschüre »Arbeitslos sein. Alles, was Sie wissen 
müssen«, die die Stellensuchenden vor ihrem Erstgespräch im RAV erhalten, und 
der darin enthaltene zehnteilige Fragenkatalog, den die neu beim RAV gemelde
ten Arbeitsuchenden ausgefüllt zu ihrem ersten Beratungsgespräch mitbringen sol
len. Wie ich beobachten konnte, spielen diese Informationsbroschüre und der Fra
gebogen meist eine zentrale Rolle in den Interaktionen und lassen erkennen, wie 
die Arbeitsuchenden vom RAV adressiert werden, welche Position und Rolle die Be
rater_innen laut der Organisation einzunehmen haben und wie die Organisation 
versucht, die Beratungspraxis zu rahmen. Weitere Anhaltspunkte zur Situation im 
RAV zu Beginn meiner Forschung und zu den damals virulenten organisationalen 
Spannungsfeldern und zentralen Diskursen finden sich in der von der Personalde
legation der RAV-Berater_innen gemeinsam mit den Gewerkschaften im Mai 2015 
eingebrachten Petition (P1848) und deren Verhandlung im Kantonsparlament. 

Angesichts der theoretischen Ausrichtung meiner Untersuchung und der An
nahme, dass sich affektive Machtbeziehungen und -techniken auch im Raum ma
nifestieren, vervollständigen Fotos und Raumbeschreibungen aus dem RAV mei
ne Materialsammlung auf der Ebene der Text- und Bilddokumente. Denn mit Fou
cault begreife ich die Raumgestaltung als Schnittpunkt von Diskursen und Prakti
ken. Diese Konzeption des Raums und seiner Wirkweisen stellt einen idealen Ein
satzpunkt für meine ethnographische Diskursanalyse und für die Reflexion meiner 
eigenen Eingebundenheit in den Forschungsprozess bereit. 

Denn wie etwa Andreas Reckwitz (2015) in Anlehnung an Hartmut Böhme und 
Hermann Schmitz verdeutlicht hat, wird das Subjekt, hier also ich als Forscherin, 

»affiziert durch die jeweilige Atmosphäre eines Raumes, die sich aus der relatio
nalen Situierung von Artefakten – im Übrigen auch von anderen Subjekten, Grup
pen oder Praktiken – ergibt. Die Erfahrung, also die Wahrnehmung der Atmosphä

re eines Raumes ist freilich selbst eine Praktik, die die Inkorporierung entspre
chender kultureller Schemata und sinnlicher Sensibilitäten auf Seiten des Sub
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jekts zur Voraussetzung hat: Artefakte können erst im Rahmen von Praktiken als 
Affektgeneratoren wirken.« (Ebd.: 43) 

Ich wurde im Zuge meiner Forschung also auch durch das affektive Machtgefüge 
im RAV affiziert. Genau dies möchte ich in meiner Analyse reflektieren, um so ei
ne weitere Möglichkeit zu schaffen, die »mikropolitische Macht« (Bargetz 2013: 205) 
von Sozialtechnologien über ihre »affektiven Wirkweisen« (ebd.: 204) zugänglich zu 
machen und die Affektlage im RAV zum Zeitpunkt meiner Forschung herauszuar
beiten. Das RAV ist somit einerseits konkreter Ort und andererseits auch ein affek
tiv aufgeladenes Forschungsfeld. In der Begründung der Macht-Wissen-Ordnung 
des RAV und der darin auftretenden Affektivität gehe ich also mikroskopisch vor: 
Ich setze im Kleinen an und lenke meinen Blick hin zu einzelnen Praktiken und ver
meintlich kleinen Details und beobachte die soziale Wirklichkeit in ihrem Vollzug. 

7.5 Doppelte Empirie: von Programmen über die Ordnung 
bis hin zu Praktiken 

In meiner Analyse der im Affektiven wirksamen Modalität von Gouvernementali
tät und bei der forschungspraktischen Umsetzung meiner ethnographischen Dis
kursanalyse rekurriere ich auf die Position der Philosophin Petra Gehring (2004). 
Gehring plädiert in ihrer Reflexion zum methodischen Arbeiten Foucaults dafür, die 
Metapher der Foucault’schen »Werkzeugkiste« ernst zu nehmen und als Forscher_in 
selbst zu experimentieren. Auch Ulrich Bröckling und Susanne Krasmann sprechen 
sich in ihrem Beitrag zur Forschungsperspektive der Gouvernementalitätsstudien 
für ein »heuristisches Experimentieren statt how to-Anleitungen, (für) lokale Kar
tografien statt general theory« aus (Bröckling/Krasmann 2010: 49; Herv. i. O.). Dem
entsprechend versuche ich meine eigene Forschungsstrategie zu entwickeln und 
verstehe die Diskursanalyse weniger als eine Methode denn als theoretischen Rah
men, welcher meine methodologischen Prämissen vorgibt. 

Mein Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass ich im Sinne eines »reflexiv-theo
riegeleiteten Vorgehens« (Eversberg 2014: 227) unterschiedliche Instrumente kom
biniere, unterschiedliche Untersuchungsebenen in den Blick nehme und Diskurse 
nicht als isolierte Einheit untersuche. 

Vielmehr verstehe ich Diskurse als komplexe Praxis, die die umgebenden in
stitutionellen Gegebenheiten mitkonstituieren und ebenso von diesen konstituiert 
werden (Herschinger/Nonhoff 2014: 196).9 Folglich sind 

9 In Rückgriff auf Andreas Reckwitz (2002: 250) argumentiere ich, dass der Begriff der »sozialen 
Praktiken« eine Tautologie darstellt, da jede Praxis in sich eine soziale Praxis darstellt. Daraus 
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»[d]iskursanalytische Vorgehensweisen […] weder auf Programmanalysen zu re
duzieren, das heißt auf Materialrekonstruktionen programmatischer (Politik)Pa
piere, wenn diese als direkte Praxisregulation verstanden werden, noch auf Pra
xisanalysen, das heißt auf eine Rekonstruktion sozialer Praktiken, die fälschlicher
weise als reale menschliche Praxis ›jenseits‹ des Diskursiven gedeutet werden.« 
(Kessl 2010: 352) 

Diskursanalysen, so argumentiert etwa auch Antje Langer (2008), »gehen […] über 
reine Sprach- und Textanalysen hinaus, weil mit den diskursiven Praktiken zugleich 
ein spezifisches, gesellschaftlich hegemoniales Wissen untersucht wird« (ebd.: 55). 
Konkret bedeutet dies, dass »durch den Diskurs als Praxisform die Ordnung im Wis
sen hergestellt wird, dass mit dem Begriff ›Diskurs‹ aber auch die Wissensordnung 
selbst bezeichnet wird« (Diaz-Bone 2006: 72). Und auch Foucault (1973) begreift Dis
kurse als Kampfplatz der Deutung und Hervorbringung von Wirklichkeit sowie als 
»Materialitäten sui generis« (Jäger 2004: 144); sie sind somit als strukturierte und zu
gleich strukturierende Praxis zu betrachten. In der Differenzierung zwischen den 
»Formen der Problematisierung und ihrer Programmatik, den Instrumenten der 
Machtausübung sowie den Machtpraktiken im Vollzug« (Ott/Wrana 2010: 160) las
sen sich also die beiden Fragerichtungen miteinander verbinden. 

Dieser theoretischen Positionierung folge ich in der Analyse meines Untersu
chungsmaterials und werde im empirischen Teil aufgegliedert auf drei (zusammen
hängende) Ebenen das affektiv-vergeschlechtlichte gouvernementale Machtfeld von 
Aktivierung und NPM auf der Makroebene der Programme und Regierungsrationa
litäten mit den vergeschlechtlichten und affektiven Mechanismen der »Menschen
führung« (Foucault 2004a: 183) auf der Ebene der Organisation des RAV und mit der 
gelebten Praxis in Form der situierten Handlungskomplexe im RAV zusammenbrin
gen. 

Um dies zu leisten, möchte ich zuerst einen Überblick geben über die Charakte
ristiken des institutionellen Rahmens und über die Gegebenheiten, wie ich sie zum 
Zeitpunkt meiner Forschung angetroffen habe. Diese Darstellung der makrostruk
turellen Aspekte und der Art und Weise, wie diese in der Organisation der kanto
nalen Arbeitsvermittlung übersetzt und auch selbst mitgestaltet werden, nehme ich 
als Ausgangspunkt, um in einem zweiten Schritt zu klären, wie sich die mikropoliti
schen Deutungskämpfe im Untersuchungsfeld der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
zum Zeitpunkt meiner Forschung präsentiert haben, welche Diskurse darin wirk
mächtig waren und wie sich Widerstand ausgehend von den öffentlich Bedienste
ten formiert hat. Auf der »Ebene 1« und der »Ebene 2« arbeite ich also zuerst die 

wird deutlich, dass eine Trennung zwischen ›sozialen‹ und ›diskursiven‹ Praktiken hinfällig 
ist, denn diese sind stets beides. 
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Programme des Regierens heraus, die das Handeln der RAV-Berater_innen anlei
ten oder zumindest anleiten sollen, um dann auf der »Ebene 3« zu einer empirisch 
fundierten Einschätzung der Wirkungsweisen dieser Diskurse und Dispositive auf 
die empirischen Subjekte zu gelangen, gefasst als »Kontext der Möglichkeiten des 
Werdens« (Traue 2010: 242). Das Bestimmungsmerkmal eines solchen Vorgehens ist 
denn auch ein wechselhafter und reflexiver Prozess, in dem die unterschiedlichen 
Materialien einander gegenübergestellt und verglichen werden. Dies soll die Ver
bindungen, Irritationen, Spannungen, Brüche und Widersprüche ebenso verdeut
lichen wie bestimmte Leerstellen im Reden über Aktivierung und moderne Dienst
leistungserbringung in der Organisation der kantonalen Arbeitsvermittlung. Wie 
dieses dreigeteilte Vorgehen konkret aussieht, werde ich nun abschließend anhand 
einer kurzen Darstellung jener Untersuchungsachsen verdeutlichen, die nicht nur 
meine empirische Arbeit strukturieren, sondern auch mein Verständnis von Gou
vernementalität widerspiegeln. 

7.5.1 Ebene 1: Programme 

In einem ersten Schritt werde ich die Modernisierung der öffentlichen Arbeitsver
mittlung in der Schweiz im Kontext des umfassenderen Prozesses der Transforma
tion von Staatlichkeit betrachten und herausarbeiten, welche Regierungsrationali
täten und -techniken das Feld der öffentlichen Arbeitsvermittlung unter dem »Dog
matismus der Ökonomie« (Felder 2001: 1095) bestimmen und welche Handlungsmo
di als legitim gelten. Mit Verweis auf mein Interesse an den affektiven Dimensionen 
modernen Verwaltungshandelns werde ich an diese Überlegungen auch die Frage 
nach dem der Schweizer Arbeitsmarktpolitik zugrundeliegenden Gefühlsdispositiv 
im Sinne »politisch-kultureller Wahrnehmungsmuster« (Bargetz/Sauer 2010: 143), 
die sich in Sozialstrukturen manifestieren und dadurch auch empirisch untersuch
bar werden, anschließen. Wie ich im Abschnitt 6.4 ausgearbeitet habe, verstehe ich 
Affekte nicht nur als zentralen Aspekt öffentlicher, interaktiver Dienstleistungsar
beit, sondern auch als eine Dimension staatlicher Strukturen und Regierungsratio
nalitäten. Affekte erscheinen daher eng verstrickt mit neoliberalen Regierungstech
niken und der anvisierten Subjektfigur des unternehmerischen Selbst. Um diese 
Annahmen auf mein Untersuchungsbeispiel der öffentlichen (Arbeits-)Verwaltung 
der Schweiz zu übertragen und für meine empirische Untersuchung ›greifbar‹ zu 
machen, werde ich auf dieser ersten Untersuchungsachse die rechtlichen Regelun
gen (Gesetze, Verordnungen) sowie Praxis-Handreichungen und die im zweiten Teil 
der Untersuchung dargestellte Struktur und Steuerung der öffentlichen Arbeitsver
mittlung entlang dominanter Themenlinien und Denkweisen analysieren und so in 
einem Verdichtungsprozess die Konturen des affektiven Macht-Wissen-Komplexes 
der staatlichen Verwaltung von Arbeitslosigkeit in der Schweiz sichtbar machen. Ich 
richte meinen Fokus auf die Strukturzusammenhänge zwischen den einzelnen Äu
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ßerungen und damit auf die »Diskursstruktur« (Keller 2011: 91). Als methodischer 
Anhaltspunkt für die Analyse des Affektregimes der öffentlichen (Arbeits-)Verwal
tung in der Schweiz dient mir Janet Newmans Ansatz eines »emotional register of 
discourse« (Newman 2012: 470), ein methodisches Instrument, welches mir dabei 
hilft, das affektive Regieren auf der Gesetzesebene und auf der Ebene des policy- 
making mit der Umsetzung und Bearbeitung der Politiken auf dem street-level zu
sammenzubringen. Mit Newman gesprochen, stellt dieser methodische Zugang die 
Möglichkeit bereit, »interpretative accounts of affect and emotion« (ebd.: 474) mit 
der Analyse sich verändernder Macht- und Herrschaftsregime zu verbinden bzw. 
zu analysieren, wie »particular emotional regimes of governance are enacted and 
[…] how subjects respond to and engage with new governmentalities of personhood« 
(ebd.: 466). Die einzelnen Dokumente lese ich folglich nicht für sich, sondern kon
textualisiere sie im Rahmen der Programmatik von Aktivierung und NPM und ar
beite die darin wirksamen Wissensbestände heraus. 

Anleitende Analysedimensionen für die Arbeit am Material sind etwa die 
Schwerpunktsetzung und die Steuerung aktivierender Arbeitsmarktpolitik oder 
auch das Framing des Risikos der Arbeitslosigkeit in den Gesetztestexten. Zu
sätzlich werde ich mit Hilfe der analytischen Konzepte der geschlechtersensiblen 
Wohlfahrtsstaatsforschung (z.B. Lewis 1992, 2010; Orloff 1996, 2009; Nadai 2015) 
der Frage nachgehen, welche Geschlechternormen und -hierarchien in den Geset
zestexten und den zentralen Dokumenten der ALV eingelagert sind, und heraus
arbeiten, welche Vorstellungen von Geschlecht prägend für das Gefühlsdispositiv 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung sind. Darüber hinaus interessieren mich die 
symbolische Geschlechterordnung, die Formen geschlechtlicher Arbeitsteilung und 
damit die Institutionalisierung des Geschlechterverhältnisses in der nationalen 
und kommunalen (Arbeits-)Verwaltung. Um die Dimension ›Geschlecht‹ auf die
ser Strukturebene empirisch zu untersuchen, betrachte ich, inwiefern und durch 
welche Instrumente die Geschlechtergleichstellung im Berufs- und Arbeitsleben 
auf der Gesetzesebene in der Schweiz verankert wurde. Entsprechend meinem 
Forschungsfeld liegt der Fokus dabei auf den Personalpolitiken der öffentlichen 
Verwaltung und darauf, wie in ihnen geschlechterpolitische Themen und Maßnah
men verhandelt werden. 

7.5.2 Ebene 2: Ordnung 

In diesem Schritt wende ich mich der Organisation der kantonalen Arbeitsvermitt
lung selbst zu. Diese konzipiere ich im Anschluss an Michael Bruch und Klaus Türk 
(2005: 120) als affektives und vergeschlechtlichtes »Regierungsdispositiv der Moder
ne«. Aus dieser Perspektive lässt sich das Konzept der »Organisation« gesellschafts
theoretisch wenden und als strukturbildender Prozess darstellen, der von bestimm
ten Vorstellungen von Rationalität und Ordnung durchzogen ist. Organisationen 
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wie das RAV betrachte ich folglich als »Verkörperungen gesellschaftlicher Struktur
momente« (Türk 1999: 45), die zugleich diese Strukturmomente reproduzieren. Or
ganisation und Gesellschaft denke ich somit nicht relational und als voneinander 
abgetrennte Bereiche, sondern ich fasse Organisationen als gesellschaftlich hervor
gebracht. »Gesellschaft wird so immer als Organisation und Organisation immer 
auch als Gesellschaft begreifbar« (Hofmann 2014: 132). 

Für meine Analyse bedeutet dies, dass ich nur Aussagen über die Dynamiken 
innerhalb des RAV machen kann, wenn ich die gesamtgesellschaftlichen Struktur
prinzipien, die im RAV institutionalisiert sind und durch das RAV verkörpert wer
den, in ihren Grundzügen erfasse. Das geschieht folgendermaßen: Aufbauend auf 
der »Ebene 1« der Analyse, in der ich genau diese das RAV mitbestimmenden Struk
turmomente herausarbeite, verfolge ich auf dieser Ebene nun das Ziel, zu eruieren, 
wie die nationalen Vorgaben und Normen vom RAV umgesetzt und unter Umstän
den umgedeutet und verändert werden und wie das RAV versucht, im Sinne einer 
»Führung der Führungen« (Foucault 1994b: 255) das Handlungsfeld der Personalbe
rater_innen zu strukturieren. Ich folge der Konzeption von Diskursen als komple
xer Praxis und begreife die organisationale Praxis des RAV als Resultat impliziten 
Wissens, in das die Bediensteten ›sozialisiert‹ werden. Die Formalstrukturen, Be
ratungsrichtlinien oder auch die Hierarchien – das explizite Wissen – interessieren 
somit vor allem in Hinblick auf die darin erkennbare Wissensordnung des RAV, die 
immer auch affektiv und vergeschlechtlicht ist. Dieses explizite Wissen steht der 
Praxis gegenüber, und das implizite Wissen stellt die Interpretationsschemata für 
die Funktionsbeschreibungen oder organisationalen Anforderungen dar. 

Um zu untersuchen, wie die Vorgaben des Bundes im Kanton übersetzt werden, 
schaue ich mir etwa die Gleichstellungspolitik der kantonalen Verwaltung und die 
Informationsmaterialien des RAV an und frage, wie im Kanton die geschlechtsspe
zifischen Normen und Vorgaben der nationalen Ebene umgedeutet und angepasst 
werden und ob und, wenn ja, wie im RAV die gleichstellungspolitischen Instrumen
te und Maßnahmen eingesetzt werden. Ebenso interessiert 

mich auf dieser Analyseebene die geschlechtliche Zusammensetzung des RAV 
(Stichwort: »›nominal‹ approach« (Britton 2000: 424)) und welche Anforderungskri
terien die Personalberater_innen zu erfüllen haben. 

Die Betrachtung der Vergeschlechtlichung und der Geschlechterverhältnisse 
auf dieser Ebene bildet die Hintergrundfolie für die Analyse von gender im Or
ganisationskontext und damit für die Beantwortung der Frage, inwiefern gender 
als ein »foundational element of organizational structure and work life« (ebd.: 
419) anzusehen und wirkmächtig ist. Auch spezifische Veränderungen der Orga
nisationsstruktur wie etwa den Abbau von Hierarchieebenen und die Delegation 
von Entscheidungskompetenz »nach unten« (Kratzer et al. 2003: 41) – oder auch 
die Auflösung der branchenspezifischen Spezialisierung der Berater_innen und 
damit einen möglichen Verlust an Expertise gepaart mit dem Zwang zur steten 
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Selbstschulung – beziehe ich mit Verweis auf geschlechtsspezifische Aspekte der 
RAV-Führungsstrategie als Auswertungsdimensionen ein. Dieser Analyseschritt 
dient zudem dazu, ein klar konturiertes Bild von der Arbeit der Personalberater_in
nen zu gewinnen: Inwiefern werden im RAV unmittelbare Reglementierungen 
mit subtileren Maßnahmen der Personalführung, die auf das Humankapitel der 
Bediensteten fokussieren, kombiniert? Wie versucht das RAV auf die affektiven 
Fähigkeiten der Berater_innen zuzugreifen und diese für den Organisationserfolg 
einzuspannen und wie wirken sich diese subtilen Strategien der Personalführung 
auf die Konstruktion von Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) und somit auf die 
Vergeschlechtlichung der Arbeitspraktiken der Berater_innen aus? 

Auf der »Ebene 3« setze ich an diesen Überlegungen an und werde als einen 
zentralen Einsatzpunkt die »Dialektik zwischen vergeschlechtlichten Organisati
onsstrukturen und der situationsabhängigen Darstellung […] von Geschlecht in den 
Handlungen und Praxen« (Andresen 2003: 47) der Personalberater_innen untersu
chen. Bevor ich den Blick jedoch auf die Interaktions- und Handlungsebene rich
te, werde ich auf der Ebene der Organisation zunächst noch auf die Raumordnung 
des RAV eingehen und die affektive Stimmungslage im RAV, die sich nicht zuletzt 
auch in der Raumstruktur und der Gestaltung des RAV materialisiert, herausar
beiten. Methodisch greife ich hierfür auf den diskurstheoretisch informierten hu
mangeographischen Ansatz der »materialisierten Geographien der Macht« (Mar
quardt/Schreiber 2013: 44; weiterführend: Marquardt/Schreiber 2020) zurück. Mit 
diesem Ansatz möchte ich die Räumlichkeit von Macht/Wissen-Komplexen im RAV 
aufschlüsseln und verdeutlichen, »dass räumlichen Anordnungs- und Interventi
onspraktiken eine besondere Bedeutung bei der Produktion und Stabilisierung von 
Machtverhältnissen [und Affektlagen, M. G.] zukommt« (ebd.). Diese Forschungs
perspektive folgt den Überlegungen Foucaults zur »Mikrophysik der Macht« (Fou
cault 1976) und der Annahme, dass sich Machtbeziehungen primär im Raum ent
falten, denn, so Foucault weiter, »der Raum [erhält] bei jeglicher Machtausübung 
fundamentale Bedeutung« (Foucault 1992b: 37) und ist eben nicht nur ein Behälter, 
»der mit Menschen und Dingen« (ebd.: 934) gefüllt werden kann. Vielmehr stellt der 
Raum für Foucault eine »Konstruktion bzw. ein Netzwerk, das Menschen, Dinge 
und Handlungen in verschiedenen Maßstäben strukturiert bzw. in eine Ordnung 
setzt« (Kreichauf 2017: 414), dar. Der Raum ist jedoch nicht nur Ordnungs- und Wir
kungsstruktur, sondern wird selbst durch Macht und Handlungszusammenhänge 
konstruiert und produziert (ebd.). Die Räume des RAV sind also gleichzeitig real 
und ideal: real in der Anordnung der Menschen und der Artefakte und ideal in ihrer 
klassifizierenden und hierarchisierenden Wirkung. Die Anordnung der Individuen 
im Raum dient dabei nicht allein ihrer Überwachung, vielmehr, so hat Foucault in 
seinen Überlegungen zur Fabrikarbeit gezeigt, schafft die richtige Platzierung der 
Individuen erst die Möglichkeit ihrer maximalen Nutzbarmachung (Foucault 1994a: 
185–187). 
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An der Raumstruktur lassen sich also Macht- und Regierungstechniken able
sen bzw. diese werden durch den Raum erst realisiert. In der Analyse der Fotos und 
Raumbeschreibungen ziele ich darauf ab, die (affektiven) »Techniken des Raumes« 
(Marquardt/Schreiber 2013: 40), die etwa in Form der Bewegungssteuerung und Par
zellierung auf das Verhalten der Angestellten (und der Arbeitsuchenden) Einfluss 
nehmen, herauszuarbeiten. Ich werde zeigen, wie in der Anordnung der Bürobe
reiche oder durch die Platzierung und Gestaltung der Warteräume Machtasymme
trien sichtbar und Ungleichheitsverhältnisse geschaffen werden, wie eine Kunstin
stallation an der Fassade des RAV das Gefühl von steter Beobachtung vermittelt und 
wie sich diese Affektlage überdies in der Positionierung der Abteilung der leitenden 
Führungsebene widerspiegelt. Regieren durch und mit Raum wird somit zu einem 
zentralen Element in der Analyse der affektiven Regierungstechniken des RAV, und 
ich möchte in meiner Analyse der Subjektivierungsprozesse im RAV die »Raumfra
ge« (ebd.) und damit die »physische Präsenz verräumlichter Gewalt« (Honneth 2003: 
24) konsequent mitdenken. 

7.5.3 Ebene 3: Praktiken 

Mein zentrales Erkenntnisinteresse gilt jedoch der mikrosozialen Ebene und somit 
den Deutungen und Praktiken der Personalberater_innen. Auf dieser Ebene möch
te ich entsprechend der empirischen Subjektivierungsanalyse die Verbindung zwi
schen den Regierungsrationalitäten und Führungstechnologien des RAV und den 
Selbstbezügen der RAV-Berater_innen herstellen und insbesondere die »konfligie
renden Kräfte, die Brüche und Widerstände« (Bröckling/Krasmann 2010: 29) sicht
bar machen, die aus den Regierungsanstrengungen erwachsen. Mit meinem Fokus 
auf die Prozesse der affektiven und vergeschlechtlichten Subjektivierung im RAV – 
also der Überführung von Fremd- in Selbstkontrolle – verschiebe ich im dritten Teil 
meiner Analyse den Fokus von der Regierungskunst zur Regierungspraxis. Ich gehe 
davon aus, dass es sowohl akzeptierende Subjektivierungsweisen (bei gleichzeitigen 
Normalisierungsversuchen durch die Anlehnung an und die Übernahme der effizi
enz- und leistungsorientierten Verwaltungsdiskurse) als auch ambivalente und so
gar subversive Aneignungsweisen gibt. 

Auf Basis der Interviews mit den Personalberater_innen und der Beobachtun
gen ihres Berufshandelns untersuche ich in diesem Schritt also die »konkrete loka
le Praxis von Regierungstechniken« (Bührmann 2004: Abs. 11) und wie sie sich un
ter Umständen auch widerständig im diskursiven Feld von affektiver Beratung und 
Kontrolle, (Kosten-)Effizienz und Selbstoptimierung positionieren. Mein Ziel ist es, 
den Ermessensspielraum der einzelnen Berater_innen in der Umsetzung der ge
setzlichen und organisationalen Vorgaben, ihr Berufsverständnis sowie handlungs
leitende (geschlechtsspezifische) Vorstellungen und Normen auf diesem street-level 
herauszuarbeiten, ferner das von ihrer affektiven Arbeit, und damit auch von der 
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Sorge um sich und um andere ausgehende widerständige Potential deutlich zu ma
chen und schließlich zu eruieren, wo sich in den Diskursen rund um Verwaltungs
modernisierung, Ökonomisierung und affektive Aktivierung für die Personalbera
ter_innen Lücken für Widerstand auftun oder verschließen. 

Für die konkrete Arbeit am Material folge ich einem inhaltsanalytischen Vorge
hen (etwa Flick 2007) und nehme das Material mithilfe der Analysesoftware Atlas.ti 
einerseits über die theoretischen Konzepte, die ich im sechsten Teil entwickelt habe, 
und andererseits über Kategorien, die ich ausgehend vom Material generiert habe, 
in den Blick. Diesen Auswertungsschritt leiten etwa Fragen nach dem beruflichen 
Selbstverhältnis der Personalberater_innen und ihrer Rolle als street-level bureaucrats, 
also danach, wie sie mit ihrer Sanktionsgewalt umgehen und wie sie die Anforde
rung beurteilen, die Stellensuchenden zu beraten, zu motivieren und gleichzeitig 
zu kontrollieren. Auch suche ich nach Aussagen, die Auskunft über ihre (affekti
ven) Beratungsstrategien und darüber geben, wie sie diese im Sinne ihrer eigenen 
Selbstführung einsetzen. Wann und wie versuchen sie die ›Kandidat_innen‹ zu af
fizieren, also Sozialität herzustellen, und werden sie selbst von den Erwerbslosen 
affiziert? Ich frage nach Situationen bzw. Schicksalen, die sie berühren, oder auch 
danach, was für sie problematisch in den Begegnungen mit den Erwerbslosen ist. 
Überdies interessieren mich ihre Wahrnehmung und Beurteilung der organisatio
nalen Vorgaben, wie etwa die vom RAV vorgegebene Gesprächsstrukturierung und 
ihre umfangreichen Dokumentationspflichten. Einen weiteren wichtigen Baustein 
für die Analyse ihres (professionellen) Selbstverhältnisses bildeten Fragen nach ih
rer Beurteilung und ihrem Umgang mit der vielfältigen organisationalen Kontrolle 
ihrer Arbeit, ihrer Einschätzung moderner Managementstrategien und ihrer fort
laufenden Leistungsevaluierung durch das RAV und das SECO. 

Um die affektiven Dimensionen der verschriftlichten Materialien, allen voran 
der Interviewtexte, herauszuarbeiten, rekurriere ich auf den von Jochen Kleres 
(2011) erarbeiteten narrativen Ansatz empirischer Emotionsforschung. Die Ana
lyse teilt sich auf zwei Ebenen auf: die lexikalische und die syntaktische. Auf der 
lexikalischen Ebene leiten Wörter, die entweder Gefühle direkt beschreiben oder 
diese durch Konnotierungen, Hervorhebungen und Ähnliches implizieren, meine 
Analyse an. Auf der syntaktischen Ebene fungieren Sätze, in denen Gefühle oder 
Gefühlszustände erwähnt werden oder ihre affektive Relevanz über Metaphern, 
bildliche Sprache, Verwendung von Ironie oder Sarkasmus angedeutet wird, als 
Marker für Affekte, Gefühle und Emotionen (Kleres 2011: 194). Die zugrundeliegende 
analytische Annahme dieses Vorgehens ist, dass »emotions are inextricably inter
woven with the meaning dimension of texts to the point where the distinction 
between cognition and emotion becomes blurry« (ebd.: 197). Dieser Annahme folge 
ich und versuche in meiner narrativen Analyse der Interviews auch unbewusst 
und nicht explizit genannte Affekte und Emotionen herauszuarbeiten. Die Analyse 
affektiver Aspekte der Beratungstätigkeit, die etwa in Form von körperlichen Hal
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tungen, auffälliger Gestik und Mimik der RAV-Beraterin zum Ausdruck kommen, 
orientiert sich an meinen Beobachtungs- und Shadowingprotokollen sowie den 
weiteren Feldnotizen.10 

In mehreren Durchgängen habe ich die Transkripte der Interviews mit den aus 
der Theorie wie auch aus dem Material entwickelten Codes codiert und die Text
stellen und Aussagen der interviewten Berater_innen miteinander verglichen. Der 
analytische Schwerpunkt ist dabei jedoch ein anderer als beispielsweise bei der qua
litativen Inhaltsanalyse (z.B. Mayring 2010). Denn nicht die Interpretation der Aus
sagen steht im Mittelpunkt, sondern es geht vielmehr darum, zu eruieren, wie die
se Aussagen miteinander organisiert werden und somit eine spezifische diskursi
ve Ordnung bilden, in welche unterschiedliche Subjektpositionen eingelassen sind. 
Folglich sind Diskurse auch »als das Produkt der Verbindung von Texten und Kon
texten« (Angermüller 2010: 80) zu begreifen und die »im Text verstreuten forma
len Marker und Spuren« (ebd.: 86) mobilisieren ein bestimmtes, mit den Subjektpo
sitionen verknüpftes Hintergrundwissen (ebd.: 85). Bei der Analyse der Interviews 
ging es mir folglich nicht darum, den Sinn der Texte zu rekonstruieren oder zu deu
ten, was die Personalberater_innen ›wirklich‹ meinen, sondern darum, wie die Per
sonalberater_innen etwa den Aktivierungsdiskurs rekonstruieren, wie sie sich zu 
den NPM-Werkzeugen positionieren, die seit der großen Organisationsreform 2012 
besonders ausgeprägt im RAV wirksam sind, welche Sozialtechniken, die auch af
fektive Fremdführungstechniken umfassen, sie in ihre Selbstführung integriert ha
ben und mittels welcher Strategien sie versuchen, die organisationalen Machtver
hältnisse zu beeinflussen und herauszufordern. Ich schließe also aus der Analyse 
der Regierungsrationalität und der Programme affektiver Dienstleistungsarbeit in 
einer Schweizer Arbeitsvermittlung auf die Praktiken im Modus ihres ›Vollzugs‹. 
Dabei setze ich die Personalberater_innen nicht als das ›Andere des Programms‹, 
sondern ich begreife auch diese Gegenprogramme als situierte diskursive Prakti
ken. So erscheinen die Machtverhältnisse im untersuchten RAV als ein komplexes 
und umkämpftes Feld. 

10 Anders jedoch, als es z.B. in der Analyse von reproduzierbaren Videodaten (z.B. Knoblauch 
2006) möglich ist, kann ich auf Basis meiner Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen keine 
detaillierte Analyse der (sich stets verändernden) Mimik, Gestik oder Körperhaltung der Be
rater_innen machen. In der Auswertung werde ich daher vor allem die von mir beobachteten 
nonverbalen Regelmäßigkeiten und Auffälligkeiten in den Interaktionen berücksichtigen. 
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8. Affektive Gouvernementalität 

der öffentlichen Arbeitsvermittlung 

Wichtig ist also nicht, so meine ich […] 
eine Art der Deduktion der Macht vom 
Zentrum ausgehend zu vollziehen und 
herauszufinden zu suchen, bis wohin sie 
sich nach unten hin fortsetzt […]. Man 
muß vielmehr eine aufsteigende Analyse 
der Macht machen, d.h. von den unendlich 
kleinen Mechanismen ausgehen, die ihre 
Geschichte, ihren Ablauf, ihre Technik und 
Taktik haben […]. 
(Foucault 1978: 83) 

In meiner diskursanalytisch angelegten Analyse der empirischen Daten möchte ich 
die Programmebene der Schweizer Arbeitsmarktpolitik und deren Steuerung auf 
Bundes- und Kantonsebene mit der gelebten Praxis im RAV verbinden und nehme 
nachfolgend drei Ebenen in den Blick: die Makroebene mit ihren Gesetzen, Weisun
gen und Steuerungsmechanismen, die institutionelle Mesoebene in Form der Orga
nisation des RAV selbst und die mikrosoziale Ebene des praktischen AVIG-Vollzugs 
durch die Personalberater_innen und ihrer subjektiven Erfahrungen als öffentliche 
Dienstleister_innen. Ich kehre also die im Eingangszitat genannte Foucault’sche Lo
gik der aufsteigenden Analyse zwar nicht in der empirischen Vorgehensweise, wohl 
aber in der Darstellungsreihenfolge um. Insgesamt jedoch verfolge ich in meiner 
Fallstudie primär das Ziel, neue Erkenntnisse zur gelebten Praxis in der öffentli
chen Arbeitsvermittlung und entsprechend zu den Subjektivierungsweisen inter
aktiver Dienstleistungserbringung am Arbeitsplatz Staat zu gewinnen. Dennoch er
achte ich es für die Erkenntnisgewinnung als unverzichtbar, die Rahmenbedingun
gen und damit auch das Geschlechterregime und die spezifische Affektkultur der öf
fentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz als sozialstaatlicher Instanz wie auch 
als Arbeitgeberin dazustellen. Jedoch, und dies ist auch dem Fokus der Erhebung 
meiner empirischen Daten geschuldet, muss die »Ebene 1«, also die Strukturebene, 
überwiegend als heuristische Dimension verstanden werden, die den Rahmen für 
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die darauf folgende Analyse der Organisation des RAV (»Ebene 2«) sowie der (wider
ständigen) Praktiken und der vergeschlechtlichten Subjektivierungsweisen der Be
rater_innen (»Ebene 3«) schafft. Denn entsprechend meiner zentralen Fragestellung 
nach den vergeschlechtlichten affektiven Praktiken und den möglichen Widerstän
den der Berater_innen habe ich für die Ebene der rechtlichen Rahmung der Arbeit 
der Berater_innen und der Vollzugssteuerung keine Primärdaten erhoben und grei
fe für die Darstellung dieser makrosozialen Ebene überwiegend auf die Auftrags
studien des SECO zurück. Und auch die Ausführungen zur Gleichstellungspolitik 
des staatlichen Bürokratiesektors basieren weitgehend auf Erkenntnissen aus be
reits abgeschlossenen Untersuchungen wie etwa von Gesine Fuchs (2016, 2018) und 
Kolleginnen (Fuchs et al. 2019). Zudem ist die Materiallage hinsichtlich der Affekt
dimension auf der makrosozialen Ebene des Wandels und der Regulierung der öf
fentlichen Arbeitsvermittlung eher dürftig. Für die Ausführungen zu Punkt 8.1.2, 
dem Gefühlshaushalt der öffentlichen Arbeitsverwaltung, beziehe ich mich daher 
auf Überlegungen zum Wandel traditioneller Sozialstaatlichkeit, wie sie etwa Loïc 
Wacquant (etwa: 2010, 2012) am Beispiel des US-amerikanischen Sozialstaats ange
stellt hat, oder auch auf die Ausführungen von Sigrid Betzelt und Ingo Bode (2018) 
zu den Dynamiken der Angstmobilisierung im bundesdeutschen Sozialstaat und ar
beite so am Beispiel der zentralen Reformen der Arbeitsmarktpolitik in Richtung 
Aktivierungspolitik und des neoliberalen Umbaus der Verwaltungsstellen heraus, 
welche Gefühle in der Schweizer Arbeitsverwaltung auf der institutionellen Ebene 
mobilisiert werden und welche anderen Gefühle unterdrückt werden müssen. 

Auf der »Ebene 1« erarbeite ich also das Hintergrundwissen für die weitere 
Arbeit an meinem empirischen Material. Primärdaten mit einem Gender- und 
Affektschwerpunkt existieren überwiegend für die Ebene der Organisation (»Ebene 
2«) und für die mikrosoziale Ebene der (Verwaltungs-)Praktiken der Berater_innen 
(»Ebene 3«). Diese beiden Ebenen bilden den Kern meiner Untersuchung und geben 
ihr ihre Struktur vor. Nach der Darstellung der Gesetzeslage, der Verwaltungs
richtlinien und der politischen Programme, d.h. der Regierungsrationalitäten der 
öffentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz, wende ich mich der lokalen Ebene 
der Organisation des RAV und den Praktiken der Personalberater_innen zu. Auf 
dieser Ebene verfolge ich das Ziel, die Rolle der von den Berater_innen geleisteten 
affektiven Arbeit für die Geschlechterkonstruktion im RAV sichtbar zu machen und 
damit die vergeschlechtlichten Subjektivierungen der öffentlich Bediensteten im 
Modus des Affektiven herauszuarbeiten. Ich möchte also im dritten Teil meiner 
Analyse – basierend auf der Auswertung der Interviews mit den Berater_innen 
sowie auf meinen Beobachtungen und mit Fokus auf die Selbsttechnologien der Be
rater_innen – die Doppelbewegung, d.h. den gleichzeitigen Prozess von »Regieren 
und Regiertwerden, von Fremd- und Selbstführung, von Unterwerfung und Person
werdung« (Penz/Sauer 2013: 126) analysieren. Im Zuge dieser Analyse kann gezeigt 
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werden, in welcher Weise diese Prozesse der Subjektformung vergeschlechtlicht 
sind und auf die affektiven Dispositionen der Berater_innen abstellen. 

Zudem werde ich mich auf der dritten Ebene der Analyse mit meiner zentra
len Fragestellung nach dem Spektrum individueller und kollektiver Widerstands
praktiken auseinandersetzen und werde zeigen, wie prekär und unabgeschlossen 
das neoliberale Projekt der Vereinnahmung der ›ganzen‹ Person als Arbeitskraft und 
wie brüchig die Rationalität des New Public Management und des Aktivierungspa
radigmas ist. Ich interessiere mich folglich sowohl für die Normalisierungszwänge 
auf der Seite der Fremdtechniken als auch für die subjektivierende Selbstformung, 
die sich in mehr oder weniger kreativen oder widerständigen Praktiken vollziehen 
kann, und werde nun versuchen, eine empirische Antwort auf meine zentrale For
schungsfrage nach möglichen Widerständen gegen die affektive und selbstunter
nehmerische Selbstregierung und das Selbstmanagement der Personalberater_in
nen zu geben. 

8.1 Ebene 1: Programme und Regierungsrationalitäten 

Zu Beginn meiner Analyse lenke ich den Fokus auf den seit Mitte der 1990er Jahre 
vonstattengehenden Umbau der Schweizer Arbeitsverwaltung und auf deren recht
liche Grundlagen und Steuerungsmechanismen – mit Foucault gesprochen: auf die 
Ebene der Programme und Regierungsrationalitäten. Entlang der Regierungsmodi 
›NPM‹, ›Affekt‹ und ›Geschlecht‹ blicke ich auf die zentralen Reformen der Arbeits
losenversicherung, die die Verankerung aktivierungspolitischer Elemente (weiter) 
vorangetrieben und damit Grundsätze wie ›Fördern und Fordern‹ oder das Prinzip, 
den Leistungsbezug an eine Gegenleistung zu koppeln (Wyss 2007: 7), in die Gesetz
gebung eingeschrieben haben und als wirkmächtige Diskurse in der öffentlichen 
Arbeitsverwaltung zirkulieren. Der (mediale und politische) Diskurs rund um die 
»faulen« Arbeitslosen, so werde ich insbesondere in der Annäherung an das Gefühls
regime der Schweizer Arbeitsverwaltung deutlich machen, bildete die Begleitmusik 
der Reformen und legitimierte diese gleichzeitig. Denn die durch die rechtspopulis
tische Schweizer Volkspartei (SVP) in den 1990er Jahren angestoßene Debatte rund 
um den Missbrauch von Sozialversicherungen1 »untergräbt nachhaltig den Solida
ritätsgedanken, auf dem die Sozialwerke aufgebaut sind. Dies führt zu Leistungs
kürzungen, Gesetzesverschärfungen und einem Klima der Angst« (Christen 2019: 
17). 

1 Ursula Christens Analyse bezieht sich zwar auf die Sozialhilfe, doch wurde die Debatte um 
einen möglichen Versicherungsmissbrauch, welchem mit einer entsprechenden Gesetzge
bung entgegengewirkt werden sollte, in allen Sozialversicherungen geführt (für die ALV etwa 
Wyer 2014). 
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Dieses Klima der Angst wirkt sich auch auf die öffentliche Arbeitsverwaltung 
– das Einsatzfeld meiner Untersuchung – aus. Denn auch diese bleibt von der 
Grenzverschiebung zwischen Staat und Ökonomie im Neoliberalismus2 nicht 
unbeeinflusst und bildet ein Affektregime aus, das geprägt ist vom Wandel staat
licher Bürokratien unter der Schirmherrschaft des Ideals marktförmiger und 
wettbewerbsorientierter Dienstleistungserbringung. Denn die NPM-Reformen 
der öffentlichen Arbeitsverwaltung haben zu einschneidenden Veränderungen in 
der Art und Weise der Arbeitsführung, zu neuen Zielsetzungen im Zeichen des 
unternehmerischen Managements geführt und maßgeblich dazu beigetragen, dass 
auch die Arbeitsverhältnisse im staatlichen Bürokratiesektor zunehmend flexibi
lisiert und entsichert werden. Infolgedessen steigt die Angst vor einem möglichen 
Arbeitsplatzverlust – und mit ihr die Akzeptanz von fortlaufend wachsenden An
forderungen an das subjektive Arbeitsvermögen – auch bei denjenigen, die die 
Erwerbslosigkeit verwalten. Ich gehe davon aus (und werde dies nun auch anhand 
meines empirischen Materials verdeutlichen), dass sich die Atmosphäre des Miss
trauens und der Angst sowie der gesteigerte Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck 
eben nicht auf Empfänger_innen sozialstaatlicher Leistungen beschränken, son
dern sich auch auf die wohlfahrtsstaatliche Infrastruktur erstrecken und im Sinne 
einer »emotionology«, einer machtförmigen emotionalen Struktur, wie Fineman 
(2008b: 2, 2010: 26–30) das im Anschluss an die Historiker_innen Peter und Carol 
Stearns (1985) nennt, auch die Angestellten der öffentlichen Arbeitsverwaltung 
betrifft. 

Auf der »Analyseebene 1« möchte ich zeigen, wie »affective patterns« (Wetherell 
2012) von Policy-Diskursen im Feld der öffentlichen Arbeitsvermittlung geformt 
werden, und schließe theoretisch an Penz’ und Sauers (2016) Annahme an, dass 
Affekte die »Schnittstelle zwischen Person und Gesellschaft« (ebd.: 12) bilden. Aus 
einer machtanalytischen Perspektive im Sinne Foucaults können Affekte folglich 
als Techniken der »Führung« bzw. der »Regierung« von Menschen gesehen wer
den, die selbst Macht- und Herrschaftsverhältnisse installieren, jedoch auch zur 
Überwindung solcher Verhältnisse beitragen. 

Durch das Dechiffrieren der Affektlage neoliberaler Sozialstaatlichkeit möchte 
ich im folgenden Kapitel genau dieses Regieren durch Affekte untersuchen und dar
stellen, welche Affekte in der Schweizer Arbeitsverwaltung auf der Ebene der staat
lichen Infrastruktur mit ihren Gesetzen und Steuerungsmechanismen besonders 
deutlich werden und welche Affekte eher in den Hintergrund rücken. 

Vor dem Hintergrund, dass moderne Arbeitsverhältnisse immer auch an unglei
che Geschlechterverhältnisse gebunden sind, werde ich mich im abschließenden 

2 Neoliberalismus verstehe ich nicht einfach als einen Rückzug des Staates zugunsten der Öko
nomie, sondern vielmehr als politisches Projekt im Sinne eines qualitativen Umbaus staatli
cher Praktiken und Institutionen des Regierens. 
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Teil der »Analyseebene 1« damit auseinandersetzen, dass sowohl die Arbeitsmarkt
politiken selbst als auch die Regulierung modernen Verwaltungshandelns in ihrer 
Konfiguration vergeschlechtlichte Macht- und Herrschaftseffekte produzieren. 
Ich gehe davon aus, dass die Macht- und Herrschaftseffekte aus einer bestimmten 
»geschlechtsspezifische[n] Grammatik neoliberaler Staatlichkeit« (Sauer 2016: 156) 
erwachsen. Und es ist genau diese geschlechtsspezifische Grammatik, welche ich in 
der Betrachtung der Gesetze und Steuerungsinstrumente der öffentlichen Arbeits
verwaltung in der Schweiz herausarbeiten möchte. Angeleitet wird meine Analyse 
auf dieser Ebene beispielsweise von Fragen wie derjenigen, wie sich die Einführung 
von NPM-Mechanismen und die weitere Verankerung von aktivierungspolitischen 
Maßnahmen im Zuge der AVIG-Reformen seit Mitte der 1990er-Jahre auf die Ge
schlechterverhältnisse und die Geschlechternormen in der öffentlichen Verwaltung 
ausgewirkt haben und ob und inwiefern sich auf dieser Ebene ein Wandel der tra
ditionellen Geschlechterordnung abzeichnet. Mit Verweis auf die Untersuchungen 
und Beiträge von Fuchs (2018, 2016) werde ich auf dieser rechtlichen Makroebene 
die gleichstellungspolitischen Kontextbedingungen der Arbeit der RAV-Berater_in
nen herausarbeiten. Überdies möchte ich mit Blick auf das nationale und kantonale 
AVIG und die ihm zugehörigen Weisungen und Verordnungen sowie bezugneh
mend auf die Vollzugssteuerung den geschlechtsspezifischen Normierungen der 
(nationalen und kantonalen) Arbeitsmarktpolitik nachspüren. Ich werde deutlich 
machen, dass sowohl die Gesetze als auch deren Vollzug, Steuerung und Evaluie
rung ein spezifisches Verständnis von Geschlecht und von geschlechtsspezifischer 
Gleichbehandlung begründen. Im nächsten Punkt werde ich mich nun jedoch zu
nächst dem im Kontextkapitel (Abschnitt 2.1) dargestellten Umbau der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung und deren wirkungsorientierter Steuerung (Abschnitt 2.2) aus 
der Perspektive einer Foucault’schen Machtanalytik annähern. 

8.1.1 Sichtbarkeitsordnung der öffentlichen Arbeitsverwaltung: 
Die RAV als kontinuierlich lernende Organisation 

Wie im Kontextkapitel beschrieben, wird die öffentliche Arbeitsvermittlung in der 
Schweiz durch die Steuerung der RAV in der Weise konstruiert, dass die RAV in 
Quasi-Märkten als Produzenten und Anbieter von Gütern und Dienstleistungen in 
Erscheinung treten, und die Instrumente der WoV ermöglichen unter diesen Um
ständen sowohl verwaltungsinterne als auch verwaltungsübergreifende Leistungs
vergleiche. Den Leitgedanken der WoV bildet demnach die Verlagerung der Verant
wortlichkeit auf die dezentrale Ebene. Diese Dezentralisierung schafft wiederum 
die Möglichkeit des Wettbewerbs zwischen autonomen und, so zumindest die An
nahme, effizienten Einheiten. 

Den kantonalen Behörden wird also Autonomie ›gewährt‹. Denn dies, so lässt 
sich dem anti-bürokratischen Duktus der WoV entnehmen, fördere nicht nur die 
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Kosteneffizienz, sondern im Sinne einer »regionalen Governance« (Frey 2003) 
schöpfe diese Verwaltungsform zentrale Steuerungskompetenzen dort ab, wo sie 
am häufigsten vorhanden sind, nämlich dezentral. Oder wie es das SECO in einer 
Medienmitteilung selbst formuliert: 

»Die föderalistische Organisation ermöglicht den Kantonen eine grosse Flexibili
tät, punktuelle Innovationen sowie adäquate und effiziente Problemlösungen in 
der Arbeitsmarktpolitik« (SECO 2010). 

Mit Foucault gesprochen können diese Steuerungsinstrumente als klassische Ele
mente der Prüfung charakterisiert werden. Denn das gezielte Streuen der Verantwort
lichkeit und die Übertragung großer Handlungsspielräume an die Kantone verlangt 
nach wirksamen Kontrollinstanzen. Diese Kontrollinstanzen haben zum Ziel, das 
Risiko zu minimieren, »dass die Vollzugsstellen nicht im Sinne der ALV handeln 
könnten« (Kaltenborn/Kaps 2013: 15). Denn die Förderung der Autonomie der Ver
waltungsbehörden ist, so werde ich nun in Rückgriff auf die Foucault’sche Macht
perspektive deutlich machen, nicht zu trennen von vielfältigen Kontrollformen und 
der Forderung, »einen spezifischen Gebrauch von diesen ›Freiheiten‹ zu machen, so 
dass die Freiheit zum Handeln sich oftmals in einen faktischen Zwang zum Handeln 
oder eine Entscheidungszumutung verwandelt« (Bröckling et al. 2000: 30). Die RAV 
sollen ihre Freiheiten also im Sinne der Aufsichtsbehörde – des SECO – nutzen. 

Die in Tabelle 1 aufgelisteten Wirkungsindikatoren, welche zur Leistungsmes
sung der RAV herangezogen werden, produzieren also bestimmtes Regierungswis
sen und werden damit als politische Technologien greifbar. Denn auf diesem bench
marking basierte bis 2003 nicht nur das Bonus-Malus-System, welches die Finanzie
rung der Betriebs- und Investitionskosten der RAV an die erzielte Leistung knüpft, 
sondern basiert auch das bis heute durchgeführte RAV-Ranking, das den Wettbe
werb zwischen den Kantonen fördern soll (Bundesrat 2015: 16). Insbesondere zu Be
ginn der Einführung der Instrumente der WoV und durch das Bonus-Malus-System 
in der Bewertung der RAV wurde ein System von Belohnung und Bestrafung einge
führt, das, wenn auch in etwas anderer Form, bis heute fortdauert. Durch das Ran
king werden die Ämter (und auch die Angestellten, so werde ich noch zeigen) ent
sprechend der Disziplinarmacht dazu angehalten, ihr Handeln an einer bestimm
ten (Leistungs-)Norm, definiert durch die vier nationalen Wirkungsindikatoren (s. 
Tabelle 1), auszurichten. Zudem werden die Ämter vergleichbar und kalkulierbar ge
macht. 
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Abbildung 1: RAV-Ranking 2016 

Quelle: Valda 2017: o. S. 
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Die in der überregionalen Schweizer Tageszeitung »Tagesanzeiger« abgedruck
te Abbildung 1 zeigt, wie durch das RAV-Ranking die Performanz der kantonalen 
Vollzugsstellen, gemessen an den vier nationalen Wirkungsindikatoren, für die 
Schweizer Bevölkerung einsehbar wird. Diese Rangliste macht auf aggregierter 
Ebene die ›guten‹ und eben auch die ›schlechten‹ RAV sichtbar und setzt sie auf 
diese Weise offen zueinander in Konkurrenz. Durch diesen direkten Vergleich 
entstehen jedoch nicht nur Anreize zur Leistungsverbesserung, sondern es regt 
sich auch Unmut in manchen Kantonen. Insbesondere die Westschweizer Kan
tone kritisieren, dass Mentalitätsunterschiede zwischen der Deutsch- und der 
Westschweiz nicht berücksichtigt werden (Bundesrat 2015: 21). 

Diese Verfahren des Aggregierens, die sich auf die Gesamtheit der RAV bezie
hen, werden durch Praktiken der Identifizierung ergänzt. Bei einmalig starkem oder 
wiederholt schlechtem Abschneiden greift das SECO direkt ein und führt eine soge
nannte »besondere Lagebeurteilung« in den RAV mit den schlechtesten Wirkungs
werten durch. Mitarbeiter_innen des SECO evaluieren auf der Grundlage einer 
Analyse der Wirkungs- und Führungskennzahlen und einer allfälligen Prozessana
lyse sowie im persönlichen Gespräch mit dem_der Amtschef_in die Schwierigkeit 
des RAV bei der Erreichung der nationalen Wirkungsziele. Daran anschließend 
werden dann mögliche Handlungsfelder zur Wirkungsverbesserung erarbeitet 
und konkrete Verbesserungsmaßnahmen für die Kantone konzipiert. Überwacht 
wird die Umsetzung dieser Maßnahmen durch das SECO; externe ExpertInnen 
überprüfen sie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit (Bundesrat 2015: 18–19). Zudem 
umfasst die WoV weitere Instrumente zur Wirkungsverbesserung wie regelmäßige 
Evaluationen, Führungskennzahlen für die Evaluierung der Führungsarbeit der 
Amtsleiter_innen oder auch einen institutionalisierten Erfahrungsaustausch zur 
Identifikation guter Vollzugspraktiken (ebd.: 19). 

Die Instrumente der WoV greifen somit nicht nur auf die Machtmittel der Ka
tegorisierung, Klassifizierung und Hierarchisierung als Techniken der Disziplinar
macht zurück, sondern setzen überdies auch Techniken der Pastoralmacht wie et
wa die Institution der Beichte ein: In ihrer säkularen Form und auf die Audits des 
SECO übertragen wird in Gesprächen mit den Amtsleiter_innen der RAV nach den 
Defiziten in der Vollzugspraxis geforscht. Die Amtsleiter_innen sollen sich in diesen 
Gesprächen mit den Vertreter_innen des SECO selbst einschätzen, und sie sind da
zu aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Effektivität und Effizi
enz der Arbeitsvermittlung in ihren Kantonen zu erarbeiten. Dadurch wird Wissen 
extrahiert und produziert. Dieses Wissen soll wiederum die Steuerung der RAV er
leichtern und deren Effizienz steigern. Die »Lagebeurteilung« soll die ›innere Wahr
heit‹ der RAV-Führung ans Licht bringen. Die Amtsleiter_innen sind also zur Erfor
schung ihrer selbst aufgefordert, sie sollen Ziele für die RAV entwerfen, die eigene 
Leistung einschätzen, Fehler und Schwächen eingestehen und Strategien zur Leis
tungsverbesserung erarbeiten. 
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Auf Grundlage der jährlich erhobenen Wirkungsindikatoren ist dieser Beurtei
lungsprozess ein fortlaufender – ein charakteristisches Merkmal der »Kontrollge
sellschaft« (Deleuze 1993). Die RAV als Organisationseinheit sowie auch die einzel
nen Amtsleiter_innen werden permanent evaluiert und im Verhältnis zum schweiz
weiten Durchschnitt (Indexwert: 100) bewertet. Die Amtsleiter_innen stehen somit 
unter stetem Leistungs- und Selbstoptimierungsdruck seitens des SECO. 

Die Logik der WoV oder die des wirkungsorientierten Managements auf Organi
sationsebene (»Ebene 2«) entspricht also der Technologie der Beichte. Das zugehöri
ge ›Heilsversprechen‹ ist dabei eine bessere Platzierung im nächsten RAV-Ranking 
und das Ausbleiben einer neuerlichen »Lagebeurteilung« durch das SECO. 

So werden die RAV durch die Technologien der WoV »kontinuierlich zu einer ler
nenden Organisation umgeformt« (SECO 2013: 18) – ein Phänomen, das nicht auf 
die Ebene der leitenden Positionen im RAV beschränkt ist, sondern auch in den Ge
sprächen mit den Personalberater_innen und in ihren Deutungen und Bewertungen 
des leistungsorientierten Managements deutlich zum Vorschein kommt. 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf das RAV-Ranking zurückkommen 
und deutlich machen, dass die Technologien der WoV nicht nur einschränkend 
wirken, sondern vielmehr auf einer subtilen Verknüpfung von positiven Anreizen 
mit offenen oder latenten Drohungen beruhen. Positive Anreize werden geschaf
fen, wenn das RAV im Ranking gut abschneidet, als Best-Practice-Beispiel fungiert 
und dadurch vom obersten Steuerungsorgan und den anderen kantonalen RAV 
Anerkennung erfährt. Negative Anreize werden einerseits durch die Symbolkraft 
einer schlechten Platzierung im RAV-Ranking geschaffen und mehr noch durch die 
Androhung eines Audits durch das SECO im Rahmen der »Lagebeurteilung«. 

Das Regierbarmachen der öffentlichen Arbeitsvermittlung über Kennzah
len verfolgt das Ziel, gegebenenfalls fehlende Leistung sichtbar zu machen, und 
steigert so den Wettbewerb zwischen den kantonalen Vollzugsstellen. Jedoch ent
faltet sich die Wirkung einer solchen ökonomischen Vermessung nicht nur im 
Innenverhältnis der Organisation und mit Blick auf Effizienz und Leistung im 
Organisationsmanagement; vielmehr kann insbesondere die Veröffentlichung der 
Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnungen als illustratives Beispiel für das 
gezielte Konstituieren eines gouvernementalen Machtfeldes herangezogen werden, 
das durch die disziplinäre Durchdringung des Arbeitsfeldes der Amtsleiter_innen 
wirkt und ihre Nutzbarmachung steigert. Durch die WoV mit ihren Kennwerten, 
Leistungszielen, Beurteilungen und Vergleichspraktiken etablieren sich also neue 
Macht-/Wissenspraktiken, die auf eine permanente Verfeinerung elektronischer 
Überwachung der RAV und ihrer Beschäftigten abzielt – eine Art »elektronisches 
Panopticon« (Menz 2009: 98), welches die bisherigen hierarchisch-bürokratischen 
Überwachungs- und Steuerungsformen ersetzt. In dieser Konzeption erscheinen 
die RAV als relativ autonome Akteur_innen, deren Erfolgsbilanz überwiegend von 
den selbst unternommenen Anstrengungen abhängt. Wie später noch zu sehen ist, 
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besteht in dieser Responsibilisierung der kantonalen Vollzugsbehörden und ihrer 
Mitarbeiter_innen eine auffällige Parallele zur Konzeption der ›Kandidat_innen‹ 
des RAV. 

Die effektive Kontrolle der RAV bedarf zweier sich ergänzender Elemente: ers
tens eines Sichtbarkeitsregimes durch umfassendes Monitoring und Controlling 
sowie zweitens die glaubhafte Androhung einer Sanktion. Dieses umfassen
de Accountability-System bestärkt eine Kultur des Misstrauens zwischen Bund 
und Kantonen, denn: »Vertrauen kann deshalb nicht gut sein; und Kontrolle ist 
nicht einfach nur besser, sondern wird in der Rationalität der unternehmeri
schen ›Dienstleistungserbringung‹ als Normalfall gesetzt« (Spilker 2014: 173) – eine 
Schwerpunktsetzung, die bereits erste Hinweise auf die Affektlage der öffentlichen 
Arbeitsverwaltung in der Schweiz gibt. Dieser wende ich mich nun zu, und ich 
möchte zeigen, wie »affective patterns« (Wetherell 2012) durch Policy-Diskurse im 
Feld der öffentlichen Arbeitsvermittlung geformt werden. Aus einer Foucault’schen 
Machtperspektive können Affekte folglich als Techniken der »Führung« bzw. der 
»Regierung« von Menschen gesehen werden. Und genau diesem affektiven Regieren 
möchte ich mich im nächsten Abschnitt zuwenden und werde meine Überlegungen 
zu Macht und Herrschaft durch eine affektbezogene Perspektive auf die seit Mitte 
der 1990er-Jahre stattfindenden staatlichen Transformationsprozesse im Feld der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung ergänzen. Im Sinne von Anne Cvetkovitch (2012) 
stelle ich nun die Frage, wie sich Aktivierungspolitiken und Strategien moderner 
Verwaltungsführung »anfühlen« (ebd.: 11). Wie also können sozialstaatliche Struk
turen, Steuerungsmodelle und Institutionen ›affektiv‹ gedacht werden? Dieser Fra
ge werde ich im nächsten Punkt nachgehen. Mit einem Perspektivenwechsel auf die 
Erwerbslosen und wie diese von den Rechtsgrundlagen der ALV adressiert werden, 
werde ich zeigen, wie der aktivierungspolitische Grundgedanke, wonach der Bezug 
von Sozialleistungen überwiegend auf individuellem Versagen am Arbeitsmarkt 
und Motivationsdefiziten beruht, die durch Zwangs- und Anreizmechanismen 
zu beheben sind, auch im Schweizer System der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
angekommen ist. Ich gehe davon aus, dass auch die RAV-Mitarbeiter_innen ge
nauso wie ihre erwerbslosen ›Kadidat_innen‹ von dieser normativen Ausrichtung 
aktivierender Arbeitsmarktpolitik erfasst werden; sie stellen nicht zuletzt in den 
Begegnungen mit den Stellensuchenden diese Form effizienzorientierter und auf 
individueller Selbstwirksamkeit beruhender Staatlichkeit her. Zudem ist dieser 
Perspektivenwechsel wichtig für die weitere Analyse meines empirischen Materi
als, da mehr als die Hälfte der Personalberater_innen, die in meiner Untersuchung 
mitgewirkt haben, selbst Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiographie hatten und 
als stellensuchend bei einem RAV gemeldet waren. Viele der Personalberater_innen 
haben daher das neoliberale Aktivierungsregime hautnah miterlebt. Aufgrund der 
befristeten Arbeitsverträge der »Auxiliaires« bietet auch die Anstellung als Perso
nalberater_in beim RAV für viele keine wirkliche Arbeitsplatzsicherheit mehr. Diese 
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»Ökonomie der Unsicherheit« (Beck 1999), dies werde ich im nächsten Punkt em
pirisch herleiten, nötigt daher auch die RAV-Berater_innen dazu, marktkonformes 
Verhalten zu inszenieren. 

8.1.2 »Mit einem Fuß drinnen, mit dem anderen draußen«: Das Affektregime 
der öffentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz 

Mitte der 1990er-Jahre wurde auch die Schweizer Arbeitsmarktpolitik grundlegend 
revidiert, und aktivierende Strategien wurden mit der zweiten Teilrevision des AVIG 
in die Arbeitslosenversicherung eingeführt. Diese Strategien, so zumindest der ak
tivierungspolitische Grundgedanke, sollten die Beschäftigungsfähigkeit (employabi
lity) von Erwerbslosen her- bzw. wiederherstellen. »›Beschäftigungsfähigkeit‹«, schrei
ben Eva Nadai und Christoph Mäder (2008) in ihrer pointierten Analyse von Be
schäftigungsprogrammen für Erwerbslose und von Managementpraktiken in Un
ternehmen, »heißt die Eintrittskarte für den Arbeitsmarkt, ›Leistung‹ bestimmt Ver
bleib und Status darin« (ebd.: 177; Herv. i. O.). 

Seit dieser einschneidenden ALV-Reform prägt also das Prinzip, dass nur dieje
nigen eine Leistung erhalten sollen, die eine Gegenleistung erbringen, die Arbeits
marktpolitik in der Schweiz. Oder wie es der damalige Leiter der Abteilung »Arbeits
losenversicherung« im BIGA (heute SECO) ausdrückte: »Missbräuche sollen – wenn 
immer möglich – bekämpft werden und der raschen Wiedereingliederung arbeits
loser Personen kommt erste Priorität zu« (Pfitzmann 1995: 271). Um das Ziel der »ra
schen Wiedereingliederung« zu erreichen, würden »auf der anderen Seite die Sank
tionen verschärft bei einem Verhalten, das diesem Zweck widerspricht« (ebd.: 273). 

Durch dieses an bestimmte Verhaltensnormen gebundene Leistungsprinzip 
und durch das Androhen von finanziellen Sanktionen wird das Versicherungsprin
zip, das der ALV zugrunde liegt, zusehends ausgehöhlt und von den Versicherten 
wird verlangt, dass sie sich aktiv und möglichst selbständig um die Erhaltung oder 
Wiederherstellung ihrer Beschäftigungsfähigkeit bemühen. Von ihnen wird gefor
dert, einen ganzen Strauß an Pflichten gegenüber der »zuständigen Amtsstelle« zu 
erfüllen (AVIG Art. 17). Im untersuchten RAV müssen sie etwa einen Nachweis von 
mindestens zehn Bewerbungen pro Monat (oft auch noch mehr) erbringen und sind 
verpflichtet, an Kursen und Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen, die ihnen 
vom RAV auferlegt werden. Sollten sie diesen Pflichten nicht nachkommen, dann 
drohen Sanktionen in Form von finanziellen Leistungskürzungen, den sogenannten 
»Einstelltagen«. Zudem sind die Erwerbslosen dazu verpflichtet, zur Schadensmin
derung jede zumutbare Beschäftigung anzunehmen (AVIG Art. 16, Abs. 1). Dies 
gilt auch für außerberufliche Arbeit (AVIG Art. 17) oder für eine Beschäftigung, die 
unterhalb des Ausbildungsgrades liegt und den_die Arbeitnehmer_in unterfordert 
(AVIG-Praxis ALE B285). Zudem gilt eine Arbeit als zumutbar, die täglich bis zu 
vier Stunden Wegzeit erforderlich macht (AVIG Art. 16, Abs. 2f). Nimmt die_der 
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Stellensuchende eine zumutbare Beschäftigung nicht an oder widersetzt sich den 
Weisungen der Vollzugsstelle, kann das RAV den Leistungsbezug vorübergehend 
einstellen. Bei wiederholter Zuwiderhandlung oder Verweigerung kann die_der 
Erwerbslose als nicht vermittelbar eingestuft werden, womit der Anspruch auf 
Unterstützungsleistungen vollständig erlischt und der Fall ›gelöscht‹ wird (AVIG- 
Praxis ALE B274-279). Darüber hinaus sieht das AVIG vor, dass bestimmte Verhal
tensweisen der Stellensuchenden bereits dann sanktioniert werden können, wenn 
sie lediglich das Risiko bergen, dass der ALV ein höheres ›Schadensrisiko‹ entsteht 
(AVIG Art. 30, Abs. 1 lit. c und d). In einem Urteil des Eidgenössischen Versiche
rungsgerichts (EVG) wird dieser präventive Leistungsentzug damit legitimiert, 
dass damit der drohende Schaden abgewendet oder zumindest gemindert werden 
kann. Derlei 

»Einstellungstatbestände [dienen] neben dem ›generalpräventiven‹ Schutz der 
Arbeitslosenversicherung vor missbräuchlichen Verhaltensweisen – der vor
beugenden Verhaltenssteuerung im Einzelfall […], so etwa der Intensivierung 
unzureichender Arbeitsbemühungen oder der verbesserten Wahrnehmung ad
ministrativer Mitwirkungspflichten durch die versicherte Person. Der Einbezug 
blosser Gefährdungstatbestände kommt nicht allein dann zum Tragen, wenn ein 
erforderliches Handeln durchgesetzt werden soll, sondern allenfalls auch, wenn 
eine abgeschlossene unerwünschte Handlung zur Diskussion steht.« (Eidgenös
sisches Versicherungsgericht (EVG), Urteil vom 19. September 2006) 

Zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Aktivierung der Erwerbslosen 
wird im AVIG (Art. 24) des Weiteren das Instrument des sogenannten »Zwi
schenverdienstes« angeführt. Beim RAV gemeldete Stellensuchende können ein 
Einkommen aus einer selbständigen oder unselbständigen Arbeit erzielen, auch 
wenn das Einkommen unter dem versicherten Verdienst liegt. Die Einkommens
differenz wird dann von der ALV ausgeglichen (AVIG Art. 24 Abs. 3). Das SECO 
weist darauf hin, dass das Einkommen aus einem Zwischenverdienst zusammen 
mit den Ergänzungsleistungen aus der ALV immer höher ist als das »normale« 
Arbeitslosengeld. Zudem schaffe ein solcher Zwischenverdienst die Möglichkeit, 
»berufliche Erfahrungen zu sammeln und wichtige Kontakte zu knüpfen« (SECO 
2018: 2). 

Um die »richtigen« Kräfte freizusetzen (Lessenich 2003: 84–85), setzen die Kor
rekturmaßnahmen des aktivierenden Staates folglich am Individuum an. Arbeitslo
sigkeit wird also aus Sicht der aktivierungspolitischen Logik als selbstverschuldete 
und durch moralisches Versagen begünstigte Problemlage angesehen und Arbeits
marktpolitik folgt in diesem Sinne der Logik einer »corrective workfare« (Wacquant 
2012: 72) oder auch einer liberal-paternalistischen Rationalität (ebd.: 2001). Denn 
wer nicht willens oder in der Lage ist, sich selbst aus der bedrohlichen Lage der Er
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werbslosigkeit zu befreien oder sich durch seinen_ihre RAV-Berater_in zumindest 
dazu ermächtigen zu lassen, hat sich dieses Scheitern nun verstärkt selbst zuzu
schreiben. Die Liberalität auf der einen Seite wird also gepaart mit der verstärk
ten Androhung von Sanktionen, dem Ausüben von Druck und der Anwendung von 
Zwang auf der anderen Seite (Dahme/Wohlfahrt 2002; Dean 2002). 

Deutlich wird dies auch auf der Ebene der Gesetzgebung und bei der Be
trachtung des AVIG: Im Gesetzestext wird klar, dass der Gesetzgeber viel Macht 
zur Kontrolle der Arbeitsuchenden an die Behörden bzw. an die Personalbera
ter_innen überträgt. Festmachen lässt sich dies etwa an der Wortwahl im AVIG. 
Denn auf den 78 Seiten kommen das Wort »Kontrolle« und seine Ableitungen wie 
»kontrolliert« oder »Kontrollvorschriften« insgesamt 36 Mal vor. Darüber hinaus 
widmet sich ein Abschnitt über eine ganze Seite den »Sanktionen«, die das RAV 
oder die Berater_innen ergreifen können. Die Taggelder, d.h. das Arbeitslosengeld, 
können die Personalberater_innen sperren, wenn »der Versicherte durch eigenes 
Verschulden arbeitslos ist« (AVIG Art. 30.1a) oder »sich persönlich nicht genügend 
um zumutbare Arbeit bemüht« (AVIG Art. 30.1c). Solche Politik zielt also darauf ab, 
die Handlungsspielräume der Erwerbslosen zu beschneiden und sie unter Druck 
zu setzen, möglichst schnell und eigenständig wieder eine Erwerbsarbeit anzu
nehmen, auch wenn diese schlechter bezahlt, weiter weg oder unsicherer ist als die 
vorherige Beschäftigung. 

Unter den Maßgaben des »Förderns und Forderns« wurden also niedrigere 
Zumutbarkeitsschwellen mit einem verschärften Sanktionsregime in der Schwei
zer Arbeitsmarktverwaltung verbunden und es wird insgesamt auf eine möglichst 
schnelle Arbeitsaufnahme fokussiert. Die normative Ausgangslage dieser Gesetzge
bung findet sich im Bild des/der »faulen Arbeitslosen« (Oschmiansky/Schmid/Kull 
2003) und wirft den Erwerbslosen vor, sich nicht genügend angestrengt zu haben 
oder nicht genug motiviert zu sein, um sich aus der Arbeitslosigkeit zu befreien. 
Im Kontakt mit dem RAV und den Personalberater_innen müssen die Erwerbslosen 
die sogenannte »Mitwirkung« als Gegenleistung für die Leistungen des RAV immer 
wieder aufs Neue unter Beweis stellen (s. »Mitwirkungspflicht in der AVIG-Praxis« 
ALE/C226-C227). 

Auch Loïc Wacquant (2010) hebt in seiner Analyse des neoliberalen Work
fare-Staates hervor, dass diese disziplinierende Sozialpolitik Pflichten vor (An
spruchs-)Rechte stellt und eine Atmosphäre des Misstrauens und der Angst und 
somit eine dem zeitgenössischen Wohlfahrtskapitalismus zugrundeliegende Ge
fühlsstruktur forciert (Betzelt/Bode 2018). Dies ist eine »condition how particular 
neoliberalisms become part of everyday life« (Anderson 2015: 745). Angst und Ver
unsicherung gewinnen folglich im neosozialen Aktivierungsstaat an Relevanz und 
avancieren zur politischen Währung. 
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Der Übergang vom versorgenden zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat ist jedoch 
nicht durch einen Abbau sozialer Sicherungssysteme gekennzeichnet – die Sozial
ausgaben blieben auch nach der »aktivierungspolitischen Wende« (Streckeise 2012: 
187) unvermindert hoch –, sondern viel eher durch den Umbau der staatlichen Regu
lierung in Richtung Responsibilisierung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Bürger_innen. In dieser Gemengelage aus Deregulierung, Marktorientierung, 
Flexibilisierung und mehr Eigenverantwortung avanciert der Sozialstaat zum na
tionalen Wettbewerbsstaat (Hirsch 2005; Penz 2010), der nicht nur den Druck auf 
die Bürger_innen und auf die Politik erhöht, sondern auch auf diejenigen, die die 
soziale Daseinsvorsorge organisieren und erbringen. Denn diese Dynamiken von 
Angst und Unsicherheit finden sich seit den einschneidenden Verwaltungsreformen 
der 1990er-Jahre und mit der Einführung der WoV auch in der veränderten Form 
der Arbeitsorganisation und der Arbeitskraftnutzung in der staatlichen Verwaltung 
der Schweiz wieder. Der staatliche Bürokratiesektor zeichnet sich zwar durch ei
ne vergleichsweise hohe Arbeitsplatzsicherheit aus, jedoch wurde etwa durch die 
Einführung des Bundespersonalgesetzes (BPG) im Jahr 2002 in den meisten Kanto
nen der Beamt_innenstatus3 für Verwaltungsangestellte abgeschafft, und flexiblere 
und leichter kündbare Arbeitsverhältnisse traten an seine Stelle (Trotzewitz 2003). 
In einigen kantonalen Vollzugsstellen der öffentlichen Arbeitsvermittlung wurden 
zudem auch flexibilisierte und befristete Anstellungsverhältnisse eingeführt. Denn 
entsprechend der WoV, d.h. im Sinne der Koppelung von Budget- und Leistungsver
antwortung, finanziert das SECO die RAV über eine Leistungsvereinbarung. Abhän
gig von der kantonalen Arbeitslosenquote wird das Budget des RAV, inklusive der 
Personalmittel, jährlich neu berechnet, und bei einer niedrigeren Arbeitslosenquo
te wird davon ausgegangen, dass auch der Bedarf an Personalberater_innen sinkt. 
Der Personalbedarf wird also von der Wirtschaftslage abhängig gemacht, weshalb 
die RAV ihren Personalstand möglichst flexibel regulieren können müssen (s. etwa 
Robert 2002). 

Im untersuchten RAV wird Personalengpässen mit der Anstellung von »Auxili
aires« entgegengewirkt. Den Verhandlungsprotokollen der von der Personaldelega
tion der RAV-Berater_innen bei der Kantonsregierung eingereichten Petition lässt 
sich entnehmen, dass zu Beginn meiner Untersuchung insgesamt 22 Berater_innen 
als »Auxiliaires« angestellt waren (P1848). Deren Anstellung ist jeweils auf ein Jahr 

3 Der Beamt_innenstatus in der Schweiz ist nicht mit dem in Deutschland oder in Österreich 
gleichzusetzen: Beamt_innen wurden bis zu einer Gesetzesänderung 2002 jeweils für eine 
Dauer von vier Jahren »gewählt«. In dieser Periode genossen sie Kündigungsschutz, jedoch 
erwuchsen aus dem Beamt_innenstatus keine Versorgungsansprüche gegenüber dem Staat. 
Im Zuge der Einführung der »Wirkungsorientierten Verwaltungsführung« (WoV) wurde in 
der Absicht, größere Flexibilität in der Personalpolitik zu erreichen, auch der Beamt_innen

status abgeschafft (Trotzewitz 2003). 
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befristet und die Arbeitsverträge können über drei Jahre erneuert werden (LPAC Art. 
7). Sollte es das Budget jedoch nicht zulassen oder ein Konjunkturaufschwung für 
sinkende Arbeitslosigkeit sorgen, werden die Verträge des neu eingesetzten Verwal
tungspersonals nicht verlängert und die Berater_innen verlieren ihre Stelle beim 
RAV und werden selbst arbeitslos. Doch auch bei genügend Personalmitteln wer
den die Arbeitsverträge der neu Angestellten nicht automatisch entfristet. Können 
die Personalberater_innen bei Stellenantritt nicht genügend Berufserfahrung oder 
eine fachspezifische Ausbildung vorweisen (AVIV Art. 119b), sieht die Gesetzgebung 
vor, dass die beim RAV tätigen Berater_innen innerhalb von fünf Jahren nach ih
rer Einstellung im Besitz des »Eidgenössischen Fachausweises Personalberatung« 
sind (AVIV Art. 119b). Entsprechend der maximalen Vertragsdauer müssen die »Au
xiliaires« diesen Fachausweis jedoch innerhalb der drei Jahre erlangen. Sollten die 
Personalberater_innen diese Qualifizierungsanforderung nicht erfüllen, droht die 
Auflösung des Dienstverhältnisses. Ebenso ist die Vertragsverlängerung bzw. eine 
Entfristung auch gebunden an das Ergebnis der personenbezogenen Evaluation der 
»Auxiliaires« durch die RAV-Gruppenleiter_innen und die RAV-Leiter_innen als di
rekte Vorgesetzte. Die 55-jährige Personalberaterin Anna macht den Druck und die 
Verunsicherung, die durch diese Arbeitsplatzunsicherheit hervorgerufen wird, im 
Gespräch mit mir deutlich: 

»Wenn ich daran [an die Befristung] denke, dann würde ich mich jeden Tag in Frage stel
len und mir sagen: ›Was machst du hier überhaupt? Such dir eine Arbeit!‹ Aber ich denke 
besser nicht daran. Aber es ist klar. Dass mit allem, was uns das SECO und die Hierar
chie abverlangt, also alle Voraussetzungen, um eine unbefristete Stelle zu bekommen, al
so stabilisiert zu werden, (.) da braucht es den HR-Fachausweis, es braucht das Brevet et 
cetera. Die Auxiliaires integrieren alle diese Ausbildungen. Ich bin seit Januar 2014 in die
ser Ausbildung, ich habe nie aufgehört. Also ich arbeite hier 120 Prozent und dann noch 
zusätzlich 50 Prozent, um den Aktivitäten und den Anforderungen gerecht zu werden. 
Also ist es klar, dass wenn man am Ende des dritten Jahres ankommt und sie uns dann 
nicht unseren Arbeitsvertrag verlängern, dass man dann mit einem Bild vom kantonalen 
Arbeitsamt oder von der Struktur geht, das man nicht versteht. Und dann investieren sie 
lieber in eine Ausbildung und ermüden die Leute, anstatt Personen anzustellen, die be
reits hier sind, die Erfahrung haben, ob nun mit oder ohne Brevet, die machen eine gute 
Arbeit. Und irgendwann,/euh/, ja dann wird man schon wütend. […] Dieser Vertrag ist (…) 
drastisch. Man ist mit einem Fuß drinnen, und mit dem anderen draußen.« (PB Interview 
Nr. 5) 

Anna betont, dass ihre befristete und leicht kündbare Anstellung für sie eine stark 
spürbare Quelle der Verunsicherung darstellt, die sie in ihrem täglichen Arbeits
handeln auszublenden versucht. Es macht sie jedoch wütend, dass sie sich so 
sehr bemüht und einen sehr großen Arbeitsaufwand zu bewältigen hat, aber nicht 
sicher sein kann, dass sich ihre Anstrengungen lohnen und ihr Vertrag entfristet 
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wird. Sie kritisiert, dass das RAV als Arbeitgeberin nicht für mehr (Planungs-)Si
cherheit sorgt, und fürchtet, trotz all ihrer Bemühungen und ihrer Investitionen 
in ihre Beschäftigungsfähigkeit ihre Stelle zu verlieren und durch jemand ande
ren ersetzt zu werden. Ihr Gefühl der (Zukunfts-)Angst, hervorgerufen durch die 
große Arbeitsplatzunsicherheit, muss die Beraterin also ganz bewusst managen, 
denn sonst könnte sie ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen und müsste ihre Ar
beitszeit dazu nutzen, sich auf neue Stellen zu bewerben. Der Arbeitsalltag der 
»Auxiliaires« gleicht also einer permanenten Bewährungsprobe, wobei immer ein 
Teil ihrer zukünftigen Arbeitsplatzsicherheit im RAV zur Disposition steht. Affek
tivität, bestimmt vor allem durch Unsicherheit und Angst um den Arbeitsplatz, 
wird für die »Auxiliaires« somit zu einer Grunderfahrung von Herrschaft und 
Kontrolle. Denn das System der permanenten Arbeitsintensivierung gepaart mit 
der individualisierten Leistungsverantwortung führt dazu, dass die_der Einzelne 
hinter den Anforderungen stets zurückbleibt. »Der kategorischen Komparativ des 
Marktes« (Bröckling 2007: 289) setzt nun also auch im öffentlichen Sektor »einen 
permanenten Ausscheidungskampf in Gang« (ebd.). 

Wie diese neoliberale Gefühlsstruktur der Verunsicherung und der Angst den 
Arbeitsalltag und das Berufsverständnis der Personalberater_innen prägt und wie 
sie dieses Affektregime nicht zuletzt auch in der Interaktion mit den Stellensuchen
den umdeuten, herausfordern und zu verändern versuchen, werde ich auf der drit
ten Ebene meiner Analyse aufzeigen. Auf der Ebene des institutionellen Kontextes 
möchte ich jedoch zuerst noch die dargestellte neoliberale Neuordnung der öffent
lichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz auf ihre Geschlechterimplikationen be
fragen. Hierzu lenke ich den Blick meines feministischen, poststrukturalistischen 
Staatsverständnisses auf die vergeschlechtlichten Dimensionen des Regierens der 
RAV. Um dies zu tun, werde ich am Beispiel des neoliberalen Umbaus der öffent
lichen Arbeitsvermittlung und der Einführung von Aktivierungspolitiken und des 
New Public Management in der Schweiz analysieren, inwiefern mit diesen Trans
formationsprozessen überwiegend eine Verfestigung von hierarchischer Zweige
schlechtlichkeit verknüpft ist und ob sich auch Chancen auf eine größere Geschlech
tergerechtigkeit in den sozialstaatlich-bürokratischen Strukturen ergeben. 

8.1.3 Geschlechtsspezifik der öffentlichen Arbeitsverwaltung in der Schweiz: 
Gleichstellungspolitische Kontextbedingungen 

Historisch waren der Schweizer Wohlfahrtsstaat und die Sozialversicherungen an 
der Norm des männlichen Ernährermodells (auch: Ernährer-Hausfrauen-Modell) 
orientiert. Dieses Modell basierte auf der Annahme, dass der männliche Industrie
arbeiter in Vollzeit erwerbstätig ist und mit seinem Einkommen seine Familie finan
ziert, während sich die Ehefrau unbezahlt um die Haus- und Familienarbeit küm
mert und nur aus ihrem Zivilstand abgeleitete Ansprüche an die soziale Sicherung 
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stellen kann (Fuchs 2018: 40ff.). Dieses Familienernährermodell institutionalisier
te also eine heteronormative und hierarchische Zweigeschlechtlichkeit, sicherte die 
heterosexuelle Kleinfamilie ab und bot für viele Frauen und Männer lange Zeit ein 
durchaus gängiges Modell des Zusammenlebens und der sozialen Sicherung (Sauer 
2016: 161–162). Die Trennung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit war somit ein 
zentrales Merkmal des fordistischen Genderregimes (Young 1998) und kennzeich
nend für die Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen in der Schweiz. 

Die Norm der nicht erwerbstätigen Hausfrau und Mutter und mit ihr auch 
das Konstrukt der »industriegesellschaftlichen Männlichkeit« (Lengersdorf 2010: 
90) hat sich mittlerweile gewandelt, und mit der steigenden Frauenerwerbsquote 
seit den 1970er-Jahren wurde auch das Modell des männlichen Alleinernährers 
sukzessive durch das »geschlechtsneutrale Modell des Arbeits-Bürgers« (Larner 
2000: 6) abgelöst. Ähnliches lässt sich auch für die Erwerbsmuster und die Ge
schlechterverhältnisse in der Schweiz feststellen. Denn durch den Ausbau des 
Dienstleistungssektors sind mittlerweile rund 79 Prozent der Frauen im Alter zwi
schen 18 und 64 erwerbstätig (Stand: 2020).4 Die Erwerbstätigkeit der Frauen in 
der Schweiz ist damit im internationalen Vergleich sehr hoch, doch unterscheidet 
sie sich unter anderem in Bezug auf den Beschäftigungsgrad und auch bezogen 
auf die berufliche Stellung von jener der Männer. Laut der Schweizer Arbeitskräf
teerhebung SAKE betrug die Teilzeiterwerbstätigkeit (Beschäftigungsgrad unter 
90 Prozent) in der Schweiz im Jahr 2020 durchschnittlich 38,3 Prozent; bei den 
Männern 17,9 Prozent und bei den Frauen 58,8 Prozent. Oder anders ausgedrückt: 
Sechs von zehn erwerbstätigen Frauen, aber nur 1,8 von zehn Männern arbeiten auf 
Teilzeitbasis.5 Die Teilzeitquote der Frauen ist nach den Niederlanden die höchste 
im OECD-Vergleich (BFS 2020b: 4). 

Als Hauptgründe für das geringere Arbeitspensum von Frauen werden die Kin
derbetreuung und andere familiäre Verpflichtungen genannt. Besonders stark ver
breitet ist die Teilzeiterwerbstätigkeit im Dienstleistungssektor und bei Müttern 
mit kleinen Kindern. Die hohe Erwerbsquote der Frauen darf somit nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sie mehrheitlich teilzeiterwerbstätig sind und der Beschäfti
gungsgrad von Müttern mit kleinen Kindern unter 50 Prozent liegt. Im Gegensatz 
dazu sind Männer auch heute noch meist vollzeitbeschäftigt (BFS 2021). 

Die Organisation der Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht folglich über
wiegend zulasten der Mütter, und die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt 

4 »Erwerbsquote der Frauen«, vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/quersc 
hnittsthemen/monitoring-legislaturplanung/querschnittssicht/gleichstellung/erwerbsquo 
te-frauen.html (Zugriff am 14.06.2021). 

5 »Teilzeitarbeit«, vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-so 
ziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/teilzeitarbeit.ht 
ml (Zugriff am 20.05.2021). 
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ist nicht nur unvollständig, sondern auch durchwegs paradox:6 Durch die »Femi
nisierung« der Erwerbsarbeit erhielten Frauen leichter Zugang zum öffentlichen 
Sektor, und die männliche Dominanz in Ehe und Familie wurde durch die weibliche 
Erwerbstätigkeit und die dadurch gewonnene (partielle) finanzielle Unabhängig
keit geschwächt, doch verfestigen die wohlfahrtsstaatlichen Institutionen und 
Maßnahmen auch heute noch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und damit 
den Geschlechterdualismus staatlicher Institutionen und Bürokratien. Denn ob
schon einige auf dem männlichen Ernährermodell basierende wohlfahrtsstaatliche 
Strukturen durch das 1981 eingeführte Gleichstellungsgesetz (GIG) abgeschwächt 
wurden, bestehen trotz gestiegener Frauenerwerbsquote einige Regelungen wei
terhin fort, die die familiäre Reproduktionsarbeit zur Frauensache machen. In 
der Schweiz zeigt sich dieser starke »Familialismus« (Leitner 2013) etwa an der im 
OECD-Vergleich sehr geringen staatlichen Investitionsquote in die Vorschuler
ziehung und folglich an der schlecht ausgebauten staatlichen Kinderbetreuungs
infrastruktur. Und trotz des achtwöchigen Arbeitsverbots nach einer Geburt gab 
es bis 2005 keinen gesetzlich verankerten Mutterschutz (Fuchs 2018: 46). Es wird 
deutlich, dass sich Geschlechterrollen und Lebensrealitäten stark verändert und 
diversifiziert haben, doch hinken die normativen Grundlagen der sozialstaatlichen 
Institutionen diesem Wandel nach wie vor hinterher und Frauen leisteten auch im 
Jahr 2020 50 Prozent mehr Haus- und Familienarbeit als Männer (BFS 2020a). 

Der Schweizer Wohlfahrtsstaat setzt sich also aus konservativen wie auch aus 
liberalen Elementen zusammen (Fuchs 2018: 41). Die konservativen Elemente las
sen sich etwa in den weiterhin wirkenden traditionellen Familien- und Geschlech
terrollenbildern ausmachen. Zugleich ist der Arbeitsmarkt liberal strukturiert, und 
wirtschaftliche Akteur_innen und damit das ökonomische Kalkül haben großes po
litisches Gewicht. Wie das Beispiel des im internationalen Vergleich sehr spät ein
geführten Mutterschutzes zeigt, ist vor diesem Hintergrund die gesetzliche Ver
ankerung und die Durchsetzung von arbeitsregulierenden Maßnahmen schwierig; 
geschlechtsspezifische Normen und Arbeitsteilungen des Fordismus sind hinsicht
lich der reproduktiven Arbeit nach wie vor wirksam. Dies zeigt sich etwa auch in 
der Betrachtung der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt. Diese folgt den libera
len Elementen des Schweizer Wohlfahrtsstaats und besteht mehrheitlich in Anti
diskriminierungspolitiken; die Rechtsgleichheit der Individuen wird betont. Zwar 
ist seit 1981 die Gleichstellung der Geschlechter in der Bundesverfassung verankert 
(Art. 8), doch trat das GIG, welches den Verfassungsauftrag für den Erwerbsbereich 

6 »Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Schweiz und im europäischen Vergleich 2018«, 
vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-b 
evoelkerung/gleichstellung-frau-mann/vereinbarkeit-beruf-familie.assetdetail.14877706.h 
tml (Zugriff am 29.01.2021). 
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konkretisiert, erst 1996 in Kraft. Das GIG gilt sowohl für privatwirtschaftlich ver
fasste Unternehmen als auch für den öffentlich-rechtlichen Sektor. Es verbietet se
xuelle Belästigung und direkte sowie indirekte Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts und erlegt im Falle einer Klage nach dem Gleichstellungsgesetz durch die 
sogenannte »Untersuchungsmaxime« dem Gericht die Beweislast auf. Doch wird 
das GIG nicht von Leistungsansprüchen wie etwa einem ausgebauten Kündigungs
schutz oder Elternurlaub flankiert und die Rechte müssen eingeklagt werden. Die
ser reaktive und individualistische Charakter, das zeigt auch Fuchs (2016) in ihrer 
Analyse beruflicher Gleichstellung in der Bundesverwaltung, ist die größte Schwä
che der Regulierung. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reichweite nationaler 
Gleichstellungspolitiken durch die hohe Autonomie von Gemeinden und Kantonen 
stark begrenzt ist, Zuständigkeiten und die Finanzierung von Maßnahmen oftmals 
ungeklärt bleiben und diese somit nicht umgesetzt werden (Fuchs 2015; Häuser
mann/Zollinger 2014: 930–931). Auf nationaler Ebene sind die Aussichten auf eine 
konsistente und emanzipatorische Gleichstellungspolitik in der Bundesverwaltung 
folglich begrenzt (Fuchs 2016: 61). 

Bei der Betrachtung der tatsächlichen Gleichstellung und der Repräsentation 
von Frauen im öffentlichen Dienst wird deutlich, dass Frauen zwar einen stets grö
ßer werdenden Teil der Arbeitnehmer_innenschaft stellen, sie in den unteren Hier
archiestufen jedoch überproportional vertreten sind. Und obschon sich der Anteil 
von Frauen in den obersten Führungspositionen (Topkader) in der öffentlichen Ver
waltung seit 2011 stetig erhöht hat, betrug er im Jahr 2019 lediglich 27,1 Prozent 
(BFS 2020b: 15). Ein ähnliches Bild zeichnet etwa Fuchs (2016) für die betriebliche 
Gleichstellung in der Schweizer Bundesverwaltung. »Die Entwicklungen der letz
ten Jahre beim Bundespersonal zeigen einen langsamen, doch stetigen Anstieg beim 
Anteil der weiblichen Beschäftigten, wobei die höchsten Führungspositionen wei
terhin stark von Männern dominiert sind« (ebd.: 62). Dies variiere zwar zwischen 
den Ämtern und den Aufgabenbereichen, doch werde der Abbau dieser vertikalen 
Geschlechtersegregation durch die starke horizontale Segregation erschwert (ebd.: 
66). 

Bei der Frage nach beruflicher Gleichstellung im öffentlichen Dienst gilt es also 
zu beachten, dass der relativ hohe Frauenanteil in der Verwaltung nicht darüber hin
wegtäuschen darf, dass Frauen auch im Staatsdienst noch immer an ziemlich hart
näckige gläserne Decken stoßen; es wird deutlich, dass die Staatsstrukturen auch 
heute noch »bemannt« (Sauer 2002: o. S.) sind. Die hohe Teilzeitquote von Frau
en und ihre Unterrepräsentation in Führungspositionen korrespondieren folglich 
mit dem modernisierten Ernährermodell. Frauen stellen nach wie vor eine »Flexi
bilitätsreserve« (Fuchs 2016: 232) dar; die Integration von Frauen in den modernen 
Staat qua Erwerbsarbeit ist unvollständig geblieben und auch heute noch von Ge
schlechterungleichheiten geprägt. Hinzu kommt, dass auch die Gleichstellung auf 
dem Arbeitsmarkt in der Schweizer Gesetzgebung erst zögerlich und sehr spät ein
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geführt worden ist und bis dato, zumindest auf nationaler Ebene und mit Verweis 
auf das GIG, sozusagen zahnlos geblieben ist. In dieser Konstellation werden weib
liche Subjekte durch die aktivierende Beschäftigungspolitik einerseits dazu aufge
fordert, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und sich möglichst fit und flexibel und 
damit employable für den Arbeitsmarkt zu halten, und andererseits tragen sie wei
terhin die Hauptverantwortung für den Reproduktionsbereich. Dieses Nebenein
ander ist prägend für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in der Schweiz 
und kann als »Paradox der Festschreibung und Flexibilisierung der Geschlechter
verhältnisse« (Pühl/Schultz 2001) gewertet werden. 

In der Schweiz wie auch in vielen anderen westlichen Staaten müssen Frauen, 
um dem Subjektstatus der ›Unternehmerin ihrer selbst‹ zu entsprechen, also nicht 
nur ihr Arbeitsvermögen, sondern auch die ihnen zugeschriebenen reproduktiven 
Aufgaben möglichst effizient, eigeninitiativ und autonom managen. »Ihr unterneh
merisches Talent äußert sich entsprechend in der Kompetenz, Erwerbsarbeit, Kar
riere, Berufstätigkeit und gegebenenfalls die Versorgung anderer durch finanziell 
gestützte Hilfe zu organisieren« (Pühl 2008: 11). So bleibt das Ideal eines unterneh
merischen und wettbewerbsorientierten Subjekts in der neoliberalen Regierungsra
tionalität eng mit dem Markt und mit Männlichkeit verknüpft, während Weiblich
keit zwischen ökonomischer Verwertbarkeit und familiärer Ausrichtung oszilliert 
(Michalitsch 2008: 73). 

Allerdings gibt es zwischen den Gemeinden, den Kantonen und den Bundesstel
len große Unterschiede in der Gleichstellungspolitik und in den gleichstellungspoli
tischen Maßnahmen, und ein handlungsrelevanter Konsens konnte bis heute nicht 
errungen werden. Wie es um die Gleichstellungspolitik der kantonalen Verwaltung 
im Untersuchungskanton bestellt ist, werde ich im nächsten Punkt erläutern. 

8.1.4 Geschlechterpolitik und Geschlechterungleichheit 
der kantonalen Verwaltung7 

Die gesetzliche Grundlage für die Gleichstellung der Geschlechter im Kanton bil
det der Artikel 15 der Kantonsverfassung. Dieser schreibt vor, dass alle Personen vor 
dem Gesetz gleich sind und niemand aufgrund seiner_ihrer Herkunft, seiner_ih
rer sozialen Situation oder seiner_ihrer religiösen Orientierung diskriminiert wer
den darf. Zudem wird darin der gleiche Lohn für gleichwertige Arbeit unabhängig 
vom Geschlecht festgeschrieben und die Geschlechtergleichheit in der Familie, in 
der Ausbildung und im Erwerbsleben gesetzlich verankert. 

7 Da die Amtssprache im Untersuchungskanton Französisch ist, sind auch alle in meiner Un
tersuchung genannten kantonalen Gesetztestexte, Verordnungen, Weisungen und auch alle 
weiteren zur Untersuchung hinzugezogenen Dokumente in französischer Sprache verfasst. 
Sofern nicht anders vermerkt, stammen alle Übersetzungen von der Autorin selbst. 
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Die gesetzliche Rahmung der Arbeit in der kantonalen Verwaltung bildet seit 
1997 das Personalgesetz (LPAC). Wenn man dieses Gesetz durchliest, so muss man 
jedoch genau schauen, an welchen Stellen und in welcher Form der Gleichheits
grundsatz der Bundes- und Kantonsverfassung Eingang gefunden hat. Denn von 
insgesamt 32 Artikeln enthalten lediglich der Artikel 2a mit den Absätzen a und b und 
der Art. 33 Hinweise auf die Geschlechterpolitik und deren Umsetzung in der Kan
tonsverwaltung. Doch gehen auch diese Verweise nicht über ein allgemeines Dis
kriminierungsverbot (LPAC Art. 2Aa) und den Anspruch auf eine effektive Gleich
heit zwischen Frau und Mann (LPAC Art. 2Ab) hinaus. Die regulativen Effekte die
ses Gesetzes auf die Gleichstellung in der Kantonsverwaltung sind daher ähnlich zu 
bewerten wie die des GIG auf Bundesebene. Zwar wird der Kantonsrat im Artikel 
33 als Exekutivorgan bestimmt, doch gibt es im Gesetz keine direkten Anreize zum 
Einsatz der Gleichstellungsinstrumente; auch mögliche Sanktionen bei Nichtbefol
gung werden nicht genannt. 

Seit 1999 ergänzt eine Durchführungsverordnung (RPAC) das Personalgesetz 
auf Kantonsebene. Doch finden sich auch in dieser, abgesehen von einem kur
zen Verweis, dass bei gleicher Qualifikation weibliche Bewerber_innen bevorzugt 
eingestellt werden sollen (Art. 52A), oder einigen Regeln zum Mutterschutz und 
zur Karenz (RPAC Art. 34), die auch die Möglichkeit eines zehntägigen bezahlten 
Elternurlaubs des Verwaltungspersonals vorsehen (Art. 34C), weder Hinweise zur 
Operationalisierung der Gleichstellungsziele noch zu deren konkreter Umsetzung 
in den kantonalen Verwaltungsstellen. 

Erst im Jahr 2015 wurde der Versuch unternommen, dem bislang herrschen
den gesetzlichen Vakuum bei der Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele ent
gegenzuwirken, und der Kantonsrat hat gemeinsam mit dem kantonalen Gleich
stellungsbüro (BPEV) einen Aktionsplan zur »Förderung der Geschlechtergleichheit 
in der Kantonsverwaltung« ausgearbeitet. Aufgeteilt auf insgesamt fünf Interventi
onsachsen, wie etwa die Förderung einer ausgewogenen Repräsentation von Frauen 
und Männern in Leitungspositionen und das konkrete Ziel eines Frauenanteils von 
40 Prozent in Verwaltungsräten und Aufsichtskommissionen, präzisiert dieser Ak
tionsplan seither die kantonale Geschlechterpolitik. Gültigkeit hat der Aktionsplan 
während einer Legislaturperiode von jeweils vier Jahren. Danach wird die Zielerrei
chung evaluiert. In der Legislaturperiode von 2014 bis 2018 konnte ein zentrales Ziel 
des Aktionsplans mit der Ergänzung des Personalgesetzes durch die Weisung REgal 
erfüllt werden. Diese Weisung geht gesondert auf die Gleichstellung und das Diskri
minierungsverbot des Personalgesetzes ein und nennt konkrete Umsetzungsstra
tegien (REgal Kapitel II) und Maßnahmen (REgal Kapitel III), darunter die Sensibi
lisierung in geschlechterspezifischen Bereichen und die Ausbildung des gesamten 
Verwaltungspersonals und der Amtsleitung in Gleichstellungsfragen (REgal Art. 10) 
sowie die Schaffung von Arbeitszeitmodellen, die die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie fördern sollen (REgal Art. 8). Im Kapitel III der Weisung wird auch die Zu
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sammenarbeit mit dem kantonalen Büro für Gleichstellung und Gewaltprävention 
vorgeschrieben. Dieses ist gemeinsam mit den Behörden dazu angehalten, gleich
stellungspolitische Ziele für die Dauer einer Legislaturperiode auszuarbeiten, deren 
Umsetzung zu kontrollieren und das Kantonsparlament über die Umsetzungsstra
tegien und Effekte der Maßnahmen zu informieren (REgal Art. 4, Abs. 1). Zudem hat 
das Gleichstellungsbüro den Auftrag, der Amtsleitung und den Personalverantwort
lichen bei der Umsetzung der geeigneten Maßnahmen in beratender Funktion zur 
Seite zu stehen (REgal Art. 4, Abs. 2). Ungeklärt bleibt jedoch, was denn »geeignete 
Maßnahmen« genau sein sollen. 

Trotz dieses gleichstellungspolitischen Teilerfolgs, welcher durch die Verab
schiedung der Weisung REgal erzielt worden ist, sind andere Ziele des Aktionsplans, 
etwa die Erhöhung des Frauenanteils in Verwaltungsräten und Aufsichtskom
missionen auf 40 Prozent, nicht erreicht worden.8 Ein Bericht des kantonalen 
Gleichstellungsbüros zeigt etwa, dass in den meisten Verwaltungseinheiten der 
Kantonsverwaltung der Frauenanteil seit 2014 zwar stetig zugenommen hat, jedoch 
in Führungspositionen auch am Ende der Legislaturperiode im Jahr 2018 unter 
dem gesetzten Ziel von 40 Prozent lag. Eine 2010 vom kantonalen Amt für Statistik 
(OCSTAT) durchgeführte Lohnstrukturanalyse9 zeigt für den Untersuchungskan
ton, dass Frauen mit gut 55 Prozent zwar mehr als die Hälfte der Angestellten im 
öffentlichen Dienst ausmachen, sie jedoch mit gut 35 Prozent überwiegend in den 
unteren Lohnklassen vertreten sind. Nimmt man das Departement des öffentlichen 
Bildungswesens aus der Berechnung aus, dann zeigen sich bei der Einkommens
verteilung zwischen den Geschlechtern noch gravierendere Unterschiede und der 
Frauenanteil in den unteren Lohnklassen beträgt rund 70 Prozent. Das Departe
ment des öffentlichen Bildungswesens wiederum ausgenommen, reduziert sich 
der Anteil an Frauen im mittleren Kader auf 19 Prozent und in den oberen Füh
rungspositionen auf nur mehr sieben Prozent. Im Vergleich dazu waren 2010 unter 
den beschäftigten Männern 34 Prozent im mittleren Kader der Kantonsverwaltung 
vertreten und zwölf Prozent im oberen Kader tätig. Zudem wirkt auch eine horizon
tale Segregation in der Kantonsverwaltung weiter fort, denn Frauen sind weiterhin 
in männerdominierten Bereichen, wie etwa im Sicherheits-, Wirtschafts-, im Bau- 
und Umwelt- oder auch im Infrastrukturdepartement, deutlich unterrepräsentiert. 

8 Der Aktionsplan wurde auch in die Legislaturperiode (2018–2023) aufgenommen und zählt 
laut Pressebriefing der Kantonsregierung zu den vorrangigen Aufgaben der Legislaturperi
ode 2018–2023. Nachzulesen auf: Point Press du Conseil d’État (2018: 12). URL: https://www. 
XX.ch/document/13310/telecharger (Zugriff am 03.05.2021). 

9 »Structure de l’emploie et salaires dans le secteur public à XX« (2010). URL: https://www.XX 
.ch/statistique/tel/publications/2012/analyses/communications/an-cs-2012-43.pdf (Zugriff 
am 29.01.2020). 
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Dies sind alles Hinweise darauf, dass die steigende Anzahl von Frauen im öffent
lichen Dienst nur sehr eingeschränkt als Indikator für eine bessere Gleichstellung 
der Geschlechter gewertet werden kann. Denn wie die Analyse zeigt, haben auch auf 
Kantonsebene Frauen seltener Leitungs- und Führungspositionen inne und sie sind 
mehrheitlich in peripheren Teilen des Staatsapparats wie im Bildungs- und Sozial
wesen tätig. Männer dominieren weiterhin die Kernbereiche der kantonalen Ver
waltung wie etwa die Infrastruktur oder das Finanzwesen – Bereiche, die finanzi
ell besser ausgestattet sind und über mehr Machtpotential verfügen (Connell 1990: 
523–524). Wie es um die Geschlechterverhältnisse im untersuchten RAV bestellt ist, 
verrät uns ein Blick aufs Organigramm. 

8.1.5 Geschlechterverhältnisse im untersuchten RAV 

Das Organigramm des kantonalen Arbeitsamtes lässt in vertikaler Richtung vier 
grundlegende hierarchische Ebenen erkennen: 

• die Amtsleitung mit der Assistenzebene und einer für das interne Controlling 
zuständigen Abteilung; 

• die darunter folgende Ebene mit dem Sekretariat, der Kommunikationsabtei
lung und dem Rechtsdienst; 

• die Ebene des Arbeitgeberservices und der Organisation der arbeitsmarktlichen 
Maßnahmen sowie der Finanz- und Administrationsabteilung; 

• die Ebene der Organisationseinheiten (RAV 1, 2, 3, 4), welche alle einer direkt der 
Amtsleitung und zum damaligen Zeitpunkt noch eigens geführten, zentralen 
Ebene unterstellt sind. Dem_Der jeweiligen Leiter_in des RAV 1, 2, 3 oder 4 sind 
wiederum mehrere Gruppenleiter_innen unterstellt, die eine Gruppe von etwa 
zehn Personalberater_innen managen. 

Die Amtsleitung als höchste Position in der Hierarchie hat ein Mann inne und auch 
die Position des Assistenten ist von einem Mann besetzt. Anders schaut es wiederum 
bei der Betrachtung der Ebene der Rechtsabteilung und des Controllings aus. Beide 
Abteilungen werden von einer Frau geleitet. Das Gleiche gilt für das Sekretariat und 
die Kommunikationsabteilung. Der Arbeitgeber_innenservice wiederum wird von 
einem Mann geleitet. Der Assistent der Geschäftsführung erklärte mir im Gespräch, 
dass diese Abteilung neu geschaffen wurde, da die Kund_innen- und Dienstleis
tungsorientierung des RAV insbesondere den potentiellen Arbeitgeber_innen gilt. 
Der Arbeitgeberservice bildet folglich eine zentrale Schnittstelle zwischen dem Be
werber_innenpool, bestehend aus den beim RAV gemeldeten Erwerbslosen, und den 
(kantonalen) Arbeitgeber_innen. Die Arbeit dieser Abteilung trägt also maßgeblich 
zur Außenkommunikation und damit zum Image des RAV als moderner Dienstleis
ter bei. 
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Auch die Einheiten, in denen die Berater_innen tätig sind (RAV 1, 2, 3, 4), wer
den von einer zentralen Abteilung gesteuert, welche von einem Mann geleitet wird. 
Für die Leitung der RAV sind zwei Männer und zwei Frauen zuständig, wobei eine 
Leiterin während meiner Feldaufenthalte bereits seit Längerem krankgeschrieben 
war und von einem männlichen Gruppenchef vertreten wurde. De facto sind es also 
drei Männer und eine Frau, die den Organisationseinheiten vorstehen. Für die dem 
Amtsleiter direkt unterstellte Gesamtleitung der RAV, die als Schnittstelle zwischen 
dem Leiter des gesamten Arbeitsamtes und den personalintensiven RAV-Zweigstel
len fungiert, ist ebenfalls ein Mann zuständig. 

Bei dieser Betrachtung der geschlechtlichen Verteilung von Berufsbereichen 
und -positionen im RAV wird klar, dass die als hart, rational und besonders 
herausfordernd und zeitintensiv geltenden Bereiche, etwa die Position des Verant
wortlichen für den Arbeitgeber_innenservice oder die des Leiters aller vier RAV- 
Zweigstellen, häufig männlich besetzt sind. Frauen sind hingegen überwiegend 
in jenen (Spitzen-)Positionen zu finden, die die gefühlvollen, weichen Agenden 
des Managements umfassen, wie etwa die Kommunikationsabteilung oder das 
Human Resource Management. In diesen werden stereotyp als weiblich einge
stufte Fähigkeiten, etwa in Form von Mitarbeiter_innenorientiertheit, Offenheit 
oder Kommunikationsfähigkeit, vorausgesetzt und gefördert. Die Übertragung 
der Leitung der Controlling- wie auch der Rechtsabteilung an zwei Frauen deutet 
jedoch darauf hin, dass die Reproduktion binärer Codes von Männlichkeit und 
Weiblichkeit auf dieser Führungsebene zumindest teilweise aufgebrochen wird. 

Die geschlechtliche Konstruktion ist folglich auf den ersten Blick durchaus an
schlussfähig an gelernte Muster von dichotomer Zweigeschlechtlichkeit. Doch sind 
darin auch Modernisierungsmomente zu erkennen, die diese binären Zuschrei
bungen verschieben. Die Genderperspektive auf das Organigramm legt also den 
Schluss nahe, dass die »widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Modernisierung und 
Bewahrung, von Abbau und Neuformierung der Geschlechtergrenzen« (Wetterer 
2002: 529, Herv. i. O.) im untersuchten RAV noch nicht überwunden ist. Frauen 
dringen zwar gehäuft zu den Führungspositionen vor und machen den Großteil 
der Belegschaft der Personalberater_innen aus – ja, Frauen dominieren diesen Be
rufssektor –, jedoch werden altbewährte Schemata wiederbelebt, konserviert und 
wird somit auch die Klassifizierung nach Geschlecht aufrechterhalten. Wenn auch 
quantitativ nicht mehr so deutlich ausgeprägt, weist die vertikale Arbeitsteilung 
im RAV eine deutliche Geschlechtsspezifik zugunsten von Männern auf. Wie auch 
in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung sind die als rational und zentral 
geltenden Positionen in der managerialen Führungsebene überwiegend von Män
nern besetzt, und auch die Position des Amtschefs wurde nach dem Wechsel 2012 
wieder an einen männlichen Kandidaten vergeben. Mit diesem Personalentscheid 
wurde die geschlechtliche Statusdistribution und damit das Männermonopol in der 
kantonalen Verwaltung erneut festgeschrieben; sie kann als Indiz dafür gesehen 
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werden, dass hegemoniale Männlichkeit, etwa in Form einer »business masculini
ty« (Connell/Wood 2005), im RAV nach wie vor auf hartnäckige Weise eingelassen 
ist. Diese Form von Männlichkeit, die an der Führungsspitze des RAV beobachtet 
werden kann, weist deutliche Züge des unternehmerischen Selbst auf und wird als 
individualistisch, flexibel und kalkulierend beschrieben – eine neue Form hegemo
nialer Männlichkeit, die »eher an Macht durch Marktbeherrschung orientiert [ist] 
als an bürokratischer Herrschaft« (Wedgwood/Connell 2010: 120). 

Der Blick aufs Organigramm und auch das Fehlen von geschlechtsspezifischen 
Personalstatistiken lassen zudem den Schluss zu, dass es wohl im RAV keine Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte gibt; die Instrumente des Gender Mainstreaming 
werden, ähnlich wie wir es bereits auf der makrosozialen Strukturebene gesehen 
haben, auch im Organisationskontext des RAV und in der Kantonsverwaltung kaum 
beachtet. Dieser Eindruck wurde auch im Gespräch mit dem Assistenten des Amts
leiters bestätigt, der mir auf die Frage, ob das RAV bestimmte Gleichstellungsziele 
verfolgt, keine Informationen zu einer Gleichstellungsstrategie im RAV geben konn
te und lediglich auf den in der kantonalen Gesetzgebung verankerten Anspruch der 
zehn Tage Elternurlaub (LPAC Art. 34) und auf flexibilisierte Arbeitszeitmodelle mit 
großzügigen Gleitzeiten, die die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben ver
bessern sollen, hinwies. 

Trotz dieser mangelnden Sensibilität für geschlechtsspezifische Ungleichheits
verhältnisse und der Weiterschreibung der beruflichen Vergeschlechtlichungspro
zesse im RAV zeigt der Blick aufs Organigramm wie auch die Analyse der kantonalen 
Gleichstellungsinstrumente, dass die traditionellen Grenzen hierarchischer Zwei
geschlechtlichkeit durchaus veränderbar bzw. verschiebbar sind und damit auch an 
der bislang klaren Statusdistribution gerüttelt werden kann. 

Bevor ich mich auf der zweiten Ebene meiner Analyse eingehend der Organisa
tion des RAV zuwende, möchte ich zusammenfassend nochmals auf die genannten 
Merkmale des Regierens öffentlicher Dienstleistungsarbeit auf dieser makrostruk
turellen Ebene eingehen. 

8.2 Zusammenfassung »Ebene 1«: New Public Management, 
Affekte und Geschlecht als Regierungsmodi 

In diesem ersten Teil der Auswertung habe ich die politische Programmatik der 
Aktivierung und moderner Verwaltungsführung auf ihre strategische Ausrichtung 
hin untersucht und gezeigt, dass das Sichtbarkeitsregime von New Public Ma
nagement und Aktivierung im Modus von Kennzahlen und Leistungsvergleichen 
arbeitet. Die wirkungsorientierte Steuerung der RAV macht sich die Autonomie 
der kantonalen Behörde zunutze und lässt sich so mit der zentralen Prämisse von 
Foucaults Machttechnologie der Gouvernementalität beschreiben – die des sanften 
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Regierens durch Freiheiten. Neoliberalismus kann in dieser Betrachtungsweise 
also auch als »Transformation von Freiheit in Herrschaft« (Segal 2006: 324) ver
standen werden. Ein Aspekt neoliberaler Regierungskunst, welcher sich in allen 
drei Untersuchungsebenen wiederfindet, kommt dabei zum Ausdruck. Dieser, 
so etwa auch Lemke (2004), liegt gerade darin begründet, »andere zum Handeln 
zu bewegen, also bestimmte Formen des Handelns weniger zu unterbinden oder 
zu beschränken als sie vielmehr zu fördern oder gar zu fordern« (ebd.: 68). Der 
Rückzug des Staates unter neoliberalen Vorzeichen entpuppt sich also auch im Falle 
der Schweizer öffentlichen Arbeitsvermittlung als vordergründig und kennzeichnet 
eher ein neues Verständnis von Staatsaufgaben sowie einen Wechsel von formellen 
und direkten zu informellen und indirekten Formen des Regierens. Benchmarking, 
flexible Globalbudgets und eine fortlaufende Evaluierung der erzielten Wirkungs
werte fungieren dabei als »Rückkoppelungsschleifen« (Bröckling 2000: 150) und 
stellen die benötigten Informationen für die flexible Steuerung der RAV bereit. 

Was das Verhältnis zwischen neoliberaler Staatlichkeit und Geschlecht anbe
langt, so konnte ich durch die Darstellung und kritische Analyse der Geschlechter
politiken in der öffentlichen Verwaltung zeigen, dass sowohl der Staat als Arbeit
geber als auch die Konzeption und Steuerung der Schweizer Arbeitsmarktpolitik 
eine spezifische Geschlechterordnung schaffen. Diese Ordnung hat sich nicht zu
letzt durch die steigende Frauenerwerbsquote und durch die gesetzliche Veranke
rung der beruflichen Gleichstellung durch das GIG gewandelt, und es konnten in 
den letzten dreißig Jahren politisch und sozial deutliche Erfolge in der Gleichstel
lung der Geschlechter erzielt werden. Doch tragen die konservativen Elemente der 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik dazu bei, dass Frauen in der Schweiz überwiegend 
auf Teilzeitbasis berufstätig sind, in schlecht bezahlten Branchen oder Positionen 
arbeiten und das Gros der Haus- und Pflegearbeit übernehmen. Wie auf der Bun
desebene mit dem GIG gab es auch auf der Ebene des im Fokus stehenden Kan
tons einige Vorstöße, die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben. So wurde 
die Gleichstellungsarbeit durch den Aktionsplan und durch die Schaffung des Bü
ros für Gleichstellung und Gewaltprävention institutionalisiert. Doch zeigt das Bei
spiel der ungleichen Repräsentation von Frauen und Männern in den oberen Rängen 
der kantonalen Verwaltung deutlich, dass die rechtliche Verankerung der Gleich
stellungsziele nach wie vor schwach ist. Zudem drohen keine Sanktionen, sollten 
die Gleichstellungsziele von den Behörden nicht erreicht werden, und es entsteht 
der Eindruck, dass einige der kantonalen Behörden bislang kaum Notiz von den 
kantonalen Gleichstellungsbemühungen und den konkreten Maßnahmen genom
men haben. Denn ein weiterer Punkt der Weisung REgal schreibt vor, dass in der 
Kommunikation der öffentlichen Verwaltung eine geschlechtergerechte und inklu
sive Sprache angewandt werden soll (REgal Art. 4, Abs. 3). Mit Blick in das kantonale 
Arbeitslosenversicherungsgesetz fällt jedoch auf, dass auch diese Maßnahme nicht 
umgesetzt worden ist. Denn in den Gesetzestexten wird immer noch die masku
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line Form, etwa »der Versicherte« und »der Arbeitslose«, verwendet. Und auch im 
kantonalen Personalgesetz wird die geschlechtergerechte Sprache nicht durchgän
gig eingesetzt; beispielsweise ist ausschließlich von »dem Chef« und nicht etwa »der 
Chefin und/oder dem Chef« die Rede.10 

Auch mit Blick auf die Gesetzgebung auf Bundesebene zeigt sich in der Ausein
andersetzung mit der geschlechtergerechten und inklusiven Sprache ein ähnliches 
Bild. Zwar wurde in einer Weisung des Bundes (AVIG-Praxis ALE) unter »Sonder
themen« in einem Abschnitt zu »Gender Mainstreaming« (GM) aufgeführt, dass die 
»Verwaltung und Durchführungsstellen zu Genderfragen sensibilisiert und zu dis
kriminierungsfreiem Verhalten in Wort und Tat angehalten werden« (AVIG-Praxis 
ALE E108); auch im Vollzug soll auf eine geschlechtergerechte Sprache geachtet wer
den (AVIG-Praxis ALE E 109). Jedoch wurden diese Ziele vom Bund bislang nur halb
herzig umgesetzt. Und so ist es dann auch wenig überraschend, dass überwiegend 
weder in den SECO-Studien noch in den für den Vollzug relevanten Dokumenten, 
Merkblättern und auch im zweiten Handbuch »AVIG-Praxis AMM« keine geschlech
tergerechte Sprache zur Anwendung kommt und mehrheitlich auf das generische 
Maskulinum zurückgegriffen wird. Das im Handbuch zum AVIG skizzierte Gender 
Mainstreaming wird also bereits auf der Makroebene nicht implementiert. Im zwei
ten Praxishandbuch »AVIG-Praxis AMM« wird der niedrige Stellenwert einer ge
schlechtersensiblen Sprache durch folgenden Hinweis explizit gemacht: »Zur besse
ren Lesbarkeit werden im nachfolgenden Text Personenbezeichnungen vorwiegend 
in der männlichen Geschlechtsform verwendet. Es versteht sich von selbst, dass die 
männliche Form die weibliche impliziert.« 

Die Behandlung von Geschlecht als Rand- bzw. Sonderthema im AVIG verdeut
licht die geringe Wirksamkeit dieser Form der Governance von Geschlechterregi
men deutlich. Gender Mainstreaming scheint zwar als Konzept in der Bundes- wie 
auch in der Kantonsverwaltung auf der Gesetzesebene angekommen zu sein, jedoch 
findet es mehr auf dem Papier als im organisationalen Handeln statt. Ein Bericht des 
SECO (2006b) zur Diskriminierung im Bereich der Arbeitslosenversicherung bestä
tigt diesen Eindruck. Er zeigt, dass zwar 21 Kantonen und den jeweiligen Vollzugs
stellen die in der AVIG-Praxis ALE angeführte Weisung »Gender Mainstreaming im 
Vollzug« bekannt ist, doch lediglich in vier Kantonen werden die offiziellen Doku
mente auf geschlechtsneutrale Formulierungen kontrolliert, nur in drei Kantonen 

10 Nachtrag: Im März 2021 wurde von der Kantonsregierung ein Gesetz zur Einführung ei
ner geschlechtergerechten und inklusiven Sprache in allen kantonalen Gesetztestexten 
verabschiedet. Auf Bundesebene sind die Bundesbehörden mittlerweile verpflichtet, auf 
geschlechtergerechte Formulierungen zu achten. Hierzu wird auch ein Leitfaden in allen 
Landessprachen zur Verfügung gestellt (https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokument 
ation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulier 
en.html, Stand 04.08.2024). 
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werden regelmäßige Informationen zum Thema bereitgestellt und gerade einmal 
fünf Kantonsverwaltungen bieten Weiterbildungen im Bereich des Gender Main
streaming an. In zwölf Kantonen wurden keinerlei Anstrengungen unternommen, 
das Thema zu vertiefen. 

Die neoliberale Umstrukturierung der öffentlichen Arbeitsvermittlung gründet 
jedoch nicht nur in einer spezifischen, hierarchischen Geschlechterordnung, son
dern schafft auch eine bestimmte Grundstimmung – ein neoliberales Affektregime 
– der Verunsicherung und Angst, welches auch im Untersuchungsfeld und der Or
ganisation der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz deutlich wird. Dieses 
Affektregime lässt, so zumindest der Erwartungshorizont, die öffentlich Bediens
teten zu Unternehmer_innen ihrer selbst werden, die es verstehen, ihre affektiven 
Fähigkeiten gezielt zur kreativen Anpassung an die (sich stetig wandelnden) Markt
erfordernisse einzusetzen und mit den zunehmend unsicheren Beschäftigungsver
hältnissen umzugehen. 

Im weiteren Verlauf meiner Analyse möchte ich jedoch nicht die Relevanz von 
Gefühlen in staatlich-bürokratischen Organisationen per se untersuchen, sondern 
herausfinden, inwiefern und mittels welcher Strategien das RAV als wettbewerbs- 
und konkurrenzgeleitete Organisation auf die Affekte seiner Beschäftigten einwirkt 
und gewisse Affekte gezielt für den Organisationserfolg zu mobilisieren versucht. 
Die affektive Arbeit der Verwaltungsangestellten wird so zum Modus ihrer Subjekt
konstitution und damit zu einer wichtigen Machttechnik im RAV. Denn wie ich be
reits zeigen konnte, zeigt sich weder die politische noch die bürokratische Realität 
emotions- oder geschlechtslos. Vielmehr wird bereits zu diesem Zeitpunkt der Ana
lyse deutlich, dass sowohl Emotionalität als auch Geschlecht als politische Struktur
kategorien sowie als Ressourcen betrachtet werden müssen. Daher sind sie zentrale 
Aspekte, welche die theoretischen Orientierungspunkte für die Analyse der organi
satorischen Mesoebene und die Betrachtung der mikrosozialen Interaktionsebene 
bilden. 

8.3 Ebene 2: Ordnung   

Bevor ich mich der Komplexität des Phänomens wirkungsorientierter Verwaltungs
führung und der Aktivierung in den sozialen Praktiken der RAV-Berater_innen zu
wende, bedarf es einer systematischen Betrachtung der Gegenstandsebene der (in
stitutionellen) Organisation dieser Praktiken (»Ebene 2«). Mit dem Ziel, deutlich 
zu machen, welche spezifischen Modalitäten der Macht im untersuchten RAV wir
ken und anhand welcher konkreten Strategien das RAV versucht, auf die subjekti
ven Dispositionen der RAV-Berater_innen einschließlich ihrer affektiven Disposi
tionen zuzugreifen, wende ich mich im folgenden Analyseschritt den Regierungs
techniken des RAV zu. Organisationen wie das RAV betrachte ich als »Oszillations
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punkte der gesellschaftlichen Machtverhältnisse […]. In ihnen manifestieren sich 
sowohl sehr direkte, aufdringliche Macht- und Kontrollpraktiken, wie Disziplinar
macht oder Pastoralmacht […], als auch die raffinierteren, undurchsichtig erschei
nenden Subjektivierungsprozesse« (Lehmann/Rybnikova 2014: 211–212). 

Als Einstieg in diese Analyseebene werde ich vor dem Hintergrund der Fou
cault’schen Analysen zu den Funktionen und Zielen von Raumproduktionen und 
deren Machtwirkungen mit der Darstellung der räumlichen Ordnung der von 
mir untersuchten kantonalen Arbeitsvermittlung und der darin untergebrachten 
Organisationseinheiten beginnen. Auf Basis meiner Feldnotizen, Fotos und online 
verfügbarer Abbildungen des RAV erkunde ich sowohl die konkrete bauliche Mate
rialität des RAV als auch die Machteffekte, die sich in dieser Architektur entfalten. 
Ich arbeite auf den folgenden Seiten also die Technologien des Raumes des von 
mir untersuchten RAV heraus und werde zeigen, wie durch die Raumstruktur 
Hierarchien geschaffen werden, wie durch Zugangsregelungen, die Zuordnung von 
Bereichen zu bestimmten Personengruppen oder auch durch Leitsysteme Macht
verhältnisse sichtbar werden und welche Gebrauchsweisen des Raums im RAV für 
welche Personen vorgesehen sind. Darüber hinaus setzen sich in den Räumlich
keiten und in der Raumordnung des RAV auch bestimmte Affekte ›fest‹. Auf der 
Grundlage der von den Personalberater_innen geäußerten Bemerkungen zu ihren 
Büros oder anderen Teilen des RAV wie auch vermittels einer Reflexion meiner 
Forschungspraxis und meines eigenen Affiziertseins werde ich die Raumstruktur 
des RAV unter anderem auf seine Affektlage hin untersuchen und herausarbeiten, 
wie das RAV als Raum affektiv-atmosphärisch aufgeladen ist. 

Ebenso werde ich auf dieser Analyseebene darstellen, wie im RAV nebst diversen 
Disziplinartechnologien auch andere, etwa kontrollgesellschaftliche Formen der 
Macht, wie sie Gilles Deleuze (1993) beschrieben hat, wirken. Diese Machttechniken 
wirken weniger durch Sichtbarkeitsregime und Überwachung, Separation und 
Individualisierung, sondern durch Modalitäten der Zusammenarbeit, etwa durch 
Projekt- und Teamarbeit, flache Hierarchien oder Evaluation und Qualitätsma
nagement (QM) als konstitutives Element einer leistungsorientierten Kultur des 
Unternehmens. 

Im letzten Teil dieses Auswertungsschrittes reflektiere ich in Bezug auf mei
ne relationale und affekttheoretische Analyseperspektive, wie Performanz- und 
Leistungskriterien oder auch die Organisationsform der Teamarbeit sich auf das 
Affizierungsvermögen der Personalberater_innen beziehen und diese zur steten 
Selbstoptimierung, Selbstwirksamkeit und Leistungssteigerung anhalten. Ich 
möchte herausarbeiten, welche Emotionen und Affekte im RAV aus einer strategi
schen Managementperspektive als ›gut‹ und förderungswürdig und welche Gefühle 
als störend gelten und besser transformiert werden. Ich werde zeigen, wie die 
Personalberater_innen, ähnlich wie die erwerbslosen ›Kandidat_innen‹, ihre Leis
tungsfähigkeit im Rahmen von New Public Management permanent unter Beweis 
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stellen müssen und von der Organisation zur fortlaufenden und mitunter kreativen 
Marktanpassung und Selbstoptimierung angehalten werden. Überdies möchte 
ich, Sauers Konzept der »Gefühlspolitik als Geschlechterpolitik« (Sauer 1997: 11) 
folgend, in diesem Zusammenhang klären, wie genau organisationsinterne Verän
derungsprozesse, etwa die Aufhebung der branchenspezifischen Spezialisierung 
der Personalberater_innen oder die Einführung flexibilisierter Arbeitsverhältnisse 
und Teamstrukturen, tradierte Geschlechterverhältnisse und die geschlechtsspezi
fische Arbeitsteilung im RAV selbst herausfordern. Oder in Anlehnung an Foucault 
gesprochen: Ich frage nach der immanenten, affektiven Widerständigkeit, die sich 
in und zwischen den Maßnahmen und Strukturen des RAV entfaltet. 

8.3.1 Die Räumlichkeit von Macht: Transparenz und Kontrolle der Bewegungen 
als Imperativ 

Wie bereits erwähnt, teilt sich das RAV in unterschiedliche Organisationseinheiten 
auf, wobei die Unterteilung der Beratungsbereiche in RAV 1 bis RAV 4 ein Überbleib
sel der vormals über das Kantonsgebiet verteilten RAV-Stellen ist, das zumindest im 
Zeitraum meiner Untersuchung noch beibehalten worden ist. 

Abbildung 2: Außenansicht Gebäudekomplex 

Foto: eigene Aufnahme 
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Abbildung 3: Installation »In the sandalwood forest there are no ordinary trees« (2015) von 
Mai-Thu Perret, vom hinteren Außenbereich des Gebäudes betrachtet 

Foto: © Ralph Feiner 
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Abbildung 4: Installation »In the sandalwood forest there are no ordinary 
trees« (2015) von Mai-Thu Perret, vom hinteren Außenbereich des Gebäudes 
betrachtet 

Foto: © Ralph Feiner 

Abbildung 5: Installation »In the sandalwood forest there are no ordinary 
trees« (2015) von Mai-Thu Perret, von einem Büro im RAV betrachtet 

Foto: © Ralph Feiner 
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Das kantonale RAV liegt zentral hinter dem Bahnhof und wurde in eine der Schwei
zer Post zugehörige Anlage integriert. Ein großes Verteilerzentrum der Post und 
eine Postfiliale sind in anderen Bereichen des Gebäudekomplexes untergebracht. 
Ebenso befinden sich zwei Arbeitslosenkassen und eine vom Kanton finanzierte 
Einrichtung der Sozialhilfe am selben Standort. Die Sozialhilfestelle und das RAV 
betritt man durch dieselbe Eingangstür. Der der Straße zugewandte Teil des Ge
bäudes wirkt mit seiner brutalistischen, ganz in Beton gehaltenen Architektur eher 
wie eine abgeschottete Festung als ein modernes Dienstleistungsunternehmen. 
Der Haupteingang des RVA ist von unten sowie von der Straße aus nicht zu sehen, 
denn dieser befindet sich etwas weiter hinten auf der oberen Ebene der Anlage. 

Einmal auf der Ebene des Haupteingangs angekommen, lösen Glas und Metall 
den Beton als zentrale Baustoffe ab und der Gebäudekomplex fächert sich nach hin
ten hin in mehrere Flügel auf. Zwischen den einzelnen Flügeln wurden Holzleisten 
verlegt, einzelne Sträucher gepflanzt und kleine Grasflächen angelegt. Insgesamt 
wirkt die gesamte Anlage vom hinteren Teil der Anlage aus gesehen weniger mono
lithisch und verschlossen, während die Begrünung zu einer weniger sterilen Atmo
sphäre beiträgt (s. Bild 3 und 4). 

Das RAV nimmt in diesem modernen, mit viel Glas versehenen Gebäudekom
plex den größten Teil der Bürofläche ein und erstreckt sich über mehrere Gebäude
einheiten. Im hinteren Teil der Anlage befindet sich ein Restaurant (Mensa) der Post, 
welches öffentlich zugänglich ist und auch von den RAV-Angestellten genutzt wer
den kann. Vom zentralen Eingangsbereich erstrecken sich die weiteren Teile der Ar
beitsvermittlung wie aufgefächerte Finger über die Anlage. Die Fassade besteht aus 
Glasfronten und roten Metallpanelen. Die sonst eher dezent gehaltene Gestaltung 
der Anlage wird durch eine Kunstinstallation, welche sich über eine gesamte Seite 
des Gebäudes zieht, unterbrochen. Insgesamt 14 überdimensionierte Augäpfel wur
den 2015 als künstlerische Intervention im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit 
mit der Post an den Wänden angebracht. 

Auf den Bildern 2, 3 und 4 wird deutlich, dass der Blick dieser Augen direkt in die 
Büros der RAV-Berater_innen gerichtet ist. Besonders gut sichtbar ist das in Bild 5, 
welches die Aussicht aus einem Berater_innenbüro zeigt. Da die Blickrichtung der 
Augäpfel zum Teil direkt in die Büros der Berater_innen fällt und deren starrer Blick 
auch vom Innern der Büros gesehen wird, kann es gut sein, dass auch die Berater_in
nen sich von den Augen beobachtet fühlen. 

Die meisten der Berater_innen, deren Bürofenster in Richtung der Kunstinstal
lation zeigt, äußerten mir gegenüber ihr Unbehagen bezüglich der auf sie gerichte
ten Augäpfel. Katja (PB Nr. 2), eine Beraterin, die schon seit längerer Zeit als Perso
nalberaterin beim RAV tätig ist, thematisiert das Gebäude und die Kunstinstallation 
und macht die Probleme, die sie damit verbindet, deutlich: 
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»Wenn Sie sich die Struktur des Gebäudes anschauen, diese lädt nicht wirklich zum Aus
tausch ein. Wir sind in diesen schmalen Gängen (…)/euh/, wir haben, haben nicht wirklich, 
Kontakt zu den anderen. Naja, oft sind wir im Gespräch. Also es stimmt schon, manchmal 
verbringen wir einen ganzen Tag und begegnen nur sehr wenigen Kollegen. Weil nur schon 
die Zeit bis man sie gefunden hat. Zum Glück sieht man sie [am Büro] vorbeigehen. Und 
das kommt noch hinzu: Wir sind ausgestellt wie im Schaufenster. Das ist nicht sehr ange
nehm. Von hinten, von vorne (…) Die Deko, ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben, diese 
17 Augenpaare.« (PB Interview Nr. 2) 

Katja fühlt sich in ihrem Büro und damit auch in ihrer Arbeit ausgestellt wie im 
Schaufenster. Die Augen verstärken bei ihr das Gefühl, unter steter Beobachtung zu 
stehen, und damit ihr Unbehagen. Andererseits hat nach Katjas Meinung die Fens
terscheibe in der Bürotür den Vorteil, ihre Kolleg_innen zu sehen, die sie sonst kaum 
sehen würde. Denn Katja erzählt, dass sie sich an manchen Tagen gar nicht mit ihren 
Kolleg_innen austauscht und dass auch die Gebäudestruktur nicht zu einer besseren 
Vernetzung beiträgt. Durch diese Vereinzelung sieht Katja auch eine Hoffnung ent
täuscht, die sie vor dem Umzug gehegt hatte: Sie hatte gehofft, dass durch die Zu
sammenlegung der RAV an einem zentralen Standpunkt mehr Austausch zwischen 
den Kolleg_innen stattfindet. Doch seien die RAV nun in einer Struktur unterge
bracht, die jeglicher Begegnung entgegenstehe. Auch Claire (PB Nr. 12) erläutert im 
Interview die negativen Aspekte des neuen RAV-Standorts: 

»Ja, wir haben keine, also wie soll ich sagen, das ist überhaupt kein günstiges Gebäude 
für eine gute Atmosphäre, oder für gute Kontakte zu den Klienten, gute Kontakte zu den 
Kollegen et cetera zu haben. Wie sind derart brrbrbbr (PB macht ein Geräusch, als ob sie 
erdrückt wird)./I: Mhm/[…] Nichts ist unternommen worden, dass es ein bisschen freund
licher wird.« (PB Interview Nr. 12) 

Generell zieht sich die gläserne und daher einsehbare Architektur durch den gesam
ten Gebäudetrakt; auch im Innern des Gebäudes dominiert Glas als Baustoff. Der 
offizielle Zugang zur Arbeitsvermittlung befindet sich für die Erwerbslosen im vor
deren Teil der Anlage. Durch eine gläserne Drehtür gelangen sie erst in einen klei
nen Zwischenraum, in welchem sich die kantonale Sozialhilfe befindet, und danach 
in die große Anmeldehalle des RAV (Bild 6). In dieser befinden sich die einzelnen 
Anmeldeschalter, ein visuell abgetrennter Bereich für die eigentliche Durchführung 
der Anmeldung (Bild 6: Holzkonstruktion im Raum, von den Berater_innen »Chalet« 
genannt), einige Computerstationen und Sitzmöglichkeiten sowie ein abgetrennter 
Raum, in welchem Informationsvideos, die die Erwerbslosen etwa auf die Anmel
dung beim RAV vorbereiten und sie bei den administrativen Schritten unterstützen 
sollen, während der Öffnungszeiten des RAV in Dauerschleife laufen. 
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Abbildung 6: Anmeldehalle kantonales RAV 

Foto: © Jean-Patrick di Silvestro 

Im oberen Teil der Anmeldehalle (Bild 6: oberer Bildteil mittig) erstrecken sich 
wie eine alles überblickende ›Kommando- und Kontrollzentrale‹ ein Besprechungs
raum der RAV-Leitung. Diese scheint das Geschehen in der Anmeldehalle zu über
blicken, ist selbst jedoch durch die Wände aus Milchglas vor äußeren Blicken ge
schützt. 

Auf Bild 6 (links oben) sieht man auch die Fensterseite einiger Büros der RAV- 
Berater_innen. Diese sind zur Anmeldehalle hin ausgerichtet und befinden sich im 
oberen Bereich. Anstelle eines Fensters nach draußen blicken auch diese Büros di
rekt in die Anmeldehalle und es fällt kein natürliches Licht in diese Räume. 

Das RAV betreten können die RAV-Mitarbeiter_innen über einen eigenen Ein
gang. Dieser befindet sich auf der Vorderseite des Gebäudes und führt ans Ende 
der Anmeldehalle und somit nach nur wenigen Schritten zum Bürotrakt und den 
eigentlichen Beratungsbereichen. Durch diese getrennten Eingangsbereiche findet 
bereits vor Betreten des RAV eine räumliche Trennung zwischen den RAV-zugehö
rigen Bediensteten und den Arbeitsuchenden statt. Anders als der offizielle Eingang 
lässt sich dieser ›Personaleingang‹ auch unabhängig von den RAV-Öffnungszeiten 
öffnen. Die Bediensteten haben bereits vor der Tür andere Rechte als die Versicher
ten. Sie können direkt zu ihren Büros und müssen nicht unter den Blicken aller An
wesenden die Anmeldehalle durchqueren, haben Tag und Nacht Zutritt zum RAV 
und bleiben vor der Tür in ihren Rauchpausen ›unter sich‹. 
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Im hinteren Teil der Anmeldehalle und bevor man zu den einzelnen Organisa
tionseinheiten gelangt, wurde am Boden ein farbcodiertes Leitsystem angebracht, 
welches die Erwerbslosen nach der Anmeldung zu den einzelnen Organisationsein
heiten (RAV 1 bis RAV 4) und den entsprechenden Warteräumen im hinteren Teil des 
Gebäudes führen soll. Die Wartebereiche, zu welchen die Erwerbslosen nach ihrer 
Anmeldung geschickt werden, sind diesen Bürogängen vorgelagert. Die Erwerbslo
sen müssen also warten, bis der_die Personalberater_in sie persönlich zum Termin 
abholt und ins Büro führt. Am Ende des Gesprächs begleiten die Berater_innen die 
Erwerbslosen auch wieder hinaus. Die Wartebereiche sind alle fensterlos, primär 
in Schwarz gehalten und karg. An der Wand entlang verlaufen Sitzreihen aus Me
tallstühlen, und auf einem Bildschirm werden Informationsvideos zu den Abläu
fen beim RAV und einzelnen arbeitsmarktlichen Maßnahmen gezeigt. Künstliche 
Pflanzen sind das einzige Dekorelement in den Warteräumen. 

Wie bereits beschrieben, befindet sich der Bürobereich der Berater_innen hinter 
der Anmeldehalle. Betreten werden können die Büroetagen nur durch eine massi
ve, elektronisch gesicherte Tür. Etwa zehn Büros liegen jeweils hinter einer solchen 
Sicherheitstür. Diese sind alle durch einen gemeinsamen Flur miteinander verbun
den. Jeder Organisationseinheit (RAV 1, 2, 3, 4) ist zudem ein Postraum sowie ein 
Drucker- und Kopierraum zugeordnet. Zusätzlich wurde für das Personal auf je
der Etage eine ›Kaffeeküche‹ eingerichtet. Zu diesem Zweck wurde ein fensterloser 
Raum mit einem Getränke- und einem Kaffeeautomaten ausgestattet, eine Kochni
sche und eine Mikrowelle eingebaut und ein paar Sitzmöglichkeiten wurden bereit
gestellt. 

Die einzelnen Etagen sind sowohl durch Fahrstühle als auch durch Treppen
häuser miteinander verbunden. Der Zugang zu den Treppenhäusern ist jedoch be
schränkt und nur mit einer Chipkarte als elektronischem Türöffner möglich. Das
selbe gilt für alle anderen Bereiche des RAV wie etwa für die Personalverwaltung, 
den IT-Bereich oder die von der Anmeldehalle her sichtbare Abteilung des zentralen 
RAV-Managements. Die Stellensuchenden werden also mit den Fahrstühlen zum je
weiligen Warteraum ›geschickt‹ und haben keinen Zugang zum Treppenhaus. 

Die Gebäudestruktur ist insgesamt sehr verschachtelt und komplex und die un
terschiedlichen Zugangsberechtigungen verwirren zusätzlich – ein Umstand, der 
auch im Interview mit Andrea (PB Nr. 1) zur Sprache kommt. Sie erzählt mir, dass 

»[d]ie Mehrheit der Leute, die herkommen, sagen: Wie kalt es bei Ihnen ist, das ist ein La
byrinth bei Ihnen. Geben die Ihnen nicht die Mittel, um Möbel zu kaufen (PB lacht)?« 

Diese kurze Schilderung zeigt nicht nur, wie verwirrend das Gebäude mit seinen 
vielen Gängen, Bereichen und Zugangsregeln auch für die beim RAV gemeldeten 
Erwerbslosen ist, sondern die Aussage, dass das Gebäude und die spartanische Ein
richtung der Büros der Berater_innen und der Warteräume ›kalt‹ wirken, gibt wei
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tere Hinweise auf die Affektivität dieser Raumordnung. Wie zuvor schon Katja (In
terview Nr. 2) erzählt mir auch Andrea (Interview Nr. 1), dass sie sich, wie viele ihrer 
Kolleg_innen, über die Zusammenlegung der RAV gefreut hatte: 

Andrea: »Ich glaube, dass viele Leute sehr zufrieden waren und sich gesagt haben, ›Bah, ich 
werde jetzt meine Kolleginnen wiedertreffen, die zuvor in einer anderen Agentur [RAV] 
waren, und jetzt werden wir alle unter demselben Dach sein.‹ Und kurz haben wir uns 
sogar gedacht: ›Ah endlich können wir uns sehen, wir werden uns austauschen können, 
das wird einfach genial sein!‹« (PB Interview Nr. 1) 

Doch stellte sich nach dem Umzug heraus, dass es entgegen den Erwartungen bzw. 
Hoffnungen der Berater_innen nicht zu einem stärkeren Austausch unter ihnen ge
kommen ist. Andrea zufolge lässt sich dies zumindest teilweise auf die Gebäude
struktur zurückführen. Denn bereits vor dem Umzug konnten die RAV-Mitarbei
ter_innen ein Modell des neuen Standorts anschauen, welches in einem der RAV 
ausgestellt war: 

Andrea: »Da habe ich mir gesagt: ›Ich gehe dieses Modell anschauen.‹ Und als ich das Mo
dell gesehen habe, (…) ganz ehrlich, da habe ich zu mir gesagt: Das ist eine Konstruktion, 
die dafür gemacht ist, dass wir die Arbeitsuchenden unter Druck setzen.« (Interview PB 1) 

Interviewerin: »Können Sie das etwas ausführen?« 

Andrea: »Also, das Gebäude ist so (Andrea zeichnet mit den Fingern einen Plan auf 
den Tisch). Da hat es die breiten Gänge, und dann sind da die Flügel, vier, glaube ich. 
Und das Ganze zieht sich über vier Etagen. Hier sind die Büros. Boum, boum, boum. Also 
warum lasse ich die Fensterläden herunter? Na ja, weil ich ein Problem damit habe. Weil 
wenn man sich die Lage meines Büros anschaut, ich halte es nicht aus, dass jemand von 
oben oder von unten mich beobachten kann. Das ist mein Problem (PB lacht). Zwischen 
jedem Flügel hat es am Boden etwas Begrünung. Als ich das Modell gesehen habe, sagte 
ich zu mir: Wir werden alle in unserer kleinen Zelle sein. Und zu Beginn haben alle nur 
von ihrer ›kleinen Zelle‹ gesprochen.« (Interview PB1) 

Andrea geht in ihrer negativen Beurteilung des Gebäudes also noch weiter als et
wa Katja. Sie erläutert, dass das Gebäude und die Anordnung der Büros nicht nur 
dem erhofften Austausch zwischen den RAV-Berater_innen entgegensteht, sondern 
sich auch negativ auf die Erwerbslosen auswirkt. Zudem verweist sie darauf, dass 
sie sich gestört davon fühlt, dass alle in ihr Büro schauen und sie beobachten kön
nen, und sie bemüht bei ihrer Beschreibung auch das Beispiel der Gefängnisarchi
tektur mit kleinen Zellen und ständiger Beobachtung. Da es laut interner Vorschrift 
jedoch verboten ist, einen Sichtschutz am Fenster anzubringen, behilft sich Andrea 
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damit, dass sie als Sichtschutz die Außenjalousien herunterlässt und auch tagsüber 
mit künstlichem Licht in ihrem Büro arbeitet. 

Abbildung 7: Ansicht eines RAV-«Flügels« mit dem Büro von Andrea und den heruntergelas
senen Jalousien 

Foto: eigene Aufnahme 

Denn im Gegensatz zu dieser verwinkelten und schwer durchschaubaren An
ordnung der einzelnen Bereiche des RAV wirken die Büros der Personalberater_in
nen geradlinig und transparent. Jeder_jede Berater_in hat ein eigenes Büro. Alle Bü
ros besitzen dieselbe Grundausstattung an Büromöbeln und Inventar und sind in 
gedeckten Farben gehalten. In die einzelnen Bürotüren wurde eine Glasscheibe ein
gelassen, so dass man auch bei verschlossener Türe sehen kann, was im Büro pas
siert. Bodentiefe Fenster an der Außenseite der Büros lassen viel Licht in die Bü
roräume, machen das Geschehen in den Büros jedoch auch für jeden und jede, die 
daran vorbeigeht, sichtbar. Wie die Außenfenster muss auch das Fenster in der Tü
re frei bleiben. Die Lampen in den Büros werden durch ein intelligentes System ge
steuert, reagieren auf Bewegung und passen sich den Umgebungsbedingungen an. 
Insbesondere wenn es draußen noch bzw. abends bereits dunkel ist, zeigt dieses Be
leuchtungssystem, in welchen Räumen und Büros es noch Aktivität gibt und welche 
Mitarbeiter_innen nicht mehr in ihren Büros sind. 

Das RAV als Disziplinar- und Kontrollraum geht mit seiner Architektur der Par
zellierung mit Foucault gesprochen 
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»gegen die ungewisse Verteilung, gegen das unkontrollierte Verschwinden von In
dividuen, gegen ihr diffuses Herumschweifen, gegen ihre unnütze und gefährli
che Anhäufung (vor). […] Es geht darum, die Anwesenheiten festzusetzen und fest
zustellen, zu wissen, wo und wie man die Individuen finden kann: die nützlichen 
Informationskanäle zu installieren und die anderen zu unterbrechen« (Foucault 
1994a: 183–184). 

Die Architektur und Raumordnung des RAV sowie die weiteren Kontrolltechniken 
verhindern, dass sich die Berater_innen im RAV frei von jedweder Beobachtung tref
fen bzw. versammeln können: Die Büros sind von mehreren Seiten einsehbar, die 
Gänge der Einheiten stark frequentiert und schmal, die Kaffeeküche ist dunkel und 
karg und der einzige Raum, welcher frei zugänglich ist und von den RAV-Berater_in
nen als Versammlungsraum genutzt wird, befindet sich im Erdgeschoss, hat einen 
zentralen Eingang und kann nur nach dem Durchqueren der Anmeldehalle betreten 
werden. 

Zudem hinterlassen die RAV-Mitarbeiter_innen durch die Nutzung ihrer elek
tronischen Türöffner ›Spuren‹ ihrer Bewegungen im RAV, wodurch ihr Arbeitsbe
ginn, ihre Arbeitspausen und auch das Arbeitsende elektronisch überwacht werden 
können. Im System der elektronischen Türöffner und in der bewegungsgesteuerten 
Lichtanlage verbinden sich also die Arbeitszeitkontrolle mit einer Zugangs- und Be
wegungskontrolle. Dies macht deutlich, dass im untersuchten RAV auch kontrollge
sellschaftliche Mechanismen der Macht feststellbar sind (Deleuze 1993). Diese wir
ken nicht mehr über die Einschließung der Individuen, sondern über die Kontrolle 
und die Lenkung ihrer Bewegungen. Durch die Übertragung unterschiedlicher Zu
gangsberechtigungen auf die Chip-Karten regulieren diese Machtformen auch die 
Bewegungen der Mitarbeiter_innen im RAV. Die elektronischen Chipkarten spei
chern also nicht nur die Anwesenheitszeiten der Bediensteten, sondern geben auch 
Auskunft darüber, wo sie sich wie lange und mit wem im Gebäude aufgehalten ha
ben. Überdies sind die Mitarbeiter_innen mit unterschiedlichen Zugangsberechti
gungen ausgestattet, d.h. je nach Mitarbeiter_innen-Status können sie gewisse Be
reiche im RAV selbständig betreten, andere wiederum nicht. Wie zuvor schon bei 
den Techniken des NPM wird somit auch die Raumordnung für ein »Regieren aus 
Distanz« (Rose 1996: 157; Übers. M. G.) genutzt – eine Regierungstechnik, die auch 
auf mich als Forscherin wirkte. Denn auch ich konnte mich nicht frei im RAV be
wegen und musste mich während meiner Feldaufenthalte entweder jeden Morgen 
anmelden oder jemanden bitten, mir die Türe aufzusperren bzw. mich am Emp
fang oder in den Wartebereichen der Erwerbslosen abzuholen. Eine Schlüsselkarte 
wurde mir erst während meiner zweiten Datenerhebungsphase und auch nur nach 
mehrmaligem Nachfragen und mit Zustimmung des RAV-Leiters ausgehändigt. Ich 
wurde als Forscherin somit immer wieder ›auf meinen Platz‹ verwiesen, und den 
Verantwortlichen des RAV schien es ein Anliegen zu sein, zu wissen, wo ich mich zu 
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welchem Zeitpunkt im RAV aufhalte. Der Zugang zu hinteren Backoffice- und Sup
port-Bereichen oder auch zum ›Managementtrakt‹ blieb mir gänzlich verwehrt. 

Das Beispiel von Andrea zeigt jedoch, dass die Berater_innen dieser steten Kon
trolle und Beobachtung nicht machtlos ausgesetzt sind. Denn die Beraterin hat im 
Verdecken des Bürofensters durch die Außenjalousien einen Weg gefunden, die Vor
schriften zu befolgen, sich jedoch trotzdem den (beobachtenden) Blicken von außen 
zu entziehen, und sie fordert durch ihre kreative Auslegung der Vorschriften das 
Sichtbarkeitsregime des RAV heraus. 

An den räumlichen Strukturen des RAV lassen sich somit gouvernementale 
Techniken der Menschenführung ablesen, die die Berater_innen ›sanft‹ führen, 
ihre Bewegungen strukturieren, sie zu gewissen Handlungen anleiten und andere 
zu unterbinden versuchen. Die räumlichen Techniken des Regierens aus der Di
stanz sind zentral für das gouvernementale Machtfeld des RAV und damit für die 
erwünschte Selbstführung der RAV-Mitarbeiter_innen. Fast schon ad absurdum 
geführt wird die Disziplinartechnik der steten Beobachtung mittels der an der 
Außenfassade des RAV angebrachten überdimensionierten Augäpfel, die direkt auf 
einige Arbeitsplätze der Personalberater_innen gerichtet sind. 

Die Ordnung des Raumes verbindet sich so mit der Ordnung der Subjektivität 
der Bediensteten. Doch ist die gläserne Architektur bei weitem nicht das einzige 
Instrument, welches die Berater_innen zu kontrollieren und zu steuern versucht. 
Wie ich im nächsten Abschnitt darstellen werde, sind die Berater_innen im Rah
men des management by objectives auch in ein mehrteiliges System der elektronischen 
Leistungskontrolle und Beurteilung eingebunden. Diese EDV-basierte Kontrolle er
gänzt die architektonischen Beobachtungs- und Überwachungsmöglichkeiten des 
RAV. 

8.3.2 Evaluation und Qualitätsmanagement als Regierungstechnik: 
»Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein« 

Stark ausgeprägt ist im untersuchten RAV eine ergebnisorientierte Leistungspoli
tik, z.B. in Form von Zielvereinbarungen, dem Abbau von Hierarchiestufen und dem 
Einsatz von offenen und flexiblen Arbeitsformen wie z.B. Gruppen- oder Projekt
arbeit, die die Selbstorganisation der Berater_innen fördern sollen. Die Arbeit der 
RAV-Berater_innen wird auf Basis nationaler und kantonaler Wirkungsindikatoren 
regelmäßig beurteilt, und auch individuelle Leistungsziele werden im Rahmen von 
Teamsitzungen und wiederkehrenden Mitarbeiter_innengesprächen mit den Vor
gesetzten kontrolliert, besprochen und angepasst. Die kantonalen Amtsstellen müs
sen also trotz Dezentralisierung und großer Autonomie in der Umsetzung von Maß
nahmen und Programmen die gesetzlich vorgeschriebenen Ziel- und Budgetgrößen 
nach ›unten‹ weiterreichen. 
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Auf kantonaler Ebene sieht das Arbeitslosengesetz Loi en matière de chômage 
(LMC) im Kapitel 1 unter dem Artikel 6b sogenannte ›Meilensteine‹ vor, denen die 
Personalberater_innen bei der Planung der Beratungsgespräche nachkommen 
müssen und die auch mit entsprechenden Codes in den Gesprächsprotokollen 
schriftlich festzuhalten sind. Dazu gehört, dass innerhalb eines Monats nach der 
Anmeldung beim RAV eine Lagebeurteilung der aktuellen Situation der stellensu
chenden Person vorgenommen und eine individuelle Wiedereingliederungsstra
tegie erarbeitet werden muss (»Meilenstein Nr. 1«). Spätestens drei Monate nach 
Anmeldung soll dem_der ›Kandidat_in‹ eine AMM zugewiesen werden (»Meilen
stein Nr. 2«). Nach sechs Monaten soll im gemeinsamen Gespräch eine vertiefte 
Evaluierung der Kompetenzen und Schwierigkeiten bei der Eingliederung vorge
nommen werden (»Meilenstein Nr. 3«). Der vierte und letzte Meilenstein betrifft 
dann den neunten Monat nach der Anmeldung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
muss der_die Berater_in mit der stellensuchenden Person ein Praktikum zur be
ruflichen Fort- bzw. Neuqualifizierung oder eine andere Aktivierungsmaßnahme 
vereinbaren (»Meilenstein Nr. 4«). 

Der Gruppenchef des »RAV 1«, in welchem ich meine erste Erhebungsphase 
durchgeführt habe, berichtet mir von weiteren, organisationsintern zur Anwen
dung kommenden Leistungskriterien für die Mitarbeiter_innen, etwa der Anzahl 
von dem_der Berater_in zugewiesenen Stellen und der im Verhältnis dazu effektiv 
in Arbeit vermittelten Arbeitslosen oder einem gewissen Durchschnittswert ver
hängter Sanktionen, den es zu erreichen gilt. Wie der Berater Claude (PB Nr. 11) 
im Interview erklärt, sind nicht alle diese Zielwerte gleich verpflichtend, trotzdem 
werden alle zur Beurteilung der Performance der Berater_innen herangezogen bzw. 
sind diese dazu angehalten, ihre Arbeit nach diesen Leistungswerten auszurichten. 

»/Euh/, also es gibt Schemata, also zu befolgende Regeln. Ja also wir haben diese Leistungs
ziele, die wir erreichen müssen,/euh/, also die sind jetzt nicht obligatorisch, sie sind eher 
indikativ. Das heißt, dass es einen Mittelwert gibt, welcher basierend auf den Gruppen der 
Berater gemacht wird, und man muss sich diesem Mittelwert annähern und sollte besser 
über diesem liegen, wenn man dieses Leistungsziel verbessern will. Also voilà, zum Beispiel 
die Sanktionen, wir haben keinen bestimmten Zielwert, jedoch gibt es einen Mittelwert, 
und wenn wir unter diesem Mittelwert liegen, dann werden wir gefragt, warum wir den
ken, dass wir unterhalb dieses Mittelwerts sind. Das als Beispiel, also es gibt keinen fixen 
Leistungswert. Man sagt uns nicht, dass wir Sanktionen verhängen müssen, wir haben 
keine Quote zu erfüllen. Aber man fragt uns, warum wir außerhalb des Durchschnitts 
sind. […] Voilà, das ist ein bisschen eine zweideutige Sprache. Das ist ein bisschen so: ›Also 
wir bestimmen keinen Zielwert, Sie haben auch keine Quote zu erfüllen, trotzdem, wenn 
Sie außerhalb des Mittels sind oder zu weit entfernt vom Mittelwert, dann müssen Sie 
sich erklären‹.« (PB Interview Nr. 11) 
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Ähnlich nimmt auch Lukas (PB Nr. 10), der schon seit 12 Jahren als Berater beim RAV 
arbeitet und vor seiner eigenen Arbeitslosigkeit bei einer privaten Personalvermitt
lung beschäftigt war, die organisationalen Vorgaben wahr: 

»Und dann hinsichtlich der internen Vorgaben, und das ist es, was mühsam ist, dass man 
nie weiß, auf welchem Fuß man tanzen soll. Einmal gehen wir in eine Richtung und dafür 
gibt es eine Zielvorgabe, und dann sagt man uns wieder: ›Ah nein, eigentlich ist es das.‹ 
Das ist das, was dann kompliziert zu managen ist.« (PB Interview Nr. 10) 

Die Berater_innen müssen sich den wechselnden Leistungsanforderungen anpas
sen und diese in ihren Arbeitsalltag integrieren. Lukas empfindet diese unsteten 
Zielausrichtungen als mühsam, doch lässt seine Aussage, dass er nie wisse, auf wel
chem Fuß er nun tanzen solle, darauf schließen, dass er sich, ähnlich einer Mario
nette, den Entscheidungen der Vorgesetzten ausgeliefert fühlt. 

Im Abstand von jeweils zwei Monaten werden den Personalberater_innen ihre 
individuellen Leistungswerte vorgelegt. Auf Gruppenebene zusammengefasst wird 
die Erreichung der Leistungsziele im Rahmen von regelmäßigen Gruppensitzun
gen mit dem_der direkten Vorgesetzten, dem_der Gruppenchef_in besprochen 
und die individuellen Ziele werden angepasst. Sollte ein_eine Berater_in wieder
holt schlechte Leistungswerte erzielen, wird er oder sie während einiger Wochen 
verstärkt von ihrem_ihrer Gruppenchef_in in ihrer_seiner Arbeit begleitet. Dies, 
so erklärt mir der Assistent des Amtschefs, dient dazu, zu identifizieren, warum 
die Werte ungenügend waren. Diese ›Begleitung‹ durch die Führungskraft soll 
dabei helfen, geeignete Maßnahmen wie etwa eine Weiterbildung oder auch eine 
kurzfristige Reduktion der Arbeitsbelastung zu bestimmen. So sollen ›Schwachstel
len‹ möglichst früh erkannt und behoben werden. In weiterer Folge werden dann 
die von der Gruppe erzielten Werte zusammengefasst und zu einem Gesamtwert 
der jeweiligen Organisationseinheit, also von RAV 1, 2, 3 und 4, aggregiert. Dies 
ermöglicht einen Leistungsvergleich zwischen den Organisationseinheiten. 

Alle zwei Jahre finden individuelle Mitarbeiter_innengespräche statt, in welchen 
die Gesamtperformance gemeinsam mit dem_der Leiter_in der Organisationsein
heit evaluiert wird. 

Durch die Zergliederung in voneinander abgegrenzte Ziele werden einige 
Aspekte der Arbeit der Berater_innen besonders stark betont, während andere 
Dimensionen, die unter Umständen für ihre Aufgabenerfüllung genauso relevant 
sind, in den Hintergrund treten. Als Leistung und als Beurteilungskriterium gilt 
nur das, was herausgehoben und gemessen wird. Die im RAV zur Anwendung 
kommenden Zielsetzungs- und Beurteilungsverfahren bringen also erst das Ob
jekt hervor, das sie nur zu messen vorgeben. Denn diese Leistungskennzahlen 
und die Beurteilungsgespräche sind nicht nur manageriale Steuerungsformen, 
die die Marktbedingungen unmittelbar an den_die einzelne Arbeitnehmer_in 
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›weiterreichen‹ und die Konkurrenzverhältnisse zwischen den Bediensteten ver
schärfen, sondern wie man in Übertragung Foucault’scher Begriffe sagen könnte, 
auch Technologien des Selbst (Foucault 1993b), die die Fähigkeit der Berater_in
nen, sich selbst als Produkt zu verstehen, welches es am Unternehmenserfolg 
auszurichten und zu optimieren gilt, systematisch konditionieren. Der Grund
gedanke dieses management by objectives (mbo) besteht also in der »Übertragung 
von Unternehmerfunktionen« (Sauer 2008: 4816) auf die abhängig beschäftigten 
Personalberater_innen und »ihre[] unmittelbare[] Konfrontation mit dem (äuße
ren/innerbetrieblichen) Markt« (ebd.). Zudem sind die Zielindikatoren und deren 
Beurteilungsmaßstab keine statischen Größen, sondern werden fortlaufend von 
den RAV-Leiter_innen angepasst. So werden die zu erreichenden Leistungswerte 
bei einer positiv ausfallenden Beurteilung meist weiter nach oben korrigiert. 

Andrea: »Ich gebe Ihnen ein absurdes Beispiel. Wie meine anderen Kolleginnen wurde auch 
ich einmal zur RAV-Leiterin und meinem Gruppenchef gebeten, die mir gesagt haben: ›Sie 
sind in dem Drittel der Berater dieses RAV, welches genug Leute rausbringen [in den Ar
beitsmarkt]‹. Bah, da war ich natürlich super zufrieden! Es ist ja klar, dass es besser ist, 
im ersten Drittel zu sein als im letzten. Also war ich zufrieden. Und dann kam gleich der 
nächste Satz: ›Für den kommenden Monat brauchen Sie eine Person mehr.‹ Da schaue ich 
sie an: ›Also entschuldigen Sie, aber aufgrund welcher Kriterien?‹ ›Weil das gut ist.‹ ›Ja, ja, 
aber auf welchen Kriterien basiert das?‹ ›Weil das gut ist‹./Ähhhh/bah nein, also nicht für 
mich. Also darauf habe ich gesagt: ›Entschuldigen Sie, aber äh ich kann mich nicht enga
gieren, ich habe keine rationelle Erklärung dafür.‹ Zudem hätte ich auch gerne, dass mir 
die Vorgesetzten auch genügend Mittel geben, um dies zu tun. Denn es war genau die Epo
che, als wir viel zu viele Dossiers hatten. Und da habe ich zu mir gesagt, dass das doch nicht 
möglich ist. Wir sind ja nur ein Element des Arbeitsmarkts. […] Also sehr oft da sind wir 
in der Situation, dass man uns aufträgt, gewisse Dinge zu tun, aber uns die Mittel dafür 
nicht gibt.« (PB Interview Nr. 1) 

In diesem Gesprächsauszug werden mehrere Aspekte der angestrebten unterneh
merischen Steuerung der Berater_innen durch das RAV und ihrer Wahrnehmung 
durch die Beraterin deutlich: Zum einen zeigt dieses Beispiel, dass das RAV durch 
die fortlaufende Erhöhung der zu erreichenden Ziele das Selbstunternehmer_in
nentum der Berater_innen forciert und so auch versucht, die Selbstorganisation der 
Berater_innen mit steigenden Anforderungen zu verknüpfen. Andrea und einige 
andere Berater_innen sehen dieses System der individuellen Leistungswerte und 
der Steuerung über Kennzahlen kritisch. Ihre ablehnende Haltung wird zusätzlich 
dadurch verstärkt, dass die Vorgesetzten ihr weder eine plausible Erklärung für die 
Erhöhung der Leistungswerte geben noch ausreichend Mittel zur Zielerreichung 
zur Verfügung stellen. Andrea übernimmt die vom RAV angestrebte Effizienz- und 
Leistungsorientierung also nicht ohne zu widersprechen in ihr Selbstmanagement, 
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sondern stellt sich gegen diese kontinuierliche und oftmals versteckte Erhöhung der 
Leistungsanforderungen. 

Viele der interviewten Berater_innen, etwa auch Katja (PB Nr. 2), haben diesen 
Trend zu Leistungsorientierung und Selbstoptimierung jedoch verinnerlicht und 
normalisiert. Gefragt nach ihrer Wahrnehmung und Beurteilung der Leistungsmes
sungen im RAV, sagt mir Katja: 

Katja: »Weil, das will heißen, dass wenn wir entlang von Resultaten funktionieren, dann 
kann ich optimieren oder das Resultat senken. Das heißt dann, dass ich meine Arbeit 
nicht gut mache. Weil wenn das Resultat nicht sehr gut ist, gut dann kann ich, kann ich 
es verbessern. Hab ich diesen Handlungsraum?/Euh/, (--)denn da ist es wirklich auf dem 
Niveau der Beurteilung, wo ich ganz genau sehe, worin und vor allem wie. Aber das ist 
nicht so für mich- (--)Also ich bin nicht jemand, der/ähh/(.) ich bin mehr im Nacheifern 
als im Wettbewerb zu den anderen.« 

Interviewerin: »Mehr?« 

Katja: »Mehr. (.) Mehr oder weniger. Mehr Nacheifer als Wetteifer (…). Die Haltung 
des Nacheiferns interessiert mich mehr als der Wettbewerbsgeist; eher gegen mich selbst 
zu kämpfen als gegen die anderen zu kämpfen.« (PB Interview Nr. 2) 

Wie auch die meisten anderen Berater_innen, mit denen ich gesprochen habe, 
beurteilt Katja die Arbeitskontrolle durch das RAV nicht nur als legitim, sondern 
als wichtiges Instrument zur Selbsteinschätzung ihrer Arbeitsleistung und als Ori
entierungshilfe für etwaige Anpassungen ihrer Beratungsstrategie. Das Feedback 
durch die Leistungsmessung nimmt Katja also zum Anlass einer Selbstreflexion, 
und es spornt sie zur Verbesserung ihrer Leistung an. Auch Lukas (PB Nr. 10) 
findet es »ganz normal«, dass es diese quantitativ definierten Wirkungsziele gebe, 
denn es sei halt mittlerweile wie überall sonst auch. Jedoch kritisiert er, dass die 
Wirkungswerte der Personalberater_innen für alle in einer Organisationseinheit 
tätigen Personen einsehbar seien: 

Lukas: »Also ja, das letzte Mal war das so, ja, also die Liste/euh/ist an alle versendet 
worden, also mit den Namen. Das hätte so nicht passieren dürfen.« 

Interviewerin: »Das war bisher nicht der Fall?« 

Lukas: »/Äh/nein. Bis jetzt war das nicht so. […] Zuvor wurden die Resultate nur zwischen 
dem Gruppenchef und dem jeweiligen Mitarbeiter geteilt. Jetzt ist es so, dass Tabellen mit 
den Werten und entsprechenden Namen gemacht werden. Voilà. Also ich empfinde das 
als störend. Also das, also das, also fundamental stört mich das jetzt nicht wirklich. Aber 
ich kann mir vorstellen, dass es für einen Mitarbeiter mit schlechten Resultaten. […] Das 
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nennt man denn die Strategie des ›Teilens um besser zu herrschen‹. Also ich, also meiner 
Meinung nach, anstelle dass wir alle am selben Strang ziehen, also da bin ich mir nicht 
sicher, ob wir so wirklich vorwärts gehen.« (PB Interview Nr. 10) 

Die Steuerung über Kennzahlen eröffnet dem RAV die Möglichkeit, das Verhalten 
seiner Mitarbeiter_innen zu beeinflussen, und kann durchaus als »Regierungstech
nologie« im Sinne von Foucault verstanden werden. Denn dadurch, dass sich die 
Personalberater_innen selbst als kalkulierende Subjekte entwerfen, funktioniert das 
management by objectives als Kontrollinstanz und nimmt auf eine Weise Einfluss auf 
das Handeln der Berater_innen, »die sie frei, aber dennoch in Übereinstimmung 
mit den jeweiligen ökonomischen Normen agieren lässt« (Miller 2005: 20). Säumi
ge Mitarbeiter_innen werden durch die Veröffentlichung der Leistungswerte regel
recht vorgeführt. Die Arbeitskontrolle und die Leistungsmessung tragen zur diszi
plinierenden Subjektivierung der RAV-Berater_innen im Zeichen der unternehme
rischen Selbstführung bei. 

Katjas Aussage, dass es ihr weniger um ein Wetteifern als um ein Nacheifern und 
eine kritische Reflexion ihrer Arbeitsleistung geht, verweist auf eine geschlechterty
pische Komponente in der Aneignung der vom RAV propagierten Leistungsorientie
rung: Katjas Betonung, dass für sie diese Kennzahlen weniger aufgrund einer Wett
bewerbslogik als aus dem Wunsch, sich einem bestimmten Leistungsideal anzunä
hern, wichtig seien, kennzeichnet ein feminisiertes unternehmerisches Selbst, das 
nicht aus Rivalität zu ihren Kolleg_innen in die »ernsten Spiele des Wettbewerbs« 
(Bourdieu 1997: 203) einsteigt, sondern sich an einem persönlichen Leistungsideal 
orientiert. 

Zusätzlich zu diesem systematischen kennzahlenorientierten Leistungsver
gleich wird der Arbeitsalltag der Berater_innen durch eine Fülle von organisato
rischen Richtlinien strukturiert. So folgen etwa die Beratungsgespräche einem 
vorgegebenen Ablauf und müssen in vom RAV bereitgestellten Gesprächsproto
kollen dokumentiert werden. Jedem Meilenstein wird ein Code bzw. eine Zahl 
zugewiesen. Diese Zahl muss der_die Berater_in entsprechend der Dauer, die 
die_der Erwerbslose beim RAV gemeldet ist, im Gesprächsprotokoll vermerken. 
Der Assistent des Amtschefs erklärte mir das so: 

»Wenn Sie von den Messkriterien reden, dann ist es so, dass das Informatiksystem, die Da
tenbasis erlaubt es, die Beratungsgespräche zu strukturieren, und jedes Gespräch muss 
mittels eines Protokolls dokumentiert werden. Dieses kann mehr oder weniger kurz sein, 
aber es gibt eine vorgegebene Struktur. Und für die Beurteilung gibt es ein Codierungs
system. Das heißt, jedes Beratungsgespräch hat einen Code, welcher es erlaubt, nachzu
verfolgen, ob alles im richtigen Zeitrahmen gemacht wird und auch, was für ein Typ von 
Interview es ist. Also das ist standardisiert und obligatorisch.« (Assistent des Amtschefs, 
September 2014) 
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In den Gesprächen mit den Personalberater_innen und auch in meinen Beobach
tungen wurde deutlich, dass die Pflege dieser Gesprächsprotokolle sehr zeitintensiv 
ist. Denn diese müssen für alle Berater_innen und für die Gruppenleiter_innen gut 
verständlich sein, da sie im Falle eines Berater_innenwechsels die einzige Informati
onsbasis über die bisher unternommenen Schritte und getroffenen Vereinbarungen 
zwischen dem_der ›Klient_in‹ und ihrem_ihrer Berater_in bilden. Lukas, ein Bera
ter, der bereits seit 12 Jahren im RAV tätig ist und in den Beobachtungen und im 
Gespräch mit mir sehr motiviert und engagiert wirkte, beschreibt die Funktion des 
PV und den damit verbundenen Arbeitsaufwand so: 

»Also das Verfassen der PV: Also auch wenn man den Umfang der Dokumentation redu
zieren würde, das bleibt immer noch ein roter Faden, also/euh/, also abgesehen von einigen 
Personen, die der Ansicht sind, dass dieser rote Faden nicht notwendig ist, und also wenn 
man keinen extrem hohen IQ hat, will ich ehrlich sein. Denn wenn man ständig zwischen 
120 und 140 Versicherte hat,/euh/, dann ist schon schwierig, sich von einem zum anderen 
Mal an das zu erinnern, was man gesagt hat, wenn es diesen roten Faden nicht gibt. Für 
mich ist das schon eine Notwendigkeit.« (PB Interview Nr. 10) 

Nebst der durch die PVs erzielten Standardisierung der Beratungsarbeit und der 
Dokumentations- und Erinnerungsfunktion dient der PV auch zur Kontrolle der 
Mitarbeiter_innen. Denn der_die RAV-Gruppenleiter_in hat die Möglichkeit, die Ge
sprächsprotokolle stichprobenartig einzusehen und bei ungenügender oder fehler
hafter Dokumentation, etwa wenn die Codes zu den ›Meilensteinen‹ fehlen oder 
falsch protokolliert wurden, den_die verantwortliche Berater_in darauf hinzuwei
sen und auf eine sorgfältigere Datenpflege zu verpflichten. Falls derlei Versäum
nisse in der Personalakte vermerkt werden, können sie sich negativ auf die Beur
teilung der Gesamtleistung der Berater_innen auswirken. Dies ist etwa bei der seit 
über zwanzig Jahre als Personalberaterin tätigen und kurz vor ihrer Pension stehen
den Beraterin Dominique (PB Nr. 7) geschehen. Dominique erzählt mir, dass sie im 
Falle eines Erwerbslosen, den sie schon seit längerem berät, von ihren Vorgesetzten 
auf Mängel in den PVs hingewiesen worden ist: 

»Ja, im fortlaufenden PV haben sie geschaut. Also haben sie [die Vorgesetzten] wohl ge
merkt, also ja, sie haben in meinen PVs geschaut, was geschehen ist und warum ich den 
guten Mann in keine Maßnahme geschickt habe und auch andere Sachen. Aber ich will 
sagen, dass in allen Evaluierungen, die ich bis heute gehabt habe, hat sich niemand für 
die Qualität unserer Arbeit interessiert. In meiner letzten Evaluierung wurde mir als ein
ziges gesagt, dass ich Orthographiefehler mache. Da hab ich gesagt: ›Wie bitte?!‹ Das ist 
etwas,/euh/was ich nicht mache, also das passiert auch mir ab und an, aber doch sehr sel
ten. […] Dass ich Buchstaben vertauscht hätte und anstatt ›nochmal‹ ›nochalm‹ oder so 
geschrieben habe. Also das ist doch ein Flüchtigkeitsfehler und kein Grammatikfehler! Das 
ist so kleinlich. Das ist so, so kleinlich! Es gibt einfach keine größere Vision. Es gibt keine 
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Voraussicht. Es gibt nur Zahlen, dieses Zeugs, die Statistiken. Sie wollen nur Statistiken 
und nochmals Statistiken. Es fehlt einfach eine Vision.« (PB Interview Nr. 7) 

Dominique kritisiert also die durch den PV ermöglichte Arbeitskontrolle und die 
damit verbundene disziplinierende Subjektivierung stark und problematisiert, dass 
ihre Beratungsleistung nur an quantifizierbaren Faktoren gemessen wird. Diese 
kleinteilige und ausschließlich auf quantitativen Wirkungswerten basierende Ver
messung ihrer Arbeitsleistung versperre den Blick auf größere Zusammenhänge 
und stehe auch einer ›echten‹ Vision für die Arbeitsverwaltung im Weg. Für sie seien 
jedoch die Resultate, die sie mit den Stellensuchenden erziele, wichtig und nicht 
die Statistiken des Amtsleiters: »Also diese Statistiken da von diesem Monsieur, 
der da auf der anderen Seite sitzt, die sind mir egal.« Auch andere Berater_innen 
kritisieren diese EDV-basierte Arbeitskontrolle. Paul (PB Nr. 4) etwa findet, dass 
diese Kontrolle nicht »immer so angewendet wird, wie es sein sollte« und »dass die Leitung 
oft die Tendenz hat, die Leute, die zu viele kleine Fehler machen, die aber gar nicht so wirklich 
wichtig sind für den Alltag mit den Versicherten, unter Druck zu setzen«. 

Die EDV-basierte Kontrolle und Überwachung der Angestellten macht, wie etwa 
das Beispiel des PV zeigt, deutlich, dass Prozeduren des Bewertens und Beurteilens 
auch auf der Ebene der Organisation eine wichtige Rolle spielen und die diversen 
Evaluierungsinstrumente zu den Hauptbestandteilen des sogenannten Qualitäts
managements (QM) im RAV gehören. Dieses Beurteilen und Vergleichen intendiert 
Objektivität und eine größere Transparenz vormals uneinsehbarer Arbeitsprozes
se. Zudem sollen die Leistungsziele und vor allem auch ihre fortlaufende Anpassung 
dazu beitragen, dass sich die Personalberater_innen ständig selbst optimieren und 
kreativ nach wirksameren Beratungsstrategien suchen. Die Berater_innen sind al
so im Macht-Wissen-Komplex aus Objektivierung und Formalisierung verfangen, 
und durch die Verknüpfung von ökonomischem Kalkül mit individueller Verant
wortlichkeit wird der Versuch unternommen, die Berater_innen in kalkulierende 
ökonomische Subjekte zu verwandeln, die ihr Handeln an den vermeintlich objek
tiven Zielwerten ausrichten. Die laufende Verbesserung ihrer Arbeit soll folglich zu 
ihrem ureigenen Anliegen werden, und die Berater_innen sollen eine unternehme
rische Haltung annehmen. 

Dies lässt mich nochmals auf den bereits erwähnten Gilles Deleuze und auf sei
ne Überlegungen zur Organisation der Arbeit im Postfordismus zurückkommen. 
Laut Deleuze (1993) ist der Übergang von den Fabriken zu den Produktionsformen 
im Postfordismus dadurch gekennzeichnet, dass die Fabrik die Individuen noch zu 
einem Körper zusammengesetzt hat, und dies zum 

»zweifachen Vorteil des Patronats, das jedes Element in der Masse überwachte, 
und der Gewerkschaften, die eine Widerstandsmasse mobilisierten; das [postfor
distische] Unternehmen jedoch verbreitet ständig eine unhintergehbare Rivali

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


216 Myriam Gaitsch: Die Gouvernementalität öffentlicher Dienstleistungsarbeit 

tät als heilsamen Wettbewerb und ausgezeichnete Motivation, die die Individu
en zueinander in Gegensatz bringt, jedes von ihnen durchläuft und spaltet« (ebd.: 
256–257). 

Denn die Position des_der einzelnen Personalberaters_in im internen Leistungsver
gleich (sei es nun auf individueller Ebene, auf Gruppenebene oder auf der Ebene 
der Organisationseinheit) lässt sich nur relational zu jener der anderen Berater_in
nen bestimmen. Dies führt dazu, dass der Zwang zur Leistungssteigerung niemals 
aufhört. Die Evaluierungsinstrumente im RAV folgen also ganz dem Credo des Un
ternehmers Philip Rosenthal »Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu 
sein« und entsprechen dem bereits herausgearbeiteten Bild des RAV als kontinuier
lich lernender Organisation. 

Wie im Kontext der WoV und der vom SECO durchgeführten »Lagebeurtei
lungen« wirken also auch auf der Ebene der Berater_innen in Form der Ziel
vereinbarungs- und Beurteilungsgespräche pastorale Machttechniken, die die 
Berater_innen dazu auffordern, fortlaufend ihre eigene Leistung zu evaluieren, 
die eigenen Schwächen zu ergründen und Strategien zur Leistungsverbesserung 
zu entwerfen. Diese säkularisierte Form der Beichte oder, wie Manfred Moldaschl 
(2005) es nennt, diese »avancierte Beichtpraktik« (ebd.: 268) sensibilisiert die Bera
ter_innen dafür, bestimmte Aspekte ihres Selbst zu analysieren und zu formen. Die 
gnadenlose Verantwortung für die individuellen Leistungsbilanzierungen, zusätz
lich verstärkt durch die wechselnden Kriterien, erzeugt bei vielen der interviewten 
Berater_innen Unsicherheit und das Gefühl, sich jeden Tag aufs Neue bewähren zu 
müssen (Ähnliches beobachten auch Boltanski/Chiapello 2003: 367). 

8.3.3 Bedingte Freiheit im Lichte der Kennzahlen 

Die gouvernementalen Techniken der Leistungsmessung und des Vergleichs setzen 
also an der Freiheit der öffentlich Bediensteten an, und innerhalb des Systems der 
kontinuierlichen Leistungsvermessung und Qualitätskontrolle wird den RAV-Bera
ter_innen ein großer Handlungsspielraum in der Beratung der Erwerbslosen ein
geräumt. »[S]olange wir innerhalb des Rahmens bleiben,/ähm/, können wir viele Dinge ma
chen«, fasst Andrea (PB Nr. 1) die vom RAV zur besseren Nutzung der Produktivkräfte 
der Belegschaft angewandten Mechanismen zusammen. Dies darf jedoch nicht dar
über hinwegtäuschen, dass das Arbeiten im RAV trotz der formal erweiterten Hand
lungsräume weiterhin in einem herrschaftlichen Kontext erfolgt. Denn wie an den 
Leistungszielen oder auch an der Strukturierung der Beratungsgespräche deutlich 
wird, gibt das RAV sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Ziele vor. 

Im untersuchten RAV zeichnet sich insgesamt ein Trend zur verstärkten Stan
dardisierung der Arbeitsprozesse ab. Lag bis 2016 die Sanktionsgewalt, und damit 
auch die Entscheidung, überhaupt Sanktionen auszusprechen (oder eben auch 
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nicht), bei »leichten Regelverstößen«11 noch bei den Berater_innen, so müssen sie 
fortan Verstöße der Arbeitsuchenden, etwa dass jemand nicht zum Beratungster
min im RAV erscheint oder sich nicht auf ausreichend viele offene Stellen beworben 
hat, der internen Rechtsabteilung (franz.: service juridique) melden. Anstelle der 
Berater_innen informiert diese Abteilung dann die betroffenen Stellensuchenden 
über den Sanktionsentscheid und entscheidet über das Sanktionsmaß. Laut Amts
chef soll diese Funktionstrennung gesamthaft die Sanktionsquote des RAV erhöhen 
und gleichzeitig die Beratungsgespräche von diesem möglichen Konfliktfeld ent
lasten. Bei der Präsentation der ersten Resultate meiner Untersuchung im RAV im 
November 2016 bezeichnet der Amtschef, dem Wortlaut des AVIG (Art. 16 Abs. 1) 
entsprechend, insbesondere das Verhängen von Sanktionen als durchaus legitime 
Strategie zur »Verringerung des Versicherungsschadens« durch die Bezieher_innen 
von Arbeitslosengeld. 

Dieser Wechsel in der Sanktionspraxis entspricht der generellen Organisa
tionsstrategie des neu eingesetzten Amtsleiters. Dieser setzt nicht nur verstärkt 
auf Sanktionen und Kontrolle als Aktivierungsstrategie der Erwerbslosen, sondern 
sucht auch die Beratungspraxis durch die Einführung neuer Beratungskonzepte 
stärker zu standardisieren und durch die erweiterte Dokumentationspflicht trans
parenter und vergleichbarer zu machen. Zudem führte er neue organisationale 
Richtlinien ein, insbesondere das Verbot, die Büros individuell zu gestalten und 
zu dekorieren, oder den Hinweis, den informellen Austausch in den Büros oder 
auf dem Flur zu unterlassen. Andrea (PB Nr. 1) hat eine interessante Einschätzung 
dieses Trends und führt ihn darauf zurück, dass das RAV-Management das Zusam
mentreffen zwischen den Berater_innen und den Stellensuchenden als möglichen 
Ort des Widerstands gegen die Beratungsrichtlinien und Vorgaben deutet und es 
deshalb verstärkt kontrollieren möchte. Andrea (PB Nr. 1) beschreibt die Beziehung 
zwischen den Berater_innen und den Stellensuchenden als etwas, das für die Vorge
setzten großteils im Verborgenen bleibt und von ihnen als potentielle Bedrohung, 
als eine Art Unsicherheitszone wahrgenommen werde: 

»Und das ist die Beziehung zwischen einem Berater und seinem Klienten. (--)Und es mag 
sein, dass das unsere Amtsleitung, die jetzt seit einiger Zeit unbedingt die Betreuung mehr 
strukturieren will, erschüttert hat. Voilà. Aber das gibt es schon seit langem. Aber die Neu
igkeit ist nun, dass von heute bis Juni, ich glaube alle RAV, also die, die vier Agenturen, eine 
Fortbildung machen müssen (--)also für dieses neue Projekt mit dem Namen ›Mobilisie
rung der Stellensuchenden‹. Das läuft alles unter dem Aktivierungsgedanken. Und jetzt 

11 Der »AVIG-Praxis ALE« ist zu entnehmen, dass es drei unterschiedliche Schweregrade von 
›Regelverstößen‹ gibt; es wird unterschieden zwischen einem leichten (franz.: faute légère), 
mittleren (franz.: faute moyenne) und einem schweren ›Verstoß‹ (franz.: faute grave). Die Dauer 
der verhängten Sperre des Arbeitslosengeldes variiert von einem Tag bis zu sechzig Tagen 
(AVIG-Praxis ALE D59-D63). 
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wird uns eine Struktur vorgegeben, die dafür sorgen soll, dass wir ein Maximum an In
formationen im System einfügen, weil anscheinend nutzen wir zurzeit nicht das gesamte 
Potential des Systems. Das heißt, wir werden dann die Leute einteilen können, einteilen 
unter den Leuten, die sehr nahe am Arbeitsmarkt sind und mit denen wir nicht sehr viel zu 
tun hätten. Eine Art Gaußsche Glockenkurve, also. Voilà, also diese sind schon so aktiv, das 
wir auf unserer Seite nicht mehr viel tun müssen, (.) das müssen wir einsehen (PB lacht zy
nisch). Dann sind da die anderen 80 Prozent der Kurve. Und entsprechend ihrer Verortung 
auf der Kurve werden wir brrbrbrr gemeinsam rudern, oder auch ein bisschen weniger bis 
zu denen, bei welchen das Rudern nichts mehr bringt, weil ihre Situation/euh/ist ohnehin 
so speziell (--), oder sie haben so viele Dinge auf der persönlichen und auf der professionel
len Ebene zu klären, dass das ein wenig einschränkt, also das stößt an den Rahmen [des 
Machbaren]. Und also die Absicht unserer Direktion ist, dass die in bestimmte Bereiche im 
Programm eingegebenen Informationen, also im PLASTA, eine Garantie geben, dass wir 
diese Struktur respektieren.« (PB Interview Nr. 1) 

Andrea spricht im Interviewauszug auch vom sogenannten profiling im Beratungs
prozess, welches den Berater_innen die Einschätzung der Jobchancen der Stellen
suchenden erleichtern soll. Basierend auf diesem profiling sollen die Berater_innen 
dann die Stellensuchenden in ein bestimmtes Beratungssegment einteilen und auf 
dieses Segment abgestimmte Beratungsstrategien und Maßnahmen anwenden. 

Zur weiteren Standardisierung der Beratungsstrategie hat der Amtsleiter im Ju
ni 2016 eine neue Richtlinie zu den Bewerbungsbemühungen der Stellensuchenden 
eingeführt. Seither gilt für alle eine Mindestanzahl von zehn Bewerbungen, die die 
Stellensuchenden monatlich ihrem_ihrer RAV-Berater_in vorlegen müssen. Ähnlich 
wie bei den Sanktionsentscheiden können die RAV-Berater_innen nun nicht mehr 
individuell und an das Suchprofil angepasst die Anzahl der zu erbringenden Bewer
bungen festlegen. Die Beraterin Silvie (PB Nr. 8) hinterfragt im Interview die Sinn
haftigkeit dieser neuen Vorgabe: 

Silvie: »Voilà, ja, das hat sich auch verändert. Das sind jetzt Minimum zehn Bewerbungen 
für jeden. Und/euh/effektiv, vorher hatten wir unsere eigene Einschätzung. Also da ist es 
schon vorgekommen, dass ich einem Stellensuchenden, der fünfzig oder so war, vielleicht 
nur acht [Bewerbungen] aufgetragen habe. Und dann an einen jungen Zwanzigjährigen 
vielleicht 15. Und jetzt ist es verpflichtend. […] Was schade dabei ist, jetzt haben wir nicht 
mehr diese/euh/nicht mehr wirklich diese Beurteilung, also die Möglichkeit, auch ein 
bisschen auf das Tätigkeitsfeld bezogen zu evalu-, zu evaluieren. Und auch bezüglich der 
individuellen Hemmnisse, der Gesundheitsproblematiken, oder eine Person die älter wur
de- (--)Und wenn man von dieser Regel der zehn Bewerbungen abweichen möchte/euh/, 
dann ist man dazu verpflichtet, dies mit der Direktion abzusprechen. […]« 

Interviewerin: »Und das ist dann mit mehr Arbeit verbunden?« 
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Silvie: »Ja und (….) also dadurch werden wir als Berater auch in unserer Verantwor
tung und Professionalität beschränkt. Das ist schade.« (PB Interview Nr. 8) 

Silvie sieht die neue Richtlinie also als Bedrohung für eine individualisierte Bera
tungsstrategie und damit auch dafür, die individuellen Möglichkeiten und Hemm
nisse der Stellensuchenden zu berücksichtigen. Nicht mehr selbst und auf das Pro
fil des Stellensuchenden abgestimmt eine Beratungsstrategie entwickeln zu kön
nen und ihre Entscheidung, von den vorgegebenen zehn Bewerbungen abzuwei
chen, vor dem Amtsleiter rechtfertigen zu müssen, empfindet sie als Bevormun
dung und Einschränkung in ihrem professionellen Handeln. Auch Andrea und Do
minique begegnen dieser neuen Richtlinie im gemeinsamen Follow-up-Interview 
äußerst skeptisch und machen sich über sie lustig. Am Beispiel des Berufs des_der 
Piloten_in zeigt Andrea, warum sie diese Vorgabe als komplett absurd beurteilt: 

»Also unser Direktor [Amtsleiter] hat da eine Theorie dazu: Nehmen wir das Beispiel des 
Piloten:/I: Ok/Also, Sie verlieren Ihren Job./I: Mhm/Also dann können Sie Co-Pilot wer
den./I: Ah/Aber wenn Sie keine Stelle als Co-Pilot finden, dann können Sie Ausbilder wer
den. Und wenn Sie nichts als Ausbilder finden, also dann, möchten Sie, dass ich Ihnen sa
gen, als was Sie enden? Ah, Sie werden dann Logistiker bei McDonalds, oder sowas halt 
(lacht). […] Er [der Amtsleiter] nennt das die ›drei Kreise‹: Der erste Kreis ist Ihre Branche, 
der zweite ist, sind die übertragbaren Kompetenzen und dann der dritte ist: wurstle dich 
selbst durch!« (PB Interview Nr. 14) 

Jedoch wird die Einführung solcher Richtlinien, die den Handlungsraum der RAV- 
Berater_innen stark begrenzen, nicht immer ohne Protest aufgenommen; sie eröff
net auch die Möglichkeit für Widerstand. Die seit 2012 aktive Personaldelegation 
scheint auch im Fall der Richtlinie zur Mindestanzahl an Bewerbungen eine wichti
ge Instanz zu sein, um den Unmut der Berater_innen zu kanalisieren und Strategien 
zu entwickeln, wie man den managerialen Einschränkungen etwas entgegensetzen 
kann. So haben sich die in der Personaldelegation organisierten Berater_innen, un
terstützt durch die Gewerkschaften, darauf geeinigt, die neue Vorgabe nicht einzu
halten und einstweilen beim System der personalisierten Bestimmung der 

Anzahl der nachzuweisenden Bewerbungen zu bleiben. So möchten sie Druck 
auf das RAV-Management aufbauen und verhindern, dass die Interaktionsarbeit 
der Berater_innen durch eine als von vielen als absurd und unnötig erachtete Richt
linie gestört wird. 

Das leitende Management versucht offensichtlich durch diese standardisieren
den Eingriffe in die Beratungspraxis die Kooperation zwischen den Berater_innen 
und den Stellensuchenden einzugrenzen und sie zur Einnahme einer restriktive
ren und fordernderen Beratungshaltung zu motivieren. Ein Blick auf die Sanktions
quote zeigt, dass dies unter der Führung des neuen RAV-Leiters gelungen ist. Ein 
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Bericht des Kantonsrats12 von 2020 zeigt, dass die Anzahl der verhängten Sanktio
nen im untersuchten RAV von 2012 bis 2019 um rund vierzig Prozent gestiegen ist. 
Im Fall der Sanktionen bei unzureichenden Bewerbungen zeigt sich ein besonders 
drastischer Anstieg: Wurden 2012 noch rund 655 Sanktionen wegen zu wenig nach
gewiesener Bewerbungen ausgesprochen, verfünffachten sich diese Sanktionsent
scheide bis 2019 und betrugen über 3000. Der Druck auf die Stellensuchenden nahm 
folglich immens zu. 

Gleichzeitig wird der Druck auf die Berater_innen durch die oben dargestell
ten regelmäßigen und stark ausdifferenzierten Beurteilungen ihrer Arbeitsleistung 
verstärkt. Besonders problematisch aus Sicht der Berater_innen, jedoch umso wir
kungsvoller aus einer Gouvernementalitätsperspektive ist dies deshalb, weil es für 
die Berater_innen bisweilen unmöglich wird, zwischen einem Unterstützungsange
bot der Vorgesetzten und dem Versuch, ihre Arbeit zu kontrollieren, zu unterschei
den. Der Berater Paul, der vor seiner Anstellung beim RAV selbst arbeitslos war, er
zählt mir im Interview von dieser Unsicherheit: 

»Das mit dem Chef ist immer kompliziert, weil man nie weiß, ob er das, was du sagst und 
was du machst, gerade evaluiert und kontrolliert, oder ob er dir wirklich helfen will. Äh- 
das ist auch abhängig vom Vertrauen eben, das man seinem Chef entgegenbringt. Bei den 
Gruppenchefs ist das eben einfacher als etwa beim Direktor, dieser/äh/will halt vor allem 
wissen, ob wir die Ziele erreichen und die Vorgaben einhalten.« (PB Interview Nr. 4) 

Auch andere Berater_innen erzählten mir, dass sie das Gefühl hätten, dass ihre 
Vorgesetzten sie geringschätzten, und allgemein eine missgünstige Atmosphäre 
im RAV herrsche. Lukas (PB Nr. 10) etwa berichtet von einem »stark ausgeprägten 
Klima des Misstrauens gegenüber den Mitarbeitern«. Ihnen werde etwa unterstellt, dass 
sie Krankenstände vortäuschten, um der Arbeit fernzubleiben, oder dass sie bei den 
Angaben zu ihrer geleisteten Arbeitszeit unehrlich seien. 

Generell ließen einige Vorgesetzte Vorbehalte gegenüber den RAV-Mitarbei
ter_innen erkennen, was laut Lukas nur »schwer zu ertragen sei«. Auch in Bezug auf 
die Streiks erzählt mir Lukas, dass die Personalberater_innen seitens des RAV- 
Managements unter Druck gesetzt worden seien: 

Lukas: »Also das Recht [zu streiken] alleine, also das ist immer dasselbe, das reicht nicht. 
Das Problem sind vielmehr die Drohungen, die gemacht worden sind, oder/bah/also 
direkt oder auch indirekt, so hinten rum, wenn gesagt wurde, dass das keine gute Idee 
ist./I: Mhm/Also schon das finde ich sehr grenzwertig./I: Mhm/Und ich bin mir nicht 
sicher, dass, also ob es viel Sinn macht mittels Terror zu Management.« 

12 Bericht des Kantonsrats »QUE 1388-A« (2020). Abrufbar auf: https://XX.ch/gran conseil/da
ta/texte/QUE01388A.pdf (Zugriff am 08.11.2021). 
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Interviewerin: »Mittels was?« 

Lukas: »Terror. Also den Leuten Angst zu machen. Mittels Terror. Also das ist ein wenig 
der Fall zurzeit. Also zu drohen und dann auch ein Klima des Misstrauens zu verbreiten. 
Also so, dass/euh/also alle sind nur hier, um zu betrügen oder um zu täuschen, nur um 
(---) voilà.« (PB Interview Nr. 10) 

Es wird also deutlich, dass im Kontext managerialisierten Verwaltungshandelns 
und der Aktivierungsprogrammatik nicht nur die Arbeitslosen responsibilisiert 
werden sollen, sondern auch die Berater_innen verstärkt Verantwortung für ihr 
Arbeitshandeln und für die Verbesserung und den Erfolg der öffentlichen Ar
beitsvermittlung übernehmen müssen. Diese subjektivierenden Wirkungen der 
omnipräsenten Beobachtung, der Vereinzelung und des gesteigerten Wettbewerbs 
kommen auch im Interview mit der 36-jährigen RAV-Beraterin Delphine (PB Nr. 
13) zur Sprache und bestätigen sich in meinen Beobachtungen. Denn Delphine war 
am Tag, an welchem ich sie bei ihrer Arbeit beobachtet habe, gesundheitlich stark 
angeschlagen, und es war unschwer zu erkennen, wie schwer es ihr fiel, zu arbei
ten. Auf meine Nachfrage, warum sie denn nicht zuhause geblieben sei, um sich 
auszukurieren, erzählte sie mir, dass sie aus Angst vor möglichen Konsequenzen 
und vor einer Abmahnung durch den RAV-Leiter trotz Krankheit zur Arbeit kom
me. Denn seit Kurzem hätten einige Angestellte nach einer krankheitsbedingten 
Abwesenheit persönlich beim RAV-Leiter vorsprechen und begründen müssen, 
warum sie nicht zur Arbeit gekommen sind. Die Furcht vor dieser Kontrolle und 
vor möglichen Repressalien, so erklärt mir Delphine, werde zusätzlich durch ihr 
prekäres Anstellungsverhältnis als »Auxiliaire« verstärkt. 

Ähnlich wie die Arbeitsuchenden müssen also auch die RAV-Berater_innen ihre 
Arbeitsmotivation gegenüber ihren Vorgesetzten immer wieder unter Beweis stel
len und sich als vorbildliche Berater_innen vor den Arbeitsuchenden und auch vor 
ihren Vorgesetzten inszenieren. Mit Foucault gesprochen sollen die Berater_innen 
nicht nur arbeitsfähig und leistungsstark, sondern auch gehorsam und fügsam sein 
(Foucault 1994a: 174–176). Die organisationale Kontrolle und der in den Gesprächen 
mit den Angestellten als autoritär bezeichnete Managementstil unterstreichen 
dieses den Angestellten entgegengebrachte Misstrauen. Auch in den Interviews 
bezeichneten einige Berater_innen dieses Misstrauen als affektive Grundstimmung 
des RAV und berichteten, dass sie durch ihre Vorgesetzten kaum Wertschätzung 
in ihrer Arbeit erführen, sondern lediglich an der Erfüllung der Wirkungsziele 
gemessen würden. Die IIZ-Beraterin Claire (PB Nr. 12) geht in ihrer Einschätzung 
sogar noch weiter und sagt, dass sie nur noch daran gemessen würden, ob sie ihr 
Kontrollmandat erfüllen: 
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»Voilà, also man verlangt nur das von uns. Die Kontrolle [der Stellensuchenden]. Ob man 
nun ein guter oder ein schlechter Berater ist, wird ausschließlich an diesem Teil gemessen./ 
I: Mhm/Aber alles, was wir zusätzlich machen, um die Person zu motivieren, um sie zu 
stärken, zuzuhören, empathisch zu sein und zu versuchen, zu verstehen, dass die Situation 
schwierig ist und sie zu ermutigen et cetera. Das braucht alles mehr Zeit. Dafür braucht 
man eine Stunde oder mehr.« (PB Interview Nr. 12) 

Zwar wird die kleinteilige organisationale Kontrolle von vielen Befragten als Zumu
tung wahrgenommen und sie sind auch enttäuscht darüber, dass ihre Arbeitsleis
tung nur an den (kantonalen und nationalen) Wirkungszielen gemessen wird, doch, 
wie etwa das Beispiel von Lukas (PB Nr. 10) zeigt, normalisieren die meisten Bera
ter_innen diese Form der Kontrolle. Wie das Verhältnis zwischen den Berater_in
nen und ihren Vorgesetzten beschaffen ist und welchen Unterschied sie etwa in der 
Beziehung zu ihren Gruppenchef_innen und damit zu direkten Vorgesetzten oder 
zum leitenden Management sehen, werde ich in der weiteren Analyse der Interviews 
nochmals aufgreifen. 

8.3.4 Affektive Regierungstechniken des RAV: 
Kultur des Misstrauens trifft auf (formale) Freisetzung 
im Kontext von Teamarbeit und Projektgruppen 

Doch wäre es verkürzt, das affektive Regieren des RAV auf dieses freiheitsbeschrän
kende und zuweilen die Berater_innen stark verunsichernde Affektregime zu redu
zieren, besteht doch ein bestimmendes Element des Macht-Wissen-Komplexes des 
RAV darin, die Autonomie der Beschäftigten zu fördern und ihre Handlungsmacht 
gegenüber dem Einfluss ihrer Vorgesetzten (formal) zu stärken. Zweifellos erleben 
viele der Berater_innen die Umstrukturierung auch als Freiheitsgewinn, und wie 
ich vorgängig bereits zeigen konnte, hat der neue Amtsleiter ganz in diesem Sin
ne eine Fülle moderner Managementstrategien eingeführt, die stark partizipativ 
ausgerichtet sind und darauf abzielen, die Mitarbeiter_innen als ›ganze Personen‹ 
in einen interaktiven Arbeitszusammenhang einzubinden. Aufbauend auf den von 
seinem Vorgänger initiierten Umstrukturierungsprozessen, wie etwa auf der funk
tionalen Angleichung der ehemals eigenständigen Organisationseinheiten oder der 
Ausweitung und Flexibilisierung des Aufgabenfeldes der RAV-Berater_innen durch 
die Aufhebung ihrer branchenspezifischen Spezialisierung, führte der neue Amts
chef etwa ein sogenanntes ›Pat_innensystem‹ ein. Erfahrene Berater_innen werden 
den neu angestellten Berater_innen oder auch denen, die vorher nur für bestimmte 
Berufsgruppen zuständig waren, zur Seite gestellt und sollen sie bei der Einarbei
tung unterstützen. In den Interviews mit den Berater_innen wurde deutlich, dass 
insbesondere nach der Aufhebung der Branchenspezialisierung, die nach dem Um
zug 2012 erfolgte, kaum Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten vom RAV 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


8. Affektive Gouvernementalität der öffentlichen Arbeitsvermittlung 223 

angeboten wurden und die Mitarbeiter_innen sich das inhaltliche Wissen mehrheit
lich selbst aneignen mussten. Das Ziel des ›Pat_innen-Systems‹ war folglich, dass 
sich die Berater_innen gegenseitig unterstützen und ihr Wissen und ihre Erfahrun
gen austauschen. 

Ergänzt und weitergeführt wird das System der ›Pat_innen‹ durch die Auftei
lung der Berater_innen in Dreierteams. Im Sinne der mitarbeiter_innennahen Füh
rung werden diese Teams jeweils zusammen mit drei bis vier weiteren Berater_in
nen-Teams zu einer Gruppe zusammengefasst, die dann wiederum von einem_ei
ner Gruppenchef_in geleitet wird. Die Gruppenchef_innen sind dem_der jeweili
gen Leiter_in der organisatorischen Subeinheit (RAV 1 bis RAV 4) unterstellt. Laut 
dem Leiter des »RAV 1« dienen die Berater_innen-Teams zur Intervision und zur 
Unterstützung bei Unklarheiten oder auch bei komplexen und mitunter belasten
den Beratungssituationen. Darüber hinaus springen die Teammitglieder im Falle, 
dass ein_eine Berater_in ausfällt, ein und übernehmen (kurzfristig) seine/ihre Fälle. 
Auch sollen die Mitglieder eines Teams als erste Anlaufstelle bei Fragen und Proble
men fungieren und so die Gruppen- und RAV-Leiter_innen entlasten. Denn unter 
der Leitung des neuen Amtsleiters hat sich nicht nur der Anforderungskatalog der 
Personalberater_innen geändert, sondern auch die Gruppenchef_innen führen seit 
dem Wechsel an der RAV-Spitze zusätzlich zu ihren Managementaufgaben Bera
tungsgespräche mit Erwerbslosen durch. Dies, so erzählt mir der Gruppenchef im 
»RAV 1«, soll dazu beitragen, dass die direkten Vorgesetzten von den Personalbe
rater_innen weniger als Chef_innen wahrgenommen werden, so dass sich der ›Ab
stand‹ zwischen der strategischen Ebene und der Realität an der front-line verrin
gert. Dies entspricht auch dem Selbstbild der Gruppenchef_innen, denn diese, so 
sagte mir etwa ein Gruppenchef im RAV 1, sehen sich weniger als Chefs, sondern 
vielmehr als Coaches und treibende Kraft für die Aufrechterhaltung einer positi
ven, produktiven und vor allem leistungsorientierten Gruppendynamik (Feldnotiz, 
20.11.2015). Diese Selbstpositionierung des Gruppenchefs spiegelt sich auch in dem 
von Bröckling (2000) in seiner Analyse moderner Managementtechniken beschrie
benen »Idealbild des Chefs« wider. Denn dieser »ist der ›aktive Mannschaftskapi
tän‹, der selbst Spitzenleistungen bringt, in engem Kontext zu seinen Mitspielern 
steht und mitreißen kann« (ebd.: 141). 

Unter Punkt 8.3.2 ist deutlich geworden, dass die Zielwerte im Rahmen eines 
regelmäßigen Benchmarkings für die einzelnen Organisationseinheiten und auch 
für die Ebene der Berater_innen-Gruppen innerhalb einer Organisationseinheit ge
messen und miteinander verglichen werden. Dies hat den Effekt, dass die Gruppen 
der Berater_innen wie auch die einzelnen RAV-Einheiten zueinander in Konkurrenz 
gesetzt werden, und führt zu einem organisationsinternen Wettbewerb. Darüber 
hinaus entfalten sich in diesen Gruppen- und Teamstrukturen affektive Dynami
ken, die die einzelnen Berater_innen an ihre Gruppe binden und dazu anhalten, zum 
Wohle der Gruppe ihre eigene Leistung zu steigern. 
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Silvie: »Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und auch zu unserem Chef. Es 
stimmt schon, dass wir uns viel austauschen und gegenseitig unterstützen. Wir gehen 
nicht etwa zur Person, die 50 % hat, und sagen zu ihr: ›Du bist dir schon bewusst, dass 
du Schuld daran hast, dass unsere Werte schlecht sind!‹ So ist das wirklich nicht. Es ist 
vielmehr so: ›Gut/euh/okay also da, da geht es nicht so gut, aber wir sind da. Magst du 
vielleicht in unseren Gesprächen dabei sein? Oder brauchst du sonst Hilfe?‹ Und voilà. 
Und/euh/vielleicht bin ich morgen diejenige, die Hilfe braucht,/hein/?. Weil also sie (die 
Beraterin) hat sicher auch Stärken, die ich nicht habe. Und von daher, also das ist, das ist 
auch diesen kameradschaftlichen Geist zu fördern. Und keine Hexenjagd. Aber so ist es 
nicht in allen Gruppen.« (PB Interview Nr. 8) 

Wie der Interviewauszug deutlich macht, befreit die Gruppenstruktur im RAV die 
Berater_innen von der Überwachung und Weisung durch eine_n Vorgesetzte_n. 
Diese Überwachung wird jedoch ersetzt durch eine horizontale und mitunter sub
tile Kontrolle, die an der Loyalität zwischen den Gruppenmitgliedern ansetzt. Mit 
Blick auf die Leistungsziele, so betont Silvie (PB Nr. 8), kann sich das Potential der 
Berater_innen besser entfalten und die Berater_innen können sich fernab von hier
archischer Kontrolle gegenseitig unterstützen. Silvie sieht diese Gruppeneinteilung 
als willkommene Sammlung an verwertbaren Kompetenzen und Fähigkeiten und 
bringt kein Verständnis auf für Kolleg_innen, die diesen Teamgeist nicht unterstüt
zen. 

»Natürlich gibt es auch Leute, die den Fuß gegen die Wand halten, das kann dann wirk
lich eine schlechte Gruppendynamik auslösen. Das sind Leute, die halt immer negativ 
sind,/hein/. Ich nenne diese Leute ›Verpester‹. Das sind Verpester. Das sind Leute, die jedes 
Mal, wenn man etwas vorschlägt, das für sie nicht passt. ›Ah nanananana, ich habe keine 
Lust, also das habe ich immer so gemacht also so blablablabla, nanana‹. Und sie sind nicht 
einmal fähig, zwei Sekunden innezuhalten, um nachzudenken. Weil vielleicht funktio
niert es ja! Man weiß es ja vorher nicht. Wir sollten es doch zumindest ausprobieren. Also 
ich will sagen, dass wir uns … Wir sitzen alle im selben Boot! Und diese Leute sind für 
mich, das sind, ich nenne sie ›Verpester‹.« (Interview PB Nr. 8) 

Die Einbindung der Mitarbeiter_innen in die Arbeitsprozesse im RAV wird somit 
durch die Teamarbeit verstärkt, und die affektive Relationalität zwischen den Mit
arbeiter_innen wird von den organisationalen Regierungstechniken als verwertbare 
und gleichzeitig formbare Humanressource genutzt. Kolleg_innen, die Kritik an 
dieser Organisationsform äußern und sich unter Umständen auch kritisch ge
genüber organisationalen Neuerungen positionieren, verbreiten laut Silvie eine 
schlechte Stimmung innerhalb der Gruppe. Darum nennt Silvie diese Kolleg_innen 
»Verpester« und beschreibt sie als unkollegial und als unzureichend committed. 

Die Organisationsstruktur des Teams findet sich auch in verschiedenen the
menspezifischen Arbeitsgruppen im RAV wieder. Diese Arbeitsgruppen arbeiten zu 
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thematischen Projekten und setzen sich mitunter auch aus RAV-Mitarbeiter_innen 
unterschiedlicher Hierarchiestufen und Funktionen zusammen. Zum Zeitpunkt 
meiner Untersuchung wurde mir etwa von einer Arbeitsgruppe zur Online-Be
werbungsplattform »LinkedIn« berichtet. Im Gespräch mit dem Gruppenleiter 
erfuhr ich, dass diese Arbeitsgruppe Teil der Digitalisierungsstrategie des RAV ist 
und dazu beitragen soll, dass möglichst viele Berater_innen selbst bei LinkedIn 
ein Konto einrichten und LinkedIn als Werkzeug aktiv in ihrer Beratungspraxis 
verwenden. Ob ein Profil bei LinkedIn für die Berater_innen verpflichtend wird 
oder nicht, steht jedoch noch nicht fest. Einige Berater_innen wie etwa Andrea (PB 
Nr. 1) misstrauen den Erklärungen ihres Vorgesetzten jedoch und fürchten, dass 
das zu einer weiteren verpflichtenden Vorgabe wird. 

»Gestern, da gab es ein großes Meeting, wo uns die e-Stellenbesetzung präsentiert wur
de, und es wurde uns gesagt,/ähh/dass das unerlässlich sei, bah nein, es wäre besser, 
wenn sich die Arbeitslosenversicherung auf das Niveau der e-Vermittlung heben würde 
also/ähh/dass sie sichtbar wäre auf den sozialen Netzwerken und LinkedIn etc.: ›Also es 
wäre gut, wenn Sie bald eine Weiterbildung für Ihre Versicherten machen würden und 
ihnen dann die Vorteile der beruflichen sozialen Netzwerke erklären könnten. Und in der 
Zwischenzeit wäre es gut, wenn sie sich auch mit ihrem Berufsprofil darauf anmelden 
würden.‹/Mhhh/und es trifft sich, dass wir genau zwei Wochen zuvor mit der Personal
delegation und den zwei Gewerkschaftssekretärinnen beim Amtsleiter waren. Er hat uns 
in dieser Besprechung gesagt, dass es weder für den Versicherten noch für den Berater 
verpflichtend sei, sich auf LinkedIn einzuschreiben, da es eine persönliche Entscheidung 
ist. (--)Also im Grunde hat man mit uns in dieser Besprechung [mit dem Amtsleiter] noch 
auf ›nett‹, ›nett‹ gemacht. Und gestern dann in diesem Meeting als alle Kollegen auch 
anwesend waren, hat die Person, die das Meeting geleitet hat, zu keinem Moment gesagt, 
dass es uns überlassen ist, es zu machen oder nicht. Dass es uns überlassen ist, es zu sagen 
oder nicht.« (PB Interview Nr. 1) 

Andreas Schilderung des Umgangs mit dem Bewerbungsportal »LinkedIn« zeigt, 
wie das RAV-Management versucht, manche Vorgaben ›durch die Hintertür‹ einzu
führen, und es für die Berater_innen manchmal schwer zu beurteilen ist, was nun 
als Empfehlung gilt und was sie verpflichtend umzusetzen haben. 

Das RAV-Management verfolgt mit den Arbeitsgruppen jedoch noch ein wei
teres Ziel. Da für die Tätigkeit als Personalberater_in beim RAV, anders als etwa 
in Deutschland,13 weder ein bestimmtes Ausbildungsniveau noch eine spezifische 

13 Wer bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) als Arbeitsvermittler_in tätig sein möchte, muss 
entweder einen Hochschulabschluss, vorzugsweise in Wirtschafts-, Sozial- oder Rechtswis
senschaft, vorweisen oder kann an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 
das Bachelor- und Masterprogramm in Arbeitsmarktmanagement und Beratung absolvie
ren (vgl. https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschre 
ibung/zugangzurtaetigkeit&dkz=67308). 
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Ausbildung verlangt wird, weisen die Personalberater_innen bis zu ihrer Anstellung 
bim RAV ganz unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswege auf, waren oftmals 
selbst arbeitslos, bis ihnen die Stelle vom RAV vermittelt wurde. Daher sind viele 
RAV-Berater_innen berufliche Quereinsteiger_innen. 

Die verpflichtende Absolvierung des berufsbegleitenden Lehrgangs zum Eidge
nössischen Fachausweis »HR-Fachmann/HR-Fachfrau« (früher: Eidgenössischer 
Fachausweis Personalberatung) (AVIG Art. 119b) soll das Professionswissen der 
RAV-Berater_innen untereinander angleichen (Erdmann 2008).14 Zusätzlich zu 
diesem Eidgenössischen Fachausweis »HR-Fachfrau/HR-Fachmann« bieten die 
meisten kantonalen öffentlichen Arbeitsvermittlungen ihren Mitarbeiter_innen 
interne Schulungen oder eben die Teilnahme an Arbeitsgruppen, wie etwa an der 
»LinkedIn«-Projektgruppe, an. Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe tragen den 
Titel »digital key user«. In einem Interview mit der Zeitschrift »Panorama« (Bitz 
2016) beschreibt die Kommunikationsverantwortliche des RAV die Ziele dieser 
Schulungen folgendermaßen: 

»Die HR digital key users fungieren dann gewissermaßen als Botschafter für ihre Kolle
gen. In diesem Sinne arbeitet jedes Mitglied der Belegschaft entlang einer Liste von Emp
fehlungen, welche wir gerade am entwickeln sind, an der Optimierung seines LinkedIn- 
Profils. Denn es ist wichtig, dass wir für die Arbeitsuchenden wie auch für die Arbeitgeber 
ein kohärentes Unternehmensbild zeigen. Im August 2014 waren etwa 25 % der Bera
ter auf LinkedIn vertreten. Im Februar 2015 haben bereits 50 % ein Konto eröffnet. Heute 
steigt deren Anteil auf rund 60 %. Darum müssen wir weitermachen in diese Richtung 
und vor allem an der Verbesserung der Qualität der Profile arbeiten.« (Interviewauszug 
aus der Online-Zeitschrift »Panorama«, 2/2016, Übers. M. G.) 

Diese Arbeitsgruppen dienen folglich auch zur Standardisierung der Beratungsin
terventionen im RAV und folgen gemäß dem gesteckten Ziel eines »kohärenten Un
ternehmensbilds« der Idee, die Behörde noch stärker in Richtung eines modernen 
Dienstleisters am Arbeitsmarkt zu transformieren. 

Die Beraterin Claudia (PB Nr. 3) arbeitet in dieser Arbeitsgruppe mit. Im Inter
view erklärt sie mir, warum sie selbst, seit sie beim RAV begonnen hat, ein Profil bei 
der Bewerbungsplattform »LinkedIn« hat und warum sie sich an der Arbeitsgruppe 
beteiligt. 

Claudia: »Ich bin in der Arbeitsgruppe, die den Namen ›HR digital key user‹ trägt./I: Ok/ 
Gut, das ist ein etwas aufgeblasener Name (PB lacht). Für eine Gruppe, die die Präsenz 
des RAV auf LinkedIn fördern soll.« 

14 Diesen Lehrgang absolvieren die Berater_innen gleich nach Anstellungsbeginn berufsbeglei
tend. Ein positiver Abschluss dieser Ausbildung binnen fünf Jahren gilt als Voraussetzung für 
die weitere Anstellung und Entfristung beim RAV. 
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Interviewerin: »Und das ist obligatorisch für alle Berater und Beraterinnen?« 

Claudia: »Nein, noch nicht. Das ist kompliziert,/äh/weil LinkedIn ist ein persönliches 
Profil. Also ist es schwierig für ein Unternehmen, seine Mitarbeiter zu verpflichten, eines 
zu haben. Also es gibt Leute, die sind darauf [auf LinkedIn], welche, die sich weigern, und 
dann gibt es andere, die dabei sind, ihre Meinung zu ändern. Es hat von allem. Aber gut, 
ich war seit Beginn dabei./Mhm/Weil, weil ich mag diese Instrumente und dann glaube 
ich, dass das ohnehin, ob man nun will oder nicht, die Zukunft sein wird. Also muss man 
sich auf dem Laufenden halten. Das ist für mich Teil der Dinge, die man in unserer Branche 
kennen muss.« 

Claudia hat nicht nur ein persönliches Interesse und Gefallen an den Online-Tools 
und sieht darin die Zukunft der öffentlichen Arbeitsvermittlung, sondern versucht 
durch ihren Einsatz in der Arbeitsgruppe auch Einfluss auf bestimmte organisatio
nale Entscheidungsprozesse zu nehmen. Auf meine Frage, ob sie sich gerne mehr in 
die Entwicklung der Organisationsstrategie einbringen würde, antwortet sie: 

»Ja und nein, ja und nein. Aber das ist auch ein Grund, warum ich mich an dieser ›HR Digi
tal Key User‹ [beteilige]. Weil das ist eine Möglichkeit, um, um ein wenig zu schauen, wie 
man die Informatik, also das Web 2.0 verankern kann, also über LinkedIn und all dem. 
Das geht alles super langsam voran. Es geht voran, aber äh dann braucht es Kontrollen 
für alles, man muss jeden Punkt und jedes Komma und jeden Großbuchstaben beachten 
(--). Aber das ist das professionelle Umfeld, das das so will. Eine öffentliche Verwaltung 
ist eine bürokratische Organisation, das ist Weber,/hein/, der die bürokratische Organi
sation definiert hat, also voilà. Aber ich reserviere mir kleine Räume. Gerade eben habe 
ich ein kleines Buch geschrieben, über die HR Digital./Bah/also ich mache das zusätzlich 
zum Rest in meiner eigenen Zeit. Weil, das interessiert mich mehr, das ist viel lustiger als 
zu versuchen, dieses Mammut zu bewegen.« (PB Interview Nr. 3) 

Das Beispiel von Claudia und ihrem Engagement in der Arbeitsgruppe »HR digital 
key user« zeigt, dass sich einige Berater_innen über die Beratung und Vermittlung 
der Stellensuchenden hinaus für die Umgestaltung oder Optimierung organisatio
naler Prozesse im RAV engagieren. Claudia sieht darin auch eine Möglichkeit, ihr 
persönliches Interesse und ihre Fertigkeiten zum Vorteil des RAV einzubringen und 
etwas zu dessen Verbesserung beizutragen. Sie beschränkt sich aber ganz bewusst 
auf solche begrenzten Einsatzpunkte und hat nicht im Sinne, das RAV in seiner bü
rokratischen Organisationsform zu verändern. 

Die Team- und Projektgruppenarbeit im RAV ist also nicht nur eine Organisa
tionsform, sondern auch eine subtile Regierungstechnik, welche die Wirkmächtig
keit des Affektiven aufgreift. Deutlich wird das etwa im Gespräch mit Lukas (PB Nr. 
10). Er hat sich in der Arbeitsgruppe »Verbindung« (franz.: »connection«), die zur Ver
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besserung der Kommunikation und der Weitergabe von Informationen und Ideen 
zwischen den Hierarchieebenen beitragen sollte, engagiert. Seiner Einschätzung 
nach hat diese Arbeitsgruppe jedoch nicht gut funktioniert und er ist enttäuscht 
darüber, dass die von den Berater_innen eingebrachten Ideen und Vorstöße vom 
Management kaum wahrgenommen und umgesetzt worden sind. Lukas kritisiert, 
dass die individuellen Kompetenzen der Berater_innen nicht effektiver für die Ver
besserung und die Weiterentwicklung der Organisation genutzt werden. 

»Ich finde das wirklich sehr schade. Weil ich glaube, dass auf der Ebene der Mitarbeiter es 
wirklich eine Mehrheit gibt, die sich weiterentwickeln will, die sich verbessern will, nach 
vorne gehen will. Nicht nur für uns selbst, sondern für unsere Versicherten, für das System, 
für alles. Und wir könnten uns wirklich verbessern. Ja, wir könnten uns verbessern.« (PB 
Interview Nr. 10) 

Die Ausschnitte aus den Gesprächen mit Lukas und Claudia zeigen, dass sich die 
Berater_innen in der selbstorganisierten Arbeit und durch die erweiterten Arbeits
aufgaben ins produktive Gefüge des RAV einbinden möchten und somit auch ihre 
sozialen und emotionalen Fähigkeiten für den Zweck der Arbeit und den Erfolg des 
RAV verfügbar machen. Auch wenn diese Wertschöpfung am Beispiel der Arbeits
gruppe »Verbindung« laut Lukas lediglich formal erfolgt ist und es letzten Endes zu 
keiner stärkeren Einbindung seiner Expertise und Erfahrungen gekommen ist, zei
gen die genannten Beispiele, dass sich diese Arbeitsformen darauf verstehen, »ge
nau das, was ein Subjekt affiziert und wie es andere Subjekte affizieren kann, für sich nutz
bar zu machen« (Mühlhoff 2018: 382; Herv. i. O.), und das Selbstbild der Berater_in
nen als produktive Stütze des RAV fördern. 

Darüber hinaus entspricht die Organisationsform des Teams oder eben die 
der Arbeitsgruppe der Idee eines »partizipative[n] Führungsstils« (von Diemer 
1994: 1070), der die Mitarbeiter_innen nicht mehr nur als Kostenfaktor, sondern 
vielmehr als Aktivposten sieht, ihre Autonomie und Selbstoptimierung fördert, sie 
in die Bestimmung der operativen Ziele, zumindest formal in einigen Bereichen, 
einbezieht und die Solidarität zwischen ihnen fördert. Am Beispiel der Dreierteams 
oder auch des ›Pat_innen‹-Systems wird zudem deutlich, dass die Berater_innen 
durch ihr persönliches Engagement auch Unzulänglichkeiten der Arbeitsorganisa
tion und -bedingungen, wie etwa die ungenügenden Aus- und Weiterbildungen, 
wettmachen. 

In der Teamarbeit wird also nicht nur die Autonomie der Berater_innen, 
sondern werden auch Affekte wie ihr Pflichtbewusstsein oder Verantwortungs
gefühl für die Erfüllung der Markterfordernisse instrumentalisiert. Zahlreiche 
Arbeitsplatzstudien haben zudem gezeigt, dass gerade die Teamarbeit ein proba
tes Instrument zur versteckten Kontrolle der Mitarbeiter_innen darstellt, da sich 
diese nun auch gegenseitig kontrollieren und bewerten. In den Gesprächen mit 
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den RAV-Berater_innen stand diese Kontrollfunktion jedoch nicht im Vordergrund 
und die meisten Berater_innen beurteilen die Team- und Gruppenstrukturen als 
eine Bereicherung für ihren Arbeitsalltag. Mehr noch als die im vorherigen Ka
pitel dargestellten Bewertungs- und Kontrollmechanismen des management by 
objectives schränken auch diese Regierungspraktiken die Handlungsfreiheit der 
Personalberater_innen nicht ein – ganz im Gegenteil; sie umfassen organisationale 
»Techniken, welche nutzbringende Individuen fabrizieren« (Foucault 1994a: 271). 
In den Team- und Projektgruppenstrukturen zeigt sich beinahe in idealtypischer 
Fasson, wie sich die organisationale affektive Fremdführung und die Selbstführung 
der Personalberater_innen verknüpft. 

8.3.5 Geschlechtsspezifische Modulation des neoliberalen Umbaus 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung 

Angesichts der Indienstnahme der persönlichen Gefühle der Berater_innen für den 
Organisationserfolg und der zunehmenden Flexibilisierung und Entgrenzung ih
res Arbeitshandelns stellt sich die Frage, ob es im Sinne des doing gender while doing 
affects zu einer Neuverhandlung von Männlichkeit und Weiblichkeit im Kontext 
moderner Dienstleistungserbringung kommt oder ob die Berater_innen, etwa in 
der Interaktion mit den Erwerbslosen, nicht doch eher die männliche Ordnung 
bürokratisch-staatlicher Organisationen reproduzieren. Denn in der Analyse von 
Team- und Gruppenarbeit als Regierungstechnik wird deutlich, wie im öffentlichen 
Dienst, welcher vormals mit emotionsloser Männlichkeit verknüpft wurde (Sauer 
1999b, 2001), nun auch affektive Kompetenzen bedeutsam werden, die tradierten 
Geschlechterstereotypen zufolge eher Frauen als Männern zugeschrieben werden. 

Angela McRobbie (2010: 71) argumentiert in Richtung eines de-genderings: »Be
cause men now also do these jobs, so the work itself is less gender-segregated.« Dies 
wiederum, so McRobbie weiter, führt dazu, dass »the service sector produces and 
requires new affective subjectivities in the workplace«. Eine etwas andere Position 
nehmen Diane Lengersdorf und Michael Meuser (2018) ein. Davon ausgehend, dass 
die Subjektivierungspraxis des »unternehmerischen Selbst« durchwegs männlich 
konnotiert ist, stellen sie sich die Frage, ob in den neoliberalen Transformations
prozessen von Erwerbsarbeit anstelle eines degendering und durch die Instrumenta
lisierung affektiver und stereotyp feminisierter Anforderungen als berufliche Kom
petenz und zur Steigerung der Effizienz und Effektivität nicht vielmehr ein »Kampf 
um die Modernisierung hegemonialer Männlichkeit« (Lengersdorf/Meuser 2018: 37) 
stattfindet. Denn durch die Ausrichtung des Berufshandelns der Berater_innen an 
Effizienz- und Effektivitätskriterien und noch verstärkt durch den aktivierungspo
litischen Leitgedanken der individuellen Eigenverantwortung wird die affektive Ar
beit im direkten Kontakt mit den Stellensuchenden zunehmend als unternehme
rische Tätigkeit gerahmt und damit möglicherweise vermännlicht. Doch implizie
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ren die propagierte Bürger_innennähe und Dienstleistungsorientierung gleichzei
tig auch eine mögliche Feminisierung der Arbeit in der öffentlichen Arbeitsvermitt
lung. 

Bereits angeklungen sind diese unterschiedlichen und mitunter widersprüch
lichen Anforderungen an die Berater_innen im Kontextkapitel (Kapitel 3). In der 
auf Seite 14 genannten SECO-Studie (Egger/Lenz 2006) wird bei der Beschrei
bung einer guten Beratungsleistung neben den fachlichen Beratungskompetenzen 
der Berater_innen auch ihr Empathievermögen als wichtiges Instrument zur er
folgreichen Aktivierung der Stellensuchenden genannt. Mit der Einteilung der 
geforderten Schlüsselkompetenzen in einerseits Fachwissen in Form berufsrele
vanter Qualifikationen und andererseits affektive Fähigkeiten mit Verweis auf die 
in der Beratung zu zeigende Empathie übernimmt das SECO zwar die traditionelle 
Dichotomisierung von Vernunft/Rationalität und Gefühlen und damit verbunden 
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Doch lassen sich etwa in den von Egger 
und Lenz (2006) genannten affektiven Merkmalen einer guten Beratungspraxis 
durchaus Veränderungen in den administrativ verfestigten Geschlechtervorstel
lungen beobachten, und es wird deutlich, dass entgegen dem Weber’schen Ideal 
einer rationalen und entemotionalisierten staatlichen Bürokratie das Verwaltungs
handeln auch eine Feminisierung erfährt. Ähnlich wie das SECO bestimmt auch 
der Ausbilder und Coach Andreas Räbe auf seiner Webseite den Beruf des_der 
Beraters_in als einen »Beruf für Herz und Verstand« (vgl. https://ausbildung-tipps. 
ch). 

Diese mitunter widersprüchlichen Anforderungen, also gleichzeitig möglichst 
distanziert zu kontrollieren (und ggf. zu disziplinieren) und empathisch zu moti
vieren, und damit die Frage nach den vergeschlechtlichten Arbeitspraxen werde ich 
nach einer kurzen Zusammenfassung der »Ebene 2« in der darauffolgenden Analyse 
(»Ebene 3«) der Handlungsorientierungen und -muster der Personalberater_innen 
nochmals aufgreifen. An dieser Stelle und für die strukturelle Ebene der Organisa
tion gibt die vom Assistenten des Amtschefs formulierte Beschreibung der Rekru
tierungskriterien für RAV-Berater_innen erste Anhaltspunkte zur Vergeschlechtli
chung der Arbeitsverhältnisse im RAV und dazu, dass eine einst aus der öffentlichen 
Verwaltung ausgeschlossene ›emotionalisierte‹ Form von Weiblichkeit zum zentra
len Handlungsmodus der öffentlichen Arbeitsverwaltung und ihrer Prozesse wird. 

»Also zwischenmenschliche Fähigkeiten. Empathievermögen ist ganz wichtig, aber auch 
die Fähigkeit, sich zu distanzieren. Ich versuche dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: 
Wir stellen niemanden mit einem sozialarbeiterischen Profil an, also Personen, die die 
Welt retten wollen. Ich nenne sie ›Mutter Teresa‹ oder ›Robin Hood‹. Das sind Leute, 
die die Gerechtigkeit wiederherstellen wollen et cetera. Das ist kein gutes Profil. Ich 
glaube, das ist nicht mal ein gutes Profil für Sozialarbeiter. Es braucht aber ein gewisses 
Empathievermögen. Jetzt gilt es aber auch einen gesetzlichen Rahmen anzuwenden, und 
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diesen kann man nicht verlassen. Wenn also jemand seinen Pflichten nicht nachkommt, 
dann muss man Sanktionen verhängen. Also muss man mit diesem repressiven Aspekt 
der Kontrolle und der Sanktionen einverstanden sein. […] Also es ist nicht einfach, diese 
Personen zu finden. Darauf achten wir stark im Vorstellungsgespräch. Dann gibt es 
noch den Aspekt der Autorität. Die Personalberater haben Autorität, und das ist etwas, 
was wichtig ist. Man darf diese Autorität nicht missbrauchen, weder auf die eine noch 
auf die andere Seite. Auf die eine eher positive oder auf die negative Seite: ›Ah ich gebe 
Ihnen diesen Kurs. Das ist zwar illegal, aber ich mache es trotzdem‹. Oder: ›Ich werde 
Sie sanktionieren, obschon ich es nicht müsste‹. Das ist wirklich ein sensibler Punkt, die 
ganze Frage nach der Positionierung. Was ist meine Rolle? Ich bin der Arm eines Gesetzes, 
ich bin die Hand, welche dieses abstrakte Gesetz an den Individuen und in konkreten 
Situationen anwenden muss. Also auch diese Kapazität, die Gesetze so zu analysieren, um 
sie dann in konkreten Situationen anwenden zu können. […] Die Personalberaterinnen 
müssen orientieren und mögliche Lösungen und Maßnahmen bestimmen. Es ist nicht an 
ihnen, die unterschiedlichen Problematiken zu lösen. Denn es gibt zum Beispiel Personen, 
die alleinerziehend sind oder die finanzielle Probleme haben. Doch ist das kein Grund, 
nicht zu sanktionieren oder nicht zu motivieren und Stellen vorzuschlagen. Wenn jemand 
nicht arbeitsfähig ist, weil es keine Möglichkeit zur Kinderbetreuung gibt, wie kann diese 
Person denn eine Stelle finden? Das muss man alles berücksichtigen, aber es ist nicht an 
uns, diese Situationen zu regeln, und wir werden in solchen Situationen auch nicht netter 
sein, nur weil es noch größere Hindernisse gibt.« (Assistent des Amtschefs, Interview 
September 2014) 

Diese Ausführungen zum gesuchten Qualifikationsprofil der Personalberater_in
nen machen deutlich, dass Gefühle und auch die Fähigkeit, diese zu managen 
bzw. wohldosiert einzusetzen, vom RAV nun als subjektive Eigenschaften der 
Berater_innen aufgefasst und in die unternehmerischen Prozesse eingebunden 
werden. Der Anforderungskatalog an die Berater_innen wird also neben fachlichen 
Qualifikationen um eine Reihe gemeinhin als soft skills bekannter Kompetenzen er
weitert. Hierzu zählen etwa das genannte Empathievermögen und die Flexibilität 
oder auch etwas Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit – allesamt affektive 
Fähigkeiten, die historisch mit der weiblichen Privatsphäre verbunden waren und 
aus der männlichen öffentlichen Sphäre des Staates herausgehalten wurden. Mit 
der Aufwertung dieser affektiven und stereotyp als weiblich typisierten Eigenschaf
ten wie Empathievermögen für den Beruf des_der Personalberaters_in kehrt sich 
das Berufsbild von einem gänzlich bürokratischen und versachlichten Verständnis 
ab und erfährt eine Feminisierung. Doch dürfen die Berater_innen auch nicht 
zu viel von diesen zwischenmenschlichen Fähigkeiten besitzen, sondern müssen 
bereit sein, möglichst leidenschaftslos und dem Grundsatz der Gleichbehandlung 
folgend die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Die Berater_innen müssen also 
bei gleichzeitiger empathischer Beziehungsarbeit vor allem dem ethos of office im 
Staatsdienst, »with its chief point of honour, the capacity to set aside one’s private 
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political, moral, religious or other commitments« (du Gay 1996: 164) folgen. Die lin
ke, sorgende und mithin die gebende (mütterliche) Hand des Staates muss also von 
der rechten, der ›harten‹ und zweckrationalen und männlichen Hand des Staates 
(Bourdieu 2004: 23ff.) ausbalanciert werden. Darüber hinaus darf die sorgende, 
empathische Seite auch nicht ›sozialarbeiterisch‹ orientiert und damit zu wenig 
fordernd sein, wie der Assistent mit dem Bild der Mutter Teresa versinnbildlicht. 
Die Berater_innen sollen auch keinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn eines Robin 
Hoods mitbringen und nicht etwa ›netter‹ sein zu Erwerbslosen in finanziellen Not
lagen. Vielmehr müssen sie sich von solchen Problemlagen affektiv distanzieren 
können und sind dazu aufgefordert, stets auf ihre Kernaufgabe der Überprüfung 
und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit zu fokussieren, also das Gesetz auch in 
schwierigen Fällen durchzusetzen. 

Diese Kriterien des Bewerber_innenprofils der Personalberater_innen zeigen 
nun auch auf der Ebene der Regierung der Berater_innen, welche zentrale Rolle 
Gefühle und das richtige Management der Gefühle spielen und wie sich dies mit 
der Anforderung, eine unternehmerische Haltung einzunehmen, verknüpft. Die 
Berater_innen müssen sich nun selbst als affektfähige Subjekte wahrnehmen und 
aktiv die Bereitschaft zeigen, sich selbst zu steuern und zu regulieren und sich als 
›ganze‹ Person in den Arbeitsprozess einzubringen. New Public Management und 
Aktivierung15 etablieren folglich neue Macht- und Herrschaftsformen durch Gefüh
le: Affektive Fremd- und Selbstführung fließen nicht zuletzt in den Instrumenten 
moderner Verwaltungsführung und zusätzlich angetrieben durch die Aktivie
rungspraxis ineinander. Denn um die neuen Regierungstechniken angemessen 
vermitteln zu können, müssen nicht nur die erwerbslosen Bürger_innen, sondern 
auch die Staatsdiener_innen aktiviert werden. Oder besser noch: Sie sollen sich 
selbst aktivieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Die Beraterin Claudia (PB Nr. 
3) geht im Gespräch mit mir auf diese Vorbildrolle ein und sagt, dass »wenn man die 
Leute mobilisiert behalten möchte, dann muss man selbst auch einen bestimmten Rhythmus 
beibehalten«. 

Deutlich wird diese organisationale Verwertungslogik etwa auch an der von den 
Berater_innen geforderten Vielseitigkeit, also ihrer Fähigkeit, mit unterschiedli
chen Tätigkeitsbereichen und mit wechselnden Beratungssituationen gut umgehen 
zu können und sich auch entsprechend Wissen anzueignen. Diese Fähigkeit ist 
insbesondere durch die Aufhebung der Spezialisierung und durch den Übergang 
von der ehemals branchenorientierten Beratung zur Beratung aller Erwerbssu
chenden, ganz egal ob diese etwa aus dem Finanzsektor stammen oder ungelernte 
Hilfsarbeiter_innen vom Bau sind, für die Berater_innen zentral geworden. Durch 

15 Aktivierung und New Public Management betrachte ich dabei nicht als zwei voneinander 
losgelöste Prozesse, sondern als Teil eines umfassenden Transformationsprozesses moder

ner Wohlfahrtsstaaten (Sowa/Staples 2017: 19). 
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die Aufhebung der Spezialisierung hat sich das Arbeitsfeld der Berater_innen stark 
diversifiziert, und viele Berater_innen beschreiben dies als Zugewinn für ihren 
Arbeitsalltag und als wichtige Komponente ihrer Arbeitszufriedenheit. Doch ging 
dieser Wechsel, insbesondere in der Anfangszeit am neuen Standort, auch mit 
einer Deprofessionalisierung einher; vielen vorher auf eine Berufsbranche spezia
lisierten Berater_innen fehlt nun als Generalist_innen in manchen Interaktionen 
mit den Erwerbslosen die Expertise. Die Beraterin Claire beschreibt diese Zeit 
und die Veränderungen der Arbeitsanforderungen als eine »Katastrophe« und als 
Form von »institutioneller Gewalt« (PB Nr. 12). Und auch für andere Berater_innen 
war dieser Wechsel von einigen Problemen begleitet und ging nicht zuletzt mit 
einem Kompetenzverlust einher – ein Umstand, der etwa seitens der aus Spanien 
stammenden Beraterin Maria (PB Nr. 6) im Interview zur Sprache kam: 

Maria: »Veränderungen im Prozess, also das stimmt schon also Veränderungen- Also von 
einer sagen wir spezialisierten Agentur zu Generalisten zu werden, also für mich persön
lich, am Anfang war das eine sehr, sehr wesentliche Veränderung. Weil ich bin spanisch
sprachig. Und/bah/da wurden mir enorm viele, also wirklich enorm viele, enorm viele, also 
fast mein ganzes Portfolio bestand dann aus spanischsprachigen und (?), Ungelernten, die 
kein Französisch sprechen. 

Interviewerin: »Also nach dem Umzug?« 

Maria: »Ja. Also das hat langsam angefangen und nach einer Weile,/abh/, da sah ich 
mich mit einem Portfolio konfrontiert, das so zusammengesetzt war, und das war sehr 
frustrierend für mich, sehr frustrierend für mich. Weil man konnte nichts machen (.). 
Man konnte nichts machen, oder halt nur sehr wenig, wenn man etwas Leute hat, die 
aus der Reinigungsbranche kommen,/euh/(--)Aus der Reinigung oder vom Bau und die 
kein Französisch sprechen./Äh/und bedauerlicherweise haben wir auch keine Angebote 
für sie. Also abgesehen davon, dass man ihnen vielleicht Französischkurse (--)[anbieten 
könnte]. Voilà. Also es stimmt schon, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt war das sehr 
frustrierend für mich, weil man verliert auch an Kompetenz.« (PB Interview Nr. 6) 

Dieser Wechsel in der Beratungskonzeption brachte einen Verlust an Expertise für 
die einzelnen Berater_innen und damit auch eine Reduktion ihres Fach- und Bran
chenwissens mit sich. In den Gesprächen wurde zudem auch deutlich, dass dieser 
Wechsel nicht von internen Schulungen oder Weiterbildungsmöglichkeiten beglei
tet worden ist; die RAV-Berater_innen waren dazu gezwungen, sich selbst über die 
unterschiedlichen Berufsgruppen und über den Förder- und Maßnahmenkatalog 
des RAV zu informieren und sich kontinuierlich über das Geschehen auf dem Ar
beitsmarkt und auch über die vom RAV angebotenen Maßnahmen auf dem Lau
fenden zu halten. Auch Claire (PB Nr. 12) beschreibt diese Übergangszeit nach dem 
Umzug als problematisch: 
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Claire: »Also das, was schwierig war, war, dass die Leute mit einem Portfolio konfrontiert 
wurden, mit dem sie nicht wussten umzugehen, und dass man ihnen nicht damit geholfen 
hat. Und dann gleichzeitig fanden sie sich gegenüber sehr fordernden Kandidaten wieder! 
Die haben dann gesagt: ›Aber wer sind Sie überhaupt? Sie verstehen ja nichts von meinem, 
meinem/äh/meinem [Erwerbs-]Profil!‹ ›Bah nein, ich verstehe nichts davon!‹.« 

Interviewerin: »Das war schwierig nach dem Umzug?« 

Claire: »Also das, das war untragbar! Aber damals hatte die Direktion [Amtsleitung] 
Schuld./I: Mh, okay/. Aber ein Jahr später, also zumindest bei denen, die sich angestrengt 
haben, also die sich reingehängt haben und die sich informiert haben- Also einfach mal 
auf Google gehen/hein/! Man muss nicht sehr weit gehen/hein/! Also damit will ich sagen, 
man sucht die Berufsbeschreibungen, also zum Beispiel von einem Bauzeichner, was ist 
eine Sekretärin, oder was sind die erforderlichen Kompetenzen für einen Buchhalter. Was 
ist ›Win-Win‹? Ah, das ist ein Buchhaltungsprogramm. Ok, ich verstehe. Tac! Also nach 
dem ersten Jahr/euh/, also da haben sich die Leute daran gewöhnt. Also sie haben sich in 
der Arbeit selbst weitergebildet. Aber das Problem war, dass sie dabei nicht begleitet und 
unterstützt worden sind. Voilà.« 

Doch sieht Claire eher die Berater_innen selbst in der Pflicht, diese managerialen 
Unzulänglichkeiten aufzufangen: 

»Ich glaube, jeder trägt auch eine individuelle Verantwortung für sich selbst, ok. Ich muss
te mich ja auch mit der [Stellen-]Vermittlung auseinandersetzen. Und auch das Wissen 
aneignen, die Stellenzuweisungen besser zu machen./Euh/und dann alle technischen Be
rufe zum Beispiel, Banken oder auch andere. Es gab für mich auch Ausdrücke, mit denen 
sie [die Stellensuchenden] kamen, da habe ich nicht mal verstanden, was sie überhaupt 
suchen. Also das musste ich auch alles erst lernen. Ich habe online gesucht, ich habe an In
formationsveranstaltungen teilgenommen, ich habe Weiterbildungen gemacht, also da 
gibt es immer, so, so, wie sagt man, so Konferenzen zu den Branchen et cetera./Bah/also 
ab einem gewissen Punkt, denke ich, liegt es einfach auch in der Verantwortung eines je
den, sich ein bisschen selbst weiterzubilden und nicht immer darauf zu warten, dass der 
Arbeitgeber alles macht.« 

Das Beispiel von Claire zeigt deutlich, dass unter den Vorzeichen der Verwaltungs
modernisierung und der internen Reorganisation des RAV die Personalberater_in
nen mit vielen neuen Anforderungen konfrontiert worden sind, die sie überwiegend 
selbst und ohne die Unterstützung des RAV-Managements in ihren Arbeitsalltag in
tegrieren mussten. Dies führte mitunter zu problematischen Situationen mit den 
Stellensuchenden, die sich von den Personalberater_innen nicht kompetent beraten 
fühlten. Die RAV-Berater_innen büßten somit durch die Aufhebung ihrer ursprüng
lichen Spezialisierung an Autorität, Glaubhaftigkeit und auch an Ansehen ein – eine 
Problematik, deren Lösung Claire zufolge in der Verantwortung der Personalbera
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ter_innen selbst liegt. Claires Haltung erinnert an Richard Sennetts (2005) Charak
terisierung der »Kultur des Kapitalismus«. In dieser sind die Arbeitnehmer_innen 
zu steter flexibler Anpassung an veränderte Bedingungen angehalten und müssen 
Unzulänglichkeiten der Arbeitsorganisation durch persönliches Engagement wett
machen: »Von den Arbeitnehmern wird erwartet, sich flexibel zu verhalten, offen 
für kurzfristige Veränderungen zu sein, ständig Risiken einzugehen und weniger 
abhängig von Regeln und förmlichen Prozeduren zu werden« (Sennett 2005: 10). 

Im RAV zeigt sich insgesamt eine umfassende Verschiebung der Kompetenz- 
und der Arbeitsanforderungen der RAV-Mitarbeiter_innen. Insbesondere werden 
verstärkt sogenannte Schlüsselkompetenzen, soft skills, gefordert, und im Prozess 
der Verdienstleistung wurde das affektive Arbeitsvermögen, wurden Empathie, Ge
duld, Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit – also traditionell mit Weiblichkeit 
assoziierte Eigenschaften – immer wichtiger für die Arbeit der Personalbera
ter_innen; sie werden nun auch männlichen Beratern abverlangt. Die öffentlich 
Bediensteten werden selbst aktiviert, müssen eine unternehmerische Haltung 
einnehmen und werden unter den neoliberalen Vorzeichen von Wettbewerb und 
Selbstunternehmer_innentum dazu aufgefordert, affektive Arbeit zur Aktivierung 
und Kontrolle derjenigen einzusetzen, welche die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen 
beziehen. In dieser Konstellation kommt der ›richtigen‹ Regulierung der Gefühle, 
die dem Prozess der Vermarktlichung ehemals staatlicher Aufgaben dienlich sind, 
eine entscheidende Bedeutung zu. Allerdings wäre es verkürzt, in diesen Entwick
lungen ausschließlich eine Feminisierung des öffentlichen Sektors zu vermuten. 
Denn insbesondere die vom RAV so stark eingeforderte unternehmerische Haltung 
und das wirtschaftliche Handeln seiner Mitarbeiter_innen wird »traditionell als 
männliche Tätigkeit und eine Beschäftigung unter Männern betrachtet« (Penz/ 
Sauer 2016: 196). Es stellt sich also die Frage, ob es zu einer zunehmenden An
gleichung von Geschlechterunterschieden in der Beratungspraxis im RAV kommt 
oder ob die mitunter kontroversen und auch widersprüchlichen Anrufungen und 
Zumutungen an die Subjektivierungspraxis der Berater_innen die hierarchischen 
Geschlechterdifferenzen fortschreiben. 

Wie die vergeschlechtlichten Diskurse und das Geschlechterregime des RAV von 
den Personalberater_innen individuell angeeignet und unter Umständen auch um
gedeutet und transformiert werden, möchte ich nach einer kurzen Zusammenfas
sung der zentralen Punkte der »Ebene 2« und mit Blick auf die Beobachtungen ihrer 
Interaktionsarbeit und auf die Interviews mit den Berater_innen analysieren. 
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8.4 Zusammenfassung »Ebene 2«: Menschenführung 
in Zeiten von Managerialisierung und Affektualisierung 

Am Beispiel des untersuchten RAV konnte ich zeigen, dass der persönliche Einsatz 
für die Organisation in Form von Hingabe, Leidenschaft und Enthusiasmus von 
Führungskräften wie auch von Angestellten immer mehr gefordert wird. Dies 
geht einher mit der Ablösung rationalistischer Organisationskonzepte durch In
strumente wie teilautonome Arbeitsgruppen, Teamarbeit oder formal vergrößerte 
Entscheidungsräume. Und es gilt die Begeisterung der Mitarbeiter_innen zu we
cken, so dass diese mit vollem Einsatz und möglichst autonom ihren Aufgaben 
nachkommen. Die Angestellten werden dazu angehalten, Eigeninitiative zu zeigen, 
ihre Fachkompetenzen und persönlichen Affinitäten etwa in den themenspezi
fischen Arbeitsgruppen oder in den regelmäßigen Teamsitzungen einzubringen 
und sich mit dem RAV und dessen Organisationszielen zu identifizieren – also 
letztlich den von Du Gay (2008) beschworenen unternehmerischen Enthusiasmus 
anzunehmen. Die Steuerung der Arbeitsprozesse geschieht unter den Vorzeichen 
eines partizipativen Managements weniger mittels beschränkender Kräfte wie 
Zwang oder hierarchischer Kontrolle, sondern hat zunehmend die Steuerung des 
affektiven Arbeitsvermögens der Angestellten, etwa in Form ihrer Sozial- und 
Kommunikationskompetenzen, und den gesteigerten Wettbewerbs- und Konkur
renzdruck zum zentralen Einsatzpunkt. 

Die Regierung öffentlicher Dienstleistungsarbeit setzt also an der ›ganzen‹ Per
son an. Mittels einer breiten Palette an Regierungstechniken, die sowohl bürokra
tische Kontrolle als auch affektive, ›subtile‹ Steuerungsformen umfasst, versucht 
das RAV die Personalberater_innen zu ökonomisch kalkulierenden und selbstwirk
samen Subjekten zu machen. Besonders effektiv hat sich für dieses ›Vorhaben‹ die 
Organisationsform des Teams oder auch der themenspezifischen Arbeitsgruppe ge
zeigt. Diese partizipativen Organisationsformen tragen dazu bei, dass die Autono
mie und auch die organisationale Verantwortung auf kleine Einheiten verlagert und 
den jeweiligen Teams sowie den einzelnen Berater_innen übertragen wird. Durch 
diese Verantwortungsverlagerung auf die Angestellten schafft das RAV eine Hand
lungs- und Subjektivierungsordnung, in der die Berater_innen unternehmerisch 
als sich selbst führende Akteur_innen agieren sollen. Die Regierungstechniken des 
RAV, allen voran die Team- und Gruppenarbeit, lassen die Potentiale der Berater_in
nen sich im Modus der Freiheit entfalten. Die im Team bzw. den Arbeitsgruppen 
Arbeitenden werden nicht mehr »eingeschlossen, diszipliniert und auf funktionale 
Interaktionen reduziert, sondern sollen persönlich und sozial in Erscheinung treten 
und die Verantwortung für das Ganze im Blick halten« (Mühlhof 2018: 379). Das neo
liberale Versprechen von Freiheit und Selbstverwirklichung deckt sich in der Per
spektive dieser modernen Organisationsstrategien somit in idealer Weise mit der 
unternehmerischen Zielsetzung von Effizienz und Autonomie und mit der Erzeu
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gung eines konkurrenzorientierten unternehmerischen Selbst, welches seine Ge
fühle im Sinne der Organisationslogik und der Organisationsziele reguliert und ein
setzt. 

Den Berater_innen wird also eine neue Position zwischen Eigenverantwor
tung und hierarchischer Kontrolle zugewiesen. Die subjektiven Eigenschaften der 
Personalberater_innen wie ihre Interessen, ihre Leidenschaften und sozialen Kom
petenzen, welche lange Zeit als Störfaktor gegolten haben, werden seitens des RAV- 
Managements nach Maßgabe von Modellen moderner Verwaltungsführung als 
Produktivressource und Potential entdeckt. Damit sich dieses Potential jedoch im 
Sinne der Organisationsziele entfalten kann, muss das Management sicherstellen, 
dass die Berater_innen hinreichend (selbst-)diszipliniert sind und auch ihre Affekte 
zu regulieren wissen, um im Sinne der Organisation zu handeln. Diese Regierung
stechniken, »›discipline‹ the interior of organization, by organizing time, space and 
movement, and by categorizing and measuring tasks, behaviour and interactions« 
(Townley 1994: 14). 

Auch die Raumordnung und die Gestaltung des RAV (innen und außen) wer
den zu wichtigen Techniken dieses affektiven Regierens auf Distanz, und der Blick 
auf die räumliche Ordnung des RAV verdeutlicht, wie im RAV »Räume konstruier
ter Sichtbarkeit« (Rajchman 2000: 51) und auch Unsichtbarkeit geschaffen werden. 
Die gläserne Architektur des gesamten Gebäudes, die von mehreren Seiten einseh
baren Büros der Berater_innen, welche durch Sicherheitstüren von den für die Ar
beitsuchenden zugänglichen Bereiche getrennt sind, die fensterlosen und tristen 
Wartebereiche der Arbeitsuchenden oder auch die riesige Anmeldehalle, über wel
cher sich wie eine alles überblickende ›Kommando- und Schaltzentrale‹ die Büro
räume des RAV-Managements und des Amtsleiters befinden, sind Merkmale, wel
che das untersuchte RAV zu einer asymmetrischen »Sichtbarkeitsmaschine« und zu 
einem »analytischen Raum« (Opitz 2007: 47) werden lassen. Wenn wir uns nochmals 
an den cockpitartig arrangierten Bereich des RAV-Managements erinnern, der wie 
ein Flügel in die Anmeldehalle hineinragt, dann kommt das dem Modell der idealen 
Sichtbarkeitsmaschine, welches Foucault in der panoptischen Architektur des Ge
fängnisses verortet, gespenstisch nahe. Es gibt weder für die Erwerbslosen noch für 
die Bediensteten Möglichkeiten, sich dem Gefühl der permanenten Beobachtung 
zu entziehen, und die panoptische Architektur des RAV kann vor dem Hintergrund 
der Foucault’schen Machtanalytik als Technik der Sichtbarmachung betrachtet wer
den. Durch diverse Zugangsbeschränkungen und durch die dadurch herbeigeführ
te »räumliche Aufgliederung« (Foucault 2004a: 28) werden die einzelnen Personen
gruppen geteilt und wird eine Vermischung verhindert. Durch diese disziplinieren
de Subjektivierung werden Hierarchieunterschiede vermittelt und durch die elek
tronischen Türkarten versinnbildlicht. Überdies werden die Arbeitsuchenden durch 
die diversen Sicherheitsmaßnahmen, etwa durch die Sicherheitstüren, die den Bü
robereich der Berater_innen von den Wartebereichen trennen, als Bedrohung kon
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struiert. Die Raumtechniken des RAV weisen also jedem Individuum, sei es RAV- 
Mitarbeiter_in, Erwerbslosem_r oder auch mir als Forscherin, einen Platz und je
dem Platz ein Individuum zu. Das RAV wird dadurch gleichzeitig zum »individua
lisierende[n] Erkenntnisraster und [zur] materiell-räumlichen Praxis« (Marquardt/ 
Schreiber 2013: 42). 

Wie ich bereits anekdotisch zeigen konnte, erzeugen diese Regierungstechni
ken, mögen sie auch noch so partizipativ aufgestellt sein, lokalen Widerstand. Ins
besondere die Solidarität der Berater_innen mit den Stellensuchenden wie auch un
tereinander wird zwar in den teambasierten Arbeitszusammenhängen produktiv 
vom RAV genutzt, doch bleibt ein »affektiv-solidarischer Überschuss«, der sich den 
Verwertungsinteressen des RAV entzieht und versucht, auch die Isolierung und Ver
letzlichkeit der prekär beschäftigten »Auxiliaires« zu überwinden. 

8.5 Ebene 3: Praktiken 

Im dritten und abschließenden Teil meiner Analyse begebe ich mich nun von der 
Ebene der diskursiven Ordnungszusammenhänge auf die Ebene der Subjektivie
rung, der Subjektivitäten und Selbstverhältnisse der im RAV tätigen Personalbera
ter_innen und wende mich der Frage zu, wie sie dem neuen Geist der öffentlichen Ver
waltung (Sondermann et al. 2014: 176) und den (neuen) Anforderungen an ihr Berufs
handeln inklusive ihres Affektmanagements begegnen, diese deuten und unter Um
ständen auch kreativ und widerständig umformen. Der Einsatzpunkt dieses Teils 
meiner Analyse bildet die Schnittstelle zwischen den Versuchen gouvernementaler 
affektiver Fremdführung und der affektiven Selbstführung der Personalberater_in
nen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Auftreten und den Formen wider
ständiger Praktiken in den affektbezogenen vergeschlechtlichten Subjektivierungs
weisen im gegenwärtigen Prozess der Transformation öffentlichen Dienstleistungs
handelns. 

Auf der Grundlage dieser affekttheoretischen Erweiterung des Gouvernemen
talitätsansatzes möchte ich die Machteffekte des Diskurses der »Ökonomisierung 
der Gefühle im Arbeitsleben« (Penz/Sauer 2016) aufseiten des Widerstandes her
ausarbeiten. Ich gehe also der Frage nach, ob es gerade die von den Berater_innen 
eingeforderte und geleistete affektive Arbeit ist, die das Potential für Prozesse der 
Solidarisierung und des individuellen wie auch kollektiven Widerstands gegen die 
vom RAV gestellten Anforderungen und für eine Verbesserung der Beschäftigungs
bedingungen birgt, und untersuche, ob überhaupt und, wenn ja, welche Formen 
widerständiger Praktiken in den affektiv-vergeschlechtlichten Subjektivierungs
prozessen im RAV aufkommen. Zudem möchte ich die diskursiven Mechanismen 
und Bedingungen nachzeichnen, unter denen die Berater_innen zu vergeschlecht
lichten Subjekten (geformt) werden, und arbeite die Situationen heraus, in welchen 
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Geschlecht explizit und auch implizit von den Berater_innen thematisiert wird 
oder sich vergeschlechtlichte Praktiken in meinen Beobachtungen zeigen. Mit 
diesem Blick auf die affektiven und vergeschlechtlichten (Selbst-)Praktiken der 
öffentlich Bediensteten möchte ich in diesem abschließenden Teil meiner Analy
se also die »machtvollen Interdependenzen zwischen Diskursen, Praktiken und 
Subjektkonstitutionen« herausarbeiten (Linnemann 2018: 236). 

Die Auswertung auf dieser Analyseebene ist dreigeteilt: Basierend auf meinen 
Feldnotizen, den Interviewtranskripten sowie den Beobachtungs- und Shadowing
protokollen werde ich als Erstes den Tätigkeitsbereich der Personalberater_innen 
konturieren und die zentralen Punkte herausarbeiten, die die Beratungsgespräche 
strukturieren und die Interaktionsordnung bestimmen. Im Zusammenhang mit ih
rer Subjektivierung ist es auch wichtig zu klären, wie die Berater_innen Arbeitslo
sigkeit subjektivieren, d.h. welches Bild sie von ihren erwerbslosen ›Kandidat_in
nen‹ haben und anhand welcher Strategien sie versuchen, diese zu motivieren, zu 
responsibilisieren oder auch zu disziplinieren. Ich möchte klären, welche Stellen
suchenden oder auch Situationen in der Beratung für sie besonders schwierig sind 
und was eine_n ›gute_n‹ Stellensuchende_n auszeichnet. Die freudvollen Seiten ih
res Berufs interessieren mich dabei genauso wie die belastenden und auch ärgerli
chen oder frustrierenden Aspekte ihrer Anstellung beim RAV. Dabei spüre ich neu
en Formen von Solidarisierung, von Zuneigung und Kooperation zwischen den Be
rater_innen, aber auch zwischen ihnen und den Erwerbslosen oder zwischen ih
nen und den Vorgesetzten nach; ich frage nach den Formen von Staatlichkeit, die 
in diesen Begegnungen hergestellt werden, und danach, wie auch die Dimension 
›Geschlecht‹ im Beratungsprozess relevant wird. Im zweiten Teil der Analyse auf 
dieser mikrosozialen Ebene werde ich dann den Fokus auf die Herstellung von Ge
schlecht in der Interaktion zwischen den Berater_innen und den Erwerbslosen legen 
und die Frage beantworten, ob die zunehmende Bedeutung affektiver Arbeit im Ar
beitskontext zu einer Verschiebung der hierarchisierenden und hierarchischen bi
nären Geschlechterordnung beiträgt oder ob sich nach wie vor eher die traditionelle 
Geschlechterordnung und die damit verbundenen Bilder und Zuschreibungen ab
zeichnen. 

Basierend auf diesen Ausführungen zu den vergeschlechtlichten Macht- und 
Herrschaftsverhältnissen im RAV und ausgehend von den eingangs der Untersu
chung beschriebenen Streiks der RAV-Berater_innen verschiebe ich dann den Fokus 
auf mögliche weitere und durchaus auch verstecktere Formen des Widerstands. Auf 
dieser Ebene der Praktiken möchte ich herausarbeiten, wie die Personalberater_in
nen mit der zunehmenden Standardisierung ihres Tätigkeitsbereichs umgehen, 
welche Freiräume sie sich schaffen und wie sie der fortlaufenden Vermessung 
und dem Anspruch der Optimierung ihrer Arbeitsleistung begegnen. Ich inter
essiere mich dafür, wie sie mit organisationalen Vorgaben umgehen und diese 
deuten und unter Umständen auch (kreativ) bearbeiten. Ich frage also nach den 
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informellen Netzwerken, die die individualistische Wettbewerbslogik innerhalb 
des RAV zeitweise unterlaufen und als Basis für widerständiges Handeln oder 
zumindest von Verweigerung fungieren; oder auch danach, ob sie die organisa
tionalen Vorschriften, wie etwa das Verbot einer personalisierten Bürogestaltung 
oder die umfangreiche Dokumentation der Beratungsgespräche, befolgen oder 
in ihren alltäglichen Arbeitspraktiken umdeuten oder auch missachten. Dies, so 
werde ich deutlich machen, sind alles Mikrokämpfe, die sich gegen die Fokussie
rung auf die Rationalität von (Kosten-)Effizienz und gegen die massive Leistungs- 
und Wettbewerbsorientierung im RAV richten und sich damit für eine Alternative 
zur neoliberalen Rationalität öffentlicher Dienstleistungserbringung und für eine 
Begrenzung ihrer Subjektivierungswirkungen einsetzen. Es geht mir in diesem em
pirischen Abschnitt darum, auch die verborgenen Auseinandersetzungen abseits 
der kollektiven Mobilisierungsanstrengungen, wie sie die RAV-Mitarbeiter_innen 
kurze Zeit nach der umfassenden Organisationsreform in Angriff genommen ha
ben, herauszuarbeiten. Deutlich hervorheben möchte ich, dass trotz der durch 
den Wettbewerbs- und Leistungsdruck und die Einführung unsicherer Arbeitsver
hältnisse hervorgerufenen Individualisierung der Beschäftigten aus gemeinsamen 
Erfahrungszusammenhängen eine Solidarität zwischen ihnen entstehen kann, die 
eben nicht zur Gänze vom RAV für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert werden 
kann (Stichwort: Projektgruppen). 

Abschließend werde ich in diesem Kapitel das Verhältnis der oben dargestellten 
gouvernementalen Menschenregierungskünste und der widerständigen Praktiken 
der Berater_innen diskutieren. 

8.5.1 Tätigkeitsbereich der Berater_innen 
und Interaktionsordnung(en) im RAV 

Der Tätigkeitsbereich der Berater_innen zeichnet sich durch eine große Band
breite an Aufgaben aus und umfasst neben ihrer zentralen Tätigkeit der Beratung 
der Erwerbslosen auch administrative Tätigkeiten, Team- und Gruppensitzun
gen, Weiterbildungsmaßnahmen oder interne und externe Schulungen. Anders 
als die Berufsbezeichnung des/der Personalberaters_in vermuten lässt, umfasst 
ihr Auftrag in der Interaktion mit den Stellensuchenden weit mehr als Beratung 
und schließt auch Dokumentations-, Kontroll- und Vermittlungstätigkeiten ein. 
Jedoch, und dies ist auch ein Punkt, der wiederholt in den beobachteten Beratungs
gesprächen thematisiert wurde, sind nicht die Personalberater_innen, sondern die 
Arbeitslosenkassen für die Anspruchsabklärung und die Auszahlung des Arbeits
losengeldes zuständig. Die Personalberater_innen können sich also ausschließlich 
der Beratung und der Betreuung der Stellensuchenden widmen. Die neue Orga
nisationsstruktur des RAV soll ebenfalls dazu beitragen, die Beratungsgespräche 
möglichst ohne Zeitdruck stattfinden zu lassen. Die Arbeitsuchenden erhalten 
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vorab eine sogenannte Einberufung (franz.: convocation); sie melden sich bei ihrer 
Ankunft im RAV zuerst in der Anmeldehalle an und warten dann im zugewiesenen 
Wartebereich, bis sie von ihrem_ihrer Berater_in abgeholt und ins Büro geführt 
werden. Bei der Einteilung der Termine sind die Berater_innen relativ frei, doch 
müssen sie mindestens fünf Beratungstermine in einem Arbeitstag unterbringen, 
wovon mindestens einer ein Erstgespräch sein muss. Überwacht wird diese Syste
matisierung der Arbeitsprozesse durch das unter Punkt 8.3.2 beschriebene EDV- 
basierte Controlling. 

Die Beratungsgespräche selbst sind darauf ausgerichtet, dass die Berater_innen 
darauf hinarbeiten, »die Stellensuchenden zu motivieren, ihre Bewerbungskompe
tenz zu stärken und sie bei der Stellensuche zu unterstützen« (Degen/Wetli 2019: 
54). Im Erstgespräch (franz.: entretien diagnostique (DIAG)) geschieht dies zu Beginn 
meist anhand der Informationsbroschüre »Être au chômage«. Die Broschüre war bis 
2016 lediglich auf Französisch erhältlich, wurde jedoch seither auch auf Englisch, 
Spanisch und Portugiesisch übersetzt und setzt sich aus mehreren Abschnitten zu
sammen. Die ersten zwei Seiten der Broschüre umfassen einen Fragebogen von ins
gesamt zehn Fragen. Diese Fragen stecken das Wissen und das Vorgehen der Stel
lensuchenden bezüglich ihrer Stellensuche ab. Aufgeführt sind etwa Fragen zum Le
benslauf und dessen Gestaltung, den Bewerbungsstrategien, den beruflichen Quali
fikationen oder auch den möglichen Hindernissen für eine erfolgreiche Bewerbung. 
Auch wird nach dem geographischen Raum der Stellensuche gefragt und ob die_der 
Stellensuchende auch außerhalb des Kantons oder des Landes nach geeigneten Stel
len sucht. Zur Vorbereitung auf das Erstgespräch sollten diese Fragen im Idealfall 
von den Stellensuchenden vor dem Termin schriftlich beantwortet werden. Die im 
Fragebogen aufgeführten Punkte werden dann im Erstgespräch für die Standortbe
stimmung und für die Erarbeitung der Bewerbungsstrategie aufgenommen. 

Laut dem Assistenten des Amtsleiters möchte das RAV mit diesem Fragebogen 
Zeit gewinnen und die Beratungsgespräche effizienter machen. Denn bislang wa
ren die Erwerbslosen verpflichtet, sich vor dem Erstgespräch die vom RAV bereit
gestellten Informationsvideos, die zentrale Punkte zur Anmeldung beim RAV ent
halten, anzuschauen. Diese Verpflichtung wurde mittlerweile abgeschafft und die 
Videos laufen nunmehr in Dauerschleife in einem Raum neben der Anmeldehalle. 
Der Fragebogen ergänzt nun diese Videos, soll dazu dienen, die Erwerbslosen zu 
responsibilisieren, und folgt der Idee, dass die_der Erwerbslose autonom sein soll. 
Denn er_sie soll sich selbst als Akteur_in seiner_ihrer Situation begreifen und darf 
nicht darauf warten, dass die Administration alles an seiner/ihrer Stelle in die Wege 
leitet. Diese Änderungen, so lassen sich die Aussagen des Assistenten deuten, folgen 
also der Logik der Responsibilisierung und damit auch dem der Aktivierungspolitik 
zugrundeliegenden neoliberalen Menschenbild des_der autonom, rational und nut
zenmaximierenden Akteurs_in, zugespitzt etwa in der androzentristischen Konfi
guration des Homo oeconomicus. 
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An dieser Stelle wird deutlich, dass bereits im Vorfeld und zur Vorbereitung der 
Beratungsgespräche im RAV eine Reihe von diskursiven Formaten zur Rationalisie
rung der Beziehung zwischen den Berater_innen und den Stellensuchenden einge
setzt werden und auch die Autonomiefähigkeit der Stellensuchenden einer ersten 
Prüfung unterzogen wird. Für den Verlauf der Beratungsgespräche hat es dann je
doch geringe Relevanz, ob die Erwerbslosen die Videos angeschaut haben oder den 
Fragebogen ausgefüllt mitbringen. Denn in allen Fällen klären die Berater_innen die 
Stellensuchenden zu Beginn des Erstgesprächs über ihre Rechte und Pflichten auf. 
Ich konnte beobachten, dass die meisten Berater_innen die Broschüre »Être au chô
mage« zu Hilfe nehmen, vor allem die auf den Seiten 20–23 aufgeführten Punkte 
zu den Rechten und den Pflichten gemeinsam mit den Erwerbslosen durchgehen 
und insbesondere darauf hinweisen, welche Versäumnisse und Pflichtverletzungen 
seitens der Erwerbslosen zu Sanktionen führen. Einige Berater_innen nahmen sich 
für diese Sequenz des Beratungsgesprächs einen bunten Leuchtstift zur Hand und 
zeichneten die zu beachtenden Punkte zusätzlich an. Dieses ihre Erläuterungen un
terstützende Visualisieren mutete auf mich als Beobachter_in teilweise etwas über
griffig an. Darin kam auch die Machtasymmetrie zwischen ihnen und den Stellen
suchenden und ein pädagogisierendes doing state zum Vorschein. 

Nachdem im Erstgespräch diese Punkte geklärt oder zumindest kommuniziert 
worden sind, findet eine Kompetenzerfassung (franz.: bilan de compétences) statt und 
die Berater_innen vereinbaren gemeinsam mit den Stellensuchenden eine Wieder
eingliederungsstrategie, festgehalten in der Betreuungsvereinbarung (franz.: plan 
d’action). 

Der Dokumentationsaufwand der Berater_innen ist allgemein sehr hoch, und in 
den Erstgesprächen besteht ihre Aufgabe zunächst in der differenzierten Aufnahme 
der Daten der Erwerbslosen und deren Einspeicherung in das Gesprächsprotokoll 
(fortan: PV). Dieses umfasst für ein Erstgespräch insgesamt drei Bereiche (Quelle: 
»PV Entretien de Diagnostic d’Insertion«): 

1) Realistische und realisierbare Wunschtätigkeit 
2) Effiziente Organisation der Arbeitsuche 
3) Persönliche Situation 

Seiner Bezeichnung entsprechend dient der DIAG also in erster Linie zur ›Diagnose‹ 
der aktuellen Situation und zur ›Standortbestimmung‹, zur Sensibilisierung der Er
werbslosen für ihre Lage und zur Abklärung ihrer Berufserfahrungen, Fähigkeiten 
und Qualifikationen. Im zweiten Teil des Gesprächs werden Techniken der Arbeit
suche besprochen und die Erwerbslosen daran erinnert, dass sie möglichst autonom 
eine Stelle suchen müssen und nicht nur auf Vermittlungsvorschläge des RAV war
ten sollen. Sofern sie jedoch ein Stellenangebot vom RAV vermittelt bekommen, sind 
sie verpflichtet, sich auf diese Stelle zu bewerben. 
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Im dritten Teil des Gesprächs kommt es zu einer Fokusverschiebung weg von der 
eigentlichen Stellensuche hin zur Abklärung der Motivation oder möglichen Hin
dernissen, die die Erfolgsaussichten der Arbeitsuchenden mindern könnten und 
die im persönlichen Bereich der ›Kandidat_innen‹ verortet werden. Auf Basis dieser 
drei Bereiche ist schließlich eine Betreuungsvereinbarung zu erstellen. In dieser 
fasst der_die Berater_in nochmals die zentralen Punkte des Gesprächs zusammen 
und hält die nun von dem_der Erwerbslosen vorzunehmenden Schritte, die Anzahl 
an verpflichtenden und nachzuweisenden Bewerbungen sowie möglicherweise 
auch bestimmte kurzfristig zu erledigende (›Haus‹-)Aufgaben, wie etwa das Über
arbeiten des Lebenslaufs, fest. Meist drucken die Berater_innen dieses Dokument 
aus und legen es den Stellensuchenden zur Unterschrift vor, und auch sie selbst un
terschreiben diese Betreuungsvereinbarung. Durch diese beiderseitige Unterschrift 
wird figuriert, dass nun ein für beide Seiten verbindlicher (Verwaltungs-)Vertrag 
von zwei gleichberechtigten Vertragspartner_innen aufgesetzt worden ist. Dies 
ist mit Blick auf die hierarchische Beziehung zwischen den Berater_innen und 
den ›Kandidat_innen‹ natürlich Humbug, und die Betreuungsvereinbarung ist, 
wie auch Wolfgang Spellbrink (2008) am Beispiel der in Deutschland zur Verwen
dung kommenden »Eingliederungsvereinbarung« deutlich macht, als »hoheitliches 
(norm-setzendes) Handeln in lediglich pseudokonsensuellem Gewand« (ebd.: § 15 
Rz. 10) zu betrachten. 

Gefragt nach der Beurteilung und Verwendung dieses Instruments erzählt mir 
Silvie (PB Nr. 8), dass sie die Betreuungsvereinbarung wichtig finde, denn diese und 
die Unterschrift visualisiere die Verpflichtungen der Erwerbslosen und verdeutliche 
die Verantwortungsbereiche; zudem habe die Betreuungsvereinbarung eine Kon
trollfunktion. Auf meine Frage, wie sie dieses Instrument bewerte, sagt Silvie: 

»Das macht die Verpflichtungen deutlich./I: Ja, mhhh/Bah, zum einen definiert das auch 
ein bisschen die Regeln. Euh (--)und und setzt den Arbeitsuchenden in Aktion. Er hat Din
ge zu erledigen, er hat Verantwortlichkeiten. Er muss die Dinge in die Hand nehmen, um 
sich zu entwickeln. Und darf nicht immer nur Erwartungen an uns stellen. Ah/bah/, denn 
er ist es, der die Dinge ins Rollen bringen muss. Nicht wahr? Es ist auch an ihm, sich zu 
aktivieren/I: Mhh, mhhh/Und es [die Betreuungsvereinbarung] hat auch eine Kontroll
funktion. Um zu überprüfen, ob die Person macht, was man ihr aufgetragen hat. Sie ist 
autonom,/euh/sie weiß, wie sie mir eine Mail schickt, sie hat ein gutes Bewerbungsdos
sier und sie bringt die Dinge ins Rollen. Das [die Betreuungsvereinbarung] hat also ein 
bisschen diese Doppelfunktion. (--)Und dann erlaubt es uns, festzustellen, ob die Person 
überhaupt nicht dazu imstande ist, ihre Bewerbungsunterlagen per Mail zu versenden – 
gut, dann kann sie sich auch nicht bewerben, naja (--). Letztlich gibt uns das auch Hin
weise. Man kann später dann vielleicht ein anderes Ziel formulieren. Ihr vielleicht eine 
Weiterbildung geben. Voilà. Aber ja, ich finde es sehr gut, dass es diese Ziele gibt. Auch um 
eine Zusammenfassung des Gesprächs zu machen und zu sagen, voilà, wir haben über das, 
das, das und das gesprochen. Das verlange ich von Ihnen. […] Also euch, das [die Betreu
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ungsvereinbarung] dient auch dazu, das Gespräch mit einer Zusammenfassung verlassen 
zu können.« (PB Interview Nr. 8) 

Silvie nutzt das Instrument der Betreuungsvereinbarung also bewusst dazu, her
auszufinden und gegebenenfalls zu testen, wie motiviert und autonom die_der Stel
lensuchende ist, und auch dazu, seine_ihre (untergeordnete) Position gegenüber ihr 
als Beraterin und gegenüber dem RAV deutlich zu machen. Ferner wird im Inter
viewauszug deutlich, dass Silvie durchaus Grenzen bei der Responsibilisierung der 
Stellensuchenden sieht und auf Vorarbeiten verweist, die letzten Endes dann doch 
vom RAV bzw. von ihr als Beraterin geleistet werden müssen. 

Anders geht Delphine (PB Nr. 13), die erst seit Kurzem als RAV-Beraterin arbei
tet und als »Auxiliaire« befristet angestellt ist, mit den Betreuungsvereinbarungen 
um. In meinen Beobachtungen der Beratungsgespräche fiel mir auf, dass Delphine 
entgegen den organisationalen Vorgaben am Ende von Erstgesprächen meist keine 
Betreuungsvereinbarung mit den neuen ›Kandidat_innen‹ schließt, sondern diesen 
ihre Aufträge lediglich mündlich erteilt. Darauf angesprochen, erklärt sie mir im In
terview, dass es für sie wichtig sei, den Leuten von Beginn an Vertrauen entgegen
zubringen. Sie begründet ihr Handeln damit, dass dieses Papier zu unterschreiben 
ja nicht harmlos sei (PB: »Signer ce papier ce n’est pas anodin«). Mit »harmlos« meint 
sie, dass die auf der Betreuungsvereinbarung festgehaltenen Punkte die Basis für 
Sanktionen bilden und sie den Stellensuchenden erst einmal ohne dieses verpflich
tende Element die Möglichkeit geben möchte, den Anordnungen nachzukommen. 
Sollten diese dann ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, ist es nicht möglich, 
dieses Versäumnis an die Rechtsabteilung weiterzuleiten und sie somit zu sanktio
nieren. Dies scheint Delphines Strategie zu sein, das Vertrauen zwischen ihr und 
den ›Kandidat_innen‹ zu fördern bzw. es nicht sogleich zu gefährden. 

»Voilà, ist ja für sie [die Stellensuchenden]. Weil ich weiß, also zuerst vertraue ich darauf, 
dass sie es tun werden,/euh/, und dann also im Gegenteil, ich notiere alles im PV, alles 
was ich ihnen auftrage, auch wenn das noch nicht in der Betreuungsvereinbarung ist. Und 
ich weiß beim nächsten Mal, wenn sie es mir nicht zugeschickt haben/bah/, dann direkt 
Betreuungsvereinbarung mit einem Datum.« (PB Interview Nr. 13) 

Delphin gibt den Arbeitsuchenden also zuerst einen Vertrauensvorschuss und 
möchte sie nicht gleich unter den Verdacht stellen, dass sie ohne die Betreuungs
vereinbarung und damit den Abschluss eines beiderseitig bindenden Vertrages den 
Anforderungen nicht nachkommen würden. Die Beraterin hat also ein Bewusst
sein von der Abwertung und der Pädagogisierung der Erwerbslosen, die in der 
Praktik der Betreuungsvereinbarung enthalten ist, und zieht, wie auch die meisten 
ihrer Kolleg_innen, eine freiwillige Kooperation der Erwerbslosen der autoritä
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ren Durchsetzung von Vereinbarungen vor (mehr zu Eigenmotivation im Kontext 
herrschaftlichen Verhandlungshandelns etwa Bourdieu/Passeron 1973). 

In den mindestens alle zwei Monate stattfindenden Folgeterminen (franz.: entre
tien de suivi (SUIVI)) wird diese Betreuungsvereinbarung seitens der Berater_innen 
evaluiert sowie das weitere Vorgehen festgelegt. Neben der eigentlichen Beratung 
kontrollieren die RAV-Berater_innen in diesen Gesprächen die Arbeitsbemühungen 
und prüfen den Einsatz von AMM. »Diese Massnahmen, die unter anderem Stand
ortbestimmungen, Bewerbungstrainings, Kurse sowie Beschäftigungsprogramme 
umfassen, zielen darauf ab, die Stellensuchenden fit für den Arbeitsmarkt zu ma
chen« (Degen/Wetli 2019: 54; Herv. M. G.). Zudem sind die Berater_innen zustän
dig für die Akquise und die Zuweisung von offenen Stellen und nehmen auch ver
schiedene Kontrollfunktionen wahr. Bleiben Stellensuchende beispielsweise einem 
vereinbarten Beratungstermin unentschuldigt fern oder erfüllen sie die geforder
ten Arbeitsbemühungen nicht genügend, sind die Berater_innen dazu verpflichtet, 
Sanktionen in Form von Taggeldkürzungen zu verhängen beziehungsweise, wie es 
während meines zweiten Aufenthalts im RAV der Fall war, eine sogenannte Sachver
haltsmeldung an die interne Rechtsabteilung zu übermitteln. 

Die beschriebenen Kontrollfunktionen der Berater_innen oder auch die Verwen
dung der Broschüre »Être au chômage. Ce que vous devez savoir« und mehr noch das 
Instrument der Betreuungsvereinbarung können als Mittel zur Erziehung selbstver
antwortlicher Subjekte und wichtige Regulationsinstrumente des »New Public Con
tractualism« (Weinbach 2012) gesehen werden. Diese Instrumente machen deut
lich, dass sich die Aufgabe der Berater_innen nicht darin erschöpft, die Akzeptanz 
der an die Erwerbslosen gestellten Bedingungen und Pflichten zu fördern. Im Sinne 
eines »Sozialstaates als Erziehungsagentur« (Lessenich 2012) sollen sie vielmehr auf 
eigene Einsicht der Erwerbslosen oder auf Anpassung an diese Bedingungen hin
wirken und sie dazu anhalten, sich selbst bei der Überwindung ihrer Arbeitslosig
keit in die Verantwortung zu nehmen. Mit der Effizienzorientierung geht also eine 
»Pädagogisierung des Sozialen« (Kessl 2006: 224) einher. 

Auch Katja (PB Nr. 2) nimmt eine ähnliche Haltung ein und sieht ihren Inter
ventionsbereich nicht auf die eigentliche Arbeitsuche oder auf die Vermittlung von 
geeigneten Stellen beschränkt, sondern versucht die Einstellung der Stellensuchen
den zur eigenen Erwerbslosigkeit zu ändern und diese dazu zu bewegen, die Verant
wortung für die Überwindung ihrer Erwerbslosigkeit bei sich selbst zu suchen: 

»Bah, also wenn die Person keine Lust hat, sich selbst in Frage zu stellen, wenn sie sich als 
Opfer gibt. Wenn sie zum Beispiel sagt, dass sie keine Arbeit findet weil/euh/, alle, alle Ar
beitgeber stellen nur Franzosen ein, oder weil wir ihr keine Stellen vorschlagen, oder weil 
wegen dem oder jenem. Wenn sie alles von den anderen erwartet. Es gibt Leute, die sind ein 
wenig so. Ich nenne diese ›Selbstzerstörer‹, aber oftmals realisieren sie das nicht,/hein/. Es 
ist oft so, dass sie derart enttäuscht oder zornig (.) oder wütend sind, oder, oder einfach de
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primiert, dass sie es nicht schaffen, zu sehen, dass es sie sind, die sich auch etwas verändern 
müssen. Also in solchen Fällen ist es ein bisschen frustrierend, weil man sagt sich dann, 
bah, wir haben ja alles- also wenn die Person keine Lust hat, sich zu ändern, wenn sie kei
ne Lust hat,/eu/h, also wenn man ihr die Frage stellt: ›Also was können Sie unternehmen, 
damit Sie zu einem Vorstellungsgespräch kommen?‹, und sie uns dann antwortet, dass sie 
nichts unternehmen kann, sondern wir ihr eine Stelle geben sollen. Bah, so kommen wir 
nicht voran!« (PB Interview Nr. 2) 

Katja versucht also an und mit der eigenen Einsicht der ›Kandidat_innen‹ zu arbei
ten und möchte in der Interaktion mit den Erwerbslosen deutlich machen, dass das 
RAV Erwartungen an die Stellensuchenden stellt, diese aber ihre Erwartungen an 
die Institution reduzieren sollen. Und es sind nicht zuletzt solche uneinsichtigen 
Stellensuchenden, von denen Katja affiziert wird und die bei ihr Frustration auslö
sen. In ihrem doing gender while doing state grenzt sich Katja mit der Zuschreibung 
»Selbstzerstörer« auch von einer an sie gestellten Erwartung eines (weiblich konno
tierten) Mitgefühls ab. 

Diesen affektgeprägten transformativen Vergeschlechtlichungspraxen der Be
rater_innen wende ich mich im Folgenden zu, und ich werde zeigen, wie die Be
rater_innen bestimmte Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit sowie auch von 
Staatlichkeit in ihrer Positionierung und durch ihre alltägliche Aneignung von Nor
men und Diskursen und durch ihre Praktiken herstellen. Dabei interessiere ich mich 
zum einen dafür, wie das gouvernementale Machtfeld von NPM und Aktivierung im 
RAV über Geschlechterverhältnisse vermittelt wird; zum anderen lenke ich meine 
Aufmerksamkeit auf die Mobilisierung von Affekten im Kontext öffentlicher Dienst
leistungserbringung und frage nach den Auswirkungen auf die geschlechtsspezifi
sche Transformation ehemals bürokratisch verfassten Verwaltungshandelns. 

8.5.2 RAV Beratung: »Ein Beruf für Herz und Verstand« – 
Wandel der Geschlechterverhältnisse durch affektive Arbeit? 

Wie wir gesehen haben, bewegt sich die Arbeit der Berater_innen in einem Span
nungsfeld zwischen der Motivierung und Responsibilisierung der Stellensuchen
den, dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses sowie der Kontrolle, Abmahnung 
und Disziplinierung der Erwerbslosen. Wie die erst seit Kurzem beim RAV beschäf
tigte Beraterin Claudia im Interview betont, sind die Berater_innen in ihrem Ar
beitsalltag laufend mit diesen widersprüchlichen Komponenten konfrontiert, was 
von einigen auch als zentrale Herausforderung angesehen wird: 

»Ja, also das heißt, wir müssen sehr viel (.),/euh/, das ist schon sehr komplex, weil man 
muss, man muss kontrollieren, man muss bestrafen, aber man muss auch ermutigen, 
wertschätzen,/euh/, helfen. Also letztlich machen wir das alles gleichzeitig. Also das ist 
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schon sehr kompliziert. Ja. Das kann als Haltung schon sehr herausfordernd sein!« (PB 
Interview Nr. 3) 

Im Interview mit Silvie (PB Nr. 8) kommt die Problematik, die sie mit den unter
schiedlichen Anforderungen an ihre Beratungspraxis verbindet, deutlich zum Aus
druck. In einem Beratungsgespräch konnte ich eine Situation mit einem Stellen
suchenden beobachten, der keinen schriftlichen Nachweis seiner Bewerbungsbe
mühungen vorlegen konnte, da er die möglichen Arbeitgeber_innen lediglich tele
fonisch kontaktiert hatte. Einen Beleg für diese Telefonate konnte er im Gespräch 
mit Silvie jedoch nicht erbringen. In der Situation mit dem Erwerbslosen spricht 
Silvie allerdings nicht an, dass seine Leistungen aufgrund dieser unzureichenden 
Bewerbungsbemühungen wahrscheinlich gekürzt werden. Auf meine Nachfragen, 
warum sie das verabsäumt habe, erklärt Sylvie: 

»Nein, nein. Das stimmt schon (--)Ich sage es ihnen nicht unbedingt gleich beim ersten 
Interview, weil ich habe keine Lust, auf einer Beziehung aufzubauen, die damit beginnt, 
dass ich Sanktionen ausspreche./I: Mhh, mhh/Danach ist es schwierig,/hein/. Um, um ei
ne/ähh/das Ziel ist es, trotzdem gegenseitiges Vertrauen herzustellen, zu teilen und voilà, 
etwas aufzubauen. […] Also ich sage ihnen nicht gleich: ›Also, Sie müssen wissen, dass Sie 
sanktioniert werden!‹ Weil später werden sie den Eindruck haben,/bah/ok, meine Berate
rin hat mich gleich im ersten Gespräch sanktioniert, also das ist eine ›Sanktions-Berate
rin‹. Dies führt gleich zu einem Vertrauensbruch.« (PB Interview Nr. 8) 

Dieser Interviewausschnitt zeigt, dass Sanktionen, obschon sie zum ›Tagesge
schäft‹ der Berater_innen gehören, von einigen Berater_innen als Störfaktor für die 
eigentliche Beratungsarbeit für die und mit den Erwerbslosen beurteilt werden. 
Auch Katja (BP Nr. 2) empfindet das ähnlich und wäre froh darüber, wenn zukünftig 
alle Sanktionsentscheide von einer eigenen Abteilung16, etwa der Rechtsabteilung 
im RAV, getroffen werden würden: 

»Ja, ja, das wäre nützlich. Zum Beispiel wenn jemand keine Bewerbungen vor der Anmel
dung beim RAV gemacht hat, dann schickt man das der Rechtsabteilung und dann ist es 
die Rechtsabteilung, welche Stellung bezieht. Ich finde das schwierig (--)in einer Vertrau
ensbeziehung zu sein, also eine Vertrauensbasis herzustellen und gleichzeitig zu sagen: 
›Bah voilà, ich sanktioniere Sie!‹ Und darüber hinaus finde ich, dass die Sanktion an sich 
sehr hart ist. Damit will ich sagen, dass wenn eine Person etwa ihre Bewerbungsbemü
hungen wiederholt einen Tag zu spät abgibt und dann, ich weiß nicht, fast zwei Wochen 
oder im Minimum neun Arbeitstage weniger Gehalt kriegt, dann find ich, das ist schon 

16 Kurze Zeit nach meinem ersten Forschungsaufenthalt im RAV wurde die Sanktionspraxis ge
ändert und seither ist die interne Rechtsabteilung des RAV zuständig für die Sanktionsent
scheide. 
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eine Unverhältnismäßigkeit, die einfach phänomenal ist. Ich möchte damit sagen, dass es 
stimmt, dass man nur selten anderswo derartige Strafen bei Verstößen erhält.« (PB Inter
view Nr. 2) 

Beide Interviewauszüge verweisen auch darauf, dass das Verhängen von Sanktionen 
maßgeblich das Vertrauensverhältnis zwischen den Berater_innen und den ›Kandi
dat_innen‹ stört. Noch ausgeprägter werde dies, so betont etwa Katja (PB Nr. 2), 
wenn der_die ›Kandidat_in‹ den Sanktionsentscheid anfechte und dieser für un
rechtmäßig erklärt und aufgehoben werde. In diesem Fall sei es noch schwieriger, 
die Beziehung wiederherzustellen, und es erschwere die gemeinsame Arbeit, eine 
Anstellung zu finden. Auch für die erst seit Kurzem und befristet angestellte Anna 
(PB Nr. 5) sind Stellensuchende, die sich beschweren, ganz besonders schwer zu er
tragen, und solche Beschwerden verletzen und verunsichern sie: 

»Und dann sie [die Erwerbslosen] verstehen halt manchmal nicht, warum wir sie zu einer 
Maßnahme aktivieren oder zwingen müssen. Und dann erlauben sie sich, Briefe mit ihren 
Leiden zu schreiben, die meist nur als solche gefühlt werden und nicht faktenbasiert sind. 
Also das ist verletzend für uns. Also ich generealisiere hier, aber zumindest für mich ist 
das verletzend und das führt dazu, dass ich mich infrage stelle und mich frage, ob ich et
was nicht richtig verstanden habe. Oder war ich nicht deutlich genug etc.?« (PB Interview 
Nr. 5) 

Korczynskis Konzept des »customer as enemy« (2003) beschreibt die Situationen, 
in welchen der Kontakt mit den Erwerbslosen zu einem konfliktträchtigen Moment 
wird und die Stellensuchenden zu Feinden für die Beraterin werden, treffend. Anna 
nimmt sich die Kritik der Stellensuchenden zu Herzen und sucht mögliche Fehler 
zuerst bei sich. Die Beschwerden der Stellensuchenden lösen also Selbstzweifel bei 
ihr aus, und Anna stellt aufgrund der Beschwerden ihre Eignung als Personalbera
terin in Frage. Anne definiert ihr professionelles Selbstverhältnis also stark über das 
Feedback der Stellensuchenden. Sie stellt eine Form von Weiblichkeit her, die durch 
diese defizitäre Selbsteinschätzung und Selbstzweifel bestimmt ist und gleichsam 
bewährte weibliche Muster reproduziert. 

Eine gegenteilige Wahrnehmung und Verwendung der Sanktionierungspflicht 
offenbarten sich mir im Gespräch mit Ben (PB Nr. 9). Im Interview macht Ben deut
lich, dass er keine Probleme mit seinem Sanktionierungsauftrag hat. Ganz im Ge
genteil betrachtet er Sanktionen als probates Mittel zur Aktivierung der Erwerbslo
sen. Ben setzt diese bei ›Kandidat_innen‹ ein, welche die Regeln nicht befolgen, und 
geht bisweilen auch so weit, bis jemand als unvermittelbar eingestuft wird und so 
aus dem ALV-System fällt. 

https://doi.org/10.14361/9783839401385 - am 13.02.2026, 21:29:00. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839401385
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


8. Affektive Gouvernementalität der öffentlichen Arbeitsvermittlung 249 

»Also ich bin von Anfang an ganz klar, ich weise zurecht und erkläre ihnen,/bah/, wenn 
sie das Spiel mitspielen und wenn sie alles richtig machen, dann werden sie auch keine 
Schwierigkeiten mit mir haben. Aber im Gegenteil, im Moment wo sie übertreten, wenn 
sie etwas nicht akzeptieren oder den Regeln nicht folgen, also dann müssen sie auch nicht 
überrascht sein, wenn sie sanktioniert werden. Und je mehr sie sanktioniert werden, desto 
mehr Geld verlieren sie. Und ab einem bestimmten Punkt können sie sogar als unvermit
telbar eingestuft werden,/hein/. Das heißt dann (--), dass man sie aus der Arbeitslosen 
nimmt und ihnen ihre Leistungen nimmt. Also erkläre ich ihnen das, und wenn ich fühle, 
dass eine Person wirklich nicht motiviert ist, dann werde ich sie vielleicht ein- oder zwei
mal fragen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt werde ich nicht mehr insistieren. Weil, wir 
können ja auch nicht, also es ist ja nicht an uns, uns nach den Wünschen der Versicher
ten zu biegen, das ist viel eher umgekehrt. Sie sind in einem Rahmen, sie haben Pflichten, 
wenn man sie fragt, Dinge zu tun, müssen sie dies tun. Dann wenn sie dies nicht machen, 
dann müssen sie auch nicht überrascht sein, wenn sie sanktioniert werden. Das, das fasst 
es in etwa zusammen.« (PB Interview Nr. 9) 

Anders als Katja oder Silvie verwendet Ben sein Kontrollmandat ganz bewusst als 
Aktivierungsstrategie und disziplinarische Maßnahme. Er macht damit das Macht
gefälle, das zwischen ihm und den Erwerbslosen besteht, deutlich und weist selbst 
darauf hin, dass nicht er, sondern die ›Kandidat_innen‹ sich an seine Vorgaben und 
die gesetzlichen Vorschriften zu halten haben und sie auch keine nach seiner Beur
teilung ungerechtfertigten Erwartungen an die Berater_innen und das RAV stellen 
sollen. Sanktionen sollen laut Ben die Leute wieder am Ziel der beruflichen Wieder
eingliederung ausrichten, und wenn sie sich nicht an die Vorgaben zur Zielerrei
chung halten, dann sollen sie auch nicht überrascht sein, wenn dies Konsequenzen 
nach sich zieht. 

Der Interviewauszug macht deutlich, dass Ben sich mit Verweis auf den gesetz
lichen Rahmen affektiv von seiner Sanktionsgewalt und damit auch von den Schick
salen der Arbeitsuchenden zu distanzieren versucht. Verstärkt wird dies zusätzlich 
durch die vollständige Übertragung der Verantwortung der Pflichterfüllung auf die 
Arbeitsuchenden. Denn diese hätten alle notwendigen Informationen und wüssten, 
was sie machen müssen, um nicht sanktioniert zu werden. Ben sieht seinen zentra
len Auftrag darin, die Eigenverantwortung der ›Kandidat_innen‹ zu stärken, ihre 
Beschäftigungsfähigkeit zu fördern und sie zu einer aktiven und möglichst eigen
ständigen Reintegration in den Arbeitsmarkt zu motivieren; wenn nötig auch mit 
Zwang. Ben individualisiert Erwerbslosigkeit und verpflichtet die Stellensuchen
den, sich selbst aus dieser Problemlage zu befreien. 

Ben: »Also ich sage immer zu meinen, zu meinen Versicherten: ›Sie sind der Hauptakteur 
Ihres Lebens! Alles hängt von Ihnen selbst ab. Ich bin nur da, um Ihnen eine Richtung auf
zuzeigen, um Sie zu beraten. Aber wer trifft die Entscheidungen, wer lenkt Ihr Leben? Das 
sind Sie, nur Sie!‹« (PB Interview Nr. 9) 
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Sollte er das Gefühl haben, dass sich ›seine‹ Versicherten nicht genug bemühen, 
dann findet er es durchaus legitim, die Geldleistungen zu kürzen. Ben schöpft al
so die unter Punkt 8.1.2 dargestellten Sanktionsmöglichkeiten vollständig aus. Im 
Sinne einer präventiven Schadensminderung stützt er Sanktionsentscheide auf ei
nen individuell gefühlten Eindruck, also eine affektive Einschätzung, dass bei den 
Stellensuchenden die Motivation fehlt oder sie eine zu passive Rolle in ihrer Arbeit
suche einnehmen. 

Etwas anders beurteilt Claude (PB Nr. 11) den Nutzen von Sanktionen und sieht 
diesen nicht per se gegeben. Diese kritische Haltung gegenüber der Anwendung von 
Sanktionen geht mit einem anderen Menschenbild und einer anderen Beurteilung 
von Arbeitslosigkeit einher. Denn anders als Ben positioniert Claude die Erwerbslo
sen nicht zwangsläufig als autonom und selbstverantwortlich handelnde Subjekte. 
Sanktionen beinhalten laut Claude in bestimmten Fällen vielmehr die Gefahr, dass 
sie die Menschen in finanzielle Notlagen bringen und sie in ihrer Arbeitsuche para
lysieren. 

Beim Thema Sanktionen macht Claude ein wichtiges Paradox der Aktivierungs
politik deutlich und beschreibt, wie diese ihre Programmatik gewissermaßen selbst 
unterläuft. Denn durch den Entzug der Geldleistungen in der Folge eines Regelver
stoßes bedroht sie eben jene subjektiven Ressourcen, die sie mobilisieren will. Dar
um gilt das Ideal einer Subjektivierung von Arbeit und die Figur des unternehme
rischen Selbst nur für bestimmte Menschen, während andere mit repressiv-diszi
plinierenden Maßnahmen konfrontiert werden. Claude betont jedoch, dass dieses 
Bewusstsein der unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Erwerbslo
sen ihn nicht dazu veranlasst, Unterschiede beim Aussprechen von Sanktionen zu 
machen. 

Da Claude jedoch anders als die meisten anderen Berater_innen, mit denen ich 
gesprochen habe, in der Interaktion mit den Stellensuchenden kein gegenseitiges 
Vertrauen zu etablieren sucht und sich auch nicht über das zwischen ihm als Berater 
und den Stellensuchenden herrschende Machtgefälle hinwegtäuschen will, sieht er 
sein Verhältnis zu den Stellensuchenden durch das Verhängen von Sanktionen nicht 
gefährdet: 

Claude: »Sie [die Stellensuchenden] müssen mir vertrauen. Ich muss ihnen nicht vertrau
en. Ich entwickle das, ich entwickle das nicht, das ist nicht bilateral.« 

Interviewerin: »Also Sie reden nicht von gegenseitigem Vertrauen?« 

Claude: »Nein, nein! Weil, ich repräsentiere den Staat, da wo ich bin. Ich repräsen
tiere die Arbeitslosigkeit, ich bin Berater, ich bin nicht Claude. Also ja doch, ich bin Claude 
›Arbeitslosenberater‹. Für sie repräsentiere ich die Person, welcher man gehorchen muss, 
sonst hat man keinen Lohn. Das ist auch der Grund, warum die Bezeichnung ›Partner
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schaftlichkeit‹ nicht speziell/euh/- ich verstehe es, aber wir haben aufgehört, diese zu 
verwenden. Wir haben sie verwendet. Jetzt verwenden wir sie aber nicht mehr. (.) Und 
das ist auch nicht so, wie ich es verstehe. Weil, es gibt einen sehr starken hierarchischen 
Aspekt. Und ich (--)also ich versuche ihnen/euh/- weil ich will sie ja auch nicht betrügen. 
Also versuche ich, ihr Vertrauen zu erarbeiten. Je mehr sie mir vertrauen, desto besser 
können wir zusammenarbeiten, desto besser verstehe ich ihre Situation, ihre Suche, 
ihre Schwierigkeiten, was sie zurückhält, welchen Beruf sie nicht machen wollen zum 
Beispiel, desto besser geht es uns beiden.« (PB Interview Nr. 11) 

Die Beispiele der beiden Berater Ben und Claude und ihre Beurteilung des Sankti
onsmandates zeigen, dass die Berater keine Notwendigkeit sehen, eine persönliche 
Beziehung zu ihren ›Kandidat_innen‹ aufzubauen, um diese zu motivieren. Viel
mehr erbringen sie affektive Arbeit nur im Sinne von gezielter Aktivierung der er
werbslosen ›Kandidat_innen‹, wobei sich ihr stark ausgeprägtes Unternehmertum 
mit ihrer affektiven Arbeit im Sinne der Effizienzsteigerung verbindet und sie sich 
im Gespräch mit mir als nüchterne Bürokraten bis hin zu autoritären Repräsentan
ten staatlicher Macht inszenieren. Die beiden Berater betreiben affektive Arbeit also 
weniger mit dem Ziel, eine vertrauensvolle Beziehung zu etablieren, sondern ver
suchen eher, potentielle Konflikte mit den Stellensuchenden zu verhindern und da
durch die Beratungssituation effizient und effektiv zu gestalten. Claudes bestimmte 
Zurückweisung eines gegenseitigen Vertrauensverhältnisses mag zudem ein Hin
weis darauf sein, einer Feminisierung seiner Tätigkeit entgegenzuwirken und diese 
eben gerade nicht als Beziehungsarbeit erscheinen zu lassen. Wichtiger erscheint 
ihm indes der Verweis auf eine professionelle Beratungs- und Gesprächskultur. Wie 
auch einige andere Berater_innen, mit denen ich gesprochen habe, sieht sich Clau
de in der Position des Arbeitgebers bzw. des Personalverantwortlichen und weist 
das Stereotyp des arbeitsmarktfernen Beamten, der nicht weiß, wie der ›Hase (in 
der richtigen Geschäftswelt) läuft‹, zurück. Der Berater macht das auch gegenüber 
den ›Kandidat_innen‹ deutlich und bringt zum Ausdruck, dass die Beratung ein ho
hes Maß an Expertise erfordert, die er durch seine Berufserfahrung mitbringt: Im 
Interview spreche ich ihn auf eine Situation an, in welcher er dies gegenüber einem 
Stellensuchenden erwähnt hat, und frage Claude, warum er diese Referenz auf seine 
eigene Berufserfahrung im Gespräch mit einem Stellensuchenden gemacht hat: 

Claude: »Also wie heute [im Beratungsgespräch]. Um ihnen verständlich zu machen, um 
ihnen zu zeigen, dass ich nicht einfach nur mein ganzes Leben Beamter war, dass ich ein 
Leben auch im Privaten [in der Privatwirtschaft] hatte. Ich kenne den [Arbeits-]Markt, 
ich komme aus dem Personalbereich und oft muss ich darauf hinweisen, weil, es gibt auch 
Personen, die sich den Ratschlägen, die wir ihnen geben, verschließen. Die es so machen 
wollen, wie sie denken. Und das, was sie denken, sollten sie tun, das kann funktionieren, 
oder das hat vor 15 Jahren funktioniert. Mittlerweile hat sich das total verändert.« 
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Interviewerin: »Und wenn Sie erwähnen, dass Sie Personalverantwortlicher waren, 
oder-?« 

Claude: »Es muss gar nicht Verantwortlicher sein, es reicht zu erwähnen, dass ich 20 
Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet habe und dass ich zig Rekrutierungen gemacht 
habe. Und dass ich eben als Personaler spreche. Dann habe ich eine Glaubwürdigkeit.« 
(PB Interview Nr. 11) 

Er selbst unterzieht seine Expertise als Arbeitsvermittler einer regelmäßigen Prü
fung und bewirbt sich trotz seiner unbefristeten Vollzeitanstellung selbst auf offene 
Stellen außerhalb des RAV. Im Interview frage ich Claude, was ihn dazu veranlasst: 

Claude: »Ich bewerbe mich regelmäßig außerhalb [vom RAV], um die Kontrolle zu be
halten.« 

Interviewerin: »Sie?« 

Claude: »Ja. (PB lacht ein wenig)./Bah/, dadurch weiß ich, was da so los ist, und zudem 
kann ich so schauen, ob mein Bewerbungsdossier immer noch [auf dem Arbeitsmarkt] 
bestehen kann./I: Ah, okay/um mich zu trainieren. Ja, auch um die Methoden zu sehen 
und um zu schauen, ob mein CV passt.« 

Interviewerin: »Und dann gehen Sie an die Vorstellungsgespräche?« 

Claude: »Ja, das funktioniert gut,/hein/! (PB lacht) Ah bah, ich werde eingeladen. 
Das hilft mir auch, um zu wissen, ob die Tipps, die ich gebe, effizient sind.« (PB Interview 
Nr. 11) 

Claude verkörpert einen neuen Typ Männlichkeit im Postfordismus, der sich stets 
selbst optimiert und kontinuierlich in sein Humankapital investiert. Statt auf eine 
Karriere innerhalb des RAV zu setzen, stellt sich der Berater unablässig auf immer 
neue Gegebenheiten ein und ist zu jeder Zeit bereit, ein neues Beschäftigungsver
hältnis einzugehen, falls sich etwas ›Besseres‹ bzw. Herausfordernderes als die be
stehenden Aufgaben beim RAV ergibt. Zudem erarbeitet Claude sich durch seine 
Bewerbungen eine »fragile Sicherheit, die durch das Vertrauen in die eigene Fähig
keit vermittelt wird, durch aufmerksames Beobachten der am Markt geforderten 
Kompetenzen die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu sichern« (Lengersdorf/Meuser 
2017: 39; Herv. i. O.). Claudes vergeschlechtlichte Subjektivierungsweise zeichnet 
sich durch das Vertrauen in seine eigene Handlungsstrategie aus und entspricht der 
Subjektform der »business masculinity« (Connell/Wood 2005); er war und ist be
ruflich stets in Bewegung, ist stark leistungs- und wettbewerbsorientiert, hat vie
le Ideen, wie sich das RAV verbessern könnte, und betont seine fachlichen Kom
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petenzen und auch seine Überlegenheit gegenüber seinen Kolleg_innen. Als ›ein
facher‹ Staatsbeamter repräsentiert er in der Position des Personalberaters jedoch 
nach wie vor eine »untergeordnete Männlichkeit«, da er in Wirklichkeit keinen Ein
fluss auf die Entscheidungsprozesse im RAV nehmen kann und nicht in einer lei
tenden Funktion tätig ist. Denn die vergeschlechtlichten Subjektivierungsprozesse 
sind stets relationale Prozesse. So repräsentiert auch Claude keinen einheitlichen 
Männlichkeitstyp, sondern vielmehr »a way that men position themselves through 
discoursive practices« (ebd.: 841). 

Die Verflechtung maskulinisierter affektiver Arbeit und unternehmerischer 
Selbstoptimierung zeigt sich jedoch nicht nur bei männlichen Beratern, sondern 
wird auch in den Interviews und den beobachteten Beratungsinteraktionen einiger 
Berater_innen deutlich. Bei Katja (PB Nr. 2) wird dies besonders augenscheinlich: 
Katja ist insbesondere in der Interaktion mit weiblichen Stellensuchenden sehr 
direktiv und fast etwas herablassend und übergriffig. Sie bezieht die Stellensu
chenden kaum ins Gespräch mit ein, tippt laufend Informationen in den PC, ohne 
dass der Bildschirm für die_den Stellensuchende_n einsehbar ist. Sie spricht sehr 
schnell und hält sich in allen von mir beobachteten Gesprächen an das vorgegebene 
Gesprächsraster. Sie gibt den ›Kandidat_innen‹ wenig Raum, sich auszudrücken, 
und geht nur sehr begrenzt auf ihre Anliegen ein. Eine ›Kandidatin‹ berichtet etwa 
davon, dass ihr aufgrund ihrer Schwangerschaft gekündigt worden sei. Katja ver
merkt den Kündigungsgrund zwar im PV, thematisiert dies jedoch danach nicht 
mehr. 

Katja gibt in den Beratungssituationen (und auch im Interview mit mir) ein 
schnelles Tempo vor, ist sehr fordernd und mitunter auch brüsk, indem sie etwa 
die ›Kandidat_innen‹ nicht ausreden lässt. Als schwierig und bisweilen unange
nehm empfindet Katja ›Kandidat_innen‹, die keine ausreichende Körperhygiene 
pflegen, sich offenkundig etwas gehen lassen, was ihr Äußeres betrifft, und unter 
Umständen auch ein Suchtproblem habe. 

»Also das ist nicht einfach beim ersten Interview, aber, weil man muss es ansprechen. (--) 
Ich erinnere mich an eine Person, eine Frau, die ihr Äußeres etwas vernachlässigt hat 
und die ihre Haarfärbung nicht aufgefrischt hat, also sie hatte einen ganz weißen Schei
tel. Bah, ›Skipiste‹, wie ich es nenne, mit den gefärbten Haaren da (PB zeigt auf die Haare 
unterhalb des Scheitels) und dann weiß hier (PB zeigt zum Haaransatz). Und vernachläs
sigt und alles und da frage ich mich: ›Wie würde sie es denn für ein Vorstellungsgespräch 
machen? Man kann sie ja nicht so [wie sie aussieht] anstellen!‹ Also musste ich dieses The
ma ansprechen. Hinzu kam auch noch, dass ich das Thema des Alkohols ansprechen muss
te,/mhh/. Weil, ich habe ganz klar gerochen, dass sie stark nach Alkohol gerochen hat, und 
das war nicht ein Geruch von jemanden, der mal eben ein Glas oder so getrunken hatte, 
sondern irgendetwas wirklich Konzentriertes.« (PB Interview 2) 
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Die Beraterin interveniert also in das Leben und Verhalten des/der ›Kandidaten_in‹ 
und legitimiert die vehemente Übergriffigkeit dieser Beratungstechnik mit dem 
(potentiellen) Versagen der ›Kandidatin‹ am Arbeitsmarkt. Die Stellensuchenden 
müssen sich als einsichtig und motiviert inszenieren – Eigenschaften, die Katja im 
Gespräch auch gerne testet. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass sie zwar Stifte 
für die ›Kandidat_innen‹ auf dem Schreibtisch bereitgestellt, doch kein Papier 
bereitgelegt hat. Mich irritierte das etwas und ich wollte verstehen, was Katjas 
Überlegungen dazu waren. Sie erklärte mir, dass sie gerne bereit sei, die Stifte zur 
Verfügung zu stellen, denn diese könne man auch schnell mal verlieren. Doch sei 
das Mitbringen eines Schreibblocks die Sache der ›Versicherten‹. Wenn sich diese 
keine Notizen machen wollten, dann könne sie das auch nicht ändern. Katja setzt 
also eine gewisse Autonomie der Stellensuchenden voraus und betont auch im 
Interview, dass die Erwerbslosen zu viel von ihr erwarten: 

»Es gibt schon Leute, die mich sehr beanspruchen. Ich hatte schon Fälle, da musste ich sa
gen: ›Aber nein, jetzt hören Sie endlich auf, mir so oft zu schreiben und mich anzurufen!‹, 
weil voilà, also ich will sagen: ›Ich habe nicht nur Sie und ab einem gewissen Punkt, müs
sen Sie mir auch ein bisschen Autonomie zeigen und die notwendigen Informationen selbst 
suchen.‹ Aus Spaß sag ich manchmal, dass ich ›Mama‹ an meine Türe schreiben sollte. Das 
zeigt einfach, dass es Leute gibt, die sehr viel erwarten, voilà. Die alles, alles, dass ihnen 
alles gegeben wird. Und dabei sind wir, also ich bin ja keine Sozialarbeiterin, oder. Ich habe 
ja nicht den Beruf der Sozialarbeiterin gewählt […].« (PB Interview Nr. 2) 

Katja stellt also nicht nur eine männliche und autoritäre Form von Staatlichkeit in 
der Interaktion her, sondern grenzt sich auch von einer mütterlichen und fürsorg
lichen Zuschreibung deutlich ab. Sie begegnet den Stellensuchenden mit masku
linisierter affektiver Arbeit und nimmt eine direktive bis autoritäre Beratungshal
tung ein. Ähnlich wie der Assistent des Amtschefs unterscheidet Katja den Beruf der 
Sozialarbeiterin, und damit ein Berufsfeld, welches aufgrund seiner Nähe zur Sor
getätigkeit traditionell Frauen zugeordnet wird, von ihren Aufgaben beim RAV. In 
dem Verweis auf die denkbare Beschriftung ihrer Bürotür mit »Mama« zeigt Katja 
zudem an, dass sie den Eindruck hat, sie werde von vielen Stellensuchenden genau 
in diesem fürsorglichen Bereich verortet. 

Geschlecht und vergeschlechtlichte Praktiken spielen für weibliche Beraterin
nen auch in der Interaktion mit nicht-schweizerischen erwerbslosen Männern, von 
denen sie hat ich respektlos behandelt fühlt und die ihr ihre Kompetenzen abspre
chen, eine Rolle. So erzählt mir die 36-jährige Beraterin Silvie (PB Nr. 8), dass sie 
schon negative Erfahrungen mit männlichen Stellensuchenden und vor allem mit 
Männern mit Migrationshintergrund gemacht habe: 
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Silvie: »Also einmal mit einem Mann, der mir ganz klar gesagt hat: ›/Euh/, ich habe 
nichts gegen Sie, aber ich will einen männlichen Berater. Weil, in unserer Kultur dürfen 
die Frauen kein Wort sagen, also Sie haben nichts zu sagen und alles, was Sie mir sagen 
werden, werde ich absolut nicht respektieren‹. Ja,/mhm/.« 

Interviewerin: »Und wie haben Sie darauf reagiert?« 

Silvie: »Also ich habe mich gefragt, was ich machen soll. (.) Ich habe zwei Sekunden 
darüber nachgedacht und mir dann gesagt: ok. Also entweder gehe ich eine Konfrontati
on ein und ich konstruiere nichts/I: Mhm/Weil, das wäre dann: ›/Bah/, ok, lieber Herr, Sie 
sind in der Schweiz. In der Schweiz ist es so. Mann oder Frau. Das muss man akzeptieren. 
Ich repräsentiere die [staatliche] Autorität, das ist so. Es gibt einen gesetzlichen Rahmen, 
den muss man respektieren.‹ Ich hätte es so machen können, ja. Aber dann habe ich mir 
gesagt: ›Was bringt das?‹. Das ist nun mal seine Kultur, das sind seine Werte, ich werde 
das nicht ändern. Also werde ich nichts konstruieren und das wird weder für mich noch 
für ihn gut sein. Und/euh, (--)pff/da habe ich den [Berater-]Wechsel akzeptiert, also ich 
habe selbst bei meinem Vorgesetzten gebeten, dass er von einem Mann begleitet wird.« 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellt sich zudem heraus, dass auch ihr ver
gleichsweise niedriges Alter gepaart mit ihrem Frausein in Beratungssituationen 
zu Problemen führen kann: 

»Und/euh/, tatsächlich, die Tatsache, eine Frau zu sein, und dann zudem noch so jung, 
weil als ich angestellt worden bin, war ich 29 Jahre alt./I: Oh, mhm/Die Jugendlichkeit 
geht hier auch nicht so gut durch (--)man ist dann weniger glaubwürdig. Man ist weni
ger glaubwürdig, man also ich hatte mal einen Mann, der mich wie ein Kind behandelt 
hat, ja. ›Also Sie, Sie wissen nichts über das Leben, Sie sind ein Kind!‹ Also euh, bah also 
hier nochmal gleich, euh, ich habe mir gesagt, dass das nichts bringt. Das bringt nichts, 
weil wir werden nichts aufbauen können./I: Mhm//Euh/, einfach weil ich so alt bin, wie 
ich eben bin. Aber ihm zufolge hatte ich eben keine Glaubwürdigkeit, also-. Er hat dann 
um einen Beraterwechsel gebeten. [--] Und dann voilà, dann hat man ihm einen männ
lichen Berater aus seiner Altersgruppe gegeben./I: Ok/Und dann voilà, dann hat das gut 
funktioniert.« (PB Interview Nr. 8) 

Die weiblichen Beschäftigten des RAV wenden sich im Falle von Aggressionen, die 
von männlichen ›Kandidaten‹ ausgehen, schutz- und hilfesuchend an ihre männli
chen Kollegen oder an ihren Vorgesetzten. 

Silvie: »Wir können auch zu zweit Gespräche durchführen./Euh/, oder mit den Vorgesetz
ten oder auch mit den Kollegen, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Wir haben auch ei
ne Nummer,/euh/, vom Wachmann und wir können auch den Wachmann fragen, ob er 
kommt. Wir können auch um Beraterwechsel bitten. Weil,/euh/, wir bleiben ja auch ty
pischerweise Frauen. Weil vielleicht fühlen wir uns auch ein wenig verletzlicher, wenn wir 
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vis-à-vis von einem Mann oder vis-à-vis einer Person sind, die eine andere Kraft hat als wir. 
Also können wir einen Beraterwechsel beantragen und dass die Person von jemandem mit 
männlichem Geschlecht betreut wird und die dann mehr respektiert wird. Es gibt mehrere 
Dinge, die wir unternehmen können, um uns zu schützen.« (PB Interview Nr. 8) 

Silvie, wie auch weitere Beraterinnen, empfindet ihr ›Frau-Sein‹ im Kontakt mit ei
nigen männlichen Stellensuchenden als Nachteil und kehrt insbesondere auch ihre 
physische Unterlegenheit hervor. In Beratungssituationen mit Männern fühlt sich 
Silvie manchmal bedroht und ist froh, dass sie diese Fälle bei Bedarf an einen_ei
ne Kollegen_in übergeben kann. Auch die Beraterin Claire, die durch ihre Aufgabe 
als IIZ-Beraterin viel mit komplexen und sehr schwer vermittelbaren Profilen von 
Stellensuchenden zu tun hat, erzählt mir im Interview von einer sehr bedrohlichen 
Situation, die sie mit einem ›Kandidaten‹ erlebt hat, so dass sie ihr im Erdgeschoss 
liegendes Büro durch das Fenster verlassen musste: 

Claire: »Das war ein Kosovare. Ich erwähne es, weil das sind schon die Nationalitäten, also 
die haben eher die Tendenz, ihre Kraft spielen zu lassen. Das war ein Mann, offenkundig, 
der sanktioniert worden war, weil ich ihn zu einer Arbeitsstelle geschickt habe und er ist 
nicht hingegangen./I: Ok/Also euh, also er wurde sanktioniert, also natürlich, also hier 
bei uns ist es der Rechtsdienst, den ihn sanktioniert hat, aber für ihn ist es Silvie, die ihn 
sanktioniert hat,/hein/! Also ihm ist es vollkommen egal, ob das nun der Rechtsdienst 
oder ich oder wer anders, er ist hier hyperwütend angekommen. Hier also er hat, er ist 
nicht über den Empfang gegangen, nichts/hein/. Hier hat er dann gewartet, bis sich die 
Türe öffnet. Er kommt hierher, er hop und dann was ist das? Also in seinem superwütend- 
Sein habe ich ihn gebeten, dass er sich beruhigt. Und er so: ›Ich werde nicht aus diesem 
Büro gehen, bis Sie mir nicht diese Sanktion aufgehoben haben!‹ Ich sagte: ›Ich gehe aus 
dem Büro.‹ Und da bin ich [durchs Fenster] geflüchtet.« (PB lacht bitter) 

Interviewerin: »Aber nein!« 

Claire: »Also ich verlasse dieses Büro. Gar kein Problem, Monsieur! Schönen Nach
mittag!‹ Und ich war weg. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist dass ich meine 
Jacke mitgenommen habe, weil ich wusste, dass darin mein Portemonnaie war./I: Mhm/ 
Und das war auch eine Weise zu sagen: ›Also du, du willst mich lehren, du, du willst mir 
Angst machen? Nein!‹ […] Voilà, also das ist das. Das ist so. Ich habe dann nur an die Türe 
nebenan geklopft und gesagt: ›Kannst du schauen gehen?‹, ich habe ihn gebeten: ›Jean- 
Claude, geh schnell nebenan schauen, dort ist mein Kandidat.‹ Da ich aus dem Fenster 
gestiegen bin, also er hat verstanden, dass wenn ich durchs Fenster rausgehe, dann ist es, 
weil dann ist wirklich, also- Und er hat dann nur: ›Monsieur also bitte gehen Sie jetzt!‹ 
Und er hat dann sein Zeugs zerrissen und ist super genervt gegangen.« (PB Interview Nr. 
12) 
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Die beiden Beispiele zeigen, wie (westliche) Weiblichkeit durch Abgrenzung zu eth
nisierter Männlichkeit entsteht. Die Beraterinnen sehen sich als Opfer vermeintlich 
nicht-schweizerischer Männer, die sie aufgrund ihres Frauseins nicht für voll neh
men und sie in ihrer Rolle als staatliche Autorität nicht respektieren. Ihre Weiblich
keit wird zur Angriffsfläche und sie werden nicht zuletzt in konflikthaften Situation 
an ihr Geschlecht erinnert, ob sie wollen oder nicht. Weibliche RAV-Beraterinnen 
müssen also deutlich stärker um ihre Berufsposition und um ihr Ansehen kämpfen 
als ihre männlichen Kollegen. Darüber hinaus wird deutlich, dass in derlei Situatio
nen die affektive Arbeit im RAV auch Züge einer Disziplinierung von (ethnisierter) 
Männlichkeit aufweist, wenn etwa Claire betont, dass es besonders Männer aus Bal
kanländern sind, die es darauf anlegen, ihre Kräfte mit ihr zu messen. Die männli
chen Berater werden dann quasi zu Rettern der verletzlichen Frauen und zu deren 
Beschützern. 

Wie die Beispiele der konflikthaften Situationen zwischen den Beraterinnen 
und den aggressiven Stellensuchenden zeigen, ermöglicht die Arbeit der Bera
ter_innen im Modus des Affektiven Männern, sich im (männlichen) ›Spiel‹ gerade
zu heldenhaft in Szene zu setzen. In diesen Situationen entsteht somit nicht nur 
väterlich-überlegene Männlichkeit, sondern auch unterlegene Weiblichkeit, und 
insbesondere weibliche Beraterinnen machen sich durch den ihnen zugeschrie
benen empathisch-fürsorglichen Gestus und durch ihre physische Unterlegenheit 
gegenüber männlichen Stellensuchenden und deren Aggressionen angreifbar. So 
werden nicht nur geschlechterstereotype Handlungsmuster reproduziert, sondern 
wird auch eine Art hierarchisierter Arbeitsteilung fortgeschrieben. 

Im letzten Punkt meiner Analyse auf der »Ebene 3« fokussiere ich nochmals auf 
die Beziehungen zwischen Selbst- und Fremdkonstitution der Berater_innen und 
möchte nun dezidiert die Möglichkeiten und Erscheinungsformen einer widerstän
digen Aneignung von Zumutungen der unternehmerischen und affektiven Subjek
tivierung ausloten. Zurückkommend auf meine Fragestellung nach der Rolle und 
Funktion von Affekten in der Subjektkonstitution im Kontext öffentlicher Dienst
leistungserbringung und nach deren Bedeutung für Geschlechterdifferenz bzw. Ge
schlechterverhältnisse im RAV ist das Ziel dieses abschließenden Kapitels, die af
fektiven Bindungen und kollektiven Praktiken, die sich gegen eine umfassende Ver
einnahmung der Arbeitskraft stellen, herauszuarbeiten. In diesem Teil möchte ich 
herausarbeiten, in welcher Weise die Prozesse der Subjektformung stets offen und 
prekär sind. Entlang meines empirischen Untersuchungsbeispiels möchte ich ver
deutlichen, dass der Prozess des Regierens stets unabgeschlossen bleibt; er provo
ziert also stets auch Widerstände. Die Subjekte stehen nicht außerhalb dieses Pro
zesses, sondern sind an ihm beteiligt. Es geht also darum, »aus der Kontingenz«, die 
jede_jeden Einzelne_n von uns »zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeit 
herauszulösen, nicht mehr das zu sein, zu tun, oder zu denken, was wir sind, tun 
oder denken« (Foucault 2005c: 703). 
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8.5.3 »Wir haben nicht den Krieg gewonnen, aber wir haben 
einige Kämpfe gewonnen!« Affektiv-solidarischer Überschuss 
als Basis für Widerstand 

Wie ich theoretisch im Abschnitt 6.2 hergeleitet habe und in den vorausgegan
genen empirischen Kapiteln verdeutlichen konnte, lässt sich folgern, dass in den 
neoliberalen affektiven Subjektivierungsprozessen die Individuen nicht nur durch 
Zwang unterdrückt und in ihrer Selbstwirksamkeit eingeschränkt werden, sondern 
die neue Infrastruktur der Kontrolle und die darin wirksamen Machttechniken 
vielmehr produktiv sind, die Individuen also ermächtigen. Für den Fokus dieses 
Abschnitts besonders relevant ist denn auch Foucaults (2005b: 286) Verständnis 
von Macht als ein »auf Handeln gerichtetes Handeln«. Denn dieses lenkt den Blick 
auf die Subjektivierung und auf die Selbstführung der Subjekte und damit auf die 
daraus hervorgehenden (alltäglichen) Praktiken: 

»[Macht] ist ein Ensemble aus Handlungen, die sich auf mögliches Handeln rich
ten, und operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder 
Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert, sie er
weitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein, sie erhöht oder senkt die 
Wahrscheinlichkeit von Handlungen, und im Grenzfall erzwingt oder verhindert 
sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie 
handeln oder handeln können. Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln« (Foucault 
2005b: 286). 

Macht ist hier als Formation zu begreifen, die über vielfältige Strategien, Techni
ken und Verheißungen operiert und in die sich die Subjekte, hier die Personalbe
rater_innen, auch selbsttätig und mitunter widersprüchlich einfügen. Denn wie al
le Machtnetze besitzt auch das neoliberale »Lücken zwischen dem Maschendraht« 
(Mönch 2018: 326). Denn ohne solche Lücken wären die Machtverhältnisse starr und 
unveränderbar. Mit Foucault gesprochen, wären derlei Machtverhältnisse also un
produktiv, »[w]eil alles einfach eine Frage des Gehorchens wäre« (Foucault 2005h: 
916). Wie ich im Theoriekapitel dargelegt habe, bedeutet das für das Subjekt, dass 
es nicht komplett in der Macht aufgeht und von der Macht geformt wird, sondern 
auch auf sich selbst einwirkt und damit aktiv produzierend ist. Das Subjekt ist al
so weder ein bloßer »Effekt« im »Kerkergewebe der Gesellschaft« (Foucault 1994a: 
393), noch ist es ein »widerstandslos gestaltbare[s] und manipulierbare[s] Wesen« 
(Honneth 1985: 221). Und wie wir bereits in den Ausführungen zum Foucault’schen 
Gouvernementalitätskonzept gesehen haben, kann »Macht […] nur über ›freie Sub
jekte‹ ausgeübt [werden] und nur sofern diese ›frei‹ sind« (Foucault 1994b: 255). 

Mit dem analytischen Instrument der Gouvernementalität lenke ich meinen 
Blick in diesem abschließenden Kapitel also nochmals auf die Formen der Selbstre
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gierung und auf das »Gegen-Verhalten« der Personalberater_innen und damit auf 
ihre Möglichkeit, »nicht (derart) vereinnahmt, nicht (dermaßen) geführt zu werden« 
(Lorey 2011: 295). Dieser Widerstand äußert sich nicht nur in großen Verweigerun
gen und kollektivem und lautstarkem Aufbegehren, sondern kann durchaus auch 
in Form widerständiger Alltagspraktiken und alternativer Deutungsweisen zum 
Vorschein treten. 

Wie ich im theoretischen Teil dargestellt habe, erhält diese Konzeption von Wi
derstand im Kontext der Organisation von Arbeit Rückenwind von der queer-femi
nistischen Affektliteratur und von der postoperaistischen Affektrezeption, die die 
zentrale Bedeutung von immaterieller und affektiver Arbeit für die Verbindung zwi
schen Menschen sowie als Ausgangspunkt für gemeinsame Praxen und für Solidari
tät hervorheben. Emotionen und affektive Wirkweisen verorte ich also im Zentrum 
gesellschaftlicher Machtverhältnisse und als Ausgangspunkt für deren Infragestel
lung. Auf diesen Überlegungen und den bisherigen empirischen Einblicken aufbau
end, gehe ich davon aus, dass in der affektiv-neoliberalen Regierungsrationalität der 
öffentlichen Arbeitsverwaltung eine Widerstandsform entstehen konnte, die diese 
Rationalität von innen heraus infrage stellt. Diese Widerstandsform, so werde ich 
auf den folgenden Seiten zeigen, lässt sich in der Praxis der Solidarität und, damit 
verbunden, in der Sorge um sich und um andere verorten. 

Wie ich eingangs erläutert habe, wurden meine Überlegungen und auch mein 
Forschungsinteresse durch kollektiven und offenen Widerstand, nämlich durch die 
Streiks der RAV-Belegschaft angestoßen. Ausgehend von meiner Forschungsfrage 
nach den Möglichkeiten und Formen von Widerstand gegen den Managerialismus, 
gegen die Ökonomisierung ihrer Affektfähigkeit und gegen das verunsichernde und 
vereinzelnde Gefühlsdispositiv im RAV konzentriere ich mich in meiner Analyse im 
Folgenden jedoch auch auf die unterschwelligen und mitunter versteckten Reni
tenzen und Widerständigkeiten der Berater_innen, die gleichsam Vorformen eines 
Streiks sind. Diese widerständigen Praktiken sind manchmal versteckter, manch
mal offensichtlicher, sie fordern die herrschenden Machtverhältnisse nicht immer 
bewusst heraus, doch kommen sie durchaus mit diesen in Berührung und vermögen 
aufzuzeigen, dass die gegenwärtige Ordnung des Wissens weder notwendig noch 
alternativlos ist. 

Obschon zum Zeitpunkt meiner Erhebung die Streiks der RAV-Mitarbeiter_in
nen bereits wieder abgeflacht waren, konnte ich eine Vielzahl an mikropolitischen 
(Deutungs-)Kämpfen und widerständigen Praktiken der RAV-Berater_innen entde
cken. Mit dem Beispiel der herabgelassenen Jalousien in Andreas Büro unter Punkt 
8.3 habe ich bereits auf eine Form des passiven Widerstands hingewiesen. Auch an
dere Berater_innen übten Kritik an der Gebäudestruktur und an der Einsehbarkeit 
ihrer Büros und formten etwa die Vorgabe, nichts an den Fenstern oder an den Büro
wänden anzubringen, so um, dass sie etwa Bilder mit einem durchsichtigen Faden 
an der Decke nahe der Wand fixieren und so die Wände unberührt lassen oder, wie 
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Katja (PB Nr. 1), einen Sichtschutz auf den Boden stellen, der dann zumindest ei
nen Teil des Fensters bedeckt. Eine weitere organisationsinterne Vorgabe sieht vor, 
dass die Büros der Berater_innen möglichst unpersönlich und neutral bleiben müs
sen. In fast allen Büros der Berater_innen mit Ausnahme von Claude, Lukas und Ben 
konnte ich entgegen dieser Vorgabe zahlreiche Dekorationselemente wie etwa Bil
der, (Familien-)Fotos, Blumen oder Pflanzen ausmachen. Besonders ins Auge stach 
jedoch die Wandgestaltung in Silvies Büro. An der Wand hinter ihrem Schreibtisch 
hatte Silvie unterschiedlich gestaltete Briefumschläge zu einem großen Bild zusam
mengefügt. Im Interview sprach ich sie auf diese ungewöhnliche Wandgestaltung 
an und bat sie, mir zu erklären, was es damit auf sich habe. 

»Also das, also das ist von einem Versicherten, der Künstler ist, also der eigentlich Schau
spieler, also der überhaupt kein Maler ist. Er malt aber ein wenig, um das Zuviel an Emo
tionen nach außen zu bringen./I: Mhm, ok/Und einmal, also die Geschichte ist albern, aber 
einmal ist er zum Interview gekommen. Also ich empfange ihn und er war gerade inmit
ten zweier Theaterstücke und gleichzeitig war er vollkommen verloren, weil er auch un
terschiedliche persönliche Probleme hatte,/euh/, also die zwei Theaterstücke zu lernen, 
seine zwei Kinder, also er war dabei, beide Stücke gleichzeitig zu machen, und er war to
tal verloren. Und da habe ich zu ihm gesagt: ›Gut, also ja (.) ich muss trotzdem wissen, 
wo Sie sind und was Sie machen, welches sind die Stücke dazwischen, was haben Sie für 
Projekte für, also für danach.‹ Und da hat er zu mir gesagt: ›Aber jetzt geht es mir gerade 
nicht gut, ich bin komplett verloren.‹ Und ich habe geantwortet: ›Bah, hören Sie zu, das 
ist nicht so schlimm, Sie können mir es [die Bewerbungsbemühungen] auch per Mail schi
cken‹. Darauf sagte er: ›Aber das mit der Informatik und mir ist schon vier Jahre her.‹ Und 
da habe ich ihm gesagt, dass wir halt trotzdem den aktuellen Stand festhalten müssen, 
voilà. Und da hat er zu mir gesagt: ›Kein Problem, ich schicke Ihnen das alles schriftlich 
zu.‹ Und da hat er mir die erste Zeichnung gemacht, also das erste Bild. Und alles, was 
gelb ist, das sind alle monatlichen Aufträge und auch die Jobinterviews. Und er hat das 
gemacht mit diesem Briefumschlag. Das habe ich genial gefunden! […] Also das sind diese 
Umschläge, die er von Hand bemalt. […] Und ich habe sie hinter meinen Schreibtisch ge
hängt, weil das macht immer etwas- also das weckt immer die Aufmerksamkeit meiner 
Versicherten. Also jedes Mal, zumindest 9 von 10 fragen mich, wer das gemacht hat und 
das erlaubt mir dann auch wieder zu fragen, also sie zu fragen, also/euh/, was sie darin 
interpretieren. So fangen oftmals auch Dialoge darüber an.« (PB Interview Nr. 8) 

Auf meine Nachfrage, ob sie diese Umschläge überhaupt aufhängen dürfe, entgeg
net Silvie sehr bestimmt, dass sie sich das Recht selbst gegeben habe. Infolge der 
Affizierung durch den Stellensuchenden solidarisiert sich Silvie mit ihm und er
teilt ihm wie auch sich selbst mehr Rechte. Das Umgehen der vom RAV-Manage
ment eingeforderten ›Büroneutralität‹, einer Vorgabe, die dem betriebswirtschaft
lichen Wunsch nach optimierten und transparenten Arbeitsabläufen entspricht, er
öffnet für Silvie Raum für Widerstand gegen die organisationale Regierungsratio
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nalität von Transparenz und Kontrolle – ein Widerstandspotential, das gerade auch 
aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive spannend ist. Denn in der Praxis 
der dekorativen Gestaltung ihres Büros und dem damit verbundenen Anspruch der 
Schaffung einer (gesprächs-)anregenden Atmosphäre lässt sich eine stereotyp weib
liche Geschlechternorm identifizieren, die insbesondere Frauen ästhetisch-gestal
terische Fähigkeiten zuschreibt. Gleichzeitig birgt gerade Silvies Einhaltung dieser 
vergeschlechtlichten Zuschreibung das Potential von Widerstand gegen die organi
sationalen Anforderungen an die Bürogestaltung. Durch ihre Beziehungsarbeit und 
damit in ihrem doing state while doing affects vergrößert sie also ihren Handlungsraum 
als Beraterin. Spannend ist diese Aussage von Silvie auch in Hinblick darauf, dass sie 
an einer anderen Stelle im Gespräch noch betont hat, wie wichtig es für eine erfolg
reiche Stellensuche sei, dass die Leute ihr ihre Unterlagen auch elektronisch in einer 
E-Mail zusenden können. Offenbar gilt dieser Maßstab für den besagten beim RAV 
gemeldeten Stellensuchenden nicht. Dies kann man als Hinweis darauf verstehen, 
dass der fallspezifische Zugang der Beraterin, und damit verbunden die Umgehung 
standardisierter Verfahrensweisen, dazu führen kann, den Grundsatz der Gleichbe
handlung auszuhebeln und Entscheidungen der Berater_innen einen willkürlichen 
Charakter annehmen. 

Die im Kontakt zu den Stellensuchenden geleistete affektive Arbeit trägt auch 
viel zur Arbeitszufriedenheit von Silvie (wie auch der meisten anderen Berater_in
nen) bei: »Customers can be a key source of satisfaction and pleasure for service 
workers in a number of ways«, argumentiert etwa auch Korczynski (2009: 74). »One 
of the most important of these is the way in which customer-service worker rela
tionships can become socially embedded, such that both participants step outside 
of [and thus implicitly resist] the narrow economic instrumentality of a customer- 
worker relationship« (ebd.). 

Eine weitere widerständige Umformung der organisationalen Vorgaben konnte 
ich auch bei der kurz vor ihrer Pension stehenden Beraterin Dominique (PB Nr. 7) 
ausmachen. Im Gespräch mit mir erklärt sie sichtlich genervt, wie ihre Wahrneh
mung und ihr Umgang mit den Vorgaben, etwa mit dem PV und dem Codiersystem 
(s. Punkt 8.3.2), ist: 

Dominique: »Also wie ich Ihnen auch gestern gesagt habe, also ich habe, also das ist 
hier mein Unternehmen. Sobald ich in meinem Büro bin, mache ich was ich will. Und 
dann,/euh/, also ganz ehrlich, ja, ich mache, was ich will. Also ich folge nicht-,/euh/, also 
nein. Hier mache ich, was ich will!« 

Interviewerin: »Also was heißt das genau, dass Sie machen, was Sie wollen? Also Sie 
folgen nicht den Anweisungen oder allen Vorgaben?« 
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Dominique: »Also, ich folge den Anweisungen, weil, es braucht ja diese 8, die 2, die 3 und 
all das. Diese Dinge sind nicht kompliziert einzuhalten. Also bei den Kursen habe ich nicht 
wirklich eine Wahl, also kann ich nicht machen, also das ist etwas, das ich nicht machen 
kann, das ist die Realität. Aber beim Rest mache ich, was ich will./I: Mhm, okay/Ich fol
ge also deren Prozeduren, deren Zeugs und diese Sachen, also ich will sagen, dass das, 
was man machen muss, das mache ich. (--)Voilà. Sie wollen, dass man ihren Achten, ihren 
Zweien, den Einsen folgt. Wenn sie das haben, dann lassen sie mich in Frieden (.). Das ist 
alles. Und im Inneren von dem, da mache ich, was ich will.« (PB Interview Nr. 7) 

Während des Interviews zeigt mir Dominique am Beispiel eines PV, was sie genau 
damit meint, und erklärt mir, dass sie die erforderliche Codierung zwar überall dort 
einfügt, wo diese verlangt wird, jedoch die damit zusammenhängenden Schritte 
nicht immer unternimmt. Die Beraterin geht also zu einem demotivierten ›Dienst 
nach Vorschrift‹ über. 

Wie Dominique mit dem vorgeschriebenen Codiersystem umgeht, zeigt deut
lich, wie organisationale Vorgaben auch widerständig angeeignet werden können. 
Durch dieses scheinbar regelkonforme Verhalten schafft sich Dominique im Inne
ren ihres ›Unternehmens‹, wie sie es nennt, Freiräume. Sie formt die bürokrati
schen Vorgaben also so um, dass diese ihrem Unternehmerinnengeist nicht im We
ge stehen. Die erfahrene Beraterin macht sich zur ›Unternehmerin in eigener Sache‹ 
und entwickelt so eine Gegenkraft zur neoliberalen Subjektivierung. Sie entwirft ei
ne übersteigerte Subjektivität in dem Sinne, dass sie in den Interaktionen mit den 
Erwerbslosen das managerielle Diktat von Prozesstransparenz und starren Bera
tungsrichtlinien für sich so umdeutet, dass sie diesem auf den ersten Blick noch 
entspricht, jedoch bei genauerem Hinsehen eine andere produktive Verwertbarkeit 
des eigenen Selbst entwirft. 

Mit Erving Goffman (1961: 139) könnte man Dominique als »juggler and synthe
sizer, an accommodator and appeaser, who fulfils one function while [she] is appar
ently engaged in another; [she] stands guard at the door of the tent but lets all h[er] 
friends and relatives crawl in under the flap«, beschreiben. Das Beispiel von Domi
niques Umgang mit den zentralen Vorgaben macht deutlich, dass Top-down-Pro
zesse Widerstände gegen die zentralen Direktiven erzeugen können und ihr Mogeln 
mit dem Codiersystem ein Beispiel einer sinnentleerten und rituellen Befolgung der 
Vorgaben darstellt. Feststellen konnte ich diese Form von Widerstand in meiner Un
tersuchung ausschließlich bei erfahrenen und älteren Personalberater_innen. 

Dies verweist auch auf die mehrfach in den Interviews geschilderte Diskrepanz 
zwischen erfahrenen Beamt_innen und jüngeren Angestellten und darauf, wie sehr 
sich die Älteren schwertun, entlang von Zielvorgaben zu arbeiten und die zuneh
mende Standardisierung und Kontrolle ihrer Arbeit hinzunehmen. Zugleich neh
men sich die erfahrenen RAV-Berater_innen auch mehr Freiräume in ihrer Bera
tungspraxis heraus und negieren, wie etwa Dominique, die Relevanz von Leistungs
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indikatoren. Ähnliches konnte ich auch bei Maria (PB Nr. 6) beobachten, die sich 
im Gespräch mit den Stellensuchenden den Regeln der managerialisierten Orga
nisation widersetzt und etwa bei den Urlaubstagen einer Kandidatin die Vorgaben 
nicht anwendet und ihr mehr Urlaub einräumt, als ihr eigentlich zustehen würde. 
Diese fürsorgliche Widerstandsstrategie, die sich an den Normen des traditionel
len Wohlfahrtsstaates orientiert, fand ich überwiegend bei (Neo-)BürokratInnen, 
die eine höhere Arbeitsplatzsicherheit als jüngere Kolleg_innen mit befristeten Ver
trägen haben. 

Doch äußern auch andere Berater_innen in den Interviews Kritik am RAV-Ma
nagement, das mitunter als wenig unterstützend, zynisch oder auch missgünstig 
wahrgenommen wird, weil es die Berater_innen mit den durch die Aufhebung der 
Branchenspezialisierung hinzugekommenen neuen Arbeitsanforderungen allein
gelassen habe, sich nur für die Effizienz und nicht für die Qualität ihrer Arbeit in
teressiere und ihnen kaum Wertschätzung entgegenbringe. Claire etwa ist verärgert 
darüber, dass sie hauptsächlich daran gemessen wird, wie strikt sie die Kontrollen 
durchführt, und insbesondere die von ihr geleistete affektive Arbeit in Form von Be
ziehungsarbeit ausgeblendet werde: 

»Voilà, man erwartet von uns nur das, also die Kontrolle. Ob man nun ein guter oder ein 
schlechter Berater ist, wird ausschließlich an diesem Aspekt gemessen. Aber alles, was 
wir zusätzlich geben, um die Person wieder zu motivieren, ihre persönliche Befähigung 
zu stärken, zuzuhören, empathisch zu sein, zu verstehen, dass ihre Situation schwierig 
ist, sie zu ermutigen et cetera. Das braucht auch mehr Zeit!« (PB Interview Nr. 12) 

Empathievermögen wird zwar als Fähigkeit der RAV-Berater_innen vorausgesetzt, 
doch wird ihre Performance ausschließlich an der Einhaltung und Durchführung 
der bürokratischen Kontrolle gemessen, und das Arbeitsfeld der Berater_innen er
fährt durch die Nähe zur weiblichen Beziehungsarbeit und die damit zusammen
hängende Feminisierung eine Entwertung. 

Wenn man nun bei Claire mit in Betracht zieht, dass sie als IIZ-Beraterin mit 
einer großen Anzahl an Stellensuchenden konfrontiert ist, die nicht nur erwerbslos 
sind, sondern zusätzlich noch eine Suchtproblematik aufweisen oder gesundheit
lich angeschlagen sind, so dass in der Beratung eine reine Arbeitsmarktperspektive 
nicht ausreichend ist, dann ist die Messung der Beratungsleistung allein an Kriteri
en der Kosteneffizienz erst recht kritisch zu beurteilen. Denn lässt sich die ökono
misch geprägte Regierungsrationalität der öffentlichen Arbeitsvermittlung und die 
Führung der RAV über Wirkungsindikatoren auch in der ›normalen‹ Beratungstä
tigkeit schon nicht reibungslos umsetzen, so stellt die Logik von Effizienz und Scha
densminderung die IIZ-Beraterin vor besonders große Herausforderungen. 
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Auch der seit über zehn Jahren im RAV tätige Lukas stört sich sehr daran, dass 
von den Vorgesetzten immer nur das Negative hervorgehoben wird und die Bera
ter_innen eher Misstrauen als Anerkennung von ihren Vorgesetzten erfahren: 

»Also ich erinnere mich nicht an das letzte Mal, als jemand gekommen ist, um mir zu sa
gen, dass ich meinen Job gut mache. Ich habe vor allem gehört, dass es Mitarbeitende gibt, 
die betrügen, die [das System] missbrauchen. (--)Dass es Aufgaben gibt, die zwar gemacht 
worden sind, aber dass man diese auch besser machen könnte. Also das ist keine Anerken
nung!« (PB Interview Nr. 10) 

In diesem angespannten Arbeitsklima trägt die Kolleg_innenschaft einen ganz we
sentlichen Teil zur Arbeitszufriedenheit der Berater_innen bei. Entgegen der indivi
dualisierten Verantwortung für die Erreichung der benchmarks und dem durch das 
management by objectives befeuerten Wettbewerb ist für die meisten Berater_innen 
der regelmäßige Austausch mit ihren Kolleg_innen unerlässlich, um mit der (af
fektiven) Arbeitsbelastung umzugehen und sich vor einer zu starken und krankma
chenden Verausgabung zu schützen. 

In den Organisationseinheiten, in welchen ich mich für meine Erhebung aufge
halten habe, waren dieser Teamgeist und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch 
zum Zeitpunkt meiner Erhebung deutlich spürbar, und dies wurde auch in den Ge
sprächen wiederholt und meistens von den Berater_innen hervorgehoben: 

Silvie: »Wir machen alle dieselbe Arbeit und uns geht es allen manchmal auch nicht so 
gut. Wir machen alle Phasen durch, erleben unterschiedliche Emotionen und ich glaube, 
und ich glaube die Gewissheit, sich,/ähh/sich unterstützt zu fühlen, unterstützt von je
mand anderem, zu jemandem gehen zu können, oder jemanden zu holen und zu sagen: 
›Bah, ich brauche dich!‹, das kann schon passieren,/hein/. Oder auch während eines Inter
views, wenn ich Hilfe brauche und ich es nicht schaffe, mit der Situation umzugehen.« (PB 
Interview Nr. 8) 

Ganz im Sinne von Korczynskis (2003) Konzept der communities of coping formen die 
Berater_innen informelle Teams, um sich auszutauschen und gegenseitig zu unter
stützen: 

»Service workers who are positively disposed to customers . . . but who are con
fronted with abuse from a customer, are, therefore, likely to feel pain from this 
abuse. In recoiling from, and coping with, this pain service workers are likely to 
seek support from each other, thus creating communities of coping.« (Ebd.: 57–58; 
Herv. i. O.) 

Die meisten Berater_innen sehen auch ihre direkten Vorgesetzten, also die Grup
penchef_innen, als wichtige Vertrauenspersonen, an die sie sich in schwierigen Si
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tuationen wenden und die sie um Rat fragen können. Anna (PB Nr. 5) beschreibt im 
Gespräch mit mir, wie wichtig es für sie gerade in schwierigen Gesprächssituatio
nen ist, von ihrem Gruppenchef unterstützt zu werden: 

»Wir haben nur wenig Zeit, um/ähh/die Stimmung in den anderen RAV zu spüren. Aber 
auf jeden Fall kann ich vom RAV 1 sprechen und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich 
Teil des RAV 1 bin. Vor allem in Hinsicht darauf, dass meine Kollegen offen und erreichbar 
sind, immer interaktiv mit allen. Sollte es eine Situation geben, dann ist mein Gruppen
chef extrem zugänglich. Gibt es eine schwierige Situation, dann kann er intervenieren, 
sogar in meinem Büro und auch wenn er selbst gerade ein Gespräch führt. Er würde das 
Notwendige unternehmen.« (PB Interview Nr. 5) 

Diese Beziehung zu den Gruppenchefs deute ich in Weiterführung des Konzepts der 
communities of coping (Korczynski 2003) als hierarchy of coping, also als eine nach oben 
orientierte Problemlösungsstrategie. 

Trotz dieses ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühls und der gegenseiti
gen Unterstützung fehlt es vielen Berater_innen an einem offiziellen Rahmen, in 
welchem sie sich über schwierige Fälle und auch über affektive Belastungen aus
tauschen können. Diese mangelnde Institutionalisierung einer regelmäßigen Mög
lichkeit, (belastende) Beratungssituationen nachzubesprechen, wurde von den Be
rater_innen in beinahe allen Interviews thematisiert, und dies war ein zentraler Kri
tikpunkt an der Arbeitsorganisation und den Führungsstrategien im RAV: 

Claude: »Also das was fehlt, ich würde sagen, es fehlt in der Struktur, so wie sie ist, so 
wie sie hier ist, also das ist eine offizielle Möglichkeit zur Nachbesprechung. […]/Euh/, wir 
stehlen dann immer den Kollegen die Zeit. Und wenn man manchmal sehr erschüttert ist, 
auch wenn man im Interview selbst immer ganz aufgeräumt wirkt, also auch wenn man 
es schafft, während des Interviews okay zu bleiben,/euh/das Problem ist dann, dass man 
danach dann bei den Kollegen abladen muss. Und es passiert auch, dass man dann drei 
oder vier Mal dieselbe Geschichte erzählt, damit es einem dann besser geht. So stört man 
halt auch drei oder vier Kollegen während 15–20 Minuten.« (PB Interview Nr. 11) 

Auch die IIZ-Beraterin Claire (PB Nr. 12) erzählt davon, dass es für den Umgang und 
für die Verarbeitung von schwierigen Gesprächen und den daraus resultierenden 
Selbstzweifeln einen solchen Raum geben sollte und dass sich sehr viele Kolleg_in
nen immer wieder hilfesuchend an sie wenden. Doch betont sie, dass das »nicht ihre 
Aufgabe sein sollte, sondern die Rolle des Managers [ist]«. Dieser informelle Austausch, 
dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und die gegenseitige Hilfestellung unter den 
Berater_innen nützt also auch dem RAV. 

Allerdings zieht dieser Kreis der Solidarität durchaus auch weitere Kreise, und 
diese Gemeinschaftsbildung entzieht sich weitgehend der Kontrolle des RAV-Ma
nagements und steht damit der Wettbewerbs- und Konkurrenzlogik entgegen. »In
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formal workplace cultures […] can provide to varying degrees, ameliorative support 
co-workers, space for misbehavior and even open, collective resistance«, zeigt auch 
Brook (2013: 97–98) in seinen Arbeitsplatzstudien. Auch meine Ergebnisse bestä
tigen, dass die affektiven Arbeitszusammenhänge und die hohe Arbeitsbelastung 
wechselseitige Hilfestellungen begünstigen und eine Form innerer Verbundenheit 
zwischen den RAV-Berater_innen erzeugen, die das Potential bereithält, sich wider
ständig gegenüber den Managementvorgaben und Erwartungen zu positionieren 
oder sich diesen zu verweigern. 

Die von den Personalberater_innen im Vorfeld der Streiks gegründete Personal
delegation kann wohl als Paradebeispiel eines solchen affektiven Netzwerks, das den 
Ausgangspunkt für widerständige Praktiken bildet, betrachtet werden. Nach der 
umfassenden Restrukturierung des kantonalen RAV 2012 (Stichwort: Change-Pro
zess) lag ein weiteres zentrales Motiv für Widerstand im Anspruch der Berater_in
nen, eine gute Beratungsleistung zu gewährleisten und auch für sich selbst und für 
die Kolleg_innen einzustehen. Oder wie es Andrea (PB Nr. 1) im Zusammenhang mit 
der Gründung der Personaldelegation formuliert hat: 

»Und das bringt uns zum nächsten Problem. Welches zumindest zum Teil die Motivati
on zur Gründung der Personaldelegation erklärt, das ist (--), wenn, offen gestanden (PB 
räuspert sich), die Mehrheit der Berater mit ihren Klienten so umgehen würde, wie wir 
von unseren Vorgesetzten behandelt werden, ich versichere Ihnen, dann gäbe es oft Ar
tikel dazu in der Presse, voilà, Beschwerden. […] Weil nachdem ich die Gebäudestruktur 
etc. gesehen hatte, nachdem ich zugehört habe, nachdem ich analysiert habe, habe ich zu 
mir gesagt, dass wir wie kleine Hamster in einem Rad sein werden. Wir werden im Kreis 
laufen, wir werden verrückt werden und das wird nicht funktionieren. Weil zuerst wer
den wir uns selbst schaden, und darüber hinaus wird das die Personen gegenüber von uns 
auch betreffen. […] Aufgrund von alldem und weil ich doch einen humanistischen Zugang 
habe, habe ich mir gesagt, das geht so nicht. Was können wir tun? Und von dort kam die 
Absicht der Gründung der [Gewerkschafts-]Kommission. Aber wenn/ahhh/(--)es war in 
gewisser Hinsicht auch aus der Absicht heraus, unseren Vorgesetzten zu sagen: Sie haben 
uns als Fachkräfte seit Jahren missachtet, sie haben uns von Spezialisten zu Generalisten 
gemacht und uns glauben gemacht, dass sie uns entsprechend einarbeiten. Aber am Ende 
haben sie uns (auf Französisch ist das sehr vulgär) mit dieser Scheiße alleine gelassen. Ver
standen? Oder wir mussten uns selbst damit zurechtfinden, um es etwas anständiger zu 
sagen. Also ein bisschen so halt: Schaut selber, wie ihr euch helfen könnt, wir finden euch 
die notwendigen Mittel, doch wir werden uns mit dem im Grunde genommen nicht groß 
unser Leben verkomplizieren.‹« (PB Interview Nr. 1) 

Andrea macht im Gespräch mit mir deutlich, dass der ausschlaggebende Punkt, der 
zur Gründung der Personaldelegation geführt hat, das restriktive Management war, 
welches nach der großen Umstrukturierung 2012 den Berater_innen keine Unter
stützungsangebote zur Verfügung gestellt hatte. Andrea beschreibt die damalige 
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Stimmung als äußerst angespannt und auch als Gefahr für die Beratungsqualität 
und damit für die Erwerbslosen. 

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren setzte sich die Personaldelegation 
der RAV-Berater_innen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen am neuen 
RAV-Standort ein und vertrat die Interessen der Angestellten vor dem RAV-Ma
nagement. Im gemeinsamen Folgegespräch mit Andrea und Dominique (Interview 
Nr. 14) sprachen wir auch über die aktuelle Situation der Personaldelegation und 
darüber, ob sie es mittlerweile bereuen, sich so zwischen die Fronten manövriert zu 
haben: 

Andrea: »Wir halten Winterschlaf. Wir machen Politik- Also ich mag das Bild gerne vom 
Krokodil, das auf den Grund des Sees sinkt/I: Mhm/und das darauf wartet, dass die Büffel 
vorbeigehen, und dann auf einmal hat es Hunger und dann,/bah/, kommt es hoch und 
öffnet sein Maul.« 

Dominique: »Und es wird die Büffel packen!« 

[…] 

Andrea: »Also ich bereue überhaupt nichts. Nie. Wenn, also ich weiß nicht, wie es 
meinen Kollegen geht, aber ich auf jeden Fall bereue überhaupt nichts. Weil, für mich 
war es wichtig, es zu probieren. Und ich denke, ehrlicherweise, dass wir einige Kämpfe 
auch gewonnen haben. Es ist klar, dass wir nicht den Krieg gewonnen haben. Aber wir 
habeneinige Kämpfe gewonnen. Und das ist schon was. Hinsichtlich der Arbeitsbedin
gungen für alle. Wir haben gewonnen, wir haben etwas gewonnen.« 

Interviewerin: »Zumindest für eine gewisse Zeit, oder?« 

Andrea: »Voilà, exakt. Und das ist immer so, dass man gewinnen soll, um eben auch 
gesundheitliche Probleme einiger Personen zu verhindern./I: Mhm, ja, ja/Jetzt ist es so, 
dass wir diese Geschichte schon lange genug tragen. Wir sind müde.« 

In diesem Gesprächsauszug wird auch deutlich, dass sich die beiden RAV-Be
rater_innen stark für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im RAV und für 
ihre Kolleg_innen eingesetzt haben, doch dass ihnen diese (Arbeits-)Kämpfe viel 
abverlangt haben und sie mittlerweile erschöpft sind. Trotz dieses momentanen 
Stillstands der Tätigkeiten der Personaldelegation hat diese im Vorfeld, während 
und auch nach den Streiks dazu beigetragen, die Solidarität zwischen den Bera
ter_innen und auch zwischen ihnen und den Erwerbslosen zu bündeln. Gleichzeitig 
fungierte die Personaldelegation als Sprachrohr der unsicher beschäftigten »Auxili
aires«. Denn auch die meisten befristet Angestellten waren durchaus einverstanden 
mit den Forderungen ihrer streikenden Kolleg_innen, doch trauten sich viele auf
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grund ihres befristeten Anstellungsverhältnisses nicht, sich an den Streiks zu 
beteiligen. Dies war auch der Fall bei Claude (PB Nr. 11), der zum Zeitpunkt der 
Streiks noch befristet angestellt war: 

»Nein, also damals war ich noch ›Auxiliaire‹. Also ich habe meinen Kollegen gesagt, also ich 
habe Kollegen, die in der Personaldelegation sind, im Gang. Denen habe ich gesagt: ›Also 
ich kann nicht streiken, denn sonst werden ich nie einen fixen Vertrag haben.‹/I: Mhm/ 
Ich habe ihnen also ganz deutlich gesagt, dass ich wegen dem nicht streiken werde. Ich 
bin aber, aber einverstanden mit dem, was ihr sagt,/hein/, im Wesentlichen bin ich damit 
einverstanden./I: Mhm/Vielleicht jedoch nicht unbedingt, was die Form betrifft. Aber ich 
kann mir ohnehin nicht erlauben zu streiken, [denn] das würde mir ein schlechtes Dossier 
machen.« (PB Interview Nr. 11) 

Zusätzlich zu dieser von Claude angesprochenen Entkollektivierung bzw. Indivi
dualisierung der Beschäftigungsverhältnisse im RAV und der damit verbundenen 
Entsolidarisierung wird die kollektive Interessensorganisation im RAV dadurch er
schwert, dass es sich bei der Tätigkeit der Personalberater_innen um einen Arbeits
bereich handelt, in welchem Bedürfnisse und Ansprüche anderer Menschen befrie
digt werden müssen. Es stellt sich also die Frage, wie kollektiver Widerstand umge
setzt werden kann, »bei de[m] es um mehr geht als um die Unterbrechung industri
eller Produktion, sondern um die Frage affektiver und relationaler ›Leistungen‹, die 
sich nicht […] einfach aussetzen lassen« (Precarias a la deriva 2014: 17). Diese Frage 
stellten sich auch einige Berater_innen, mit denen ich gesprochen habe, wie etwa 
das Beispiel von Silvie zeigt, die nur in ihren Arbeitspausen gestreikt hat: 

»Weil, es ist für mich wichtig, dass nicht meine Versicherten dafür bezahlen müssen, dass 
ich streike und sie dann nicht die notwendige und die gewünschte Unterstützung bekom
men. Also ich habe alle meine Gespräche eingehalten. Und ich habe während meinen Pau
sen gestreikt. […] Aber ich wollte es unbedingt vermeiden, dass meine Versicherten be
straft werden. Weil also- Weil also wir sind ein öffentlicher Dienst. Also ganz einfach, ich 
wollte die öffentliche Dienstleistung für meine Versicherten gewährleisten.« (PB Inter
view Nr. 8) 

Und auch Claudia (PB Nr. 3) findet es »unangebracht zu streiken, wenn man sich um Leu
te kümmert, die auf Arbeitsuche sind«. Das stelle sie vor ein »moralisches Problem« und 
damit vor die Herausforderung, wie sie ihre Arbeit niederlegen könne, ohne die An
sprüche und die Bedürfnisse der ihr zugeteilten Arbeitsuchenden zu gefährden. 

Eine weitere Schwierigkeit für RAV-übergreifende solidarische Praktiken ist 
auch die Strahlkraft des neoliberalen Postulats von Selbstverantwortung und 
Wettbewerb. 

Ein Auszug aus dem Interview mit Claire (PB Nr. 12) macht dies deutlich: 
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»Nein, ich habe nicht gestreikt. Also/euh/das will nicht heißen, dass ich mit allem ein
verstanden war von der Direktion. Aber ab einem gewissen Moment, wenn die Direkti
on eine Entscheidung fällt, dann ist das eben so! Also ich nutze meine Zeit eher, um her
auszufinden, wie ich jetzt am besten eine Lösung dafür finde, um das von der Direktion 
Geforderte umzusetzen und was ich dafür brauche. (I hustet) Um das von der Direktion 
Geforderte gut zu erfüllen, suche ich möglichst nach eigenen Lösungen, für mich selbst. 
Wenn jemand anders dieselben Lösungen möchte und das für ihn passt, dann umso besser. 
Aber irgendwann habe ich keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden mit/euh/mit den 
ewigen/euh/Beschwerden, dass das nicht umzusetzen ist oder dass es schlecht organisiert 
ist blabla. […] Also ich finde, das war voilà, das war ein Moment [der Streik] wo, also si
cherlich kann man immer versuchen und Lust haben zu (.), zu, die Errungenschaften zu 
verteidigen et cetera. Aber ich denke, wir sind in einer sich stetig verändernden Welt und 
auch die Unternehmen draußen verändern sich. Man muss auch akzeptieren, dass sich der 
öffentliche Dienst verändert. Und wir müssen auch akzeptieren, dass wir manchmal ge
wisse Errungenschaften verlieren, weil wenn wir immer alles verteidigen, riskieren wir 
alles zu verlieren.« (PB Interview Nr. 12) 

Durch die ›Politik der leeren Kassen‹ und die damit verbundene Arbeitsintensivie
rung im öffentlichen Dienst wird der Kostendruck, die Wettbewerbsorientierung 
der RAV oder auch der Fokus auf eine repressive Beratungsstrategie von den Be
diensteten als ›objektiver Sachzwang‹ gewertet. Dieser objektive Sachzwang wird 
dann als komplett losgelöst von individuellen Verantwortlichkeiten und betriebli
chen Interessen gedeutet. Ein kollektives Ankämpfen gegen die immer umfassender 
werdende Verbetriebswirtschaftlichung (Atzmüller/Hermann 2004: 33) der öffent
lichen Arbeitsverwaltung und damit gegen die dogmatische Dominanz der kapita
listischen Verwertungslogik wird erschwert und zunehmend von individualisierten 
Strategien abgelöst. Denn »Subjektivierung, Internalisierung von Marktlogik und 
die Verlagerung von Verantwortung für die Arbeitsergebnisse und -abläufe auf den 
einzelnen Arbeitnehmer legen nahe, damit auch die Verantwortung für die Durch
setzung der eigenen Interessen zu übernehmen« (Mönch 2018: 320). 

Das Bündeln des affektiv-solidarischen Überschusses und auch des Unmuts und 
des Unwohlseins der Berater_innen durch die Personaldelegation war immer wie
der gefährdet. Zusätzlich erschwert wurde die Arbeit der Personaldelegation auch 
dadurch, dass das RAV-Management die am Streik beteiligten Berater_innen nicht 
nur unter Druck gesetzt und bedroht hat, sondern auch Anstrengungen unternom
men hat, die Personaldelegation für seine eigenen Interessen einzuspannen und sie 
für das »Operative« zu gewinnen. Wie Andrea und Dominique im gemeinsamen Fol
gegespräch erzählen, hat das RAV-Management versucht, einige Mitglieder der Per
sonaldelegation dazu zu bringen, in einer Projektgruppe gemeinsam mit dem Ma
nagement neue Managementstrategien auszuarbeiten: 
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Andrea: »Das will heißen, also nur wenn wir-« 

Dominique: »[I]n den Projektgruppen mitarbeiten.« 

Andrea: »Voilà.« 

Dominique: »Dinge für sie machen.« 

Andrea: »Aber vor allem nicht das machen, wofür wir eigentlich als gewerkschaftli
che Personaldelegation zuständig sind, also bestimmte Dinge zu beanstanden. Vielleicht 
können wir Vorschläge machen, aber Teil des Operativen zu werden, also/euh/, wir sind 
nicht bezahlt für das,/euh/. Wir haben, also ich will sagen, voilà. Und wir haben also 
Anfang Januar zu verstehen geben, dass wir damit nicht einverstanden sind und dass 
wir nicht unter dem Deckmantel dieser Pseudoverhandlungen, die wir auch nie wirklich 
gehabt haben. (--)Also das, was wir jetzt machen, ist, dass wir darauf warten, dass die 
Katastrophe passiert.« (Follow-up Interview Nr. 14) 

Dieser Gesprächsauszug zeigt deutlich die Ambivalenz, dass das RAV nicht nur ver
sucht, diesen Geist der Solidarität zu bremsen, sondern auch, ihn für die Organi
sation verwertbar zu machen und somit auch die von der Personaldelegation aus
gehende Opposition aufzulösen. Das Management versucht die Personaldelegati
on und damit die direkte Interessensvertretung der RAV-Mitarbeiter_innen in ein 
sogenanntes »Co-Management« (Urban 2007: 20–21) einzubinden und gemeinsam 
mit ihr – und nicht gegen sie – die Arbeitsbedingungen im RAV noch marktkon
former und damit (kosten-)effizienter auszugestalten. Das RAV-Management hat 
also Versuche unternommen, die ›echte‹ und noch ›freie‹ arbeits- und interessens
politische Solidarität zwischen den Personalberater_innen zu kontrollieren und die 
Solidaritätsstrukturen zu untergraben und damit ›unschädlich‹ zu machen. 

8.6 Zusammenfassung »Ebene 3«: Affektive Arbeit als Modus 
der vergeschlechtlichten Subjektkonstitution und Möglichkeit 
eines anderen Machtspiels 

Die meisten der widerständigen Praktiken der Personalberater_innen folgen der fe
minisierten Logik der Sorge und liegen damit quer zu Geboten des Managerialis
mus und zur ausschließlichen Ausrichtung an Effizienz und Selbstverantwortung. 
Auch konnte ich zeigen, dass die Personalberater_innen in ihrem doing state while do
ing gender komplexe Verbindungen schaffen zwischen stereotypen Kategorien von 
Weiblichkeit (z.B. durch die persönlichen Artefakte im Raum oder auch durch ei
ne empathische Beratungsstrategie) und Männlichkeit (z.B. durch ihre bürokrati
schen und teils autoritären Arbeitspraktiken) und damit bestimmte traditionelle 
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Geschlechtervorstellungen ins Wanken bringen. Und auch in meinem Sample oder 
in der vergeschlechtlichten Regierung der RAV-Berater_innen zeigen sich Verschie
bungen der traditionellen Geschlechterbilder und eine Abkehr vom einstigen Bild 
des durchwegs rationalen und neutralen (männlichen) Beamten, und die affekti
ve Dienstleistungsarbeit avanciert zum organisatorischen Idealtypus. Jedoch, und 
dies haben meine empirischen Daten deutlich gezeigt, werden die Normen männ
lich typisierter Verwaltungsarbeit nicht außer Kraft gesetzt, und entgegen der These 
eines de-genderings des öffentlichen Diensts lassen sich vielmehr komplexe Dynami
ken vergeschlechtlichter Arbeitspraxen ausmachen, wobei maskulinisiertes Unter
nehmertum mit serviceorientierten bis hin zu fürsorglichen feminisierten Arbeits
praktiken auch gemeinsam auftreten können. Wichtig festzuhalten bleibt, dass sich 
sowohl Frauen als auch Männer in den Interaktionszusammenhängen im RAV af
fektiver Strategien des doing und undoing von Männlichkeit und Weiblichkeit bedie
nen und sich in meinem Sample durchaus ambivalente geschlechtsspezifische Zu
schreibungen und Praktiken zeigen. Angela McRobbie (2010: 71) bringt diese Ent
wicklungen auf den Punkt, wenn sie sagt: »The service sector produces and requi
res new affective subjectivities in the workplace.« Doch scheinen sich traditionelle 
Geschlechternormen und -zuschreibungen trotz der nun von allen Berater_innen 
geforderten affektiven Kompetenzen und Beratungsstrategien in den Subjektivie
rungsweisen der Berater_innen fortzusetzen, und nur vereinzelt konnte ich Umdeu
tungen und auch Ablehnungen dieser vergeschlechtlichten Zuschreibungen wahr
nehmen. So koexistieren feminisierte affektive Arbeitspraxen mit maskulinisierter 
affektiver Arbeit. Auch zeigt etwa das Beispiel von Ben, dass tradierte maskulini
sierte bürokratische Arbeitspraktiken nach wie vor Bestand haben. Doch begreife 
ich auch die Inszenierung des_der sachlich-nüchternen (Neo-)Bürokraten_in als af
fektive Arbeit, nämlich in Form der Unterdrückung von Affekten. 

Am deutlichsten hat sich in meiner Untersuchung jedoch eine Form masku
linisierter affektiver Arbeitspraktiken gezeigt, die dem Unternehmer_innentum 
entspricht. Verankert wurde dieses Unternehmer_innentum nicht nur durch die 
Aktivierungspolitik, sondern in hohem Maße auch durch die organisationseigenen 
und die nationalen NPM-Strategien. Die Verflechtung von doing masculinity und 
unternehmerischer Selbstoptimierung zeigt sich bei vielen Personalberater_innen, 
wie etwa bei Katja (PB Nr. 2), Lukas (PB. Nr. 10) oder auch Claire (PB Nr. 12). Der 
Wettbewerbskontext führt zu neuen affektiven Praktiken und zur gleichzeitigen Ak
tivierung der Stellensuchenden und der Personalberater_innen. Doch eröffnet nicht 
zuletzt die Restrukturierung des RAV entlang der Ideen von Wirksamkeit, Effizienz 
und Wettbewerb zugleich Lücken für Widerstand. Denn obwohl insbesondere die 
Leistungs- und Wettbewerbsorientierung sehr stark in der Managementstrategie 
des RAV verankert ist, verhalten sich meinen Beobachtungen nach die meisten 
Personalberater_innen gegenüber den Stellensuchenden empathisch und setzen 
sich persönlich für ihre ›Kandidat_innen‹ ein. So kommt es durchaus vor, dass 
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sie sich durch ihre affektive Zuwendung – oder auch wenn sie selbst durch ihre 
›Kandidat_innen‹ affiziert werden – über organisationale Vorgaben hinwegsetzen. 
Dies mag auch wenig überraschen, versucht doch das RAV beispielsweise durch 
das Pat_innensystem oder die projektbasierten Arbeitsgruppen dieses Solidari
sierungspotential und auch kreative Problemlösestrategien für seinen eigenen 
Nutzen einzuspannen. Darin liegt letztlich auch eine Widerstandsmöglichkeit 
der Berater_innen gegen ihre Subjektivierung und Ausrichtung am Markt- und 
Konkurrenzprinzip, denn die durch die affektiven Herrschaftstechniken hervorge
brachten Selbstführungstechniken bergen zwangsläufig in sich die Freiheit, dazu 
genutzt zu werden, Widerstand zu leisten, um nicht so regiert oder eben um nicht 
»derart zu affizieren und affiziert zu werden« (Mühlhoff 2018: 475, Herv. i. O.). 

So konnte ich trotz diverser Versuche der Instrumentalisierung der affektiv- 
solidarischen Praxis durch das RAV-Management unterschiedliche Formen des 
Widerstands im RAV beobachten. Doch zeigt das Beispiel der Personaldelegation 
der RAV-Berater_innen, wie die institutionalisierten Konfliktarenen zunehmend 
unter Beschuss geraten und unter den Vorzeichen der neoliberalen Rationali
tät, die die Affektfähigkeit der arbeitenden Menschen für ihre eigenen Zwecke 
instrumentalisiert und diese zu marktfähigen Subjekten machen möchte, auch 
das Konfliktpotential (affektiver) Arbeit verändert wird. Der Trend führt auch im 
untersuchten RAV zunehmend in Richtung einer »Individualisierung von Arbeits
konflikten« (Böhle 1994). Alltägliche Arbeitskonflikte und Widerstände, die »politics 
of everyday«, treten mehr und mehr in den Vordergrund. Die meisten widerstän
digen Praktiken, die ich im RAV angetroffen habe, entsprechen nicht mehr einem 
totalen Gegen-Verhalten gegen die neoliberale Subjektivierung und richten sich 
nicht ausschließlich gegen eine äußere Obrigkeit, sondern beruhen ganz wesentlich 
auf dem Anspruch, die (Macht-)Verhältnisse im RAV mitzugestalten. Die öffentlich 
Bediensteten steigen auch in ihren Widerständen nicht aus der Selbstoptimierung 
aus, sondern sie suchen vielmehr im Sinne eines »I would prefer not to« (Melwille 
1853/2004) den neoliberalen Zumutungen gegenüber wachsam zu sein und sich, 
wenn dies auch nur bedingt möglich ist, ihnen zu entziehen. 

Die Personalberater_innen sind also keineswegs bloß passive Betroffene der 
neoliberalen Verwaltungsrestrukturierung und der damit zusammenhängenden 
disziplinierenden Subjektivierung in Richtung eines affektiven und unternehme
rischen Selbst. Wie ich an unterschiedlichen Beispielen zeigen konnte, sind sie 
vielmehr trotz der Versuche des Managements, ihre Solidarität vollumfänglich 
den Organisationsinteressen zuzuführen, durchaus in der Lage, sich ihrer eigenen 
Unterwerfung zu widersetzen, und greifen hierzu vereinzelt auch auf kollektive 
Elemente zurück, um ihrem Gefühl der Missachtung ihrer Leistung und ihrer 
(Für-)Sorge um sich und die anderen Ausdruck zu verleihen. Die Berater_innen 
entziehen sich also trotz des Postulats von Effizienz und Autonomie den damit 
verbundenen Handlungslogiken und unterlaufen in ihren widerständigen Prak
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tiken die »Grenzen von Erlaubtem und Verbotenem« (Jürgens 2009: 271). Wie 
ich empirisch nachweisen konnte, zeigen sie eine »Widerspenstigkeit gegenüber 
Zähmungsversuchen« (ebd.) und eine Begrenzung der Subjektivierung zum_zur 
affektiven Selbstunternehmer_in. Diese Widerständigkeiten werden letzten Endes 
auch die Regierungsrationalitäten öffentlicher Dienstleistungsarbeit im Feld der 
Arbeitsverwaltung nicht unberührt lassen. – »Der Widerstand nötigt mit seiner 
Wirkung die Machtverhältnisse dazu, sich zu verändern« (Foucault 2005h: 916). 

Zumindest bis zu einem gewissen Punkt bestätigen die empirischen Ergebnis
se meine forschungsleitende Grundannahme, dass Affekte und die affektive Arbeit 
im öffentlichen Sektor dazu beitragen können, Gemeinschaft zu bilden, Solidari
tät zwischen den Beschäftigten zu schaffen und dadurch letztendlich auch Verän
derungen hervorzubringen. Wir erinnern uns etwa daran, dass Hardt (1999) dies 
in seiner Beschreibung immaterieller und affektiver Arbeitszusammenhänge und 
des daraus erwachsenden Widerstandspotentials genau so formuliert hat: »Produc
tion has become communicative, affective, de-instrumentalized, and ›elevated‹ to 
the level of human relations […] In the production and reproduction of affects […] 
collective subjectivities are produced and sociality is produced – even if those sub
jectivities and that sociality are directly exploitable by capital« (Hardt 1999: 96). Die 
affektiven Macht- und Herrschaftsverhältnisse im RAV bleiben also seitens der öf
fentlich Bediensteten nicht unhinterfragt. Meine Ergebnisse stützen jedenfalls die 
Annahme, dass der neoliberalen affektiven Herrschaft auch affektiver Widerstand 
entgegengesetzt werden kann. Jedoch, und dies erachte ich als zentral in der De
batte rund um die Frage nach dem von affektiven Arbeitszusammenhängen ausge
henden ermächtigenden Potential, dürfen die affektiven Bindungskräfte nicht naiv 
und ausschließlich als Potential für (politische) Solidarität missverstanden werden. 
Vielmehr müssen Affekte stets auch als Herrschaftsmechanismus begriffen werden 
– ein Mechanismus, der nicht statisch ist, sondern sich fortlaufend adaptiert und 
versucht, sich die Widerstandspunkte im Machtnetz funktional anzueignen. Weder 
gibt es einen »anderen, ersten und letzten Punkt des Widerstands gegen die politi
sche Macht« (Foucault 2004c: 313) noch völlig widerstandslose Macht; es existieren 
vielmehr eine diskursiv kaum letztgültig zu codierende Dynamik und ein Spektrum 
von Möglichkeiten des Affizierens und Affiziertwerdens. 
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9. Fazit, Rückblick und Ausblick: Möglichkeiten und 

Grenzen einer kritisch-transformativen Perspektive 

auf (Gefühls-)Arbeit, Macht und Subjektivierung 

Ich war bestrebt, Mechanismen der effek
tiven Machtausübung zu erfassen; und 
ich tat es, weil diejenigen, die in sie ver
wickelt sind, in ihrem Handeln, in ihrem 
Widerstand und in ihrer Rebellion diesen 
Machtbeziehungen entkommen können, 
sie transformieren können, kurz, ihnen 
nicht mehr unterworfen sein müssen. 
(Foucault 1996: 117) 

In meiner Untersuchung wird deutlich, dass die in der Einleitung skizzierte Trans
formation wohlfahrtsstaatlicher Programmatik seit den neunziger Jahren begleitet 
worden ist von einer ebenso weitreichenden Reorganisation öffentlicher Verwaltun
gen und sozialer Dienstleistungen. Nach Maßgabe betriebswirtschaftlicher Steue
rungsmodelle wurde mit der zweiten Revision des Gesetzes über die obligatorische 
Arbeitslosenversicherung ein umfassender Modernisierungsprozess und ein Aus- 
und Umbau der kantonalen Arbeitslosenverwaltung in Gang gesetzt. Seither wer
den eine höhere Effizienz und Effektivität der öffentlichen Arbeitsvermittlung so
wie Bürger_innennähe und Serviceorientiertheit gefordert, was die Arbeitsbedin
gungen, die Arbeitsanforderungen und Erwartungen an die Beschäftigten grund
legend verändert – kurz: kund_innenorientierte Interaktionsarbeit statt bürokrati
scher Verwaltungsarbeit. 

Doch wurden gemäß dem föderalen System in der Schweiz und der dezentralen 
Organisation der Arbeitslosenversicherung diese NPM-Reformen in den Kantonen 
nicht einheitlich umgesetzt, und auch die Strategien der RAV unterscheiden sich 
bisweilen stark zwischen den Kantonen. Gemein ist jedoch allen kantonalen RAV, 
dass sie regelmäßig evaluiert werden. Unter dem Label der Wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung (WoV), des Schweizer Pendants zum NPM, sollten die obrig
keitsstaatlichen Bürokratien in wettbewerbsorientierte öffentliche Dienstleistungs
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unternehmen transformiert werden. Dieser Umstand schlägt sich in einer ausge
prägten Evaluationskultur nieder, die sich in der Schweizer Arbeitsmarktpolitik be
reits seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre etabliert hat. Formalisiert wurde 
diese Evaluationskultur dann Anfang der 2000er-Jahre mit dem Wechsel von der 
Input- zur Outputsteuerung und der Einführung der Leistungsvereinbarung, die 
den ›Erfolg‹ der RAV allein an den erzielten Wirkungen bemisst. Zentral für die WoV 
ist das Ziel der ständigen Effizienzsteigerung der Verwaltungsorganisationen, die 
in der öffentlichen Arbeitsvermittlung durch die Festlegung zu erfüllender, markt
bezogener Kennziffern und durch eine adressatengerechte, personalisierte Bera
tungspraxis erreicht werden soll. 

Die Ergebnisse meiner Studie zeigen, dass dieses leistungsorientierte Verwal
tungsmanagement und damit das lokale Benchmarking vorrangig darauf abzielt, 
die Handlungsfreiheit der RAV-Mitarbeiter_innen in die ›richtigen‹ Bahnen zu 
lenken und sie auf die institutionellen Ziele, allen voran auf die Kosteneffizienz der 
Verwaltungsbehörden, einzuschwören. Unter diesen Vorzeichen werden weniger 
Abläufe und konkrete Aufgaben vorgezeichnet als vielmehr die Subjektivität und 
damit auch die Affektfähigkeit der öffentlich Bediensteten zum zentralen Einsatz
punkt managerieller Steuerungsmechanismen gemacht. Im Kontext von NPM und 
aktivierender Arbeitsmarktpolitik sind öffentlich Bedienstete angehalten, einen 
messbaren individuellen Beitrag zur Zielerreichung zu leisten und mit speziellen 
Kommunikationsstrategien und affektiver Zuwendung den Direktiven der privat
wirtschaftlichen Kund_innenorientierung nachzukommen. Die Dienstleister_in
nen agieren daher in einem Spannungsfeld zwischen den betriebswirtschaftlichen 
Ansprüchen der Organisation, den programmatisch-politischen Verpflichtungen 
und Vorgaben, den Bedürfnissen und Anforderungen der Stellensuchenden sowie 
ihrem eigenen Berufsverständnis. Nicht zuletzt durch die Einführung flexibler und 
befristeter Arbeitsverhältnisse und durch die Organisation der Personalberater_in
nen in Arbeitsgruppen und Teams haben sich auch die Beschäftigungsverhältnisse 
verändert. Dies hat wiederum zu einem nachhaltigen Wandel in den Tätigkeiten, 
im Bezug zur Arbeit sowie in den sozialen Beziehungen am ›Arbeitsplatz Staat‹ 
geführt. Im Gegensatz zum Rationalitätsideal des Weber’schen Bürokratiemodells 
gelten also einst im Bereich des staatlichen Bürokratiesektors als Störfaktor be
trachtete Emotionen wie Empathie, Anteilnahme oder Kreativität mittlerweile als 
wichtige Ressource im Arbeitsprozess und wurden ein integraler Bestandteil der 
interaktiven (öffentlichen) Dienstleistungsarbeit. Doch zeigen die Management
strategien und das geforderte Qualifikationsprofil für Personalberater_innen, dass 
ein Zuviel an diesen soft skills unerwünscht ist, die Angestellten ihr Affektvermögen 
gekonnt und nach den Maßgaben unternehmerischen Denkens im Arbeitsprozess 
gezielt einzusetzen haben. 

In diesem abschließenden Kapitel möchte ich nochmals kurz auf dieses Regie
ren mit und durch Affekte im Bereich des staatlichen Bürokratiesektors eingehen 
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und die Bedingungen herausarbeiten, die dazu beitragen, dass diese Affekte nicht 
unbedingt in eine (funktionale) Selbstregierung und ein Selbstmanagement der öf
fentlichen Bediensteten münden, sondern als Unmut vielmehr Anstoß für Wider
stand gegen die gegenwärtigen neoliberalen Restrukturierungen und die (neuen) 
Machttechniken sein können. Zudem werde ich die Möglichkeiten und Grenzen der 
von mir in Anschlag gebrachten mehrdimensionalen »Machttheorie der Gefühle« 
reflektieren. Hierbei arbeite ich insbesondere methodologische Implikationen mei
nes Vorschlages heraus, das Foucault’sche Gouvernementalitätskonzept für meine 
empirische Arbeit zu operationalisieren und affekt- und geschlechtertheoretisch zu 
erweitern. Daran anschließend möchte in einem letzten Punkt einige Schlaglich
ter auf mögliche Anknüpfungspunkte für weitere geschlechter- und machtkritische 
Forschungen zu Affekten und Subjektivierungsweisen in gegenwärtigen ökonomi
schen Transformationsprozessen und zum Wandel von Staatlichkeit werfen. 

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Fokus meiner Untersuchung standen die Frontline-Beschäftigten eines kanto
nalen RAV und ihre affektiven Antworten auf die neuartigen Organisationsziele und 
Arbeitsbedingungen, die sich aus einer umfassenden organisationalen Umstruktu
rierung und der Bestellung des neuen Amtschefs ergaben. Anhand einer affekttheo
retischen, gendersensiblen und machtkritischen Analyse des institutionellen Kon
texts der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz und der Arbeitspraktiken 
der RAV-Berater_innen konnte ich zeigen, dass unter den Vorzeichen von Kund_in
nen- und Serviceorientierung, gepaart mit den vorherrschenden Kosten- und Kon
trollüberlegungen in der öffentlichen Arbeitsverwaltung, Affekte und Emotionen 
in neuer Weise von zentraler Bedeutung sind: Während klassischerweise im direk
ten Kontakt mit den Arbeitsuchenden der aktive Gefühlseinsatz eine wichtige Rolle 
spielt, wird im Umgang mit den bürokratischen Regeln und Vorgaben eine affekti
ve Distanzierung notwendig. Die Ergebnisse meiner Untersuchung verdeutlichen 
allerdings, wie unter diesem neuen Arbeitsregime Affekten und Emotionen auch 
im öffentlichen Dienst und in der Subjektkonstitution der Dienstleister_innen eine 
immer zentralere Rolle zukommt und wie sie zu Elementen »einer neuen biopoliti
schen Regierungsweise, die über Affizierung auf das Leben der Menschen zugreift«, 
werden (Penz/Sauer 2016: 91). So zeigt das Beispiel der »Auxiliaires«, wie mittlerwei
le auch im Staatsdienst die Anstellungsverhältnisse immer mehr flexibilisiert und 
entsichert werden. Diese Deregulierung und Flexibilisierung der Anstellungsver
hältnisse trägt wiederum zur spezifischen Affektlage des untersuchten RAV bei und 
prägt zudem auch die strukturelle Verfasstheit der affektiven Arbeit der öffentlich 
Bediensteten maßgeblich. Inzwischen bestimmt nicht mehr Arbeitsplatzsicherheit, 
sondern zunehmend Arbeitsplatzunsicherheit das Arbeitsklima. Es war diese Unsi
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cherheit gegenüber der eigenen Anstellung, die die »Auxiliaires« davon abhielt, sich 
den Streiks der RAV-Mitarbeiter_innen anzuschließen. Ihre befristeten Arbeitsver
träge und die Angst, diese könnten nicht verlängert werden, führten also dazu, dass 
die unsicher Beschäftigten sich nicht für mehr Beschäftigungssicherheit einsetzen 
konnten, was die Wirkweise eines Regierens durch Verunsicherung und Angst um 
den Arbeitsplatz in seiner effektivsten Ausformung deutlich macht. Die (Beschäf
tigungs-)Unsicherheit kanalisiert das Sicherheitsstreben der »Auxiliaires« hin zur 
Produktivität und weg vom Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und für eine ga
rantierte Arbeitsplatzsicherheit. 

Wie ich in meiner Studie verdeutlicht habe, bestehen solche affektiven Macht
techniken nicht allein in programmatischen Vorgaben. Die unsicheren Beschäfti
gungsverhältnisse der neu angestellten Personalberater_innen, ein durch das räum
lich-architektonische Design des RAV hervorgerufenes Gefühl der steten Beobach
tung und Kontrolle oder der RAV-interne und -übergreifende Wettbewerb – solche 
Machtformen des affektiven Regierens reichen, teils vermittelt über Selbsttechno
logien, bis in die Körper der Arbeitskräfte hinein. Dies sind Machttechniken eines 
»touching state«, eines Staates, der die Menschen berührt und sie als ganze Person 
fasst, wie Davina Cooper (2011) schreibt. In dieser Gemengelage aus Entbürokrati
sierung, Einführung von Wettbewerbsmechanismen und Effizienzkriterien sowie 
organisationaler Umstrukturierung des Betätigungsfeldes der öffentlich Bediens
teten gewinnen für die Personalberater_innen die affektiven Beziehungen zu den 
Stellensuchenden, zu ihren Kolleg_innen und zu ihren Vorgesetzten zunehmend an 
Bedeutung. 

Besonders deutlich kommen der mikrodynamische Modus und das Potential 
affektiver Arbeitszusammenhänge in der Organisationsform der Team- und Grup
penarbeit zum Vorschein. In dem von mir untersuchten RAV sind es nicht mehr die 
einzelnen Personalberater_innen, sondern vielmehr die Teams bzw. die in Grup
pen organisierten Personalberater_innen, die als maßgebliche organisatorische 
Einheiten fungieren. Die Berater_innen sind in diese Gruppen durch ein breites 
Spektrum ihrer fachlichen, persönlichen und affektiven Fähigkeiten und Poten
tiale eingebunden und werden in diesen Gruppenformationen dazu angehalten, 
die organisationseigenen, kantonalen und nationalen Leistungsziele möglichst 
gut zu erreichen. Im Bestreben, entsprechend der Ergebnisverantwortung in den 
regelmäßigen Leistungsmessungen gut abzuschneiden, sind die einzelnen Bera
ter_innen von den Leistungen der anderen Gruppenmitglieder abhängig. In den 
Gruppen und Teamkonstellationen – seien es nun die Berater_innen-Teams, die 
dann wiederum zusammengefasst werden zu einzelnen Gruppen mit ihren jewei
ligen Gruppenchef_innen, seien es themenspezifische Projektgruppen – entfaltet 
sich ein »Prozess der relationalen Ko-Konstitution des individuellen Wirkens« (Mühl
hoff 2018: 378; Herv. i. O.). In diesem Prozess wird die subtile Regierungstechnik 
der Team- bzw. Gruppenarbeit deutlich, die dafür sorgt, dass sich möglichst alle 
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Mitarbeiter_innen produktiv und mit allen ihren Kräften in die Arbeitsprozesse 
einbringen. Die ›Pat_innen‹, die den neuen Mitarbeiter_innen zur Einarbeitung 
zur Seite gestellt werden, können als Beispiel für die gezielte Nutzung der af
fektiven Fähigkeiten und Bindungen der Angestellten durch das RAV gelten. Die 
routinierten RAV-Berater_innen teilen in diesem Setting quasi auf Augenhöhe ihr 
Fach- und Verfahrenswissen mit den neuen Mitarbeiter_innen und weisen diese in 
zentrale organisatorische Abläufe ein. Das RAV spart sich dank dieses internen und 
informellen Schulungssystems nicht nur kostspielige Aus- und Weiterbildungs
angebote, sondern stellt auch sicher, dass sich die Berater_innen persönlich und 
sozial in die Arbeitsstrukturen im RAV einbringen und Verantwortung für sich 
wie auch für ihre Kolleg_innen übernehmen. Über die interaktive Arbeit mit den 
Stellensuchenden hinaus erhält dadurch die Arbeit der Personalberater_innen eine 
soziale Qualität. Die affektiven Bindungen der Angestellten werden, insoweit sie 
sich in regulier- und einsehbaren Arbeitszusammenhängen formieren, weniger als 
Gefahr für den Betrieb und als Keim von Kritik und Subversion begriffen, sondern 
vielmehr als produktivitätssteigernd bewertet. Claudia (PB Nr. 3) bringt sich mit 
ihrem persönlichen Interesse an digitalen Formaten in die Arbeitsgruppe »HR 
digital key user« ein. Das Beispiel von Claudia zeigt, wie in derlei Arbeitsforma
tionen die subjekteigenen Interessen und Fähigkeiten zu direkt kapitalisierbaren 
Ressourcen für die Organisation werden und wie das Regierungsdispositiv des 
RAV weniger normalisierend wirkt als vielmehr vereinnahmend und fesselnd. 
Zusätzlich verstärkt wird diese wesentlich im Register der Affizierungsverhältnisse 
operierende Machtkonstellation durch die Praxis der regelmäßigen Performance- 
Messung. Meine Analyse der Interviews zeigt, dass diese Praxis weniger darauf ab
zielt, die individuellen Fähigkeiten und Schwächen der Berater_innen freizulegen. 
Sie dient vielmehr dazu, die Berater_innen zur Selbstreflexion anzuregen und zu 
noch besseren Leistungen anzuspornen. Diese Evaluierungen greifen folglich in 
situ in das Wirken der Berater_innen ein und treiben diese, der Subjektfigur des 
unternehmerischen Selbst entsprechend, zur fortwährender Selbstoptimierung an. 
Der eigentliche Gegenstand dieser Leistungsmessung ist nicht der_die individuelle 
Berater_in allein, sondern wie er oder sie in Relation zu den anderen Berater_innen 
steht und sich für die Anliegen der Gruppe bzw. des Teams einsetzt und verfüg
bar macht. Die subjektiven affektiven skills der Berater_innen können in diesen 
Konstellationen fast vollumfänglich den kapitalistischen Verwertungsinteressen 
zugeführt werden. 

Die Regierungstechnologien im RAV schaffen Anreizstrukturen und stellen 
überwiegend lose Rahmenbedingungen und Möglichkeitshorizonte für die Be
diensteten bereit, damit sie ihr unternehmerisches Handeln entfalten können. 
Der neoliberalen Gouvernementalität entsprechend, setzen diese Regierungstech
nologien an der Freiheit und Selbstverantwortung wie auch am Fähigkeits- und 
Motivationspotential der Mitarbeiter_innen sowie an ihrem Wunsch, sich aktiv in 
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Organisationsprozesse einzubringen, an. Jedoch zeigt die machtkritische Analyse 
meines Fallbeispiels deutlich, dass Zwang und Repression aus der »Führung der 
Führungen« nicht vollständig verschwunden sind. Die affektive Regierungstech
nik eines Regierens durch Verunsicherung und Angst tritt im untersuchten RAV 
deutlich hervor. So wird insbesondere der neue Amtsleiter von den Berater_innen 
als autoritär und direktiv wahrgenommen. Die durch ihn eingeführten Kontrollen 
der Krankenstände, die Vorschriften zur Bürogestaltung, die von Misstrauen und 
mangelnder Wertschätzung geprägte Atmosphäre im RAV sowie sein Auftreten 
gegenüber mir als Forscherin bestätigen diese Einschätzung. 

Im Feld aktivierender Arbeitsmarktpolitik institutionalisiert öffentliche Dienst
leistungserbringung affektive Machttechniken, die die RAV-Berater_innen neuen 
Formen und Erfordernissen der Organisation des Arbeitens und des (Zusam
men-)Lebens unterwerfen. Doch, und dies ist ein weiterer zentraler Aspekt dieses 
affektiven Regierens, bilden Affekte als Regierungstechnik und als Modus der Sub
jektformierung auch die Grundlage möglicher Widerständigkeiten des »Nicht-auf- 
diese-Weise-regiert-werden-Wollens« (Foucault 1992) und somit auch des ›Nicht- 
so-affiziert-werden-Wollens‹. Eine zentrale Erkenntnis meiner Analyse ist die, dass 
die Affekte und das affektive Vermögen der Bediensteten nicht gänzlich von der 
Organisation vereinnahmt und kommodifiziert werden. Die RAV-Berater_innen 
können die durch die Organisation angestrebte »Intensivierung der ökonomischen 
Selbstverwertung« (Rothe 2011: 398) auch begrenzen. Meine Untersuchung zeigt, 
dass die öffentlich Bediensteten auch nach der kollektiven Mobilisierung weiterhin 
nach Sollbruchstellen suchen. Um die Arbeitsbedingungen im RAV zu verbessern 
und für mehr Selbstbestimmung in ihrer Arbeit einzutreten, betreiben sie einen Ar
beitskampf ›im Kleinen‹. Anders als kollektive und offene Formen des Widerstands 
fordern die untersuchten Widerstandspraktiken die bestehenden Machtverhält
nisse im RAV weniger stark heraus. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass in den 
affektiven Arbeitszusammenhängen das Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsge
fühl der Berater_innen gestärkt wird und daraus durchaus widerständiges Potential 
erwachsen kann. Mag dieses auch oftmals versteckt und individuell sein, so hält 
es trotzdem die Möglichkeit eines alternativen Selbstverhältnisses bereit, das die 
hegemoniale Subjektivierungsweise des affektiven Selbstunternehmens infrage 
stellt und zu transformieren sucht. Im Sinne Foucaults kommt den Berater_innen 
in diesen affektiven und vergeschlechtlichenden Subjektivierungsprozessen somit 
die Rolle einer kritischen Instanz zu, die sich zu den organisationalen Anforderun
gen und Zumutungen ins Verhältnis setzt und sich gegenüber den Zugriffen auf ihr 
(affektives) Arbeitsvermögen abzugrenzen versucht. 

Die affektiven Verbindungen und solidarischen Beziehungen im RAV bergen 
demnach das Potential, Gruppengrenzen zu verschieben. Diese Gruppengrenzen, 
so zeigt meine genderorientierte Forschung, werden auch durch vergeschlechtlich
te Faktoren und Zuschreibungen bestimmt. Widerständigkeit lässt sich folglich 
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auch in den von den Berater_innen angewandten affektiven Strategien des doing 
und undoing von Weiblichkeit und Männlichkeit im Sinne eines Sich-Abgrenzens 
von vergeschlechtlichten Zuschreibungen und Erwartungen ausmachen – Prak
tiken, die die bestehende Geschlechterordnung immer wieder herausfordern. 
Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen bilden eine entscheidende Struk
turgröße dieser im Affektiven wirksamen Form von Gouvernementalität und ihrer 
spezifischen Interaktionsdynamiken. Denn die Geschlechterordnung ist immer 
auch affektiv strukturiert bzw. bestimmte Geschlechterbilder und -normen gehen 
mit spezifischen affektbezogenen Vorstellungen einher. 

In meiner Untersuchung öffentlicher Dienstleistungsarbeit konnte ich heraus
arbeiten, wie das historisch im (häuslichen) Privatbereich verortete und im (öffent
lichen) Bereich der Erwerbsarbeit unerwünschte Gefühlsmanagement von Frauen 
zu einer Schlüsselkompetenz in der modernen Arbeitsverwaltung und zum zentra
len Einsatzpunkt von Personalführungsstrategien im öffentlichen Sektor wird. Hin
zu kommt, dass diese affektiven Kompetenzen nun auch den männlichen Bediens
teten abverlangt werden. Dies hat zur Folge, dass die über lange Zeit bestehende 
enge Verbindung von Männlichkeit mit nüchterner Rationalität und Weiblichkeit 
mit Emotionalität zur Disposition steht, wodurch es zu Verschiebungen in der Ge
schlechterordnung kommt. Mit Blick auf die affektive Arbeit der Beschäftigten und 
auf die affektiven Arbeitsanforderungen im RAV ist eines der Ergebnisse der vorlie
genden Arbeit, dass diese verstärkte Indienstnahme von traditionell mit Weiblich
keit in Verbindung gebrachten Affekten wie etwa Empathie, Fürsorge oder Geduld 
nicht zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit oder zu einer Feminisierung des 
bürokratischen Sektors führt. Vielmehr lässt sich in dieser »Rationalisierung der 
Gefühlsarbeit« (Rastetter 2008: 134) – also dem Einsatz von Gefühlen zu ökonomi
schen Zwecken – eine Maskulinisierung von Affekten feststellen. 

Die Analyse der Geschlechterverhältnisse und der Gleichstellungspolitiken in 
der Bundes- als auch in der Kantonsverwaltung weist in eine ähnliche Richtung: 
Zwar werden vermehrt frauenpolitische Themen in der Personalpolitik des öffent
lichen Dienstes berücksichtigt, und auch der rechtliche Status von erwerbstätigen 
Frauen in der Bundes- und Kantonsverwaltung wurde verbessert. Doch zeigt meine 
Analyse im Bereich der öffentlichen Arbeitsvermittlung, dass es falsch wäre, von 
einem de-gendering des staatlichen Sektors auszugehen oder etwa den hohen Frau
enanteil an der RAV-Belegschaft (und auch in weiteren Teilen des Staatsdiensts) mit 
einer ›Feminisierung‹ der ehemals männlichen Verwaltungsarbeit gleichzusetzen. 
Es handelt sich bei den durch die Verbetriebswirtschaftlichung des öffentlichen Sek
tors induzierten Veränderungen der gegenwärtigen Geschlechterordnung weniger 
um eine Verschiebung als um eine Neukonfiguration »altbekannter Strukturmus
ter« (Funder/May 2014: 207). Die tradierte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
besteht bei der im Fokus meiner Untersuchung stehenden kantonalen Arbeits
verwaltung trotz einiger geschlechterrelevanter Veränderungen weitgehend fort. 
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Diese ›altbekannten Muster‹ sind allerdings, wie etwa das Beispiel des GIG oder 
auch das der kantonalen Gleichstellungsprogramme zeigt, aufgrund der »Egalitäts
mythen« (Funder/Dörhöfer/Rauche 2006: 36) und der »Gleichstellungsfassaden« 
(Apelt/Dittmer/Mangold 2005: 127) schwer erkennbar. 

9.2 Affektive Gouvernementalität und ihre Operationalisierung – 
Herausforderungen, Erkenntnisgewinn und Anknüpfungspunkte 

Das Foucault’sche Gouvernementalitätskonzept leitet meine praxeologisch ange
legte Diskursanalyse an und machte es mir möglich, die Regierung öffentlicher 
Dienstleistungsarbeit nicht nur auf der Ebene der staatlichen und betrieblichen 
Regulierungsmechanismen zu untersuchen, sondern diese auch in einen Zusam
menhang mit den Praktiken (der Selbstführung) der Staatsangestellten im direkten 
Kontakt mit den Büger_innen, also den Praktiken der street-level bureaucrats zu 
bringen. Die Mehrdimensionalität diskursiver Ordnung spiegelt sich in meinem 
Untersuchungsdesign wider, wobei ich in der Analyse der (affektiven) Regierungs
techniken im Modus ihres Praxisvollzugs neben der Wissens- und Affektordnung 
auch die institutionelle sowie die körper- und objektbezogene Ordnung des kanto
nalen RAV in den Blick genommen habe. Die affekttheoretische Erweiterung meiner 
Analyse moderner Erwerbsarbeitsverhältnisse unterstreicht dabei den Wandel von 
(Dienstleistungs-)Arbeit im Neoliberalismus und macht die geschlechterkritischen 
Überlegungen zur neuen neoliberalen Regulierung der Arbeitsprozesse, wie ich sie 
exemplarisch am Fallbeispiel des kantonalen RAV angestellt habe, überhaupt erst 
möglich. 

Mit dem Fokus auf die Praktiken der Beschäftigten an der frontline der öffent
lichen Arbeitsvermittlung tragen die erzielten Forschungsergebnisse dazu bei, die 
Dynamiken des Ein- und Ausschlusses, die durch die Subjektivierungsanforderun
gen im (gewandelten) öffentlichen Dienst entstehen, besser zu verstehen. Hierbei ist 
es besonders die affekttheoretische Erweiterung, die eine empirische Annäherung 
an die Gestalt von Subjektivierung und Widerstand im Kontext moderner Dienst
leistungserbringung erst ermöglicht. So zeigt nicht zuletzt meine Analyse der wi
derständigen Praktiken, wie stark die Subjektivierungsprozesse im RAV trotz des 
hochgradig von Konkurrenz und Wettbewerb durchzogenen Untersuchungsfelds 
von Solidarisierungsmomenten und dem Gefühl der Verbundenheit bestimmt sind. 
Überdies birgt die eingenommene Affektperspektive auch das Potential, die Spezi
fik von Widerstand im Neoliberalismus besser analysieren zu können, um etwa den 
Bedeutungsverlust kollektiver Mobilisierung und gewerkschaftlich getragener Ar
beitskämpfe nicht zu verwechseln mit einer generellen Abnahme von Arbeitskon
flikten und Widerständigkeiten im modernen Dienstleistungsprozess. Im Sinne ei
ner ›Freiheit der Affekte‹, so wurde deutlich, schafft gerade die affektive Arbeit der 
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Berater_innen die Grundlage der Konstitution von Gemeinschaften und kollektiver 
Subjektivitäten im RAV. Gestützt auf meine Ergebnisse plädiere ich jedoch für ei
ne differenzierte Betrachtung dieser Ökonomie der Gefühle. Aus dieser Perspekti
ve unterliegen also weder die Affektfähigkeit und die Affekte der Berater_innen ei
ner bloßen Verwertung und Kommodifizierung durch das RAV, noch generiert die 
affektive Arbeit der Berater_innen unweigerlich ein emanzipatorisches Potential. 
Stattdessen kann die Affektperspektive dabei helfen, gegenwärtige Transformati
onsprozesse von (Erwerbs-)Arbeit und Staatlichkeit besser zu verstehen und auch 
deren veränderte herrschaftliche Wirkmächtigkeit zu problematisieren. 

Der Fokus auf das Lebendige im Sinne des Affektvermögens der Bediensteten 
und damit auf jenen Aspekt neoliberaler Erwerbsarbeitsverhältnisse, der eben nicht 
unmittelbar und vollständig unter den Unternehmenszweck subsumierbar ist, er
öffnete meiner Untersuchung eine gendersensible Perspektive auf ermächtigende 
Aspekte und Autonomiespielräume in der öffentlichen Dienstleistungsarbeit. Eine 
solche Perspektive fehlt in den deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Aus
einandersetzungen mit Subjektivierungsprozessen im Kontext des neoliberalen 
Wandels von Arbeit und Staatlichkeit. Jedoch stellte mich die empirische Um
setzung meiner Subjektivierungsforschung in Gestalt einer affekttheoretischen 
und gendersensiblen Gouvernementalitätsforschung wiederholt vor forschungs
praktische und intellektuelle Herausforderungen. Diese Schwierigkeiten waren 
hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass ich die Machtwirkungen der im Feld 
des staatlichen Verwaltungssektors wirksamen (affektiven) Regierungstechnolo
gien auf drei zusammenhängenden Untersuchungsebenen herausgearbeitet habe, 
um dadurch meine Untersuchung gesellschaftstheoretisch breit zu verankern. Ich 
wollte eben nicht ausschließlich, wie es den Gouvernementalitätsstudien immer 
wieder angelastet wird, die Programmebene mit der subjektiven Selbstführung 
der Subjekte, also die Fremd- mit der Selbstführung der Personalberater_innen 
gleichsetzen. Ganz im Gegenteil. Durch die erkenntnisleitende Fragestellung nach 
den individuellen Aneignungsweisen der Regierungsprogrammatik durch die 
Staatsangestellten und damit nach ihrer Handlungsfähigkeit und Widerständig
keit wollte ich den Kämpfen, Konflikten und Auseinandersetzungen im Prozess der 
Programmaneignung durch die street-level bureaucrats Aufmerksamkeit schenken. 
Mein zentrales Interesse galt also ihren je konkreten Aneignungsweisen und Gegen
entwürfen zu den subjektivierenden Dispositiven und Diskursen von aktivierender 
Arbeitsmarktpolitik und NPM. 

Im angewandten Mehrebenenansatz entlang der Achsen der Regierungsra
tionalitäten, der (Wissens-)Ordnung und der Praktiken und Selbstverhältnisse 
sehe ich indes auch einen zentralen methodologischen Beitrag zur empirischen 
Wendung des Gouvernementalitätskonzepts: In diesem Ansatz habe ich die Analyse 
von affektiv- vergeschlechtlichten Machtmechanismen und Herrschaftstechniken 
öffentlicher Dienstleistungsarbeit mit der Frage nach der Subjektivierung der in 
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der Schweizer Arbeitsverwaltung tätigen Personalberater_innen verknüpft. Da 
die zu analysierende Fragestellung explizit auf Machtbeziehungen und Aushand
lungsprozesse auf dem street level aktivierender Arbeitsmarktpolitik und damit 
auf die Selbstkonstitution und auf die Selbstregierung der Arbeitskräfte abzielte, 
war mein Vorgehen nicht darauf angelegt, alle Achsen gleichrangig zu behandeln. 
Mein Anliegen war, die Verbindungen zwischen den Achsen herauszuarbeiten und 
zu zeigen, wie diese zusammenhängen, ineinanderspielen und in Widerspruch 
geraten. Auf diese Weise konnte ich Rückschlüsse auf die polymorphe Struktur 
von Machtbeziehungen affektiver Staatlichkeit ziehen. Durch die Verbindung der 
drei Analyseachsen mit den drei Analysedimensionen ›Macht‹, ›Affekt‹ und ›Ge
schlecht‹ war es mir möglich, deutlich zu machen, wie kapitalistische Macht und 
neoliberales Regieren affektiv strukturiert sind, wie die gegenwärtige Gouverne
mentalität vergeschlechtlicht wirkt und wie Widerstand in neoliberal verfassten 
Erwerbsarbeitsverhältnissen möglich ist. 

Zusätzlich zu den durch die gleichzeitige Analyse unterschiedlicher Ge
genstandsebenen hervorgerufenen intellektuellen und forschungspraktischen 
Schwierigkeiten stand ich bei der Umsetzung dieser Arbeit immer wieder vor 
methodischen Herausforderungen, wobei die Frage nach dem Potential und den 
Grenzen einer empirischen Affektforschung in ganz unterschiedlichen Phasen 
meines Forschungsprozesses relevant wurde. In Abweichung von ›klassischen‹ 
Methoden der qualitativen Sozialforschung habe ich in meiner fokussierten Eth
nographie den Versuch unternommen, auch meinen eigenen Körper als Erhe
bungsinstrument einzusetzen, um so mein affektives Involviertsein als Forscherin 
im Forschungsprozess und meine Wahrnehmung der affektiven Atmosphäre 
des RAV zu reflektieren. Diese methodische Wendung der affekttheoretischen 
Erweiterung meines Forschungsprogramms leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung einer affektiven Methodologie und bietet interessante Anschluss
stellen für weitere empirische Forschung zu Gefühlen, Emotionen und Affekten 
aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Zahlreiche Fragen, die weiterer 
Forschung zur Thematik bedürfen, stellen sich auch im Zusammenhang mit den 
künftigen Umstrukturierungsprozessen der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der 
Schweiz, deren Bedeutung(en) für den beruflichen Arbeitsprozess in den RAV und 
den Reaktionen an der frontline. Abschließend möchte ich auf diese und weitere 
Forschungsdesiderate kurz eingehen und vereinzelte Schlaglichter auf mögliche 
Anknüpfungspunkte für weitere Forschung werfen. 
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9.3 Forschungsdesiderate und Ausblicke 

Gut zwanzig Jahre nach der Lancierung des Forschungsprogramms des SECO zur 
aktivierenden Arbeitsmarktpolitik verrät ein Blick in das Forschungskonzept der 
gegenwärtig laufenden Evaluierungswelle, dass nun auch das SECO die Beratungs
gespräche in den RAV und damit die Praktiken der Personalberater_innen verstärkt 
in den Fokus seiner Forschung rückt. Unter dem Projekttitel »Optimierung RAV- 
Beratung« möchte das SECO in zwei Feldstudien die Gespräche zwischen den 
Personalberater_innen und den beim RAV gemeldeten Stellensuchenden in den 
Blick nehmen und Strategien zur Verbesserung der Beratungsleistung entwickeln. 
Einst als »rein administrative Tätigkeiten« (Gasser/Röthlisberger 2020: 23) und 
somit als »wissenschaftlich uninteressant« (ebd.) abgetan, rücken die Gespräche 
zwischen den RAV-Berater_innen und den Stellensuchenden in das Interesse des 
SECO. Es scheint ganz so, als ob die Ressource ›Mensch‹ nun auch von ›oberster 
Stelle‹ der Schweizer Arbeitsmarktpolitik als zentraler Wirkfaktor entdeckt worden 
sei. Es überrascht jedoch kaum, dass sich die angestrebte Verbesserung, abgesehen 
von einer geplanten Reduktion des Zeitdrucks durch neue Digitalisierungsstrate
gien, nicht etwa auf die Beschäftigungsbedingungen in den RAV, sondern einzig 
und allein auf die Effizienz der Beratungsstrategien der Personalberater_innen 
fokussiert. Schon im Vorfeld der Feldversuche macht das SECO drei entscheidende 
Faktoren für eine erfolgreiche und damit im Sinne des Wirkungsziels der »schnellen 
Wiedereingliederung« effiziente Beratung aus: Einerseits sieht das SECO eine »kla
re Prozessführung«, womit eine deutlich strukturierte und verständlich vermittelte 
Beratung gemeint ist, die die Selbstwirksamkeit der ›Kund_innen‹ stärken soll, als 
Erfolgsfaktor. Zudem sei auch eine »kooperative Begleitung« der Stellensuchenden 
als Hilfe zur Selbsthilfe eine wichtige Beratungskompetenz. Überdies nennt das 
SECO die Strategie, die »Ressourcen [der Stellensuchenden] zu aktivieren« und 
ihnen Wertschätzung entgegenzubringen, als weitere Dimension einer gelungenen 
Beratung. Basierend auf der Strategie »Ressourcen aktivieren« werden die Bera
ter_innen dazu angehalten, das Selbstvertrauen der Stellensuchenden zu stärken 
und ihren Optimismus zu erhöhen (ebd.: 24). In die Feldversuche eingebunde
ne RAV-interne Schulungen sollen diese Beratungskompetenzen erarbeiten und 
stärken. 

Dieser kursorische Blick auf die geplanten Forschungsvorhaben des SECO 
bestätigt die Ausgangsthese meiner Untersuchung, dass nun auch im öffentlichen 
Dienst die Affektfähigkeit der Beschäftigten immer mehr zum Wettbewerbsvorteil 
avanciert. Neu ist jedoch, dass das SECO nun die affektive Arbeit der in den RAV 
tätigen Personalberater_innen explizit in Verbindung mit einer größeren Bera
tungseffizienz, das heißt schnellerer Wiedereingliederung der Stellensuchenden 
bringt und auch maßgeschneiderte Schulungen für die Förderung eben dieser Af
fektfähigkeit entwickeln möchte. Wo zuvor überwiegend komplexe ökonometrische 
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Modelle das Gelingen oder eben das Versagen der arbeitsmarktpolitischen Instru
mente erklären sollten, sind nun die RAV-Berater_innen und ihre persönlichen 
Eigenschaften zum Forschungsgegenstand des SECO geworden. 

Gleichzeitig schreitet die Deregulierung und Entsicherung der Beschäftigungs
verhältnisse in den RAV weiter fort, während man vergebens nach politischen 
Strategien zur Verbesserung der Personalpolitik in der öffentlichen Verwaltung 
sucht. Im untersuchten RAV konnte die Personaldelegation auch nach Abschluss 
meiner Datenerhebung die Entfristung der Arbeitsverträge der »Auxiliaires« nicht 
durchsetzen. Zusätzlichen Druck auf die RAV-Berater_innen löste eine im Frühjahr 
2017 vorgesehene Einführung individueller Leistungswerte, festgehalten in einer 
verbindlichen »Einzelvereinbarung«, aus. Diese und weitere Change-Prozesse in 
der staatlichen Arbeitsverwaltung bieten interessante Anknüpfungspunkte für 
machtkritische Forschungsvorhaben, die stärker, als ich es in meiner Untersu
chung getan habe, etwa die makrostrukturelle Dimension eines Regierens durch 
und mit Gefühlen in den Blick nehmen. Überdies wären in Hinsicht auf eine weite
re Verallgemeinerbarkeit und eine Vertiefung der Ergebnisse Forschungsprojekte 
denkbar, die ein größeres Sample einbeziehen oder vergleichend arbeiten. Eine 
vergleichende Perspektive würde sich auch deshalb anbieten, weil der Gestaltungs
spielraum der Kantone im Feld der öffentlichen Arbeitsmarktpolitik stark variiert 
und es bisweilen große Unterschiede in der strategischen Ausrichtung und den Be
ratungskonzepten zwischen den RAV gibt. Affekttheoretische und gendersensible 
Untersuchungen der Arbeitspraktiken der Personalberater_innen in unterschied
lichen RAV, die die organisationalen Begebenheiten mitberücksichtigen, stehen 
jedoch bislang noch aus. 

Mit Blick auf die kantonale wie auch die nationale Geschlechterpolitik und 
die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen staatlich-institutionalisierter 
Geschlechterpolitik wäre überdies eine tiefergehende Analyse der bestehenden 
gleichstellungspolitischen Instrumente und Strukturen sinnvoll; eine Analyse, 
die auch das Potential der Institutionalisierung feministischen Handelns kri
tisch hinterfragt. Denn wie die Beispiele der geforderten Frauenquote im oberen 
Lohnsegment der öffentlichen Verwaltung und in den Aufsichtsräten sowie der Um
setzung des kantonalen Aktionsplans zur »Förderung der Geschlechtergleichheit 
in der Kantonsverwaltung« (s. Punkt 8.1.4) zeigen, wirken staatliche policies wie ge
schlechtsselektive Filter. Eine Analyse dieser »Filter« könnte sich der Frage widmen, 
inwiefern die etablierten Frauen- und Geschlechterpolitiken durch Austeritätspo
litiken und neoliberale Paradigmen zunehmend unter Beschuss geraten bzw. zu 
»Sonderthemen« herabgestuft werden. 

Unter Verweis auf die Frage nach dem Auftreten und der Form von Widerstand 
gegen die gouvernementalen Programme moderner Dienstleistungsarbeit könnten 
darüber hinaus auch Gewerkschaftsstrategien zum Untersuchungsgegenstand 
werden. Denn wie ich zeigen konnte, kann durch die Mobilisierung von Affekten 
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für kapitalistische Verwertungsinteressen auch ein Überschuss entstehen, der zu 
Solidaritätseffekten führt. Wie das Beispiel der Streikaktionen der RAV-Angestell
ten zeigt, kann daher die affektive Subjektivierung der Arbeitskräfte durchaus 
Chancen für gewerkschaftlich getragene Interventionen bereithalten. Untersu
chungen könnten etwa an die Frage anknüpfen, wie sich Gewerkschaften nun 
am besten auf die affektiven Alltagskonflikte und Mikro-Widerstände einstellen, 
die die traditionellen Arbeitskonflikte mehr und mehr ablösen. Forschungslei
tend könnten in diesem Zusammenhang Fragen nach den Strategien sein, die 
die Gewerkschaften entwickeln, um die neoliberale Zurichtung der Arbeitskräf
te zu »unternehmerischen Gefühlsarbeiter_innen« zur Basis für ihr Handeln zu 
machen. Hierbei stellen sich auch Fragen nach den methodischen Zugängen zur 
Erforschung der affektiven und vergeschlechtlichten Dimensionen individueller 
Widerstandspraktiken bis hin zu kollektiven Mobilisierungsprozessen. Hier bieten 
sich interessante Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten an, die, 
gleich meiner Untersuchung, das widerständige Potential affektiver Arbeit im 
Fokus haben. Denn wie meine Ergebnisse zu den widerständigen Praktiken der öf
fentlich Bediensteten gezeigt haben, bleibt der emanzipatorische Aspekt affektiver 
Arbeitszusammenhänge ambivalent. So konnte ich zum Zeitpunkt meiner Un
tersuchung keinen kollektiven Widerstand beobachten, der aus den solidarischen 
Netzwerken und aus der (Für-)Sorge der Berater_innen füreinander erwächst. Die 
Schilderungen von Andrea und Dominique zur Arbeit der gewerkschaftlich getra
genen Personaldelegation und ihren Mobilisierungsanstrengungen lassen jedoch 
offen, ob das versunkene Krokodil doch noch einmal aus der Tiefe auftaucht und Jagd auf die 
Büffel aufnimmt. 
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